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Beginn: 10:04 Uhr 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich heiße Sie zur 19. 
Sitzung des Landtags Nordrhein-Westfalen herz-
lich willkommen. Mein Gruß gilt auch unseren Gäs-
ten auf der Zuschauertribüne sowie den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Medien.  

Für die heutige Sitzung haben sich zwei Abgeord-
nete entschuldigt; ihre Namen werden in das Pro-
tokoll aufgenommen. 

Meine Damen und Herren, vor Eintritt in die Tages-
ordnung verweise ich darauf, dass die Fraktionen 
von SPD und Grünen entsprechend § 19 Abs. 2 der 
Geschäftsordnung eine Änderung der Tagesord-
nung beim Präsidium beantragt haben. Es geht da-
bei um Tagesordnungspunkt 4, die Fragestunde. 
Gibt es dazu Wortmeldungen? – Frau Altenkamp, 
bitte schön. 

Britta Altenkamp (SPD): Vielen Dank. – Herr Prä-
sident! Meine Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Die SPD und die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen beantragen, den Tages-
ordnungspunkt 4 „Fragestunde“ auf den morgigen 
Tag zu legen und den Tagesordnungspunkt 4 des 
morgigen Tages heute unter Tagesordnungs-
punkt 4 zu behandeln.  

Wir haben in der gestrigen Ältestenratssitzung 
schon angekündigt, dies tun zu wollen. Ich will 
Ihnen sagen, dass dies unmittelbar mit den Bera-
tungen im federführenden Ausschuss, dem kom-
munalpolitischen Ausschuss, zusammenhängt. Wir 
haben den Eindruck, dass es den Oppositionsfrakti-
onen vor allem darum geht, den Abschluss dieses 
Gesetzgebungsverfahrens zum Thema „Gemein-
dewirtschaftsrecht“ zu verzögern und zu verschlep-
pen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Zurufe von der CDU und von der FDP) 

Vor diesem Hintergrund wollen wir die Beratung 
zum Thema „Revitalisierung des Gemeindewirt-
schaftsrechts“ und die entsprechenden Empfehlun-
gen des federführenden Ausschusses schon heute 
unter Tagesordnungspunkt 4 führen. Ich würde 
mich freuen, wenn die Oppositionsfraktionen dieser 
Änderung zustimmen könnten. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Altenkamp. – Für die CDU-Fraktion hat sich der 
Abgeordnete Laschet gemeldet.  

Armin Laschet (CDU): Herr Präsident! Liebe Kol-
leginnen und Kollegen! Frau Altenkamp hat gerade 
versucht, die Motivationslage der Oppositionsfrak-

tionen zu beschreiben. Für die Zuhörer ist es viel-
leicht wichtig, zu wissen, dass die Geschäftsord-
nung des Landtags vorsieht, dass bei bestimmten 
wichtigen Sachverhalten, die ins Parlament einge-
bracht werden, Anhörungen von Menschen außer-
halb dieses Parlaments stattfinden. Es sind Sach-
verständige, die davon betroffen sind – hier insbe-
sondere von den Kommunen, wenn es um Ge-
meindewirtschaftsrecht geht.  

(Zuruf von der SPD: Die haben alle nichts 
dagegen!) 

Die drei kommunalen Spitzenverbände wollen das 
Recht haben, gehört zu werden.  

(Zurufe von der SPD) 

Deshalb hätte dieser Tagesordnungspunkt heute 
gar nicht auf der Tagesordnung stehen dürfen.  

(Zuruf von Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft) 

– Frau Ministerpräsidentin, es hilft auch nichts, jetzt 
in einer Geschäftsordnungsdebatte dazwischenzu-
rufen, denn eigentlich hatten Sie mal einen neuen 
Stil angekündigt. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Zu-
rufe von der SPD und von den GRÜNEN) 

Sie peitschen schlicht und einfach mit Ihrer Mehrheit 
durch, und diese Mehrheit ist längst keine rot-grüne 
Mehrheit mehr: Sie haben Die Linke auf Ihrer Seite, 
weswegen wir die Abstimmung heute verlieren wer-
den. Aber es macht sichtbar, welches Ziel Sie mit 
Ihrer Politik vertreten. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Zu-
rufe von der SPD, von den GRÜNEN und von 
Rüdiger Sagel [LINKE]) 

Man kann es den Menschen auch optisch zeigen: 
Der Gesetzentwurf hatte zwölf Seiten, der Ände-
rungsantrag hat 28 Seiten, und man sagt dazu, es 
gebe keinen neuen Sachverhalte. – Das sind nicht 
28 Seiten weißes Papier, das ist eine substantielle 
Änderung. Und deshalb lehnen wir diese Verschie-
bung ab.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Laschet. – Für die FDP-Fraktion hat 
der Abgeordnete Witzel das Wort. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich darf mich naht-
los den Worten meines Vorredners anschließen. 
Auch wir als FDP-Landtagsfraktion sind außeror-
dentlich irritiert und auch verärgert über das Ver-
fahren, das hier praktiziert wird. 

Wir haben uns, als wir im Ältestenrat die Tagesord-
nung für diese Plenarwoche festgelegt haben, ein-
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vernehmlich und einmütig darauf verständigt, mor-
gen das Gemeindewirtschaftsrecht zu beraten. Es 
gab bei niemandem von den Oppositionsfraktionen 
das Ziel, irgendetwas zu torpedieren – so die ein-
vernehmliche Verabredung seinerzeit. 

(Zuruf von der SPD) 

Sie haben dann in der Tat letzten Freitag im kom-
munalpolitischen Ausschuss als Tischvorlage das 
Dokument vorgelegt, das Herr Laschet Ihnen gera-
de noch einmal vorgehalten hat, und wollen jetzt 
über einen Verfahrenstrick zu einer weiteren Be-
schleunigung beitragen.  

(Zuruf von Carina Gödecke [SPD])  

Das heißt, Sie wollen, nachdem Sie zusätzlich 27 
Seiten Text mit neuen Paragrafen vorgelegt ha-
ben, die bislang nicht Regelungsgegenstand und 
Anhörungsgegenstand waren, das Verfahren von 
morgen auf heute vorziehen. Wir sind der festen 
Auffassung: Sie missachten Anhörungsrechte. Das 
hat nichts mit dem Anspruch eines neuen Politik-
stils und der Stärkung des Parlaments zu tun, wo-
rüber Hannelore Kraft in diesem Landtag und au-
ßerhalb so gerne redet. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Witzel. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen spricht Frau Abgeordnete Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Bild, 
das hier besonders von Herrn Witzel gezeichnet 
worden, ist wirklich die Perversion des Vorgangs. 
Das muss man sehr deutlich sagen. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Ralf Witzel [FDP]: Unverschämt! – Weitere 
Zurufe von der CDU und von der FDP) 

Die Minderheitenrechte in diesem Haus werden 
sehr hoch gehalten. Das betrifft die Anhörungsrech-
te, und das betrifft die Redezeiten sehr genau.  

(Zurufe von der CDU und von der FDP) 

Ihr Verhalten im kommunalpolitischen Ausschuss 
hat dazu beigetragen, dass wir heute diesen Ge-
schäftsordnungsantrag stellen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Trickserei! – Weitere Zu-
rufe von der CDU und von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Verehrte Kollegin-
nen und Kollegen, Frau Abgeordnete Beer hat das 
Wort. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Hierzu will ich noch anmer-
ken: Weder haben Sie eine Mehrheit für einen An-
trag nach § 56 Abs. 4 der Geschäftsordnung hinbe-

kommen, noch haben Sie einen Antrag nach § 56 
Abs. 6 der Geschäftsordnung gestellt, den Sie hät-
ten stellen können. All diese Instrumente haben Sie 
nicht genutzt. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Geschäftsordnung des Landtags gibt sehr deut-
liche Vorgaben: Sie hätten eine Zweidrittelmehrheit 
erreichen müssen. Denn das, was bei allen Minder-
heitenrechten nicht passieren darf, ist, dass Sie par-
lamentarische Verfahren verschleppen. Das ist 
nach Ihren Ausführungen im kommunalpolitischen 
Ausschuss eindeutig das Ziel.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Zurufe von der CDU und von der FDP) 

Hinzu kommt, dass es keinen neuen Gesetzesge-
genstand gibt. Der Inhalt des vorliegenden Gesetz-
entwurfs war Grundlage für die Frageliste für die 
Anhörung. Dies ist beraten, mehrfach von Abgeord-
neten nachgefragt, mehrfach von Experten vorge-
tragen worden. Deswegen handelt es sich auch 
nicht um einen neuen Gegenstand. 

(Zurufe von der CDU und von der FDP) 

– Lautstärke ersetzt keine Rechtsposition, meine 
Damen und Herren! 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Zurufe von der CDU und von der FDP) 

In der Tat ist schon im kommunalpolitischen Aus-
schuss die Entscheidung getroffen worden, dass es 
sich nicht um einen neuen Tatbestand handelt. Sie 
müssen diese Mehrheitsverhältnisse akzeptieren. 
Insofern werden wir die Tagesordnung entspre-
chend verändern können. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Zurufe von der CDU und von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete Beer. – Für die Fraktion Die Linke 
spricht der Abgeordnete Michalowsky. 

Ralf Michalowsky (LINKE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Auch uns interessieren die 
Minderheitenrechte in diesem Hause sehr. Wir 
könnten demnächst selbst davon betroffen sein. 

Gleichwohl – wir hatten gestern Abend eine Ältes-
tenratssitzung, in der die Problematik ausführlich 
diskutiert wurde. Beide Seiten haben ihre Argu-
mente vorgetragen. Nach Beratung in unserer 
Fraktion haben wir den Eindruck gewonnen, dass 
die Argumente der Koalitionsfraktionen, der Regie-
rungsfraktionen, die besseren sind.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Ah! und weitere Zurufe von der CDU und von 
der FDP) 
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Unter Abwägung der Argumente beider Seiten 
kommen wir zu dem Schluss, dass wir der Ände-
rung der Tagesordnung zustimmen. – Danke.  

(Beifall von der LINKEN, von der SPD und 
von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Michalowsky. – Das waren die Stel-
lungnahmen der Fraktionen.  

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über die 
Änderung der Tagesordnung, nämlich den Tausch 
der Tagesordnungspunkte 4 der beiden Plenar-
tage. Wer diesem Antrag der Fraktionen von SPD 
und Grünen zustimmen kann, den bitte ich um das 
Handzeichen. –  

(Zurufe von der CDU und von der FDP: Ah!) 

Wer kann dem nicht seine Zustimmung geben? –  

(Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN: 
Oh!) 

Wer enthält sich? – Keine Enthaltungen. Damit ist 
mit den Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen 
und der Fraktion Die Linke gegen die Stimmen von 
CDU und FDP der Antrag der Fraktionen von SPD 
und Grünen angenommen und die Tagesordnung 
an den beiden Plenartagen so geändert, wie wir ge-
rade beschlossen haben. 

Wir treten nunmehr in die Beratung der heutigen 
Tagesordnung ein.  

Ich rufe auf: 

1 SPD und Grüne blockieren Entscheidung zum 
E.ON Kraftwerk Datteln IV 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag  
der Fraktion der CDU 
Drucksache 15/917 

In Verbindung mit: 

Kraftwerk Datteln: Verfahrenstricks von SPD 
und GRÜNEN im RVR statt Klimaschutz? 

Aktuelle Stunde 
auf Antrag  
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/918 

Die Fraktion der CDU hat mit Schreiben vom 13. 
September 2010 gemäß § 90 Abs. 2 der Ge-
schäftsordnung zu dem genanntenThema der Lan-
despolitik eine Aussprache beantragt. Zum inhaltlich 
gleichen Thema hat die Fraktion Die Linke ebenfalls 
mit Schreiben vom 13. Dezember 2010 eine Aus-
sprache beantragt. 

Ich eröffne die Aussprache und erteile als erstem 
Redner vonseiten der antragstellenden CDU-
Fraktion dem Herrn Abgeordneten Hovenjürgen das 
Wort.  

Josef Hovenjürgen (CDU): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Am Montag 
dieser Woche hat es im RVR eine bemerkenswer-
te Situation gegeben. Die Verwaltung des RVR 
legt einen Erarbeitungsbeschluss zum Kraftwerk 
Datteln vor. Es gibt einen Änderungsantrag von 
Rot-Grün, von dem wir mittlerweile wissen, dass 
auch ein Mitarbeiter der Staatskanzlei in seiner 
Freizeit an ihm mitgewirkt hat. Ich hoffe, dass das 
die Prüfung, die jetzt in der Staatskanzlei erforder-
lich ist, nicht beeinträchtigt. In diesem Kompromiss 
ist es dann dazu gekommen, einen Nichtbeschluss 
zu formulieren. Genauso sieht es die RVR-Spitze – 
und deswegen ihre Fragestellung an die Staats-
kanzlei. 

Frau Ministerpräsidentin, das Problem ist jetzt bei 
Ihnen angekommen. Ich hoffe, Sie werden dafür 
sorgen, dass Industriepolitik in Nordrhein-
Westfalen möglich bleibt. 

(Beifall von der CDU) 

Und ich hoffe, Sie sorgen auch dafür, dass letztend-
lich nach Recht und Gesetz entschieden werden 
kann und nicht koalitionäre Fragen im Vordergrund 
stehen, wie es in den Medien – ich zitiere mit Erlaub-
nis des Präsidenten verschiedene Überschriften – 
angekommen ist: Ein rot-grünes Stillhalteprojekt – 
SPD hilft Grünen beim Spiel auf Zeit; Kraftwerk: Rot-
Grün lässt lieber Juristen sprechen.  

Meine Damen und Herren, ein bisschen erinnerten 
die Vorgänge im RVR an die eingangs geführte 
Diskussion um die Tagesordnung: Die Mehrheit hat 
sich über Sachverstand hinweggesetzt, der Sach-
verstand der eigenen Verwaltung wurde ausgehe-
belt, und am Ende stand ein Nichtbeschluss. Dass 
E.ON mit dem Beschluss leben kann, weil es über-
haupt ein bisschen Bewegung gibt – so die Formu-
lierung, meine ich, bei E.ON –, ist vielleicht dem zu 
schulden, dass man wenigstens noch eine Rest-
hoffnung bei E.ON hat, dass über die Staatskanzlei 
vielleicht doch noch Vernunft in den Vorgang hin-
einkommt. 

Aber noch etwas will ich zur Kenntnis geben. Meine 
Damen und Herren, es hat mich tief verstört bzw. 
beeindruckt, dass ein Herr namens Tönnes, Mitar-
beiter der grünen Fraktion hier, Fraktionsvorsitzen-
der der Grünen im RVR, Dinge verkündet, von de-
nen ich nicht wusste, dass sie schon entschieden 
sind. Im Zuge der Planungen um Datteln 4 hat 
E.ON angekündigt, die Blöcke 1, 2 und 3 in Datteln 
und Shamrock stillzulegen. Da aber Datteln 4 nicht 
ans Netz gehen kann, gibt es einen Antrag, diesen 
Stilllegungsbeschluss zurückzunehmen. Herr Tön-
nes hat verkündet, dass dieser Beschluss nicht 
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kommen wird, sondern dass die Blöcke auf jeden 
Fall stillgelegt werden.  

Ist Herr Tönnes jetzt schon Regierungssprecher? 
Kann er schon Beschlüsse verkünden, von denen 
wir noch gar nichts wissen? – Meine Damen und 
Herren, das, was dort gelaufen ist, ist absurd. Es ist 
absurd und mies, mit Antragsstellern so umzuge-
hen, wenn hier in Sitzungen Mitarbeiter von Fraktio-
nen, die dort andere Funktionen haben, offensicht-
lich schon Beschlüsse verkünden, die noch nicht 
einmal dem Unternehmen bekannt sind. 

Meine Damen und Herren, ich möchte auch das 
noch einmal an dieser Stelle sagen, weil sich auch 
der Wirtschaftsminister in den letzten Tagen zum 
Sachverhalt noch einmal geäußert hat. Er hat ver-
kündet, dieses Projekt sei grottenschlecht vorberei-
tet. 

(Zuruf von der SPD) 

– Ich will nicht bestreiten, dass es Fehler gegeben 
hat, Herr Voigtsberger.  

(Zuruf von Marc Herter [SPD]) 

– Vorsichtig, Herr Herter, nicht auf falschem Fuß ju-
bilieren! – Die Planungen sind 2004 ins Endstadium 
gegangen. 

(Thomas Eiskirch [SPD]: Vorher schon, Herr 
Hovenjürgen!) 

Begleitet von der Landesplanung hat der Antragstel-
ler seine Pläne erarbeitet. 2004 waren Sie in der 
Verantwortung. Ich habe es Ihnen schon einmal ge-
sagt: Die Geburtsurkunden dieses Standortes tra-
gen rot-grüne Unterschriften. Das gilt es noch ein-
mal festzuhalten. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – 
Thomas Eiskirch [SPD]: Neubau! Das ist ein 
Neubau!) 

– Mein lieber Herr Eiskirch, Sie können dreimal 
„Neubau“ rufen. 2004 sind die Dinge, die hinterher 
von Schwarz-Gelb fortgesetzt worden sind, mit der 
rot-grünen Landesplanung auf den Weg gebracht 
worden – mit allen Kautelen, die uns dazu bekannt 
sind. Insofern: Ziehen Sie sich hier nicht immer mit 
einem schlanken Fuß aus der Affäre! Sie sind ge-
nauso in der Verantwortung wie die grüne Fraktion, 
Sie kommen ihr leider nur nicht nach. Das ist das 
Erbärmliche an der Geschichte. 

(Beifall von der FDP) 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nur eines 
sagen: Wer das erlebt hat, was in der Verbandsver-
sammlung abgelaufen ist, dass man sich über den 
sachlichen Vortrag und über die Vorlage der Ver-
waltung hinwegsetzt und einen Nichtbeschluss 
fasst, weiß: Das ist ein Zeichen der Schwäche, ein 
Zeichen des Nichtwollens, Sie haben dort keinen 
Weg möglich gemacht. Sie haben die Koalition zu-
sammengehalten. Das war der einzige Sinn und 

Zweck dieses Papieres und war das Einzige, was 
dort noch erreichbar war. Um die Koalition zu retten, 
haben Sie letztendlich wieder eine Warteschleife 
eingezogen, und zwar mindestens weitere sechs 
Monate Verzögerung für den Kraftwerksstandort 
Datteln. Mindestens eine Antwort auf die Fragestel-
lung zu geben mit Ja oder Nein, das wäre die Fair-
ness, die man einem Unternehmen angedeihen las-
sen sollte. Diese Kraft haben Sie nicht. Ich glaube, 
meine Damen und Herren, Sie werden sie auch im 
Sommer nächsten Jahres nicht haben. 

Im Übrigen war auch das ein bemerkenswerter Bei-
trag des Herrn Tönnes, der die Zeitschienen mal 
eben verschiebt: Auch im April keine Entscheidung, 
sondern frühestens im April die Vorlage der Gutach-
ten und dann frühestens im Sommer eine Entschei-
dung. Ich sage Ihnen schon heute: Auch dann wer-
den Sie die Kraft nicht besitzen, eine Entscheidung 
zu treffen, weil die Grünen diesen Standort nicht 
wollen. Herr Trittin hat die Marschroute vorgezeich-
net. Er hat gesagt, dieser Standort wird nicht reali-
siert.  

Ich bin gespannt, wie die SPD endlich dafür sorgen 
will, dass auch der Antragsteller E.ON nach Recht 
und Gesetz behandelt wird. Trotz des Urteils von 
Münster hat auch E.ON einen Anspruch darauf, 
dass wir unter Berücksichtigung der Hinweise des 
Urteils nach Wegen suchen, Datteln möglich zu 
machen. Sie haben sich in der Entscheidung am 
Montag diesem Weg verschlossen, Sie haben sich 
ihm verweigert. 

Ich fordere die Sozialdemokraten definitiv auf: Sie 
haben die Chance, sowohl im RVR wie auch hier, die 
Wege für Datteln 4 zu öffnen. Die Mehrheiten sind im 
Hause vorhanden. Wenn Sie sie nicht nutzen, ver-
sündigen Sie sich am Industriestandort Nordrhein-
Westfalen. Herr Eiskirch, ich bin gespannt, wann Sie 
endlich in der Realität ankommen, dass auch Sie Ih-
rer Verantwortung nachkommen, die Sie für dieses 
Projekt tragen und für den Standort, der gewählt 
worden ist. Kommen Sie zurück in diese Verantwor-
tung und nehmen Sie sie endlich wahr! Sie finden 
eine Mehrheit für die Lösung, wenn es um die Zu-
kunft von Datteln 4 geht. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Hovenjürgen. – Für die Fraktion Die 
Linke spricht der Abgeordnete Aggelidis.  

Michael Aggelidis (LINKE): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Werte Kolle-
ginnen und Kollegen! In der „Süddeutschen Zei-
tung“ war am Samstag zu lesen, im Fall Datteln sei 
der Eindruck entstanden, E.ON habe so geplant 
und gebaut, als befinde man sich in einer Bana-
nenrepublik und nicht in Nordrhein-Westfalen. Der 
Großkonzern E.ON hat bewusst und vorsätzlich 
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einen Schwarzbau hochgezogen. Er meinte, als 
DAX-Konzern sei ihm die Protektion der Landes-
regierung sicher. Der Filmpate Corleone lässt grü-
ßen. 

Wir Linken erlauben uns nicht, despektierlich von 
Bananenrepubliken zu sprechen. Wir fragen uns 
vielmehr, ob ein solcher Rechtsbruch heutzutage in 
Costa Rica überhaupt noch möglich wäre. Ich per-
sönlich bezweifle das, meine sehr verehrten Damen 
und Herren. 

Das Planungsrecht wurde massiv gebeugt. Erst das 
Oberverwaltungsgericht hat dieses Projekt gestoppt. 
Wir verdanken das den Anwohnerinnen und An-
wohnern. Sie haben sich nicht einschüchtern las-
sen. Ein Beispiel, das vielen Bürgerinnen und Bür-
gern in unserem Land Mut macht. 

Die alte Landesregierung hat dann versucht, das 
Planungsrecht zu ändern. Nicht wahr – was nicht 
passt, wird passend gemacht. – Was ist das nur für 
ein Rechtsverständnis? 

(Beifall von der LINKEN) 

Meine Damen und Herren von CDU und FDP, Dat-
teln hat vielen die Augen geöffnet, die AKW-
Laufzeitverlängerung ebenso. Das sind doch gera-
dezu Lehrstücke über den staatsmonopolistischen 
Kapitalismus im Brecht’schen Sinne des epischen 
Theaters.  

(Beifall von der LINKEN – Heiterkeit von der 
FDP) 

Aber nicht im Theater werden diese Stücke aufge-
führt, sondern von Ihnen auf der politischen Bühne. 

Der zwischen SPD und Grünen im RVR an diesem 
Montag ausgehandelte Kompromiss ist ein fauler 
Kompromiss. Die Entscheidung wird aufgeschoben 
und scheinbar Gutachtern zugeschoben. Was für 
eine Farce!  

(Beifall von der LINKEN) 

Diese Gutachten werden sicherlich die Einleitung 
eines sogenannten Zielabweichungsverfahrens be-
fürworten, und der grüne Planungsdezernent Rom-
melspacher hätte, wenn es nach ihm alleine gegan-
gen wäre, ein solches Verfahren längst eingeleitet. 

Unser RVR-Mitglied Olaf Jung hat am Montag die 
Wahrheit unverblümt ausgesprochen. Kaum ein 
etablierter Gutachter wird sich mit ehrlicher Exper-
tise der Milliardenmacht des E.ON-Konzerns entge-
genstellen. Und die Grünen haben nun die Möglich-
keit geschaffen, den Kopf aus der Schlinge zu zie-
hen, indem sie sich den Resultaten eines vorgeblich 
objektiven Gutachtens nicht werden entziehen kön-
nen. Das ist die Art von Politposse, die die Partei-
enverdrossenheit weiter verstärkt, meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren. 

(Beifall von der LINKEN) 

Wir haben dasselbe in Hamburg beim Kraftwerk 
Moorburg gesehen. Die Grünen springen im Wahl-
kampf als Klimaschutztiger und landen in der Regie-
rung als E.ON- oder Vattenfall-Bettvorleger. Das ist 
glatter Wahlbetrug.  

(Beifall von der LINKEN) 

Und das kommt von den Angeboten, die man nicht 
ablehnen darf. CDU und FDP können ein Lied da-
von singen. Die E.ON-Investitionsruine schmerzt 
hauptsächlich die dividendenverwöhnten Sharehol-
der. Der wahre Schaden besteht darin, dass mittels 
des anvisierten Zielabweichungsverfahrens aber-
mals Recht überdehnt und so der Rechtsstaat un-
terminiert wird.  

Es ist übrigens kein Zufall, dass die alte Landesre-
gierung lieber den aufwendigeren Weg einer Ände-
rung der Landesplanung gehen wollte, als ein Ziel-
abweichungsverfahren einzuleiten. Sie wusste ge-
nau, dass nach dem geltenden Planungsrecht ein 
Zielabweichungsverfahren nur vertretbar ist, wenn 
es die Grundzüge der Planung unberührt lässt. Wä-
re dies anders, würde sich das Planungsrecht ja am 
Einzelfall orientieren. Im Rechtsstaat orientiert sich 
der Einzelfall aber an der Norm. 

Im Fall von Datteln hat das OVG eindeutig hervorge-
hoben, dass der gewählte Standort unter Immissi-
onsschutz- und Sicherheitsgesichtspunkten schlech-
ter abschneidet als andere ausgewiesene Kraft-
werksstandorte. Soweit bekannt ist, will E.ON im Ge-
genzug für den Kuhhandel des Zielabweichungsver-
fahrens einige Altblöcke abschalten. Es geht um Dat-
teln 1 bis 3 sowie das Kraftwerk Shamrock.  

Die CDU, so der RVR-Fraktionsvorsitzende Mitsch-
ke am Montag, verkauft das als CO2-Reduzierung. 
Was für ein Etikettenschwindel. Diese Kraftwerke 
müssen ohnehin spätestens Ende 2012 stillgelegt 
werden, völlig unabhängig davon, ob Datteln 4 ans 
Netz geht.  

Das Ergebnis, wenn Datteln 4 ans Netz geht, wird 
ein massiv erhöhter CO2-Ausstoß sein. Und das 
steht in eklatantem Widerspruch zu den Klima-
schutzzielen von Bundes- und Landesregierung. 
Auch die von E.ON ins Gespräch gebrachten Kraft-
werke Knepper Block C und Scholven Block D sind 
nichts als Nebelbomben. Beide Kraftwerke sind bei 
einem Alter von 39 bzw. 40 Jahren am Ende ihrer 
möglichen Laufzeit.  

Soll Datteln 4 klimapolitisch gerechtfertigt werden, 
müssten Erzeugerkapazitäten gleichen Volumens 
und gleicher Laufzeit vom Netz genommen werden. 
Für die Konzerne geht Profitmaximierung vor, nicht 
Nachhaltigkeit. Das ist schlecht fürs Land und 
schlecht fürs Klima. Deshalb fordert Die Linke die 
Vergesellschaftung der vier Oligopolisten.  

Datteln 4 zeigt, dass wir die Energieplanung nicht 
den Großkonzernen überlassen dürfen. Die schwarz-
gelbe Koalition in Baden-Württemberg macht Indust-
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riepolitik. Ich glaube nicht, dass Sie da wieder „DDR“ 
und „Nordkorea“ schreien, meine sehr verehrten Kol-
leginnen und Kollegen von CDU und FDP. Minister-
präsident Mappus kauft 45 % der EnBW-Anteile, um 
strategisch Einfluss auf die Geschäftspolitik zu neh-
men. Das zumindest sollte eine SPD/Grünen-Regie-
rung nicht unterbieten.  

Natürlich sind wir mit SPD und Grünen in Baden-
Württemberg gegen den Mappus-Plan, mit einem 
großen Teil des Unternehmens wieder an die Börse 
zu gehen.  

(Beifall von der LINKEN) 

Datteln zeigt Handlungsbedarf. Man darf sich von 
den Paten nicht einschüchtern lassen. Nicht privati-
sieren, sondern überführen in öffentliche Hand, um 
zu demokratisieren und eine ökologisch verantwort-
liche Energiewende zu schaffen, das ist das Gebot 
der Stunde. – Vielen Dank. 

(Beifall von der LINKEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Aggelidis. – Für die SPD-Fraktion 
hat der Abgeordnete Eiskirch das Wort. 

Thomas Eiskirch (SPD): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Kolleginnen und Kollegen! 
CDU und FDP haben in ihrer Regierungszeit viel 
dafür getan, dass Datteln 4 bis heute keine Be-
triebserlaubnis hat. Dass Sie jetzt eine Aktuelle 
Stunde gemeinsam mit denen hier beantragen und 
durchführen müssen, die Datteln 4 nicht wollen, 
geschieht Ihnen in Anbetracht dieser Tatsache 
durchaus recht. 

(Lachen von Gunhild Böth [LINKE]) 

Bei meiner letzten Rede hier vor dem Hohen Hause 
zum Thema Datteln habe ich ganz am Ende gesagt: 
Für Sie – für CDU und FDP- ist es doch der politi-
sche Super-GAU, wenn, nachdem Sie es vermas-
selt haben, es Rot-Grün gelingen sollte, bei Dat-
teln 4 Rechtsklarheit zu schaffen und gegebenen-
falls sogar eine Betriebserlaubnis zu erwirken. Das 
ist für Sie als Schwarze und Gelbe der Super-GAU. 
Und jetzt – das merkt man deutlich – bekommen 
Sie Panik, weil wir auf dem Weg sind, zu einer Ent-
scheidung zu kommen. Entweder wird rechtlich 
endgültig festgestellt, das, was Sie da versaubeutelt 
haben, ist nicht mehr reparabel, oder es wird fest-
gestellt, ja, die haben einen Weg beschritten, wie es 
am Ende ans Netz geht. Das ist für Sie der Super-
GAU, und deswegen fangen Sie jetzt mit diesem 
Popanz hier an, Kolleginnen und Kollegen von CDU 
und FDP. 

(Beifall von der SPD) 

Die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt am 11. Dezem-
ber: Das Kraftwerk Datteln ist eines der vielen Prob-

leme, die Rot-Grün von der Vorgängerregierung 
übernommen hat. 

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat der Lan-
desregierung bescheinigt, bei der Genehmigung 
des Bauvorhabens die eigenen Richtlinien missach-
tet zu haben, und es entstand der Eindruck, der 
DAX-Konzern E.ON habe geplant und gebaut, als 
befinde man sich in einer Bananenrepublik und 
nicht in Nordrhein-Westfalen.  

Das ist die Verantwortung, die Sie als CDU und 
FDP für diesen Prozess zu tragen haben, Kollegin-
nen und Kollegen. 

Kollege Hovenjürgen, Sie heben immer auf die 
Zeiträume 2004 und 2005 ab. Ich will es noch ein-
mal – wir beide tauschen uns beinahe täglich dazu 
aus – deutlich sagen: Das Verfahren bezüglich 
dieser Fläche wurde für einen Erweiterungsbau 
eingeleitet. Das, was Sie dort allerdings zu ge-
nehmigen versucht haben, ist ein Neubau. Der Un-
terschied ist klar erkennbar, wenn zwei Gebäude 
nicht miteinander verbunden sind. Das ist ein Neu-
bau und kein Erweiterungsbau, und dafür war die 
Fläche nie vorgesehen. 

(Beifall von Gunhild Böth [LINKE]) 

Und ich sage Ihnen noch etwas: Alle Gutachten und 
Rechtsauskünfte zu dieser Fläche, die an die Stadt 
Datteln gegangen sind, sind 2006 unter Ihrer Ägide 
erfolgt, und deswegen hat Datteln einen Bebau-
ungsplan aufgestellt, der rechtlich nicht haltbar ist. 
Sie versuchen ja häufig, sich mit fremden Federn zu 
schmücken. Dann nehmen Sie wenigstens das an, 
was Ihnen gehört, Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von Marc Herter [SPD]) 

Ein ganz anderer Punkt: Sie sind auf die Fragestel-
lung vom vergangenen Montag eingegangen und 
erklären in der Beantragung der Aktuellen Stunde, 
dass die Einleitung des Zielabweichungsverfahrens 
zurückgestellt sei, dass alles mit anderen Dingen 
zugekleistert sei und auf die lange Bank geschoben 
werde. Ich sage Ihnen ehrlich: Wir versuchen – zu-
gegebenermaßen mit drei Monaten Extrazeit –, so 
rechtssicher zu arbeiten, dass wir das Verfahren zu 
einem guten Ende führen können. Zeit ist hingegen 
vergeudet worden, als Sie mit Ihrem Planungschaos 
und Ihrer Larifari-Landesplanung das Projekt über 
Jahre vor die Wand gefahren haben. 

(Gregor Golland [CDU]: Was ist denn das 
gute Ende?) 

Darum stehen wir heute da, wo wir stehen, Kolle-
ginnen und Kollegen. Diesen Zeitverzug haben Sie 
und nicht wir zu verantworten. 

Im Gegensatz zu Ihnen sieht das sogar E.ON so. 
Ich will es mit Erlaubnis des Präsidenten einmal kor-
rekter zitieren. Schließlich hat Kollege Hovenjürgen 
in seinem Wortbeitrag eben E.ON etwas in die 
Schuhe geschoben. Die Überschrift heißt: 
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„Erarbeitungsbeschluss des Regionalverbandes 
Ruhr ist wichtiges Signal für Kraftwerksprojekt 
Datteln 4. 

E.ON begrüßt das heute vom Regionalverband 
Ruhr gestartete Regionalplanänderungsverfah-
ren … E.ON wird das jetzt beginnende Regio-
nalplanänderungsverfahren, für das auch die 
Vergabe weiterer Gutachten vorgesehen ist, 
konstruktiv begleiten und alle notwendigen In-
formationen und Unterlagen zur Verfügung stel-
len. E.ON ist sehr zuversichtlich, dass das Pla-
nungsverfahren so“ 

– also mit Gutachten – 

(Dietmar Brockes [FDP]: Was sollen die 
denn auch anderes sagen!) 

„schnellstmöglich zu einem erfolgreichen Ab-
schluss gebracht werden kann.“ 

Ich sage Ihnen noch was: Sie versuchen – das tun 
Sie ja –, darauf abzuheben, dass das Verfahren, 
das jetzt eingeleitet wird, kein richtiges Erarbei-
tungsverfahren ist. Das hat der Kollege Hovenjür-
gen gerade noch einmal behauptet. 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

– Herr Kollege Brockes, Sie waren doch gar nicht 
dabei. Bleiben Sie doch entspannt. 

Ich weiß, dass der Regionaldirektor heute eine Ant-
wort auf seine rechtlichen Fragen bekommen hat. 
Diese möchte ich Ihnen gerne vorlesen. Wenn der 
Kollege Hovenjürgen da wäre, würde dies für ihn 
einen Erkenntnisgewinn darstellen. – Da ist er ja.  

Die Antwort an den Regionalverband Ruhr lautet: 

Ihre Einschätzung, dass Sie den Beschluss in Tei-
len für rechtswidrig halten, vermag ich nicht zu tei-
len. Die sachlichen und verfahrensgemäßen Ent-
scheidungen gehören sozusagen zur Verbandsver-
sammlung. Ausfluss der Sachhoheit der Verbands-
versammlung ist auch, dass sie zusätzliche vertie-
fende Gutachten anfordern kann, sofern sie diese 
für erforderlich hält. Ausdruck ihrer Verfahrensho-
heit ist, dass sie den Zeitplan steuert. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Wer soll das ge-
sagt haben?) 

– Das ist die Antwort, die vom Regionalverband sei-
tens der Landesplanungsbehörde eingefordert wur-
de. Diese liegt seit heute vor, 

(Dietmar Brockes [FDP]: Wer hat das denn 
geschrieben?) 

und damit ist eindeutig, dass es ein begonnenes 
und ordentliches Verfahren ist, das jetzt Stück für 
Stück abgearbeitet wird. 

Ich zitiere weiter, damit Sie einen vernünftigen 
Sachstand haben: 

(Dietmar Brockes [FDP]: Ich will wissen, wer 
es geschrieben hat!) 

– Warten Sie doch. Das erkläre ich Ihnen gleich. 

Selbstverständlich sollte der ganze Prozess nicht 
ohne gute Gründe herausgezögert werden. Die 
Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts vom 3. 
September 2009 macht eine gründliche Prüfung er-
forderlich. Vor diesem Hintergrund ist es meines Er-
achtens angemessen, sämtliche weiteren Verfah-
rensschritte so gut wie irgend möglich abzusichern. 
Hierzu können ergänzende Gutachten entscheidend 
beitragen. Zusammenfassend ist festzustellen, 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Verzögerungstaktik 
ist das!) 

dass keine Rechtsverstöße ersichtlich sind. Die ge-
wählte Verfahrensweise scheint geeignet, zu einer 
rechtssicheren Entscheidung zu gelangen. 

Wenn Sie fragen, woher ich das habe: Unsere Ge-
schäftsstelle im RVR arbeitet ordentlich und hat es 
mir vorhin zur Verfügung gestellt. Fragen Sie in Ih-
rer nach. Es müsste überall vorliegen. – Herzlichen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD – Rüdiger Sagel 
[LINKE]: Die wollen das doch gar nicht!) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Eiskirch. – Für die FDP-Fraktion hat 
Herr Abgeordneter Brockes das Wort. 

Dietmar Brockes (FDP): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Das Thema der Aktuellen 
Stunde ist in der Tat nicht nur hier in diesem Par-
lament ein Dauerbrenner. Das zeigt wieder einmal, 
wie wichtig das Projekt für Nordrhein-Westfalen ist. 

Bisher haben die Koalitionsfraktionen immer wieder 
darauf verwiesen, dass sie nichts tun, um das 
Kraftwerk zu verhindern oder zu befördern. Es ist 
die Devise der Landesregierung, den Vorgang aus-
zusitzen und auf eine Lösung zu hoffen, die vom 
Himmel fällt und die Koalition überleben lässt. 

Meine Damen und Herren, die Bank, auf die Sie ei-
ne Entscheidung schieben, kann für die Grünen gar 
nicht lang genug sein. Und die SPD macht sich da-
bei zum Gehilfen einer industriefeindlichen grünen 
Politik. Niemand anders als der Vertreter der 
IG BCE im RVR, Herr Dennis Radtke, hat Ihnen das 
am Montag ins Stammbuch geschrieben. 

Meine Damen und Herren, es ist ja interessant, 
dass die SPD in diesem Land offenbar Politik gegen 
die Gewerkschaften macht. Der Arbeitsminister hat 
am Flughafen Köln/Bonn schon am eigenen Leib 
erfahren dürfen, 

(Beifall von der FDP und von der CDU – Mi-
nister Guntram Schneider: Unverschämt-
heit!) 
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was die Gewerkschaftsmitglieder von der Politik 
dieser Landesregierung halten. 

Meine Damen und Herren, der Vertreter der IG BCE 
im Regionalverband Ruhr hob hervor, dass es Mut 
zu einem klaren Bekenntnis für das Kraftwerk Dat-
teln brauche. Weiter führte Herr Radtke aus, dass 
sich die Politik nicht hinter Planungsrecht verste-
cken dürfe, sondern den Willen zur Gestaltung ha-
ben müsse. Meine Damen und Herren, recht hat er. 

(Beifall von der FDP)  

Genau das ist das Problem dieser Landesregierung: 
Der Gestaltungswille fehlt. Man versteckt sich hinter 
Floskeln und behauptet, dass die Politik keinen Ein-
fluss auf das Verfahren nehmen dürfe. Wenn das so 
wäre, wenn das der Anspruch der Politik sein soll, 
brauchten wir dieses Parlament ehrlich gesagt nicht. 

Die Debatte im RVR hat das am Montag offenge-
legt. Dort wurde eine Entscheidung vertagt, die hät-
te gefällt werden müssen. Das wird vor allem dann 
deutlich, wenn man die Aussagen der RVR-
Verwaltung genauer betrachtet. Das Zielabwei-
chungsverfahren, um das sich SPD und Grüne her-
umdrücken, ist laut dem grünen Planungsdezernen-
ten Rommelspacher in NRW ein übliches Instru-
ment der Planung. 

Dafür jetzt zusätzliche Gutachten zu verlangen, die 
in der geplanten Zeit gar nicht eingeholt werden 
können, ist lediglich eine der üblichen Verzöge-
rungstaktiken der Grünen. Es geht nach dem Motto: 
Wenn wir schon nicht gewinnen, treten wir ihnen 
wenigstens den Rasen kaputt. Der Rasen ist in die-
sem Fall das Investitionsklima in diesem Land. Dat-
teln soll als Schlüssel grüner Politik dienen, um den 
Industriestandort Nordrhein-Westfalen zu schwä-
chen und damit weitere Investitionen abzuhalten. 

Deshalb und vor allem wegen rechtlicher Bedenken 
hat der Grüne Thomas Rommelspacher ausdrück-
lich dazu aufgefordert, dem rot-grünen Antrag nicht 
zu folgen, 

(Thomas Eiskirch [SPD]: Das haben wir 
doch gerade ausgeräumt, Herr Brockes, 
oder?) 

zumal die Gutachter nicht fachlich, sondern von po-
litischen Gremien ausgesucht werden sollen, Herr 
Kollege Eiskirch. Das zeigt endgültig, dass es nicht 
um ein sauberes Verfahren, sondern um Tricksen, 
Täuschen und Tarnen gehen soll, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall von der FDP) 

Die rechtlichen Bedenken sind komplett ignoriert 
worden. 

(Thomas Eiskirch [SPD]: Die sind ausge-
räumt worden!) 

Deshalb hat die RVR-Leitung Widerspruch gegen 
den rot-grünen Beschluss eingereicht. Das ist ein 
einmaliger Vorgang. 

(Thomas Eiskirch [SPD]: Haben Sie gerade 
schon zugehört?) 

– Ja, Herr Eiskirch. Der SPD-Regionaldirektor und 
der grüne Planungsdezernent legen bei der Staats-
kanzlei rechtlichen Widerspruch gegen einen rot-
grünen Beschluss ein. Das ist bemerkenswert. 

(Thomas Eiskirch [SPD] meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

Damit ist das Thema Datteln nun aber im Hause der 
Ministerpräsidentin angekommen. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Diese hat sich seit Mai, seit der Landtagswahl, zu 
diesem Thema kein einziges Mal mehr öffentlich 
geäußert. Keinen einzigen Ton mehr sagt Frau Kraft 
zu dem wichtigen Industrieprojekt des Landes. 

(Ministerpräsidentin Hannelore Kraft: Das ha-
be ich doch vorgestern noch getan! Das kön-
nen Sie heute lesen!) 

– Frau Ministerpräsidentin, Sie können sich gleich 
melden. Am Montag, bei den Unternehmensvertre-
tern, hatten Sie nicht die Traute, über die Entschei-
dung des RVR zu sprechen. 

(Ministerpräsidentin Hannelore Kraft: Das ist 
doch gelogen! Das steht doch heute in der 
Zeitung! Das ist doch Quatsch!) 

Ich bin dort gewesen. Sie haben es wieder einmal 
nicht für notwendig gehalten. Ich bin gespannt, ob 
Sie sich gleich zum Standort bekennen werden. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Staatskanzlei muss 
aber die rechtlichen Bedenken ernst nehmen und 
die politische und rechtliche Richtung vorgeben. 
Frau Kraft kann das Thema nicht länger weg-
schweigen. 

Der Wirtschaftsminister zeigt zeitgleich zur Ent-
scheidung im RVR, das er leider nur wenig Kenntnis 
von dem hat, was in Datteln gebaut wird. 

(Zuruf von Dr. Jens Petersen [CDU]) 

Vor Journalisten erläutert er, dass die Energiever-
sorgung in Nordrhein-Westfalen gesichert ist. In den 
Medien wurde das als Ausdruck dafür gewertet, 
dass man auf das Kraftwerk verzichten könne. Es 
mag ja sein, Herr Minister, dass die Lichter in der 
Republik auch ohne das Kraftwerk nicht ausgehen. 
Aber als Verkehrsminister sollte Ihnen klar sein, 
dass das Kraftwerk vor allem gebraucht wird, weil 
es mehr als ein Viertel des deutschen Bahnstroms 
produziert und dass es für diese Produktion eine 
aufwendige Infrastruktur braucht, die Datteln seit 
den 60er-Jahren hat. Und man kann die geplanten 
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Leistungen von Datteln 4 nicht einfach durch andere 
Kapazitäten ersetzen, meine Damen und Herren. 

(Rainer Schmeltzer [SPD]: Das hat er auch 
nicht gesagt!) 

Denn Bahnstrom hat eine spezielle Frequenz und 
muss außerdem an bestimmten Stellen ins Netz 
eingespeist werden. Das kann man nicht irgendwo 
anders machen. 

(Thomas Eiskirch [SPD]: Ja, das stimmt!) 

Das bedeutet mit anderen Worten: Kommt Datteln 4 
nicht, bleiben die uralten Kraftwerke Datteln 1, 2 
und 3 so lange am Netz, wie sie funktionieren. Des-
halb fehlen 25 % des Stroms für die Bahn. Das soll-
te meines Erachtens auch dem Verkehrsminister 
bekannt sein, auch wenn er die Verkehrspolitik 
meistens seinem Parlamentarischen Staatssekretär 
überlässt. 

(Beifall von der FDP – Widerspruch von Rai-
ner Schmeltzer [SPD]) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. 
Die rot-grüne Verzögerungstaktik hat für den Indust-
riestandort Nordrhein-Westfalen verheerende Folgen. 
Deshalb muss die SPD endlich zu sich kommen und 
zeigen, dass es ihr eben nicht darum geht, dass man 
Datteln kann oder nicht, Herr Eiskirch, sondern vor 
allem darum, ob man den Willen hat, in diesem Land 
Industriepolitik zu gestalten oder nicht. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP und von der CDU – 
Thomas Eiskirch [SPD]: Man kann aber 
nicht wenig können und viel wollen, Herr 
Kollege! Das hilft gar nichts, Herr Brockes! – 
Gegenruf von Dr. Gerhard Papke [FDP]: 
Herr Eiskirch! – Gegenruf von Dietmar Bro-
ckes [FDP]: Sie wissen ja noch nicht einmal, 
dass man sich nicht mit einer Zwischenfrage 
in der Aktuellen Stunde melden darf!) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Brockes. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen hat Frau Abgeordnete Brems das 
Wort. 

Wibke Brems (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Prä-
sident! Sehr geehrte Damen und Herren! Obwohl 
ich erst seit wenigen Monaten in diesem Hohen 
Hause bin, kommt es mir bei diesem Thema doch 
immer wieder so vor, als sei ich in einem Film ge-
fangen: „Und täglich grüßt das Murmeltier“. Bill 
Murray sitzt im gleichnamigen Film in einer Zeit-
schleife im Kaff Punxsutawney fest, wacht immer 
wieder am 2. Februar auf und erlebt den Murmeltier-
tag.  

Ganz im Gegensatz zu Bill Murray werden Sie es 
nicht leid, immer wieder die gleiche Leier zu drehen 
und das Thema Datteln in jeder Plenarsitzung auf-

zurufen. Dabei ist die Variationsbreite ziemlich ge-
ring und taugt kaum für einen Filmplott. 

Das eine Mal wird uns nämlich Industriefeindlichkeit, 
ein anderes Mal werden uns Entscheidungsverwei-
gerung oder Verfahrenstricks vorgeworfen. Durch 
die Wiederholung dieser Variationen wird es aber 
auch nicht besser – durch den schiefen Kanon von 
links ebenso nicht. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU, genauso 
wenig, wie Sie es leid sind, werde ich es leid sein. 
Ich sage Ihnen immer wieder gerne: Sie können 
Rot-Grün nicht dafür in Haftung nehmen, dass Sie 
unsauber gearbeitet haben. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Lachen von der CDU) 

Wenn es einen Schaden für Nordrhein-Westfalen 
gibt, geht er auf das Konto von Schwarz-Gelb. 

(Widerspruch von Dietmar Brockes [FDP] – 
Zuruf von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

Hätten Sie damals nicht Abstandsregeln, Emissi-
onsschutz und landesplanerische Vorgaben außer 
Acht gelassen, würden wir uns hier über andere, 
zukunftsweisendere Dinge unterhalten können. 
Aber Sie haben uns diese Baustelle hinterlassen, 
der wir uns stellen. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD)  

Lassen Sie uns unsere Arbeit machen.  

Es braucht seine Zeit, bis wir die Verfahrensfehler 
und den Murks der letzten Jahre aufgedröselt und 
aufgearbeitet haben. Daher wundert es mich, dass 
Sie diese, für die alte Landesregierung wirklich pein-
liche Angelegenheit immer wieder herausholen.  

Selbst in einem Crashkurs „Wirtschaft“ lernt man, 
dass ein verlässlicher Politikrahmen entscheidend 
für Investitionen ist. Diesen verlässlichen Politik-
rahmen konnten Sie weder E.ON noch den Anwoh-
nern bieten.  

(Zuruf von der CDU) 

Irgendwann wird eine Entscheidung fallen.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Ja, irgendwann!) 

Aber wir werden diese nicht mit rechtlich fragwürdi-
gen und unsauberen Methoden übers Knie brechen, 
Herr Sagel.  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Das ist alles Taktik! 
Das ist alles Taktieren, Zögern, Zaudern!) 

Natürlich geht es um viel Geld. Dass der Verlust von 
1 Milliarde € tragisch ist, ist ganz klar. Aber gleich-
zeitig hängen die Zukunft eines Bundeslandes und 
der Bahn nicht von einem einzigen Kraftwerk ab – 
erst recht nicht von einem schlecht geplanten. 
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(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD – Ralf Witzel [FDP]: Aber von 
der Industriefeindlichkeit der Grünen!) 

Einig sind wir uns wohl alle, dass es sich hierbei um 
keine einfache juristische Angelegenheit handelt. 
Wenn dies so wäre, hätte schon die letzte Landes-
regierung ein Zielabweichungsverfahren angestrebt. 
Stattdessen wollten Sie lieber Gesetz und Recht 
verbiegen. Dazwischen kam für Sie eine große 
Wahlschlappe. Jetzt kritisieren Sie im Landtag, dass 
SPD und Grüne im RVR eine Entscheidung getrof-
fen haben.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Das war keine Ent-
scheidung!) 

Diese ist aber unter diesen schwierigen Umständen 
absolut sinnvoll. Sie lassen nämlich rechtlich prüfen, 
ob die Verwaltungsvorlage die durch das Urteil fest-
gestellten Fragestellungen vollumfänglich abarbei-
tet. Auch der neue Beschuss von links zeigt doch 
nur wieder, wie richtig die juristische Prüfung ist, um 
von keiner Seite angreifbar zu sein.  

Sie haben anscheinend Gefallen an Wiederholun-
gen gefunden, liebe CDU, liebe FDP. Bald führt 
aber die von Ihnen gewünschte Anzahl von Wieder-
holungen des gleichen Themas zur Überlänge des 
Films. Dabei und vor allem bei der Benutzung alter 
Techniken sind Filmrisse keine Seltenheit. Lassen 
Sie sich noch sagen: Fortsetzungen von schlechten 
Filmen sind beim Publikum noch nie besser ange-
kommen als das Original.  

Also: Werden Sie wach und verstehen Sie endlich, 
dass es einen Rechtsrahmen gibt und dass dieser 
in diesem Land noch immer zu beachten ist.  

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von Minister Johannes Remmel) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete Brems. – Für die Landesregierung 
spricht Herr Minister Voigtsberger. 

Harry Kurt Voigtsberger, Minister für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr: Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen! Liebe Kollegen! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Der Anlass für 
die heutige Aktuelle Stunde ist der vor zwei Tagen 
von der Verbandsversammlung des RVR gefasste 
Erarbeitungsbeschluss für die Regionalplanände-
rung für den Kraftwerksstandort in Datteln.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß nicht, wa-
rum sich die Landesregierung zu einem laufenden 
und rechtlich völlig normalen Erarbeitungsverfahren 
äußern soll,  

(Lachen von Dietmar Brockes [FDP]) 

das im Übrigen auch gar nicht in der Hoheit der 
Landesplanung liegt, sondern der Verbandsver-
sammlung überantwortet ist. Das ist schon etwas 

erstaunlich. Aber ich nehme natürlich gern hierzu 
Stellung.  

Herr Brockes, die Ministerpräsidentin hat sich beim 
Unternehmertag sehr wohl zu Datteln geäußert.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Nicht zu der RVR-
Entscheidung! Ich war da! – Gegenruf von 
der SPD: Sie waren vielleicht körperlich an-
wesend!) 

Das kann in der „WAZ“ nachgelesen werden; viel-
leicht lesen Sie das nach. Dann ergibt sich das viel-
leicht von allein.  

Meine Damen und Herren, als Erstes möchte ich 
auf den Antrag der CDU-Fraktion eingehen. Ich 
möchte betonen – das sind die entscheidenden 
Faktoren im gesamten Prozess –, wie es zum Bei-
spiel E.ON sieht. E.ON begrüßt ausdrücklich das 
vom Regionalverband Ruhr gestattete Regional-
planänderungsverfahren für das neue Steinkohle-
kraftwerk in Datteln. Ich möchte das nicht noch ein-
mal zitieren; das wurde heute schon zitiert. Aber ich 
möchte es unterstreichen: Wenn sich derjenige, der 
ganz besondere Verantwortungen und Interessen 
hat, positiv zum Verfahren äußert, ist es schwierig, 
daraus zu konstruieren, dass alles sehr schlecht 
läuft. 

(Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Das kann man in der Tat nicht so sehen.  

E.ON bestätigt selber, dass das gewählte Verfahren 
konstruktiv und zielführend ist und insoweit die Be-
denken der Antragsteller gegenstandslos sind.  

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Lassen Sie mich auf den Antrag der Linken zu 
sprechen kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
gerade die kritisierte Erstellung weiterer Gutachten 
soll die Frage der Zuverlässigkeit des Erarbeitungs-
beschlusses klären: sowohl in Richtung OVG-Urteil 
als auch in Richtung Zielabweichungsverfahren. 
Das als schlecht, als Verschleppung oder als Sons-
tiges zu betrachten, kann ich überhaupt nicht nach-
vollziehen. Genau dieses Verfahren ist das Prob-
lem, dass wir in der Vergangenheit unsauber gear-
beitet haben. 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Wir haben das ver-
standen! Aber das ist Quatsch!)  

Thema sollte nun sein, dass uns das in Zukunft 
nicht mehr passiert. Insoweit ist gemäß § 6 Landes-
planungsgesetz die Verbandsversammlung des 
RVR Träger der Regionalplanung, der die sachli-
chen und verfahrensmäßigen Entscheidungen zur 
Erarbeitung des Regionalplans trifft – nicht mehr 
und nicht weniger. 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Sie eiern rum!) 

Das Erarbeitungsverfahren wird von der Regional-
planungsbehörde beim RVR durchgeführt. Sie ist an 
die Weisungen des regionalen Planungsträgers ge-
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bunden. Das ist schlicht die Rechtslage, die nach 
meiner Ansicht nicht so dramatisch oder so schlecht 
zu verstehen ist.  

Wegen der Sachhoheit der Verbandsversammlung 
kann und soll sie bei Bedarf zusätzliche vertiefende 
Gutachten anfordern – das ist ihr ausdrücklich auf-
gegeben –, wenn sie das für erforderlich hält. Wei-
terhin ist Ausdruck ihrer Verfahrenshoheit, dass 
man den entsprechenden Zeitplan steuern kann 
und steuern muss. Folglich hat die Verbandsver-
sammlung von ihren gesetzlich verbrieften Rechten 
als Herr des Verfahrens Gebrauch gemacht. Das ist 
völlig in Ordnung und sollte von uns eher als positiv 
angesehen und unterstützt werden. 

Meine Damen und Herren, gemäß § 19 Abs. 6 Lan-
desplanungsgesetz sind Änderungen von Regio-
nalplänen nach Abschluss des Erarbeitungsverfah-
rens der Landesplanungsbehörde anzuzeigen. Die 
Landesplanungsbehörde prüft in einer Frist von drei 
Monaten im Einvernehmen mit den fachlich zustän-
digen Landesministerien, ob der Aufstellungsbe-
schluss mit den landesplanerischen Vorgaben in 
Einklang steht.  

Diese Frage steht heute aber nicht an. Insoweit ist 
es müßig, die Diskussion darüber zu führen. Das 
wird letztlich erst nach Abschluss der entsprechen-
den Gutachten der Entscheidung bei der Regional-
planungsbehörde der Fall sein.  

Daher kann und wird sich die Landesregierung heu-
te nicht zu einem möglichen Ausgang des Verfah-
rens äußern. Das werde ich immer wieder von 
Journalisten gefragt. Das steht mir weder an, noch 
ist es gegenüber denjenigen, die das in Auftrag ge-
ben, es zu bearbeiten und am Ende zu entscheiden 
haben, seriös, wenn ich schon weiß, wie die Ant-
worten am Ende aussehen werden, und es gege-
benenfalls vorweg bestimme. Das wäre unseriös; 
auch andere sollten sich dabei zurückhalten.  

Einig sind wir uns aber hoffentlich alle, dass politi-
sche Bekenntnisse nicht weiter zielführend sind. Es 
kommt jetzt vielmehr darauf an, sauber zu arbeiten. 
Hierauf müssen sich sowohl Investoren als auch al-
le Beteiligten, auch die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner, verlassen können. Dafür möchte die Landesre-
gierung sorgen. Ich denke, dafür wird auch der RVR 
sorgen. 

Vor diesem Hintergrund – das zum Schluss – kann 
ich auch nichts Verwerfliches daran finden, wenn 
die Verbandsversammlung ein rechtlich sauberes 
Verfahren anstrebt. Das ist ihre Aufgabe. Das ist ih-
re Pflicht. Das ist meiner Meinung nach auch im In-
teresse insbesondere des Investors. 

Noch einmal zurückkommend auf die Ausführungen 
von E.ON: Die bestätigen auch diese Auffassung. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Für die CDU-Fraktion hat der Abgeord-
nete Wüst das Wort. 

Hendrik Wüst (CDU): Herr Präsident! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister, ich komme 
nicht umhin zu sagen: Wenn das die Dynamik ist, 
mit der Sie sich um große Industrieprojekte küm-
mern, dann schwant mir nichts Gutes. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Zu-
ruf von Rüdiger Sagel [LINKE]) 

Frau Brems, Sie wollen hier nicht mehr ständig das 
„Murmeltier“ haben. Wir können das mit dem „Mur-
meltier“ gerne beenden. Aber durch Ihre Verzöge-
rungstaktik, die mindestens noch ein halbes Jahr 
dauert, jagen Sie das „Murmeltier“ jeden Tag wieder 
ins Fernsehen. 

(Thomas Eiskirch [SPD]: Ihr Planungschaos 
hat zweieinhalb Jahre gebraucht! – Zuruf von 
Rüdiger Sagel [LINKE]) 

Wenn das durch Wiederholung nicht besser werden 
soll, dann kann ich Ihnen auch sagen: Ich könnte 
die Rede hier 1:1 vortragen, die ich beim letzten Mal 
vorgetragen habe. An der politischen Einschätzung 
ändert sich insofern gar nichts. 

Herr Eiskirch hat eben aus Dokumenten zitiert, die 
mir leider nicht zugänglich sind. Vielleicht machen 
Sie sie uns noch zugänglich. 

(Zuruf von Thomas Eiskirch [SPD]) 

Um 10:34 Uhr während der Rede von Herrn Eis-
kirch sind der politischen Spitze des RVR diese Pa-
piere zugegangen. Vielleicht ist das ein kleiner Re-
giefehler auf Ihrer Seite. Sie sollten darauf ein biss-
chen achten, dass so etwas nicht passiert. 

(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD]) 

In der Sache haben Sie Einigkeit, das entnehme ich 
den Zitaten. Ich gehe davon aus, dass Sie das sau-
ber zitiert haben. Dass Sie Einigkeit haben zwi-
schen Rot-Grün im RVR auf der einen Seite und 
Rot-Grün hier auf der anderen Seite oder Rot-Grün-
Rot – wie immer man das jetzt nennen möchte –, 
das glaube ich gerne. Der Kollege Hovenjürgen hat 
schon darauf hingewiesen, wer aus der Staatskanz-
lei daran schon mitgearbeitet hat.  

Sie tun so, als wäre das alles jetzt auf einem guten 
Weg, und Sie würden das alles jetzt glatt ziehen 
und ein sauberes Verfahren machen. Herr Voigts-
berger hat gerade auch noch mal von einem norma-
len Verfahren gesprochen. – Das ist jetzt Ihr Ver-
such, den „Bums“ im RVR kleinzureden. Es ist aber 
das Gegenteil: In Wahrheit haben Sie Feuer unter 
dem Dach. Herr Rommelspacher sagt über Ihren 
Weg – ich zitiere, was er da gesagt hat –:  

Ein vermeintlicher Erarbeitungsbeschluss auf der 
Grundlage dieses Antrags ist – das ist jedenfalls die 
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Meinung der Planungsverwaltung im Verband – 
rechtlich angreifbar und könnte bei entsprechender 
Prüfung als Verfahrensfehler gewertet werden. 

(Zuruf von der SPD) 

Ich bin als gewählter Bereichsleiter für Planung da-
für verantwortlich, dass nach Recht und Gesetz ent-
schieden wird. Ich möchte die Rechtmäßigkeit die-
ses Beschlusses infrage stellen. 

Als Antwort ein, zwei Tage später kam dann jetzt 
eben von Ihnen: Nein, nein, nein, das ist alles 
falsch, was der Mann sagt. So wie wir es jetzt ma-
chen, ist das richtig. 

Sein designierter Nachfolger, Herr Töns, sagt, er 
nehme das alles einmal zur Kenntnis. Relevant sei 
aber sowieso, was die Landesplanungsbehörde da-
zu sage. 

Ob diese Aussage jetzt politisch clever ist – verfah-
rensmäßig scheint das richtig zu sein –, vermag ich 
nicht zu bewerten. Das mag sich dann erweisen. 
Der Ball liegt jetzt in der Staatskanzlei, wo die Lan-
desplanung ja angesiedelt ist. Ich bin ein Mensch, 
der an das Gute glaubt. Auch bei den Sozialdemo-
kraten habe ich noch Hoffnung, dass an der Stelle 
wenigstens wirtschaftsfreundlich agiert wird. 

Die Folge von all dem – Frau Brems, da ist Ihr 
„Murmeltier“ wieder – ist, dass der ganze Spaß jetzt 
noch sechs Monate lang herausgezögert wird. Jetzt 
kann man sagen: Sechs Monate mehr oder weni-
ger, Herr Gott sakra! Verfahren dauern ja eh in die-
sem Land lange.  

Wenn man in den Zeitungen dann von Leuten liest, 
die beim Bau des Kraftwerks beschäftigt sind, dann 
weiß man, dass schon heute Substanzschäden be-
ziehungsweise Korrosionsschäden eintreten, weil 
Ihr Baustopp 

(Zuruf von der SPD) 

sogar untersagt, Rostschutz aufzutragen. 

Jetzt verstehe ich auch endlich den Passus – ich 
habe lange darüber nachgedacht und auch in der 
letzten Rede schon den Versuch einer Interpretation 
gewagt –, was das im Koalitionsvertrag heißt: Rot-
Grün baut keine Kraftwerke und reißt keine ab. – 
Das habe ich jetzt verstanden. Sie lassen sie eiskalt 
verrotten, verehrte Kolleginnen und Kollegen. 

(Beifall von der CDU – Martin Börschel 
[SPD]: Das müssen Sie gerade sagen!) 

Das jedenfalls passiert da gerade. 

Dann noch ein Hinweis zu dem, was Herr Töns da 
im RVR gesagt hat. Die Blöcke 1 bis 3 gehen so 
oder so vom Netz. 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Die Grünen wollen 
die ja kompostieren!) 

– Ja, Sie kompostieren Kraftwerke. Einverstanden! 

Herr Töns sagt, die Blöcke 1 bis 3 gehen vom Netz. 
Was mit Block 4 passiert, vermag selbst der zu-
ständige Minister nicht zu sagen. Haben Sie schon 
einmal angefangen, sich über die Konsequenzen 
auch vor Ort Gedanken zu machen? Was ist mit 
dem Fernwärmenetz in Datteln? Wird es dieses 
Jahr das letzte Weihnachtsfest, bei dem die Men-
schen mit Fernwärme geheizte Wohnungen haben? 

(Thomas Eiskirch [SPD]: Nein!) 

So einfach ist das auch mit der Bahn nicht. Die 
Bahn hat schon jetzt erklärt: Es gibt keinen Ersatz 
für die Leistungen in Datteln – nicht in der Zeit, in 
der man es braucht, und nicht in der Qualität und 
nicht an der Stelle. 

Also bitte das alles nicht mit ganz so laxer Hand von 
grüner Seite! 

Ein Wort noch zum Thema „E.ON“: Natürlich kom-
muniziert ein Unternehmen immer in zwei Richtun-
gen, Herr Wirtschaftsminister. Natürlich kommuni-
ziert das Unternehmen in die Politik, an uns, an Sie, 
an die geneigte Öffentlichkeit, aber natürlich immer 
auch an Investoren. Insofern ist es für mich über-
haupt nicht verwunderlich, dass ein Unternehmen 
jeden noch so kleingehäckselten Strohhalm ergreift 
und sagt: Das wird schon gut gehen. – Denn man 
hat da natürlich – Frau Brems hat es eben gesagt – 
eine 800 Millionen- oder 1 Milliarde-Investition ste-
hen, deren Abgängigkeit man sonst erklären müss-
te. 

Das allerdings jetzt als Zustimmung für Ihr Verfah-
ren zu werten, halte ich mindestens für tollkühn. 

Weil mir noch ein Moment Redezeit bleibt, noch 
einmal etwas zum Thema „Geschichtsbewältigung 
und Planung“: 

(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD]) 

Der LEP selbst stammt aus dem Jahr 1995. Es wä-
re gut, wenn die CDU da regiert hätte. Das hat sie 
aber nicht. Das Einzige, was in unserer Regie-
rungszeit gekommen ist, ist die 4. Regionalplanän-
derung. Da ging es nicht um den Kraftwerksstand-
ort, sondern um einen Waldstreifen. 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Carina Gödecke) 

Es ist Ihnen bisher gelungen, den Eindruck zu er-
wecken, das sei alles bei uns in die Brüche gegan-
gen. Ich bin ganz sicher: Man hätte mit dem Wissen 
von heute, vor allen Dingen mit der neuen Recht-
sprechung des OVG Münster, auch so manche 
Fehler zugestandenermaßen vermeiden können. 
Aber eins ist jedenfalls klar: Sie könnten mehr tun, 
als Sie jetzt tun. Sie schieben es auf die lange 
Bank. 

Frau Brems, am Ende wird das Murmeltier noch 
häufig grüßen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wüst. – Für die SPD-Fraktion hat jetzt 
Herr Kollege Stinka das Wort.  

André Stinka (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Brockes, 
es ist schon erstaunlich, dass Sie ausführen, die 
Ministerpräsidentin kümmerte sich um dieses in-
dustriepolitisch wichtige Projekt nicht. – Wir haben 
eine Ministerpräsidentin, die nicht darüber redet, 
sondern handelt. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Wo denn?) 

Wir haben auch eine Ministerpräsidentin, die nicht 
wie Ihr abgewählter Ministerpräsident den § 26 LEP-
ro streicht und damit in der Bevölkerung Rechtsunsi-
cherheit schafft. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Das ist doch lä-
cherlich!) 

Wenn man die Klimaschutzziele aus den Gesetzen 
zur Landesplanung streicht, braucht man sich doch 
nicht zu wundern, dass eine Akzeptanz nicht herzu-
stellen ist. Gerade ein solches Handeln schadet 
dem Industriestandort Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Brockes, wenn Sie davon sprechen, dass Sie 
den Willen zur Gestaltung hatten, frage ich mich, wo 
sich dieser Wille denn in Wahlergebnissen nieder-
geschlagen hat; denn die Wahlergebnisse haben 
dafür gesorgt, dass Sie – wie es richtig ist – da sit-
zen, wo Sie heute sitzen, weil Sie nämlich den In-
dustriestandort Nordrhein-Westfalen vor die Wand 
gefahren haben. Gerade bei Datteln wird das ganz 
deutlich. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Hier sitze ich schon 
lange, nicht erst seit Datteln!) 

Herr Hovenjürgen, Sie haben hier ausgeführt, E.ON 
habe ein bisschen Resthoffnung. – Das bisschen 
Resthoffnung ist schon mehr als das, was Sie hier 
zu suggerieren versuchen. Ich kann mich noch gut 
daran erinnern – das sollten Sie auch nicht verges-
sen haben –, dass das Urteil acht Fehler aufzeigt, 
während wir gleichzeitig im Land sechs Baustellen 
haben, die rechtsgültig in Betrieb sind. 

Das Urteil kam auch nicht überraschend, wie Sie 
uns immer haben weismachen wollen; denn dann 
wäre die Revision zugelassen worden. Das ist sie 
aber nicht. Tun Sie hier also nicht so, als sei das 
OVG von der Rechtsprechung abgewichen! 

(Beifall von Rainer Schmeltzer [SPD] und 
Hans Christian Markert [GRÜNE]) 

Der Umgang mit Antragstellern gebietet es auch, 
hier nicht davon zu sprechen, wir ließen diesen 
Kraftwerksstandort verrotten. Es gibt Recht und Ge-
setz. Es gibt Urteile und dann daraus folgende Be-
schlüsse, die den Menschen ganz deutlich machen 

müssen, wie mit einem solchen Projekt umgegan-
gen wird. Sie haben hier das Vertrauen in nord-
rhein-westfälische Gesetzgebung und in nordrhein-
westfälische Rechtsprechung untergraben und ver-
suchen, von diesem großen Fehler abzulenken. 
Das schadet dem Land viel mehr. 

In diesem Zusammenhang will ich nur noch einmal 
an die Debatte um § 26 LEPro erinnern. Dadurch 
wurde das Vertrauen der Menschen nicht gerade 
gestärkt, was den Industriestandort angeht. Das 
muss man ganz deutlich sagen. 

Der Minister hat völlig zu Recht die Verfahrensho-
heit angesprochen. Ich bitte die Kollegen, immer in 
die Organisationspläne zu schauen und sich die 
Grundlagen der Gesetzgebung des Landes Nord-
rhein-Westfalen vor Augen zu führen. 

Völlig zu Recht herrscht in diesem Landesparlament 
Verwunderung darüber, dass wir uns in dieser Ak-
tuellen Stunde hiermit beschäftigen. Die CDU do-
kumentiert doch nur, dass sie a) immer noch nicht 
die Ausflüsse des Urteils verstanden hat und dass 
es b) nicht reicht, wenn man permanent herunterbe-
tet, dass hier ein neues Kraftwerk gebaut werden 
muss. Symbolpolitik haben Sie bei Kopfnoten und 
vielen anderen Projekten betrieben. Davon wird kein 
Generator jemals in Betrieb gehen, Herr Hovenjür-
gen. Das nützt nichts. Vielmehr braucht man Pla-
nungssicherheit und Rechtssicherheit; denn erst 
dann wird ein Unternehmen langfristig investieren. 
Das haben Sie deutlich versemmelt. 

Es ist geradezu entlarvend, wenn Sie uns in Ihrem 
Antrag Hinterzimmergespräche in die Schuhe 
schieben wollen – genau die Fraktion, die in Berlin 
mit Hinterzimmergesprächen den Atomdeal ausge-
handelt hat, die eine Akzeptanz in der Bevölkerung 
selbst für noch stattfindende Atomtransporte zer-
stört hat und die sich dann wundert, dass die Men-
schen sich abwenden! Das ist schon ganz interes-
sant. 

(Beifall von Sören Link [SPD]) 

Herr Hovenjürgen, wenn das so sauber gewesen 
sein soll, dann frage ich mich, warum der Bundes-
umweltminister in der entscheidenden Bundesrats-
sitzung nicht anwesend ist und ein Staatssekretär 
Ihre Energiepolitik erläutert. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Die rot-grüne Landesregierung wird sich auf den 
Weg machen – und wir wissen genau, wie schwer 
das ist –, Akzeptanz in der Bevölkerung ehrlich zu 
erarbeiten. Wir wissen, dass Unternehmer produzie-
ren wollen und auch müssen. Den Unternehmen, 
mit denen wir sprechen, ist allerdings auch sehr da-
ran gelegen, vor dem Hintergrund einer veränderten 
gesellschaftlichen Aufstellung zu wissen, dass das 
Ganze auf Akzeptanz stößt. So schaffen wir für den 
Industriestandort Nordrhein-Westfalen wichtige Vo-
raussetzungen. 
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Mit dem Schauspiel, das Sie hier aufführen, werden 
Sie den Menschen nicht gerecht – auch nicht den 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, zu deren 
Führer Sie sich immer aufgeschwungen haben. Ihr 
Schauspiel wirkt sich sehr negativ auf den Standort 
aus. Wir werden uns mit unserem Handeln davon 
abheben. Und das ist gut so. Für Ihr Handeln haben 
Sie am 9. Mai 2010 die Quittung bekommen. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Stinka. – Für die FDP hat jetzt Herr 
Kollege Dr. Papke das Wort. 

Dr. Gerhard Papke (FDP): Frau Präsidentin! Mei-
ne Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Herr Kollege Stinka, Sie haben – wie auch 
die anderen Redner der Koalition, insbesondere 
der SPD – versucht, von der Dimension des The-
mas heute einmal mehr abzulenken, und mit ei-
nem Blick in den Rückspiegel so getan, als beruh-
te die jetzt bestehende Problemlage beim Kraft-
werk Datteln 4 ausschließlich auf einem Versäum-
nis der alten Regierung. 

(Thomas Eiskirch [SPD]: Exakt so ist es!) 

– Mit diesem Ablenkungsmanöver werden Sie der 
aktuellen Situation überhaupt nicht gerecht. Inzwi-
schen kauft Ihnen das doch auch keiner mehr ab. 

(Beifall von der FDP und von der CDU – Zu-
ruf von Thomas Eiskirch [SPD]) 

Denn Tatsache ist, Herr Kollege Eiskirch, dass ins-
besondere in der Emscher-Lippe-Region niemand 
mehr versteht – das sage ich als jemand, der Dat-
teln sehr gut kennt; ich bin dort neun Jahre zur 
Schule gegangen und war vor wenigen Tagen noch 
da –, 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Dann sind Sie ein 
Experte!) 

dass das modernste, umweltfreundlichste Steinkoh-
lekraftwerk weltweit, das kurz vor der Fertigstellung 
steht, aufgrund ideologiegeprägter grüner Blocka-
depolitik 

(Sören Link [SPD]: Quatsch!) 

jetzt zur Investitionsruine gemacht werden soll. 

(Sören Link [SPD]: Einfach nur Quatsch!) 

Das verstehen die Menschen nicht. 

(Beifall von der FDP – Sören Link [SPD]: 
Quatsch! Weil Sie fünf Jahre lang Murks 
gemacht haben!) 

Ich sage an die Adresse der Kolleginnen und Kolle-
gen der SPD noch eins: Sie ruinieren die Glaub-

würdigkeit der SPD als Partei von Arbeitnehmerinte-
ressen 

(Martin Börschel [SPD]: Davon haben Sie 
nun gar keine Ahnung!) 

sehr, sehr nachhaltig, wenn Sie sich beim Kraftwerk 
Datteln 4 zum Erfüllungsgehilfen grüner Blockade-
politik degradieren lassen. 

Herr Kollege Eiskirch, dass Sie als wirtschaftspoliti-
scher Sprecher der SPD-Fraktion im RVR dieses 
Trauerspiel auch noch als wesentlicher Akteur be-
gleiten und legitimieren, kann einen fast nur sprach-
los machen. 

(Martin Börschel [SPD]: Das wäre bei Ihnen 
ja schon einmal etwas!) 

Dass in der RVR-Sitzung die Spitzen der Verwal-
tung, Ihr eigener Mann und sogar der grüne Pla-
nungsdezernent, dazu aufrufen, dem rot-grünen An-
trag nicht zu folgen, weil sie ihn für rechtswidrig hal-
ten, können Sie in einer solchen Debatte hier doch 
nicht einfach beiseite wischen. Ihre eigenen Leute 
haben in der Sitzung öffentlich davor gewarnt, dem 
rot-grünen Vertagungsantrag zu folgen – aus gutem 
Grund: Sie befürchten nämlich, dass der Investor 
den RVR und die für die Planung verantwortlichen 
Personen gegebenenfalls für politisch motivierte 
Verzögerungen dieses Genehmigungsverfahrens 
haftbar machen würde. Deshalb haben Ihre eigenen 
Leute vor Ort kalte Füße bekommen.  

Das Problem ist bei Weitem nicht dadurch gelöst, 
dass die Staatskanzlei jetzt solche seichten Erklä-
rungen herausgibt. Das Problem, meine Damen und 
Herren, bleibt auf dem Tisch. Sie sollten, selbst 
wenn Sie jetzt noch ein paar Wochen Zeit gewin-
nen, nicht glauben, dass Sie am Ende des Tages 
um die entscheidende Antwort herumkommen. 

Die entscheidende Frage lautet: Wird das Kraftwerk 
Datteln 4 zu Ende gebaut werden können – ja oder 
nein? 

(Beifall von der FDP) 

Das ist die Frage, vor der die Landesregierung nicht 
wird ausweichen können. 

Herr Wirtschaftsminister, was Sie zu dem Thema 
heute hier wieder geboten haben, war – mit Ver-
laub – einfach nur fürchterlich. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Die Kopfnoten wer-
den abgeschafft, Herr Papke!) 

Sie müssen doch als Industrieminister des Landes 
eine Haltung zu dem Projekt haben. 

(Beifall von der FDP) 

Sie können sich doch nicht wie die Lotto-Fee hierhin 
stellen und sagen: Mal gucken, welche Zahlen aus-
gelost werden. Sie müssen für die Industrieinteres-
sen kämpfen. Das ist Ihr Job! 

(Beifall von der FDP) 
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Wenn Sie dazu nicht endlich bereit sind, dann kön-
nen Sie diese Aufgabe nicht verantwortlich wahr-
nehmen, Herr Wirtschaftsminister. Es ist nicht mehr 
erträglich, wie Sie hier mit dünnen, weichgespülten 
Erklärungen versuchen, sich um eine klare Aussage 
zu drücken. Man muss fast den Eindruck haben, 
dass Ihr Sprechzettel auch noch von Ihrem grünen 
Staatssekretär redigiert wird 

(Beifall von der FDP) 

und er für die Plenardebatte ansonsten nicht freige-
geben wird. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Sie lassen Ihre Re-
den von Kubicki schreiben!) 

Sie haben in einem rechtlich hochgradig fragwürdi-
gen Verzögerungsmanöver vielleicht noch etwas 
Zeit gewonnen. Um die Entscheidung, meine Da-
men und Herren von der Koalition, werden Sie sich 
allerdings nicht drücken können. Auf dem Weg bis 
zu dieser Entscheidung wird weiteres Vertrauen in 
den Industriestandort Nordrhein-Westfalen verlo-
rengehen. Datteln steht inzwischen schon bundes-
weit als Beispiel für grüne industriefeindliche Blo-
ckadepolitik. Das ist das Drama, 

(Beifall von der FDP) 

das Sie dem Standort, der ganzen Emscher-Lippe-
Region antun. Das ist die Realität. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Sie sind die Blockie-
rer!) 

Sprechen Sie mal mit den Leuten in Datteln, und 
zwar dort, wo die Industriearbeiter sind, wo diejeni-
gen sind, um deren Arbeitsplätze es geht, Frau Kol-
legin Beer. Mit denen haben Sie gar nichts am Hut. 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Sie als Grüne sind sich doch längst einig: Sie wollen 
um jeden Preis Datteln verhindern! 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Ich zitiere mit Erlaubnis der Präsidentin die „WAZ“ 
von der vergangenen Woche, in der es heißt: 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Zitieren Sie lieber 
den „Spiegel“!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Ich möchte Sie 
auf das Ende Ihrer Redezeit aufmerksam machen. 

Dr. Gerhard Papke (FDP): Ich komme zum Ende, 
Frau Präsidentin. – 

„Intern heißt es bei den Grünen, sie wollen das 
Verfahren verzögern, bis der Stromkonzern das 
Kraftwerk aufgibt. Wenn es sein muss, könne 
man jahrelang auf Zeit spielen.“  

Das, Frau Kollegin Beer, ist Ihre Haltung.  

Und die SPD, meine Damen und Herren, wird sich 
entscheiden müssen, ob sie sich weiter am Nasen-
ring durch die Manege führen lässt oder ob sie end-
lich die Kraft wiederfindet, die Interessen der Arbeit-
nehmerschaft im Ruhrgebiet im Landtag Nordrhein-
Westfalen und in der Landesregierung zu vertreten. – 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke, Herr 
Dr. Papke. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht Frau Kollegin Schneckenburger. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): Sehr ver-
ehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und 
Herren! Es ist nicht unser erster Datteln-Morgen 
heute, es wird auch nicht unser letzter sein. Die 
Bandbreite der Themen, die die FDP bespielt, ist 
nicht allzu groß. Sie sind immer dankbar dafür, 
wenn es eine Presseberichterstattung zu Datteln 
gibt und Sie eine Aktuelle Stunde beantragen kön-
nen. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Wir haben sie gar 
nicht beantragt, Frau Schneckenburger!) 

– Herr Brockes, zu Ihnen komme ich gleich. Ich 
glaube, ehrlich gesagt, es sind Beiträge wie die von 
Ihnen, Herr Brockes, und die von Ihnen, Herr 
Papke, die Ihren Kollegen aus Schleswig-Holstein 
befürchten lassen, dass die FDP eines Tages im-
plodiert wie die DDR seinerzeit – still und heimlich. 
So realitätsfern, so ideologisch aufgeblasen, wie Sie 
hier vortragen, wundert einen das in der Tat nicht. 

Herr Brockes, Sie geben manchmal die Kassandra – 
so wie heute Morgen –, manchmal in Ihren Redebei-
trägen auch die Sphinx. Heute Morgen war die Kas-
sandra dran. Da beschwören Sie genauso wie Ihr 
Fraktionsvorsitzender den Untergang des industriel-
len Abendlandes in Nordrhein-Westfalen. 

Schauen Sie doch einfach einmal in den Konjunk-
turbericht des RWI von dieser Woche! Schauen Sie 
einfach mal rein! 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Dann werden Sie sehen, dass Ihnen das RWI ins 
Stammbuch schreibt, dass Nordrhein-Westfalen ein 
guter Industriestandort ist: mit Wachstumspotenzial, 
mit Beschäftigungspotenzial, und dass wir gute No-
ten erhalten. Es tut mir leid, Herr Brockes: 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Die Dinge erfüllen sich nicht so, wie Sie es gerne 
hätten. So! 

Datteln, Datteln 1 bis 3: Sie müssten wissen, dass 
Datteln 1 bis 3 nach Bundesimmissionsschutzge-
setz bis 2012 abgängig ist. E.ON versucht nun, die 
Stilllegung zu widerrufen. Es ist kein politischer Ein-
fluss aus Nordrhein-Westfalen, der E.ON zu dieser 
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oder jener Haltung bringt, sondern E.ON selber hat 
die Stilllegung schon vorgesehen. 

Datteln 4: Der Planungsfehler liegt bei Ihnen. Es tut 
uns schrecklich leid. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Aber es ist Ihr Planungsfehler, den Sie uns hier im-
mer wieder vorführen. Sie haben eine Situation er-
zeugt, in der ein Unternehmen an einem falschen 
Standort investiert hat. Sie waren daran beteiligt, 
dem Unternehmen zu suggerieren, dass diese In-
vestitionsentscheidung noch irgendwie gerettet 
werden könnte. Wenn jetzt 800 Millionen, bald 1 Mil-
liarde in Datteln verbaut sind, dann ist das ein Feh-
ler, den Sie sich zuzurechnen haben. Wir haben 
uns diesen Fehler nicht zuzurechnen. Wir versu-
chen im Moment, ein geordnetes Verfahren zu fin-
den, um auch einen Interessenausgleich herzustel-
len. 

Dann komme ich zu Herrn Hovenjürgen, der meint, 
man versündigte sich am Industriestandort Nord-
rhein-Westfalen. – Herr Hovenjürgen, ich finde, man 
muss nicht das Fegefeuer beschwören, wenn es um 
so unsaubere Verfahren geht. Es gab ein unsaube-
res Verfahren. Es waren übrigens auch die Bürger 
und Bürgerinnen von Datteln, Herr Papke – vorhin 
haben Sie ja noch Ihre Kenntnis von Datteln hervor-
gehoben –, die geklagt haben. Es waren die Bürger 
aus der Umgebung, die gegen dieses Kraftwerk ge-
klagt haben. 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Es sind die Bürger aus der Umgebung, die dieses 
Kraftwerk ablehnen. Sie haben den politischen Wi-
derstand vor Ort. 

(Dr. Gerhard Papke [FDP]: Unsinn! Die Leu-
te wollten das Kraftwerk in Datteln. Das ist 
die Realität!) 

Fahren Sie mal wieder nach Datteln – wir tun das 
ab und an, Herr Papke –, dann werden Sie das se-
hen! 

Frage: Wo liegt eigentlich für die CDU der Vertrau-
ensschutz für die Bürgerinnen und Bürger? Sie 
werden auch CDU-Wähler vor Ort haben. Ehrlich 
gesagt: Sie sollten sich nicht immer ein Beispiel an 
Ihrer Kanzlerin nehmen, denn sie hat manchmal 
recht, manchmal auch nicht. Sie bedient sozusagen 
dieselbe Melodie, indem sie den Grünen Fort-
schrittsfeindlichkeit vorwirft.  

Wenn selbst die „FTD“ titelt: „Merkel hat nichts be-
griffen“, wenn selbst die „FTD“ Ihnen ins Stamm-
buch schreibt, dass man heute Projekte nicht mehr 
gegen den Widerstand der Anwohnerinnen und 
Anwohner durchknüppeln kann, sondern dass man 
einen Interessenausgleich zwischen Wirtschaftsun-
ternehmen, zwischen Anwohnerinnen und Anwoh-
nern und auch dem Naturschutz suchen muss, 

wenn selbst die „FTD“ soweit ist, meine Damen und 
Herren, dann sollten auch Sie sich mental bewegen.  

Jetzt komme ich auf die Ausführungen von Herrn 
Aggelidis zu sprechen. Herr Aggelidis, ich finde, es 
kann nur eine Wahrheit wahr sein. Die CDU und die 
FDP werfen uns gemeinsam vor, wir wollten ein 
Kraftwerk plattmachen. Sie sagen: Wir wollen ein 
Kraftwerk gängig machen. – Entweder ist die eine 
Wahrheit richtig oder die andere. Tatsächlich liegt 
die Wahrheit in der Mitte. Wir wollen ein rechtssau-
beres Verfahren. 

Gerade dann kann es nicht darum gehen, dem 
Wirtschaftsminister Haltungsnoten zu geben, wie 
Sie, Herr Papke, das wiederholt tun.  

(Zuruf von der CDU: Hat er doch gar nicht!) 

Das ist ein völlig unredliches Verfahren. Der Wirt-
schaftsminister muss sich nach Recht und Gesetz 
verhalten. Natürlich ist ein kluger Wirtschaftsminis-
ter auch gut beraten, wenn er genau den erwähnten 
Interessenausgleich zwischen industriellen Projek-
ten, wirtschaftlichen Unternehmen und Bürgerinnen 
und Bürgern im Land herstellt.  

Wir sind meiner Meinung nach im Jahr 2010 in einer 
anderen Lage angekommen. Das Durchknüppeln 
von Projekten funktioniert nicht mehr, sondern ein 
Verfahren muss rechtlich sauber sein und es muss 
der Interessenausgleich mit den Anwohnerinnen 
stattfinden. Dieses Verfahren läuft. Der RVR hat 
seinen Beitrag dazu geleistet. Die Dinge werden 
weiterhin ihren Gang gehen. – Danke schön.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Schneckenburger. – Für die Fraktion 
Die Linke hat jetzt Herr Kollege Sagel das Wort.  

Herr Kollege Sagel, lassen Sie sich gleich bitte 
nicht von der Zeitanzeige irritieren. Wir wissen 
nicht genau, was sie Ihnen zeigen wird. Wir achten 
aber sehr genau darauf, dass Sie die Ihnen zu-
stehenden fünf Minuten auch bekommen. Ich ver-
suche, Ihnen rechtzeitig ein Signal zu geben, wenn 
sich Ihre Redezeit dem Ende nähert.  

Rüdiger Sagel (LINKE): Danke schön. – Frau 
Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Wo-
rum geht es eigentlich? – Ein höchst überflüssiges 
Kohlekraftwerk, ein Schwarzbau, ein Klimakiller 
von CDU und FDP soll irgendwie genehmigungs-
fähig gemacht werden, aber nicht sofort. Denn die 
Grünen sind ja eigentlich dagegen.  

Die immer absurder werdenden Verfahrenstricks, 
die SPD und Grüne dabei anwenden, um sich zu-
nächst über die Zeit zu retten, machen dabei eins 
immer deutlicher: Hier wurde mit einem Formel-
kompromiss im Koalitionsvertrag ein grundlegender 
Konflikt zugekleistert. Was jetzt infolgedessen pas-
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siert, ist eine zunehmend unehrlicher und immer 
teurer werdende Verfahrensweise, die bei den Bür-
gern zu immer größerer Politikverdrossenheit bei-
trägt, vor der SPD und Grüne immer warnen.  

Regieren heißt auch, Entscheidungen zu treffen. 
Genau das verweigern Sie von SPD und Grünen 
aber. Sie sind daher regierungsunfähig und in die-
sem konkreten Fall auch koalitionsunfähig. Es ist 
ein Schaustück für Politikverweigerung, was hier ge-
rade abläuft.  

Die Geschäftsstelle des RVR will diese Gutachten 
überhaupt nicht, die Sie jetzt in Auftrag geben.  

Sie von SPD und Grünen müssen aber auch eine 
andere Frage beantworten: Machen Sie sich zum 
Handlager einer Energiepolitik von Energiekonzer-
nen und bedienen Sie lediglich die finanziellen Inte-
ressen der Aktionäre von E.ON? Machen Sie sich 
so zum willfährigen Helfer einer zutiefst unökologi-
schen und vor allem auf wirtschaftlichen Profit aus-
gerichteten Energiepolitik?  

Mich erinnert das Ganze auch in fataler Weise an 
das, was bei Stuttgart 21 abläuft. Der Bürger bleibt 
außen vor. Entschieden wird nach politischem Kal-
kül und nach dem, was der eigenen Partei vermeint-
lich am meisten nützt. Die Grünen liefern hier ein 
besonderes Schaustück.  

Doch eines ist auch klar, und das sollte auch so 
deutlich gesagt werden: Kraft-Werk – nein danke. 
Die Ministerpräsidentin Frau Kraft hat kürzlich einen 
Preis bekommen, einen Preis als Politikerin des 
Jahres. Wofür eigentlich? – In der Laudatio heißt es: 
„Sie soll Mut bewiesen haben, dem eigentlichen 
Souverän ein Höchstmaß an Einfluss zu überlas-
sen.“  

Konkretes Handeln und Mut sieht aber anders aus, 
als zu taktieren und zu zögern. Man müsste sich für 
eine zukunftsfähige, nachhaltige und ökologische 
Energiepolitik einsetzten. Man müsste Schluss ma-
chen mit der Politik für Konzerne, die unter 
Schwarz-Gelb sogar eine gekaufte Politik war.  

Mit dem Zauberwort Zielabweichungsverfahren wird 
man dieses Problem nicht lösen. Ich gehe davon 
aus, dass uns in der Tat dieses Problem noch et-
was länger beschäftigen wird. Ich kann Ihnen nur 
raten: Entscheiden Sie endlich. Vertagen Sie das 
Problem nicht immer weiter in die Zukunft. So ist es 
nicht zu lösen.  

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Sagel. – Für die Landesregierung 
spricht jetzt Herr Minister Remmel.  

Johannes Remmel, Minister für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Mir hat das Bild der Kollegin 
Brems mit den Murmeltieren und dem Film ganz 
gut gefallen. Ich habe mich auch daran erinnert. 
Aber vielleicht müssen wir dann auch noch die 
Szenerie beschreiben, die hier zum wiederholten 
Male stattfindet.  

Das Bild, das gerade Sie von der Opposition, von 
CDU und FDP, hier abgeben – und das zum wie-
derholten Male – ist, dass Sie immer mit dem glei-
chen Kopf gegen die gleiche Wand rennen.  

(Michael Aggelidis [LINKE]: Aber mit mehr 
Tempo!) 

– Das Tempo nimmt erkennbar zu. Das ist vielleicht 
ein Zeichen von besonderer Dickköpfigkeit. Für Ih-
ren Kopf ist das aber nicht besonders gut, und es 
auch nicht besonders schlau, da es nicht zielfüh-
rend ist. Sie haben das bereits am 10. November 
thematisiert. Und in der Tat, Ihre Reden haben sich 
nicht sehr unterschieden von denen, die Sie damals 
gehalten haben.  

Es ist heute das Gleiche, was Sie fordern: ein Be-
kenntnis. Man soll kämpfen, man soll sich einset-
zen. Aber wir besichtigen doch zurzeit gerade das, 
was das Ergebnis von Bekenntnispolitik ist. Be-
kenntnis allein reicht eben nicht, sondern es muss 
eine fundierte ordentliche, rechtliche Grundlage be-
stehen.  

Das OVG, ein oberstes Gericht dieses Landes, hat 
Ihnen doch das Zeugnis ausgestellt, was es heißt, 
Bekenntnispolitik zu machen. Damit sollten Sie sich 
auseinandersetzen. Das wäre redlich, endlich dem 
Parlament hier und heute und der Öffentlichkeit 
einmal vorzutragen, wie Sie die vom OVG aufge-
stellten Hürden – und das nicht nur einer Stelle, 
sondern mindestens an sieben oder acht Stellen – 
überwinden wollen, und zwar mit einer Rechtssi-
cherheit für das Unternehmen, für den Standort, 
aber auch für die Anwohnerinnen und Anwohner. 
Das ist die Aufgabe, der sich alle stellen müssen: 
die Stadt Datteln, der RVR, aber letztlich dann auch 
die Landesregierung.  

Also, wir haben ein Zeugnis bekommen, Sie haben 
durch das Oberverwaltungsgericht ein Zeugnis be-
kommen. Der Respekt vor der dritten Gewalt im 
Staat verlangt es, dass man dieses Zeugnis ernst 
nimmt und in zukünftige Überlegungen an entschei-
dender Stelle einbezieht. Das genau tut diese Lan-
desregierung.  

Ich habe den Eindruck, dass das auch der RVR, die 
Verbandsversammlung, mit großer Sorgfalt tut. In-
sofern ist es richtig – darauf lege ich großen Wert –, 
dass wir, wenn wir die Rechtsgrundlagen ernst 
nehmen, nicht die Ebenen miteinander verwech-
seln. Zurzeit sind wir nämlich nicht dran. Die Stadt 
Datteln und natürlich die Regionalplanung sind 
dran. 



Landtag   15.12.2010 

Nordrhein-Westfalen 1524 Plenarprotokoll 15/19 

 

Deshalb ist es richtig und wichtig, dass auf dieser 
Ebene alles getan wird, um die juristischen Grund-
lagen doppelt und dreifach zu beleuchten. Und des-
halb ist es auch richtig, dass eine entsprechende 
rechtliche Absicherung – möglicherweise mit zu-
sätzlichen Gutachten – erfolgt. Das ist – liest man 
das Gerichtsurteil sehr genau – nur folgerichtig. 

Für die Landesregierung möchte ich gerne zu einer 
anderen Frage der anstehenden rechtlichen Prü-
fung Stellung nehmen. In der Tat hat es einen Wi-
derruf des Unternehmens hinsichtlich der Verzichts-
erklärung nach Immissionsschutzrecht, bezogen auf 
vier Blöcke an zwei Standorten, gegeben. Das wird 
zurzeit rechtlich geprüft. Diese Prüfung ist noch 
nicht abgeschlossen. Auch das muss der Klarheit 
halber gesagt werden. 

Zum Schluss noch eine Bemerkung in Richtung von 
Herrn Papke: Ihre Anwürfe in Richtung grüner Poli-
tik kommen schon standardisiert. Damit kann man 
leben. Damit können wir uns auch auseinanderset-
zen und entsprechend reagieren. Als Parlament 
insgesamt und als Koalition dürfen wir Ihnen aber 
nicht auf den Leim gehen, wenn Sie versuchen, die 
Diskussion über die Zukunft des Standortes und 
unsere Industriepolitik auf das Stichwort „Datteln“ zu 
verengen. Das Land ist doch sehr viel größer. Wir 
haben sehr, sehr viel mehr zu bieten, als die Frage 
der zukünftigen Industriepolitik entlang des Projek-
tes „Datteln“ zu diskutieren. 

Lassen Sie uns doch über eine nachhaltige Che-
miepolitik reden, die derzeit stattfindet. Die Unter-
nehmen in Nordrhein-Westfalen stellen sich auf die 
Zukunft ein und sind sogar führend. Neue Struktu-
ren werden gebildet, neue Investitionsentscheidun-
gen getroffen. 

Lassen Sie uns doch über die Möglichkeiten reden, 
die sich für erneuerbare Energien und Energieeffizi-
enz ergeben, und zwar auch aufgrund der Debat-
ten, die wir im Anschluss an den Weltklimagipfel in 
Cancún führen. Was müssen wir unter der Über-
schrift „Technologietransfer“ diskutieren? Welche 
Möglichkeiten und Chancen liegen für diesen In-
dustriestandort gerade in dieser Perspektive? Es ist 
standortschädlich – Sie sind diejenigen, die sich 
standortschädlich verhalten –, die Diskussion so, 
wie Sie das tun, auf das Projekt „Datteln“ zu veren-
gen. 

Lassen Sie uns eine nachhaltige, ökologische Indust-
riepolitik diskutieren. Das ist gut für unseren Standort! 
Das ist auch gut für unsere Arbeitsplätze! – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Remmel. – Für die CDU-Fraktion hat 
Herr Kollege Hovenjürgen jetzt das Wort. 

Josef Hovenjürgen (CDU): Frau Präsidentin! Mei-
ne sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Remmel! Sie haben von „Redlichkeit“ gesprochen. 
Redlichkeit ist in der Politik etwas, das man üben 
sollte. Man muss dann aber auch so handeln. 

Ist es redlich, von einem fairen Verfahren zu spre-
chen, von Chancengleichheit und Wiederherstellen 
der Rechtssituation wie zu Beginn eines Verfahrens, 
wenn man das nur einseitig tut, indem man zum 
Beispiel § 26 LEPro wieder einführt, wohl wissend, 
dass er ein Bestandteil der Urteilsbegründung war, 
dass er ein Bestandteil war, der zur Ablehnung und 
zum negativen Votum geführt hat, wohl wissend, 
dass man letztendlich in einen neuen Anforde-
rungskatalog hineinschreibt, dass wir plötzlich das 
von Ihnen zu erwartende Klimaschutzgesetz schon 
jetzt rechtlich beim RVR bewerten sollen? 

Sie müssen wissen, dass im Antrag beim RVR sei-
tens der Koalitionäre ein Verwaltungshandeln auf 
einer Gesetzesgrundlage eingefordert wurde, die 
noch gar nicht geschaffen ist. Ist das redliche Poli-
tik? – Ich kann das nicht erkennen, meine Damen 
und Herren. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Herr Stinka, Sie wissen, was in § 26 LEPro steht. 
Dort geht es um den Vorrang der heimischen Ener-
gieträger und deren Verwendung. Das sind Braun-
kohle und Steinkohle. Aus beiden Energieträgern 
wollen Sie raus. Ihr avisierter Koalitionspartner in 
Berlin will das am liebsten noch schneller. Gleich-
zeitig erklären Sie hier: Wir führen das wieder ein. 
Ist es eine redliche Politik, Hürden wieder aufzu-
bauen, die definitiv noch nicht einmal Bestandteil 
der von Ihnen vorgesehenen Politik sind? Ich halte 
das für keine redliche Politik. Es ist unredlich, so mit 
Menschen umzugehen. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Frau Schneckenburger, Sie erklären, wir würden kei-
ne Rücksicht auf die Menschen vor Ort nehmen. – 
Datteln 4 aber würde eine Verbesserung des Stadt-
klimas bedeuten, weil der Schadstoffausstoß ein an-
derer als durch die alten drei Blöcke wäre. Im Übri-
gen haben Sie – wieder eine Frage der Redlichkeit – 
schon etwas angekündigt, was der Minister noch als 
entscheidungsoffen dargestellt hat, dass nämlich die 
Blöcke 1, 2 und 3 vom Netz gehen. Ist das Ihre redli-
che Politik? Ich kann das nicht erkennen, meine Da-
men und Herren. 

(Beifall von Dietmar Brockes [FDP]) 

Noch eins kommt hinzu: Sie haben – reden wir ein-
mal über Anwohnerschutz – letztendlich angekün-
digt, die Abstandssituationen für Windkraftanlagen 
deutlich zu reduzieren – um nicht das Wort „zu pul-
verisieren“ in den Mund zu nehmen. Sie haben nicht 
definiert, wie zukünftig Schutzabstände zwischen 
Windkraftanlagen und Wohnbebauung aussehen 
sollen. Ich bin gespannt, wie Sie dort Anwohner-
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schutz sicherstellen und die Beteiligung der Anwoh-
ner und deren Sorgen ernst nehmen wollen. 

Herr Stinka, Sie haben den von Ihnen so bezeich-
neten „Atomdeal“ noch einmal bemüht. Ich sage 
Ihnen noch einmal: Ich finde es politisch unredlich – 
um nicht den Begriff „erbärmlich“ in den Mund zu 
nehmen –, wenn diejenigen, die mit der Atomwirt-
schaft einen Ausstiegsbeschluss erwirkt haben, in 
Kauf genommen haben, dass es mehr als zwei 
Jahrzehnte, bis zum Ausstiegsdatum, keine zusätz-
lichen Investitionen in die Sicherheit gibt. Ich finde 
es erbärmlich, wenn Sie sich dann hier hinstellen 
und solche Reden halten, wie Sie das getan haben. 

Die von uns befürwortete Verlängerung hingegen ist 
nur dann möglich, wenn Sicherheit definitiv einge-
baut und dafür investiert wird. Nur dann gibt es eine 
Verlängerung. Sie waren bereit, für Ihren Ausstieg 
weniger Sicherheit für die Menschen in Kauf zu 
nehmen. Sie jagen jetzt die Menschen auf die Stra-
ßen, gegen die Dinge zu demonstrieren, die auch 
Sie zu verantworten haben. Das ist unglaublich. 

(Michael Aggelidis [LINKE]: Was ist mit As-
se?)  

Zu der Frage nach einem Endlager und nach Asse: 
Für Asse haben verschiedenste Minister Verantwor-
tung getragen. Die hießen zum Beispiel Gabriel und 
Trittin.  

(Michael Aggelidis [LINKE]: Aber Sie kippen 
immer noch mehr Atommüll rein!) 

– Im Übrigen, lieber Kollege seitens der Linken, Sie 
tragen für nichts Verantwortung in diesem Land. So 
benehmen Sie sich auch. Das ist das Problem. 

Meine Damen und Herren von Rot-Grün, Fakt 
bleibt: Sie entziehen sich permanent der Verantwor-
tung. Als Sie für die Atompolitik dieses Land in der 
Verantwortung waren, haben Sie die Suche nach 
einem Endlager ausgesetzt. Als Sie für die Atompo-
litik in der Bundesrepublik Deutschland Verantwor-
tung trugen, haben Sie Atomtransporte gerechtfer-
tigt. Heute werden sie durch Sie bekämpft. Es ist 
abenteuerlich, es ist abstrus, was Sie an Politik ab-
liefern. 

Sie müssen eines wissen: Irgendwann – was der 
Wähler noch lange verhüten möge – werden auch 
Sie wieder in die Verlegenheit kommen, etwas im 
Bund zu verantworten. Dann müssen Sie die Men-
schen von dem überzeugen, was realistische Politik 
ist. Da wird es sehr, sehr schwer für Sie werden. Ich 
kann nur sagen: Mit redlicher Politik, wie Herr 
Remmel sie eingefordert hat, hat das, was hier an 
Wortbeiträgen geliefert worden ist, nichts zu tun. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke, Herr 
Hovenjürgen. – Für die SPD-Fraktion hat jetzt 

noch einmal der Kollege Stinka das Wort. Herr Kol-
lege Stinka, auch bei Ihnen gibt es ein technisches 
Problem bei der Zeitanzeige. Aber auch bei Ihnen 
achten wir sehr genau darauf, dass Sie die fünf 
Minuten voll ausschöpfen können, wenn Sie das 
denn möchten. 

André Stinka (SPD): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Hoven-
jürgen, zur Redlichkeit gehört für mich auch, dass 
man das, was beispielsweise ein Gericht be-
schlossen hat, auch anerkennt.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Ich erinnere mich an das Theater damals im Wirt-
schaftsausschuss. Da haben Sie den Menschen 
suggeriert: Wir ändern mal eben den 26, dann 
klappt das. – Wie wollen Sie das einem in Datteln 
erklären, der seinen Carport falsch gebaut hat. Wie 
wollen Sie das machen? Redlichkeit für mich als 
Politiker ist auch, dass ich den Menschen nicht et-
was vorgaukele, was rechtlich völlig unhaltbar ist. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Ich habe es vorhin ausgeführt: Sie haben den Men-
schen ja suggeriert, das OVG hätte plötzlich und 
unerwartet so entschieden. Wenn man einmal einen 
Blick in die Verwaltungsgerichtsordnung wirft, dann 
weiß man: Wenn das so gewesen wäre, hätte man 
die Revision zugelassen. Das hat man aber, und 
Sie sind dann auch gescheitert. – Das ist redlich. 

Sie sprechen hier von Hürden, die aufgebaut wer-
den. Es ist die rot-grüne Landesregierung unter der 
Führung der Ministerpräsidentin, die die Hürden 
versucht abzubauen, eben damit wir Industrieland 
bleiben.  

Sie haben den Windkrafterlass angesprochen. Es 
ist schön, Herr Hovenjürgen, dass Sie das Beispiel 
gebracht haben: Genau da, wo der Kühlturm jetzt 
steht, würde kein Windrad stehen. – So abstrus war 
Ihre Abstandspolitik hier im Land Nordrhein-
Westfalen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Das muss man sich unter dem Deckmäntelchen der 
Redlichkeit ganz genau anschauen. 

Seien Sie sicher, dass wir, weil es uns um den In-
dustriestandort geht, weil es uns um erneuerbare 
Energien geht, die wir auch tatsächlich nutzen wol-
len – ich kann Ihnen zu Ihrem Klimaschutzkonzept, 
das Sie hier in der letzten Wahlperiode eingebracht 
haben, noch eine Menge sagen –, das mit Maß-
nahmen unterfüttern, um das auch tatsächlich errei-
chen zu können, und das immer mit den Menschen 
und mit der Industrie zusammen; denn wir wissen: 
Windräder fallen nicht vom Himmel, dafür braucht 
man Stahl und eine Menge andere Dinge. Die Lan-
desregierung wird dafür einstehen, dass das auch 
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umgesetzt wird. Von daher wäre ich mit dem Begriff 
„Redlichkeit“ an Ihrer Stelle vorsichtig. 

Ich komme zum Schluss. Sie haben seinerzeit im 
Wirtschaftsausschuss gesagt: Wir sind bei dem Ver-
fahren ja völlig überrascht worden. – Es war Ihre 
Landesregierung, die den Vertreter öffentlicher Inte-
ressen aus dem Verfahren herausgeworfen hat – 
aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung. Und 
dann zeigen Sie sich im Ausschuss überrascht! So 
viel zur Redlichkeit und zum Umgang mit der juristi-
schen Seite. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Stinka. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen nicht vor, sodass ich die Aktuelle Stunde 
hiermit schließen kann.  

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 

2 Herausforderung Schulzeitverkürzung – Gym-
nasiale Bildung der Zukunft sichern  

Unterrichtung 
durch die Landesregierung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Chef der 
Staatskanzlei hat mit Schreiben vom 6. Dezember 
2010 mitgeteilt, dass die Landesregierung eine Un-
terrichtung zu dem genannten Thema beabsichtigt. 
Die Unterrichtung erfolgt durch die Ministerin für 
Schule und Weiterbildung, die hiermit auch das 
Wort hat. Bitte schön, Frau Löhrmann. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Herzlichen Dank. – Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen 
und Herren! Wir kommen sozusagen von einer 
Baustelle der Vorgängerregierung zu einer ande-
ren Baustelle.  

(Zurufe von der CDU: Ah!) 

Vielleicht gelingt es aber, bei diesem Thema deut-
lich zu machen, dass wir alle miteinander wissen, 
dass wir in der Verantwortung gegenüber den Kin-
dern und Jugendlichen in unseren Schulen stehen.  

Lassen Sie mich zu Beginn eines sehr deutlich sa-
gen: Das Thema dieser Unterrichtung ist für mich 
kein außerordentliches Vergnügen. Aber das The-
ma dieser Unterrichtung ist eine außerordentliche 
Notwendigkeit.  

Die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit wollten 
Anfang der 2000er-Jahre alle Fraktionen dieses 
Hauses. Die Regierung aus SPD und Grünen hatte 
das Modell „10 plus 2“ vorgesehen. CDU und FDP 
machten daraus dann „9 plus 3“ und führten dieses 
aus meiner Sicht problematischere Modell unvorbe-
reitet und überhastet ein. Die Folgen: Eltern, Kinder 

und Jugendliche beschwerten sich massiv über die 
zu hohe zeitliche und stoffliche Belastung. Schullei-
tungen und Lehrkräften fehlte die Vorbereitung die-
ser gewaltigen System- und Strukturumstellung. Es 
fehlte die Infrastruktur für eine verlässliche Pause 
und gesunde Mittagsverpflegung.  

Das ist die Kurzanalyse des Zustandes, den die 
Landesregierung vorfand, als sie die Regierungsge-
schäfte aufnahm. Ich betone das Wort „Analyse“, 
denn die Zeit der Vorwürfe und Schuldzuweisungen 
ist aus meiner Sicht vorbei. 

Meine Damen und Herren, ich habe mich von einem 
Gedanken John F. Kennedys leiten lassen: „Der 
Wandel ist das Gesetz des Lebens; wer nur auf die 
Vergangenheit blickt, verpasst mit Sicherheit die 
Zukunft.“ Es geht mir in Sachen Schulzeitverkür-
zung nicht um die Vergangenheit, sondern um die 
Zukunft: um die Zukunft der gymnasialen Bildung 
mit der verkürzten Schulzeit an unseren Gymnasi-
en, und zwar aus Sicht der Kinder und Jugendli-
chen, die an unseren Gymnasien lernen. 

Aufgrund der Analyse war mir als nun zuständiger 
und verantwortlicher Ministerin, aber auch der ge-
samten Koalition von Anfang an klar: Hier muss et-
was geschehen – systematisch und gründlich. Es 
kommt nicht darauf an, irgendwie einen Schnell-
schuss zu machen. 

Meine Damen und Herren, als Erstes habe ich An-
fang Oktober Betroffene und Beteiligte eingeladen, 
um den herrschenden Unmut aufzugreifen, und 
zwar den Unmut von allen Seiten: von denen, die 
am liebsten zurück zum alten G9 wollten, bis hin zu 
denen, die „Um Himmels willen nicht schon wieder 
Veränderung!“ gerufen haben. 

Auch wenn es hinsichtlich der Frage, ob G8 oder 
G9 das richtige Konzept ist, unterschiedliche Auf-
fassungen gibt: Einig waren sich alle Betroffenen, 
die am Tisch gesessen haben, darüber, dass es 
Optimierungen im real existierenden G8 geben 
muss. Da war man einig bei allen unterschiedlichen 
Positionen derer, die da am Tisch gesessen haben. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

In dem intensiven, konstruktiven Gespräch gelang 
es dann gemeinsam, Vorschläge zur Entlastung der 
Schülerinnen und Schüler zusammenzutragen. Auf 
dieser Grundlage haben wir, hat mein Haus Maß-
nahmen ausgearbeitet, die ich Ihnen nun gerne er-
läutern möchte.  

Es haben sich insgesamt sieben Handlungsfelder 
herauskristallisiert.  

Erstens die Hausaufgaben. Im Rahmen einer 
Schulzeitverkürzung mit mehr Unterrichtsstunden 
muss stärker als zuvor nach der Notwendigkeit, 
dem Sinn und dem pädagogischen Ziel der Haus-
aufgaben gefragt werden. Es gibt wenige notwendi-
ge Hausaufgaben. Es gibt Hausaufgaben, die bes-
ser Schulaufgaben, also in der Schule zu erledigen 
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wären. Und es gibt Hausaufgaben mit und ohne Un-
terstützungsbedarf. Für Schulen im verkürzten Bil-
dungsgang ist es wichtig, ein Konzept zu erstellen, 
das Schul- und Hausaufgaben in ein neues, den 
veränderten Gegebenheiten angepasstes Gleich-
gewicht bringt – das heißt: Hausaufgaben wirklich 
auf das Notwendige reduziert.  

Dazu gehört ganz konkret, dass nach einem Schul-
tag bis in den Nachmittag hinein für Hausaufgaben 
kein Platz mehr ist, meine Damen und Herren. Das 
ist im Grunde geltende Erlasslage und diese Erlass-
lage muss umgesetzt werden. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Gunhild Böth [LINKE]: Richtig! Das ist Er-
lasslage!) 

Das Schulministerium will und wird hierbei unter-
stützen. Es wird den Schulen zeitnah Materialien 
bereitstellen – mit einem Konzept, Beispielen von 
guter und erprobter Haus- bzw. Schulaufgabenbe-
treuung, verknüpft mit günstigen Stundenplänen 
und dem Vermitteln effektiver und effizienter Lern- 
und Arbeitstechniken. 

Der zweite Punkt betrifft die eigenverantwortliche 
Umsetzung der Kernlehrpläne. In den vergangenen 
Jahren haben die Schulen mit den stofflich reduzier-
ten und kompetenzorientierten Kernlehrplänen ge-
arbeitet. Diese Erfahrungen müssen die Schulen 
nutzen, um ihre schulinternen Lehrpläne anzupas-
sen und dort, wo es möglich ist, vor allem bei den 
stofflichen Inhalten abzuspecken.  

(Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]: Haben wir 
doch gemacht!) 

Auch dabei wird die Landesregierung die Schulen 
unterstützen, etwa mit Mustercurricula als Hilfe für 
die Entscheidungen der Fachkonferenzen.  

Leitlinie der Überarbeitung muss sein, mehr Frei-
räume für Wiederholung, Übung und Vertiefung zu 
schaffen und die geforderten Kompetenzen zu ver-
mitteln, ohne die Qualität der gymnasialen Ausbil-
dung einzuschränken. Außerdem gilt es, Synergie-
effekte zwischen Fächern und Fächergruppen zu 
erkennen und zu nutzen. Entsprechende Arbeits-
gruppen werden zu Beginn des Jahres 2011 ihre 
Arbeit aufnehmen.  

Der dritte Punkt besteht in der flexiblen Nutzung von 
Ergänzungsstunden zur individuellen Förderung. 
Ergänzungsstunden sind eine der Möglichkeiten, 
um jede Schülerin und jeden Schüler individuell zu 
fördern. Sie müssen Teil eines guten und wirksa-
men Förderkonzepts werden. Wir wollen besonders 
wirksame Beispiele des Einsatzes von Ergänzungs-
stunden zum Nutzen aller Schulen aufbereiten – 
nicht, um sie 1:1 zu übertragen, sondern um Impul-
se für Konzepte zu geben, die dann auf die jeweilige 
Schule zugeschnitten werden können. Dabei geht 
es sowohl um Konzepte in Ganztags- als auch in 
Halbtagsgymnasien.  

Der vierte Punkt betrifft das Thema „Fremdspra-
chen“. Seit dem Jahr 2006/2007 starten unsere 
Schülerinnen und Schüler in Realschulen, Gymna-
sien und Gesamtschulen mit ihrer zweiten Fremd-
sprache in Klasse 6. Das ist im Grunde folgerichtig, 
da wir ja auch mit der ersten Fremdsprache so viel 
früher anfangen.  

Erfolg wird das frühere Erlernen der zweiten Fremd-
sprache aber nur dann haben, wenn sich der Unter-
richt am Alter, den Vorkenntnissen und möglicher-
weise auch an den Herkunftssprachen der Kinder 
orientiert. Dafür werden wir weitere Hilfen für die 
Lehrkräfte entwickeln. Die fachlichen Netzwerke für 
Französisch und Latein werden konkrete Unter-
richtsreihen speziell zum Fremdsprachenbeginn in 
Klasse 6 für alle Schulen bereitstellen. Gerade im 
Bereich der Fremdsprachen müssen neue Konzep-
te umgesetzt werden, die die Schülerinnen und 
Schüler vom häuslichen Lernen, also den Hausauf-
gaben, entlasten. 

Zum fünften Punkt, der Flexibilisierung der Schulor-
ganisation. Die Organisation des Schulalltags hat 
großen Einfluss auf das Lernen – von der Stunden-
verteilung auf die einzelnen Jahrgangsstufen über 
die Stundenplangestaltung bis hin zur Ausgestal-
tung der Mittagszeit an Tagen mit Nachmittagsun-
terricht oder in Ganztagsschulen.  

Viele Schulen haben neue Formen der Rhythmisie-
rung entwickelt. Dort lernt man nicht mehr im 45-
Minuten-Takt, sondern eher in 60-, 75- oder 90-
Minuten-Phasen. Das Ziel: Zeiträume für längere 
Lernphasen, Phasen des Übens, des Wiederholens 
und Erprobens sowie für Formen des kooperativen 
oder binnendifferenzierenden Arbeitens zu schaffen. 
Diese Rhythmisierung hat unmittelbar Einfluss auf 
die Unterrichtsgestaltung und auf Haus- bzw. 
Schulaufgabenkonzepte. Hierin liegen deutliche 
Entlastungspotenziale, vor allem für die Schülerin-
nen und Schüler, aber auch für Lehrerinnen und 
Lehrer; denn der so angelegte Unterricht kann 
stressfreier gestaltet werden. Auch für die Schulor-
ganisation stellt das Ministerium geeignete Maß-
nahmen, Tipps und Beispiele zusammen. 

Der sechste Punkt besteht in der Weiterentwicklung 
von Ganztag und pädagogischer Übermittagbetreu-
ung. Wir wissen, dass der Ganztag gerade im Hin-
blick auf die Umsetzung des achtjährigen Bildungs-
gangs an unseren Gymnasien einen Innovations-
schub bewirkt. Im Ganztag werden integrierte Lern-
zeiten entwickelt, sodass sich letztlich Hausaufga-
ben weitgehend erübrigen. Doch auch in Halbtags-
schulen bewegt sich vieles: Die Einführung der pä-
dagogischen Übermittagbetreuung trägt zur Ent-
spannung bei, auch wenn die räumlichen Voraus-
setzungen noch nicht in dem Maße zur Verfügung 
stehen, wie es erforderlich wäre. 

Ganztagsschulen und pädagogische Übermittagbe-
treuung geben die Möglichkeit, andere Berufsgrup-
pen aus Jugendhilfe, Kultur und Sport sinnvoll ein-
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zubeziehen. Die Landesregierung wird den Ausbau 
der Ganztagsschulen auch in den Gymnasien be-
darfsgerecht fortsetzen und in allen anderen Gym-
nasien die Weiterentwicklung der Konzepte der pä-
dagogischen Übermittagsbetreuung unterstützen. 

Zum siebten Punkt, der nachhaltigen Unterstützung 
und Qualifizierung der Lehrkräfte. Lehrerinnen und 
Lehrer stehen vor ständig neuen Herausforderun-
gen. Auch und gerade für sie gilt daher die Weis-
heit: Lernen ein Leben lang. – Nur brauchen sie da-
für auch die angemessene Unterstützung und 
passgenaue Angebote. Neue Anforderungen wie 
Diagnose- und Beratungskompetenz, individuelle 
Förderung und kompetenzorientiertes Arbeiten als 
gängiges Unterrichtsprinzip haben in der bisherigen 
Lehrerausbildung noch nicht die ihnen gebührende 
Beachtung gefunden. Dafür braucht es gute Fach-
fortbildungen, ebenso wie allgemeine Qualifizierung 
für gute Unterrichts- und Schulentwicklung.  

Meine Damen und Herren, Schulen lernen von 
Schulen. Es gibt etliche Schulen, an denen vieles 
sehr gut funktioniert. Ein zentraler Punkt bei der Un-
terstützung der Schulen besteht für die Landesre-
gierung deshalb darin, die Vernetzung zu fördern. 
Jede Schule hat ihre eigenen Stärken, die sie wei-
tergeben kann, und sie lernt zugleich von den Stär-
ken der anderen. 

Viele wünschen sich beim Thema G8 eine Art Be-
freiungsschlag. Den gibt es nicht, und den kann es 
in der derzeitigen Situation bei diesem komplexen 
Thema leider auch gar nicht geben. Was es aber 
gibt, ist ein ernsthafter, seriöser und wirksamer Um-
setzungsprozess dieses Handlungskonzepts. Und 
auch der kommt nicht auf Knopfdruck oder par ord-
re du mufti mittels Erlass.  

J. F. Kennedy hat gesagt: „Wir müssen die Zeit als 
Werkzeug benutzen, nicht als Sofa.“ Da der Pro-
zess für die Akzeptanz und Optimierung des G8 
ungeheuer wichtig ist, möchte ich den Schulen ein 
Unterstützungssignal geben: einen zusätzlichen 
pädagogischen Tag.  

Alle genannten Maßnahmen müssen in den Schu-
len aufgegriffen und in den Alltag integriert werden. 
Dafür braucht es Zeit und Freiraum für Entwick-
lung. Und dieser Prozess muss systematisch an-
gegangen werden. Dazu dient der pädagogische 
Tag, an dem sich die Schulen ausschließlich mit 
dieser Thematik beschäftigen können. Darin weiß 
sich die Landesregierung mit Lehrerverbänden, 
der Schulleitervereinigung sowie Schüler- und El-
ternvertretungen einig. An diesem Tag soll und 
kann sich die Schule intensiv mit der Weiterent-
wicklung des achtjährigen gymnasialen Bildungs-
gangs und den Möglichkeiten seiner Ausgestaltung 
und Optimierung auseinandersetzen. Dabei – das 
ist mir sehr wichtig – sollen alle am Schulleben Be-
teiligten einbezogen werden, also auch die Eltern 
und die Schülerinnen und Schüler. 

Meine Damen und Herren, wenn im Ergebnis die-
se Maßnahmen überall umgesetzt würden, gäbe 
es einen ungeheuren Schub zur weiteren Akzep-
tanz der Schulzeitverkürzung. Aber auch wenn die 
Schulen nur schrittweise vorgehen, entsteht ein 
Effekt und entsteht besseres Lernen. Das ist das 
Ziel dieses Pakets. Dieses Ziel teilt die Landesre-
gierung mit den an diesem Paket Beteiligten.  

Ihnen allen möchte ich an dieser Stelle herzlich 
danken und sie auch nennen: der Landeseltern-
schaft Gymnasien, der Elterninitiative „Gib Acht“, 
der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 
dem Philologen-Verband, der LandesschülerIn-
nenvertretung, den beiden Direktorenvereinigun-
gen, Herrn Prof. Dr. Bos, den Bezirksregierungen 
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mei-
nem Haus.  

Meine Damen und Herren, dieser Prozess braucht 
größtmögliche Unterstützung. Die breite Unterstüt-
zung der Beteiligten und Betroffenen haben wir. 
Auch die von Ihnen hier im Hause erhoffe und er-
warte ich. Ich bitte Sie als Abgeordnete: Werden 
Sie Ihrer Verantwortung gerecht. Tragen Sie dazu 
bei, dass möglichst viel davon Wirklichkeit wird.  

Es kommt darauf an, die Schulzeitverkürzung so 
weiterzuentwickeln, dass Kinder und Jugendliche 
in unserem Land einen guten Unterricht bekom-
men, einen weiterführenden Abschluss erlangen 
und nicht zuletzt dass sie die Zeit haben und An-
regung erhalten, ihre Persönlichkeit innerhalb und 
außerhalb von Schule zu entfalten. In diesem Zu-
sammenhang möchte ich aus einer Elternzuschrift 
zitieren: 

„Gesunde Persönlichkeitsentwicklung und Bil-
dung sollten die obersten Ziele unseres Han-
delns bzw. Einwirkens sein. Dafür brauchen die 
Menschen, Kinder, Jugendliche und Erwachse-
ne, Freiräume und Luft.“ 

Dann werden Gymnasien zu dem, was eigentlich 
alle von ihnen erwarten: Lernorte zur Entdeckung 
und Förderung der Persönlichkeiten und Talente, 
die eine zukunftsfähige Gesellschaft braucht und 
erwartet. Denn auch für die Gymnasien unseres 
Landes gilt: Kein Kind darf verlorengehen. – Herz-
lichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Vereinzelt Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Löhrmann. – Ich eröffne die Aus-
sprache über die Unterrichtung der Landesregie-
rung. Als Erster hat Prof. Dr. Sternberg für die CDU-
Fraktion das Wort. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Da-
men und Herren! Liebe Frau Ministerin, wir haben 
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heute Morgen eine Unterrichtung der Landesregie-
rung zum Thema Gymnasium. Über diese Unter-
richtung bekamen wir heute Morgen Informationen 
ins Fach gelegt. Sie werden verstehen, dass wir, 
wenn wir erst heute Morgen einen Text bekom-
men, hier nicht auf die Details angemessen einge-
hen können. 

(Ministerpräsidentin Hannelore Kraft: Die ha-
ben wir nie bekommen, nicht einmal mor-
gens!) 

Die sieben aufgerufenen Handlungsfelder berühren 
zudem sehr zentrale Felder, auch Felder der Fach-
pädagogik, sodass das Parlament für eine ange-
messene Behandlung auch gar nicht der richtige Ort 
ist. Die politische Debatte wird hier geführt. Päda-
gogische Dinge können, müssen durchaus mit erör-
tert werden; diese entziehen sich jedoch der politi-
schen Debatte.  

Frau Ministerin, Ihre Feststellung zum G8/G9-
Angebot ist mir sehr wichtig. Sie haben gesagt, ein 
Ergebnis stand schnell fest: Ein einfaches Zurück 
zum neunjährigen Gymnasium steht nicht mehr zur 
Debatte. Dafür haben die Schulen zu viel Arbeit in-
vestiert. – Meine Damen und Herren und Frau Mi-
nisterin, das hätten Sie sehr viel einfacher und frü-
her haben können. Das habe ich bereits vor drei 
Monaten, am 16. September, an dieser Stelle ge-
sagt. Dies konnten Sie auch aus den Stellungnah-
men aller Fachleute erfahren. Es will eben kaum 
jemand zurück. Und wenn zum Beispiel ihr Partei-
freund in Münster wieder G9 an seinem Gymnasium 
einführen will, dann hat das andere schulstrategi-
sche Gründe.  

Warum jetzt diese Unterrichtung? – Ich glaube, Sie 
versuchen mit einer Flucht nach vorne aus einem 
offensichtlichen Ladenhüter doch noch einen Best-
seller zu machen. Wie das? – Dass sich die Schu-
len nicht umentscheiden würden, zumal unter den 
Bedingungen veralteter Bücher, unklarer Beglei-
tung, und das – damit schrecken Sie die Eltern ab – 
im Stundenumfang von G8, das war zu erwarten.  

Aber ich muss sagen: Sie haben Glück gehabt, 
dass es so ist. Denn hätten wir eine andere Akzep-
tanz dieser Alternativstellung gehabt, dann hätten 
wir nicht nur ein Durcheinander unter den Ländern 
Deutschlands, sondern auch innerhalb Nordrhein-
Westfalens.  

Es war völlig richtig, dass wir damals die dreijährige 
Oberstufe beibehalten haben, denn diese dreijähri-
ge Oberstufe wird den Schülern sehr nutzen, wenn 
es um den Übergang von der Realschule zur gym-
nasialen Oberstufe des Gymnasiums und des Be-
rufskollegs geht, was ja zurzeit immerhin fast 34 % 
der Realschulabsolventen machen.  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Prof. Dr. 
Sternberg, Frau Beer würde Ihnen gerne eine Zwi-
schenfrage stellen. Lassen Sie diese zu? 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Aber immer 
gerne, Frau Beer. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Danke schön, Herr Kollege. 
Ich weiß nicht, ob Sie im weiteren Verlauf Ihrer Re-
de noch darauf zu sprechen kommen, aber ich habe 
das Gefühl, dass Ihre Ausführungen überhaupt 
nichts mit dem zu tun haben, was die Ministerin 
vorgetragen hat. 

(Zurufe von der CDU) 

Sind Sie der Meinung, Herr Sternberg, dass es nicht 
dringenden Bedarf gibt, am real existierenden G8 im 
Land Entlastungen für Schülerinnen und für Lehrer 
und Lehrerinnen zu schaffen? 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Frau Beer, es 
steht ganz außer Frage, dass eine so richtige Ent-
scheidung wie die Einführung von G8 erhebliche 
Feinsteuerung benötigt. Das passiert seit Jahren an 
den Schulen und auch im Ministerium. Dies ist übri-
gens auch von der Vorgängerregierung so gehand-
habt worden. Es steht ganz außer Frage, dass ein 
so wichtiger Prozess wie die Umstellung der gym-
nasialen Bildung, des Abiturs von G9 auf G8 einer 
Fülle von Maßnahmen, Begleitungen, Unterstützun-
gen bedarf. Ich hätte niemals behauptet, dass die-
ser Prozess abgeschlossen ist. Er ist von uns so in 
Gang gesetzt worden und läuft hervorragend. Das 
muss selbstverständlich passieren. Ich gehe davon 
aus, dass jeder politische Entschluss nachher sol-
che Feinsteuerungen findet. 

Meine Damen und Herren, die Lösung für die an-
geblichen Versäumnisse sehen Sie eben in der Ar-
beit Ihrer Vorgängerin. Die erfolgreiche Arbeit der 
Schulpolitik zwischen 2005 und 2010 ist soeben in 
den PISA-Untersuchungen festgestellt worden. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Oh! Ausgerechnet 
am Gymnasium! – Zurufe von der SPD) 

Wenn da gesagt wird, dass wir in den Bereichen der 
schwachen Leistungen aufgeholt haben, dann finde 
ich das eine außerordentliche Bestätigung dessen, 
was wir gemacht haben. Auch Sprachstandsfest-
stellung, Sprachförderung und vor allen Dingen 
Qualitätsverbesserung durch mehr Ressourcen in 
diesem Bereich, nämlich die über 8.000 neuen Leh-
rer, haben ihre Wirkung gezeigt. 

(Lachen von Sören Link [SPD]) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Prof. Sternberg, 
entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie schon wieder unter-
breche. Der Kollege … 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Meine Da-
men und Herren, einen sehr viel gewichtigeren 
Grund für das, was wir heute in der Unterrichtung 
über G8/G9 gehört haben, liest man in einem sehr 
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bemerkenswerten Interview in der „Frankfurter All-
gemeinen Sonntagszeitung“ vom vorvergangenen 
Sonntag. Da lassen Sie, Frau Löhrmann, sich mit 
der Bemerkung zitieren, die Alternativstellung von 
G8/G9, dieser gesamte Prozess sei „demokratie-
theoretisch höchst interessant“, und das führe „zu 
einer höheren Akzeptanz“. – Das stimmt.  

Es geht also um die Akzeptanz von G8 dadurch, 
dass die Akteure selbst sich dafür entscheiden. 
Kompliment, Frau Löhrmann, das ist nicht schlecht 
gemacht, aber ein Rohrkrepier bleibt das Thema 
trotzdem; denn die Schulen könnten sich ja fragen, 
ob sie wirklich ernst genommen worden sind bei 
solchen Schulalternativsetzungen, die keine wirkli-
chen Alternativen sind. 

Aber, Frau Löhrmann, Sie sind großzügig. Sie ma-
chen nicht nur die Vorrangstellung des Unterrichtes 
zunichte, für die wir damals sogar darauf gedrängt 
haben, dass Schulkonferenzen außerhalb der Un-
terrichtszeit stattfinden,  

(Gunhild Böth [LINKE]: Die Schulkonferen-
zen waren schon immer außerhalb des Un-
terrichts!) 

weil der Unterricht das wichtigste ist und der Unter-
richtsausfall bekämpft werden sollte. Nein, Sie offe-
rieren sogar noch einmal einen pädagogischen Tag. 
Damit kann man allerdings wirklich einen schnellen 
Beifall bekommen. Wir fühlen uns bestätigt, dass 
nicht Schulformdebatten, sondern die Qualitätsver-
besserung des Unterrichtes die entscheidende Lö-
sung für die Probleme ist.  

Meine Damen und Herren, in dem Interview in der 
vorvergangenen Woche steht aber noch mehr 
Spannendes. Da heißt es nämlich unter anderem: 
„… die Gymnasien werden sich verändern müssen“. 
Da wir heute über Gymnasien sprechen, ist es viel-
leicht ganz gut, das einmal zu thematisieren. Und 
weiter: „für ganz andere Schülerinnen und Schüler“ 
müssten Sie sich öffnen. Was heißt das? – Die 
Gymnasien werden verändert. Sie müssen alle An-
gemeldeten annehmen, sie dürfen keinen mehr von 
der Schule verweisen, 

(Beifall von der SPD) 

sie sollen jedes Kind zum Abschluss führen, sie sol-
len die Berufsorientierung und die Gleichrangigkeit 
aller Abschlüsse gewährleisten. Das heißt im Klar-
text, meine Damen und Herren, die Gymnasien sol-
len im Grunde genommen zu Gesamtschulen mu-
tieren. Sie sollen sich klar verändern. 

(Beifall von der FDP – Ralf Witzel [FDP]: So 
ist es! – Gunhild Böth [LINKE]: Das war 
doch schon unter Ihrer Regierung so!) 

Das ist eine Strategie, die ich als studentischer Ver-
treter bereits in der Studienreformkommission der 
70er-Jahre gehört habe. Da sagte jemand damals, 
nach dem misslungenem Versuch, die Gesamtschu-
le einzuführen: Jetzt machen wir aus dem Gymnasi-

um die beste Gesamtschule, die es je gab. – Meine 
Damen und Herren, das ist aber gegen die Ergebnis-
se von PISA – das bestätigt sich, wenn man sie 
liest –, denn die sprechen auch von der Notwendig-
keit der Begabtenförderung. Wer soll einmal für 
Deutschland Patente entwickeln? Wer soll wissen-
schaftliche und künstlerische Spitzenleistungen er-
bringen? 

Der Ruf nach den PISA-Gewinnern ist diesmal sehr 
viel schwächer geworden. Es sind nicht die Skandi-
navier, sondern es sind asiatische Staaten, die be-
kanntermaßen völlig andere Unterrichts- und Lern-
verfahren haben, die wir ganz sicher so nicht kopie-
ren wollen. Aber eines ist ganz kennzeichnend, wo-
rauf mich Herr Prof. Bos hingewiesen hat, der die 
Untersuchungen in China durchgeführt hat. In China 
werden konsequent die Besten in besonderen 
Schulen zusammengefasst. Es gibt Eliteschulen für 
die Begabten. Das heißt, in China macht man ganz 
konsequent eine Zusammenfassung bestimmter 
Begabungen. Herr Bos sagte, dass könne man poli-
tisch natürlich in gar keiner Partei diskutieren.  

Sie gehen nämlich den umgekehrten Weg: Sie 
überdehnen das Prinzip der heterogenen Lerngrup-
pen und schaffen chronische Unter- wie Überforde-
rung gleichermaßen. Wohin führt das? – So be-
kommt zwar jeder, der will, sein Abitur, aber dann 
schlagen irgendwann die Leistungsanforderungen 
unbarmherzig zu. Studienplätze nur mit verrückt 
niedrigen NCs, Einstellung von Juristen nur mit Prä-
dikatsexamen, Studienabschlüsse, die nichts gelten, 
wenn sie nicht mit einem Spitzenergebnis abschlie-
ßen. Das ist keineswegs eine sinnvolle und ange-
messene Schul- und Hochschulpolitik. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Das ist die Realität!) 

Und dann werden möglichst viele Ausbildungen, 
zumindest scheinbar, akademisiert, indem man die 
sehr bewährten und häufigsten Abschlüsse wie 
Fachoberschulreife oder Hauptschulabschluss da-
mit abwertet.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, so sinnvoll es ist, 
die Gymnasien insgesamt zu fördern – wir freuen 
uns darüber, dass die Bildung heute einen höheren 
Stellenwert bei Eltern genießt –, gibt es aber keinen 
Grund, von hohen Standards in den Gymnasien ab-
zuweichen. Hohe Standards der Anforderungen und 
Leistungen sind richtig und wichtig. 

(Renate Hendricks [SPD]: Was unterstellen 
Sie uns da?) 

Dabei ist eine Schulvielfalt Voraussetzung für 
Schulwahl der Eltern und individuelle Förderung.  

Meine Damen und Herren, die „Frankfurter Allge-
meine“ gibt in ihrem Interview noch weiter Auf-
schluss. Frau Löhrmann, Sie haben gesagt: Wir ge-
hen zielorientiert vor, behutsam, aber wir machen 
nachhaltige Schulentwicklungsprozesse, die tragfä-
hig sein werden. – Das kommt auf Samtpfoten da-
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her, keineswegs so brachial, wie das die SPD ge-
macht hätte. Aber was heißt das für eine gewach-
sene Schullandschaft, wenn 30 % der Schulen zu 
kleinen Gesamtschulen gemacht werden sollen und 
wenn das Gymnasium sich andererseits zur Ge-
samtschule entwickelt? 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Tibetanische Gebets-
trommeln helfen hier auch nicht weiter!) 

Frau Löhrmann, Sie haben in diesem Interview 
Nietzsche zitiert und gesagt: „Alles Werdende wird 
unterschätzt.“ Da hat Nietzsche zweifelsohne recht. 
Aber glauben Sie, wir sehen uns vor. Ein anderes 
altes Zitat lautet: „Respice finem.“ Wir achten auf 
das Ende, und wir achten auf das Ziel des Prozes-
ses, der nur scheinbar harmlos ist. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – 
Gunhild Böth [LINKE]: Bar jeder Fachkennt-
nis!) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Prof. Dr. Sternberg. – Für die SPD-Fraktion 
hat jetzt Frau Kollegin Hendricks das Wort.  

Renate Hendricks (SPD): Sehr geehrte Frau Prä-
sidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Kollegen und Kolleginnen! Ich habe mich stellen-
weise ein wenig wie in einem anderen Film gefun-
den. Als Herr Prof. Sternberg gerade seine Rede 
vorgetragen hat, habe ich die ganze Zeit überlegt: 
Wozu hat er jetzt eigentlich gesprochen? Offen-
sichtlich nicht zu der Unterrichtung der Ministerin.  

(Beifall von der SPD) 

Das ist sehr traurig. Das ist eigentlich eines Profes-
sors nicht würdig, aber ich will mich an dieser Stelle 
jeder Wertung enthalten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sylvia 
Löhrmann hat gesagt, sie will den Blick nach vorne 
werfen. Das ist im Prinzip auch richtig. Aber nach 
Ihren Einlassungen, Herr Prof. Sternberg, muss ich 
den Blick noch einmal nach hinten richten; denn es 
reicht nicht, den Blick nur nach vorne zu werfen und 
den sozusagen mit Visionen Ihrer Vorstellungen von 
unserer Bildungspolitik in diesem Land zu umrei-
ßen, sondern lassen wir uns doch bitte einmal 
schauen, was in der Vergangenheit eigentlich pas-
siert ist. 

Ich will an dieser Stelle noch einmal sagen: Die 
Vorgängerregierung wollte mit der Einführung von 
G8, die sie anders eingeführt hat, als wir sie ur-
sprünglich einführen wollten, zeigen, dass sie das 
entschiedener, schneller und besser kann als wir. 
Das war der Grundsatz, mit dem Sie angetreten 
sind. Dass Sie es nicht gekonnt haben, wissen wir 
in der Zwischenzeit. Eines der Herzstücke Ihrer 
Schulpolitik, die Schulzeitverkürzung, ist schlicht 
und einfach eine Bauchlandung geworden. Ihr Er-
gebnis war nicht durchdacht und mit Unzulänglich-

keiten und Problemen, die letztlich auf dem Rücken 
der Schüler und Schülerinnen ausgetragen wurden, 
ausgestattet.  

(Zuruf von der SPD: Aber warum wohl?) 

Denn die Schulzeitverkürzung – ich sage das noch 
einmal – wurde in die Sekundarstufe I verlagert – 
anders, als wir es damals als rot-grüne Landesre-
gierung beabsichtigt hatten. Das geschah nicht zu-
fällig. Ziel war die Abgrenzung des Gymnasiums 
von den übrigen Schulformen, was sich auch an der 
übrigen Schulpolitik festmachen ließe. Dies korres-
pondierte mit der von Ihnen gleichzeitig gestarteten 
Hauptschuloffensive, die sich in der Zwischenzeit 
auch als katastrophale Offensive für den Steuerzah-
ler erwiesen hat. 

Hinzu kam die Einführung der verbindlichen Grund-
schulgutachten, die wir heute mit dem Schulgesetz 
in diesem Landtag zurücknehmen werden. Auch 
dies war ein Teil einer restriktiven, staatlich verord-
neten Bildungspolitik, die den Bedürfnissen der 
Menschen im Land nicht entsprach.  

Ich habe mir die Mühe gemacht, noch einmal zu 
schauen, welche Schreiben von Eltern uns im Hin-
blick auf Ihre Einführung von G8 erreicht haben. Es 
ist ein riesiger Stapel. Aber es waren Hilferufe, Pro-
testschreiben, die auch Sie erreicht haben und bei 
Ihnen offensichtlich nicht auf Gehör gestoßen sind. 
Das heißt, Sie haben nicht wahrgenommen, wie die 
Bevölkerung, wie die Schulen, wie die Eltern und 
wie die Schüler auf Ihre Umsetzung von Schulpolitik 
reagiert haben. Wenn Sie, Herr Sternberg, sich jetzt 
dahin gehend einlassen und sagen: „All das ge-
schieht schon seit Jahren“, kann ich nur antworten: 
Nein das geschieht eben nicht seit Jahren. Denn 
wenn es geschehen wäre, hätten Sie diese Protes-
te, die in diesem Land nicht zuletzt dazu geführt ha-
ben, dass Sie abgewählt worden sind, nicht erlebt, 
sondern Sie hätten vorher eingelenkt und wären auf 
die Gespräche eingegangen. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

So schreibt eine Mutter: Phasen der Entspannung 
und Erholung werden immer kürzer. Hektik be-
stimmt den Schulalltag. Können Sie sich Siebtkläss-
ler vorstellen, die nachmittags um 15:30 Uhr noch 
chemische Versuche machen und anschließend die 
Versuche auswerten sollen, um dann noch eine 
Englischstunde zu haben? – Das, meine Damen 
und Herren, war Ihre Schulpolitik. 

Ich will die Beispiele nicht ausweiten. Aber, die 
Rückkehr zu G9 – Sie, Herr Sternberg, haben gera-
de versucht, sie uns als Misserfolg in die Schuhe zu 
schieben – ist kein Misserfolg. Ich sage Ihnen auch, 
warum. Frau Löhrmann hat das im Interview sehr 
deutlich gemacht. Die aktive Auseinandersetzung 
der Schulen in einem Prozess, sich für G8 zu ent-
scheiden, ist auch eine Frage der Bewusstmachung 
dessen, was wir verändern müssen. Manche Dinge 
muss man sich in einem aktiven Prozess mit allen 
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Akteuren gemeinsam bewusst machen, um auf die-
se Art und Weise deutlich zu erkennen, wie sich die 
eigene Schule, die Schule, in der man arbeitet, zu-
künftig aufstellen, sich schulorganisatorisch mög-
licherweise anders gestalten muss, und dazu mög-
licherweise Unterstützung einzufordern. Genau die-
se Unterstützung hat Frau Löhrmann heute vonsei-
ten der Landesregierung angeboten.  

(Vorsitz: Vizepräsident Oliver Keymis) 

Die Entscheidung der Gymnasien, sich nicht für G9 
zu entscheiden, ist verständlich. Denn sie haben 
nun mehrere Jahrgänge, die unterschiedlich laufen. 
Ein Zurück zu einem neuen G9 hätte einen weiteren 
Jahrgang bedeutet, den man dann mit dem doppel-
ten Jahrgang, den man 2013 zum Abitur führen 
wird, gleichschalten muss.  

Das, was die Gymnasien entschieden haben, ist 
aber nicht unbedingt das, was die Eltern wollen; das 
will ich an dieser Stelle auch einmal sagen. Die 
Stadt Bonn hat sich die Mühe gemacht, alle Grund-
schuleltern des dritten und vierten Schuljahrs zu be-
fragen, ob sie G8 oder G9 haben wollten. Dabei 
sind ganz erstaunliche Ergebnisse zutage getreten: 
25 % der Eltern des Jahrgangs der dritten und vier-
ten Klassen in der Stadt Bonn haben sich für ein 
neunjähriges Gymnasium ausgesprochen. Dennoch 
hat sich in Bonn kein einziges Gymnasium für G9 
entschieden. Das heißt, es gibt zwischen den Be-
dürfnissen der Eltern und dem, was Sie durch die 
Schulzeitverkürzung angerichtet haben, offensicht-
lich eine unterschiedliche Vorstellung, eine unter-
schiedliche Wahrnehmung, die wir versuchen, pas-
send hinzubekommen. 

Der Prozess, der von Sylvia Löhrmann in einem 
Round-Table-Gespräch angestoßen worden ist, 
mit allen Beteiligten auszuloten, welche Hilfestel-
lungen den Gymnasien denn zukünftig zur Verfü-
gung gestellt werden können, ist genau der richtige 
Weg. Betroffene zu Beteiligten machen, ist das, 
was wir uns auch als Grundsatz gesetzt haben. 
Wir wollen zuhören und anschließend das, was 
uns mitgeteilt wird, in schlüssige Politik umsetzen.  

Wir wollen, dass Gymnasien individuelle Förderung 
praktizieren und dass sie nicht nur im Schulgesetz 
steht. Dass das notwendig ist, sagen uns auch die 
PISA-Ergebnisse. Denn – Herr Sternberg, das ist 
vielleicht für Sie ein ganz wichtiger Hinweis – in der 
Spitzenförderung sind die Gymnasien nicht gut, und 
eine wirkliche Verbesserung der PISA-Ergebnisse ist 
in den Gymnasien nicht festzustellen. Die PISA-
Ergebnisse sind enttäuschend, sagt Prof. Prenzel, 
wir müssen vor allem bei den Gymnasien nachlegen. 
Hier hat sich zu wenig bewegt. Obwohl wir innerhalb 
des gegliederten Schulwesens die leistungsstärksten 
Schüler gesondert unterrichten, hat Deutschland im 
internationalen Vergleich keine Leistungsspitze, so 
Prenzel. Nur knapp 8 % der deutschen Schüler brin-
gen im Lesen Höchstleistungen. In Japan und Kana-
da sind es 13 %. 

(Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]: Über Jahr-
zehnte nicht gefördert! – Lachen von Sören 
Link [SPD] – Sören Link [SPD]: Großartig!) 

All das, Frau Kollegin, ist nachzulesen in der „ZEIT“, 
in der Herr Prof. Prenzel und Herr Prof. Klieme ein 
ausführliches Interview gegeben haben. Im gleichen 
Sinne konstatiert Prof. Klieme, Leiter des deutschen 
Konsortiums der PISA-Studie, erst gestern in der 
„Rheinischen Post“: „Deutsche Gymnasien haben 
Nachholbedarf bei der Förderung ihrer Schüler.“ Ei-
ne Leitidee am Gymnasium sei die eines „Einheits-
niveaus“, sagt Klieme weiter, „und wer dem nicht 
gerecht wird, der muss halt gehen.“ 

Das macht noch einmal ganz deutlich, dass es nicht 
so ist, dass die Gymnasien keine Probleme haben 
und dass auch die Einführung von G8 nicht zu zu-
sätzlichen Problemen geführt hat. Insofern, Frau 
Ministerin Löhrmann, danken wir Ihnen, dass Sie 
das auf den Weg gebracht haben: Sieben Hand-
lungsfelder für die Verbesserung und Umsetzung 
von G8.  

Ich erinnere daran, dass 2001, als die ersten PISA-
Ergebnisse vorgelegen haben, die Kultusminister-
konferenz unter maßgeblicher Führung der SPD-
geführten Länder – Nordrhein-Westfalen hat damals 
eine wesentliche Rolle gespielt – zehn Handlungs-
felder aufgelegt hat, von denen heute keines mehr 
infrage gestellt wird, weil sie dazu geführt haben, 
dass wir uns in der Bundesrepublik Deutschland 
anders aufgestellt und unsere Schulen verbessert 
haben, aber längst noch nicht so gut sind, wie wir 
sein könnten, wenn wir es noch besser machen 
würden. Eltern, Lehrer und Schulleiter haben der 
Regierung klare Vorstellungen skizziert – übrigens 
schon zu Ihrer Zeit –, wie man Lernbedingungen 
optimieren könnte. Diese Vorstellungen sind von 
Ihnen aber nicht gehört worden. 

Ich habe mir die Mühe gemacht, aus den Briefen, 
die uns erreichten, die wichtigsten Handlungsfelder 
herauszuschreiben. Schon zu Ihrer Regierungszeit 
wurden die Hausaufgaben genannt. Immer wieder 
ist angemahnt worden, dass die Hausaufgaben von 
den Kindern nicht zu bewerkstelligen seien und 
dass sie nach einem viel zu langen Unterrichtstag in 
den Abendstunden sowie an den Wochenenden 
Hausaufgaben machen müssten. Das, was ich ein-
mal für mich formuliert habe, dass nämlich manche 
Hausaufgaben Hausfriedensbruch sind, hat sich in 
der spezifischen Aktualität des G8 neu erwiesen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Hausfriedensbruch! Mei-
ne Herren!) 

Es gibt Eltern, Lehrer und Schüler, die an der Aus-
gestaltung der aktiven Lernzeit beteiligt sein wollen. 
Ziel muss es sein, die aktive Lernzeit, die Schulzeit 
und Hausaufgaben umfasst, so zu gestalten, dass 
Schüler und Schülerinnen dabei Hilfe und Förde-
rung erhalten. Genau das hat Frau Löhrmann heute 
als eines der Handlungsfelder vorgestellt, 
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(Beifall von Sören Link [SPD]) 

und ich denke, genau das ist richtig. Genau das 
müssen wir tun. Es gibt also einen großen Hand-
lungsdruck und einen riesigen Unterstützungsbe-
darf. 

Das achtjährige Gymnasium wollen wir aktiv beglei-
ten, und dazu ist es notwendig, in der Lehrerfortbil-
dung, im Ganztag und bei der Frage der Selbstor-
ganisation und Selbstverantwortung von Schulen, 
aber auch bei der Entfrachtung der Lehrpläne und 
im Hinblick auf Netzwerke aufeinander zuzugehen 
und gemeinsam gemachte Erfahrungen und Infor-
mationen zur Verfügung zu stellen. Schließlich kann 
nicht jede Schule immer wieder bei null anfangen. 
Vielmehr können wir die Schulen über einen syste-
matischen Austausch miteinander unterstützen. 

Veränderte Stundentakte sind Ausdruck eines ver-
antwortlichen Umgangs mit Lernzeit. Auch hier gibt 
es Erfahrungen in Schulen, die wir positiv an andere 
Schulen herantragen können. Es ist also dringend 
erforderlich, Kompetenzen, die in Schulen vorhan-
den sind, anderen Schulen zur Verfügung zu stel-
len, und es ist darüber hinaus sicherlich wichtig, 
dass den Schulen auch Beratung zur Verfügung 
gestellt wird, die sie einfordern können. Ich denke, 
auch dieses werden wir auf den Weg bringen. 

Im Interesse einer höheren Transparenz für die El-
tern ist es zudem sinnvoll, Ergänzungsstunden in 
den Stundenplänen deutlich auszuweisen und die 
fünf zur individuellen Förderung zur Verfügung ste-
henden Stunden so einzusetzen, dass sie auch tat-
sächlich für Schülerinnen und Schülern genutzt 
werden und mit Erfolg gezeitigt sind. Dies ist in der 
Vergangenheit längst nicht der Fall gewesen. Viel-
mehr wurden diese Stunden willkürlich eingesetzt 
und die Möglichkeiten, die diese Stunden boten, 
nicht ausreichend genutzt. 

Gymnasien müssen auch Möglichkeiten haben, in 
den Fächern Deutsch, Mathematik und Latein ge-
eignete Informationen zu bekommen, wie sie mit 
Kernlernplänen umgehen. Vielleicht ist es auch 
denkbar, mit den Schulbuchverlagen Gespräche 
darüber zu führen, wie man in einer Konzeption die 
fakultativen Dinge von den verpflichteten Dingen un-
terscheidet, damit auch hier eine hilfreiche Unter-
stützung für die Schulen vor Ort möglich ist. 

Darüber hinaus sehen wir es als wichtige Res-
source an, dass viele Kinder und Jugendliche heute 
eine Herkunftssprache haben. Diese wird aber nicht 
ausreichend gefördert. Die Anerkennung dieser 
Herkunftssprache – dies meine ich nicht im Sinne 
von Zertifikaten, sondern als Anerkennung dessen, 
dass sie bestimmte Voraussetzungen mitbringen, 
was das Sprachenlernen angeht – sollten wir in un-
seren Schulen sehr viel stärker praktizieren. 

Meine Damen und Herren, die Gymnasien müssen 
sich von innen heraus verändern; das haben sie in 
der Vergangenheit übrigens bereits getan. Eine der 

wesentlichen PISA-Informationen war, dass eine 
Expansion des Gymnasiums von 28 auf 33 % er-
folgt ist. Dies ist eine ganz normale Entwicklung im 
Gymnasium. Ich prognostiziere Ihnen, dass diese 
Expansion weitergehen wird. Das macht deutlich, 
dass eine Veränderung des Gymnasiums von innen 
heraus schon in der Vergangenheit erforderlich ge-
wesen wäre. Diesen Prozess haben Sie aber nicht 
aktiv mitgestaltet. 

Herr Sternberg, was fachliche Diskussion angeht, 
würde mich interessieren, wo wir dieses pädago-
gisch sinnvolle Diskutieren- Sie haben uns schließ-
lich gerade vorgeworfen, wir würden die Flucht nach 
vorne antreten, statt uns pädagogisch sinnvoll mit 
Ihnen zu unterhalten – vertiefen könnten. Unser An-
gebot steht, mit Ihnen in den Dialog einzutreten, Sie 
als Opposition anzuhören und mit Ihnen gemeinsam 
Politik zu machen, wenn diese sozusagen von Er-
kenntnisgewinn getrübt ist. Diesen Eindruck habe 
ich allerdings nicht bei allen Anträgen, die bisher 
von der Opposition kamen. Wir sind nämlich dabei, 
bestimmte Themen wiederzukäuen, ohne dass es 
uns in irgendeiner Weise weiterbringen würde. Es 
wäre also auch an der Qualität der oppositionellen 
Arbeit zu messen, inwieweit wir Ihre Vorschläge 
aufnehmen können. 

Meine Damen und Herren, Ihre Rückmeldungen 
sind uns gleichwohl wichtig. Denn wir stehen in der 
Verantwortung für die junge Generation in Nord-
rhein-Westfalen, und aus dieser Verantwortung 
können auch Sie als Opposition sich nicht heraus-
stehlen. – Ich bedanke mich. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Hendricks. – Für die Grünen spricht nun 
Frau Paul. 

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Aus einer berechtigten Debat-
te um eine Umstrukturierung des gymnasialen Bil-
dungsgangs ist eine heftige und emotionale Debat-
te um G8 und G9 geworden – und das hat berech-
tigte Gründe. 

Es ist vollkommen richtig, dass auch Rot und Grün – 
das hat auch die Ministerin erwähnt – die Verweil-
dauer an nordrhein-westfälischen Gymnasien ver-
kürzen wollten. Statt drei Jahren in der Oberstufe 
sollten es nur noch zwei sein – übrigens eine Maß-
nahme, die auch von der Wissenschaft als durchaus 
sinnvoll erachtet wurde. 

Doch mit dem Wechsel zu Schwarz-Gelb kam alles 
anders und – wie wir heute wissen – nicht unbedingt 
besser, Frau Pieper-von Heiden. Statt in der Ober-
stufe abzuspecken, entschieden Sie sich für eine 
Verkürzung im Sek-I-Bereich von neun auf acht 
Jahre; das ist Ihnen aber durchaus bekannt. Ich 
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weiß allerdings nicht, ob Ihnen bewusst ist, was das 
in der Schullandschaft ausgelöst hat. 

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit war un-
bestreitbar ein tiefer Eingriff in die Schulstruktur. Ei-
ne solch massive Veränderung bedarf jedoch einer 
gründlichen Vorbereitung, und diese hat es an der 
Stelle leider nicht gegeben. 

In der aktuellen Ausgabe der „ZEIT“ beschreibt der 
Erziehungswissenschaftler und PISA-Studienleiter 
Eckhard Klieme – diese Studie und diesen Artikel 
haben wir heute schon des Öfteren erwähnt –, dass 
aus seiner Sicht die Gymnasialzeitverkürzung 
handwerklich schlecht umgesetzt worden sei. Oft-
mals werde eine zu große Stoffdichte in der siebten 
und achten Klasse bemängelt. Weiter führt er aus, 
dass es leider eine deutsche Krankheit sei, dass 
große Reformen ohne vorherige oder begleitende 
Evaluation gemacht würden. – So weit Eckhard 
Klieme. Dass das nicht ganz aus der Luft gegriffen 
ist, 

(Ralf Witzel [FDP]: Die Evaluation folgt nach 
der Implementierung!) 

lässt sich an vielen Beispielen auch ganz praktisch 
nachvollziehen, wenn man in die Schulen geht – 
wenn man das denn möchte. Dort sitzen die Ju-
gendlichen teilweise bis 14, 15 oder auch 16 Uhr. 
Statt einer gesunden Mahlzeit kommt mittags der 
Pizza-Blitz. Hier wurde quasi der Ganztag durch die 
Hintertür eingeführt. Statt eines ganzheitlichen Kon-
zepts kam er oft ganz ohne Konzept. 

Meine Damen und Herren, die Antwort darauf kann 
nun natürlich nicht die grundsätzliche Abkehr von 
G8 sein. Die Ministerin hat schon ausführlich erläu-
tert, warum das so ist. Es gibt Schulen, die sich auf 
einen guten Weg in Richtung G8 gemacht haben: 
aller Widrigkeiten zum Trotz und nicht wegen der 
tollen Unterstützungsmaßnahmen der schwarz-
gelben Landesregierung. Diese Schulen, die sich 
auf einen guten Weg gemacht haben, wollen wir un-
terstützen und ihre Erfahrungen auch für die ande-
ren Schulen nutzbar machen. 

Es war aber sehr wohl notwendig, den Schulen und 
den Eltern eine Option zu bieten, die wieder zum G9 
zurück wollten. Deshalb haben wir ihnen diese Op-
tion auch gegeben. Herr Sternberg, vielleicht er-
schließt sich Ihnen heute das Mysterium des Unter-
schieds zwischen Option und Zwang. Vielleicht er-
schließt es sich Ihnen auch, Herr Witzel. Offensicht-
lich ist das ja für Sie ein Mysterium. 

(Ralf Witzel [FDP]: Für Sie sollte es ein Mys-
terium sein, dass niemand an Ihren Giftkö-
dern anbeißt!) 

Die große Mehrheit der Schulen hat sich für G8 ent-
schieden. Deshalb hat die Ministerin gerade aus-
führlich erklärt, wie sie diesen Bildungsgang gestal-
ten will. Also gilt es doch jetzt, nach vorne gewandt 

zu diskutieren. Jetzt soll doch passieren, was – 
wenn wir noch einmal auf Eckhard Klieme zurück-
kommen – eigentlich schon vorher hätte passieren 
sollen und was Sie doch gerade versäumt haben. 

Wir wollen jetzt ein stimmiges Gesamtkonzept ent-
wickeln. Schule darf durch die Schulzeitverkürzung 
doch nicht zu einer reinen Paukanstalt verkommen. 
Besonders Jugendliche in der Pubertät oder um die 
Zeit der Pubertät herum haben oftmals gänzlich an-
dere Sorgen. Da Schule einen großen Teil ihres Le-
bens ausmacht, muss Schule ihnen auch den Raum 
lassen, ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihre 
Interessen entdecken zu können. Aber von mor-
gens 7:45 Uhr bis nachmittags um 15 Uhr oder 
noch später von Stunde zu Stunde hetzen zu müs-
sen, ist nicht das, was ich mir unter dem Lebens-
raum Schule vorstelle. Das kann ich mir weder als 
Lehrerin noch für die Schülerinnen und Schüler gut 
vorstellen. 

Wenn sie dann nach Hause kommen, folgt nicht 
unbedingt die Freizeit. Dann kommt das leidige 
Thema Hausaufgaben. Viele Schülerinnen und 
Schüler sind mit dem Thema Schule bis in den spä-
ten Abend hinein voll ausgelastet und total beschäf-
tigt. Aber wir müssen uns doch auch fragen, wel-
chen Sinn Hausaufgaben haben. Sind sie denn nur 
dazu da, um den Stoff unterzubringen, die die Lehr-
kräfte bei den verdichteten Lehrinhalten nicht in der 
regulären Schulzeit abarbeiten konnten? 

(Widerspruch von Ralf Witzel [FDP]) 

Vielleicht kann man nicht immer auf Hausaufgaben 
verzichten; das will ich durchaus zugestehen. Viel-
leicht können sie im Einzelfall auch sinnvoll sein. 
Aber sie dienen doch eben nicht dazu, Schülerinnen 
und Schüler mit ihren Schwierigkeiten alleine zu 
lassen und sie zu frustrieren. Wenn ich die Ma-
theaufgabe schon im Unterricht nicht verstanden 
habe, dienen Hausaufgaben höchstens der Vertie-
fung einer ausgeprägten mathematischen Frustrati-
on oder gar einer Mathephobie. Nicht jedes Kind hat 
Eltern, die entweder selbst bei den Hausaufgaben 
helfen oder Nachhilfe für ihre Kinder bezahlen kön-
nen. Die lassen Sie quasi alleine hocken.  

Meine Damen und Herren, die Verkürzung der 
Schulzeit im Gymnasium zwingt uns dazu, Schule 
konzeptionell anders zu denken. Das ist eben auch 
die große Chance, die darin steckt. Beispielsweise 
bietet der Ganztag neue Möglichkeiten, Schule als 
Lebens- und Lernraum neu zu gestalten: eine ande-
re Rhythmisierung des Schultags, sodass Phasen 
intensiven Lernens durch Phasen der Entspannung 
ergänzt werden, um eben nicht immer von Stunde 
zu Stunde zu hetzen, wo man mittags schon nicht 
mehr weiß, wo oben und unten ist. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Mehr Raum für Bewegung oder für Möglichkeiten zu 
eigener Kreativität sollte im Schulalltag auch Platz 
haben. Denn nachgewiesenermaßen steigert das 
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die Aufnahmefähigkeit und das positive Erleben von 
Schule. 

Der Ganztag bietet aber auch neue Möglichkeiten 
der Kooperation. Wir wissen, dass Vereine, Ver-
bände oder die Kirchen den Ganztag, aber auch 
das Lernen im G8 ohne tatsächlichen Ganztag als 
große Herausforderung für ihre außerschulische 
Arbeit betrachten. Dem muss ein vernünftiges 
Ganztagsschulkonzept Rechnung tragen und Raum 
lassen für außerschulische Aktivitäten. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Gleichzeitig bieten aber Kooperationen zum Beispiel 
zwischen Schule und Sportvereinen große Möglich-
keiten für beide Seiten. Die Schule kann die Kompe-
tenzen der Vereine gut gebrauchen. Gleichzeitig er-
schließen sich den Vereinen neue Zielgruppen, und 
die Vereine haben die Möglichkeit, mehr Jugendli-
che für Bewegung, Sport und Spiel zu begeistern. 
Analog kann man das natürlich auch für andere 
Felder wie beispielsweise Musik oder andere kultu-
relle Aktivitäten sagen. 

Die Verkürzung des Bildungsganges im Gymnasium 
hat eine Menge Unruhe in der Schullandschaft er-
zeugt und vor allem die Kinder und Jugendlichen in 
der Sek I einem massiven Druck durch Stofffülle 
und lange Schultage ausgesetzt. Hier sinnvoll zu 
entschlacken und den Schulalltag so zu gestalten, 
dass sich nicht schon Kinder ausgebrannt und über-
lastet fühlen, ist die anstehende Aufgabe. 

Hier bietet sich auch die Möglichkeit, das Gymnasi-
um neu zu denken. Denn laut PISA – für meinen 
Redebeitrag darf ich ein letztes Mal darauf zurück-
kommen – stagniert doch nachgewiesenermaßen 
gerade hier die Entwicklung. In wahrscheinlich sel-
tener bildungspolitischer Einigkeit können wir doch 
sicherlich gemeinsam feststellen, dass das nicht in 
unserem Interesse sein kann. – Vielen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Paul. – Für die FDP-Fraktion spricht nun Frau Pie-
per-von Heiden. 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Herr Präsident! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Frau Ministerin 
Löhrmann, Sie präsentieren uns – gestern Abend 
wurde es verteilt – ein elfseitiges Papier. Man kann 
erkennen, dass etwa zehn Seiten der Beschrei-
bung gewidmet sind – darauf gehe ich gleich noch 
näher ein – und zusammengefasst vielleicht eine 
Seite Ideen oder konkrete Handlungsvorschläge 
enthält. 

Frau Löhrmann, so leicht kommen Sie mir heute 
nicht davon. Hier ist der politische Raum. Was Sie 
präsentieren, gehört im Detail sicherlich in den 
Fachausschuss. Das ist gar keine Frage. 

Es ist aber nicht unklug gemacht: Sie wollen doch 
mit der heutigen Debatte, mit der heutigen Unter-
richtung, davon ablenken, dass Sie nach der Regie-
rungsübernahme einen Schulversuch machen, an 
dem nur 10 % der Gymnasien teilnehmen sollen, 
obwohl Sie im Wahlkampf allen Gymnasien G9 zu-
gesagt haben. 

(Sören Link [SPD]: Quatsch!) 

Jetzt stellen Sie fest: Das ist ein Rohrkrepierer. Das 
ist gar nichts. Sie haben eine echte Bauchlandung 
hingelegt. 

(Beifall von der FDP) 

Jetzt müssen Sie – an dieser Stelle wollen wir ein-
mal analysieren – von diesem Thema ablenken 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: War das nicht schon 
Anfang Oktober? Die Zeitrechnung be-
herrscht Frau Pieper-von Heiden wohl 
nicht!) 

und kommen mit Details, wie G8 glatter und ge-
räuschfreier funktionieren soll. An dieser Stelle bin 
ich ja bei Ihnen. Das haben wir als FDP auch ge-
sagt. Damit sind wir seinerzeit einen Schritt weiter 
als unsere Koalitionskollegen gewesen. Wir haben 
auch Konzepte präsentiert. Aber darauf will ich 
gleich näher eingehen.  

Sie haben sich also mit Ihrem Vorschlag zu G9 in 
eine Sackgasse manövriert. Sie haben nicht einmal 
gesagt, ob sich überhaupt ein Gymnasium interes-
siert gezeigt hat. Dazu habe ich nichts von Ihnen 
gehört.  

(Zuruf von Ministerin Sylvia Löhrmann) 

Sie können doch einmal sagen, wie groß der An-
drang war. Ich kann ihn nicht erkennen.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Schauen Sie in den 
Pressespiegel! Da steht es drin! – Ralf Wit-
zel [FDP]: Was steht denn da? – Gegenruf 
von Sigrid Beer [GRÜNE] – Weitere Zurufe) 

Bevor ich auf diese sieben Handlungsfelder einge-
hen werde, möchte ich noch ein paar andere Dinge 
sagen, Frau Löhrmann. Ich habe mit Erstaunen vor 
einigen Tagen gelesen, dass Sie sozusagen den 
programmierten Qualitätsabbau im Gymnasium 
vornehmen wollen.  

Sie sehen für das Gymnasium in der zehnten Klas-
se und für die Gesamtschulen in der elften Klasse 
den Ersatz schriftlicher Klausuren durch mündliche 
Prüfungen vor. Wenn man anschaut, wie Sie sich 
das vorstellen, muss man erkennen, dass Sie etwa 
20 Minuten für eine mündliche Prüfung vorsehen, 
aber auch sagen, es könne Partnerprüfungen ge-
ben. Das heißt, dass mehrere Schüler auf einmal 
geprüft werden.  

Ich möchte Sie bitten, mir an dieser Stelle zu erklä-
ren, inwiefern die Beurteilungssicherheit durch die 
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Lehrkräfte steigt, wenn ein paar Schüler vielleicht 20 
Minuten gemeinsam befragt werden – 

(Zuruf von der LINKEN: Wie beim juristischen 
Staatsexamen!) 

und das im Vergleich zu einer schriftlichen Klausur. 
Interessant ist auch zu lesen, dass man wahr-
scheinlich gar nicht zwei oder mehrere Lehrkräfte in 
eine solche Prüfung hineinsetzen kann. Die schriftli-
che Klausur dagegen kann, immer wenn es Zweifel 
gibt, fremdkorrigiert werden. – Da muss ich mich 
schon sehr wundern. Das ist wirklich der program-
mierte Qualitätsabbau und wahrscheinlich ein Mo-
dul auf dem Weg zur tatsächlichen Umsetzung Ihrer 
Ankündigungen,  

(Beifall von der FDP – Ralf Witzel [FDP]: Es 
droht ein massiver Qualitätsverlust durch 
Rot-Grün!) 

nämlich Zwangsabschlüsse: Jedes Kind muss im 
Gymnasium aufgenommen werden; kein Kind darf 
sitzenbleiben.  

Auch wir wollen das Sitzenbleiben reduzieren. Das 
haben wir in den letzten fünf Jahren schon gut hin-
bekommen. Das können Sie nachlesen; das wissen 
Sie auch.  

Das ist also schon bemerkenswert. Es ist eine Ver-
schleierung tatsächlicher Qualität und zeigt sehr 
genau, dass dieser von Ihnen in der Presse verkün-
dete Schritt in die Richtung führt, die es einfacher 
macht, Gymnasien in Ihrer Gemeinschaftsschule 
aufgehen zu lassen.  

(Beifall von der FDP – Sigrid Beer [GRÜNE]: 
Karneval ist doch erst nächstes Jahr! – Ralf 
Witzel [FDP]: So ist das!) 

Jetzt will ich mich Ihren sieben Handlungsfeldern 
widmen, sozusagen den sieben Zwergen hinter den 
Bergen, mit denen Sie jetzt hervorkommen.  

Punkt eins ist das Gleichgewicht zwischen Haus-
aufgaben- und Schulaufgabenbetreuung. Da habe 
ich mir vor Glück die Augen gerieben. Dabei wollen 
Sie exakt das FDP-Konzept zur fachlichen Betreu-
ung von Aufgaben umsetzen, das wir vor zwei Jah-
ren der Presse vorgestellt haben. Damals wurde 
aus Ihrer Fraktion gesagt – das waren nicht Sie per-
sönlich, sondern meine Sprecherkollegin –: Und 
munter piept es auf der Heide. – Sie hätten mal lie-
ber auf das Heide-Piepen statt auf den Sigrid-Bär 
hören sollen, was dies anbetrifft. Denn mit dem 
FDP-Konzept der Hausaufgabenbetreuung wollten 
wir genau das umsetzen, was Sie hier beschreiben,  

(Beifall von der FDP) 

nämlich die fachliche Betreuung in den Schulen, 
diese Stunden zur Vertiefung des Unterrichtsstoffes, 
für Schulaufgaben, Hausaufgaben usw. zu nutzen.  

(Zurufe von Sigrid Beer [GRÜNE] und von 
Renate Hendricks [SPD] – Gegenruf von 
Ralf Witzel [FDP]: Ein Plagiatsverstoß!) 

All das haben wir vorgehabt. Das haben Sie wirklich 
prima abgeschrieben. Note eins für das Abschrei-
ben beim Punkt eins!  

Punkt zwei: eigenverantwortliche Umsetzung der 
Kernlehrpläne. Da bin ich inhaltlich auch bei Ihnen. 
Dafür haben wir uns schon über Jahre eingesetzt. 
Wir haben in den letzten fünf Jahren erkennbar da-
ran gearbeitet, dass es diese Kernlehrpläne mit 
Kompetenzorientierung gibt. Das wissen Sie. Aber 
da kann man noch mehr tun. In der Sache würden 
wir Sie unterstützen, Frau Löhrmann. Da brauchen 
Sie keine Bedenken zu haben. Aber das alles ist 
schon lange auf dem Markt gewesen. Sie erzählen 
hier also nichts Neues.  

(Gunhild Böth [LINKE]: Dann hätten Sie das 
doch machen können!) 

Dann kommen Sie zur flexiblen Nutzung von Er-
gänzungsstunden zur individuellen Förderung. Auch 
das wollen wir; das muss sein. Das ist doch völlig 
klar. Auch das können Sie gern nachlesen. Ich wer-
de es nachher heraussuchen, Frau Löhrmann. Es 
sind zwei bis drei Seiten, die wir als FDP bei der 
Vorstellung präsentiert haben. Daraus können Sie 
auch konkrete Vorstellungen und Vorschläge zie-
hen, wie man das umsetzen kann.  

Wir haben gesagt, dass wir in der fachlichen Aufga-
benbetreuung in der Tat die schwächeren Schüler 
betreuen und begleiten müssen, indem Unterrichts-
stoff durchaus wiederholt und vertieft wird, indem 
wir aber auch Chancen für die wirklich sehr guten 
Schülerinnen und Schüler eröffnen müssen, die 
weiter sind und eine Vertiefung in der Sache sowie 
sehr differenzierte Aufgabenstellungen brauchen. 
Also nicht für Ungleiche das Gleiche! 

Zur Flexibilisierung der Schulorganisation und Stun-
denverteilung auf die einzelnen Jahrgangsstufen: 
Auch das ist richtig. Aber, Frau Löhrmann, es ist 
nicht so, als hätten Sie das jetzt erfunden. Auch das 
stand immer im Schulgesetz. Die Ergänzungsstun-
den sollten über die gesamte Sekundarstufe I ver-
teilt werden. Was haben aber viele Schulen getan? 
– Sie haben auch aus der Not vielleicht, um Schüle-
rinnen und Schüler zu behalten, die ein paar Prob-
leme mit der Schulform Gymnasium und vielleicht 
eine eingeschränkte Empfehlung hatten, alles in die 
ersten Jahrgänge, also in die fünfte und sechste 
Jahrgangsstufe, gebracht. Das konnte natürlich 
nicht funktionieren.  

Was Sie in der Folge beschreiben, hat Frau Som-
mer als damals zuständige Schulministerin mit dem 
Philologen-Verband, mit der Landeselternschaft der 
Gymnasien, mit den Direktorenvereinigungen exakt 
besprochen. Es ist doch nicht so, dass nichts pas-
siert wäre. 
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(Beifall von der FDP) 

Im Prinzip haben wir damals genau das auf den 
Weg gebracht, was Sie jetzt beschreiben.  

(Ralf Witzel [FDP]: Nachmacheffekt!) 

Das wurde von den Schulen umgesetzt. Aber Sie 
selbst sagen ja: Schulen sind durchaus schwere 
Tanker. Da kann man nicht den Schalter umlegen 
und von heute auf morgen alles ändern. 

Aber schön ist – das begrüße und unterstütze ich 
sehr –, dass sich Schulen verstärkt auf den Weg 
machen und das so umsetzen, dass G8 immer glat-
ter funktioniert. Das ist nur zu begrüßen.  

Zum Ganztag, Frau Löhrmann, sagen Sie – das 
zergeht auf der Zunge –, von FDP und CDU – das 
entspricht der Wahrheit – seien bis 2010 115 Ganz-
tagsgymnasien genehmigt worden. Insgesamt – das 
fügen Sie hinzu; den Satz hätte ich mir an Ihrer Stel-
le verkniffen – gibt es derzeit 137 Ganztagsgymna-
sien. Das heißt also, Rot-Grün hat es in all den Jah-
ren zuvor geschafft, ganze 22 Gymnasien zu Ganz-
tagsschulen zu erklären.  

(Sören Link [SPD]: Mein Gott, 1912 hat kein 
Mensch Ganztagsgymnasien beantragt! – 
Weitere Zurufe) 

– Das schreiben Sie selbst. Man muss nur zwei 
Zahlen zusammenrechnen, dann hat man es, Frau 
Löhrmann. Das ist wirklich bemerkenswert. 

Sie weisen auf eine Studie hin, die es noch gar nicht 
gibt. 2011 soll es die geben. Aber Sie kennen die 
offensichtlich. Diese Studie besagt demnach, dass 
Ganztag gerade bei G8 einen Innovationsschub 
bewirkt. Das finde ich ja sehr schön. Das kann man 
auch unterstreichen. 

Noch einmal zur Auffrischung: Was haben wir denn 
gemacht beim Ganztag? Jede Schule konnte einen 
Landeszuschuss von bis zu 100.000 € für den Aus-
bau von Mensen bekommen. 

Dann haben wir das Programm „Geld oder Stelle“ 
auf den Weg gebracht, das ab dem 1. Februar 2009 
den Schulen Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel 
zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der 
Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler in 
der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht zu-
gesagt hat. 

Dann haben wir das Programm „Gebundene Ganz-
tagsschulen, gebundene Realschulen“ auf den Weg 
gebracht und auch noch einmal 216 Gymnasien 
und Realschulen zum kompletten Ganztag ausge-
baut. 

Insgesamt haben wir in den Jahren 2009/2010 
175 Millionen € in die Hand genommen, um tatsäch-
lich diesen Ganztag und diese Übermittagbetreuung 
so hinzubekommen. 

(Sören Link [SPD]: Das war eine Riesener-
folgsstory, Ihre Schulpolitik! Riesig! Tränen 
haben die in den Augen gehabt!) 

Das hat es vorher in einem reinen Landesprogramm 
noch nie gegeben. Das wissen Sie auch.  

Was Sie aber wenig ansprechen und nur mit einem 
Satz einen Hinweis darauf geben, das ist eine ganz 
andere Frage. SPD und Grüne haben in der letzten 
Legislatur ganz laut getönt – ja, Herr Link, Sie auch –, 
und wir haben ein bisschen, etwas leiser, aber mitge-
tönt: Flexibilisierung des Ganztags, und zwar nicht 
irgendwann, sondern wir haben uns mit der Union 
darauf einigen müssen, das später in Angriff zu neh-
men, eben nicht mehr in der letzten Legislatur. Aber 
Sie haben gesagt: gleich und sofort. 

Dazu finde ich jetzt aber nur einen Satz von Ihnen, 
und zwar auch gar nicht so wirklich konkret. Erzäh-
len Sie doch einmal, wie Sie das mit der Flexibilisie-
rung machen wollen! Sie sprechen von der Mög-
lichkeit der Zusammenarbeit zweier Gymnasien. Er-
zählen Sie einmal, ob Sie da den Ganztag organi-
sieren wollen oder nicht. Wie habe ich mir das denn 
vorzustellen? Etwa so, dass eine Schule im Ganz-
tag geführt wird und die andere im Halbtag? Und 
vom Ortsteil A fahren sie dann zum Ortsteil B, wenn 
sie gerade nicht den Halbtag oder den Ganztag wol-
len? Das müssen Sie ein bisschen konkretisieren. 

Ich will einmal davon absehen, den „pädagogischen 
Tag“ zu kommentieren. 

Jetzt zum eigentlich zentralen Punkt für eine gelin-
gende individuelle Förderung: die Unterstützung der 
Lehrkräfte, sprich die Fortbildung. Da sprechen Sie 
von Modulen. Sprechen Sie vielleicht von den Mo-
dulen „Spezialist Individuelle Förderung“? Wenn das 
so ist, möchte ich Ihnen sagen, dass diese Fortbil-
dungsinitiative vor einigen Jahren auf den Weg ge-
bracht worden ist. Ich bin auch ganz stolz darauf, 
weil das von mir persönlich mit angeschoben wur-
de. Meine Stiftung hat das nämlich finanziert. Das 
war in Zusammenarbeit mit dem Schulministerium, 
sodass auch das Schulministerium seine Gedanken 
und Einwände dazu einbringen konnte, was jetzt 
tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird. 

Wenn es das ist, kann ich Sie nur beglückwün-
schen. Dass Sie das fortsetzen, finde ich klasse. 
Das ist auch ganz wichtig. Wir haben uns als FDP 
auch immer für eine intensive Fortbildung der Leh-
rerinnen und Lehrer eingesetzt und sind auch gerne 
bereit, wenn es da eine Gegenfinanzierung gibt, den 
Fortbildungstopf dann zu erhöhen. 

Insgesamt: Das, was Sie sagen, ist alles ziemlich 
bekannt. Da haben Sie ganz viel abgeschrieben, 
Frau Löhrmann. Trotzdem: Was abgeschrieben ist 
und was in der letzten Legislatur gedanklich schon 
auf den Weg gebracht worden ist, wollen wir gerne 
mit umsetzen. – Danke schön. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 
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Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Kollegin. – Für die Fraktion Die Linke spricht Frau 
Böth. 

Gunhild Böth (LINKE): Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte mich als Allerers-
tes gerade bei Ihnen bedanken, Frau Pieper-von 
Heiden, 

(Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]: Ja!) 

und zwar deshalb, weil ich der festen Überzeugung 
bin, dass wir überhaupt nur Ihrer Hartnäckigkeit, 
was Anträge und Anfragen angeht, diese Unterrich-
tung verdanken. Dafür möchte ich mich ausdrück-
lich bedanken. 

(Lachen von der FDP) 

– Das war gar nicht ironisch gemeint, sondern das 
meine ich so. 

(Ralf Witzel [FDP]: Meinen Sie, die Regie-
rung handelt sonst nicht?) 

Ich nerve ja auch sehr oft. Aber Sie haben auch so 
lange genervt, bis, glaube ich, die Ministerin jetzt 
hier im Landtag dazu diese Erklärung abgegeben 
hat. Sie haben ja schon mehrmals damit 

(Ralf Witzel [FDP]: Reines Ablenkungsma-
növer!) 

genervt, dass nicht unterrichtet würde und dass das 
alles ohne die parlamentarischen Gremien stattfän-
de. Jetzt wollte ich Sie einmal loben, aber jetzt ge-
fällt Ihnen das auch nicht. Das verstehe ich jetzt 
nicht mehr. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Das kann Frau 
Pieper-von Heiden nicht vertragen, dass 
man sie lobt!) 

Zu der Debatte selbst: Wenn es eine Unterrichtung 
des Landtags ist, sollte es vielleicht kein Fachge-
spräch unter Expertinnen und Experten hoch drei 
werden, sondern wir sollten uns vielleicht noch ein-
mal auf die wesentlichen Dinge beziehen. 

Von Herrn Prof. Sternberg ist das hohe Lied auf die 
Einführung des G8 gesungen worden. Herr 
Prof. Sternberg, ehrlich gesagt: Ich war dabei. Es 
war grauenhaft. Es war deshalb grauenhaft, weil 
das G8 von Ihrer Regierung, von der letzten Regie-
rung mit Brachialgewalt eingeführt worden ist. 

Ich habe angefangen, in einer sechsten Klasse in 
G8 ohne den neuen Lehrplan für das Fach zu unter-
richten. Was habe ich gemacht? Ich habe natürlich 
auf der Grundlage des alten Lehrplans unterrichtet. 
Was soll ich denn sonst machen? Nach einem hal-
ben Jahr kam dieser Lehrplan. Erstaunlicherweise 
hätte ich die Dinge, die ich gemacht habe, nicht ma-
chen sollen, dafür aber neue machen sollen. Das 
waren nur so die kleinen Details. 

Es gab auch keine Feinsteuerung. Es gab vorher 
keinen Lehrplan, dann den Lehrplan, und das wurde 
dann gemacht. 

Wir haben auch mit der zweiten Fremdsprache be-
gonnen, ohne Schulbücher für die zweite Fremd-
sprache zu haben. Na gut, dann nimmt man eben 
die aus der siebten Klasse, wenn es sowieso egal 
ist, ob man in der Sieben oder in der Sechs Kinder 
hat. Wenn das überhaupt nicht mehr zielgruppen-
orientiert und dem Alter angemessen sein soll, dann 
kann man das natürlich so handeln, wie das ge-
macht worden ist. 

Das Problem in der Fremdsprache – um das nur 
noch einmal für alle zu sagen – ist nämlich, dass 
Sie wenigstens ein paar grammatikalische Begriffe 
brauchen, die im Deutschunterricht zuerst hätten 
gemacht werden müssen. Die gab es aber im 
Deutschunterricht noch gar nicht. Die wurden aber 
schlicht in der Grammatik des Fremdsprachenunter-
richts vorausgesetzt. Da gab es überhaupt keine 
Abstimmung zwischen der Einführung des G8 und 
dem, was wir praktisch im Unterricht gemacht ha-
ben. Es war die reine Katastrophe – um es deutlich 
zu sagen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Das ist mit Brachialgewalt eingeführt worden. Herr 
Prof. Sternberg, Sie sind sicher auch so ein Mul-
titasker, der gleichzeitig Zeitung lesen kann und mir 
zuhören kann, oder? 

(Prof. Dr. Thomas Sternberg [CDU] liest Zei-
tung.) 

Jedenfalls war das nicht von viel Sachkenntnis ge-
trübt, was Sie hier von sich gegeben haben, Herr 
Prof. Sternberg.  

Die Berufsorientierung und die Vergabe aller Ab-
schlüsse durch das Gymnasium haben wir doch 
immer schon gehabt. Das ist überhaupt keine Erfin-
dung von Frau Löhrmann. Das wäre mir nun völlig 
neu. Ihre alte Landesregierung war doch immer so 
stolz darauf, dass das Gymnasium jetzt auch Be-
rufsorientierung macht. Was hat Frau Sommer alles 
darüber geredet und gesagt, wie toll das läuft! Das 
ist also völliger Quatsch. Natürlich wird Berufsorien-
tierung Gegenstand des Gymnasiums sein und 
bleiben; denn das Gymnasium hat irgendwann auch 
verstanden, dass nicht alle nur studieren und ir-
gendwann noch promovieren und dann als Profes-
sor an einer Hochschule landen, sondern auch in 
eine ganz normale duale Ausbildung gehen und 
dass man darauf auch vorbereitet sein muss. Das 
haben wir aber schon seit ewig und drei Tagen. 
Darüber brauchen Sie sich jetzt gar nicht zu echauf-
fieren. 

Was wir aber nach wie vor nicht haben, ist etwas, 
auf das ich vielleicht später noch zu sprechen kom-
me. Wir haben immer noch ganz viele Probleme am 
Gymnasium nicht geklärt. Deshalb will ich mich jetzt 
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auf das beziehen, was die Ministerin vorgelegt hat. 
Frau Löhrmann, Sie haben ja ganz deutlich gesagt, 
dass es an den Tagen, an denen Kinder nachmit-
tags in der Schule sind, keine Hausaufgaben geben 
darf. 

(Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]: Das ist 
aber nicht neu!) 

– Das ist überhaupt nicht neu. Es wird leider nur 
nicht so gehandelt. Meines Erachtens bedürfte es 
hier dringend einer erneuten Ansage durch das Mi-
nisterium. 

In dem Hausaufgabenerlass, der aus dem Jahr 
1974 stammt, steht: 

„An Tagen mit Nachmittagsunterricht werden 
keine Hausaufgaben für den Unterricht des fol-
genden Tages gestellt.“ 

Die Kolleginnen und Kollegen an meiner Schule – 
jetzt mache ich einmal Kollegenschelte – haben das 
dann so interpretiert, dass sie gesagt haben: Ich 
habe den Schülerinnen und Schülern die Hausauf-
gaben ja auch gar nicht für morgen aufgegeben, 
sondern erst für in drei Tagen. – Ich habe erwidert, 
dass jeder gute Jurist jetzt fragen würde: Was ist mit 
der Vorschrift gemeint? 

(Michael Solf [CDU]: Da sind Schulleitungen 
und Schulaufsicht gefragt!) 

– Herr Solf, dann stimmen Sie mir doch zu. Deshalb 
richte ich mich doch gerade an Frau Löhrmann. 

(Michael Solf [CDU]: Das ist aber nicht hier 
zu klären! Das ist es ja gerade!) 

– Ich fordere gerade Frau Löhrmann auf, noch ein-
mal eine ganz klare Ansage an die Schulen zu ge-
ben, damit sie den Hausaufgabenerlass so, wie er 
schon seit ewig und drei Tagen besteht, vielleicht 
auch tatsächlich umsetzen. Danach darf es nämlich 
an jedem Tag, an dem Kinder am Nachmittag in der 
Schule sind, keine Hausaufgaben geben. Wenn das 
von montags bis donnerstags der Fall ist, darf es 
leider bis Freitag überhaupt keine Hausaufgaben 
geben. Dann habe ich den Hausaufgabenerlass 
noch von freitags bis montags zu interpretieren. 

Jetzt komme ich aber zum Knackpunkt. Der Knack-
punkt ist nämlich, dass die Curricula und die ver-
pflichtenden Lehrpläne nicht so entschlackt worden 
sind, dass es möglich wäre, in vielen Teilen ohne 
die zusätzliche häusliche Wiederholung und Arbeit 
auszukommen. Das halte ich für ein ungelöstes 
Problem, Frau Ministerin. Zumindest mir können Sie 
auch mit Ihren sieben Handlungsfeldern noch nicht 
klar und deutlich machen, wie das denn jetzt weiter-
gehen soll. Es ist und bleibt ein ungelöstes Problem, 
wenn man sechs Jahre Sekundarstufe I in fünf Jah-
re packt und nicht wirklich etwas aus den Lehrplä-
nen herausnimmt. Das werden Sie auch so nicht 
lösen können. In der Stundentafel von G8 haben wir 
bis zu 36 Stunden Unterricht pro Woche. Das Prob-

lem ist schlicht und ergreifend, dass ich dann, wenn 
ich in diesen 36 Stunden selbstverständlich auch 
einüben, wiederholen und festigen soll, natürlich ir-
gendetwas herausnehmen muss. Mit diesem Prob-
lem werden wir uns dann sicherlich – ich weiß nicht, 
wo; an anderer Stelle; jedenfalls nicht hier im Ple-
num – beschäftigen müssen. 

Durch die schwarz-gelbe Landesregierung gab es 
eine Veränderung der Lerninhalte für die Klassen 5 
bis 9. Es gab aber – trotz des gesparten Jahres – 
nicht wirklich eine Entschlackung der Lehrpläne. 
Das haben auch Eltern und Lehrkräfte sowie Schü-
lerinnen und Schüler gesagt. Der Unterricht ist 
schlicht und ergreifend verdichtet worden. Ich würde 
von Ihnen erwarten, dass Sie diese Verdichtung – 
was ist denn das Umgekehrte? – wieder verdünnen, 
entzerren, dass Sie jedenfalls dafür sorgen, dass es 
weniger wird. 

(Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]: Entschla-
cken!) 

Insofern führt uns auch die Flexibilisierung der 
Schulorganisation hier nicht wirklich weiter. Ich ken-
ne das alles. Bis zum Mai dieses Jahres war ich 
noch an einem Gymnasium tätig. An diesem Ganz-
tagsgymnasium – das im Übrigen schon sehr lange 
Ganztagsgymnasium ist – 

(Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]: Eins von 
22!)  

haben wir genau aus diesen Gründen auf die 
90-Minuten-Taktung umgestellt. 

(Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]: Das steht 
auch im Schulgesetz!) 

– Das steht alles im Schulgesetz und ist auch nichts 
Neues. Das Problem ist nur, dass die Flexibilisie-
rung der Schulorganisation noch nicht die Stofffülle 
auflöst, so viel man da auch umstellt und abstellt. 
Das wird ein Problem sein, das Sie damit nicht lö-
sen werden. 

Hinzu kommt, dass wir nach der 6. Klasse keine 
Durchlässigkeit nach oben haben. Das ist einfach 
fertig, aus und vorbei. Da sind Realschülerinnen 
und Realschüler schlicht und ergreifend abgehängt. 
Es war ja auch die Idee von Schwarz-Gelb, das 
Gymnasium zu isolieren; das ist mir völlig klar. 

Zudem haben wir nach wie vor das Problem, dass 
das Ende der Sekundarstufe I nicht das Ende der 
Vollzeitschulpflicht ist. Anschließend muss man im-
mer noch ein Jahr die Vollzeitschule besuchen. In-
sofern liegt auch kein sinnhafter Wechsel ins Be-
rufskolleg vor. Alles das werden Sie damit nicht lö-
sen können. 

Ich verstehe, dass die Schulen nicht zurückwollen. 
Bevor ich gewählt worden bin, haben mich meine 
Kolleginnen und Kollegen während des Wahlkampfs 
natürlich auch gefragt: Was machst du denn? Du 
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machst doch immer Bildungspolitik. Was willst du 
denn? 

(Michael Solf [CDU]: Die Weltrevolution!) 

– Die Weltrevolution sowieso! Das ist doch klar, 
Herr Solf. Sie werden das nachher auch noch ein-
mal auspacken. Nachdem Herr Prof. Sternberg jetzt 
offensichtlich Ehrenmitglied der Kommunistischen 
Partei Chinas geworden ist, weil er deren Schulsys-
tem so traumhaft findet, 

(Beifall von der LINKEN und von Reiner 
Priggen [GRÜNE] – Heiterkeit von Renate 
Hendricks [SPD]) 

kann ich auch gut damit leben, wenn Sie zu mir sa-
gen, ich wolle die Weltrevolution. Das ist nun wirk-
lich nicht mein Problem. 

(Beifall von der LINKEN und von den 
GRÜNEN – Vereinzelt Beifall von der SPD) 

Wir haben aber die großen Probleme des G8. Ich 
zähle sie noch einmal auf: keine Durchlässigkeit in-
nerhalb der Sekundarstufe I; kein sinnvoller Wech-
sel ins Berufskolleg, jedenfalls keiner, der einem 
den ganzen Stress im G8 erleichtert; das Problem, 
dass das Ende der Sekundarstufe I nicht mit dem 
Ende der Vollzeitschulpflicht korrespondiert. Das ist 
nach wie vor nicht gelöst. 

Ich verstehe gut, dass die Schulen jetzt keine Lust 
haben, zurückzukommen; denn unter Schwarz-Gelb 
ist wirklich jede Woche eine neue Sau durchs Dorf 
getrieben worden. Die Kolleginnen und Kollegen 
haben zu mir gesagt: Bitte nicht schon wieder eine 
komplett neue Schulreform! – Das kann ich gut ver-
stehen. 

Frau Ministerin, deswegen finde ich auch, dass Sie 
einen großen taktischen Fehler gemacht haben, als 
Sie direkt gestartet sind und gesagt haben: So, und 
jetzt entscheidet Ihr euch; hier und jetzt und ganz 
blitzschnell! – Das war meiner Meinung nach ein 
großer taktischer Fehler. Man hätte mehr Zeit ge-
braucht, um die Fehler aufzuarbeiten und zu fragen – 
was läuft im Gymnasium überhaupt nicht gut? –, um 
dann noch einmal in die Debatte mit den Schulen 
einzusteigen: Was wünschen sie sich eigentlich? Wo 
wollen sie hin? Und wie kann man diesen Prozess 
ganz langsam begleiten? 

Vizepräsident Oliver Keymis: Frau Kollegin, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage von Frau Pieper-
von Heiden? 

Gunhild Böth (LINKE): Aber sicher, doch. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Frau 
Pieper-von Heiden. 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Danke schön, 
Frau Böth. Das ist sehr nett. 

Sie beklagen eine fehlende Durchlässigkeit bei 
Hauptschülern, Realschülern, also die fehlende An-
schlussmöglichkeit an G8. Finden Sie es nicht auch 
vorteilhafter für Hauptschüler und Realschüler mit 
Qualifikationsvermerk, dass sie, wenn sie eine 
gymnasiale Oberstufte besuchen wollen, die Wahl-
möglichkeit zwischen Gesamtschule und zwischen 
Gymnasium haben und auch auf dem Gymnasium 
die Gelegenheit haben, in die Einführungsphase der 
gymnasialen Oberstufe zunächst einzusteigen an-
statt in die dann sehr schwierige Qualifikationspha-
se,  

(Gunhild Böth [LINKE]: Ein Missverständnis!) 

so wie es ursprünglich vorgesehen war, wobei man 
eine zweijährige Oberstufe schafft und es bei sechs 
Jahre Sekundarstufe I belässt? Das haben Sie ja 
auch gerade beklagt. 

Sind die Chancen nicht gerechter und größer für 
Schülerinnen und Schüler von Haupt- und Real-
schule, wenn sie noch drei Jahre nach ihrem Se-
kundar-I-Abschluss haben? – Nicht verstanden? 

Gunhild Böth (LINKE): Ich habe das alles ver-
standen. Ich glaube, wir reden aber von zwei ver-
schiedenen Dingen. Ich rede über die Durchlässig-
keit innerhalb der Sekundarstufe I. Die hat es bis-
her immer gegeben – bis in die Klasse 8 hinein. 
Das geht nicht mehr nach der Klasse 6 im Gymna-
sium, und zwar aus vielen Gründen. Damit ist das 
Gymnasium abgekoppelt worden.  

Die Realschulen und die Gesamtschulen haben 
mit der Vorverlegung der zweiten Fremdsprache ja 
nachgezogen. Sonst wäre es nach der Klasse 5 
schon nicht mehr gegangen. Das ist das Problem 
gewesen, weshalb man diese Schulen durch das 
G8 auch unter Druck gesetzt hat, die Fremdspra-
che vorzuziehen. Jetzt sind wir schon wieder in ei-
ner Fachdiskussion. Außerdem, Oberstufen haben 
doch alle drei Jahre lang nach Ihrem Modell. 

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Die einen mit den Klassen 10, 11, 12, die anderen 
mit den Klassen 11, 12 und 13. Das ist doch jetzt 
nicht das Problem für Hauptschüler. 

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

– Nein, das haben Sie da überhaupt nicht. Das steht 
jetzt jedenfalls nicht in Rede bei mir. In Rede bei mir 
steht die Durchlässigkeit in der Sekundarstufe I. Da-
rum ging es mir. 

Um noch einmal darauf zurückzukommen: Zurzeit 
läuft ein Antrag der Fraktion Die Linke auf Rückkehr 
zur Sekundarstufe I in sechs Jahren des Gymnasi-
ums, nicht dringend zum G9 in der Form, dass man 
sagt: Ich muss unbedingt neun Jahre im Gymnasi-
um bleiben. Wir haben gleichzeitig einen Antrag auf 
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ein Baukastensystem für die gymnasiale Oberstufe 
eingereicht, durch das man die gymnasiale Ober-
stufe zwischen zwei und vier Jahren durchlaufen 
kann.  

Dies alles sollten wir vielleicht einmal in Ruhe im Aus-
schuss diskutieren. Damit sollten wir nicht das ganze 
Parlament behelligen. Da ist auch der Ort dafür. 

Um es abzuschließen, Frau Ministerin, ich sehe 
noch nicht, dass die grundsätzlichen Probleme da 
gelöst werden. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Böth. – Für die Landesregierung hat das 
Wort nun Frau Ministerin Löhrmann. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Herr Präsident! Meine Damen und Her-
ren! Ich möchte auf einige Punkte eingehen. Zu-
nächst, Herr Professor Sternberg: Über die Frage, 
wann und unter welchen Bedingungen eine Unter-
richtung des Parlamentes stattfindet, haben wir 
uns in der letzten Legislaturperiode auch einige 
Male unterhalten.  

Die Herangehensweise dieser Regierung ist:  

Erstens kommen wir nicht her und sagen, was auf 
Platz eins kommt, um die Opposition zu ärgern, 
und setzen da einmal schön etwas vor. Das haben 
wir bewusst nicht gemacht. 

Der zweite Punkt ist: Wir unterrichten dann, wenn 
es etwas Neues zu berichten gibt. Ich und diese 
Regierung haben es für notwendig erachtet, 

(Zuruf von Klaus Kaiser [CDU]) 

hinsichtlich der Frage einer systematischen Zu-
sammenführung die verschiedenen Ansatzmöglich-
keiten zusammenzustellen, was jetzt noch an Ver-
änderungsnotwendigkeiten ansteht, um das G8 ak-
zeptabler zu machen. Eine Zusammenstellung in 
dieser Form hat es nicht gegeben. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Ich sehe auch nicht, dass die Opposition dem etwas 
Vergleichbares entgegenzusetzen hätte. 

In der Vergangenheit hat es nicht so wie gestern 
von mir an die schulpolitischen Sprecher einen Hin-
weis auf die Punkte gegeben, die heute angespro-
chen werden, geschweige denn, dass es eine 
schriftliche Darlegung eines gesamten Sachverhalts 
gegeben hätte. Das ist insofern auch ein neuer Stil. 
Es war mir auch wichtig, darauf hinzuweisen. An-
sonsten haben wir über Sachen diskutiert, die Herr 
Laschet oder Herr Laumann oder andere schon 
Wochen vorher der Presse vorgestellt hatten. Das 
wollten wir, das wollte ich hier ausdrücklich anders 
machen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Das möchte ich zur Herangehensweise, zum Stil 
und zum Umgang mit dem Parlament sagen. 

Das Zweite, was ich lerne, insbesondere von CDU 
und FDP, ist: Es kann keine Schuldebatte geben, 
ohne dass CDU und FDP über Schulstrukturen 
sprechen. Das ist auch die zweite Erfahrung, die ich 
hier heute Morgen mache. Sie sind so getrieben 
von dieser Diskussion, dass Sie es gar nicht sein 
lassen können, obwohl die Regierung und die regie-
rungstragenden Fraktionen kein Wort zu Struktur-
veränderungen im Schulsystem gemacht haben. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Ich finde es hoch interessant, wer da bildungspoli-
tisch in welcher Weise unterwegs ist. 

Frau Pieper-von Heiden, Sie haben darauf Bezug 
genommen, dass es Einzelvorschläge an verschie-
denen Stellen schon einmal gegeben hat. Das ist 
aber gerade der Punkt. Sie haben gesagt, manche 
Dinge stehen im Gesetz oder sind Erlasslage. Der 
entscheidende Punkt aber ist doch, dass es insofern 
manchmal kein Problem des Gesetzes oder der Er-
lasslage ist, sondern dass diese Maßnahmen, die 
Sie zum Teil lauthals verkündet haben, nicht umge-
setzt worden sind, 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

weil die Schulen bei der Umsetzung und Anwen-
dung nicht begleitet worden sind, damit sie es denn 
umsetzen konnten. Das ist auch nicht nur eine Fra-
ge der Schulaufsicht, sozusagen mit dem Ukas zu 
kommen, sondern es ist eine Frage, ob die Schulen 
begleitet werden, Zeit dafür haben, diese veränder-
ten Konzepte auch zu verinnerlichen und nachzu-
vollziehen, 

(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

um sich dann gemeinsam mit den Eltern und den 
Schülerinnen und Schülern zu verständigen, wie sie 
es umsetzen können. 

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Das ist der neue Stil, und das ist der neue Ansatz. 
Darum habe ich mir erlaubt, mir Zeit zu lassen, auch 
bis wir dieses Konzept heute vorstellen. 

Jetzt kommt der Phantomschmerz: Sie unterstellen, 
das sei jetzt die Ersatzhandlung dafür, dass von der 
Wahlmöglichkeit G9 kein Gebrauch gemacht werde. 
Wenn Sie meine Interviews so gründlich lesen, Herr 
Sternberg, worüber ich mich wirklich freue, dann 
sollten Sie sich vielleicht auch daran erinnern, dass 
ich in der ersten Debatte, die wir zum Thema Schul-
zeitverkürzung hier in diesem Hause hatten, bereits 
gesagt habe: Wir fahren zweigleisig als Regierung, 
wir bieten den Gymnasien die Wahlmöglichkeit. Wir 
wissen nicht, ob und wie viele es wollen. Es gibt 
keine Quotenansage.  
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(Ralf Witzel [FDP]: Doch, Sie wollten 10 % 
gewinnen, also 63 Schulen!) 

– Herr Witzel erinnert mich immer mehr an so eine 
Art Gesinnungspolizei. Der Chef der Inquisition ist 
Herr Witzel.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Monty Python lässt grüßen: „Call the Church Poli-
ce“. Daran erinnert mich Herr Witzel,  

(Lachen von der SPD und von den GRÜNEN) 

weil er hier sozusagen der Oberinquisitor ist. Diese 
Rolle hat aber nichts mit Gestaltungsfähigkeit zu 
tun, Herr Witzel. Wir nutzen unsere Gestaltungsfä-
higkeit und räumen das auf und gehen die Dinge 
systematisch an.  

Dann sage ich Ihnen das gerne noch einmal, weil 
Sie das ärgert: Wir haben parallel das, was wir, 
SPD und Grüne, im Wahlkampf versprochen haben 
und was wir im Koalitionsvertrag formuliert haben, 
getan. Gleichzeitig haben wir den Schulen gesagt: 
Ihr könnt wählen. – Wir haben nie gesagt, wir wollen 
allen Schulen das G9 zurückgeben.  

(Beifall von der SPD) 

Frau Pieper-von Heiden, ich weiß nicht, wo Sie das 
gelesen haben. Das hat nirgendwo zur Debatte ge-
standen.  

Ich habe mir das Datum noch einmal herausge-
sucht. Bereits für das Arbeitsgespräch am 
7. Oktober zum Thema „Optimierungsmöglichkeiten 
im real existierenden G8“ eingeladen. Da war die 
Schulmail – glaube ich – zwei Wochen alt. Da konn-
ten wir überhaupt noch nicht absehen, ob und wel-
che Resonanz die angebotene Wahlmöglichkeit 
zum Thema „Zurück zu G9 oder paralleler Bil-
dungsgang“ gibt. 

Also, bauen Sie doch hier keine Potemkinschen 
Dörfer auf. 

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Wir haben das ganz klar entwickelt. Das wissen 
auch alle Beteiligten, weil ja alle relevanten Grup-
pen, die mit dem Gymnasium in Nordrhein-
Westfalen zu tun haben, einschließlich der Kritiker 
an dem runden Tisch teilgenommen haben. Aus 
diesem Gespräch sind die Vorschläge erwachsen. 
Wir haben das nicht aus alten Anträgen der FDP 
oder der Vorgängerregierung zusammengesam-
melt, sondern die Gespräche, die Dinge, die von 
den Betroffenen vorgeschlagen worden sind, auf-
gearbeitet. Da habe ich mich auf die Expertise des 
Hauses und der Bezirksregierungen, denen das 
auch ein Anliegen ist, natürlich gestützt und das zu-
sammengetragen.  

Ich glaube, es ist gut, dass wir das so angehen. Ich 
habe es eben extra von mir aus auch gesagt. Es 
gibt in dieser Frage anlässlich des jetzigen Zustan-
des keinen Befreiungsschlag oder eine Knopfdruck-

variante. So geht Schulentwicklung sowieso nicht. 
Wir müssen vielmehr die Mühen der Ebenen weiter-
führen. Dazu will die Landesregierung und diese 
Koalition den Gymnasien in Nordrhein-Westfalen 
ein verlässlicher Partner sein, damit wir es weiter 
schaffen, das Gymnasium G8 im verkürzten Bil-
dungsgang für die Kinder und Jugendlichen sowie 
für die Beteiligten, die diese Gymnasien in Nord-
rhein-Westfalen gestalten, erträglich und gut zu ma-
chen. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Ministerin Löhrmann. – Für die CDU-Fraktion 
spricht nun Herr Kollege Solf.  

Michael Solf (CDU): Herr Präsident! Meine lieben 
Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Mi-
nisterin Löhrmann, wenn Sie – anders, als wir es 
meines Wissens immer gemacht haben – uns Ihre 
Unterrichtung erst wenige Minuten vor dem Ple-
num in die Fächer legen lassen, erwarten Sie na-
türlich keine Antwort im Detail. Auf die Diskussion 
im Fachausschuss freue ich mich durchaus.  

Heute aber müssen Sie sich gefallen lassen, ein-
mal aufgelistet zu bekommen, wie stiefmütterlich 
Sie mit dem Gymnasium umgegangen sind und 
mit wie viel rhetorischem Nebel Sie oft genug Ihre 
wahren Absichten verhüllen.  

(Zuruf von Ministerin Sylvia Löhrmann) 

– Den frommen Augenaufschlag, Frau Ministerin, 
glaubt man Ihnen nicht so ohne Weiteres.  

(Heiterkeit von den GRÜNEN – Zuruf von 
Renate Hendricks [SPD]) 

Was Sie nämlich oft genug über das Gymnasium 
gesagt haben, war nie von Zuneigung geprägt. 
Schon die krumme Formulierung heute – „Gymna-
siale Bildung der Zukunft sichern“ – zeigt das. Das 
ist natürlich Unsinn und eine krude Sprachlogik. Es 
geht ja nicht darum, die Zukunft gymnasial zu bil-
den, sondern es geht darum, die gymnasiale Bil-
dung in eine sichere Zukunft zu führen.  

(Beifall von der CDU) 

Beginnen wir also mit dem, was heute im Mittel-
punkt steht, mit der Schulzeitverkürzung. Frau 
Löhrmann, diese Schulzeitverkürzung war ein rot-
grüner Beschluss. Als er gefasst wurde, saßen Sie 
im Landtag in der Mehrheit.  

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Sie haben ihn betrieben. Wir von der CDU sind die-
sen Weg im Wesentlichen mitgegangen.  

(Gunhild Böth [LINKE]: Quatsch!) 

– Ich schaffe es nicht, auf Ihr Niveau der Zwischen-
rufe hinabzusteigen.  
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(Gunhild Böth [LINKE]: Dann eben: Unsinn!) 

Denn wenn uns PISA eines gezeigt hat, dann doch 
wohl, dass es nicht verkehrt sein kann, sich an in-
ternationalen Standards zu orientieren. Entspre-
chend waren sich vor sieben oder acht Jahren die 
meisten hier im Landtag einig, dass unsere jungen 
Leute ein Jahr zu spät an die Universität kämen.  

Aber, Frau Löhrmann, ich weiß noch sehr genau, 
wie Sie damals in den Debatten 2000 und 2004 zu 
diesem Thema hin und her agiert haben. Sie winde-
ten, wandeten und wundeten sich. Schlussendlich 
aber hatte Rot-Grün diesen Beschluss gefasst. 
CDU und FDP sind dann diesen Weg in den letzten 
fünf Jahren mutig weitergegangen.  

(Lachen von der SPD) 

Sie aber, sehr geehrte Frau Löhrmann, und einige 
von denen, die jetzt lachen, haben von Anfang an 
am Wegesrand gestanden und mit Steinen auf uns 
geworfen. Sie wollten vergessen machen, dass Sie 
den Weg vorgezeichnet hatten. Und statt Hilfe oder 
konstruktiver Kritik kam von Ihnen nur hämisches 
Gelächter über die unvermeidlichen Schwierigkeiten 
des Anpassungsprozesses.  

Ja, wir haben bei der Einführung der Verkürzung 
der gymnasialen Schulzeit nicht alles richtig ge-
macht, aber eben nur im Detail. Statt nun den Prak-
tikerinnen und Praktikern in den Schulen zu helfen 
und an der Reparatur mitzuarbeiten,  

(Renate Hendricks [SPD]: Ein Eingeständ-
nis! – Gunhild Böth [LINKE]: Hört, hört!) 

haben Sie, Frau Löhrmann, nur dagesessen und 
sich die Hände gerieben. Sie haben früh angefan-
gen, vergessen zu machen, dass das eben auch Ihr 
Projekt war.  

(Beifall von der CDU) 

In die so wohlfeile Ich-bin-dagegen-Haltung haben 
Sie sich hineingesteigert. Und dann wurden Sie 
Schulministerin. Ihre seriöseste Aufgabe wäre es 
nun gewesen, den von uns allein begonnenen Op-
timierungsprozess zügig fortzuführen und möglichst 
schnell zu einer weiteren Beruhigung in den Gym-
nasien beizutragen. Dafür hätte es keine Gesetze, 
keine Experimentierklausel und auch kein aufgereg-
tes Geschnatter heute Morgen gebraucht.  

(Vorsitz: Vizepräsidentin Angela Freimuth) 

Hier hätte eine sachgerechte Politik der ruhigen 
Hand ausgereicht. Aber daran hatten Sie kein Inte-
resse. Irgendwie mussten Sie Ihr unseriöses Wahl-
versprechen „Weg mit G8“ ja einlösen – im Zweifel 
sogar gegen Ihr besseres Wissen.  

Sehr geehrte Frau Löhrmann, dass es keinen wirk-
lich praktikablen Weg gibt, G8 und G9 gleichzeitig in 
einer Schule zu implementieren, wussten Sie doch 
von Anfang an.  

(Beifall von der CDU)  

Also haben nicht Sie selber sich die Finger schmut-
zig gemacht, sondern den Schulen den Schwarzen 
Peter zugeschoben. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Verkauft wurde das als „basisdemokratisch“; in 
Wirklichkeit war es nur verantwortungslos. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Solf, entschuldigen Sie. Frau Kollegin Hendricks 
würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen, 
wenn Sie die zulassen wollen. 

Michael Solf (CDU): Frau Präsidentin, die Fach-
debatte hier im Plenum ist bisher schon so ins 
Klein-Klein abgeglitten, dass ich das jetzt hier nicht 
haben möchte. 

Sehr geehrte Frau Löhrmann, ich kann mir nicht 
vorstellen, dass Sie nicht wissen, wie schwer sich 
die einzelnen Schulen mit der Aufgabe getan ha-
ben, die Sie ihnen auf den Tisch geknallt haben. In 
Kollegien und Schulkonferenzen wurde gerungen. 
Natürlich gab es überall auch Befürworter des alten 
Systems. Bis auf eine Schule, glaube ich, hat man 
aber überall auch erkannt, dass das, was Sie, Frau 
Löhrmann, den Schulen zugemutet haben, ins Cha-
os geführt hätte. Ihr Verhalten, Frau Ministerin, war 
nicht fair. Sie haben die Schulen alleingelassen, und 
zwar an einer Stelle, an der sich das Land nicht aus 
seiner Verantwortung stehlen darf. 

Deshalb – das will ich ausdrücklich sagen – ist es 
gut und ich begrüße es, wenn Sie jetzt eben gezeigt 
haben, dass Sie von Ihrem Irrweg zurück zu G9 
umgekehrt zu sein scheinen. Jedenfalls wäre bei 
uns die Freude über eine Sünderin groß, die Buße 
tut, wenn sie denn wirklich Buße tut, statt nur Pirou-
etten zu drehen oder Ritualtänze aufzuführen. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Heute sind aber alle 
schwer katholisch!) 

Frau Ministerin, Sie haben eben oft genug den Ein-
druck sich verfestigen lassen, Sie ließen die Gym-
nasien vielleicht mit Absicht leiden. „Leiden unter 
Löhrmann!“ – Sie selber sind es doch, die immer 
wieder Zweifel daran nährt, dass Sie das Gymnasi-
um überhaupt wollen. Sie tun so, als sei das Gym-
nasium immer noch die böse, hoch selektive Elite-
schulform der 50er- und 60er-Jahre. 

(Sören Link [SPD]: Herr Solf!) 

Jemand, der das Gymnasium will, sagt nicht – Zitat – 
„… von Landesseite wird keine Schulform abge-
schafft“, sondern der sagt: „Ich bekenne mich zum 
Gymnasium. Es ist ein wichtiges Element unserer 
Bildungspolitik. Ich will alles dafür tun, dass es seine 
Aufgaben auch in Zukunft erfüllen kann.“ Aber das, 
sehr geehrte Frau Löhrmann, hören wir von Ihnen 
auch heute leider nicht. Sie orakeln lieber finster, 
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dass sich – ich zitiere wieder – die Gymnasien ver-
ändern müssen.  

Sie sind eine kluge Frau, Frau Löhrmann, und wis-
sen doch genau, was Sie sagen. Deshalb kann man 
eine solche Äußerung wie die eben genannte nur 
als versteckte Drohung interpretieren. 

(Lachen von Gunhild Böth [LINKE]) 

Aber eine solche Drohung ist völlig unangemessen 
und unfair, denn die Gymnasien haben natürlich 
längst reagiert und tun das täglich weiterhin. Trotz 
der immer weiter steigenden Übergangszahlen ist 
es ihnen gelungen, die Wiederholerquote drastisch 
zu senken. Sie liegt heute bei 1,3 %. Unter Rot-
Grün war sie viel höher. Vor zehn Jahren war sie 
noch dreimal so hoch. Diese Verminderung ist das 
Ergebnis der guten Arbeit der Gymnasien.  

Ein weiteres Beispiel ist der stetige Anstieg der Zahl 
der Sek.-I- Absolventen, die zu den Gymnasien 
wechseln und dort zum Abitur geführt werden. Die 
Gymnasien haben längst – anders, als Sie es so oft 
insinuieren – die individuelle Förderung in den Mit-
telpunkt gestellt, leisten ihren Beitrag zur Durchläs-
sigkeit unseres Schulsystems und haben die Zei-
chen der Zeit sehr wohl erkannt. Wer den Gymnasi-
en das bestreitet, der will ihnen ans Fell. 

Natürlich können auch die Gymnasien noch besser 
werden. Aber gerade erst hat doch sogar Professor 
Klieme den Gymnasien zugutegehalten, dass sie 
heute weit mehr Schüler als noch vor wenigen Jah-
ren unterrichten und dennoch ihren Standard gehal-
ten haben.  

Ja, wer eine gute Zukunft für die Gymnasien will, 
der sorgt sowohl für die Förderorientierung, für eine 
gute Förderdiagnostik als auch für strikte Qualitäts-
sicherung. Das, Frau Löhrmann, fehlt bei dem, was 
Sie heute gesagt haben. 

Übrigens, bei dieser Gelegenheit: Wenn auch die 
Abhängigkeit des Bildungserfolgs von der sozialen 
Herkunft immer noch beklagenswert hoch ist, so ist 
diese Abhängigkeit in Nordrhein-Westfalen doch 
von 2005 bis 2010 stärker als in jedem anderen 
Bundesland zurückgegangen. 

(Beifall von der CDU) 

Sehr geehrte Frau Ministerin Löhrmann, wenn es 
Ihnen mit einem Bekenntnis zum Gymnasium ernst 
ist, dann können Sie den Beweis dafür ganz leicht 
antreten. Sie müssen nichts anderes tun, als den 
Gymnasien zu erlauben, die Klassengrößen zu 
senken; in einem ersten Schritt vielleicht auf das Ni-
veau, das Sie den Eingangsklassen der von Ihnen 
so genannten Gemeinschaftsschulen zugestehen, 
und in Zukunft dann parallel zur demografischen 
Entwicklung. Gestehen Sie die Demografiedividen-
de nicht nur den Schulformen zu, die Sie persönlich 
bevorzugen und privilegieren. Lassen Sie auch die 
Gymnasien in diesen Genuss kommen. 

Ein positives Zeichen ist es sicherlich, dass Sie 
eben gesagt haben, Sie würden es demnächst wei-
teren Gymnasien ermöglichen, sich in Ganztags-
schulen umzuwandeln. Frau Ministern, Sie wissen 
genau: Wir, die Koalition von CDU und FDP, haben 
beim Ganztag – für alle Schulformen übrigens – in 
den letzten Jahren schon gewaltige Leistungen er-
bracht. Wir haben dabei einzelne Schulformen we-
der bevorzugt noch benachteiligt.  

Sie aber, sehr geehrte Frau Ministerin Löhrmann, 
haben in den letzten Monaten die Ressourcenver-
teilung wieder dazu genutzt, die Schulformen zu 
stärken, die zu Ihrer Schulideologie passen. Wir 
hingegen würden die Ressourcen so verwenden, 
dass kein Kind in seiner Schule benachteiligt wird. 
Eben das ist der Unterschied zwischen Ihnen und 
uns. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Solf. – Für die SPD-Fraktion 
hat nun der Abgeordnete Link das Wort. Bitte 
schön, Herr Kollege. 

Sören Link (SPD): Frau Präsidentin! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Lieber Kollege Solf, 

(Michael Solf [CDU]: Ja!) 

Sie wissen, dass ich Sie sehr schätze. Der Unter-
schied zwischen Ihnen, FDP und CDU, und uns ist: 
Sie haben am 9. Mai die Quittung für Ihre Schulpoli-
tik der letzten fünf Jahre bekommen. Das muss ein-
fach gesagt werden, weil Sie es irgendwie nicht 
verwunden haben. Sie können hier noch so oft den 
Schulformkrieg ausrufen, Sie können hier noch so 
oft eine Schulformdebatte führen, Sie können noch 
so oft behaupten, wir würden Gymnasien benachtei-
ligen und uns zu irgendeiner Schulform nicht be-
kennen: Das ist alles Quatsch und Kokolores.  

Wir haben gesagt: Wir kümmern uns darum, dass 
Schule in Nordrhein-Westfalen qualitativ besser 
wird. Wir kümmern uns darum, dass Schule in 
Nordrhein-Westfalen sozial gerechter wird. 

(Ralf Witzel [FDP]: Das sagen Sie immer, 
aber Sie handeln nicht!) 

– Herr Witzel, das ist sie in den letzten fünf Jahren 
eben nicht geworden. Das werden wir leisten. 

Ich weiß nicht, ob Sie von Frau Ministerin Löhrmann 
eine andere Rede als ich gehört haben. Ich jeden-
falls habe in ihrer Rede beim besten Willen und 
auch mit noch so viel Phantasie keinen Abgesang 
auf das Gymnasium heraushören können. Und aus 
den Anstrengungen der letzten Wochen kann ich 
beim besten Willen und auch mit viel Phantasie erst 
recht keinen Abgesang auf das Gymnasium ablei-
ten.  
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Ganz im Gegenteil: Wir haben uns mit den Be-
troffenen – Schülern, Eltern- und Lehrerverbänden – 
zusammengesetzt und das entwickelt, was wir 
„Fortentwicklung von G8“ nennen.  

Ich will gleich noch auf ein paar Punkte eingehen, 
fange aber mit dem an, was Sie gerade gesagt ha-
ben, Herr Solf.  

Erstens. Sie haben gesagt, wir hätten die Schulzeit-
verkürzung beschlossen. – Das ist richtig. Ja, wir, 
Rot-Grün, wollten vor 2005 auch in die Schulzeit-
verkürzung. Aber was Sie dabei unterschlagen ha-
ben – und das ist ein entscheidendes Detail –, sind 
zwei Punkte: Wir wollten es auf einer freiwilligen 
Basis, nicht nur am Gymnasium, sondern an allen 
Schulen; und wir wollten ein völlig anderes pädago-
gisches Modell, nämlich „10 plus 2“, also zwölf Jah-
re.  

(Ralf Witzel [FDP]: Anders als andere Bun-
desländer!) 

– Sie, Herr Witzel, haben ein – für die FDP beson-
ders bemerkenswert! – Zwangs-G8 eingeführt: nur 
am Gymnasium, und das im Modell „9 plus 3“,  

(Ralf Witzel [FDP]: Das ist bundesweiter 
Standard!) 

was die bekannten Probleme mit sich bringt, die Sie 
alle kennen und die Ihnen von zahlreichen Experten 
bescheinigt wurden. Ich kann beim besten Willen 
nicht erkennen, wo da irgendeine Fortsetzung von 
Regierungspolitik ist. Ganz im Gegenteil: Sie haben 
sich unter das Deckmäntelchen geflüchtet und be-
nutzen das jetzt als Ausrede, um sich selber vor der 
Verantwortung zu drücken. Das lassen wir Ihnen 
nicht durchgehen. 

(Beifall von Wolfgang Große Brömer [SPD]) 

Zweitens. Herr Prof. Sternberg, ich war schon ein 
bisschen überrascht: Die PISA-Studie 2009 hat kei-
nerlei Bezug zu irgendeinem Bundesland. Ich weiß 
nicht, woher Sie jetzt die Erkenntnis nehmen, dass 
dort die erfolgreiche Regierungspolitik der letzten 
fünf Jahre bescheinigt worden sei. Das kann ich 
beim besten Willen nicht erkennen. Das gibt die 
PISA-Studie nicht her. Da steht kein Bezug zu ir-
gendeinem Bundesland. Es wäre auch völlig falsch, 
das daraus zu lesen. Diese Argumentation ist wirk-
lich abenteuerlich.  

(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Was man daraus lesen kann – das hat Frau Hend-
ricks gerade deutlich gemacht –, ist, dass an der 
Leistungsspitze, insbesondere an den Gymnasien, 
die individuelle Förderung eben nicht so gut funktio-
niert, wie sie funktionieren sollte.  

(Zustimmung von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Das ist eindeutig erkennbar.  

Und jetzt kommt’s: Wer das wissen wollte, der konn-
te das auch schon vorher wissen. Dafür brauchten 

wir die PISA-Studie nicht. Die Ergebnisse der Quali-
tätsanalyse zeigen das seit Jahren. Die zeigen seit 
Jahren, dass individuelle Förderung am Gymnasium 
nicht so funktioniert, wie sie in der Fläche funktionie-
ren sollte. Sie wussten das. Sie als Koalition und als 
Verantwortliche in der Regierung wussten das. Und 
Sie haben nichts dagegen unternommen. Sie haben 
die Schulen und die Schüler mit diesem Problem 
alleingelassen. Diesen Scherbenhaufen müssen wir 
jetzt abarbeiten.  

Drittens. Frau Pieper-von Heiden, Sie können es oft 
erzählen, Sie können es wiederholen, es wird 
dadurch nicht wahrer.  

(Ralf Witzel [FDP]: Weil es schon wahr ist!) 

Frau Ministerin hat in der Unterrichtung deutlich 
gemacht, wie viele Gymnasien Sie als Ganztags-
gymnasien genehmigt haben, wie viele es vorher 
gab. Das sind Fakten. Es lohnt sich nicht, darüber 
zu streiten. Das sind Fakten. Wenn Sie jetzt fragen: 
„Was haben Sie denn vor 2005 gemacht, warum 
haben Sie vor 2005 nicht die Riesenganztagsinitiati-
ve gestartet?“, dann frage ich zurück: Wo waren Sie 
als glänzende Ganztagsverfechter denn vor 2005? 
Wo waren denn die Anträge von CDU und FDP?  

(Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]: Flexibler 
Ganztag!) 

Wo war denn das Bürgerbegehren für mehr Ganz-
tag – durch Sie hier im Landtag vertreten? Wo war 
das denn? 

(Ralf Witzel [FDP]: Das haben wir doch be-
antragt!) 

Ich sage Ihnen etwas: Das ist eine genauso absur-
de Diskussion wie die über die Frage, warum 1913 
in Deutschland nicht mehr U3-Betreuung existiert 
hat. Weil der Bedarf nicht da war, weil die Nachfra-
ge nicht da war!  

Ich gestehe Ihnen ja ohne Wenn und Aber zu: Sie 
haben von 2005 bis 2010 an der Stelle etwas getan. 
Ja! Aber es gab vorher andere Schwerpunkte. Es 
gab vorher andere Nachfragen in der Bildungspoli-
tik. Wir haben dazugelernt. Wir haben erkannt, was 
die Menschen jetzt wollen. Wir werden den Ganztag 
weiter ausbauen, und zwar nicht ideologisch ver-
brämt oder irgendwie dezimiert oder auf einzelne 
Schulformen fokussiert, sondern da, wo der Bedarf 
ist. Wir werden das machen. Hören Sie doch bitte 
mit einer solch absurden Diskussion auf.  

Viertens. Ich finde, Folgendes ist in der Debatte 
heute ein bisschen zu kurz gekommen: Sie haben 
das G8 gegen vielfältigen Expertenrat eingeführt. 
Die Meinungen in den Anhörungen damals sind 
sehr deutlich gewesen. Lesen Sie in den Protokol-
len nach, wenn Sie sich nicht mehr erinnern kön-
nen. Wir möchten uns, ich möchte mich ganz per-
sönlich bei den Schulen, bei den Lehrern und bei 
den Schülern bedanken, die sich in den letzten Jah-
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ren auf diesen Weg G8 gemacht haben – ohne Ihre 
Unterstützung. 

(Beifall von Renate Hendricks [SPD] und 
von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Ich möchte mich ausdrücklich bedanken, weil die 
nämlich das ausbaden mussten, was Sie hier in 
wenigen Wochen als Murks fabriziert haben. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Diese Regierung, diese Ministerin, diese Fraktionen 
versuchen jetzt, das zu entzerren, was zu entzerren 
ist, das zu entschärfen, was zu entschärfen ist, und 
versuchen, ohne Aufregung in die Schulen hinein-
zutragen, ein Konzept, das Sie auf den Weg ge-
bracht haben, so glattzubügeln, dass die Schulen in 
Nordrhein-Westfalen, dass die Lehrer, aber auch 
die Schüler damit vernünftig umgehen können. 

Ich will nur ein paar Beispiele nennen: Sie haben 
nicht für einen vernünftigen Ganztagsausbau ge-
sorgt. Sie haben nicht für eine vernünftige Mensa 
gesorgt. Sie haben nicht – Frau Böth hat gerade da-
rauf hingewiesen – für eine vernünftige Unterrichts-
organisation, geschweige denn pünktlich erschei-
nende Lehrpläne gesorgt. Das haben Sie alles ver-
schlabbert und vernachlässigt. Das werden wir suk-
zessive nacharbeiten, sodass Unterricht in nord-
rhein-westfälischen Gymnasien wieder vernünftig 
stattfinden kann. 

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Letzter Punkt, den ich ansprechen möchte: Ich 
möchte mich bei Frau Ministerin Löhrmann aus-
drücklich dafür bedanken, dass sie sich nun endlich 
kümmert. Von Überschriften haben wir nämlich ge-
nug. 

(Beifall von Heike Gebhard [SPD] und Sigrid 
Beer [GRÜNE]) 

Wir haben zusammen mit den Beteiligten ein paar 
Lösungen erarbeitet. Im Ausschuss kann man gern 
über Details reden. Da sind wir ganz entspannt. 
Wenn Sie bessere Vorschläge haben, nehmen wir 
die gerne auf. Aber wir kümmern uns endlich.  

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Wir erkennen die Probleme nicht nur – ich gestehe 
Ihnen ja durchaus zu, dass Sie die Probleme er-
kannt haben –, sondern wir kümmern uns. Wir dis-
kutieren mit den Beteiligten. Wir bieten die Hilfe an, 
die wir für richtig und für notwendig erachten, und 
zwar pragmatisch und an der Qualität von Schule 
und an der Qualität von gymnasialer Bildung und an 
der Qualität von Gymnasien orientiert. – Herzlichen 
Dank.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Link. – Als nächste Rednerin 
hat für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen die 

Abgeordnete Beer das Wort. Bitte schön, Frau Kol-
legin. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Beson-
ders lieber Herr Kollege Solf, der Advent ist ja die 
Zeit der Buße und Einkehr – aber auch der Hoff-
nung. Also hätte ich mir schon ein bisschen mehr 
kritische Selbstreflexion erwartet  

(Lachen von der FDP) 

zu dem, was in der letzten Legislaturperiode mit 
dem G8 passiert ist. Das sind keine Detailfragen, 
wie Sie gesagt haben, an denen noch hätte gear-
beitet werden müssen oder an denen jetzt gearbei-
tet werden muss. Nein, das ist in der Tat der tiefste 
Eingriff in Schulstruktur gewesen, den dieses Land 
über Jahrzehnte in der Schullandschaft erfahren 
hat. Sie haben nicht nur ungeheuer viel Porzellan 
zerschlagen, sondern den Schulen auch Aufgaben 
und Lasten aufgebürdet, die Sie nicht abgefedert 
haben. Das ist die Bilanz.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Widerspruch von Michael Solf [CDU] – Ralf 
Witzel [FDP]: Eine große Bereicherung für 
die Schullandschaft!) 

– Ganztagsschulen sind auf Protest der Schulen hin 
geschaffen worden. Es war nicht der Impuls aus der 
Landesregierung heraus: Wir begleiten das mal. – 
Das waren die Proteste von Eltern, von Schulleitun-
gen und natürlich auch unsererseits: Es muss etwas 
passieren! 

(Ralf Witzel [FDP]: Aber wir haben den 
Ganztagspakt geschlossen, während Sie nie 
etwas getan haben!) 

– Herr Witzel, wirklich! Das ist kollektive Amnesie, 
was Sie hier vorführen. Das ist kollektive Amnesie 
der politischen Folgen, die Sie verursacht haben.  

In der Tat haben wir uns aber andere Dinge ge-
wünscht. Da setzt unsere Kritik an, die jetzt auch – 
anders als vorher – von der Landesregierung auf-
gegriffen und umgesetzt wird, und zwar mit den Be-
teiligten. 

Der Beitrag von Frau Pieper-von Heiden hat etwas 
für die letzten fünf Jahre Typisches gezeigt: Tau-
send Mal die Themen berührt, tausend Mal ist 
nichts passiert. Genauso war es in Bezug auf das 
G8: Die individuelle Förderung ist nicht umgesetzt 
worden. 

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Es war richtig, das Recht auf individuelle Förderung 
in das Schulgesetz zu schreiben. Wenn die Schulen 
es aber nicht umsetzen können, hilft es nicht. Ge-
nauso war es mit Erlassen, die wöchentlich an die 
Schulen gegangen sind, für deren Umsetzung es 
aber keine Unterstützung gab.  
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Deswegen ist es genau richtig, jetzt die Lehrerener-
gien dahin umzuschichten, wo sie hingehören: Sie 
gehören in den pädagogischen Tag, zur Schulent-
wicklung und zur Unterrichtsentwicklung, um kom-
petenzorientierten Unterricht, den wir alle wollen, 
implementieren zu können. Aber so ein pädagogi-
scher Tag sollte nicht mit der Vergabe von Kopfno-
ten gefüllt sein. Deswegen ist es auch gut, dass das 
heute abgeschafft wird und die Lehrerenergien da-
hin gehen können, wo sie wirklich gebraucht wer-
den. 

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von Gunhild Böth [LINKE]) 

Das Zauberwort heißt in der Tat „Implementation“. 
Es reicht nicht, so etwas einfach in Überschriften zu 
schreiben, sondern das muss mit den entsprechen-
den Maßnahmen im Schulalltag umgesetzt werden.  

Es reicht auch nicht, einfach – so aber sah das 
schlichte FDP-Konzept aus – die Ergänzungsstun-
den in Hausaufgabenbetreuungsstunden umzu-
wandeln. Genau das ist es nämlich nicht. Vielmehr 
sollte jeder Unterricht Förderunterricht sein.  

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

In jeden Unterricht gehören Vertiefungs- und 
Übungsphasen. Diese dürfen nicht an irgendeine 
Stelle ausgelagert werden. Das ist die Unterrichts-
entwicklung, die wir brauchen. Von daher ist es rich-
tig, diese Aufgaben zu Schulaufgaben zu machen. 
Das wiederum erfordert einen veränderten Unter-
richt und veränderte Bedingungen. 

Sehr froh bin ich darüber – das sage ich im Vorgriff –, 
dass wir heute noch etwas anderes beschließen 
werden, nämlich die Drittelparität in der Schule.  

(Ralf Witzel [FDP]: Aktiver Mitbestimmungs-
abbau zulasten der Beschäftigten!) 

Denn so können Eltern die Dinge, die nicht funktio-
nieren – bei Absprachen, mit Hausaufgaben und 
anderem –, gemeinsam mit Schülerinnen und Schü-
lern in der Schulkonferenz thematisieren, mit ganz 
anderer Wirksamkeit in der Schule deutlich machen 
und umsetzen.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Ich will es wiederholen: Was auf Druck passiert ist – 
die Schulen in den Ganztag bringen, gerade auch 
die Gymnasien –, ist ein Bruchteil. Es war richtig, 
aber es ist längst nicht ausreichend, denn 500 
Schulen sind davon bisher gar nicht betroffen. Das 
heißt, sie verfügen nicht über diese Ganztagsbedin-
gungen. Jede Schule kann das jetzt beantragen und 
kommt in den Ganztag. 

(Zuruf von Michael Solf [CDU] – Gunhild 
Böth [LINKE]: Irgendwann fängt immer je-
mand an!) 

Das hat diese Landesregierung zugesagt. Das 
heißt: 400.000 Schülerinnen und Schüler sind im-

mer noch von den Folgen des unausgegorenen G8 
mit seinen ganzen Bedingungen betroffen. Damit 
das jetzt konzentriert angegangen wird, ist das mit 
den Eltern, den Lehrerverbänden und den Schullei-
tungsvereinigungen vereinbarte Hilfspaket so wich-
tig. 

Machen Sie da keine Nebenkriegsschauplätze auf: 
Mit diesem Prozess ist schon sehr lang vorher be-
gonnen worden. Insofern schließen wir auch gern 
an das an, was eine Vorgängerregierung begonnen 
hat. Aber es muss auch umgesetzt und in den 
Schulen wirksam werden. Und das ist der Punkt, 
der besser mit dem gelingen kann, was vereinbart 
worden ist. 

Ich hätte noch einen Impuls für die Eltern, die ich, 
ebenso wie die Schülerinnen und Schüler, nochmal 
auffordern möchte, in der Schulkonferenz deutlich 
zu sagen, wo es im Unterricht knackt. Es wäre viel-
leicht hilfreich – so wird es zwar nicht kommen –, 
wenn sich die Eltern in Nordrhein-Westfalen darauf 
verständigen könnten, ein Jahr keine Nachhilfe für 
ihre Kinder in Anspruch zu nehmen. Dann würde 
deutlich, was wir noch an Unterrichtsentwicklung 
leisten müssen, wo unsere Schulen eigentlich in der 
Pflicht sind, das zu erbringen, was momentan auf 
die Eltern und die private Nachhilfe verlagert wird. 

Wir brauchen einen großen Schub in Sachen Unter-
richtsentwicklung: Wir brauchen mehr Fortbildung, 
wir müssen die Kollegien dabei unterstützen, das zu 
realisieren. Das, was Sie diesbezüglich gemacht 
haben, war nicht hilfreich, nämlich: das Landesinsti-
tut aus der Landschaft zu fegen, anschließend ein-
einhalb Jahre Fortbildungsbrache zu verantworten 
und schließlich Kompetenzteams in die Landschaft 
zu entlassen, die wie Blumen in Vielfalt blühen, aber 
eben nicht konzentriert in den eigentlichen Angele-
genheiten wirksam werden können. 

(Ralf Witzel [FDP]: Lieber Schulvielfalt als 
Einheitsschule!) 

Außerdem will ich dem Kollegen Sternberg noch 
erwidern: Die Schlüsse, die Sie aus PISA gezogen 
haben, hat PISA nicht verdient. Wenn ich auf dem 
Niveau argumentieren würde, würde ich auf das 
Stichwort „Lesekompetenz“ verweisen und sagen: 
Der größte Anstieg war von 2000 bis 2005 noch un-
ter Rot-Grün zu verzeichnen, bevor er dann abge-
flacht ist. – Auf dieser Ebene können wir doch nicht 
über internationale Leistungsstudien diskutieren. 
Herr Sternberg, lassen Sie uns das bitte in einem 
Fachdialog auf einer anderen Ebene tun, aber nicht 
hier im Plenum so darstellen. 

Ich glaube, in einem sind wir uns einig – das ist 
auch in dem Beitrag des Kollegen Solf deutlich ge-
worden –: Die Gymnasien müssen sich auch auf 
größere Heterogenität einstellen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Warum?) 
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In verschiedenen Kommunen liegt die Übergangs-
quote von Kindern, die auf ein Gymnasium wech-
seln, bei 60 %. Das heißt, dass es diese Unter-
richtsherausforderungen gibt,  

(Zuruf von Michael Solf [CDU]) 

dass wir für kompetenzorientierten Unterricht sor-
gen müssen und dass wir ein anderes Zeitgefäß 
brauchen, um ein anderes Lernen zu ermöglichen. 
Wenn wir bei allen Dingen, in denen wir uns einig 
sind, bitte gemeinsam gehen – dann können wir 
auch nach vorn gucken. Dazu gehört aber auch, 
einzugestehen, dass wir hier 2004 gemeinsam eine 
Schulzeitverkürzung auf den Weg gebracht haben, 
aber nicht mit einer Zwangsschulzeitverkürzung in 
der Sekundarstufe I, sondern mit einer Option in der 
Sekundarstufe II, um Lernzeit individuell gestalten 
zu können. So etwas gehört immer zur Aufrichtigkeit 
dazu. Also verkürzen Sie bitte nicht. Dann kommen 
wir vielleicht in einen anderen Dialog. 

Wir sollten gemeinsam das begrüßen, was die Lan-
desregierung hier schon auf den Weg gebracht hat, 
und es begleiten, damit die Implementierung in den 
Schulen gelingt. Wir hätten dann das gemeinsame 
Projekt, die Schulen, alle Gymnasien im Land, in 
der Umsetzung von G8 zu unterstützen. Aber dass 
sich darüber hinaus alle Gymnasien der Weiterent-
wicklung stellen wollen – ich glaube, das würden 
selbst Sie nicht bezweifeln, Herr Solf. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Beer. – Als nächster Redner hat 
für die Fraktion der FDP der Abgeordnete Witzel 
das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Niemand bestreitet, 
dass Optimierungen bei G8 sinnvoll sind. In eini-
gen Bereichen sind sie auch notwendig. Das ha-
ben wir in den letzten Jahren diskutiert. Im Übrigen 
ist es auch eine schlichte Selbstverständlichkeit, 
nach einer in der Tat sehr grundlegenden System-
reform zu evaluieren sowie an bestimmten Stellen 
zu verbessern und nachsteuern zu müssen – das 
ist kein Geheimnis und das haben wir in der Ver-
gangenheit gemeinsam diskutiert. 

(Beifall von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP] 
– Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Es gibt Punkte – und da will ich bewusst differen-
ziert urteilen, Frau Löhrmann –, die Sie benennen 
und die uns verbinden. Sie unterbreiten Vorschläge, 
wo man Chancen nutzen kann – wie etwa mit einer 
anderen Rhythmisierung des Unterrichtsalltags, der 
Schaffung von mehr Flexibilität in der Unterrichtsor-
ganisation oder der Verbesserung der individuellen 
Förderung an Gymnasien. Diese wichtigen Frage-
stellungen haben uns die letzten fünf Jahre be-

schäftigt, jetzt beschäftigen sie Sie von Amts we-
gen. Über diese Themen zu reden, macht ohne 
Weiteres Sinn. 

Trotzdem teilen wir ausdrücklich nicht alles, was 
Sie hier gesagt haben. Das gilt etwa für das von 
Ihnen gezeichnete, ausgesprochen negative Bild 
von Hausaufgaben. Wir haben in den letzten fünf 
Jahren mit Regelungen dafür gesorgt, dass es 
nicht zu Überforderungssituationen kommt, dass 
Hausaufgaben nicht die Verlängerung des langen 
Schultags auf den nächsten Morgen bedeuten. 
Aber das Instrument an sich ist doch kein, wie 
Frau Hendricks es formuliert hat, Hausfriedens-
bruch. Das ist doch absurd. Es ist wichtig und not-
wendig, Dinge in Ruhe zu reflektieren, nachzuar-
beiten, um zum Beispiel in Ruhe Vokabeln und 
Gedichte lernen zu können,  

(Gunhild Böth [LINKE]: Wer lernt denn heute 
noch Gedichte? Das ist in keinem Lehrplan 
vorgesehen!) 

was in einer großen Gruppe nicht entsprechend 
funktioniert. Es ist doch wichtig, sich einmal in Ruhe 
mit Material und Stoff auseinanderzusetzen und ihn, 
angeleitet durch den Unterricht, selber zu vertiefen. 
Das macht Sinn. Das Instrument „Hausaufgaben“ ist 
kein negatives Instrument, sondern wir sollten es 
auch zukünftig wertschätzen. 

(Beifall von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Der Grund, Frau Löhrmann, warum Sie heute hier 
gestanden haben, ist doch nicht, um über eine Op-
timierung bei G8 zu reden. Das wollen Sie diesem 
Hohen Hause doch nicht im Ernst erzählen. Viel-
mehr haben Sie mit Beginn des Schuljahres doch 
nicht einen sogenannten Schulversuch für eine 
Rückkehr zum G9-Gymnasium auf den Weg ge-
bracht mit dem Ziel, dass sich niemand dafür mel-
det. Dann wäre das ja ein reines Beschäftigungs-
programm für die Schulbürokratie gewesen, wo Sie 
Ihre Schulmails durch die Gegend geschickt haben, 
die Bezirksregierung informiert haben, sich alle 
Schulen in Schulkonferenzen damit beschäftigen 
mussten, Stunden an Debattenzeit dabei draufge-
gangen sind.  

(Gunhild Böth [LINKE]: Wo er recht hat, hat 
er recht!) 

Es war doch Ihr Ziel – so ehrlich müssen Sie doch 
sein –, dass sich wenigstens ein Teil der Schulland-
schaft meldet.  

(Beifall von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP] – 
Das Ende der Redezeit wird angezeigt.) 

Deshalb muss das Ergebnis für Sie frustrierend 
sein. Und bevor Sie uns am 31. Dezember sagen 
müssen, dass sich nur ganz, ganz wenige gemeldet 
haben, fahren Sie hier ein Ablenkungsmanöver und 
feiern es als Erfolg. 



Landtag   15.12.2010 

Nordrhein-Westfalen 1549 Plenarprotokoll 15/19 

 

Damit komme ich zu meiner allerletzten Bemer-
kung. Was ich wirklich drollig fand, war, dass Ihr 
Haus die Tatsache, dass sich bisher niemand für 
eine G9-Rückkehr gemeldet hat, wie folgt kommen-
tiert: Das zeigt den Erfolg von G8. G8 ist angekom-
men.  

(Beifall von der FDP – Gunhild Böth [LINKE]: 
Da hat er recht!) 

Wir freuen uns, dass sich niemand meldet, weil es 
zeigt, dass unser System funktioniert. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Witzel. – Als nächste Rednerin 
hat für die Fraktion Die Linke die Frau Abgeordnete 
Böth das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. 

Gunhild Böth (LINKE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Herr Solf, ich habe Ihnen ge-
nau zugehört und verstanden, dass Sie das G8 für 
reparaturbedürftig halten. Das Wort „Reparatur“ ha-
ben Sie ausdrücklich in den Mund genommen.  

Wenn Sie es aber – ich habe nichts gegen Selbst-
kritik, übe diese, wie Sie im Schulausschuss erle-
ben, oft selber – gleichzeitig als Verdienst der letz-
ten Regierung preisen, dass die Wiederholungsquo-
te so gering geworden sei, dann muss ich Ihnen 
entgegnen: T’schuldigung, aber die Realität an den 
Gymnasien war eine andere.  

Diese Realität an den Gymnasien war – ich richte 
mich damit an all diejenigen, die das nicht wissen –: 
Es gab einen neuen Lehrplan für G8. Wenn Sie je-
manden in G9 hätten sitzenlassen, dann hätte er 
keine Wiederholung des Unterrichtsstoffs erfahren. 
Das hat sogar Frau Sommer zum Schluss ihrer 
Amtszeit gerafft. Daraufhin hat sie nämlich einen 
Erlass herausgegeben, nach dem, wenn eine Schu-
le jemanden von G9 auf G8 sitzenlässt, 19 Fragen 
beantwortet werden mussten: Wann haben Sie dem 
welche Frage gestellt? Wann haben Sie diesen 
Menschen gefördert? Wie ist er gefördert worden? 
Und so weiter.  

Falls man Sitzenbleiben – ich rede schon fast im 
Konjunktiv II, weil ich Sitzenbleiben für einen abso-
luten Schwachsinn halte – überhaupt für sinnvoll 
hält, dann doch nur, wenn der Unterrichtsstoff wie-
derholt wird. Wenn man aber den Unterrichtsstoff 
nicht wiederholt, ist es doch nicht sinnvoll. Die 
Schulen haben, dies eingedenk, daraufhin ent-
schieden: Dann können wir gleich alle mit durchzie-
hen. Dann macht es sowieso nichts. Die vielen ne-
gativen Effekte des Sitzenbleibens sind uns ja alle 
bekannt.  

Noch bemerkenswerter fand ich, Herr Solf, Ihre 
Forderung, dass die demografischen Gewinne ei-
gentlich in einen Stufenplan „kleine Klassen“ mün-
den müssen. Dazu habe ich einen Antrag gestellt, 

der zurzeit im Schulausschuss beraten wird. Ich 
freue mich, dass Sie offensichtlich diesen Antrag 
unterstützen. Offensichtlich sind wir beide der Mei-
nung, dass das Gymnasium nur besser werden 
kann, wenn endlich die Klassenstärken gesenkt 
werden, weil natürlich mit Senkung der Klassenstär-
ken individuelle Förderungen, Übungen usw. mög-
lich sind.  

(Michael Solf [CDU]: Mein Klassenkampf!) 

– Ach, das ist Ihr Klassenkampf. Es ist aber mein 
Antrag.  

Ich hoffe, wir führen den Kampf für kleine Klassen 
gemeinsam, und bin sehr erfreut darüber, dass die 
FDP und die CDU demnächst dem Antrag der Lin-
ken zustimmen.  

(Beifall von der LINKEN – Ralf Witzel [FDP]: 
Aber nicht nur Klassenkampf!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Böth. – Als nächste Rednerin 
hat für die Landesregierung Frau Ministerin Löhr-
mann das Wort. Bitte sehr, Frau Ministerin. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte kurz zu einigen 
Punkten Stellung nehmen, damit die Dinge nicht 
verdreht im Raum stehenbleiben. Herr Witzel ver-
sucht ja immer, Dinge, die man darlegt, so zu ver-
drehen, dass ein völlig falscher Eindruck entsteht.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Ja, ständig!) 

Herr Witzel, Sie sagen, wir hätten den Versuch na-
türlich in der Annahme unternommen, dass darauf 
reagiert wird. Diesen Versuch haben wir aber nicht 
mit einem Zwang verbunden. Das hat bereits Frau 
Paul deutlich gemacht. Wir haben ein Angebot un-
terbreitet. Ob dieses Angebot genutzt wird oder 
nicht, das entscheiden die Betroffenen vor Ort.  

(Ralf Witzel [FDP]: Aber die wollen es doch 
nicht!) 

Sie wollten, dass ich sage: Basta! Das passiert 
nicht! Die Schulzeitverkürzung von CDU und FDP 
war super! – Sie haben das ja die ganze Zeit 
schöngeredet. Das war es aber nicht. Darum haben 
wir den vielfach geäußerten Wunsch der Eltern auf-
gegriffen und eine Wahlmöglichkeit eingeräumt.  

Ich halte es schon für richtig, Frau Böth – den Un-
terschied will ich gerne aufzeigen –, eine solche 
Entscheidung zeitnah anzubieten und nicht noch 
länger zu warten, weil dann die Veränderungspro-
zesse schwieriger zurückzuführen sind. 

(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

In den Gymnasien ist dann Folgendes passiert: Sie 
haben weitgehend selbst entschieden, bei G8 zu 
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bleiben. Das hat zu der stärkeren Akzeptanz und 
dem Willen geführt, alle Energie darauf zu richten, 
den Optimierungsprozess in Gang zu setzen – der 
aber unabhängig davon – das möchte ich gerne 
noch einmal sagen – von Anfang an von SPD, Grü-
nen und dieser Landesregierung geplant war. Das 
ist mir ganz wichtig. Sie tun so, als wäre das eine 
Reaktion auf das, was vorher in irgendeiner Weise 
anders geplant gewesen wäre. 

Sehr verehrter Herr Solf, Carl Friedrich von 
Weizsäcker hat gesagt: „Demokratie heißt Ent-
scheidung durch die Betroffenen.“ Und genau das 
passiert in den Gymnasien von Nordrhein-Westfa-
len in diesem Willensbildungsprozess. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Ich persönlich finde es gut, dass das genau so pas-
siert. Von Entscheidungen von oben, die einfach 
durchgezogen werden, haben die Menschen näm-
lich zu Recht die Nase voll. 

Herr Solf, Sie fordern Bekenntnisse. Wenn ich Be-
kenntnisse abzugeben habe, dann tue ich das in 
der Kirche und mache das mit meinem lieben Gott 
alleine aus.  

Und ich will Ihnen gerne eines zu bedenken geben: 
Was haben der Schulentwicklung, was haben den 
Hauptschulen die vielen Bekenntnisse der CDU zur 
Hauptschule genutzt? – Die haben stattgefunden, 
aber die Wirklichkeit nicht verändert. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD – 
Zurufe von der CDU) 

Die haben die Wirklichkeit nicht verändert. Sie ha-
ben sich an etwas festgehalten, von dem Sie jetzt 
merken, dass Sie es nicht mehr halten können. 
Deswegen halte ich davon gar nichts. Ich halte viel 
davon, konsequent systematische Politik zu ma-
chen. 

Herr Witzel, lesen Sie einmal nach. Ich meine, es 
war im Juli vor zwei Jahren, als ihr Kollege, der da-
malige hiesige Generalsekretär Lindner, zum The-
ma Gymnasium im „Kölner Stadt-Anzeiger“ interes-
sante Bemerkungen gemacht hat, nämlich genau 
die, die auch richtig sind: Das Gymnasium wird he-
terogener, das Gymnasium muss sich für andere 
Schülerschaften öffnen. Insofern müssen sich die 
Gymnasien darauf einstellen, dass sie einen ande-
ren Unterricht praktizieren, um dieser veränderten 
Schülerschaft erfolgreich Rechnung tragen zu kön-
nen und sie zu erfolgreichen Bildungsabschlüssen 
zu bringen. Aber dass Sie die Dinge unterschiedlich 
bewerten – je nachdem, wer sie sagt –, sind wir ja 
von Ihnen gar nicht anders gewohnt. 

Und ein Letztes zum Thema „Hausaufgaben“: Ich 
habe gar nicht gesagt, dass Hausaufgaben gut oder 
schlecht sind – dazu habe ich keinen einzigen Satz 
gesagt –, sondern Sie haben das wieder bewusst 
so interpretiert. Ich habe gesagt, dass wir unter-
scheiden müssen, wann eine Hausaufgabe, eine 

Übungs-, eine Vertiefungsphase, eine Besinnungs-
phase zu Hause stattfindet, weil der Schultag so 
lange dauert, oder wann man solche intensiven 
Diskussions- oder Übungsphasen in die Schule in-
tegrieren kann, und zwar nicht nur in die Ganztags-
schule, sondern auch in die Halbtagsschule, solan-
ge sie Halbtagsschule ist. Darüber müssen wir ge-
nauer nachdenken. Nichts anders habe ich gesagt.  

Dass Sie das offenbar nicht verinnerlicht haben, 
dass das auch in der Schule, manchmal auch in 
gemeinsamen Lerngruppen geht, zeigt, dass Sie 
einem veralteten Unterrichtskonzept anhängen und 
noch nicht gelernt haben, wie Unterricht, wie 
Lerneinheiten in einer Schule der Zukunft, zu denen 
ich die Gymnasien ausdrücklich zähle, stattfinden 
kann. 

Ein letzter Hinweis: Selbstverständlich findet diese 
Debatte nicht nur hier im Parlament statt. Es war mir 
wichtig, dass wir den Arbeitsprozess in diesem Jahr 
noch abschließen, dass wir das Signal geben, dass 
im nächsten Jahr mit der Umsetzung angefangen 
werden kann. Selbstverständlich werden auch die 
Schulen des Landes von der Unterrichtung infor-
miert, damit sie sich darauf einstellen können. 
Selbstverständlich werde ich auch alle Beteiligten 
des Arbeitsgespräches am 7. Oktober darüber in-
formieren. 

Ich möchte nicht schließen, ohne mich bei allen Be-
teiligten noch einmal ausdrücklich dafür bedankt zu 
haben, dass wir dieses Paket hier heute so vorlegen 
konnten. Im Grunde zeigt die Debatte, dass alle 
meinen, es muss etwas passieren, und der Regie-
rung beim Umsetzen auch die Unterstützung geben 
wollen. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin Löhrmann. – Nun hat für die Frak-
tion der CDU der Abgeordnete Kaiser das Wort. 
Bitte schön, Herr Kollege. 

Klaus Kaiser (CDU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Frau Löhrmann, ei-
ne Bemerkung möchte ich vorweg machen. Sie 
haben eben ausgeführt, dass Sie berichten, wenn 
etwas Neues da ist. Ich bin der Meinung. Sie soll-
ten das vielleicht einmal auf Änderungen innerhalb 
der Schulstruktur projizieren, wenn es um die Ein-
führung von Gemeinschaftsschule über Experi-
mentierparagraphen geht.  

Das wird im Parlament nicht besprochen. Etwas 
von dem, was im Ausschuss, und zwar in der nöti-
gen Tiefe, diskutiert wurde – was sicherlich sinn-
voll ist –, wurde in einigen Redebeiträgen darge-
stellt. Das hätten wir aber im Detail diskutieren sol-
len. Deshalb, glaube ich, ist das ein Ablenkungs-
manöver. Sie wollen die Unruhe, die Sie mit Ihrem 
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G8/G9-Vorstoß in die Gymnasien gebracht haben, 
kaschieren.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Wenn wir das politisch bewerten, ist es wichtig fest-
zustellen, dass Sie Ihren Frieden gemacht haben 
mit „9 plus 3“. Die von uns eingeführte Oberstufe 
wird von Ihnen toleriert, aber aus anderen Gründen, 
nämlich weil Sie sie gerne als Oberstufenzentrum 
für andere Schulformen haben möchten. Das ist 
doch festzustellen. Sie haben doch nicht im Ge-
ringsten geglaubt – wir auch nicht –, dass man eine 
so große Reform wie das G8 ohne Friktion, ohne 
Probleme einführen könnte. Sie werden doch in 
dem Handlungskatalog, den Sie vorgelegt haben, 
auch wiederfinden, dass das Jahre dauert, bis es 
implementiert ist. Ich bin Ihnen persönlich sehr 
dankbar, dass Sie nicht dem folgen wollen, was 
eben gesagt worden ist, nämlich eine Ansage an 
die Schule zu geben. 

(Zuruf von der SPD: Die Schrittfolge, Herr 
Kaiser, ist wichtig! Die Schrittfolge!) 

Das Wichtige ist doch, festzuhalten: Das, was da-
mals die alte Landesregierung zusammen mit El-
tern, Philologen und Direktoren vereinbart hat, und 
das, … 

(Ministerin Sylvia Löhrmann: Es hat ja nicht 
gewirkt!) 

– Es hat doch gewirkt.  

(Ministerin Sylvia Löhrmann: Warum hat es 
gewirkt?) 

– Es hat doch gewirkt. Es hat vielleicht noch nicht 
an 650 Schulen gewirkt, aber an der Mehrheit der 
Schulen doch. 

(Unruhe – Ralf Witzel [FDP]: Die wollen 
doch alle bei G8 bleiben! – Zurufe von der 
CDU) 

… was Sie jetzt als großartige Neuigkeit verkünden, 
unterscheidet sich in nichts, nur in einem Punkt, 
nämlich dem pädagogischen Tag. Da haben Sie 
unsere Zustimmung. Viele Dinge, die auf dem Weg 
waren, werden hier noch einmal bestätigt, ausge-
weitet. Es lohnte nicht, hier eine ganz große Unter-
richtung zu machen. Der Neuigkeitswert war sehr 
überschaubar. Trotzdem herzlichen Dank an alle 
Akteure, die dabei sind. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Kaiser. – Meine sehr verehrten 
Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 
Damit schließe ich die Beratung über die Unter-
richtung der Landesregierung. 

Ich rufe auf:  

3 Gesetz über die Feststellung eines Nachtrags 
zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2010 (Nach-
tragshaushaltsgesetz 2010) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 15/200 
Drucksache 15/600 (Ergänzung) 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 15/900 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzie-
rungsgesetzes für das Jahr 2010 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 15/207 
Vorlage 15/73 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 15/901 

Entschließungsantrag  
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/927 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die Fraktion 
der CDU dem Abgeordneten Weisbrich das Wort. 
Bitte schön, Herr Kollege.  

Christian Weisbrich (CDU): Frau Präsidentin! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit Bildung der 
rot-grünen Minderheitsregierung taucht immer 
wieder das Schlagwort „Koalition der Einladung“ 
auf. Es wabert durch dieses Haus, irrlichtert durch 
die Medien, und heute bekommen wir endlich 
Klarheit, worum es dabei geht.  

Heute stellt die rot-grüne Koalition den ersten 
Haushalt und damit das Drehbuch ihrer Minder-
heitsregierung zur Abstimmung. Nach all den un-
verbindlichen Floskeln der vergangenen Monate 
lässt sich an diesem Drehbuch genau erkennen, 
wen Sie eigentlich einladen wollen: nicht uns, son-
dern ausschließlich Ihre linken Tolerierungs-
partner, die nach längeren Schaukämpfen mit ihrer 
Basis nunmehr den Elchtest bestanden haben, wie 
es in der Presse süffisant heißt.  

Hätten Sie uns eingeladen, Herr Finanzminister, 
den auf Generationengerechtigkeit zielenden Kon-
solidierungskurs von CDU und FDP gemeinsam 
fortzusetzen, hätten wir uns kaum verweigern kön-
nen. Aber anstatt den harten und am Ende doch 
alternativlosen Weg der Konsolidierung zu gehen, 
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werfen Sie sich lieber den Linken an den Hals und 
akzeptieren deren verqueres Staatsverständnis. 

(Beifall von der CDU) 

Der Parteitag der Linken hat am 5. Dezember so-
genannte Haltelinien beschlossen. Das heißt, er hat 
die Preise für die Tolerierung der Minderheitskoaliti-
on festgesetzt. Diese Haltelinien sind jetzt Ihre Leit-
planken. Sie verzichten auf Einsparungen, Sie blä-
hen den Personalbestand auf, Sie betreiben eine 
Politik des „Wünsch dir was!“, und dafür machen Sie 
massenhaft neue Schulden. 

(Beifall von der CDU) 

Die Verfassung ist Ihnen dabei egal – genauso wie 
Ihren linken Partnern. Wenn man die Grundzüge 
Ihres Drehbuchs analysiert, wird sonnenklar, was 
Sie mit diesem Nachtrag erreichen wollen. Sie wol-
len Liquidität speichern wie ein Bär Winterspeck, 
aber nicht nur für ein Jahr, sondern möglichst bis 
zum Ende der Wahlperiode. Sie wollen ein Polster 
haben, um dort, wo es wehtut, nicht ernsthaft spa-
ren zu müssen, und Sie wollen sich damit die Gunst 
der Linken bis zum Ende der Wahlperiode erkaufen.  

Um dieses Ziel zu erreichen, ist Ihnen offenbar je-
des Täuschungsmanöver recht. Vor der Landtags-
wahl hat die Ministerpräsidentin gesagt: Nach der 
Landtagswahl wird die SPD eine stabile und ver-
lässliche Regierung bilden. Deshalb schließen sich 
Spekulationen über die Tolerierung einer rot-grünen 
Regierung durch die Linkspartei aus; das wird es 
definitiv nicht geben. – Ich stelle fest: Diese Be-
hauptung entsprach nicht der Wahrheit. 

(Beifall von der CDU) 

Genauso unwahr, Herr Finanzminister, ist Ihre Mär, 
dass Sie wegen der schwarz-gelben Schlussbilanz 
zu diesem verantwortungslosen Nachtrag gezwun-
gen seien. Sie behaupten, der Haushalt 2010 sei 
dramatisch unterfinanziert gewesen. Das ist nichts 
als eine Schutzbehauptung fern aller Fakten, mit der 
Sie Ihre Verschuldungsorgie tarnen wollen. In Wahr-
heit schließt der Haushalt 2010 um wenigstens 
1,5 Milliarden € besser ab als veranschlagt, weil die 
Ausgaben realistisch und die Einnahmen in der Krise 
sehr vorsichtig geschätzt waren. 

Um diese 1,5 Milliarden, Herr Finanzminister, könn-
te die Neuverschuldung auf dann knapp 5 Milliar-
den € abgesenkt werden, wenn Sie den Haushalt 
wirklich konsolidieren wollten. Sie wollen aber gar 
nicht konsolidieren. Wie sonst hätten Sie unwider-
sprochen behaupten dürfen, die Schuldenbremse 
sei ein Stück Selbstentmündigung – ich habe mich 
sehr gewundert, dass der Finanzminister dieses 
Landes so etwas sagt –, und wie sonst hätte die 
Frau Ministerpräsidentin angesichts leerer Kassen 
1 Milliarde Zusatzausgaben pro Jahr für Ihren vor-
beugenden Sozialstaat ankündigen können? Dieser 
vorbeugende Sozialstaat ist doch nichts anderes als 
eine Kuh, die man im Himmel füttert und auf der Er-

de melken will. Das wird niemals so aufgehen. Sie 
werden uns in ein endloses Schuldendesaster trei-
ben.  

(Beifall von der CDU) 

Die von Ihnen angeblich gezogene Schlussbilanz 
der CDU/FDP-Regierung ist reiner Etikettenschwin-
del.  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Ihr letzter Haus-
halt war Schwindel!) 

Es ist der schamlose Versuch, die Kosten für Ihre 
„Wünsch dir was!“-Politik der Vorgängerregierung in 
die Schuhe zu schieben. Ich kann nur sagen: Neh-
men Sie bitte zur Kenntnis: Es gibt keine schwarz-
gelbe Erblast in der Haushaltspolitik! 

(Beifall von der CDU und von der FDP – La-
chen von der SPD) 

Es gibt aber etwas ganz anderes. Es gibt eine sozi-
aldemokratische Erblast, Herr Kollege Körfges, aus 
den drei Jahrzehnten zuvor. Wenn Sie mir das nicht 
glauben, muss ich Ihnen sagen: Das hat die Ber-
telsmann-Stiftung mit ihrer Studie „Haushaltspoliti-
sche Lage und Perspektive des Landes NRW“ ganz 
eindrucksvoll nachgewiesen. Drei Jahrzehnte ist 
hier geschweinigelt worden, und jetzt muss die 
Suppe ausgelöffelt werden. 

(Zuruf von der SPD: Um keine Ausrede ver-
legen!) 

Sie wollen jetzt mit diesem Nachtrag nahtlos an den 
damals eingerissenen Schlendrian anknüpfen. Zur 
Tarnung dieses Manövers ist Ihnen erneut jede 
Täuschung recht. Deshalb behaupten die Minister-
präsidentin und der Finanzminister gemeinsam, 
auch wir hätten nach unserer eigenen mittelfristigen 
Finanzplanung für die Jahre 2009 bis 2013 genauso 
viele Schulden gemacht wie Sie. 

(Martin Börschel [SPD]: So ist es!) 

Sehr verehrter Finanzminister, diese Behauptung ist 
nachweislich falsch.  

(Beifall von der CDU) 

Denn Sie unterschlagen das Wichtigste: dass bei 
der Aufstellung der Finanzplanung im Juli 2009, auf 
dem Höhepunkt der Finanz- und Wirtschaftskrise, 
für die folgenden vier Jahre mit Steuerausfällen für 
das Land in Höhe von 25 Milliarden € gerechnet 
werden musste, 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist 
doch lächerlich!) 

weil damals das Sozialprodukt um 6 % zurückging 
und die Arbeitslosigkeit anschwoll. Das ist längst 
vorbei. Aufgrund der überraschenden Konjunk-
turexplosion treten diese Steuerausfälle jetzt bei 
Weitem nicht ein.  

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Das ist 
doch völlig falsch!) 
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Deshalb ist die entsprechende Neuverschuldung 
nicht nötig, und wir hätten diese Schulden ganz be-
stimmt nicht gemacht. Das belegt der drastische 
Abbau der Neuverschuldung, den wir in den Jahren 
2006 bis 2008 betrieben haben.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Wie das grafisch aussieht, können Sie in der „Rhei-
nischen Post“ von gestern nachlesen. Sie dagegen, 
Herr Finanzminister, scheinen das Wort „sparen“ 
überhaupt nicht zu kennen. Denn während der 
Bund seine Verschuldungsplanung wegen der gu-
ten Konjunkturentwicklung um sage und schreibe 
40 % zurücknimmt, wollen Sie die Neuverschuldung 
in Nordrhein-Westfalen ohne jede Not um 28 % er-
höhen.  

Gleichzeitig – und das finde ich bemerkenswert – 
fordert Ihre Fraktion in Berlin, die Schuldenaufnah-
me des Bundes – lassen Sie es sich auf der Zunge 
zergehen – angesichts der sprudelnden Steuerein-
nahmen und der positiven Entwicklung am Arbeits-
markt noch weiter zu drücken. In Berlin muss noch 
weiter gedrückt werden; das ist einer dpa-Meldung 
vom 12. November zu entnehmen. Und was ist bei 
uns? Was nun: Schulden drücken oder Griechen-
land-Syndrom? – Ich glaube, Sie entscheiden sich 
hier für das Griechenland-Syndrom. 

(Beifall von der CDU) 

Herr Minister, ich kann mir gar nicht ausdenken, 
was Ihre Kollegen in Berlin zu der von Ihnen geplan-
ten Schuldenorgie sagen würden. Ich fürchte, sie 
würden sich aus Protest die Kleider vom Leib rei-
ßen. Das werden wir hier in Nordrhein-Westfalen 
natürlich nicht tun. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Gott sei Dank! 
Ersparen Sie uns das! – Weitere Zurufe von 
der SPD – Lachen von der SPD und von den 
GRÜNEN) 

Stattdessen werden wir den Verfassungsgerichtshof 
anrufen, weil an Ihrem Nachtragshaushalt … 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Das würde 
auch gegen die parlamentarische Ordnung versto-
ßen. 

(Heiterkeit) 

Christian Weisbrich (CDU): … so gut wie alles 
verfassungswidrig ist. 

– Ja, lachen Sie nur dumm. Das können Sie ruhig 
machen. Das stört mich nicht. 

In Berlin reden Sie so, hier reden Sie so. Die Leute 
werden sich schon ihren Vers darauf machen. 

In Berlin kritisieren Sie die solide Haushaltspolitik 
und sagen, dass noch zu viele neue Schulden ge-
macht würden; da stimme ich Ihnen zu. Dort wird 

aber wirklich gespart. Hier hingegen wird Geld ver-
schwendet und zum Schornstein rausgejagt. Das 
kann nicht richtig sein. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Herr Kollege Körfges, der Haushalt, den Sie hier 
vorgelegt haben, verletzt die Kreditobergrenze nach 
der Landesverfassung. Sie erklären die Störung des 
wirtschaftlichen Gleichgewichts nicht so, dass es 
irgendjemand verstehen könnte. Das kann man 
aufgrund dessen, was Ihr Wirtschaftsminister vor-
gestern in der Zeitung veröffentlicht hat, auch gar 
nicht erklären. 

(Martin Börschel [SPD]: Dass Sie nicht lesen 
können, ist nicht unser Problem!) 

Es ist ganz klar: Zum Zeitpunkt der Verabschiedung 
des Nachtrags können Sie die Störungslage nicht 
schlüssig nachweisen. Aber sei‘s drum. Sie müss-
ten auch nachweisen, dass die Maßnahmen, die 
Sie ergreifen, geeignet sind, um einer Störungslage 
entgegenzuwirken. Auch das können Sie nicht und 
haben Sie bisher vollständig unterlassen. 

Mit Ihrer Politik und der Rücklagenbildung machen 
Sie eigentlich alles nur noch schlimmer. Meine Da-
men und Herren, eine Rücklage 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist doch Ihre 
Rücklage, Herr Weisbrich!) 

ist per se nicht geeignet, eine Störungslage zu be-
seitigen. Denn eine Rücklage entzieht dem Wirt-
schaftskreislauf Geld. Sie horten es beim Staat, und 
insofern wird es dem Wirtschaftskreislauf nicht zu-
geführt. Damit wird alles noch schlimmer, als es 
vorher ohnehin schon war. 

(Martin Börschel [SPD]: Milchmädchenrech-
nung!) 

Sie brauchen es mir nicht zu glauben. Aber wir ha-
ben es gutachterlich untersuchen lassen, und Sie 
werden sich wundern, wie wir es gegenüber dem 
Verfassungsgerichtshof darstellen. 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Sie werden eine 
Klatsche in Münster beim Gerichtshof krie-
gen!) 

Hinzu kommen bei einer Betrachtung Ihres Nach-
trags Verstöße gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot. 
Ich frage Sie ernsthaft: Wer nimmt, wenn er in zwei 
oder in drei Jahren ein Auto kaufen will, heute Kre-
dite auf und zahlt dafür Zinsen? 

(Mehrdad Mostofizadeh [GRÜNE]: Herr Linssen!) 

So bekloppt kann einer alleine überhaupt nicht sein. 
Aber Sie machen das mit Ihrem Nachtrag. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Sie verstoßen gegen das Jährlichkeitsprinzip. Sie 
verstoßen gegen den verpflichtenden Grundsatz der 
Etatreife, Herr Finanzminister. Und Sie verstoßen 
massiv gegen die Bundestreue, weil Sie die Vorwir-
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kungen der Schuldenbremse rechtsmissbräuchlich 
umgehen wollen, um nur einige wenige Kritikpunkte 
zu nennen. 

(Beifall von der CDU) 

Mit Ihrer Kreditgier verhalten Sie sich genauso wie 
die öffentlich-rechtlichen Banken nach dem Wegfall 
von Anstaltslast und Gewährträgerhaftung, als sie 
sich mit Ihrer Billigung in der Übergangszeit bis 
2005 noch schnell mit Liquidität vollgesogen haben. 
Sie wollen jetzt das Gleiche tun. Ihr Stichtag ist der 
01.01.2011, weil die Schuldenbremse danach selbst 
für Nordrhein-Westfalen indirekt Wirkung entfalten 
wird. 

Mit unserem Entschließungsantrag weisen wir 
Ihnen nach, dass 2010 rund 3,2 Milliarden € Kredite 
weniger aufgenommen werden müssten, als Sie es 
in Ihrem Haushalt veranschlagt haben. Wenn Sie 
die Kredite dennoch aufnehmen, dann schädigen 
Sie das Land bei einem Zinssatz von 3 % bereits 
um rund 100 Millionen € pro Jahr. Bei 4 % Kredit-
zins beträgt der Schaden schon rund 130 Millio-
nen € jährlich, und eine solche Zinshöhe kann man 
für die Zukunft keineswegs ausschließen. 

Dieser Nachtrag ist eine Einladung zum Verfas-
sungsbruch. Sie können nicht erwarten, dass wir 
dem zustimmen. Aber wir machen Ihnen einen Ge-
genvorschlag. Wir laden Sie zur Verfassungstreue 
ein. Wir schlagen vor, dass in den Nachtrag nur 
Maßnahmen aufgenommen werden, die bundes-
rechtlich oder landesverfassungsrechtlich zwingend 
geboten und damit verfassungskonform sind – im 
Klartext heißt das, Herr Minister: die Neuverschul-
dung um zusätzliche 1,83 Milliarden € unterbleibt. 
Auf die Zuführung zum Sondervermögen „Risikoab-
schirmung WestLB“ in Höhe von 1,3 Milliarden € 
wird verzichtet. Auf die Bildung einer Rücklage von 
375 Millionen € aus der Einheitslastenabrechnung 
wird verzichtet. 

(Martin Börschel [SPD]: Das könnte Ihnen 
so passen!) 

Auf die Bildung einer Rücklage für konnexitätsrele-
vante Kosten in Höhe von 370 Millionen € wird ver-
zichtet. Das können Sie immer noch veranschlagen, 
wenn der Sachverhalt und die Verteilungskriterien 
klar sind. 

Die Zuweisungen an die Gemeinden zu den Investi-
tionen für Plätze für Kinder unter drei Jahren beru-
hen ausschließlich auf einer Behauptung der Lan-
desregierung, die sich in der parlamentarischen Be-
ratung nachweislich als falsch erwiesen hat. Von 
1.300 Bauruinen war die Rede. Wo sind denn diese 
1.300 Bauruinen? – Dann müsste es in meinem 
Wahlkreis 20 geben. Da gibt es aber keine einzige. 
Ich kenne überhaupt keine Bauruinen. Das hat Ihr 
Innenminister auch im Kommunalausschuss einge-
räumt. 

Tatsache ist doch: Im Haushalt 2010 sind 100.500 
Plätze für unter Dreijährige finanziert. Von den 
Kommunen sind bislang 88.600 angefordert wor-
den. Damit ergeben sich im Haushaltsvollzug 2010 
sogar Minderausgaben. Auf die Zuweisungen in 
Höhe von 150 Millionen € wird deswegen verzichtet. 
Die Zuführung zum Sondervermögen Versorgungs-
fonds in Höhe von 94 Millionen € sowie die zwangs-
läufigen Mehreinnahmen und Mehrausgaben in Hö-
he von insgesamt 472 Millionen € werden durch den 
positiv verlaufenden Haushaltsvollzug von wenigs-
tens 562 Millionen € gedeckt. Die Ausbringung von 
neuen Stellen kann von uns nur akzeptiert werden, 
wenn zur Deckung eine entsprechende Ausbrin-
gung von kw-Vermerken erfolgt. 

(Ulrich Hahnen [SPD]: Sie haben schon ge-
merkt, dass Sie abgewählt worden sind, o-
der?) 

Der Landtag hat am 29. Oktober 2010 einen Antrag 
zu den Kommunalfinanzen beschlossen; das haben 
wir gemeinsam gemacht. Danach erhalten die be-
troffenen Kommunen ab 2011 – und nicht bereits ab 
2010 – in Abstimmung mit den kommunalen Spit-
zenverbänden entsprechende Unterstützungen des 
Landes in Höhe von 300 bis 400 Millionen € pro 
Jahr. Insofern kann diese Aufstockung des Ge-
meindefinanzierungsgesetzes, die zum Jahresende 
ohnehin zu spät kommt, als dass die Kommunen 
noch etwas Vernünftiges damit anfangen könnten, 
ebenfalls unterbleiben. 

Meine Damen und Herren, das zeigt im Grundsatz, 
dass es auch ganz anders geht. Die verbleibenden 
Haushaltsverbesserungen in Höhe von über 1,35 
Millionen €, die wir in der Saldierung haben, werden 
nach unserem Vorschlag zur Absenkung der Net-
toneuverschuldung verwendet. Nach dem heutigen 
Stand brauchte sie höchstens 5,2 Milliarden € zu 
betragen. 

Realistisch ist angesichts des wirklich gut verlau-
fenden Haushaltsvollzugs eigentlich, dass wir zum 
Rechnungsschluss, also dann, wenn Sie die Bücher 
für das Jahr 2010 geschlossen haben, tatsächlich 
mit eher unter 5 Milliarden € Neuverschuldung aus-
kämen als mit diesen 8,4 Milliarden €, die Sie in die 
Welt hauen. Das kann nicht wahr sein. Ich bitte Sie 
herzlich, das zu unterlassen. Das ist ein grober Ver-
fassungsbruch, den wir nicht mitmachen werden. – 
Schönen Dank für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Abgeordneter Weisbrich. – Als nächster Red-
ner hat für die Fraktion der SPD der Abgeordnete 
Börschel das Wort. Bitte schön, Herr Kollege Bör-
schel. 

Martin Börschel (SPD) Vielen Dank. – Frau Prä-
sidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr 
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geehrte Damen und Herren! Die Landesregierung 
hat heute den Nachtragshaushalt mit einer Ergän-
zung vorgelegt, der vor allem Folgendes ist: Ihre 
Bilanz von fünf Jahren schwarz-gelber Regierung 
in Nordrhein-Westfalen, Ihre Bilanz des Schei-
terns. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Bernd Krückel [CDU]: Lächerlich!) 

Ich sage auch ganz bewusst: Er ist Ihre Bilanz des 
Tarnens und Verschleierns.  

Sie haben im Haushalt für das Jahr 2010 die Ver-
schuldung mit 6,6 Milliarden € bewusst niedrig an-
gesetzt, um über den Wahltag zu kommen. In 
Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU 
und FDP, wussten Sie ganz genau, dass die Neu-
verschuldung auch unter Ihrer Regierung auf eine 
ähnliche Größenordnung angestiegen wäre 

(Christian Weisbrich [CDU]: Das ist doch 
nicht wahr! Schauen Sie mal, wie das bei 
uns gelaufen ist! – Der Abgeordnete hält ei-
ne Grafik hoch.) 

wie diejenige, die jetzt Landesfinanzminister Walter-
Borjans vorlegt. Sie wollten sich aber über die Wahl 
mogeln. Das ist Ihnen zum Glück von den Wähle-
rinnen und Wählern nicht abgenommen worden. 
Das ist Ihnen misslungen, sehr geehrte Damen und 
Herren von CDU und FDP. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Sie wussten zum Beispiel ganz genau, dass der 
Versorgungsfonds NRW für die Beamtenpensionen 
eine enorme Lücke aufweist. Wir beschließen jetzt 
die ehrliche Zahl. 

(Zuruf von Christian Möbius [CDU]) 

Sie haben vollmundig Lehrerstellen versprochen, 
aber das Geld dafür vergessen. Wir halten jetzt Ihre 
Versprechen. 

Sie haben die WestLB-Vorsorge eingerichtet, aber 
nicht ausreichend dotiert. Das korrigieren wir jetzt. 

Sie haben vom Verfassungsgerichtshof mehrere 
Male deftige Klatschen bekommen, zum Beispiel 
wegen der Einheitslastenabrechnung oder auch 
wegen des Kinderförderungsgesetzes. Wir zahlen 
nun auch hier Ihre Zeche. 

(Beifall von der SPD) 

Die Liste an Beispielen ließe sich fast beliebig fort-
setzen. Auf den kommunalen Anteil wird Kollege 
Herter gleich noch in der zweiten Runde näher ein-
gehen. Aber schon jetzt kann man festhalten: Die-
ser Nachtragshaushalt ist Ihre katastrophale 
Schlussbilanz von Schwarz-Gelb. Das ist so, und 
das bleibt so. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Wir müssen einräumen – darauf hat Kollege Weis-
brich so ziemlich als einzigen Punkt zu Recht hin-

gewiesen –, dass die Kreditobergrenze der Landes-
verfassung überschritten wird. Bevor sich jetzt Joh-
len andeutet, sage ich: Das wäre übrigens auch bei 
Ihrem Haushalt der Fall gewesen. Selbst Ihr Tarn-
haushalt von 6,6 Milliarden € Neuverschuldung hät-
te die Kreditobergrenze in der Verfassung gerissen. 

Wir müssen also – das ist so weit korrekt – die Stö-
rung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
feststellen. Das hat die Regierung in mehreren 
Runden im Haushalts- und Finanzausschuss und 
auch schon hier im Plenum getan. 

(Zuruf von Christian Möbius [CDU]) 

Die Experten im HFA waren sich einig, dass das 
keine juristische, sondern eine ökonomische Frage 
ist. Ich will nicht alle Einzelheiten wiederholen, son-
dern der Vollständigkeit halber auf die Ausführun-
gen der Landesregierung und auf die ökonomischen 
Sachverständigen insbesondere vom Institut für 
Makroökonomie und Konjunkturforschung verwei-
sen. Im Namen der Fraktionen von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen möchte ich erklären, dass wir uns 
diese Ausführungen ausdrücklich zu Eigen machen. 

Die Maßnahmen sind – das ist in der Anhörung 
ebenfalls deutlich geworden – zur Abwehr der Stö-
rungslage auch geeignet. 

(Beifall von Marc Herter [SPD]) 

Hier möchte ich nur einige Belege bringen, um nicht 
alles aus der Sitzung des HFA zu wiederholen. Die 
kommunalen Spitzenverbände beispielsweise be-
stätigen, dass die Zuwendungen an die Kommunen 
in erster Linie investiv verwendet werden, also kon-
junkturrelevant sind. Sie tragen demnach positiv zur 
Abwehr der Störung des wirtschaftlichen Gleichge-
wichts bei. Das ist belegt. 

(Zurufe von Christian Weisbrich [CDU] und 
Christian Möbius [CDU] – Bodo Löttgen 
[CDU]: Wider besseres Wissen!) 

Wer aus Ihren Reihen auch nur noch einigermaßen 
eine kommunale Verortung hat, müsste das auch 
zugeben. Ihre Kolleginnen und Kollegen aus den 
Städten und Gemeinden sagen das doch tagein, 
tagaus. Nehmen Sie endlich die Realität wahr. 

(Beifall von der SPD) 

Kommen wir zum WestLB-Fonds. Das ist zugege-
benermaßen ein bisschen kompliziert. Aber wer 
sich der Realität nicht verweigert, sondern or-
dentlich zuhört, was die Experten sagen, kann eines 
festhalten: 

(Ulrich Hahnen [SPD]: Die wollen nicht zu-
hören!) 

Kein einziger Experte kann Ihnen garantieren, dass 
die Ausfälle im Risikoschirm nicht kommen. 

(Christian Möbius [CDU]: Wann?) 
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– Keiner kann Ihnen garantieren, Herr Kollege 
Möbius, wann Sie kommen. Das ist völlig richtig. 

Wenn wir also jetzt für die höhere Dotierung – das 
sage ich ganz ausdrücklich – des von Ihnen übri-
gens schuldenfinanziert eingerichteten Fonds dafür 
sorgen, dass Nordrhein-Westfalen jederzeit hand-
lungsfähig bleibt, stabilisieren wir das Finanzsys-
tem. Wenn wir das Finanzsystem stabilisieren, sta-
bilisieren wir auch die Gesamtwirtschaft. Wenn wir 
die Gesamtwirtschaft stabilisieren, leisten wir einen 
Beitrag zur Abwehr der Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts. So einfach ist das, lie-
be Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Denn auch das 
haben die Ökonomen bestätigt. 

Wir stellen also fest: Sie lassen sich von diesen und 
von allen anderen bisher vorgetragenen Argumen-
ten nicht leiten und nicht überzeugen. Sie kündigen 
sogar wiederholt eine Klage vor dem Landesverfas-
sungsgericht an. Ich frage Sie: Warum stellen Sie 
heute keinen einzigen Änderungsantrag zum Haus-
halt, liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und 
FDP, wenn Sie das alles so schlecht finden? 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Das ist blamabel. Das ist ein Abschied aus Ihrer 
Rolle als Opposition.  

(Zuruf von Christian Weisbrich [CDU]) 

Sie stellen keinen einzigen Änderungsantrag. Das 
einzige, was Sie vorlegen, ist ein Entschließungsan-
trag. Sie wissen aber genauso gut wie wir, dass ein 
Entschließungsantrag den Haushalt nicht ändert. 

(Zuruf von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Damit verabschieden Sie sich. Damit machen Sie 
Klamauk. Damit veranstalten Sie Politikzirkus, Herr 
Kollege Weisbrich, liebe Kolleginnen und Kollegen 
von CDU und FDP. 

(Dietmar Brockes [FDP]: Das müssen Sie 
gerade sagen!) 

Es kommt auf die Änderungen zum Haushalt an. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Dabei will ich ganz offen und ehrlich sagen: Es wäre 
für eine Opposition niemals leichter gewesen, den 
Haushalt zu verändern, als bei einer Minderheitsre-
gierung. Wir werden gleich noch hören, dass Sie 
doch sogar in Teilen identische Positionen haben. 
Übrigens setzen Sie, insbesondere von CDU und 
FDP, sich damit selbst ins Unrecht, denn den 
WestLB-Fonds haben Sie schuldenfinanziert einge-
richtet und dotiert. Wenn Sie das jetzt vor dem Ver-
fassungsgerichtshof anklagen wollten, setzten Sie 
sich damit selbst ins Unrecht. 

(Zuruf von Christian Weisbrich [CDU]) 

Aber lassen wir das beiseite. Wir merken auch beim 
Jugendmedienschutzstaatsvertrag und anderen 
Dingen, dass Ihnen Ihr Geschwätz von gestern of-
fenkundig völlig egal ist. Sie sagen einfach: Koste 
es, was es wolle. Wir machen die Politik heute. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN)  

Warum stellen Sie dann keinen Antrag auf Strei-
chung der WestLB-Risikovorsorge? Warum stellen 
Sie diesen Antrag nicht?  

(Zuruf von der CDU: Sie brauchen dem Ent-
schließungsantrag nur zuzustimmen!) 

Oder warum stimmen Sie nicht wenigstens dem An-
trag der Linken zu, die WestLB-Risikovorsorge um 
350 Millionen € abzusenken?  

(Beifall von der LINKEN) 

Der Antrag ist doch im Raum. Stimmen Sie ihm 
doch zu! Sie von CDU und FDP sind doch dersel-
ben Meinung – jedenfalls seit Neuestem – wie die 
Linke.  

(Vorsitz: Vizepräsidentin Gunhild Böth)  

Sie entlarven sich, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
damit als unglaubwürdig. Sie veranstalten Politikzir-
kus und verabschieden sich von seriöser Politik.  

(Zuruf von Manfred Palmen [CDU]) 

Das müssen wir hier und heute im Parlament fest-
stellen.  

Es gibt das Primat der Politik. Wer also keinen 
ernsthaften Versuch der Veränderung auf parla-
mentarischem Weg unternimmt und trotzdem klagt, 
verhöhnt das Verfassungsgericht des Landes Nord-
rhein-Westfalen. Das will ich Ihnen ausdrücklich ins 
Stammbuch schreiben. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Sie haben, da Sie keinen Versuch der Veränderung 
unternehmen, das politisch-moralische Recht auf 
Kritik verwirkt. Sie wollen das Verfassungsgericht 
Ihre Arbeit machen lassen, liebe Kollegen von CDU 
und FDP. Das ist unparlamentarisch und nicht in 
Ordnung. Dafür werden Sie die Quittung bekom-
men.  

Eigentlich bleibt nur die Frage, warum Sie das ma-
chen. Warum gehen Sie so vor? Warum stellen Sie 
keine Anträge und ergehen sich gleichzeitig in Fun-
damentalkritik? 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Sie haben Angst!) 

Da bleibt nur eine Erklärung übrig: Sie haben es 
sich in der Opposition bequem gemacht. Sie sind 
eine Art Schaukelstuhl-Opposition geworden.  

(Zurufe von der CDU: Oh!) 

Ich sehe das Bild geradezu vor mir, wie der Frakti-
onsführer Karl-Josef Laumann im Schaukelstuhl sit-
zend,  
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(Karl-Josef Laumann [CDU] schüttelt mit 
dem Kopf.) 

eine Pfeife im Mundwinkel, Decke über den Knien, 
abends am Kaminfeuer seinen Enkeln erzählt, dass 
früher alles besser war,  

(Heiterkeit von der SPD und von den GRÜNEN) 

dass die Regierung heute nur Fehler macht und 
dass er selbst in Düsseldorf Heldentaten vollbringt 
und große Schlachten schlägt. Das ist Ihre Mär von 
Ihrem Handeln in Düsseldorf und im Parlament.  

(Widerspruch von der CDU) 

Die Kämpfe hingegen, von denen Sie, Herr 
Laumann, Ihren Enkeln erzählen, sind rein virtuell. 
Denn Sie haben es aufgegeben, die Wirklichkeit 
verändern zu wollen. Das ist Ihr Problem.  

(Zurufe von der CDU) 

In Wahrheit wollen Sie gar nicht regieren. Sie haben 
Ihren Gestaltungsanspruch aufgegeben. Parteivor-
sitzender Röttgen spielt lieber mit Mutti in Berlin. 
Laschet ist geschwächt und im Wesentlichen nicht 
zu sehen.  

(Manfred Palmen [CDU]: Alles Phrasen!) 

Wittke muss sich um das Intrigantenstadl an der 
Wasserstraße kümmern. Krautscheid macht die 
Biege. Und, wie eben schon gesagt, Laumann sitzt 
im Schaukelstuhl und schaut lieber zu, wie Opposi-
tion virtuell geht.  

(Zurufe von der CDU) 

Das ist die blamable Wahrheit. Das ist ein Armuts-
zeugnis. Das ist ein jämmerliches Bild. Deswegen 
bleibt uns heute nur, den Nachtragshaushalt, den 
die Regierung vorgelegt hat, zu beschließen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Rechtswidrig! Verfas-
sungswidrig!) 

Er ist Ihre katastrophale Schlussbilanz. Das tut weh. 
Tun werden wir es trotzdem. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke sehr, Herr 
Börschel. – Für die Grünen spricht jetzt Herr 
Mostofizadeh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Nach-
tragshaushalt, den die Landesregierung vorgelegt 
hat, ist tatsächlich eine Schlussabrechnung mit der 
katastrophalen Politik von CDU und FDP der letz-
ten fünf Jahre. Aber ich sage direkt dazu: Er ist ei-
ne schonende Schlussabrechnung, denn norma-
lerweise hätten wir weitere Bausteine einbauen 
müssen. Ich werde in meinem Redebeitrag darauf 
zurückkommen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Da kann man ja ge-
spannt sein!) 

Ihre Politik und insbesondere der Haushalt 2010 trägt 
die Überschrift: täuschen, tricksen und tarnen. – Sie 
haben auch heute wieder zu suggerieren versucht – 
der Kollege Weisbrich hat es gemacht –, dass die 
CDU in ihrer Regierungszeit unheimlich konsolidiert 
hätte  

(Christian Möbius [CDU]: Ist doch so!) 

und im Gegensatz zur Regierungszeit von SPD und 
Grünen alle Steuermehreinnahmen zur Konsolidie-
rung eingesetzt bzw. Steuermindereinnahmen ent-
gegengesteuert hätte.  

Ich werde Ihnen jetzt einige amtliche Zahlen vortra-
gen, wie es tatsächlich ausgesehen hat und was 
Sie 2005 im Zweiten Nachtragshaushalt gemacht 
haben, der bekanntermaßen vor dem Verfassungs-
gericht gescheitert ist. Im Jahre 2005 hat diese glor-
reiche Regierung aus CDU und FDP eine Milliar-
de € für Kreditablösungen des BLB und der BVG 
eingefügt.  

(Christian Möbius [CDU]: Das war ein Schat-
tenhaushalt!) 

Sie sagen heute dazu, Herr Weisbrich: völlig falsch. – 
Es war das Aufbauen von Kreditreserven und die 
Veränderung der Nettokreditaufnahme für das Folge-
jahr zulasten des Jahres 2005.  

(Christian Möbius [CDU]: Das ist überhaupt 
nicht miteinander zu vergleichen!) 

Des Weiteren – das verschweigen Sie auch immer – 
haben Sie 600 Millionen € den Kommunen kreditiert. 
Wenn Sie das nicht gemacht hätten, wäre die Netto-
kreditaufnahme im Jahre 2005 um 600 Millionen € 
niedriger als damals ausgefallen, während gleichzei-
tig die Nettokreditaufnahme im Jahre 2006 um 600 
Millionen € höher geworden wäre. Wozu führte das? 
Sie haben die Bilanz zwischen 2005 und 2006 um 
2,2 Milliarden € verändert. 

(Zuruf von Christian Weisbrich [CDU]) 

Tatsächlich heißt das, dass Sie nicht um 3,6 Milliar-
den €, sondern tatsächlich nur um 1,2 Milliarden € 
konsolidiert haben. Insofern haben Sie bei steigen-
den Steuereinnahmen in Höhe von 2,3 Milliarden € 
1,04 Milliarden € nicht konsolidiert, sondern konsu-
miert.  

Weil das vielleicht ein bisschen kompliziert war, 
werde ich das an den Folgejahren ein bisschen 
leichter ausführen. Im Jahre 2007 sind die Steuer-
einnahmen gegenüber dem Jahr 2006 um 3,5 Milli-
arden € angestiegen. Das ist leicht nachzulesen. 
Gleichzeitig ist die Nettokreditaufnahme nur um 1,4 
Milliarden € gesunken. 2,1 Milliarden € sind offen-
sichtlich in dem Jahr auf der Strecke geblieben.  

Und 2008 zu 2007: Die Steuereinnahmen steigen 
um 1,6 Milliarden €; die Nettokreditaufnahme wird 



Landtag   15.12.2010 

Nordrhein-Westfalen 1558 Plenarprotokoll 15/19 

 

nur um 700 Millionen € gesenkt. Dabei sind 900 Mil-
lionen € verloren gegangen.  

(Zuruf von Christian Weisbrich [CDU]) 

Im Jahr 2009 sind im Vergleich zu 2008 die Steuer-
einnahmen um 2,6 Milliarden € eingebrochen, aber 
die Nettokreditaufnahme ist um 4,9 Milliarden € an-
gestiegen. Da sind schon wieder 2,3 Milliarden € 
verloren gegangen.  

Sie brüsten sich sogar noch damit – auch im Ent-
schließungsantrag –, dass 2008 sogar noch eine 
Milliarde € in die von Ihnen jetzt so kritisierte Rück-
lage für die WestLB eingeflossen sind.  

(Zuruf von Christian Weisbrich [CDU]) 

Also sind es nicht nur 2,3 Milliarden €, sondern so-
gar 3,3 Milliarden €, die auf der Strecke geblieben 
wären.  

(Christian Weisbrich [CDU] winkt ab.) 

So viel zur Konsolidierungspolitik von CDU und 
FDP in den vergangenen fünf Jahren.  

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD – Zuruf von Christian Möbius 
[CDU]) 

– Es ist schwer zu ertragen, aber ich werde es 
Ihnen trotzdem vortragen, um deutlich zu machen, 
wie Sie die Schaubilder frisieren.  

Im Jahre 2001 sind im Vergleich zum Jahr 2000 die 
Steuereinnahmen um 4,2 Milliarden € eingebro-
chen. Die Nettokreditaufnahme ist nur um 1,8 Milli-
arden € angestiegen. Also waren es 2,4 Milliarden € 
Konsolidierungsbeitrag in dem Jahr.  

2002 zu 2001 gab es einen weiteren Einbruch der 
Steuereinnahmen um 1,9 Milliarden €. Tatsächlich 
ist die Nettokreditaufnahme nur um 600 Millionen € 
gestiegen. Sie wissen auch, wo das eingespart 
wurde, nämlich bei Lehrerinnen und bei anderen 
Stellen.  

(Zuruf: Beim Weihnachtsgeld!) 

– Beim Weihnachtsgeld im Jahr 2003 und bei den 
Besoldungen. Da haben Sie sich, Herr Rüttgers und 
Herr Wolf, auf die Straße gestellt, Protestdemonst-
rationen angeführt und gesagt: Das machen wir al-
les anders. Man darf nicht die Zukunft des Landes 
auf dem Rücken der Beschäftigten kaputtmachen. 

Das haben Sie alles hier vorgetragen, um 2005 
dann dem Ganzen die Krone aufzusetzen und eine 
weitere Besoldungskürzung hier im Land durchzu-
setzen. Das ist Ihre Politik. Das ist die Wahrheit. 
Das ist die Fata Morgana der Konsolidierung von 
CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Jetzt einmal zu den größten Gefahren für diesen 
Landeshaushalt. Die sitzen nämlich nicht hier, son-
dern in Berlin. Das ist die Steuerpolitik von FDP und 

CDU. Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz ha-
ben wir hier rauf- und runtergenudelt: 800 Millio-
nen € für das Land, 400 Millionen € für die Kommu-
nen. Das sind schon einmal 1,2 Milliarden €, die Sie 
die Ausgangsbasis dieses Landes verschlechtert 
haben. 

Wenn der abgemilderte Stufentarif, der jetzt noch im 
Koalitionsvertrag drinsteht, mit 24 Milliarden € Ent-
lastung, also 17 Milliarden € zusätzlich, durchkom-
men würde, würde das Land noch einmal 1,7 Milli-
arden € verlieren – und zwar für gar nichts, keiner 
hat etwas davon auf der Straße, und ich werde 
Ihnen gleich noch erzählen, wer auch noch blutet –, 
plus 500 Millionen € Minus bei den Kommunen! Und 
Sie regen sich auf, dass wir die Kommunen im 
nächsten Jahr um 500 Millionen € entlasten wollen, 
um Geld in Bildung und soziale Vorbeugung zu set-
zen! Das ist die Differenz zwischen CDU und FDP 
auf der einen Seite und Grünen und SPD auf der 
anderen Seite. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Jetzt haben wir wieder hier im Landtag gemeinsam 
vereinbart, dass der Bund mindestens 20  Milliar-
den € – ich sage es noch einmal: mindestens 20 
Milliarden € – zusätzlich investieren soll, um die 
Kosten der Solidarbeiträge bei den Kommunen zu 
bezahlen, also die Hälfte dessen, was da aufkommt. 
Das heißt übersetzt: 20 Milliarden € muss der Bund 
dann auch zahlen. Das fällt ja nicht vom Himmel. 
Das sind 20 Milliarden €, die im Bundeshaushalt für 
diese Kosten vorgesehen werden müssen. 

Aber was machen Sie tatsächlich? Sie machen eine 
weitere Absenkung bei den Kosten der Unterkunft. 
Sie sind nicht bereit, Entlastungsmaßnahmen auf 
Bundesebene vorzusehen, und machen eine weite-
re Steuersenkung im moderaten Bereich, aber es 
kostet das Land wieder 50 Millionen € jährlich. Sie 
machen nicht Ihre Hausaufgaben. Sie machen nicht 
Ihre Politik. Sie sagen im Lande Hü und im Bund 
Hott. 

Noch eines zur ach so großen Konsolidierungspoli-
tik im Bund: 25 % des Bundeshaushalts werden 
durch Kredite finanziert. Selbst in diesem Hauptkri-
senjahr 2010 kommt das Land mit 15 % Kreditfi-
nanzierung für den Haushalt aus. Da suggerieren 
Sie, CDU und FDP im Bund würden eine Superkon-
solidierungspolitik machen. Das kann man doch 
langsam nicht mehr ernst nehmen. 

Und dann: Der einzige Antrag, der in den Aus-
schussberatungen gelaufen ist, den die CDU ge-
stellt hat, war zur BVG – Zuführung der liquiden Mit-
tel in Richtung Landeshaushalt. 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Echtes Schaustück! 
– Zuruf von Martin Börschel [SPD]) 

Da mussten Sie sich haarklein im Ausschuss erklä-
ren lassen, dass die 100 Millionen €, die im Haus-
halt vorhanden sind, eben jene Mittel sind, die noch 
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liquide sind, also die der BVG jetzt zur Verfügung 
stehen und dem Haushalt zugeführt werden kön-
nen. 

Zwei Tage vor der Ausschusssitzung haben Sie im 
Haushaltskontrollausschuss noch vorgetragen, das 
sei alles kein Problem. Die Mittel bei der BVG seien 
gut geparkt; sie müssten dem Landeshaushalt gar 
nicht zugeführt werden.  

Weil der Landesrechnungshof aber richtigerweise 
darauf hingewiesen hat, dass das mit Haushalts-
klarheit und Haushaltswahrheit nichts zu tun hat, 
haben Grüne und SPD und auch Linke gesagt: 
Nein, das ist nicht in Ordnung. Wir müssen die liqui-
den Mittel so schnell wie möglich dem Landeshaus-
halt zuführen, damit die dem Haushaltsgesetzgeber 
zur Verfügung stehen. – Da haben Sie noch gesagt 
„Das machen wir nicht“ und haben dagegen ge-
stimmt. 

Was machen Sie dann? Zwei Tage später legen Sie 
einen Antrag vor, in dem noch nicht einmal eine 
Summe steht, sondern nur die Bemerkung: Die Mit-
tel aus dem Verkauf der LEG müssen dem Landes-
haushalt zugeführt werden. 

Dann mussten Sie sich vom Finanzminister vor-
rechnen lassen, dass der Amtsvorgänger diese Mit-
tel aber angelegt hat bis auf die 100 Millionen €, 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Schwarze Kasse!) 

und wenn man die jetzt da herausholen würde, um 
sie dem Landeshaushalt zuzuführen, wäre das wirt-
schaftlich schädlich. 

(Zuruf von Christian Weisbrich [CDU]) 

Sie erreichen gleich zwei Dinge mit diesem Vor-
gang. Erstens machen Sie sich lächerlich, weil Sie 
innerhalb von zwei Tagen einmal eben eine doppel-
te Pirouette in Ihrer Positionierung drehen. Da hat ja 
nicht einmal die FDP mitgezogen; Sie werden sich 
erinnern. Zweitens exkommunizieren Sie Ihren Fi-
nanzminister an einer Stelle, wo es geradezu lä-
cherlich ist, und sagen ganz deutlich im Parlament: 
Dieser Finanzminister hat Schattenhaushalte be-
trieben und herumgetrickst, was das Zeug hält. – 
Sie müssen sich schon einmal entscheiden, was 
Sie da tun. 

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von der LINKEN) 

Jetzt noch eines: Wo wir uns wirklich fundamental 
unterscheiden, ist das Thema „Kommunalfinanzen“. 
Jetzt lese ich im Entschließungsantrag zur heutigen 
Sitzung, dass Sie der Auffassung sind, dass die 300 
Millionen €, die im Nachtragshaushalt zur Verbesse-
rung der kommunalen Finanzlage zur Verfügung 
gestellt werden sollen, die im Übrigen auch Herr Ex-
Finanzminister Linssen wenige Tage vor der Land-
tagswahl angekündigt hat, falsch investiert sind 

(Zuruf von Christian Weisbrich [CDU]) 

und dass es den Kommunen so gut geht, dass sie 
noch ein Jahr warten und erst im nächsten Jahr von 
Konsolidierungshilfen profitieren sollten. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, 
wo leben Sie eigentlich? Jetzt haben Sie die dritte 
Pirouette in dem Zusammenhang gedreht. Nach der 
Landtagswahl haben Sie erst gesagt, die 300 Millio-
nen € seien ein Tropfen auf den heißen Stein – Herr 
Engel hat es ja in Eurobeträgen pro Kopf vorge-
rechnet – und deswegen ungeeignet. Jetzt sagen 
Sie: Die 300 Millionen € sind zu viel. – Sie müssen 
sich schon einmal entscheiden, welche Position Sie 
haben. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Sie drehen sich immer wieder wie ein Kreisel im 
Kreis herum und haben keine klare Linie. 

Einen Punkt kann ich Ihnen auch nicht ersparen: 
Ihre Fata Morgana der Konsolidierung. Sie tun ja so, 
als ob Sie wer weiß was an Personalkonsolidierung 
gemacht hätten. Tatsächlich ist uns vorgerechnet 
worden: Es waren 0,8 % effektive Einsparung an 
Stellen.  

Jetzt will ich hier gar nicht einer Stelleneinsparung 
das Wort reden. Aber ich will klarstellen, wo Wahr-
heit und Klarheit der Aussagen der CDU und der 
FDP sind. Tatsächlich hat Ministerin Höhn – wozu 
Herr Papke ja immer sagt, es seien Tausende von 
zusätzlichen Stellen im Umweltbereich geschaffen 
worden – allein in den Jahren 1995 bis 2000 8 % an 
Stellen eingespart. Ich kann Ihnen auch die Vorla-
gennummer noch dazu nennen: Vorlage 14/107, 
unterschrieben von Finanzminister Linssen. – So 
viel zum Vergleich in diesem Bereich!  

Sie sollten sich schämen, sich heute noch hierhin zu 
stellen und so zu tun, als seien Sie die Konsolidierer 
dieses Landes. Tatsächlich sind Sie das größte 
Problem für den Landeshaushalt. Sie haben keine 
klare Linie. Sie nehmen jedes einzelne Argument, 
um zu täuschen und zu tricksen. 

(Manfred Palmen [CDU]: Unverfrorenheit!) 

Sie wollen überhaupt nicht an der Zukunft dieses 
Landes mitarbeiten. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Als letzten Punkt in der Sache will ich die Finanzie-
rung des U3-Ausbaus ansprechen. Sie schreiben in 
Ihrem Entschließungsantrag allen Ernstes – Herr 
Kollege Weisbrich hat es eben auch noch einmal 
vorgetragen –, statt der rund 100.000 Plätze seien 
nur etwa 88.000 Plätze finanziert worden. Vielleicht 
hilft an dieser Stelle ein Blick in Ihren eigenen 
Haushalt. Das eine – nämlich die 150 Millionen €, 
die im Nachtragshaushalt zusätzlich bereitgestellt 
werden – sind Investitionsmittel, und das andere 
sind Betriebsmittel. Sie wollen jetzt ohne Zufluss-
vermerk diese Summen zusammenpacken. 
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In Wirklichkeit wollen Sie aber noch etwas ganz an-
deres. Sie wollen tatsächlich den U3-Ausbau in die-
sem Lande stoppen. Wieder wollen Sie einen 
Haushaltstrick – der keiner ist und der nicht funktio-
niert – verwenden, um genau dies politisch zu ver-
hindern. Das halte ich für so was von rückwärtsge-
wandt, dass mir fast nichts mehr dazu einfällt. 

(Beifall von Martin Börschel [SPD]) 

Rot und Grün haben einen Nachtragshaushalt vor-
gelegt, mit dem sie versuchen, Ihre Versprechen zu 
erfüllen und Vorsorge zu treffen, um dramatische 
Entwicklungen, die im nächsten Jahr anstehen, ab-
zumildern. 

Eines will ich Ihnen schon noch mit auf den Weg 
geben: Herr Kollege Weisbrich hat hier in einer Ple-
nardebatte vorgetragen, dass die Garantieerklärung 
bei der NRW.BANK ein tatsächliches Problem für 
das Land ist. Hier sprechen wir über 2,5 Milliar-
den €, die durch nichts, durch keinen einzigen Cent, 
beim Land gegenfinanziert sind. Wenn die WestLB 
im nächsten Jahr verkauft wird und der Ertrag un-
terhalb von 3,4 Milliarden € liegen sollte – dazu will 
ich mich jetzt nicht weiter äußern –, bekommt das 
Land null. Das führt dazu, dass 2,5 Milliarden € un-
mittelbar der NRW.BANK zugeführt werden müs-
sen. 

Wenn man Ihre Politik durchdenken und konse-
quent zu Ende führen würde, ergibt sich: Wenn die-
se 2,5 Milliarden € im nächsten Jahr fällig würden 
und zusätzlich weitere Risiken bei der WestLB un-
mittelbar aufschlagen würden, verursachte das eine 
Neuverschuldung im zweistelligen Milliardenbereich. 
Ist das solide und zukunftsfähige Haushaltspolitik? 
Ich finde, nein! 

Abschließend möchte ich Ihnen noch zu dem Ent-
schließungsantrag etwas sagen. Frau Kollegin 
Freimuth, ich weiß nicht, ob Sie ihn vielleicht nicht 
ganz richtig gelesen haben. Was die BVG betrifft, 
befindet sich darin wieder eine Formulierung, die 
der Position im Ausschuss widerspricht. 

Mit diesem Nachtragshaushalt wird mit der Politik 
von CDU und FDP in milder Form abgerechnet. Sie 
wollen heute durch Täuschen und Tricksen versu-
chen, das aufzuhalten. In Wahrheit hoffen alle CDU-
Kommunalpolitikerinnen und -politiker – oder zu-
mindest die große Mehrheit –, dass dieser Nachtrag 
endlich durchkommt, 

(Beifall von der SPD und von Horst Becker 
[GRÜNE]) 

damit der U3-Ausbau weitergeht, damit 300 Millio-
nen € in die kommunalen Kassen fließen und damit 
endlich eine andere Politik beginnt, die die Kassen 
der Kommunen ernsthaft berücksichtigt und die 
Kommunen als gleichberechtigten Partner in die-
sem Land aufnimmt. Alles das wollen Sie verhin-
dern.  

Sie wissen aber, dass Sie von Ihrer Basis getrieben 
werden. Insofern sind wir guten Mutes, dass wir ei-
ne breite Mehrheit für die Zustimmung in diesem 
Landtag bekommen. – Danke. 

(Beifall von den GRÜNEN – Vereinzelt Beifall 
von der SPD) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr 
Mostofizadeh. – Für die Fraktion der FDP spricht 
jetzt Frau Freimuth. 

Angela Freimuth (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Der nun zur zweiten Lesung 
vorliegende Nachtragshaushalt ist ein erneuter 
Nachweis für eine falsche Weichenstellung rot-
grüner Haushalts- und Finanzpolitik. Begriffe wie 
„Sparen“, „Konsolidierung“ oder „Generationenge-
rechtigkeit“ sind hoffentlich nicht unbekannt, aber 
zumindest in diesem Nachtragshaushalt unge-
nannt. 

(Martin Börschel [SPD]: Das ist ja eure Bi-
lanz! Deswegen kommen sie auch nicht 
vor!) 

Meine Damen und Herren, wir sind vergleichsweise 
mit einem blauen Auge durch die Wirtschafts- und 
Finanzkrise gekommen, 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Blauäugig!) 

deren Ausmaß uns neue Begrifflichkeiten lehrte und 
bei der wir vor einem Jahr noch nicht absehen 
konnten, wie aus dieser tiefen Vertrauenskrise wie-
der neuer Mut und neues Wachstum entstehen 
können. 

Heute dürfen wir feststellen, dass wir in Deutsch-
land und in Nordrhein-Westfalen das höchste Wirt-
schaftswachstum seit der Wiedervereinigung ha-
ben. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung prognostiziert in 
seinem aktuellen Gutachten ein Wachstum für Ge-
samtdeutschland von 3,7 %. Die Auswirkungen da-
von sind auch real. Steuereinnahmen und Steuer-
einnahmeerwartungen steigen deutlich an. 

Die aktuelle November-Steuerschätzung lässt, auf 
NRW heruntergebrochen, mindestens 1,1 Milliar-
den € – der Kollege Weisbrich nannte gerade auch 
1,5 Milliarden € – mehr Steuereinnahmen für das 
laufende Jahr 2010 erwarten. Herr Minister, ich ha-
be immer gesagt, dass ich es niemandem ankreide, 
wenn Steuereinnahmenansätze im Zweifel eher zu-
rückhaltend geschätzt werden. Es sind aber jeden-
falls definitiv höhere Steuereinnahmen zu erwarten, 
als das noch nach der Mai-Steuerschätzung der Fall 
war. 

(Martin Börschel [SPD]: Aber die Neuver-
schuldung sinkt doch!) 
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Der Wirtschaftsminister dieses Landes hat am ver-
gangenen Montag hier im Landtag die Konjunktur-
prognose des RWI vorgestellt. Die Wirtschaftsex-
perten prognostizieren für 2010 ein Wachstum von 
3,5 % für Nordrhein-Westfalen, also leicht unter 
dem Bundesdurchschnitt. 

Dass wir derzeit das Niveau von 2008 noch nicht 
erreicht haben, sollte uns zwar anspornen, unter-
streicht aber gleichzeitig auch die Normalität kon-
junktureller Schwankungen. Genauso wenig wie 
Rekordwachstum Vergleichsmaßstab sein darf, darf 
es sicherlich auch eine Rekordrezession sein. 

Die Wirtschaftsexperten des RWI diagnostizieren 
außerdem einen stabilen Aufschwung mit steigen-
den Beschäftigten- und sinkenden Arbeitslosenzah-
len. Minister Voigtsberger erläutert dazu, dass die 
Menschen jetzt einen spürbaren Anteil an dem Auf-
schwung erwarten. Auch wenn der Minister im Au-
genblick offensichtlich entschuldigt ist, möchte ich 
feststellen: Wo er recht hat, hat er recht. 

(Beifall von Martin Börschel [SPD]) 

Gott sei Dank lässt sich das auch belegen. Es ha-
ben wieder mehr Menschen in unserem Land eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung finden 
können. Sie bringen ihre Fertigkeiten und ihre Krea-
tivität, ihre Erfahrung und ihr Wissen in unsere Ge-
sellschaft und unsere Prosperität mit ein. Waren im 
Jahr 2009 noch durchschnittlich 802.000 Menschen 
ohne Arbeit, sind heute „nur“ noch – mit Einschrän-
kung; denn es sind immer noch zu viele – 727.000 
Menschen auf der Suche nach einer Beschäftigung. 
Das ist eine Arbeitslosenquote von 8,1 %. 

(Özlem Alev Demirel [LINKE]: Wie viele Ein-
Euro-Jobber haben Sie jetzt gerechnet?)  

Diese Beschäftigungsquote hatten wir zuletzt vor 
neun Jahren. 

Meine Damen und Herren, wir erfahren außerdem 
eine Stabilität des Preisniveaus. 2009 hatten wir mit 
0,4 % die geringste Zunahme der Verbraucherprei-
se seit der Wiedervereinigung. Auch aktuell kann 
man von Preisniveau-Stabilität sprechen, auch 
wenn die anziehenden Energiepreise zuletzt für ei-
nen moderaten Anstieg auf 1,5 % – so jedenfalls 
ausweislich des Monatsberichts der Deutschen 
Bundesbank – gesorgt haben. 

Die Stimmungsindikatoren des ifo Instituts und der 
GfK zeigen weiterhin hohe Werte an. Vor allem die 
stark ansteigenden Auslandsumsätze nordrhein-
westfälischer Unternehmen werden sich erst in den 
nächsten Monaten voll in den Bilanzen der Unter-
nehmen niederschlagen. Auch der Binnenkonsum 
erholt sich. Das schlägt sich unter anderem in der 
Zahl der Pkw-Zulassungen nieder. Sie steigt im drit-
ten Quartal in Folge wieder an, verbunden mit einer 
Zunahme der industriellen Produktion um nicht we-
niger als 3,2 % alleine von September auf Oktober, 

mit einem Schwerpunkt in der auch in Nordrhein-
Westfalen stark vertretenen Automobilindustrie. 

Es kann sicherlich alles noch viel besser sein. Das 
ist im Übrigen ja auch Motivation für Menschen, sich 
im Gemeinwohl einzubringen. Aber von einer nach-
haltigen und ernsthaften Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts wird hier und heute 
wohl kaum die Rede sein dürfen. 

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Was wissen Sie 
denn davon?) 

Dennoch wollen Sie die Neuverschuldung auf 
8,4 Milliarden € erhöhen. Sie wollen die Schulden-
spirale damit um weitere 1,8 Milliarden € über die 
6,6 Milliarden € hinaus drehen, die CDU und FDP 
noch in der tiefsten Rezession vorsehen mussten. 

Kollege Börschel, wenn wir eine Nettokreditaufnah-
me bewusst niedrig angesetzt hätten, dann hätte 
ich – das sage ich Ihnen ganz offen – keine 6,6 Milli-
arden € angesetzt, weil ich finde: Jeder Euro, den wir 
zu viel an neuen Schulden aufnehmen, ist auch ein 
Euro zu viel zulasten nachfolgender Generationen. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Nur zum Vergleich, weil hier schon mehrere Ver-
gleiche gezogen wurden: Die alte Landesregierung 
musste 2009 bei einem Wachstum von minus 5 % – 
so man denn bei minus 5 % überhaupt von „Wachs-
tum“ reden kann; korrekterweise müsste man 
„Schrumpfung“ sagen –, in Nordrhein-Westfalen so-
gar von minus 5,8 %, 5,6 Milliarden € neue Schul-
den aufnehmen. Mir tut davon jeder einzelne Euro 
nach wie vor weh.  

Aber Sie wollen bei einem Wachstum von plus 
3,7 % dieses Jahr 8,4 Milliarden € Schulden ma-
chen. Dazu kann ich nur sagen: mein Beileid! Dass 
es anders geht, demonstrieren uns die anderen 
Bundesländer und der Bund. CDU und FDP im 
Bund zum Beispiel senken die Neuverschuldung. 
Statt früher prognostizierter 80 Milliarden € wird der 
Bund voraussichtlich deutlich unter 50 Milliarden € 
aufnehmen müssen. Das sind über 40 % weniger. 

Sie in unserem schönen Nordrhein-Westfalen trei-
ben die Schulden um rund 1,8 Milliarden € in die 
Höhe. Wir sind der Meinung: Das geht so nicht. 

(Zuruf von Martin Börschel [SPD]) 

Die Redezeitbegrenzung lässt es leider nicht zu, 
dass hier alle Details angeführt werden. Deswegen 
will ich nur einige wenige Gründe für unsere Ableh-
nung des vorgelegten Etatentwurfs kurz skizzieren.  

Zwar gelten die Vorgaben der Schuldenbremse für 
dieses Jahr noch nicht, aber auch das alte Finanz-
verfassungsrecht setzt der Schuldenmacherei 
Grenzen. Diese bestehen darin, dass oberhalb der 
Kreditverfassungsgrenze für eine Schuldenaufnah-
me ganz besondere Begründungs- und Darle-
gungspflichten gelten. Mit dem Nachtrag wird die 
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Investitionssumme und damit diese Kreditverfas-
sungsobergrenze um 4,5 Milliarden € überschritten. 

Aus der Verfassung und der Landeshaushaltsord-
nung, die die Verfassung in diesem Zusammenhang 
weiter konkretisiert, ergibt sich, dass eine Über-
schreitung der Kreditobergrenze nur zur Abwehr 
und Abwendung einer ernsthaften und nachhaltigen 
Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts 
zulässig ist. 

Kollege Mostofizadeh hat gerade schon ein Urteil 
des Verfassungsgerichtshofs Nordrhein-Westfalen 
zu dem damals von CDU und FDP im Jahr 2005 
verabschiedeten Nachtragshaushalt angeführt. In 
diesem Urteil gibt es eine ganz wichtige Anmer-
kung. Die müssen wir uns, glaube ich, sehr nachhal-
tig vor Augen führen, nämlich dass die Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes nur dann 
erklärt werden kann, wenn sie auch objektiv vorliegt 
und nicht, Herr Kollege Börschel, wenn das eine 
Landesregierung oder ein geschätzter finanzpoliti-
scher Sprecher einer regierungstragenden Fraktion 
einfach mal so erklärt. Es kommt auf das objektive 
Vorliegen an. 

Ich habe bereits ausgeführt, dass nach keinem Indi-
kator hier eine Störung des gesamtwirtschaftlichen 
Gleichgewichts festzustellen ist. Meine Damen und 
Herren, deswegen kann nach den Vorgaben des 
Verfassungsgerichtshofs diese auch nicht erklärt 
und zur Rechtfertigung herangezogen werden.  

Im Weiteren ist mit der Neuverschuldung auch die 
Pflicht verbunden nachzuweisen, dass sich die mit 
dieser Neuverschuldung verbundenen Maßnahmen, 
die sich bei einem vorliegenden Nachtrag wesent-
lich einfacher in diesem Beziehungszusammenhang 
darstellen lassen als bei einem Gesamthaushalts-
werk, zu einer Beseitigung oder Abmilderung der 
Störung eignen. Diese Maßnahmen sind dazu nicht 
geeignet. Ein Blick auf die wesentlichen Maßnah-
men macht schnell deutlich, warum.  

Fast 2 Milliarden € – also etwas mehr, als Sie neue 
Schulden aufnehmen wollen – führen Sie verschie-
denen Rücklagen zu, 1,3 Milliarden € davon alleine 
für eine weitere Zuführung zu dem Sonderfonds zur 
Bedienung eventueller Zahlungsverpflichtungen aus 
der Risikoabsicherung für die ehemaligen Papiere 
der WestLB, die sich jetzt in der Ersten Abwick-
lungsanstalt befinden.  

Konjunkturpolitisch gesehen ist die Zuführung von 
Kreditmitteln zu Rücklagen sinnlos. Es handelt sich 
lediglich um Umbuchungen. Im schlimmsten Fall 
sind die Auswirkungen sogar negativ, weil dem 
Wirtschaftskreislauf durch die Kreditmittel Mittel ent-
zogen werden. Eine Störung des gesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewichts – wollen wir sie einfach ein-
mal unterstellen – kann man damit auch nicht im 
Ansatz bekämpfen. 

(Zuruf von Martin Börschel [SPD]) 

Auch einer politischen Bewertung hält der Nachtrag 
nicht stand. Der vorherige Haushaltsgesetzgeber 
hat Ihnen 1,2 Milliarden € in den WestLB-Fonds 
eingestellt. Wie uns auch der Finanzminister in der 
Fragestunde vom 15. September bestätigt hat, 
reicht dieses Geld nach Angaben der Experten des 
Vermögensverwalters des Landes, PIMCO, nach 
allen denkbaren Szenarien noch mindestens bis 
zum Ende des Jahres 2011 aus. Deswegen ist es 
auch absolut nicht notwendig, die ausreichende 
Vorsorge mit diesem Nachtrag sozusagen auf den 
letzten Tages des Jahres 2010 noch einmal mehr 
als zu verdoppeln.  

(Beifall von der FDP und von Hendrik Wüst 
[CDU]) 

Den Steuerzahlerinnen und Steuerzahler würde 
dieses Manöver, wenn Sie es tatsächlich denn hier 
beschließen, 65 Millionen € Zinszahlungen kosten. 
Ich sage dazu ganz klar: Unverantwortliche Geld-
verschwendung oder eine ganz merkwürdige Art 
der Bankenunterstützung.  

Auch ein Blick auf die anderen Maßnahmen, die Sie 
ergreifen, führt zu keiner anderen Bewertung. 
375 Millionen € stellen Sie zurück für etwaige Belas-
tungen aus einer verlorenen Klage gegen das Ein-
heitslastenabrechnungsgesetz. Nur um es noch 
einmal in aller Deutlichkeit zu sagen: Bisher hat 
noch nicht eine einzige Kommune Klage gegen das 
Gesetz erhoben. In der Begründung des Nach-
tragshaushalts heißt es: „Dem Vernehmen nach 
beabsichtigt eine Reihe von Kommunen zu klagen.“ 

Meine Damen und Herren, eine Haushaltspolitik, die 
sich „dem Vernehmen nach“ orientiert, ist keine se-
riöse Haushaltspolitik und sollte auch unter Ihrem 
Niveau und Anspruch bleiben.  

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Alle zwangsläufigen Mehrausgaben wie für die 
Wohngeldabrechnung, die Mehrkosten des Winter-
dienstes aufgrund des harten Winters oder die 
Schlussabrechnung des Impffonds könnten Sie aus 
den Steuermehreinnahmen finanzieren und trotz-
dem noch die Neuverschuldung für 2010 insgesamt 
senken.  

Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wäre verant-
wortungsvoll und richtig. Leider ist das nicht zu hof-
fen. Vielmehr leisten Sie den haushaltspolitischen 
Offenbarungseid und belegen wieder einmal die 
These, dass nachhaltige und generationengerechte 
Finanzpolitik von einer linken SPD- oder 
SPD/Grünen-Landesregierung nicht zu erwarten ist.  

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Frau Ministerpräsidentin, Sie haben einmal gesagt, 
Ihre Politik des Schuldenmachens sei mutig. Das 
Gegenteil, Frau Ministerpräsidentin, ist der Fall. Es 
ist eben gerade kein Zeichen von Mut, sondern ein 
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Akt der Unverantwortlichkeit und Feigheit gegen-
über nachfolgenden Generationen, so viele Schul-
den zu machen, wie das hier in der Vergangenheit 
und auch heute wieder geschehen soll.  

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Ihnen fehlt der Mut, den Menschen in diesem Land 
zu sagen, dass es mit einer Rundum-sorglos-
Betreuung des Staates nicht funktionieren kann, 
und dass alle Ausgaben erst einmal an anderer 
Stelle erwirtschaftet werden müssen. Es bleibt näm-
lich richtig: Erwirtschaften vor verteilen. Wer das in-
frage stellt, der unterschreibt wahrscheinlich auch 
den Satz: Die Erde ist eine Scheibe.  

Den Preis für Ihr simpel gestricktes Manöver zur Fi-
nanzierung von Wahlgeschenken und des „himmli-
schen Jahrmarktes“ zahlen die Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler und in besonderer Weise die 
nachfolgenden Generationen, die einen noch gerin-
geren haushaltspolitischen Spielraum vorfinden 
werden, als wir ihn ohnehin heute schon zu bekla-
gen haben.  

Wir sind davon überzeugt, dass jede Generation die 
gleichen Möglichkeiten und Chancen verdient hat, 
die Probleme ihrer Zeit zu lösen. Ihre Politik, die den 
Gegenwartskonsum zulasten der Zukunft in den 
Mittelpunkt stellt, ist daher im hohen Maße unsozial. 
Der Nachtragshaushalt ist politisch unverantwortlich 
und zudem verfassungswidrig. – Vielen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit.  

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau 
Freimuth. – Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt 
Herr Sagel.  

Rüdiger Sagel
*)
 (LINKE): Frau Präsidentin! Sehr 

geehrte Damen und Herren! Wir haben als Linke 
immer deutlich gemacht, dass wir nicht nur einen 
Regierungs-, sondern auch einen Politikwechsel in 
Nordrhein-Westfalen wollen. Wir wollen soziale 
Gerechtigkeit durch nachhaltige Zukunftsinvestitio-
nen. Wie Gewerkschaften und viele außerparla-
mentarische Initiativen wollen wir die Spielräume 
für einen sozial-ökologischen Umbau in Nordrhein-
Westfalen erweitern.  

Deshalb haben wir – übrigens als einzige Fraktion 
im Gegensatz zu allen anderen – auch zehn Anträ-
ge im Haushalts- und Finanzausschuss gestellt. Die 
CDU hat ja nur einen einzigen eingebracht und die 
anderen gar keinen.  

(Zuruf von der CDU: Qualität vor Quantität! – 
Martin Börschel [SPD]: Der war so schlecht, 
da war sogar die FDP dagegen!) 

Wir haben deutlich gemacht: Wir wollen diesen Poli-
tikwechsel. Wenn das hier von CDU und FDP so 
dargestellt wird, als hätten Sie hier eine Haushalts-

konsolidierungspolitik gemacht, eine vernünftige Fi-
nanzpolitik, dann muss ich Sie an Ihre Bilanz der 
letzten fünf Jahre seit 2005 erinnern. Sie sind hier 
mit 106,8 Milliarden € Schulden des Landes ange-
fangen und sind bei 130 Milliarden € gelandet. Das 
sind über 22 Milliarden mehr Schulden.  

(Zuruf von der CDU) 

Das ist Haushaltskonsolidierungspolitik à la CDU 
und FDP.  

Auch wenn Sie hier auf die Bilanz am Arbeitsmarkt 
verweisen, kann ich Ihnen nur sagen: Schauen Sie 
sich das einmal an! Das sind zum größten Teil Ein-
Euro-Jobs, das sind Leiharbeiter, das sind befristete 
Arbeitsplätze mit Lohndumping. Das ist auch ein 
Teil Ihrer Bilanz der letzten fünf Jahre.  

(Beifall von der LINKEN) 

Durch den vorliegenden Nachtragshaushalt und die 
Ergänzungsvorlage werden allererste, wenn auch 
kleine Schritte in Richtung eines sozialökologischen 
Politikwechsels sichtbar. Dies gilt insbesondere für 
die erste Soforthilfe für die Kommunen von 300 Mil-
lionen €, Nachbesserungen zur Unterstützung der 
Kindertagesstätten von insgesamt 520 Millionen € 
und neue Stellen im Schul- und Umweltbereich.  

Dass die Minderheitsregierung hier zumindest eini-
ge Weichen in die richtige Richtung stellt, haben wir 
als Linke begrüßt und sagen aber auch deutlich: 
Links wirkt.  

(Beifall von der LINKEN) 

Die Linke steht auch für ein Bildungskonzept, in 
dem die Bildung nicht weiter vom Geldbeutel der 
Eltern abhängen darf. Deswegen sagen wir sehr 
deutlich und haben das auch in Anträgen gefordert: 
Wir wollen die Abschaffung der Studiengebühren 
schon zum Sommersemester 2011.  

(Beifall von der LINKEN) 

Wir wollen, dass den Versprechungen, die hier im 
Wahlkampf von SPD und Grünen gemacht worden 
sind, auch konkrete Taten folgen. Wir wollen, dass 
diese Studiengebühren nicht erst im Wintersemes-
ter 2011/2012 abgeschafft werden.  

Insgesamt – und das muss man leider auch konsta-
tieren – handelt es sich bei der von SPD und Grü-
nen angekündigten Abschlussbilanz der Rüttgers-
Regierung um eine unvollständige Abrechnung. Die 
Nachbesserung zur Unterstützung der Kindertages-
stätten im U3-Bereich ist nicht zuletzt aufgrund des 
Urteils des Verfassungsgerichtshofs in Münster zu-
stande gekommen. Wir haben das Urteil ausdrück-
lich begrüßt, haben uns aber auch dafür eingesetzt, 
dass das im Haushaltsplan des Landes aufgenom-
men wird. Es ist ja auch so geschehen.  

Die Linke steht zudem zu ihrer Forderung nach ei-
nem Schutzschirm für die Kommunen statt nur für 
die Banken. Im Nachtragshaushalt werden 
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1,3 Milliarden € für die WestLB AG erneut vorgese-
hen, für das Sondervermögen Risikoabschirmung. 
Für das WestLB-Desaster sind in allererster Linie 
CDU und FDP verantwortlich.  

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Ach du großer 
Gott!) 

Das wollen Sie nicht hören, aber es entspricht den 
Tatsachen. Die Linke steht nach wie vor zu einem 
starken, gemeinwohlorientierten öffentlichen Ban-
kensektor. Dazu gehören sowohl Landesbanken als 
auch Sparkassen. Deshalb wehren wir uns nach 
wie vor gegen die Bestrebungen der europäischen 
Kommission, die WestLB so schnell wie möglich zu 
privatisieren. Das ist aus unserer Sicht ein Einfalls-
tor zur Privatisierung der Sparkassen, der wir unse-
ren entschiedenen Widerstand entgegensetzen 

(Beifall von der LINKEN) 

Wir brauchen endlich eine öffentliche Debatte um 
die Zukunft der WestLB und fordern die Landesre-
gierung auf, eine solche zu initiieren. Die Zukunft 
der WestLB darf nicht allein in Brüssel und Düssel-
dorf entschieden werden. Deshalb wollen wir die 
1,3 Milliarden € für die WestLB im Nachtragshaus-
halt kürzen und 300 Millionen € umverteilen. Wir 
wollen, dass nicht nur Geld an die Bank fließt, son-
dern auch an die Kommunen. Denn denen steht 
das Wasser höher als nur bis zum Hals. 

Zudem fordern wir weiterhin für die WestLB mehr 
Transparenz, demokratische Kontrolle, ein neues 
Geschäftsmodell, keine weitere Beteiligung an Risi-
ko- und Spekulationsgeschäften, keine Millionen-
Boni für Banker und Bankerinnern sowie eine Haf-
tung der verantwortlichen Vorstände. All das ist bis-
her leider noch nicht passiert. 

Die Linke lehnt den von der WestLB, ihren Eigen-
tümern und der Bundesanstalt für Finanzmarktstabi-
lisierung bestellten Veräußerungsbevollmächtigten 
Friedrich Merz ab. „Mehr Kapitalismus wagen“ ist 
definitiv nicht die Lehre, die wir aus der Krise zie-
hen. Mich würde aber auch interessieren, was die 
CDU dazu sagt, dass Herr Merz jetzt die WestLB an 
die – wie Sie sie immer nennen – „Kommunisten 
aus China“ verkaufen will. Was sagen Sie von der 
CDU eigentlich dazu? 

Die Verschuldung der öffentlichen Haushalte ist 
enorm. Wir wollen keine Schuldenpolitik, um Steu-
ergeschenke für die Reichen zu finanzieren. Kom-
munen und Länder müssen aber handlungsfähig 
bleiben. Gerade jetzt brauchen wir mehr Investitio-
nen in soziale und öffentliche Infrastruktur sowie ei-
nen Ausbau öffentlicher Beschäftigung. 

Die Linke steht auch für eine neue Steuerpolitik. 
Dazu sind von uns seit Langem eingeforderte Bun-
desratsinitiativen – zum Beispiel zur Einführung der 
Vermögenssteuer in Form der Millionärssteuer so-
wie zur Hebung des Spitzensteuersatzes für die 
Einkommenssteuer – notwendig. All das fehlt bis-

her. Die Ministerpräsidentin hat – als ich das schon 
bei der Einbringung des Haushalts gefordert habe – 
noch einmal deutlich abgelehnt. Hier erwarten wir 
weitere Initiativen und werden als Linke weiterhin 
Druck machen. 

Zudem sollte NRW allen Versuchen Widerstand 
leisten, die Finanzierung der Kommunen weiter zu 
untergraben. Deswegen sagen wir Nein zur Ab-
schaffung der Gewerbesteuer und Ja zu ihrer Wei-
terentwicklung zu einer Gemeindewirtschaftssteuer.  

Die Landesregierung muss zudem zusätzliche Fi-
nanz- und Steuerprüfer und -prüferinnen einstellen. 
Wir begrüßen, dass es vor allem durch unsere Ini-
tiative gelungen ist, dass sich die Landesregierung 
in dieser Frage sehr schnell bewegt und wir kurzfris-
tig 300 neue Stellen schaffen, davon 200 für die 
Außenprüfung und 100 für die Ausbildung. 

SPD und Grüne haben ansonsten vieles angekün-
digt, aber bisher wenig umgesetzt. Die Bilanz von 
150 Tagen Landesregierung Kraft ist mehr als ma-
ger. 

(Beifall von Christian Weisbrich [CDU] – 
Hans-Willi Körfges [SPD] [an Christian 
Weisbrich gewandt]: Erwischt!) 

Ein neues und erweitertes Personalvertretungsge-
setz, wie von Gewerkschaftsseite schon seit langem 
gefordert, lässt ebenso auf sich warten wie ein neu-
es Vergabegesetz, welches mehr Transparenz er-
möglicht und tarifliche Regeln beinhaltet. 

SPD und Grüne unternehmen bisher nur hauchzar-
te Korrekturen an der neoliberalen Kahlschlagpolitik 
von CDU und FDP in den vergangenen fünf Jahren. 

Wir haben uns als Linke sehr intensiv mit dem 
Nachtragshaushalt beschäftigt und konkrete Anträ-
ge gestellt. Als haben auch als Partei sehr deutlich 
festgestellt, dass wir sämtliche Vorschläge, wenn 
sie denn kommen, zur Privatisierung, zum Perso-
nal- oder Sozialabbau ablehnen. Diese rote Halteli-
nie sehen wir im Nachtragshaushalt nicht verletzt. 

Aber wir sagen auch sehr deutlich: Das, was an 
Nachbesserungen gemacht und als Schlussbilanz 
der schwarz-gelben Landesregierung verkauft wird, 
ist unzureichend. Deswegen haben wir schon von 
Anfang an gesagt: So ist dieser Nachtragshaushalt 
nicht zustimmungsfähig.  

Wir werden morgen noch einmal drei Anträge stel-
len und Ihnen allen hier im Saal eine letzte Chance 
geben, diesen Anträgen zuzustimmen. Ansonsten 
werden wir uns enthalten. 

Abschließend kann ich nur sagen: Je stärker die 
Linke, desto sozialer das Land. Wir bleiben original 
sozial, auch nach der Wahl! – Danke schön. 

(Beifall von der LINKEN) 
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Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Sa-
gel. – Für die Landesregierung hat jetzt Herr Minis-
ter Dr. Walter-Borjans das Wort. 

Dr. Norbert Walter-Borjans, Finanzminister: Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Sehr ver-
ehrte Damen und Herren von CDU und FDP, wie 
hart muss eigentlich Ihr Aufprall in der Realität ge-
wesen sein, wenn Sie nach der Klatsche bei der 
Landtagswahl nicht zu dem Punkt kommen, über 
Ihre eigenen Fehler nachzudenken, 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

wenn man nicht in der Lage ist, die Zahlen zu über-
prüfen, mit denen man selbst über Jahre hinweg 
und in die nächsten Jahre hinein Kosmetik am 
Haushalt betrieben hat, sondern man deshalb of-
fenbar ein Problem mit der parlamentarischen De-
mokratie bekommt und sagt: Da wir das nicht im 
Landtag schaffen, müssen wir mit dem Gericht dro-
hen, klagen und prozessieren. 

(Hendrik Wüst [CDU]: Sie verstoßen gegen 
die Verfassung!) 

Man müsste eigentlich ein bisschen gelernt haben. 
Es gibt noch die Chance, heute oder morgen etwas 
dazuzulernen. 

Was machen Sie stattdessen? – Selbstverherrli-
chung auf der einen Seite! Kein Wort darüber, wie 
es gelungen ist, in den Jahren 2007 und 2008 die 
Nettokreditaufnahme auf einen so wunderschönen 
Wert von 1,1 Milliarden € herunterzufahren. Das ist 
überhaupt keine Frage. 

Kein Wort darüber, dass es im Jahre 2008 Steuer-
einnahmen in einer Größenordnung von 42,1 Milli-
arden € gab. Jetzt, nachdem die letzte Steuerschät-
zung im Mai 36,6 Milliarden € angekündigt hatte und 
wir möglicherweise von 37,7 € ausgehen, reden Sie 
von „sprudelnden Steuerquellen“, die von dieser 
Regierung nicht angemessen verwendet werden. 

(Widerspruch von Christian Weisbrich [CDU]) 

– Dann sind wir immer noch 4 Milliarden € unter den 
42,1 Milliarden €. 

Sie machen auch falsche Angaben zur mittelfristi-
gen Finanzplanung meines Vorgängers. Die sah  
nämlich stabil bis 2013 6,5 Milliarden € neue Schul-
den vor. Darin waren die Steuermindereinnahmen 
aus der Mai-Steuerschätzung noch nicht berück-
sichtigt.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Alleine für das Jahr 2010 hätten nämlich schon 
230 Millionen € obendrauf kommen müssen, im 
nächsten Jahr 1,1 Milliarden €, im übernächsten 
1,6 Milliarden €. Diese Zahlen kann ich Ihnen vorle-
gen. Das ist überhaupt keine Frage. Sie tun so, als 
ob die Mai-Steuerschätzung schon drin gewesen 
wäre und die neuen Steuerschätzungen obendrauf 

kommen würden. Sie sagen, das seien sprudelnde 
Steuereinnahmen. Dabei diskreditieren Sie vorsor-
gende Sozialpolitik. Das sei eine Kuh, die im Him-
mel gezüchtet werde. Aber wenn heute einer bei 1 
Milliarde € mehr schon wieder nach Steuersenkun-
gen ruft, ist das offenbar eine Kuh, die in jedem Stall 
Platz hat.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Sie hören nicht auf, weiter zu täuschen über die 
Verschiebungen auf andere, vor allen Dingen auf 
die Kommunen. Nur damit haben Sie ein Stück die-
ser noch nicht einmal gelungenen Konsolidierung 
bewirkt. Auf diese Art können wir nicht diskutieren.  

Dass Sie da von einem Fehler in den anderen, ich 
würde fast sagen: von einer Peinlichkeit in die ande-
re rutschen, das haben wir im Haushalts- und Fi-
nanzausschuss nicht nur einmal erlebt. Ich will nur 
ein paar Punkte aufführen, die zeigen, wie Sie Milli-
onen produzieren, wie Sie Millionen aus dem Hut 
zaubern, die es gar nicht gibt.  

Weil Sie nämlich diese 230 Millionen € Steuerein-
nahmen, die im Mai weniger prognostiziert wurden, 
überhaupt noch nicht realisiert hatten, haben Sie am 
8. November in diesem Haus in einer Aktuellen 
Stunde von 700 Millionen € zusätzlichen Steuerein-
nahmen geredet, von denen der Finanzminister nur 
500 Millionen € zur Senkung der Nettokreditauf-
nahme eingesetzt habe. Die 700 Millionen € gab es 
nicht. Sie hatten die 200 Millionen Steuerminderein-
nahmen nicht berücksichtigt. 

Damit nicht genug: Am 24. November gibt Herr 
Weisbrich eine Pressekonferenz. Er verteilt seinen 
Sprechzettel, in dem er dem Finanzminister Bilanz-
fälschung vorwirft – nachdem er sich über einen 
ähnlichen Begriff vonseiten der Landesregierung, 
der Ministerpräsidentin mal unglaublich aufgeregt 
hatte. Jetzt heißt es auf einmal, 100 Millionen € 
nicht gezahlte Länderfinanzausgleichsmittel seien 
irgendwo in den Haushalt geflossen. Was er nicht 
mehr wusste, war, dass noch Herr Linssen als 
Schlussabrechnung für 2009 diese 100 Millionen € 
überwiesen hatte. 

(Zuruf von Christian Weisbrich [CDU]) 

Das war der zweite von drei Punkten, zu denen 
man wirkliche Daten nennen kann.  

Den dritten gab es vorige Woche im Haushalts- und 
Finanzausschuss. Da hieß es – weil man nicht ganz 
genau wusste, wie man es berechnen soll –, dass 
noch mindestens 200 Millionen € von der Beteili-
gungsverwaltungsgesellschaft an liquiden Mitteln in 
den Haushalt eingestellt werden sollen. Dann stellte 
sich heraus – das konnte ich richtigstellen; Herr 
Mostofizadeh hat es gesagt –: Diese 200 Millionen € 
sind von meinem Vorgänger bis zum Jahr 2011 
festgelegt. Sie sind nicht liquide.  

(Christian Weisbrich [CDU]: Bis zum 16. Ja-
nuar!) 
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Auf diese Art haben Sie es geschafft, eine halbe 
Milliarde aus dem Hut zu zaubern, die es überhaupt 
nicht gab. Und auf diese Art rechnen Sie sich Ihren 
Haushalt noch immer schön.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Ich will Ihnen mal etwas sagen: Damit können Sie 
nebenan im Apollo-Varieté eine hervorragende 
Nummer abgeben, 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

aber in diesem Haus funktioniert das nicht.  

(Zuruf von Manfred Palmen [CDU]) 

– Ich will Ihnen etwas sagen, Herr Palmen: Wenn 
ich diesem Hohen Haus einen Haushaltsentwurf 
vorlege, dann – seien Sie gewiss – mache ich das 
in der Überzeugung, dass dieser Haushalt verfas-
sungskonform ist. Ich lasse mir nicht sagen, dass 
ich mutwillig und vorsätzlich die Verfassung breche. 
Das ist eine Frechheit. Das mag Ihre Auffassung 
sein. Die können Sie auch gerne überprüfen lassen. 
Tatsache ist nur: Ich selber habe einen Haushalt 
vorgelegt, der nach meinem besten Wissen und 
Gewissen unserer Verfassung standhält.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Ich habe großen Respekt – das will ich hier unter-
streichen – vor der Verfassung und den Verfas-
sungsvätern in diesem Land. Ich habe ebenso gro-
ßen Respekt vor dem Verfassungsgerichtshof in 
diesem Land. Aber ich bitte, ein paar Dinge nicht zu 
vergessen. Wir haben seit 2008 eine Wirtschaftskri-
se, die diese Verfassung in den 64 Jahren, in denen 
wir sie jetzt haben, nicht gesehen hat. Und die Krise 
ist nicht vorbei. Wer etwas anderes behauptet, der 
liest offenbar keine Zeitungen, der beschäftigt sich 
nicht mit der Euro-Krise, der beschäftigt sich nicht 
mit Irland, mit Spanien, mit Italien, mit Portugal, mit 
Griechenland.  

Und rechnen kann derjenige offenbar auch nicht. 
Denn – die Rechnung ist wunderschön – hier wird 
auf einmal wieder von einer wunderbaren Konjunk-
turentwicklung gesprochen, 2,9 % Plus beim 
Wachstum. Das ist eine Zahl, die ich sehr gut finde, 
die mich sehr freut. Noch vor einem Jahr hätten wir 
nicht damit gerechnet. Aber sie folgt einem Jahr, in 
dem die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen um 
5,8 % geschrumpft war. Wer da die Störung des 
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts für über-
wunden hält, der sollte sich noch einmal deutlich 
machen, dass das, was 50 % gesunken ist, 100 % 
steigen muss, um überhaupt wieder an den Punkt 
zu kommen, wo es ursprünglich einmal gewesen ist. 
Das ist bei kleineren Prozentzahlen nicht ganz so 
schlimm. Aber eines stimmt: Wer 2,9 % wächst, 
nachdem er 5,8 % geschrumpft ist, ist lange noch 
nicht da, wo er ursprünglich war, als die Krise be-
gann.  

Ich kann und will die Entscheidung des Verfas-
sungsgerichtshofs, wenn Sie ihn denn anrufen, nicht 
vorwegnehmen. Das ist nicht meine Angelegenheit. 
Ich weiß aber eines – das ist auch in den Anhörun-
gen deutlich geworden –: Anders als Sie entschei-
den die Richter nicht darüber, was sie für politisch 
richtig oder falsch halten, sondern sie entscheiden 
darüber, ob es verfassungsrechtlich vertretbar ist 
oder nicht.  

(Christian Möbius [CDU]: Eben!) 

Einen Grund, warum ich der festen Überzeugung 
bin, dass das verfassungsrechtlich vertretbar ist, 
habe ich genannt: Die Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts ist nach den Daten, die 
wir jetzt haben, nicht überwunden.  

Der zweite Grund sind die nie dagewesenen Folge-
lasten: zum Teil aus der Krise, aber ebenso aus 
Fehlentscheidungen, vor allen Dingen aus Fehlspe-
kulationen und auch – darüber kann man auch strei-
ten – aus den aktuellen Auflagen der Europäischen 
Kommission zur WestLB. Auch das hat die Verfas-
sung so noch nicht gekannt. Hier sind ja schon Zah-
len genannt worden. Wir sind in der Ersten Abwick-
lungsanstalt alleine von der Landesseite 3,8 Milliar-
den € an Garantien für den Phoenix-Fonds einge-
gangen. Jetzt sagen wir: Mit mindestens 2,5 Milliar-
den € sollten und müssen wir rechnen nach dem, 
was uns prognostiziert wird.  

Ich kann nur noch einmal sagen: Dieses Sonder-
vermögen, dieser Fonds, in den wir einzahlen wol-
len, ist keine rot-grüne Erfindung, er ist eine 
schwarz-gelbe. Er war auch eine richtige Erfindung. 
Der Fonds ist mit etwa 1,1 Milliarden € ausgestattet 
worden. In dem Jahr, in dem das Sondervermögen 
entstanden ist, hat es nicht etwa ein Plus im Haus-
halt gegeben.  

Heute von Haushaltsüberschüssen zu reden, das ist 
doch schon wieder Kosmetik. Es gab zu dieser Zeit 
doch eindeutig eine Nettokreditaufnahme.  

In diesem Bereich haben wir 3,8 Milliarden €; Herr 
Mostofizadeh hat die 2,5 Milliarden € angesprochen, 
die uns an Wertgarantie zusammen mit einem mög-
lichen Verkauf der WestLB blühen, und da sind ein 
paar andere Zahlen noch gar nicht drin. 

(Christian Weisbrich [CDU]: Warum haben 
Sie die denn nicht veranschlagt?) 

Bis jetzt ist kaum darüber gesprochen worden, was 
mit all den Doppelverträglern ist, die in der WestLB 
beschäftigt sind und die im Zweifel anschließend auf 
das Land oder die NRW.BANK zukommen. 

Ich will Ihnen sagen: Wir hätten Grund genug, deut-
lich höhere Werte in eine Vorsorge zu nehmen, 
wenn es nicht auch Gründe gäbe, die dagegen 
sprechen. Die liegen nämlich darin, dass man über 
bestimmte Werte nicht reden darf, weil damit Ver-
mutungen über mögliche Verkaufspreise in die Welt 
gesetzt würden.  
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Ich kann nur sagen, dass man aufgrund dieser Grö-
ßenordnungen und den drohenden Folgelasten, mit 
denen wir es hier zu tun haben, die Diskussion über 
die wirkliche Substanz der Landespolitik – kostenlose 
warme Mahlzeiten für Kinder, Fragen von Wirtschaft, 
Wissenschaft, Arbeit und Umwelt, Integration, Ge-
sundheit und Bildung – als batteriestrombetrieben 
betrachten kann. Und daran wird mit der WestLB und 
ihren Folgen ein abisoliertes Starkstromkabel gehal-
ten. Es gilt, genau das zu verhindern, dass nämlich 
die Platine, auf der die wichtigen Positionen der Lan-
despolitik verlötet sind, zusammenschmilzt, weil uns 
ein Blitz trifft, der nicht – wie Sie es eben umschrie-
ben haben – entstanden ist, weil man sich heute die 
Mittel zur Seite legen will, um später ein Auto zu kau-
fen. Es geht nicht um eine Rücklage für etwas, was 
wir uns demnächst gern einmal leisten würden. Viel-
mehr geht es um eine Rücklage für etwas, was sich 
die Spekulanten schon lange geleistet haben, was 
aber nur noch nicht bei uns angekommen ist. 

Und weil es uns zu einem nicht zu bestimmendem 
Augenblick treffen kann – möglicherweise noch im 
Jahr 2010, womöglich zu einem Großteil im Jahr 
2011 –,  

(Zuruf von der CDU) 

müssen wir im Rahmen dieser mittelfristigen Fi-
nanzplanung vorsorgen. Denn sonst können wir un-
seren Haushalt künftig nicht mehr geordnet abwi-
ckeln und vor allen Dingen auch die von Ihnen an-
gesprochenen Ziele bei der Schuldenbremse bis 
2020 überhaupt nicht darstellen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Aus diesem Grund widerspricht die Rücklage auch 
nicht dem Wirtschaftlichkeitsgebot, wie es in frühe-
ren Fällen vom Verfassungsgerichtshof festgestellt 
worden ist; denn es ist eine Rücklage, die – übri-
gens in einer Phase niedrigster Zinsen – dafür 
sorgt, dass wir anschließend einen geordneten 
Haushalt. vollziehen können. Das ist der Grund, wa-
rum es wirtschaftlicher ist, jetzt eine Rücklage zu 
bilden, statt später immer von Fall zu Fall zu den 
dann geltenden Zinsen die Lücken füllen zu müs-
sen, und dem nicht in der Geschwindigkeit nach-
kommen zu können, mit der die Probleme auf uns 
zukommen. 

Sie reden von einer Rekordverschuldung 

(Christian Weisbrich [CDU]: Ja!) 

und ignorieren beharrlich, dass dieser Zuwachs von 
1,8 Milliarden € gegenüber den ohnehin schon zu 
niedrig gegriffenen 6,6 Milliarden € eben nicht die 
Erfüllung eigener Wünsche ausmacht. Ich will hier 
nicht noch einmal die Positionen aufzählen, die ich 
selbst schon bei der Einbringung aufgezählt habe 
und die wir mit der Ergänzungsvorlage aufgezählt 
haben und die eben auch von den anderen Red-
nern hier angeführt worden sind.  

Tatsache ist nur: Wer sich hierhin stellt, Prozent-
rechnung betreibt und darüber redet, ob wir 30 % 
über den früheren Werten liegen, oder ob es 28 % 
oder 26 % sind, der will doch den Zuhörerinnen und 
Zuhörern in der Öffentlichkeit den falschen Eindruck 
vermitteln, als sei hier eine Regierung angetreten, 
die jetzt auf einmal alle Haltelinien kappt, um sich 
ihre Wünsche zu erfüllen.  

(Zuruf von der CDU: So ist es doch auch! – 
Weitere Zurufe von der CDU – Christian 
Weisbrich [CDU] hält ein Blatt Papier hoch.) 

– Ja, mit diesen Zahlen können wir wunderbar ar-
beiten.  

Sie wissen ganz genau, dass in diesem Haushalt 
überhaupt keine Positionen aufgeführt sind, die 
nicht entweder der Vorsorge dienen oder die das 
ausgleichen müssen, was Sie vorher auf andere 
verschoben haben und über Gerichtsurteile wieder 
auf uns zurückgefallen ist. Das sind die Punkte, mit 
denen wir jetzt zu tun haben. 

(Zuruf von der CDU) 

Besonders schön finde ich es auch, wenn Sie mir 
das große Vorbild „Bundeshaushalt“ vorrechnen. 
Das ist immer wunderbar: Dort ist es gelungen, die 
Verschuldung von 80 Milliarden € auf knapp 50 Mil-
liarden € zu senken. Die Rekordverschuldung von 
8,4 Milliarden €, die Sie mir in die Schuhe schieben 
wollen,  

(Christian Möbius [CDU]: Nicht „wollen“!) 

beträgt 15 % des Haushaltsvolumens Nordrhein-
Westfalens. Die 80 Milliarden € von Herrn Schäuble 
im Jahr 2010 machen 25 % des Haushaltsvolumens 
des Bundes aus.  

(Manfred Palmen [CDU]: Beim Bund ist das 
ein bisschen anders!) 

Und jetzt schafft es der Bund – mit Kürzungen bei 
den sozial Schwächsten sowie mit Einnahmenstei-
gerungen, die am Ende zu Einnahmeausfällen der 
Länder führen werden –, auf geringere Werte zu 
kommen, also auf unter 50 Milliarden €. Und die lie-
gen immer noch deutlich über unseren 15 %, wäh-
rend wir natürlich auch im nächsten Jahr die Ver-
schuldung zurückführen werden. – Das ist also eine 
wissentlich verlogene Darstellung über das, was im 
Bund passiert.  

Es ist ja gut, wenn dort Verschuldungen herunterge-
führt werden. Ich bin übrigens einer Meinung mit 
Herrn Schäuble, dass auch 15 % eine Zahl ist, von 
der wir herunterkommen müssen. Nur: Etwas, das 
explodiert ist und sich jetzt halbwegs wieder ein-
pendelt, als Vorbild für das Land Nordrhein-
Westfalen darzustellen, ist wirklich etwas, womit Sie 
versuchen können, sonst jemanden zu überzeugen 
oder zu belügen. Es geht jedenfalls nicht an, dass 
Sie uns erzählen, das sei ein Vorbild für die Haus-
haltsführung in Nordrhein-Westfalen. 
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(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Zuruf von der CDU: Reden Sie doch mal mit 
den anderen Bundesländern!) 

Wenn wir die übernehmen würden, hätten wir in der 
Tat ein paar Spielräume für Dinge, die man machen 
könnte, die wir aber nicht machen wollen.  

Das gilt im Übrigen ganz genauso für die immer 
wieder unterschwellig transportierte Unterstellung, 
es gehe um die Tolerierung durch Die Linke. Dieser 
Nachtragshaushalt liegt mit diesen Eckwerten 
schon von Anfang an vor. Und er enthält weder Zu-
geständnisse an Die Linke, noch an die eigene Poli-
tik, weil die Pläne der Koalition – dies ist ganz deut-
lich gemacht worden – Gegenstand der Haushalts-
verhandlungen des Jahres 2011 sind. 

Noch ein Punkt: Ich habe eben darüber gespro-
chen, was Ihnen offenbar bei der Darstellung der 
eigenen Zahlen immer wieder entglitten ist. Wer 
jetzt behauptet, da würde Winterspeck angefuttert, 
der sollte vielleicht einfach noch mal nachsehen, 
was denn überhaupt der Gegenstand des Gesetzes 
war, mit dem Sie selbst das Sondervermögen für 
die Risikoabschirmung der WestLB eingeführt ha-
ben.  

Es ist gesetzlich festgelegt, dass die Mittel, die in 
das Sondervermögen eingestellt werden, nur dem 
Zweck der Bezahlung von Garantieleistungen zu 
dienen haben. Wenn Sie aus diesem Sonderver-
mögen Geld herausholen und für irgendetwas an-
deres einsetzen wollen, das nicht Garantieleistung 
ist, dann müssen Sie ein neues Gesetz machen.  

Das, was möglicherweise den Menschen auf der 
Zuschauertribüne mitgeteilt werden soll: „Da haben 
die sich was geschaffen, und eines Tages merken 
wir nicht, wie die das hintenherum aushöhlen und 
dafür irgendwelche Wohltaten verkünden und be-
zahlen“, geht gar nicht. Dafür müsste ein Gesetz 
geschaffen werden. 

(Zuruf von Christian Weisbrich [CDU]) 

Ich wünsche mir mit Ihnen, dass Garantieziehungen 
in einem geringeren Ausmaß anfallen, als sie uns 
von unseren Spezialisten, und zwar nicht von denen 
der Landesregierung, sondern von denen mit Sitz in 
London und in anderen Finanzzentren Europas, 
vorgerechnet werden. Ich wünsche mir, dass sie un-
terschritten werden. Ich hoffe es. Das Einzige, was 
ich weder uns noch Ihnen versprechen kann, ist, 
dass es nicht andere Garantieleistungen, Ausfälle in 
einem weit größeren Ausmaß geben wird, die die-
sen Haushalt belasten. Wir sind weit davon entfernt, 
mit Winterspeck irgendwelche Wunschvorhaben zu 
bedienen. 

Aus diesem Grunde kann ich nur darum bitten, sich 
in den nächsten zwei Tagen, in denen wir uns mit 
dem Haushalt beschäftigen, noch einmal darauf zu 
besinnen, ob wir nicht an dieser Stelle einen ge-
meinsamen Ausgangspunkt dafür schaffen können, 

uns anschließend über das, was ich eben die „Bat-
teriestromplatine“ genannt habe, nämlich die wirk-
lich wichtigen Themen der Landespolitik, zu streiten 
und damit auf einen Haushalt 2011 zuzugehen. 

(Vorsitz: Präsident Eckhard Uhlenberg) 

Aber man sollte die Korrektur, die im Jahre 2010 nö-
tig ist, jetzt nicht verreißen und damit das Risiko ein-
gehen, dass damit noch viel mehr einstürzt. Denn 
wenn das, was wir jetzt planen, nämlich die richtige 
Ausstattung des Risikofonds, scheitern sollte – ich 
bin davon überzeugt, dass es das nicht tut –, dann 
wäre damit auch der erste Teil, der von Herrn Lins-
sen und von Schwarz-Gelb eingeführt wurde, ge-
scheitert.  

Ich kann Ihnen gerne vorrechnen, dass wir dann 
noch einmal 1,1 Milliarden € Schulden senken. Das 
Gleiche gilt im Übrigen – das sagen auch die 
Rechtssachverständigen – für das, was wir für Pen-
sionen zurückgestellt haben. Auch da können wir 
noch einmal 3 Milliarden € senken. Wir können, 
wenn wir wollen, die Kosmetik, die Sie betrieben 
haben, noch stärker betreiben, das Make-up noch 
ein Stück dicker auftragen. Den Menschen im Land 
könnten wir dann vorgaukeln, wie toll der Haushalt 
ist.  

Für diejenigen allerdings, die in einigen Jahren mit 
dem Haushalt zu tun haben, käme es dann aber 
ganz dicke, weil die alles reparieren müssten, was 
wir heute nicht auf die Beine gestellt hätten. 

Deshalb ist meine herzliche Bitte: Stimmen Sie die-
sem Nachtragshaushalt zu. Er ist die richtige Aus-
gangsbasis dafür, in den nächsten Jahren in einer 
parlamentarischen Demokratie über den Haushalt 
und die Politikansätze zu streiten, um die es in ei-
nem Landesparlament gehen sollte. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Für die CDU-Fraktion hat der Abgeord-
nete Löttgen das Wort.  

Bodo Löttgen (CDU): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Mei-
ne Damen und Herren auf den Besuchertribünen! 
Lassen Sie mich, bevor ich etwas zu dem Ge-
meindefinanzierungsgesetz sage, kurz zu dem 
Beitrag von Herrn Mostofizadeh und dem Thema 
„Wahrheit und Klarheit“ Stellung nehmen.  

In einer „dpa“-Meldung vom 14. Dezember 2010 
unter der Überschrift „SPD: Linke noch nicht regie-
rungsfähig“ bestreitet der SPD-Fraktionsvorsitzen-
de Norbert Römer die offensichtlichen Zugeständ-
nisse von Rot-Grün an die Linken, um den Nach-
tragshaushalt zustimmungsfähig zu machen. Er 
begründet dies mit den Worten: „Wir stimmen uns 
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nicht ab, wir reden miteinander.“ – Worüber reden 
sie denn, die SPD und die Linken,  

(Bärbel Beuermann [LINKE]: Über das Wetter!) 

wenn sie sich inhaltlich nicht abstimmen? – Über 
das Wetter? Über die Bedeutung des real existie-
renden Sozialismus? Über die Frage, ob beim Ge-
meindewirtschaftsrecht der Satz Lenins „Sozialis-
mus plus Elektrizität ist Kommunismus“ Bedeutung 
hat? Oder über die Teilnahme der Linken an der 
SPD-Weihnachtsfeier? Meine Damen und Herren, 
die Frau Kollegin Demirel, Partei Die Linke,  

(Zuruf von der SPD) 

hat es doch im kommunalpolitischen Ausschuss am 
vergangenen Freitag freiheraus zugegeben: Ja, es 
hat Absprachen zwischen den Regierungsfraktionen 
und den Linken gegeben.  

(Zuruf von Özlem Alev Demirel [LINKE]) 

Also, Herr Finanzminister, Herr Kollege Römer: Ei-
ern Sie doch nicht so herum! Sagen Sie den Men-
schen ganz deutlich, dass die Linke mitregiert! Und 
sagen Sie den Menschen vor allen Dingen, welchen 
Preis SPD und Grüne dafür gezahlt haben! 

(Beifall von der CDU – Bärbel Beuermann 
[LINKE]: Alles wird verstaatlicht!) 

Dieser Preis wird nicht offen genannt, sondern mit 
wohlklingenden Worthülsen verschleiert.  

(Bärbel Beuermann [LINKE]: Ich habe es 
doch gerade gesagt: Alles wird verstaatlicht!) 

So der Kollege Römer in der „Rheinischen Post“ 
von heute – ich zitiere-:  

„Vor Journalisten verteidigte er die Neuverschul-
dung zugunsten einer Politik der ‚sozialen Vor-
sorge‘. … Dadurch würden in späteren Jahren 
die öffentlichen Kassen spürbar entlastet.“ 

Wie passen nun die 300 Millionen €, die Sie den 
Kommunen über den Nachtrag ins GFG zusätzlich 
auszahlen wollen, in dieses Bild? Eines steht fest: 
Der Betrag ist nicht durch Einsparungen im Haus-
halt erwirtschaftet worden. Nein, diese 300 Millio-
nen €, die gezahlt werden sollen, sind Bestandteil 
der unverantwortlichen Neuverschuldungsorgie, die 
Rot-Rot-Grün heute durch das Plenum peitschen 
will. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Lediglich zur Abwehr einer Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts darf das Land Nord-
rhein-Westfalen mehr Schulden aufnehmen, als 
Ausgaben für Investitionen tätigen. Und jetzt kommt 
es: Die Maßnahmen, die mit diesen Schulden finan-
ziert werden, müssen geeignet sein, eben diese 
Störung zu beseitigen. – Die 300 Millionen € für das 
GFG genügen diesen Ansprüchen weiß Gott nicht.  

Und der Kollege Börschel – er sollte vielleicht ein-
mal ein Seminar besuchen, falls er zwischendurch 

Zeit hat – ist der Auffassung, dass die 300 Millio-
nen € überwiegend aus Investivmitteln für die 
Kommunen bestehen. – Herr Börschel, 44 Millio-
nen € von 300 Millionen €: Ist das der überwiegende 
Bestandteil? – Nach meiner Rechnung jedenfalls 
nicht. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Zu-
rufe von der SPD) 

Wird das Geld also verwendet, um sogenannte prä-
ventive Schulden zu machen, um Vorsorge zu tref-
fen, die zu Einsparungen in späteren Jahren füh-
ren? – Nein, im Gegenteil! Mit der Schrotflinte, völlig 
ohne Zweckbindung, schießen Sie 300 Millionen € 
über das Land.  

Am 29. Oktober haben wir doch in großer Einigkeit 
in diesem Landtag festgestellt, wo die Gründe für 
die finanzielle Schieflage der Kommunen liegen. 
Und wir haben uns auf einen Fahrplan geeinigt, der 
geeignet ist, diese Probleme anzugehen. Warum 
nutzen Sie denn diese Finanzmittel des Landes jetzt 
nicht, um mit diesem Fahrplan weiterzukommen? 
Warum setzen Sie deutlich erkennbar den Hebel an 
der falschen Stelle an, meine Damen und Herren? 

Ich darf kurz darauf hinweisen, was Junkernheinrich 
und Boettcher in einer Stellungnahme am 17. Sep-
tember 2009 gesagt haben – Zitat –:  

„Aus diesem Grund ist das System der Schul-
denbegrenzung und der Kommunalaufsicht nach 
den Prinzipien einer nachhaltigen kommunalen 
Finanzwirtschaft und Haushaltspolitik weiterzu-
entwickeln.“ 

Das ist Prävention, meine Damen und Herren! Das 
ist Prävention im besten Sinne.  

(Beifall von der CDU) 

Hilfe zur Selbsthilfe, meine Damen und Herren, ha-
ben wir in einem gemeinsamen Antrag in Aussicht 
gestellt. Aber wo sind die Anreize, die Sie setzen? 
Halten Sie von Rot-Rot-Grün die Außerkraftsetzung 
des Nothaushaltes in § 76 GO und die damit verbun-
dene Entmachtung der Kommunalaufsicht für ein 
System der Schuldenbegrenzung und der Kommu-
nalaufsicht nach den Prinzipien nachhaltiger kommu-
naler Finanzwirtschaft und Haushaltspolitik? – Meine 
Damen und Herren, dann sind Sie wirklich noch wei-
ter von der Realität entfernt, als ich eh schon ange-
nommen hatte. 

Meine Damen und Herren, Sparen ist keine einsei-
tige kommunale Veranstaltung. Das Land und damit 
die Landesregierung tragen eine gesamtstaatliche 
Verantwortung. Sie haben damit nicht nur eine Vor-
bildfunktion, sondern stehen auch in der Pflicht, 
selbst einen substanziellen Beitrag zur Entschul-
dung des Landes zu erbringen. Sie allerdings geben 
ein grottenschlechtes Beispiel für alle diejenigen ab, 
die sich bei uns in den Kommunen mühen, die je-
den Cent umdrehen, um ihren Haushalt auf die Rei-
he zu bekommen, und Sie reden denjenigen das 
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Wort, die ungezügelte Schuldenmacherei auf Kos-
ten künftiger Generationen für einen gangbaren 
Weg halten. 

Die CDU-Fraktion, meine Damen und Herren, wird 
diesen falschen Weg mit allen zu Gebote stehenden 
Mitteln bekämpfen. Eine Aufstockung des GFG um 
300 Millionen € aus Schulden lehnen wir daher ab. 

(Beifall von der CDU) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Löttgen. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Herr Abgeordneter Herter. 

Marc Herter (SPD): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich werde im Ge-
gensatz zu Herrn Weißbrich nicht zum ultimativen 
Mittel der Drohung, mich auszuziehen, greifen, 
möchte aber etwas zu dem Beitrag von Herrn Lött-
gen anmerken.  

Herr Löttgen, wenn Sie schon Frau Demirel aus 
dem kommunalpolitischen Ausschuss zitieren, 
dann zitieren Sie sie richtig.  

(Widerspruch von Bodo Löttgen [CDU]) 

Frau Demirel hat nämlich deutlich gemacht, dass 
Gespräche zu einem Punkt des Gemeindewirt-
schaftsrechts stattgefunden haben, nämlich zur 
Genehmigungspflicht von Auslandsgeschäften. 
Das ist genau der gleiche Punkt – rein zufällig, Herr 
Löttgen –, zu dem auch wir beide uns unterhalten 
haben. Also von daher: Gleiches Recht für alle in 
diesem Hause. – Selbstverständlich reden wir als 
Koalition der Einladung mit Ihnen, mit der FDP-
Fraktion und auch mit der Fraktion der Linken über 
jeden inhaltlichen Punkt. 

Schwerpunktmäßig möchte ich mich aber in drei 
Anmerkungen mit dem GFG beschäftigen. 

Erstens. Auch die Dinge, die zum GFG in den 
Nachtragshaushalt eingeflossen sind, sind natürlich 
Bestandteil der Schlussabrechnung. Es war Ihr Griff 
in die Taschen der Kommunen, der nach folgendem 
Muster abgelaufen ist: Am Sonntag haben Sie sich 
über die Finanzsituation der Kommunen wortreich 
beklagt, am Montag haben Sie nichts gemacht, und 
am Dienstag haben Sie den Kommunen umso in-
tensiver in die Tasche gegriffen dafür, dass sie am 
Sonntag warme Reden von Ihnen hören durften. 

(Beifall von der SPD und von Rüdiger Sagel 
[LINKE]) 

Wir beenden das, weil es sich nicht um Konsolidie-
rung handelte, den Kommunen zugunsten des Lan-
deshaushaltes in die Taschen zu greifen, sondern 
um eine Pseudokonsolidierung. Die Schulden, die 
Sie damit vermieden haben, waren nicht weg, son-
dern die hatte nur jemand anderes, nämlich die 
Kommunen in diesem Land. Sich das auch noch auf 

die Fahnen zu schreiben, ist schon ziemlich dreist, 
Herr Löttgen. 

(Beifall von der SPD und von der LINKEN) 

Zweitens. Es ist das gute Recht der Kommunen, 
schon in diesem Jahr das entsprechende Geld zu-
rückzuerhalten, nämlich die 170 Millionen €, die für 
die Konsolidierung des Landeshaushaltes – das war 
sogar der Haushaltstitel: Beteiligung der Kommunen 
an der Konsolidierung des Landeshaushaltes – vor-
gesehen sind. 

(Martin Börschel [SPD]: Hört, hört!) 

Zweitens ist es auch nur recht und billig, ihnen auch 
ihren Steueranteil des fakultativen Steuerverbundes  

(Zuruf von Manfred Palmen [CDU]) 

in Höhe von 130 Millionen € an der Grunderwerb-
steuer, Herr Palmen, zurückzugeben.  

Es ist, Herr Palmen, also kein Gnadenakt, den wir 
gegenüber den Kommunen gemeinsam vollziehen 
wollen. Wir laden Sie herzlich zu einem Akt tätiger 
Reue, wie der Herr Kollege Körfges vermutlich sa-
gen würde, ein, nämlich den Kommunen ihr gutes 
Recht zu geben. 

Drittens. Es ist der erste Schritt hin zu einem Paket 
„Konsolidierungshilfe“. Herr Löttgen, da wundere ich 
mich schon sehr: Das Geld, das Sie in den letzten 
Jahren allen Kommunen genommen haben, wollen 
Sie einzelnen Kommunen zurückgeben, nämlich 
denjenigen, denen es finanziell am schlechtesten 
geht, und wollen das am Ende damit begründen, 
dass das eine Großtat für die Kommunen ist. – 
Nein, der Weg ist anders. Erst muss aus den ent-
sprechenden Finanzmitteln des Landes wieder das 
gleiche Recht hergestellt werden, und danach un-
terhalten wir uns, Herr Löttgen, darüber, wie die 
Konsolidierungshilfe aussehen soll. 

(Widerspruch von Bodo Löttgen [CDU]) 

Der erste Schritt: Alle Kommunen bekommen das 
zurück, was Sie ihnen genommen haben, 

(Widerspruch von Bodo Löttgen [CDU]) 

und der zweite Schritt – Herr Löttgen –: Die Kom-
munen, die Sie wie wir besonders im Auge haben, 
die mit den großen finanziellen Probleme, bekom-
men danach die entsprechende Konsolidierungshil-
fe. So haben wir uns verständigt.  

Die nächsten Schritte sind deshalb auch als Paket 
zu verstehen: 300 bis 400 Millionen € Konsolidie-
rungshilfe, so wie wir es am 29. Oktober miteinan-
der vereinbart haben, 

(Manfred Palmen [CDU]: Aus neuen Schul-
den!) 

3 bis 4 Milliarden €, die der Bund über die Über-
nahme der SGB-XII-Kosten zur Verfügung stellen 
soll, und, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
natürlich auch ein eigener Beitrag der Kommunen – 
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derjenigen, die Hilfsempfänger sind, aber auch der-
jenigen, die starke Schultern haben, weil wir der 
Auffassung sind, dass starke Schultern – auch in 
der kommunalen Familie – mehr tragen können als 
schwache Schultern. 

Dann ist hier viel über die Störung des gesamtwirt-
schaftlichen Gleichgewichts geredet worden. Ich 
will, nur damit das nicht in Vergessenheit gerät und 
mit Bezugnahme auf Ihre Äußerung, Frau Freimuth, 
dass da angeblich kein einziger Sachverständiger 
das so gesehen hat, wie wir das vortragen, aus der 
Anhörung zitieren. 

(Angela Freimuth [FDP]: Das habe ich nicht 
behauptet!) 

Herr Prof. Horn hat dazu ausgeführt: erstens: au-
ßenwirtschaftliches Gleichgewicht gestört, zweitens: 
Preisstabilität gestört, drittens: Vollbeschäftigung – 
es wird wohl niemand ernsthaft annehmen, dass wir 
Vollbeschäftigung erreicht haben – gestört, 

(Angela Freimuth [FDP]: Das ist aber auch 
nicht verlangt!) 

und viertens: Wachstum immer noch deutlich unter-
durchschnittlich. 

(Zustimmung von Martin Börschel [SPD])  

Hier gibt es einen Unterschied zwischen der Dyna-
mik, also dem, was Sie vielleicht als Boom bezeich-
nen, und der Höhe des Niveaus, auf die der Fi-
nanzminister, wie ich finde, sehr berechtigt hinge-
wiesen hat. Wir unterhalten uns hier über eine Pro-
duktionslücke, die immer noch da ist und nicht aus-
geglichen werden konnte, wenn man erst einen stei-
len Abstieg hingelegt hat und sich im Moment auf 
halber Strecke des Aufstiegs befindet. Das markiert 
die Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichge-
wichts.  

Ich will Ihnen an den Kommunen deutlich machen, 
dass auch geeignete Maßnahmen ergriffen werden. 
Zwei Drittel der Investitionen der öffentlichen Hand 
werden durch die Kommunen geleistet – zwei Drit-
tel! Deshalb ist es nur recht und billig, diejenigen, 
die investieren, die kleinen und mittleren Betrieben 
die entsprechenden Aufträge geben, aus einem sol-
chen Haushalt finanziell besserzustellen und damit 
entsprechende konjunkturelle Effekte auszulösen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Das ist, wie Sie wissen, nicht der einzige konjunktu-
relle Effekt, den wir damit auslösen. Denn berechtig-
terweise ist hier darauf hingewiesen worden, dass 
auch die 520 Millionen €, die wir in die Kita-
Finanzierung geben, direkt den Kommunalhaushal-
ten zugutekommen und ihre Investitionskraft in die-
sem Sinne stärken.  

Das ist ein zweiter Punkt, bei dem wir Verlässlich-
keit gegen die Bilanz der alten Landesregierung 
setzen – Verlässlichkeit an einer Stelle, bei der es 

um Konnexität geht. Wer die Musik bestellt, bezahlt 
sie hinterher auch.  

Das Landesverfassungsgericht musste Ihnen das in 
Bezug auf die Kita-Finanzierung ins Stammbuch 
schreiben, und wir bilden jetzt die entsprechende 
Rückstellung, um das ausgleichen zu können – 
auch für Ihre Regierungszeit. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Das muss auch einmal gesagt werden. Das, wo-
rüber wir uns unterhalten, reicht nicht nur nach vor-
ne, sondern auch in die Vergangenheit.  

Bei uns steht Konnexität nicht nur auf dem Papier, 
sondern wir setzen sie auch um – ganz im Sinne 
dessen, was die Ministerpräsidentin und der Kom-
munalminister mit den kommunalen Spitzenverbän-
den im September vereinbart haben. Wir beschrei-
ben hier die lange Linie kommunalfreundlichen Ver-
haltens, einer auskömmlichen Finanzausstattung 
der Kommunen, Stadt und Land Hand in Hand. Wir 
gehen die ersten Schritte, die im Nachtragshaushalt 
und im Gemeindefinanzierungsgesetz vorgezeich-
net sind. 

Ich habe Ihnen am 29.10. – im Angesicht der kom-
munalen Familie, die auf den Tribünen saß – ge-
sagt: Das ist ein hervorragender Entschließungsan-
trag, den wir miteinander einbringen. Der Lackmus-
test kommt, wenn das GFG 2010 auf dem Tisch 
liegt; da muss gepfiffen werden; da geht es darum, 
ob Sie bereit sind, den Kommunen die entspre-
chenden Finanzmittel zur Verfügung zu stellen. Da-
zu lade ich Sie heute herzlich ein. Stimmen Sie 
morgen dem Gemeindefinanzierungsgesetz zu! – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Herter. – Für die FDP-Fraktion hat 
Herr Abgeordneter Engel das Wort. 

Horst Engel (FDP): Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Die höchste Sum-
me, die jemals im Rahmen des Steuerverbundes 
ausgekehrt wurde, haben CDU und FDP mit dem 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 bereitgestellt: 
7,9 Milliarden €, und das im schlimmsten Jahr der 
Wirtschaftskrise. 

Auch für 2010 konnten wir über das aktuelle Gemein-
definanzierungsgesetz immerhin die zweithöchste 
Zuwendung aller Zeiten vornehmen: 7,6 Milliarden €. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Eigene Leistun-
gen!) 

Aktuell kommt mehr als jeder vierte Euro des Lan-
deshaushalts der kommunalen Familie zugute. Das 
sind die Fakten, meine sehr verehrten Damen und 
Herren und Herr Körfges; das sind die Dimensio-
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nen, in denen sich CDU und FDP für die Kommu-
nen eingesetzt haben.  

SPD und Grüne hingegen machen viel Wirbel um 
Posten, die wir während unserer Regierungszeit um 
ein Vielfaches überkompensiert haben.  

16,80 € Symbolpolitik für jeden Bürger: Das kommt 
vor Ort, Herr Mostofizadeh, natürlich gut an. Jeder 
Kämmerer wartet, salopp ausgedrückt, darauf, 
dass die Knete kommt; sie wird eingenommen und 
ist dann weg. Nachhaltig erzielen Sie mit dieser 
Politik keine Wirkung für den Landeshaushalt. Sie 
ist ganz im Gegenteil eine zusätzliche Belastung 
und angesichts der geplanten Nettoneuverschul-
dung von 8,4 Milliarden € – das ist hier mehrfach 
gesagt worden – unverantwortlich.  

Unser Land ist bis über beide Ohren verschuldet. 
Bereits heute zahlen wir jedes Jahr rund 
4,6 Milliarden € Zinsen an die Banken. Das sind 
am Tag mehr als 12,6 Millionen € Zinsen. Ich sage 
das noch mal für die jungen Leute auf der Zuhörer-
tribüne – Sie haben richtig gehört –: jeden Tag 
12,6 Millionen € Zinsen! Das Haus brennt,  

(Rüdiger Sagel [LINKE]: Aber Brandstifter 
sind Sie doch!) 

und statt zu löschen, gießen Sie auch noch Öl ins 
Feuer. Damit helfen Sie unseren Kommunen nicht, 
im Gegenteil: Mit Ihrer Verschuldungsmentalität 
rauben Sie den Kommunen langfristig die Kraft 
zum Mentalitätswechsel, zur Haushaltskonsolidie-
rung.  

Statt einfach nur Geld aus dem Fenster zu werfen, 
wäre es auf der Grundlage, Herr Körfges, auf die wir 
uns verständigt hatten – das hat die alte Landesre-
gierung schon eingefädelt –, sowie unter Einbezie-
hung des Gutachtens der Professoren Lenk und 
Junkernheinrich sowie den Ergebnissen der Ifo-
Kommission sinnvoll, zielgerichtet ein nachhaltiges 
Konsolidierungskonzept zu entwickeln. Stattdessen 
machen Sie jetzt mit dem Nachtragshaushalt so ei-
ne Geschichte und glauben, damit Gerechtigkeit 
herstellen zu können.  

Nein, das funktioniert nicht. Es ist genauso, wie Herr 
Mostofizadeh es angedeutet hat: Die Kämmerer 
nehmen es mit. Das kann man denen gar nicht an-
kreiden; das würde jeder von uns auch tun. Aber 
der Wille zu einem Haushaltskonsolidierungskon-
zept wird damit wieder um wenigstens ein Jahr 
verschoben. 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Abgeordne-
ter, würden Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab-
geordneten Yüksel von der SPD-Fraktion zulas-
sen? 

Horst Engel (FDP): Sehr schön, dass Sie mit mir 
diskutieren wollen. Aber ich möchte ungestört vor-
tragen. – Statt nur einmal Geld aus dem Fenster 

zu werfen – ich habe es bereits erwähnt –, kom-
men Sie mit der Gießkanne. Die Gießkanne hilft 
niemandem.  

Wir brauchen Sparinvestitionen, die im Prinzip Hil-
fe zur Selbsthilfe sind. Wir haben im Ausschuss – 
allerdings auch schon hier am Pult – versucht, das 
mit unserem Masterplankonzept deutlich zu ma-
chen. Langfristig – langfristig! – müssen wir helfen. 
Ich ergänze heute, weil der Innenminister so skep-
tisch guckt: Dieses Masterplankonzept enthält Mei-
lensteine, wie wir sie nennen, und die Meilensteine 
sind durch Landesmittel in wirklich nennenswertem 
Umfang zu fördern. Das verkürzt dann an der einen 
oder anderen Stelle den gesamten Prozess und hält 
den osmotischen Druck und vor allem den Willen, 
tatsächlich zu konsolidieren, aufrecht. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie ha-
ben sich wieder wie, Herr Börschel, vor 2005 für 
den fataleren Weg entschieden; das ist Ihre Sache. 
Nun werden die Mittel bereitgestellt, und Sie han-
deln nach dem klassischen Satz, den wir auch in 
der Kommunalpolitik kennen: Reicht das Geld nicht, 
gehen wir zu den Banken. Die haben glatt so viel, 
dass sie es verleihen. – Das gilt so uneingeschränkt 
übrigens nicht mehr, aber das ist Ihr Weg, den Sie 
beschreiten. 

(Martin Börschel [SPD]: Ihre Rede ist pein-
lich!) 

Auf diesem Weg werden Sie genau dort enden, wo 
Sie 2005 geendet sind. Jeder Kämmerer freut sich, 
dass das Geld kommt. Die Mehrheit steht ja; das 
können wir so sehen. 

Sie öffnen der Verschuldenspolitik zusätzlich Tür 
und Tor, indem Sie die HSK-Regeln, also die Re-
geln der vorläufigen Haushaltswirtschaft, ändern 
wollen. Sie wollen streichen, dass man auf einer 
Zeitachse von drei Jahren plus Antragsjahr den 
Haushalt konsolidieren muss, wollen also nicht 
mehr, dass die betroffenen Kommunen das Licht 
am Ende des Tunnels nachweisen müssen. 

Meine Redezeit ist abgelaufen. Von uns können Sie 
keine Zustimmung erwarten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Engel. – Für die Fraktion Die Linke 
spricht Frau Abgeordnete Demirel.  

Özlem Alev Demirel (LINKE): Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Den Kommunen in 
NRW muss mehr Geld zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben zur Verfügung gestellt werden. 

(Beifall von der LINKEN) 

Leider sind wir die einzige Fraktion, die den Kom-
munen mehr als nur eine symbolische Unterstüt-
zung gewähren will. 
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(Martin Börschel [SPD]: Na, na, na!) 

Meine Damen und Herren, um Ihnen hier etwas auf 
die Sprünge zu helfen, bringen wir einen Ände-
rungsantrag zum Gemeindefinanzierungsgesetz 
ein, mit dem wir den Topf für die Kommunen um 
weitere 344 Millionen € aufstocken wollen. 

(Serdar Yüksel [SPD]: Nicht Milliarden?) 

– Nein, Herr Yüksel, es sind keine Milliarden. 

Dies wäre eine nachhaltige Verbesserung, weil sie 
auch in den folgenden Jahren wirken würde. 

Im ersten Schritt wollen wir den Verbundsatz um 
1 % von 23 auf 24 % erhöhen. Das ist keine einma-
lige milde Gabe. Denn im Gegensatz zu Ihren bis-
herigen Vorschlägen würde dieser Beschluss – so-
fern er eine Mehrheit hier im Plenum findet – auch 
in den kommenden Jahren gelten. 

Meine Damen und Herren, was wir hier fordern, ist 
nichts Unmögliches. Der Verbundsatz lag in den 
80er-Jahren bei 28,5 %. Wir wollen im Kern den 
Kommunen nur ein bisschen von dem zurückgeben, 
was ihnen in den letzten Jahren von den verschie-
denen Landesregierungen hier im Hause geklaut 
wurde.  

Die Kommunen brauchen dieses Geld, weil über 
70 % aller öffentlichen Investitionen über die Kom-
munen laufen. 

Die Finanznot der Kommunen ist Teil Ihrer unsägli-
chen Umverteilungspolitik. Ihre Steuergeschenke in 
der Vergangenheit, meine Damen und Herren von 
CDU, FDP, Grünen und auch SPD, erfolgten zulas-
ten der Kommunen und damit zulasten der Men-
schen, die in den Kommunen leben. Wegen dieser 
falschen Politik in der Vergangenheit müssen heute 
Bäder und Schulen, Sportplätze und Jugendzentren 
geschlossen werden. Wegen Ihrer neoliberalen Po-
litik können Straßen in den Städten und Gemeinden 
nicht saniert werden. Wegen Ihrer neoliberalen Poli-
tik können keine Investitionen mehr getätigt werden. 

In den Kommunen kommt es mittlerweile zu im-
mensen Gebührenerhöhungen, und auch dies ist 
auf Ihre Politik zurückzuführen. Diese kritisieren wir 
von der Linken vor Ort. Dies kritisieren wir aber 
auch hier im Landtag. 

Meine Damen und Herren, unser Grundsatz gilt wei-
terhin: Wir tragen keine Anträge oder Gesetze mit, 
die Kürzungen vorsehen. Das gilt auch für den 
Haushalt. Wir befürchten, meine Damen und Herren 
von SPD und Grünen, dass Ihrer derzeitigen linken 
Rhetorik keine Taten folgen werden. Im nächsten 
regulären Haushalt werden Sie die Hosen herunter-
lassen und zeigen müssen, 

(Wolfgang Zimmermann [LINKE]: Bitte nicht! – 
Minister Johannes Remmel: Nein!) 

ob Sie eine sozial gerechte Politik betreiben oder ob 
Sie die neoliberale Politik der letzten Jahre im Kern 

fortsetzen wollen. Wenn der Haushalt im Jahre 
2011 Kürzungen enthält, wird ihn die Linke ableh-
nen. 

Meine Damen und Herren, Sie alle haben dafür ge-
sorgt, dass die Banken und Konzerne, die Reichen 
und Vermögenden in diesem Land immer reicher 
und die öffentlichen Haushalte und die Armen im-
mer ärmer geworden sind, 

(Manfred Palmen [CDU]: So ein Blödsinn!) 

zum Beispiel durch die Steuerreform von SPD und 
Grünen im Jahre 2000, zum Beispiel durch die Ab-
senkung des Spitzensteuersatzes von 53 auf 42 %, 
zum Beispiel durch die Unternehmenssteuerreform 
der Großen Koalition, zum Beispiel durch die Ab-
senkung der Körperschaftsteuer und zum Beispiel 
durch den Rettungsschirm für die Banken. Dies hat 
Ihre unsägliche Umverteilungspolitik vorangetrie-
ben, meine Damen und Herren. 

Meine Redezeit würde nicht ausreichen, um all Ihre 
Steuergeschenke an Konzerne und Wohlhabende 
zu erwähnen. Was dies betrifft, so haben Sie alle 
unendliche Fantasie bewiesen und in der Vergan-
genheit dafür erhebliche Energien an den Tag ge-
legt. 

(Manfred Palmen [CDU]: Denken Sie sich 
das aus?) 

Meine Damen und Herren, dies führte im abgelau-
fenen Jahrzehnt zu massiven Mindereinnahmen bei 
den nordrhein-westfälischen Kommunen. Den Zah-
len des Bundesfinanzministerium zufolge und unter 
Berücksichtigung des kommunalen Finanzaus-
gleichs fehlen den Kommunen aufgrund all Ihrer 
Steuererleichterungen allein in diesem Jahr fast 
2,9 Milliarden €. Und seit dem Jahr 2000 liegen die 
Einnahmeverluste der Kommunen jedes Jahr zwi-
schen 1 und 3 Milliarden €.  

Was bringen da die von Ihnen beantragten 300 Mil-
lionen € mehr, meine Damen und Herren von SPD 
und Grünen? – Dies steht keineswegs im Verhältnis 
dazu. Mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein ist 
es nun wirklich nicht. 

Meine Damen und Herren von SPD und Grünen, 
auch wenn es zu wenig ist und auch wenn es hier 
keine Mehrheit für eine umfassende Entlastung der 
Kommunen gibt, so sollten die Kommunen doch 
wenigstens diese 300 Millionen € erhalten. Unter 
anderem deshalb, aber vor allem weil es nur um ei-
nen Nachtrag zum Haushalt geht, werden wir den 
Nachtragshaushalt nicht ablehnen. – Danke schön. 

(Beifall von der LINKEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete. – Für die Landesregierung spricht 
Herr Minister Jäger.  
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Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Meine Damen und Herren! Herr Präsident! Bei 
noch wenigen verbliebenen Minuten für die Lan-
desregierung möchte ich das GFG wirklich nur 
sehr kurz begründen und auf das eingehen, was 
Herr Löttgen und Herr Engel vorgetragen haben. 

Man wundert sich schon, wenn man sich daran er-
innert, dass wir noch vor wenigen Monaten in die-
sem Parlament – allerdings in anderen Rollen – 
darüber gestritten haben, ob es tatsächlich eine 
kommunale Finanzkrise gibt. Ich kann mich sehr gut 
daran erinnern, Herr Löttgen, Herr Engel, dass Sie 
allein die Existenz der Finanznot der Kommunen 
schlichtweg bestritten haben. 

(Beifall von der SPD) 

Es ist zu begrüßen, dass wir vor wenigen Wochen 
in einem, wie ich finde, sehr guten Entschließungs-
antrag gemeinsam in einer Sondersitzung dieses 
Parlaments festgestellt haben, dass es ein ernsthaf-
tes Problem bei der kommunalen Finanzierung gibt 
und wir gemeinsam etwas tun müssen. 

Umso weniger verstehe ich dann allerdings die Ab-
lehnung des Nachtragshaushalts 2010, weil damit 
eigentlich der Grundstein zu einem Konsolidie-
rungsprogramm, 

(Manfred Palmen [CDU]: Aus Schulden!) 

für einen Stärkungspakt Stadtfinanzen in Nordrhein-
Westfalen gelegt werden soll. 

(Manfred Palmen [CDU]: Aus Schulden!) 

– Herr Palmen, wenn Sie schon dazwischen rufen, 
müssen Sie das ertragen: Wir geben den Kommu-
nen die 300 Millionen € zurück, die Sie – auch in 
Person – den Kommunen durch die Befrachtung 
des Konsolidierungsbeitrags zum Haushalt und den 
Vier-Siebtel-Grundsteuerentzug entzogen haben. 
Diese 300 Millionen € haben Sie in einem kommu-
nalen Raubzug den Kassen entzogen, um sich da-
mit selbst teilweise zu konsolidieren. Wir geben den 
Kommunen nur das zurück, was ihnen zusteht – in 
einer finanziellen Situation, die wirklich dramatisch 
ist. 

Herr Palmen und auch Herr Engel, Sie haben auch 
persönlich tatenlos zugesehen, 

(Beifall von der SPD) 

dass sich die Liquiditätskredite zwischen 2005 und 
2010 von 10 Milliarden € auf inzwischen über 20 
Milliarden € verdoppelt haben. Sie haben genauso 
tatenlos zugesehen – Herr Palmen, das ist auch ei-
ne Tatsache –, dass sich die Zahl der Kommunen 
ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept 
von 63 im Jahr 2009 auf jetzt 167 mehr als verdop-
pelt hat. Sie haben tatenlos zugesehen, dass 35 
Kommunen inzwischen als bilanziell überschuldet 
gelten müssen bzw. deren Überschuldung in der 
nächsten Zeit zu erwarten ist. 

Diese Situation der kommunalen Finanzausstattung 
ist so dramatisch, dass gemeinsames Handeln er-
forderlich ist. Ich habe festgestellt, dass es in die-
sem Parlament inzwischen zumindest überwiegend 
eine Gemeinsamkeit bei der Beurteilung der Lage 
gibt. 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Minister, 
würden Sie eine Zwischenfrage … 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Nein, jetzt nicht. Ich habe so wenig Zeit, dass ich 
gerne im Zusammenhang vortragen möchte. 

(Manfred Palmen [CDU]: Ich hätte gewartet, 
bis Sie fertig sind!) 

Es gibt eine große Einheit über verschiedene Frak-
tionen hinweg, was die Analyse der jetzigen Situati-
on angeht. Lassen wir einmal die Ursachen weg; 
dazu habe ich Ihnen gerade einen Vortrag gehalten. 
Nun geht es darum, daraus die entsprechenden 
Konsequenzen zu ziehen. 

Die erste Konsequenz ist die Soforthilfe für die 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen in der Größen-
ordnung von 300 Millionen €. Auf einen mit Ihnen 
gemeinsam gefassten Beschluss hin, Herr Palmen 
und Herr Löttgen, soll der Haushalt 2011 im Rah-
men des Stärkungspaktes Stadtfinanzen weitere 
300 bis 400 Millionen € als Unterstützung für notlei-
dende Kommunen in Nordrhein-Westfalen vorse-
hen. 

Das alles zusammengenommen sind wichtige Bau-
steine des Landes in einer schwierigen Situation 
des Landeshaushaltes selbst. Gegenüber unseren 
eigenen Kommunen sind wir in der Verpflichtung, 
Hilfe zu leisten. 

Herr Palmen, ich bitte um Ihre persönliche Aufmerk-
samkeit und Unterstützung: Wenn wir Licht ans En-
de des Tunnels bekommen wollen, wenn wir in den 
396 Kommunen in welchem Zeitraum auch immer 
tatsächlich wieder ausgeglichene Haushalte errei-
chen wollen, geht es nicht ohne die Leistung des 
Bundes. Der Bund muss für die Sozialgesetze, die 
er zulasten der Kommunen in Nordrhein-Westfalen 
beschlossen hat, gelegentlich auch geradestehen. 

(Beifall von der SPD) 

Unsere Haltung in Nordrhein-Westfalen ist ganz 
klar: Mindestens die Finanzierung der Grundsiche-
rung ist eine Aufgabe des Bundes und nicht der 
Kommunen. Diese finanzielle Entlastung wird drin-
gend gebraucht, um Haushaltskonsolidierung in 
Nordrhein-Westfalen betreiben zu können. Deshalb 
lautet mein dringender Rat im Sinne von 396 Kom-
mune in diesem Land: Stimmen Sie dem Nach-
tragshaushalt 2010 zu. 

(Beifall von der SPD – Britta Altenkamp 
[SPD] meldet sich.) 
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Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Für die Fraktion Die Linke hat Herr Ab-
geordneter Aggelidis das Wort. 

Michael Aggelidis (LINKE): Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! Werte Kolle-
ginnen und Kollegen! CDU und FDP schimpfen 
über die Erhöhung der Neuverschuldung. Ich 
möchte sachlich auseinandersetzen, wie das Ver-
hältnis von öffentlicher Verschuldung, gesamtwirt-
schaftlichem Gleichgewicht und privatem Reichtum 
volkswirtschaftlich zu sehen ist. 

Die für den Landhaushalt gültige und aus dem Sta-
bilitäts- und Wachstumsgesetz von 1967 abgeleitete 
goldene Regel besagt, dass die Schulden nur bei 
einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleich-
gewichts die Investitionen überschreiten dürfen. 

(Zuruf von der CDU: Völlig richtig!) 

Das ist das letzte Relikt der keynesianischen He-
gemonie des Nachkriegskapitalismus oder des Gol-
den Age des Kapitalismus. 

(Widerspruch von der CDU) 

Insofern ist die Verschuldungsregel – das muss 
deutlich gesagt werden – in Gesetz gegossene 
keynesianische Theorie. Darum laufen Neoliberale 
aller Couleur wie Sie hier im Landtag – Sie haben 
es eben wieder gezeigt, meine Damen und Herren 
von CDU und FDP – dagegen Sturm. 

Als im Jahr 1973 das System der festen Wechsel-
kurse von Bretton Woods zerbrach, begann zu-
gleich der Siegeszug der monetaristischen Theorie, 
die von der Ultrastabilität der Marktwirtschaft aus-
geht. Diese leider immer noch an den Universitäten 
vorherrschende Irrlehre trägt ein gerüttelt Maß an 
Mitverantwortung für die Verwerfungen der Welt-
wirtschaftskrise.  

Der Monetarismus – also Lohnzurückhaltung, Ab-
bau staatlicher Aktivitäten, Senkung der Unterneh-
menssteuern, umfassende Deregulierung – hat ob-
jektiv abgewirtschaftet und ist in der Bevölkerung 
zunehmend diskreditiert. 

Im Jahr 2009 wird die Schuldenbremse eingeführt, 
als die Wertwirtschaftskrise längst begonnen hatte 
und die vermeintlich effizienten Finanzmärkte kolla-
bierten. Die Schuldenexplosion kam nicht von zu 
hohen Staatsausgaben, sondern von der perma-
nenten Absenkung der Besteuerung hoher Ein-
kommen und Vermögen. 

Nun stehen jedem Schuldner Gläubiger gegenüber, 
die viel zu verlieren haben. Die Zinsausgaben wer-
den daher für sakrosankt erklärt: „Pacta sunt ser-
vanda.“ Infrastruktur, Bildung und Soziales aber 
werden zur Disposition gestellt.  

Die Bürgerinnen und Bürger haben große Angst vor 
dem Staatsbankrott und akzeptieren Haushaltskon-
solidierung zu ihren eigenen Lasten als vermeintli-

chen Sachzwang. Wir Linken sagen dazu: Lasst 
euch nicht weiterhin betrügen. 

(Beifall von Wolfgang Zimmermann [LINKE]) 

Lesen Sie doch bitte den heute erschienenen Wo-
chenbericht des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung, DIW, zum Thema „Staatsverschuldung 
und gesamtwirtschaftliche Vermögensbilanz“. Der 
Untertitel lautet: „Öffentliche Armut, privater Reich-
tum“ 

Das private Nettovermögen macht 307 % des Brut-
toinlandsprodukts aus, die Staatsverschuldung hin-
gegen nur 73 %. Bei derart hohem Privatvermögen 
ist die Staatsverschuldung keineswegs dramatisch. 
Das DIW resümiert – ich zitiere –:  

„Insgesamt stellt sich … die intergenerative Be-
lastungswirkung des öffentlichen Gesamthaus-
halts … aus makroökonomischer Perspektive 
durchaus entspannt dar.“ 

(Zuruf von der CDU: Das wundert mich 
nicht!) 

Allerdings – so sagt das DIW –  

„besitzen die reichsten 30 Prozent der Bevölke-
rung über 90 Prozent des Vermögens, und die 
reichsten zehn Prozent der Bevölkerung über 60 
Prozent des Vermögens.“ 

Wir Linke tragen die aktuelle Forderung des DIW 
mit, höhere Einkommen und Vermögen stärker zu 
belasten. Insbesondere die DIW-Forderung einer 
einmaligen Vermögensabgabe zur Entschuldung 
sollte geprüft werden. Die Explosion der Staatsver-
schuldung zur Sicherung der Banken und des Fi-
nanzsystems hat in erster Linie die Vermögenden 
und Aktionäre geschützt. Jetzt muss dieses Geld 
zurückfließen.  

Wenn Sie hierüber nicht reden wollen, meine Da-
men und Herren von der CDU und der FDP, sollten 
Sie zur Neuverschuldung des Haushalts lieber 
schweigen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der LINKEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Ich möchte darauf hinweisen, 
dass die Landesregierung ihre Redezeit um 5 Mi-
nuten und 26 Sekunden überschritten hat. Falls 
gewünscht, steht den Fraktionen noch ein Rede-
recht zu. – Gemeldet hat sich Herr Abgeordneter 
Körfges für die SPD-Fraktion. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Mir scheint es, nach-
dem in der Debatte das eine oder andere vertieft 
worden ist, auch vor dem Hintergrund der Ankün-
digung juristischer Schritte durch die Oppositions-
fraktionen von CDU und FDP wichtig zu sein, noch 
einmal auf einen Fakt hinzuweisen. Sie haben ver-
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sucht, sich unserem Vorwurf der unrichtigen Ver-
anschlagung von Lasten, der Unterschlagung von 
notwendigen Ausgaben aus Gründen der Wahl-
kampfführung für das Jahr 2010 dadurch zu ent-
ziehen, dass Sie eine Formaldebatte über die Fra-
ge begonnen haben, ob der Nachtragshaushalt der 
Verfassung entspricht.  

In diesem Zusammenhang wiederhole ich ganz 
ausdrücklich den Ihnen vom Kollegen Börschel ge-
machten Vorhalt. Meine Damen und Herren, wer an 
dieser Stelle der Landesregierung und den sie tra-
genden Fraktionen vorwirft, sie würden gegen Ver-
fassungsrecht verstoßen, hat nicht nur moralisch, 
sondern auch juristisch die Pflicht, seine Vorstellun-
gen in Änderungsanträgen zu Papier zu bringen.  

Meine Damen und Herren, Sie wollen doch nur vom 
eigenen Versagen ablenken und einen juristischen 
Popanz aufbauen. Ansonsten sind doch viele von 
Ihnen ganz froh darüber – insbesondere diejenigen, 
die in Kommunen Verantwortung tragen –, dass es 
jetzt zu substanziellen Verbesserungen mit dem 
Haushalt kommt.  

(Ralf Witzel [FDP]: „Verfassungskonformer 
Haushalt“ ist das Thema!) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an die-
ser Stelle – das richtet sich an die Kolleginnen und 
Kollegen der Linken – auf diesen ach so schwieri-
gen Punkt, der eigentlich nicht so schwierig ist, „Ri-
siken der Westdeutschen Landesbank“, zu spre-
chen kommen.  

Wir haben an dieser Stelle Garantien des Landes in 
der Gesamtgrößenordnung von 3,65 Milliarden €, 
eine Werthaltigkeitsgarantie von 2,2 Milliarden € 
und eine Eigenkapitalgarantie von 0,5 Milliarden €. 
Dem haben Sie – seinerzeit von uns inhaltlich 
durchaus nachvollzogen – eine Vorsorgemaßnah-
me von 1,15 Milliarden € gegenübergestellt.  

Ich frage sie erst einmal dem Grunde nach: Was 
macht den Unterschied zwischen einer rot-grünen 
und einer schwarz-gelben Rückstellung für die Risi-
ken aus? Meine Damen und Herren, meinen Sie 
wirklich, dass in Anbetracht aller uns vorliegenden 
Prognosen eine Absicherung des Gesamtrisikos mit 
18 % ausreichend ist? Sind Sie wirklich dieser An-
sicht?  

Ich sage Ihnen ganz deutlich: Weder können noch 
wollen wir Horrorszenarien an die Wand werfen, 
aber klar ist doch, dass wir, wenn uns diese Risiken 
ohne gehörige Vorsorge treffen, nicht nur als Land 
innerhalb eines Haushaltsjahres ein ganz extremes 
Problem haben. Dann ziehen wir auch diejenigen, 
die sich als Miteigentümer in einer vergleichbaren 
Position befinden, nämlich unsere Kommunen und 
ihre Sparkassen, in diesen Strudel hinein.  

Ich kann Ihnen nur sagen: Wer an dieser Stelle die 
Risiken völlig negieren und wegdiskutieren will oder 
Minimierungspositionen hat, ist sich ganz offensicht-

lich nach wie vor nicht der Verantwortung bewusst, 
die wir insgesamt auch für unsere Sparkassen im 
Land Nordrhein-Westfalen tragen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Körfges. – Für die CDU-Fraktion hat 
Herr Abgeordneter Weisbrich das Wort. 

Christian Weisbrich (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Kollege Körfges, wir 
haben einen Entschließungsantrag vorgelegt, der 
geeignet ist, diesen Haushaltsplan im Prinzip zu 
ersetzen.  

(Zuruf von der SPD: Im Prinzip!) 

An einzelnen Sachen herumzufummeln und einzel-
ne Anträge zu stellen, bringt überhaupt nichts.  

(Zuruf von der SPD: Entschließungsantrag!) 

Stimmen Sie unserem Entschließungsantrag zu, 
und Sie sind auf der richtigen Seite. Das ist der ers-
te Punkt. 

(Beifall von der CDU – Minister Johannes 
Remmel: Das ist doch billig! – Weitere Zuru-
fe) 

Zweitens. Zu Ihrer Diskussion über die Rücklagen 
bei der WestLB: Natürlich haben wir diesen Risiko-
schirm aufgespannt und eine Rücklage gebildet. 
Das ist völlig unstrittig. Aber wir haben sie nicht über 
neue Schulden, sondern aus dem Jahresabschluss 
finanziert. Ihre Kollegin Walsken hat sich damals 
tierisch aufgeregt und hielt es für totalen Blödsinn, 
936 Millionen € in diesen Risikofonds einzustellen. 
Das alles sei nicht nötig, denn es könne überhaupt 
nichts passieren.  

(Zuruf von Horst Becker [GRÜNE])  

Sie haben das ganz anders gesehen. Jetzt greifen 
Sie das an, dass wir sagen: Man darf aus neuen 
Schulden keine Rücklagen bilden. – Das mögen Sie 
für formal halten. Aber wir werden ja sehen, was vor 
dem Verfassungsgerichtshof herauskommt. Ich bin 
ganz zuversichtlich, dass das, was Sie heute gelie-
fert haben, nicht in der Lage ist … 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Abgeordne-
ter Weisbrich, würden Sie eine Zwischenfrage des 
Abgeordneten Körfges zulassen? 

Christian Weisbrich (CDU): Na ja. 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Bitte schön. 

Hans-Willi Körfges (SPD): Herr Kollege Weis-
brich, ich gehe davon aus, dass Ihnen das Ge-
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samtdeckungsprinzip des Haushalts bewusst ist. 
Unter dieser Voraussetzung: Bleiben Sie tatsäch-
lich bei der Behauptung, Sie hätten die Rücklagen 
für die Absicherung der WestLB ohne Schulden 
hingekriegt? 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Bitte schön, Herr 
Abgeordneter Weisbrich. 

Christian Weisbrich (CDU): Herr Kollege Körfges, 
ich habe gesagt: keine Schulden zum Zwecke der 
Bildung von Rücklagen. Das Gesamtdeckungs-
prinzip in Ehren, aber wir haben das aus dem Jah-
resabschluss des Haushaltes, weil wir sparsam 
gewirtschaftet hatten, gemacht. Wir haben nicht 
die finstere Absicht gehabt – so wie Sie das tun –, 
neue Schulden aufzunehmen und sie da hineinzu-
stopfen. Das hätten wir ja auch machen können. 

Natürlich kennen wir alle die Situation, wie sie ist. 
Aber ich frage mich, warum Sie das so ängstlich 
sehen. Im Augenblick spricht überhaupt nichts da-
für, dass Ihre Ängste begründet sind. Der Herr Fi-
nanzminister hat ja in der Debatte zur Regierungs-
erklärung gesagt, da werden jetzt sofort noch 
250 Millionen € fällig, noch im September. Nichts ist 
passiert. Bis heute ist nichts passiert. Es wird auch 
so bleiben. Diese Kassandra-Rufe kann ich schon 
bald nicht mehr hören. Ich frage mich nur: Warum 
haben Sie das nicht dort, wo Ihre alte rot-grüne 
Landesregierung Garantieerklärungen in Sachen 
NRW.BANK abgegeben hat, veranschlagt? Das ist 
doch viel riskanter als alles andere. Darüber reden 
Sie nicht. 

Also: Seien Sie ganz zufrieden. Wir haben einen 
Entschließungsantrag gestellt. Diesem Entschlie-
ßungsantrag – dazu haben wir Sie ausdrücklich 
eingeladen – können Sie zustimmen. Dann sind wir 
auf der ziemlich sicheren Seite, was den Landes-
haushalt anbelangt. Dann werden wir über 3 Milliar-
den € weniger Schulden machen. Dann werden wir 
das Land um mehr als 100 Millionen € pro Jahr we-
niger schädigen, als Sie das tun wollen. Also stim-
men Sie zu, und versuchen Sie hier nicht, uns in die 
moralisch schiefe Ecke zu stellen. – Schönen Dank. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Weisbrich. – Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen 
vor. Wir sind damit am Schluss der Beratung.  

Wir stimmen ab über den Gesetzentwurf zum 
Nachtragshaushaltsgesetz 2010 Drucksachen 
15/200 und 15/600, die Ergänzungsvorlage. Der 
Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in der 
Beschlussempfehlung Drucksache 15/900, den 
Gesetzentwurf der Landesregierung Drucksache 
15/200 und Drucksache 15/600 in der Fassung 
seiner Beschlüsse anzunehmen. Wer dem seine 

Zustimmung geben kann, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Wer kann dem nicht seine Zu-
stimmung geben? – Wer enthält sich? – Damit ist 
bei Zustimmung durch die Fraktionen von SPD 
und Grünen bei Ablehnung von CDU und FDP bei 
Enthaltung der Linkspartei die Beschlussempfeh-
lung angenommen und der Nachtragshaushalt 
2010 in zweiter Lesung verabschiedet. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Zuruf von Rüdiger Sagel [LINKE]) 

Wir stimmen ab über den Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 
Drucksache 15/207. Der Haushalts- und Finanz-
ausschuss empfiehlt in der Beschlussempfehlung 
Drucksache 15/901, den Gesetzentwurf der Lan-
desregierung Drucksache 15/207 unverändert an-
zunehmen. Wer dem seine Zustimmung geben 
kann, bitte ich um das Handzeichen. – Wer kann 
dem nicht zustimmen? – Wer enthält sich? – Damit 
ist bei Zustimmung der Fraktionen von SPD und 
Grünen bei Gegenstimmen durch die CDU-Fraktion 
und die FDP-Fraktion und bei Stimmenthaltung der 
Fraktion Die Linke die Beschlussempfehlung ange-
nommen und das Gesetz zur Änderung des GFG 
für das Jahr 2010 in zweiter Lesung verabschie-
det. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Gemäß § 68 Abs. 2 der Geschäftsordnung sind Ge-
setzentwürfe zum Haushaltsgesetz und Gemeinde-
finanzierungsgesetz in drei Lesungen zu beraten. 
Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die 
dritte Lesung des Entwurfs des Nachtragshaus-
haltsgesetzes und des Gesetzes zur Änderung des 
Gemeindefinanzierungsgesetzes morgen durchzu-
führen. Über den Entschließungsantrag Drucksache 
15/927 ist ebenfalls morgen nach der dritten Lesung 
abzustimmen. 

Wir sind damit am Ende des Tagesordnungspunk-
tes 3 und kommen zum neuen Tagesordnungs-
punkt  

4 Gesetz zur Revitalisierung des Gemeinde-
wirtschaftsrechts 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 15/27  

Änderungsantrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 15/935 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Kommunalpolitik  
Drucksache 15/867  
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Entschließungsantrag  
der Fraktion der SPD,  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,  
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/931 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und gebe dem Herrn Ab-
geordneten Herter das Wort. 

Marc Herter (SPD): Sehr geehrter Herr Präsident! 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir be-
raten heute auf der Zielgeraden die Öffnung des 
Gemeindewirtschaftsrechts. Das ist eine gute 
Nachricht für die Stadtwerke, für die anderen 
Kommunalunternehmen – egal, ob sie aus dem 
Wohnungsbau kommen, als Verkehrsbetriebe ar-
beiten oder aus der Abfallwirtschaft kommen – und 
für viele andere mehr. Das ist eine gute Nachricht 
für die Städte und Gemeinden im Land. Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, meiner Frakti-
on und auch der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, 
uns beiden als Koalitionsfraktionen ist wichtig: Es 
ist eine gute Nachricht auch für Handwerk und Mit-
telstand und die freien Berufe im Land. 

(Beifall von Sigrid Beer [GRÜNE])  

Wir stärken damit nämlich die regionale Ökonomie 
sowie mittelständische Betriebe und beenden in 
diesem Lande das Gegeneinander von Handwerk 
und Mittelstand vor Ort auf der einen Seite und 
kommunalen Betrieben auf der anderen Seite. Wir 
beenden auch Ihre Ideologie des „Privat vor Staat“. 

Ich will auf vier Punkte kurz eingehen. 

Erstens. Mit der Beseitigung der auferlegten Fes-
seln sichern wir für die gesamte Kommunalwirt-
schaft im § 107 GO wieder die gleichberechtigte 
Teilnahme am Wettbewerb. 

Zweitens. Insbesondere bei den liberalisierten Märk-
ten der Energieversorgung ist es für uns wichtig, für 
die dort tätigen kommunalen Unternehmen gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu schaffen und es 
dadurch auch hinzubekommen, positive Auswirkun-
gen auf die Endverbraucher zu zeitigen und das 
Oligopol weniger Energieversorger – nämlich genau 
vierer – auf dem deutschen Energiemarkt nachhal-
tig zu brechen.  

Ja, auch das ist richtig: Wir wollen dafür die Mög-
lichkeit geben, gemeinschaftlich mehr als bisher in 
Energiegewinnungs- und -erzeugungskapazitäten 
einzusteigen, vor allem aber gleichberechtigt in 
Energiegewinnungs- und -erzeugungskapazitäten 
einzusteigen. Deshalb sehen wir es mit großer 
Sympathie, wenn dies geschieht, um sich den ent-
sprechenden Marktentwicklungen anzupassen. 

Drittens. Die Liberalisierung der Energiemärkte stellt 
insbesondere die Stadtwerke mit ihren ökologisch 

und dezentral ausgerichteten Geschäftsmodellen 
vor große Herausforderungen. Diesen großen Her-
ausforderungen wollen wir an dieser Stelle gerecht 
werden, indem wir mit fairen Wettbewerbsbedin-
gungen für die Klimaschutzziele, die wir als 
Deutschland zu erfüllen haben und die wir uns auch 
für Nordrhein-Westfalen vornehmen wollen, ent-
sprechende Grundvoraussetzungen schaffen und 
die Stadtwerke dabei als enge Partner an unserer 
Seite wissen. 

Viertens. Die Stadtwerke und die kommunalen Un-
ternehmen in diesem Land sind auch verlässliche 
Partner für Handwerk und Mittelstand. 

Sie haben Verfahrensbedenken geltend gemacht – 
nicht nur heute Morgen, sondern auch im federfüh-
renden Ausschuss für Kommunalpolitik. Ihnen geht 
es darum, zu klären, ob neue Beratungsgegenstän-
de eine erneute Anhörung rechtfertigen. Hierzu 
möchte ich Ihnen zunächst einmal in der Sache 
Folgendes sagen: 

Die Arbeitnehmermitbestimmung ist erstens Ge-
genstand des Gemeindewirtschaftsrechts und zwei-
tens keine Frage der Konnexität. Es handelt sich 
nämlich um eine Kann-Bestimmung. Deshalb haben 
der Gesellschafter und damit die Kommunen es al-
lein in der Hand, ob sie im Gesellschaftsvertrag eine 
solche Mitbestimmung einführen wollen oder nicht. 
Wir schlagen als Gesetzgeber hier vor, ein taugli-
ches Instrument zur Verfügung zu stellen, sodass 
dann, wenn eine solche Mitbestimmung eingeführt 
wird, auch auf die Arbeitnehmervertreter voller 
Durchgriff von den Räten und Vertretungskörper-
schaften in den Kommunen des Landes möglich ist. 

An dieser Stelle gibt es übrigens auch keinerlei 
Problem mit den kommunalen Spitzenverbänden, 
wie Sie es gerne suggerieren. Mit ihnen gibt es nicht 
nur kein Problem, sondern auch keinerlei Diskussi-
on darüber, ob man das machen soll oder ob man 
es nicht machen soll. 

Dieser Punkt ist – so viel zu Ihrer formalen Einlas-
sung – auch Gegenstand der Anhörung gewesen. 
Herr Dettman von ver.di, Herr Jänig von den Stadt-
werken Unna und nicht zuletzt Herr Körfges, der die 
entsprechende Nachfrage gestellt hat, haben dafür 
gesorgt, dass das zum Thema dieser Anhörung 
gemacht wurde. Nach dem, was in dem einschlägi-
gen Gutachten von Herrn Kretschmer steht, ist es 
damit Gegenstand des Gesetzesverfahrens. Wer 
dann noch entsprechende Verfahrensanmerkungen 
macht, liegt meines Erachtens falsch. 

Sie machen aber einen weiteren Punkt geltend, der 
an Absurdität nicht mehr zu überbieten ist. Er bein-
haltet den Vorwurf, zu folgenden Dingen sei nicht 
angehört worden: erstens zum Handwerkskompro-
miss, zweitens zur Genehmigungspflicht für Aus-
landsgeschäfte und drittens zum unmittelbaren 
funktionalen Bezug verbundener Dienstleistungen 
zur energiewirtschaftlichen Betätigung. Das ist wirk-
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lich ein Stück aus dem Tollhaus. Sie selber als 
CDU-Fraktion waren es, die diese drei Punkte in Ih-
rem Änderungsantrag eingebracht und zur Anhö-
rung gestellt haben. 

(Beifall von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Wer dann sagt, dazu sei nicht angehört worden, 
obwohl er selber dafür gesorgt hat, dass zu diesen 
Punkten angehört wurde, dem kann ich leider nur 
ins Stammbuch schreiben, dass er sich etwas in-
tensiver hätte damit befassen müssen, welche Än-
derungsanträge er selber ins Anhörungsverfahren 
bringt. Das kann ich Ihnen hier leider nicht ersparen. 
Was Sie da verfahrensrechtlich vorhaben, ist aben-
teuerlich. 

(Beifall von Hans-Willi Körfges [SPD] und 
von Hans Christian Markert [GRÜNE]) 

Letzter Punkt: Der Verdacht drängt sich auf, dass 
Sie nicht inhaltlich diskutieren wollen und nicht in-
haltlich anhören wollen, sondern an dieser Stelle 
eine reine Verschleppungsstrategie ins Werk setzen 
wollen – auch deshalb, weil Sie, seit Handwerk und 
kommunale Betriebe sich geeinigt haben, inhaltlich 
zum Verfahren nichts mehr beizutragen haben. 

(Vorsitz: Vizepräsidentin Carina Gödecke) 

Ihre scheppernde Kriegsrhetorik – das sei der Un-
tergang des Handwerks; „Mittelstandsvernichtungs-
gesetz“ – geht deshalb unter, weil Handwerk und 
VKU sich an dieser Stelle geeinigt haben. Wir be-
grüßen ausdrücklich diese Einigung, die die Herren 
Moraing und Zipfel miteinander verhandelt haben, 
und machen sie uns in diesem Gesetzentwurf zu 
eigen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Dass das nicht zu Ihrer Rhetorik passt, will ich ger-
ne einräumen. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, wir halten es aber nicht mit der Ideologie, 
sondern mit pragmatischen Lösungen. Eine solche 
pragmatische Lösung zur Wettbewerbsfähigkeit der 
Stadtwerke unter gleichzeitiger Berücksichtigung 
der Interessen des Handwerks, des Mittelstands 
und der freien Berufe in unseren Städten ist gefun-
den. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Herter. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen spricht der Kollege Mostofiza-
deh. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit dem vor-
gelegten Gesetzentwurf und der Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Kommunalpolitik wird 
aus meiner Sicht endlich ein Kapitel zugeschlagen, 
das die Kommunen in Nordrhein-Westfalen gän-
geln sollte und die Kommunalwirtschaft an die Lei-

ne legen und in der schärfsten Form, die die Bun-
desrepublik Deutschland kennt, einkreisen sollte. 
Daher wundert es auch nicht, dass zahlreiche 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker 
insbesondere der CDU die Verabschiedung des 
heute vorliegenden Gesetzentwurfs als Gesetz ge-
radezu herbeisehnen. 

(Beifall von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Ich erinnere auch daran, dass es bei der Verschär-
fung des Gemeindewirtschaftsrechts durch CDU 
und FDP im Jahre 2007 insbesondere CDU-Leute 
waren, die hier vor dem Landtag demonstriert ha-
ben. Hier waren Tausende von Menschen, Stadt-
werkevorstände, Sparkassenvorstände. 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Das waren offensichtlich alles, Kollege Brockes, 
Staatssozialisten und Mittelstandsvernichter. Das 
müssen Sie denen ja vor die Füße werfen. Es wun-
dert am heutigen Tage auch nicht, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, dass die FDP-Fraktion die einzige 
Fraktion ist, die samt und sonders an der alten Ge-
setzeslage festhalten will. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Selbst die CDU-Fraktion stellt einen eigenen Ände-
rungsantrag zur Abstimmung heute, der die Einfüh-
rung des § 107a, eines neuen Tatbestandes der 
energiewirtschaftlichen Betätigung, beinhaltet.  

Ich erinnere kurz an die Ursache des Verfahrens. 
Anfang dieses Jahres hatte Professor Burgi im Auf-
trag der Wirtschaftsministerin ein Gutachten vorge-
legt, das eindeutig und unmissverständlich belegt, 
dass wir keinen ausreichenden Wettbewerb auf 
dem Energiesektor, insbesondere im Bereich der 
Energieerzeugung, haben. Viele Stadtwerke sind 
quasi Durchleiter von Großunternehmen. Das RWE 
hat es sich ja heute nicht nehmen lassen, noch 
einmal darauf hinzuweisen, dass dies auch bei der 
Steag der Fall ist. Insofern brauchen wir Wettbe-
werb. Wir brauchen auch eine Stärkung der Stadt-
werke, weil andere Kleinunternehmen im Moment 
nicht auf dem Markt sind, um dieses Oligopol von 
RWE, EnBW, Vattenfall an der Stelle zu brechen. 

Geradezu absurd in dem Zusammenhang ist, dass 
es ausgerechnet die CDU/FDP-Regierung in Ba-
den-Württemberg ist, die Anteile von EnBW zurück-
kauft, während Sie sich hierhin stellen und das zarte 
Pflänzchen Stadtwerke als neuen großen fünften 
Player hinstellen. Ihre Argumentation ist absurd.  

Das passt auch zu dem schauerlichen Schauspiel, 
das es im Ausschuss gegeben hat. FDP und CDU 
haben in keiner Weise in der Sache argumentiert, 
sondern eindreiviertel Stunden lang ausschließlich 
versucht, Verfahrenstricks herbeizuführen.  

Kollege Herter hat die rechtlichen Tatbestände alle 
geschildert. Dem kann ich mich vollumfänglich an-
schließen. Es ist grotesk, dass die CDU bei Punk-
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ten, zu denen sie selbst einen Gesetzentwurf vorge-
legt hat, davon spricht, dass dies nicht Gegenstand 
des Verfahrens gewesen sei. 

Was mich in der Auseinandersetzung auch erstaunt 
hat, war, mit welcher Wortwahl und mit welcher Ag-
gressivität aufgetreten wurde. Da war vom Mittel-
standsvernichtungsgesetz und Staatssozialismus 

(Dietmar Brockes [FDP]: Das wurde in der 
Anhörung gesagt!) 

– Sie sind doch gleich dran – die Rede. Tatsächlich 
ist das Gegenteil der Fall: Die Kommunen sind kein 
Staat, sondern öffentliche Einrichtungen, die nicht 
der Staatsebene angehören. Die Stadtwerke sind 
als AGs, GmbHs oder möglicherweise als Eigenbe-
triebe in der Lage, denen Paroli zu bieten.  

Jetzt sage ich Ihnen auch, warum uns das so wich-
tig ist. Wir sind für eine dezentrale Energieversor-
gung, die eben nicht auf Atomstrom, nicht nur auf 
alte, konventionelle Energieträger, sondern auf re-
generative Energieträger setzt, auf den sogenann-
ten – so sagt unser Fraktionsvorsitzender immer – 
Häuserkampf, der mit niedrigeren Margen für Kraft-
Wärme-Kopplung sorgen kann 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

und dafür sorgt, dass man die Fernwärme nutzt. 
Das machen die Großen nämlich alles nicht. Sie in-
vestieren in Atomkraftwerke, in große Offshore-
Parks und eben nicht in die dezentrale Versorgung 
vor Ort. Deswegen ist es so wichtig, dass dieses 
Gesetz jetzt endlich kommt. 

Ich ersehne dieses Gesetz auch herbei – das wurde 
mir als Vorwurf in der Ausschusssitzung vorgetra-
gen –, damit der Steag-Deal möglich wird. Das sage 
ich ausdrücklich an der Stelle. Der Steag-Deal muss 
wirtschaftlich tragfähig sein. Er muss zumindest 
möglich sein für die Kommunen, weil sich sonst 
wieder ein großer Player das zusätzlich ans Bein 
bindet und der Wettbewerb noch mehr in den Keller 
geht. Das wollen wir Grünen ausdrücklich nicht. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ich komme zum Schluss. Allein die FDP ist noch auf 
der absoluten neoliberalen Gegenspur „Privat vor 
Staat“, auf keinen Fall Wettbewerb zulasten der 
Großunternehmen, die offensichtlich die FDP am 
meisten stützen. 

Mich wundert, dass es die CDU immer noch nicht 
geschafft hat, nachdem sie jetzt die Fesseln der 
FDP abgelegt hat, einen konsequenteren Gesetz-
entwurf mit uns mitzutragen. Das werden Sie vor 
Ort selbst austragen müssen. Wir sind sehr zufrie-
den mit dem, was wir in der Anhörung mitbekom-
men haben, und sehen uns bestärkt durch das gan-
ze Verfahren. 

Noch ein Satz zu dem ach so lang ausgefallenen 
Änderungsantrag, der im Ausschuss beraten wor-
den ist. Zehn Seiten davon beschäftigen sich damit, 

die Systematik zu ändern und an die alte Systema-
tik anzupassen. Das haben wir ordentlich nachge-
arbeitet. Dann gibt es eine Regelung, wonach die 
Räte festlegen können, dass es in fakultativen Auf-
sichtsräten auch eine Beteiligung der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer gibt. Das ist ausschließlich 
an das Sparkassenrecht angelehnt. Es ist eine Er-
möglichungsstrategie für die Kommunen. Auch das 
ist sehr leicht nachzuvollziehen; es bedarf keiner 
besonderen intellektuellen Leistung, das hinzube-
kommen. 

Jetzt sich hierhin zu stellen und davon zu reden 
„Wer weiß, was für Änderungen wir vorgenommen 
haben?“, ist falsch. Das sind Ausflüsse aus der An-
hörung. Die beiden Punkte, bei denen wir der Mei-
nung sind, dass wir das im weiteren Verfahren im 
nächsten Jahr machen können, haben wir abge-
trennt. Auch da wäre ich der Meinung gewesen, 
dass man das hätte machen können, weil das auch 
alles Gegenstand der Anhörung gewesen ist.  

Klar ist aber: Der heutige Gesetzentwurf ist in einem 
sauberen Verfahren zustande gekommen. Ich bitte 
alle Kolleginnen und Kollegen – die FDP nehme ich 
heraus, da habe ich wenig Hoffnung –, diesem Ge-
setzentwurf zuzustimmen und endlich für Wettbe-
werb auf dem Energiemarkt und für Augenhöhe der 
Kommunen bei der sonstigen Kommunalwirtschaft 
heute zu sorgen.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege. – Für die CDU-Fraktion spricht der 
Kollege Hauser. 

Benedikt Hauser (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Der § 107 der Gemeindeord-
nung Nordrhein-Westfalen oder das, was damit im 
Zusammenhang zu betrachten ist, also das Ge-
meindewirtschaftsrecht, gehört mit Sicherheit zu 
den Bereichen, die in den vergangenen Jahrzehn-
ten immer wieder Änderungen erfahren haben, 
wobei es keine durchgängige ideologische Linie 
gegeben hat, dass etwa die rechte Seite des Hau-
ses angeblich immer eine andere Auffassung ver-
treten hätte als die linke. Es gab auch SPD-
geführte Regierungen, die in der einen oder ande-
ren Richtung Änderungen vorgenommen haben.  

Das Gemeindewirtschaftsrecht gehört auch zu den 
Kapiteln, die immer wieder zu heftigen Auseinan-
dersetzungen geführt haben, die immer sehr hoch 
angesetzt worden sind: nämlich in der Kategorie 
„Untergang des Abendlandes, mindestens der der 
Stadtwerke“ oder „Untergang des Abendlandes, 
mindestens des Mittelstandes“. Dadurch ist viel 
verdeckt worden von der Notwendigkeit, ein ver-
nünftiges Gemeindewirtschaftsrecht zu konstruie-
ren, das dafür sorgt, dass insbesondere die Stadt-
werke-Konzerne, städtische Wohnungsbaugesell-



Landtag   15.12.2010 

Nordrhein-Westfalen 1581 Plenarprotokoll 15/19 

 

schaften und weitere Gesellschaften der Kommu-
nen einen vernünftigen Rahmen gesetzt bekom-
men, der auch ein vernünftiger Schutz vor Selbst-
überschätzung und vor Maßnahmen sein sollte, die 
nicht der Daseinsvorsorge und den dazu angeglie-
derten Bereichen zuzuordnen sind, sondern wirt-
schaftlicher Betätigung im Allgemeinen.  

Dazu hat es dann in den vergangenen Jahrzehnten 
viele verschiedene Ansätze gegeben, wie man dies 
tut. Es wird auch immer wieder an einzelnen Wor-
ten – ich nenne nur einmal das Wort dringend – her-
umgefeilt, um die Wirkung in der einen oder anderen 
Richtung zu erzielen.  

Insofern will ich zunächst einmal ordentlich Wasser 
in den Wein gießen, dass das jetzt der große Be-
freiungsschlag der Stadtwerke-Konzerne sei, der 
hier erfolgt. Das sollte man nicht überschätzen. Ich 
sage das sehr freundlich. Man sollte die Auswirkun-
gen dieser Maßnahmen nicht überschätzen.  

§ 107a, der die energiewirtschaftliche Betätigung 
der Stadtwerke ermöglicht, ist – da sind wir, glaube 
ich, beieinander – ein wichtiger Schritt, den man 
gehen muss, um hier neue Möglichkeiten zu schaf-
fen und auch angesichts der Marktentwicklungen 
den Stadtwerken eine Konkurrenzchance, eine 
Wettbewerbschance zu eröffnen. Da sind wir auch 
mit unserem Antrag sehr nah beieinander, was die-
sen Aspekt angeht.  

Anders sieht es aus in den Fragen, die ansonsten 
zu diskutieren gewesen sind. Nach wie vor sind wir 
der Auffassung, dass man aufpassen muss, dass 
kommunale Räte nicht zu sehr in die Versuchung 
geraten, sich jedem Geschäftsmodell und jedem 
Geschäftsgebiet zuwenden zu wollen. Ich gehöre 
schon seit Jahren einem Stadtrat an und weiß, was 
einem da alles an Power-Point-Präsentationen und 
anderen zukunftsträchtigen Modellen seitens der 
Stadtwerke-Geschäftsführung vorgelegt wird. Des-
wegen ist es richtig, hier eine Einschränkung vorzu-
nehmen.  

Andererseits muss man auch dafür sorgen, dass 
der Mittelstand und das Handwerk davor geschützt 
werden, dass die Unternehmen, die berechtigter-
weise ständig auf der Suche sind, ihre Remanenz-
kosten durch andere Geschäftsfelder abzudecken, 
mit Preisen zum Beispiel in bestimmten Marktseg-
menten gegenüber dem Mittelstand auftreten – 
wenn ich Geschäftsführer eines solchen Unterneh-
mens wäre, würde ich das ja auch tun –, bei denen 
der Mittelstand nicht mitmachen kann, weil er das 
Geld verdienen muss, während hier „Sowieso-
Kosten“ – wie man das dann so schön nennt – in 
dem Bereich abgedeckt werden und auf diese Art 
und Weise Preise gestaltet werden, die der Wett-
bewerber aus dem Mittelstand nicht anbieten kann.  

Aber, meine Damen und Herren, der gemeinsame 
Diskussionsprozess, den wir hatten, der ja dann in 
den Anhörungstermin am 5. November mündete, ist 

danach – sagen wir einmal freundlich – ordentlich 
ins Stocken geraten.  

(Zuruf von Marc Herter [SPD]) 

– Ich will aber gerne freundlich sein. Es ist meine 
Natur, freundlich zu sein – nicht immer unbedingt zu 
Ihnen, aber grundsätzlich bin ich das nun einmal.  

(Marc Herter [SPD]: Ich kann das bestätigen!) 

– Sie kennen mich doch noch gar nicht gut genug 
dafür.  

(Marc Herter [SPD]: Aus den Ausschussbe-
ratungen zu diesem Gesetz!) 

– Okay. Dann warten wir einmal auf das nächste 
Gesetzesvorhaben, das Sie haben. – Damit ist auch 
schon Ende mit der Freundlichkeit, damit Sie sich 
keine allzu großen Sorgen über meine Gemütslage 
machen, denn nach dem 5. November ging die Sa-
che etwas anders ab.  

Am 8. Dezember im Wirtschaftsausschuss wurde 
noch über die Drucksache 15/27 – Ihren ursprüngli-
chen Antrag – abgestimmt. Am Freitag haben wir 
dann im kommunalpolitischen Ausschuss heftigst 
darüber debattiert, ob Ihr Änderungsantrag, den Sie 
selbst zu Ihrem eigenen Entwurf geschrieben ha-
ben, einen solchen inhaltlichen Umfang hat – ich 
rede nicht von der Seitenzahl –, dass man hier von 
neuen Tatbeständen ausgehen müsste, die eine 
neue Anhörung nötig machen würden. Darüber ha-
ben wir heftigst diskutiert.  

(Marc Herter [SPD]: Korrekt!) 

Ich will das noch einmal ausführen – damit die Klar-
heit und Wahrheit auch später im Protokoll steht –, 
warum wir der Auffassung sind, dass es eine solche 
Abweichung, eine solche Veränderung ist.  

Dann will ich gar nicht so sehr auf die Gesichts-
punkte eingehen, die Herr Herter oder Herr Mosto-
fizadeh genannt haben, oder darauf, wie von Ihnen 
im § 107 herumgefrickelt worden ist. Ich will auch 
nicht darauf eingehen, dass wir 28 Seiten Papier 
vorgelegt bekommen haben, wofür man erst einmal 
gut und gerne eine längere Zeit, als die Ausschuss-
sitzung dauert, brauchen würde, dieses Papier 
durchzulesen. Es geht nämlich nicht darum, einfach 
nur Ihnen, Herr Körfges, zu glauben, dass das exakt 
so ist wie im Sparkassengesetz, sondern man wird 
das ja wohl noch einmal selbst lesen und nachprü-
fen dürfen!  

(Beifall von der CDU) 

Das sollten wir dann nebenher in der Sitzung ma-
chen, gleichzeitig inhaltlich überlegen, ob wir das 
auch so wollen, und drittens dann noch darüber 
nachdenken, ob es in der Anhörung hinreichend 
Gegenstand der Beratung gewesen ist.  

Gut, lassen wir einmal § 107 weg und kommen zum 
§ 108a. Zunächst einmal ist es ja schon bemer-
kenswert, einen neuen Paragrafen rein formell mit 
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einer neuen Ziffer in einem eigenen Gesetzentwurf 
einzuführen. Dann einen solchen Paragrafen einzu-
führen, der selbst in der Zusammenfassung der 
verehrten Frau Vorsitzenden des Ausschusses 
noch drei Seiten ausmacht, ist auch bemerkens-
wert. Dann noch in der Sitzung zu erklären, das sei 
ja sowieso das, was im Sparkassengesetz stände – 
deswegen bräuchte ich das gar nicht näher zu le-
sen; das sei ja in Ordnung –, ist ebenfalls sehr be-
merkenswert.  

(Heiterkeit und Beifall von der CDU und von 
der FDP) 

Dann aber noch zu erklären, das sei keine wesentli-
che Änderung des bisherigen Gesetzgebungsverfah-
rens, das sei ja in der Beratung und in der Anhörung 
schon genannt worden, ist schon unverschämt – 
schlichtweg unverschämt!  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Jetzt haben Sie gesagt, dass sich drei Kollegen, die 
in der Anhörung dabei waren, Herr Körfges und 
zwei weitere, sehr dezidiert – so habe ich Sie zu-
mindest verstanden – zu der Frage der Beteiligung 
der Mitarbeiter bei fakultativen Aufsichtsräten geäu-
ßert hätten. Ich erinnere mich und habe das im Pro-
tokoll noch einmal nachgelesen, dass die Äußerun-
gen mehr allgemeiner Natur waren: Es wäre schön 
und gut, wenn man so etwas machen würde. By the 
way oder, wie Juristen sagen, obiter dictum ist das 
mal gesagt worden. Es lag aber kein Gesetzentwurf 
vor, es lag keine genaue Angabe vor, wie dieses 
erfolgen sollte. Mithin war auch allen anderen Teil-
nehmern der Anhörung nicht möglich, näher zu prü-
fen, ob das, was da vorgelegt würde, auch korrekt 
und gut wäre. – So geht das nicht! 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Wenn wir über einen Gesetzentwurf beraten, wenn 
wir einen Gesetzentwurf zu einer Anhörung bringen, 
dann haben diejenigen, die zu dieser Anhörung ein-
geladen werden, meiner Auffassung nach den An-
spruch darauf, den Gesetzentwurf, über den gere-
det wird, auch zu sehen,  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

und nicht nur allgemein darüber zu diskutieren, es 
wäre schön, wenn man einen hätte.  

Aus den Äußerungen zweier Beteiligter – auch noch 
aus einschlägig interessierten Lagern, wenn das 
auch legitim ist –, die gesagt haben, jawohl, das 
hätten wir gerne, das wollen wir auch haben, zu 
schlussfolgern, das sei jetzt eine umfassende Anhö-
rung aller Beteiligten gewesen, das kann nicht 
stimmen.  

Das kann erst recht nicht stimmen, wenn man sieht, 
dass eben alle anderen Beteiligten an der Anhörung 
sich zu diesem Gegenstand überhaupt nicht geäu-
ßert haben – vermutlich, weil sie entweder nicht 
klug genug waren, zu erkennen, dass sie jetzt 

schnell noch etwas sagen müssten, weil es die letz-
te Gelegenheit dafür ist, oder weil sie die Dreistig-
keit nicht erwartet haben, dass zwei Leute sagen: 
Wir hätten gerne, dass das ganz schnell auch noch 
ins Gesetz hineinkommt.  

(Beifall von der CDU und von der FDP)  

Ein Weiteres: Selbst wenn man voraussetzte, es sei 
bei dieser Anhörung intensiv über das Thema „Mit-
bestimmung im Gemeindewirtschaftsrecht“ disku-
tiert worden – ich wüsste eigentlich nicht, worin der 
dringende Handlungsbedarf besteht, weshalb man 
schnell ein Gesetz braucht, damit der Steag-Deal 
abgewickelt werden kann –, erkenne ich überhaupt 
nicht die Eilbedürftigkeit und warum das so schnell 
gehen musste.  

Selbst wenn man davon ausgeht, dass darüber ge-
redet worden ist, wird es doch Anspruch aller Betei-
ligten an dieser Anhörung sein, diesen Paragraphen 
zu Gesicht zu bekommen, um zu sagen: So haben 
wir uns das vorgestellt, so ist das richtig. Insbeson-
dere ist denjenigen, die wir aufgrund ihrer juristi-
schen Fachkenntnis und ihrer Beteiligung aus die-
sem Bereich zur Anhörung gebeten haben, eine 
Gelegenheit zu bieten, sich dazu zu äußern, ob das 
juristisch korrekt und richtig eingefasst ist, verfas-
sungsrechtlich, gemeinderechtlich, und ob das ins-
besondere im hochkomplexen Bereich des Verhält-
nisses zwischen der Gemeindeordnung einerseits 
und dem Aktiengesetz, dem GmbH-Gesetz und al-
len Mitbestimmungsregelungen andererseits so 
gemacht werden kann. 

Ich sehe nicht, dass eine Gelegenheit gegeben 
worden wäre, sich so zu äußern. Es reicht auch 
nicht, das zufällig zugeschickt bekommen zu haben, 
sondern es müsste ganz konkret gefragt werden: 
Wie seht ihr das? Wie beurteilt ihr das? Wie würdet 
ihr damit weiter umgehen? – Meine Damen und 
Herren, das ist so nicht erfolgt. 

Ich möchte noch etwas erwähnen, was mich in der 
Ausschusssitzung fuchsteufelswild gemacht hat: 
Die Kollegin der Linken hat relativ lax gesagt, man 
wolle sich nicht so sehr an Formalien aufhalten, weil 
es gut sei, dass man am Gesetz arbeiten könne, 
dass ein Gesetz lebe und ein lebender Prozess sei 
und dort etwas verändert werden könne. Schön, 
richtig! Nur sollte dann ein solcher „lebender Pro-
zess“ von allen betrieben werden können, die vor-
her auch beteiligt gewesen sind, von allen, die an 
der Anhörung teilgenommen haben und dort Gele-
genheit hatten, sich zu äußern, nicht aber nur von 
ein paar wenigen, die sich in einem Hinterzimmer 
darauf einigen, etwas so oder so schnell zu ma-
chen. 

Das ist nicht die Art und Weise, wie ich mir Aus-
schussarbeit, parlamentarische Arbeit und demo-
kratische Arbeit vorstelle. 

(Beifall von der CDU) 
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Hier ist keine „lässliche Kleinigkeit“ passiert, son-
dern Tatsache ist, dass hier versucht worden ist, an 
den grundsätzlichen Rechten und Gepflogenheiten 
in einem parlamentarischen Betrieb und Gesetzge-
bungsverfahren etwas zu ändern, weil man schnell 
zu einem Ergebnis kommen wollte. Deswegen, 
meine Damen und Herren, bleibt es dabei: Wir sind 
der Auffassung, dass hier eine ganz wesentliche 
Veränderung vorgenommen wird, die eigentlich eine 
Anhörung erfordert. 

Weil Sie so süffisant darauf verwiesen haben, wir 
hätten das in dieser Sitzung nicht beantragt, noch 
etwas: Wenn in dieser Sitzung mit der sich jetzt im-
mer wieder abzeichnenden Mehrheit des Hauses 
festgestellt worden ist, dass es kein Anhörungsrecht 
geben könne, weil keine wesentliche Veränderung 
vorgenommen worden sei, bin weder ich noch sind 
wir so blöd, eine weitere Abstimmung darüber 
durchzuführen, damit man uns das noch einmal be-
stätigt. Einmal reicht mir das in einer solchen Sit-
zung.  

Ich weiß, wie Sie dazu stehen: Sie wollen dieses 
Gesetz durchdrücken. In einem Punkt, bei § 107a 
ist das ja noch relativ vernünftig. Aber, Vorsicht sa-
ge ich Ihnen: Bei § 108a ist das brandgefährlich. 
Wenn Sie mit Ihrer Eile erreichen wollen, dass be-
stimmte Geschäfte im Ruhrgebiet abgeschlossen 
werden können, meine Damen und Herren, gefähr-
den Sie das nicht dadurch, dass Sie Bestandteile in 
diesem Gesetz belassen, die nicht in einem korrek-
ten Verfahren zustande gekommen sind! – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Hauser. – Für die FDP hat jetzt der 
Kollege Brockes das Wort. 

Dietmar Brockes (FDP): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Um den vorliegenden Gesetz-
entwurf zum Gemeindewirtschaftsrecht durchzu-
drücken, ist SPD und Grünen offenbar jedes Mittel 
recht. Denn wir reden heute hier nur deshalb in 
zweiter Lesung über dieses Machwerk, weil Rot-
Grün in der vergangenen Woche originäre Opposi-
tionsrechte verletzt und die Würde des Parlaments 
mit Füßen getreten hat. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Meine Damen und Herren, damit meine ich einer-
seits die abenteuerliche Frechheit, dem Wirt-
schaftsausschuss einen geschriebenen und bereits 
veröffentlichten Änderungsantrag vorzuenthalten 
und ihn stattdessen über eine veraltete Sachlage 
abstimmen zu lassen. Andererseits meine ich die 
absurde Behauptung von SPD und Grünen, ihr 27 
Seiten umfassender Änderungsantrag enthalte le-
diglich kleinere Änderungen und bedürfe daher kei-
ner erneuten Erörterung. 

In Wirklichkeit haben SPD und Grüne dem Parla-
ment völlig neue Sachverhalte vorgelegt. Die daraus 
erwachsenen Anhörungsrechte haben sie im feder-
führenden Kommunalausschuss mit einem Ge-
schäftsordnungstrick ausgehebelt. Das, meine Da-
men und Herren, ist ein Skandal ersten Ranges und 
in höchstem Maße undemokratisch. 

Mit gutem Grund hat die schwarz-gelbe Koalition im 
Jahr 2007 durch eine Reform der Gemeindeord-
nung notwendige Leitplanken für die wirtschaftliche 
Betätigung der öffentlichen Hand aufgestellt. Denn 
vor 2007 hatte sich die Kommunalwirtschaft in na-
hezu jede Lebensritze hineingedrängt. Städten und 
Gemeinden betrieben Kfz-Werkstätten, Fitnessstu-
dios, Campingplätze, Hotels, Gaststätten, Ab-
schleppdienste und Gärtnereien – zulasten des 
Handwerks, der freien Berufe, des Handels und der 
mittelständischen Wirtschaft. Erst durch unsere Re-
form konnte dieser kommunalwirtschaftliche Wild-
wuchs eingedämmt werden. 

(Beifall von der FDP) 

Mit ihrem Mittelstandsvernichtungsgesetz wollen 
SPD und Grüne der öffentlichen Hand nun erneut 
erlauben, in privatwirtschaftlich gut funktionierenden 
Märkten zu wildern, Wettbewerbsverzerrungen zu 
verursachen und der mittelständischen Wirtschaft 
zu schaden. Denn durch den Wegfall des dringen-
den öffentlichen Zwecks als Voraussetzung für die 
Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung werden 
die Hürden für die Zulässigkeit kommunalwirtschaft-
licher Aktivitäten deutlich herabgesetzt. Zudem dür-
fen Städte und Gemeinden durch eine Abschwä-
chung der Subsidiaritätsklausel zukünftig auch dann 
wirtschaftlich tätig werden, wenn private Unterneh-
men diese Aufgaben ebenso gut und wirtschaftlich 
erfüllen. 

Meine Damen und Herren, kein Wunder, dass na-
hezu alle Wirtschaftsverbände im Rahmen der Ex-
pertenanhörung dagegen Sturm gelaufen sind und 
sich gegen diesen staatswirtschaftlichen Vorstoß 
der Minderheitskoalition gestemmt haben.  

Daran, Herr Kollege Herter, hat sich auch durch den 
vorliegenden Änderungsantrag und die vermeintli-
che Einigung des VKU mit dem Handwerk nichts 
geändert. Im Gegenteil! Deshalb ist Ihre Behaup-
tung auch falsch. – Ich sehe den Kollegen Herter 
jetzt nicht. Ach, Sie sind doch noch da. Es ist schön, 
dass Sie wenigstens noch zuhören. 

(Zurufe von der SPD: Das fällt aber schwer!) 

Ihre Behauptung ist nämlich nach wie vor falsch, 
dass das Handwerk und die anderen Wirtschaftsor-
ganisationen Ihrem Anliegen zustimmen würden. 

Sowohl die Industrie- und Handelskammern als 
auch der Verband der Freien Berufe haben hierauf 
noch in dieser Woche in Presseerklärungen und 
Zuschriften mit scharfer Kritik reagiert. Auch das 
Handwerk selbst, Herr Herter, hat betont, dass sich 
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der Kompromiss lediglich auf einen kleinen Ni-
schenbereich energiewirtschaftsverbundener Tätig-
keiten bezieht. Die wesentlichen Gesetzesänderun-
gen in § 107 werden auch vom Handwerk nach wie 
vor strikt abgelehnt. SPD und Grüne können also 
keinesfalls behaupten, ihr Gesetz finde auch nur 
ansatzweise die Zustimmung der Privatwirtschaft.  

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Den Schwerpunkt des vorliegenden Gesetzentwurfs 
bilden die Regelungen zur kommunalwirtschaftli-
chen Betätigung im Energiesektor. In diesem Be-
reich sollen unsere Städte und Gemeinden zukünf-
tig weit über ihren Eigenbedarf hinaus aktiv werden 
dürfen. Außerdem soll es ihnen erlaubt werden, 
überörtlich und auf ausländischen Märkten Ge-
schäfte zu machen. Damit schaffen SPD und Grüne 
die Grundlage für öffentliche Megakonzerne. Stadt-
werke können so zu Weltwerken mutieren – inklusi-
ve aller damit verbundenen Risiken. Hierdurch soll 
es zum Beispiel sechs hoch verschuldeten Ruhrge-
bietsstädten ermöglicht werden, auf Pump den 
fünftgrößten Kraftwerksbetreiber Deutschlands zu 
kaufen.  

(Minister Ralf Jäger: Die Kommunen kaufen 
nicht!) 

Die Steag besitzt nicht nur zahlreiche Kohlekraft-
werke in Deutschland, sondern ist auch mit Standor-
ten in Kolumbien, in der Türkei und auf den Philippi-
nen tätig. Daneben bietet das Unternehmen soge-
nannte Energiedienstleistungen an wie beispiels-
weise die Endlagerung von russischen Atom-U-
Booten. Kohlestrom und Atom-U-Boote – mit 
freundlicher Unterstützung der Grünen! 

Meine Damen und Herren, 1,2 Milliarden € soll der 
hoch riskante Deal am Ende kosten, dessen Kalku-
lationsgrundlage bereits infrage gestellt wird; denn 
nach Angaben der „WAZ“ vom 9. Dezember wurden 
die angesetzten Gewinnerwartungen der Steag 
dramatisch nach unten korrigiert. Die Gefahr ist 
exorbitant hoch, dass sich die Kommunen hier auf 
Kosten der Bürgerinnen und Bürger verzocken. Er-
klären Sie mal einem Bürger, was das noch mit 
kommunaler Daseinsvorsorge zu tun haben soll, 
wenn demnächst die Stadtwerke für die Pflege der 
russischen Atom-U-Boote zuständig sind! 

Meine Damen und Herren, insgesamt stellt der Ge-
setzentwurf von Rot-Grün einen Angriff auf die pri-
vate Wirtschaft dar und birgt erhebliche finanzielle 
Risiken für das Geld unserer Bürgerinnen und Bür-
ger. Deshalb kann man dieses Gesetzesvorhaben 
nur ablehnen. – Vielen Dank.  

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke, Herr 
Brockes. – Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt 
Frau Demirel.  

Özlem Alev Demirel (LINKE): Danke. – Frau Prä-
sidentin! Meine Damen und Herren! Wir begrüßen 
es als Fraktion, dass mit der Gesetzesnovelle des 
Gemeindewirtschaftsrechts eine notwendige Ab-
kehr vom neoliberalen Gedankengut „Privat vor 
Staat“ vollzogen wird, Herr Brockes. Private Unter-
nehmen haben nur ein einziges Ziel, nämlich Pro-
fit. Dieses Ziel steht aber den Bedürfnissen der 
Beschäftigten und der Konsumenten und dem 
Gemeinwohl entgegen. Jeder, der etwas anderes 
behauptet, verkennt die Realität.  

Daher unterstreichen wir die Feststellung von SPD 
und Grünen im Gesetzentwurf – ich zitiere –: „Als 
nicht auf Gewinnmaximierung orientierte Unterneh-
men der Daseinsvorsorge sind sie ein wichtiger Ga-
rant für die Lebensqualität in unseren Städten …“ 
Das war in der Vergangenheit leider nicht immer Ih-
re Position, meine Damen und Herren, aber wie 
heißt es doch so schön: Besser spät als nie. 

Es steht außer Frage: Öffentlich ist besser, aber öf-
fentlich allein reicht nicht aus. Wie sich öffentliche 
Unternehmen verhalten, ist für uns genauso ent-
scheidend. Es ist wichtig, welche Geschäftspolitik 
ein öffentliches Unternehmen betreibt, welche Un-
ternehmensziele es verfolgt und ob und wie es de-
mokratisch kontrolliert wird. 

Mal ehrlich, meine Damen und Herren: Wer tatsäch-
lich glaubt, dass in einem Umfeld von Unterneh-
men, die nach Markt, Wettbewerbslogik und Profitin-
teressen funktionieren, lediglich die Tatsache aus-
reicht, dass einige Unternehmen in öffentlicher 
Hand sind, ohne grundsätzlich die Logik vom Markt 
und die Rolle des Profits zu hinterfragen, der ist 
mehr als nur naiv.  

Meine Damen und Herren, wir wollen keine öffentli-
chen Unternehmen, die sich genauso verhalten wie 
Private, die nur auf Gewinn und Marktmacht orien-
tiert sind, die Personalabbau betreiben und den 
Kundenkontakt über Hotlines mit Dauerwarteschlei-
fen herstellen und die Abzocke über Preise und 
Gebühren betreiben, womit vor allen Dingen Haus-
haltslöcher der Kommunen gestopft werden sollen.  

Unsere Anforderungen an die wirtschaftliche Betäti-
gung von Kommunen sind erstens Versorgungssi-
cherheit und Gemeinwohlorientierung, zweitens 
demokratische Kontrolle durch Kommunalparlamen-
te, Beschäftigte und Nutzerinnen, drittens soziale 
Ausgewogenheit, Serviceorientierung und Kunden-
freundlichkeit und viertens Ökologie und Nachhal-
tigkeit. 

Meine Damen und Herren, privates Gewinnstreben 
Einzelner widerspricht häufig diesen Kriterien. Pri-
vatrechtliche Organisationsformen kommunaler Un-
ternehmen verhalten sich häufig wie Unternehmen 
in Privatbesitz. Aus diesem Grunde halten wir öf-
fentlich-rechtliche Unternehmensformen übrigens 
für geeigneter für die wirtschaftliche Betätigung von 
Kommunen als privatrechtliche.  
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, für die energiewirt-
schaftliche Tätigkeit von Kommunen im Ausland 
war im Ursprungsentwurf von SPD und Grünen nur 
eine Anzeigepflicht vorgesehen. Es ist erfreulich, 
dass Sie unsere Änderung übernommen haben und 
es nun zumindest eine Genehmigungspflicht geben 
soll. Denn eigentlich sehen wir keinen sinnvollen, 
das heißt gemeinwohlorientierten Grund, weshalb 
kommunale Energieversorger selbst im Ausland 
wirtschaftlich tätig werden sollten. 

Konzerne wie Vattenfall machen deutlich, wie sehr 
auch Energieunternehmen in öffentlichem Eigentum 
außer Kontrolle geraten können und sich von ge-
meinwohlverpflichteten Anliegen verabschieden. 
Auch RWE ist in dieser Hinsicht ein Negativbeispiel. 
Wir möchten kein Einfallstor für die Bildung weiterer 
unkontrollierbarer Global-Player schaffen. 

Bezogen auf das Steag-Geschäft heißt das für uns 
konkret: Wir wollen, dass beispielsweise Solarstrom 
aus Spanien oder Strom aus Windenergie aus den 
Niederlanden eingekauft werden kann, aber nicht, 
dass kommunale Unternehmen Kohlekraftwerke in 
Kolumbien betreiben. 

Wir können nur einen einzigen sinnvollen Ausnah-
metatbestand erkennen, nämlich die Kooperation 
zwischen grenznahen Kommunen und Regionen. 
Wir wollen regionale Kooperation, und da darf eine 
Grenze nicht hinderlich sein. 

Meine Damen und Herren, am liebsten hätten wir 
dies auch genau so im Gesetz verankert. Wir tragen 
aber den Kompromiss einer Genehmigungspflicht 
mit Ihnen – nicht, um die Kommunalaufsicht zu stär-
ken, sondern weil dies immer noch besser ist, als 
Kommunen einen Freifahrtschein für das Ausland 
zu geben. 

Herr Hauser, eine Anmerkung zu Ihren Ausführun-
gen: Ich möchte hier noch einmal zu bedenken ge-
ben, dass auch im Fragenkatalog zur Anhörung die 
Frage der Mitbestimmung – ich glaube, es war Fra-
ge 22, ich kann mich so gut daran erinnern, weil es 
eine Frage von mir gewesen ist – angesprochen 
wurde. Insofern können Sie nicht sagen, dass es 
überhaupt nicht Gegenstand einer Anhörung war; 
denn ein Fragenkatalog kommt ja nicht von unge-
fähr. 

(Beifall von der LINKEN – Zuruf von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Demirel. – Für die Landesregierung 
spricht jetzt Minister Voigtsberger. 

Harry Kurt Voigtsberger, Minister für Wirtschaft, 
Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr: Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine 
Damen und Herren! Aus wirtschaftspolitischer 
Sicht sind bei diesem Gesetzentwurf zwei Berei-
che besonders hervorzuheben. Ich denke, es dürf-

te niemanden mehr überraschen, dass gemäß der 
Koalitionsvereinbarung der während der letzten 
Legislaturperiode propagierte Grundsatz „Privat 
vor Staat“ von Schwarz-Gelb durch „Privat und 
Staat“ ersetzt wird. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Dietmar Brockes [FDP]: Staat vor Privat!) 

Meine Damen und Herren, Herr Brockes, auch nach 
der Finanzmarktkrise findet es vielleicht auch Ihr 
Einverständnis: Soziale Marktwirtschaft braucht ei-
nen Rahmen, soziale Marktwirtschaft braucht Re-
geln, soziale Marktwirtschaft braucht staatlich-
kommunale Daseinsvorsorge, soziale Marktwirt-
schaft braucht öffentlich-rechtliche Unternehmen: ob 
Medien, Krankenhäuser, Sparkassen, Wasser- oder 
Energieversorger – da könnte ich noch viele nen-
nen. Ich denke, wir sind uns da aber auch einig, 
dass wir das alles für ein modernes Gemeinwesen 
brauchen. Dies betrifft entsprechend auch die Ände-
rung in § 107 Abs. 1 der Gemeindeordnung. 

Lassen Sie mich einen zweiten Aspekt ansprechen: 
Es geht um die Aufhebung von Beschränkungen für 
die Stadtwerke in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt-
werke werden damit für den Wettbewerb auf dem 
Energiemarkt fit gemacht, Herr Brockes. Um mehr 
geht es gar nicht. Es wird in Zukunft nicht weniger, 
sondern mehr Wettbewerb geben. Auch dies war 
klar angekündigt und trifft mittlerweile auf eine breite 
Mehrheit im Parlament. Ich denke, auch da sind wir 
uns fast einig.  

Die Ausgrenzung vor allem der kommunalen Unter-
nehmen war ein Sackgasse, in die man sich in der 
letzten Legislaturperiode hineinmanövriert und re-
gelrecht verrannt hatte. Ich hatte damals in einer 
ganz anderen Funktion an vielen Veranstaltungen 
mit Stadtwerken teilgenommen. Man verstand ei-
gentlich die Welt überhaupt nicht, die sich hinter 
diesem Gedankengang verfestigt hatte. Hier wurde 
ohne ausreichende empirische Grundlagen kurzer-
hand das strengste Gemeindewirtschaftsrecht der 
Republik geschaffen. In das gewachsene konstruk-
tive Verhältnis zwischen Stadtwerken und lokaler 
Wirtschaft wurde massiv eingegriffen, ohne dass 
allen Beteiligten ein erkennbarer Mehrwert ersicht-
lich geworden wäre. 

Zu Recht sind die Verantwortlichen dieser Entwick-
lung – in erster Linie damals der damalige Innenmi-
nister Dr. Wolf – sowohl im Landtag als auch von 
den Kommunen immer wieder gefragt worden, wel-
che Missstände man denn mit einer doppelten Sub-
sidiarität gemeindewirtschaftlicher Tätigkeit abstel-
len wolle. Eigentlich kam es nie zu vernünftigen 
Antworten, man blieb immer im Ungefähr. Es wun-
dert schon, dass damals auch die zahlreichen kriti-
schen Stimmen CDU-geführter Städte und Gemein-
den ungehört verhallt sind. Auch diese Städte hat-
ten damals erhebliche Bedenken gegenüber der 
schwarz-gelben Politik.  
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Es hätte dann bei einem über mehrere Monate lau-
fenden Gesetzgebungsverfahren durchaus die Mög-
lichkeit bestanden, dazuzulernen und entsprechen-
de Veränderungen vorzunehmen. Leider ging es 
damals ganz offensichtlich nicht um sachliche Lö-
sungen, sonst wäre man auf einen ganz anderen 
Weg gekommen. Meiner Meinung nach musste ein 
rein ideologischer Ansatz umgesetzt werden, und 
so wurde hier am Ende eine Rechtslage geschaf-
fen, die in keiner Hinsicht befriedigen konnte. 

Die Vorteile für die private Wirtschaft waren kaum 
messbar, da die Stadtwerke bereits zuvor verant-
wortungsvoll mit ihrem ureigensten Auftrag der Da-
seinsvorsorge umgegangen sind und das wohl auch 
in Zukunft tun werden. Die Stadtwerke hingegen 
wurden in eine nicht zu verantwortende Rechtsunsi-
cherheit entlassen.  

(Beifall von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Bis heute ist es im Grunde niemandem so recht ge-
lungen zu definieren, was denn eigentlich unter ei-
nem „dringenden“ öffentlichen Zweck zu verstehen 
ist. 

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Ein dringendes 
ideologisches Bedürfnis!) 

Ich glaube, wir könnten hier stundenlange Diskurse 
darüber abhalten, was sich dahinter verbirgt, ohne 
es am Ende klären zu können. Genauso war es 
damals eigentlich bei allen Beteiligten.  

Der Gesetzgeber hat mit der letzten Novelle sowohl 
die Betroffenen als auch die Kommunalaufsicht in 
einem Zustand der regelrechten Ratlosigkeit hinter-
lassen.  

Vor diesem Hintergrund ist es meiner Meinung nach 
ein Akt der Vernunft, § 107 Abs. 1 der Gemeinde-
ordnung wieder auf ein für alle verträgliches und er-
trägliches Maß zurückzuführen. Es besteht bei 
nüchterner Analyse vor allen Dingen kein Grund, 
wieder in die Schützengräben zu springen – ich bitte 
Sie wirklich darum, dies nicht zu tun –, sondern sich 
stattdessen mit Vernunft diesem Thema zu stellen. 
Wenn man vor Ort in den Kommunen und Kreisen 
darüber diskutiert, hört man ganz andere Argumen-
te und erlebt ganz andere Diskussionen. Ich glaube, 
man sollte sich einfach mal die Kommunen hier zum 
Maßstab nehmen, die schon wissen, was letztend-
lich für ihre Bürgerinnen und Bürger wichtig und 
richtig ist und auf welchen Weg sie sich machen 
wollen. 

Letztendlich geht es auch hier und heute um die 
Einladung, zum Wohle aller Beteiligten – der Stadt-
werke, der Unternehmen sowie den Bürgerinnen 
und Bürgern – gemeinsam eine Gemeindeordnung 
zu schaffen, deren Halbwertzeit mehr als eine Le-
gislaturperiode beträgt.  

Bezüglich des zweiten Zwecks, meine Damen und 
Herren, der Einführung einer separaten Vorschrift 
für die energiewirtschaftliche Tätigkeit der Stadt-

werke, § 107a Gemeindeordnung, möchte ich zu-
nächst dem Verband der kommunalen Unterneh-
men und dem Nordrhein-Westfälischen Hand-
werkstag meinen Dank aussprechen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Sie haben durch ihre Einigung bei dieser Vorschrift 
einen Durchbruch möglich gemacht, der Hoffnung 
nährt, zumindest diesen Bereich nunmehr dauer-
haft zu befrieden und dauerhaft auf eine leistungs-
fähige Basis zu stellen. Es kann meiner Meinung 
nach nicht stark genug gewürdigt werden, dass es 
den beiden Interessenträgern aus zunächst sehr 
gegensätzlichen Positionen heraus gelungen ist, 
gemeinsam eine konstruktive Lösung für ein doch 
sehr konfliktträchtiges Feld des Gemeindewirt-
schaftsrechts zu finden. Genau das stelle ich mir 
unter dialogorientierter Politik vor. Hier sieht man: 
Diese Form ist am Ende erfolgreich und nachhal-
tig. Ich meine, dass sich dies sehr wohltuend von 
einem Politikstil abgrenzt, der vielleicht Schwarz-
Gelb ausgezeichnet hat, aber nicht Maßstab unse-
rer Politik ist. 

Meine Damen und Herren, warum war damals kei-
ne Lösung jenseits ideologischer Schranken mög-
lich? Das fragen sich die Kommunen und ich mich 
persönlich auch. Mir persönlich – ich war damals 
Landesdirektor beim Landschaftsverband, Träger 
vieler kommunaler Unternehmen – wurde immer 
wieder die Tür vor der Nase zugeschlagen. Wir 
bekamen selbst auf einfache Fragen keine Antwor-
ten. Ich war immer wieder verblüfft, wie man mit 
diesem Thema umgeht. In diesem Zusammenhang 
kann ich Ihnen ein Beispiel nennen: Wir wollten mit 
unseren neun Kliniken einer Einkaufsgemeinschaft 
für kommunale Krankenhäuser, die beim Städtetag 
angesiedelt ist, beitreten. Es wurde uns vom In-
nenminister schlichtweg verboten, weil dies als ein 
Widerspruch zum § 107 der Gemeindeordnung zu 
sehen ist. Es war uns nicht möglich, obwohl wir al-
le wussten, dass wir uns damit effizienter, vorteil-
hafter für die Menschen und kostengünstiger auf-
stellen könnten.  

Genauso wurde uns verboten, einer Einkaufsge-
meinschaft der IT-Unternehmen beizutreten, die es 
auch schon gab. Auch dies wurde uns untersagt, 
immer wieder mit dem gleichen Argument, dies 
verstoße gegen den dringenden öffentlichen 
Zweck. Letztendlich würde dadurch der Wettbe-
werb verzerrt.  

Die Argumente waren überhaupt nicht nachvoll-
ziehbar. Diese Rechtsunsicherheit hat damals zu 
einer starken Beschränkung von öffentlicher Tätig-
keit geführt. Das wollen wir jetzt beheben, denn 
das ist dringend notwendig. 

Klar ist auch, dass die Räte der Städte und Ge-
meinden eine besondere Verantwortung haben. 
Das wissen Sie; das weiß ich auch. Ein dynami-
scher Energieversorgungsmarkt bietet nicht nur 
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Chancen, sondern birgt auch Risiken. Aber dieje-
nigen, die da Verantwortung tragen, wissen, wie 
sie damit umzugehen haben. Letztendlich werden 
wir die Situation für die Bürgerinnen und Bürger 
wieder deutlich verbessern können. Wir werden 
mehr Wettbewerb möglich machen. Am Ende pro-
fitieren wir alle davon. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister. – Für die CDU-Fraktion spricht der 
Kollege Wüst. 

Hendrik Wüst (CDU): Verehrte Frau Präsidentin! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich habe nur 
noch wenig Redezeit; deshalb komme ich gleich 
auf den Punkt.  

Ich habe in der Anhörung ein Friedensangebot 
gemacht, weil ich der festen Überzeugung war und 
immer noch bin, dass dieses Thema einem Kom-
promiss zugänglich gewesen wäre, der uns alle 
das Gesicht hätte wahren lassen können. Wir ha-
ben uns ja schon bewegt. Zumindest die konkrete 
Umsetzung der Gemeindeordnung 2007 der christ-
lich-liberalen Koalition hat Änderungsbedarf aus-
gelöst. Das ist zugestanden; das haben wir ja auch 
in dem Änderungsantrag deutlich gemacht. Es wä-
re möglich gewesen, eine dauerhafte, tragfähige 
Lösung unabhängig von der Frage, wer mit wem 
regiert, hinzubekommen, dieses Symbolthema, 
das es zweifelsfrei ist, langfristig abzuräumen. Sie 
haben sich im Großen und Ganzen dagegen ent-
schieden. In der Anhörung war der Tenor der Wirt-
schaftsvertreter, Handwerkskammern, insbesonde-
re Freie Berufe, Mittelstand: unausgewogen, ein-
seitig, also ablehnend. Diese Kritik haben Sie mit 
dem Kompromiss von VKU und Handwerkskam-
mer, den sie auf unser Drängen hin umgesetzt ha-
ben, in Wahrheit nicht abgearbeitet.  

(Lachen von Marc Herter [SPD]) 

– Ich weiß gar nicht, warum Sie lachen, denn wir 
haben das beantragt. Selbst zu diesem mickrigen 
Kompromiss mussten wir euch treiben. 

(Vereinzelt Beifall von der CDU) 

Der Kompromiss ist mickrig, weil es in § 107 der 
Gemeindeordnung keine Annäherung gibt. Warum 
hätte der VKU mit ihnen im Rücken das auch tun 
sollen, die das ja nicht von ihm verlangt haben? 

Es steht also heute im Gesetz: Was die freie Wirt-
schaft, was freie Unternehmer nicht besser und 
wirtschaftlicher machen können, das soll der Staat 
machen. Damit wird die Staatswirtschaft zur Regel, 
und das freie Unternehmertum muss laut Gesetz 
ihre Spielräume begründen, sodass die Beweislast 
umgekehrt ist. Diese Beweislastumkehr schwächt 
den Mittelstand, das Handwerk, die Freien Berufe. 
Sie verlagern von Privatwirtschaft auf Staatswirt-

schaft. Sie entziehen gerade dem Teil der deut-
schen Wirtschaft Aufträge, um den man uns interna-
tional beneidet. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Sie schwächen gerade den Teil der Wirtschaft, der 
in der Krise für Stabilität gesorgt hat. Sie schwächen 
gerade den Teil der Wirtschaft, der ausbildet und 
integriert. Sie schwächen gerade den Teil der Wirt-
schaft, der wie kein anderer Verantwortung lebt und 
für soziale Marktwirtschaft steht. Sie schwächen so-
ziale Marktwirtschaft und stärken Staatswirtschaft.  

Beim § 108a hätte uns – eigentlich hätte das bei 
Ihnen auch nicht anders sein dürfen – mal die Ein-
schätzung von Experten und Praktikern interessiert. 
Der Kollege Hauser hat dazu ausführlich Stellung 
genommen. Darauf haben Sie aber verzichtet, 

(Marc Herter [SPD]: War doch in der Anhö-
rung!) 

um der Linken dieses Geschenk zu machen, und 
ein Hopplahopp-Verfahren gewählt.  

Die kommunalpolitische Szene hatte bisher keine 
Chance, sich damit auseinanderzusetzen. Es hat 
Sie auch nicht interessiert, was die dazu sagen.  

(Marc Herter [SPD] : Einfach falsch!) 

Vielfach – das ist richtig, Herr Kollege; das wissen 
Sie auch – waren die heutigen Aufsichtsräte früher 
Werksausschüsse – so hieß das vielfach –, wo in 
den fakultativen Aufsichtsräten natürlich keine Mit-
bestimmung stattgefunden hat. Da besteht eine 
Menge Veränderungsbedarf. Und wie das immer so 
ist: Wenn man vorher nicht miteinander redet, ist 
erst die Verwunderung und dann die Verärgerung 
groß. Ich wünsche Ihnen damit sehr viel Freude, 
aber das haben Sie sich selber zuzuschreiben.  

Wer über Stuttgart 21 redet, wer sogar abgeschlos-
sene Verfahren wie bei der CO-Pipeline noch ein-
mal aufmachen will – Mediationsverfahren war das 
Wort des Wirtschaftsministers –, wer von neuer Of-
fenheit redet, der darf sich nicht bei solch wesentli-
chen Änderungen auf den Standpunkt stellen, wie 
Sie es tun – darüber müsse man nicht mehr reden –
, der darf nicht die grundlegenden Rechte des Par-
laments mit Füßen treten. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Sie haben die Chance verpasst – ich komme zum 
Ende –, dieses Thema ein für alle Mal im Konsens 
zu lösen. An uns hätte es nicht gelegen, aber so 
können wir leider nicht mitmachen. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Wüst. – Für die SPD-Fraktion spricht 
der Kollege Körfges.  
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Hans-Willi Körfges (SPD): Frau Präsidentin! Lie-
be Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir nicht den 
Anschlag von Schwarz-Gelb auf die kommunalen 
Unternehmen gehabt hätten, dann wäre das jetzt 
womöglich eine Situation, in der ich den Kollegen 
Wüst ernst nehmen könnte, wenn er nach Ge-
meinsamkeiten bei diesem Thema ruft. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Sie haben es geschafft, lieber Kollege Wüst, mit 
wenigen Herrschaften aus der FDP, den Grundsatz 
„Privat vor Staat“ in einer Art und Weise zur politi-
schen Handlungsmaxime zu erheben, dass es 
Ihnen gelungen ist, die größte Demonstration in der 
vergangenen Wahlperiode vor dem Landtag zu-
sammenzubringen: 30.000 Menschen haben Ihnen 
gezeigt, was sie von „Privat von Staat“ halten. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Das haben Sie gemacht, obwohl wir dieser Bevor-
zugung der privaten Mitbewerber ganz deutlich wi-
dersprochen haben und Ihnen schon damals gesagt 
haben, Sie schütten, selbst wenn Sie es vermeint-
lich mit dem Handwerk und dem Mittelstand gut 
meinen, das Kind mit dem Bade aus; denn – das 
hat die Beratung zu unserem Gesetzentwurf erge-
ben – das ist nicht nur faktisch eine Gemeinschaft, 
die kommunalen Unternehmen, der vor Ort tätige 
Mittelstand und das Handwerk, sondern die fühlen 
sich auch so, meine Damen und Herren. Deshalb 
haben wir allen Grund, dankbar zu sein, dass im 
Handwerk ein wesentlich größerer Weitblick vor-
handen ist als auf dieser Seite des Hauses, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Körfges, würden Sie eine Zwischenfrage des Kol-
legen Wüst zulassen? 

Hans-Willi Körfges (SPD): Ja, selbstverständlich. 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Dann bitte, 
Herr Kollege Wüst. 

Hendrik Wüst (CDU): Ich fühle mich geschmei-
chelt. Vielen herzlichen Dank. – Sind Sie bereit, 
zur Kenntnis zu nehmen, dass genau die von 
Ihnen gerade wieder verteufelte Lösung der christ-
lich-liberalen Koalition von 2007 in diesem Land 
von 1950 bis 1994 gegolten hat und dass es den 
Stadtwerken in dieser Zeit nicht schlecht gegangen 
ist? 

Hans-Willi Körfges (SPD): Meine Damen und 
Herren, das ist eine ganz tolle Frage,  

(Beifall von der CDU) 

weil die Lösung, die es danach gegeben hat, die 
von der SPD eingeführt worden ist, nicht zu einem 
Sterben der Handwerker und des Mittelstandes in 
Nordrhein-Westfalen geführt hat, ganz im Gegenteil.  

(Beifall von der SPD) 

Das heißt, wir haben damals die Möglichkeit eröff-
net – und diese Möglichkeit ist gut und wichtig für 
unsere Kommunen, deshalb führen wir sie wieder 
ein –, dass die Kommunen in eigener Entschei-
dungsverantwortung ohne ideologische Vorgaben 
darüber entscheiden können, in welcher Art und 
Weise sie sich Aufgaben der Daseinsvorsorge tat-
sächlich vornehmen wollen, wie sie selbst ihren Auf-
trag gestalten wollen. Sie haben eine ideologische 
Vorgabe gemacht. Wir haben das abgelöst. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt die Mär von 
dem angeblich so ungeheuer überraschenden Ver-
fahren im Ausschuss. Lieber Kollege Hauser, unter 
uns Juristen, es gibt einen sehr interessanten 
Spruch, den jeder von uns relativ frühzeitig lernt, 
dass ein Blick ins Gesetz die Rechtsfindung erleich-
tert. 

(Heiterkeit von der LINKEN) 

Ehe hier zu lamentieren und davon abzulenken, 
dass Sie sich in wichtigen Fragen heute nicht outen 
wollen, hätten Sie vielleicht die Geschäftsordnung 
des Landtages Nordrhein-Westfalen einmal zu Rate 
ziehen sollen – ein weiterer Literaturhinweis. 

Wir haben in der Vergangenheit, und zwar anläss-
lich des Haushalts, im Jahr 2006 an einer ähnlichen 
Stelle mit viel gravierenderem Anlass gesagt: So 
kann man mit einer Opposition nicht umgehen be-
zogen auf Anhörungen.  

Das hat dazu geführt, dass die damalige Präsiden-
tin, die Ihrem Herzen sicherlich näher steht als mei-
nem – wobei man das bei dieser Frage bei der CDU 
im Augenblick nicht so genau weiß –, ein Gutachten 
in Auftrag gegeben hat. Die Ergebnisse dieses Gut-
achtens belegen ganz eindeutig, dass wir uns als 
Koalitionsfraktionen sowohl inhaltlich als auch recht-
lich auf sicherem Boden bewegt haben. Die The-
men – Frau Demirel hat durch eine Frage darauf 
hingewiesen – sind allen Sachverständigen bekannt 
und von ihnen selbst angesprochen worden. Ich 
habe nachgefragt, und zwar konkret bezogen auf 
das Sparkassenmodell, ob das eine Lösung sein 
könnte, und das ist bejaht worden.  

Meine Damen und Herren, wenn Sie an der Stelle 
nicht aufpassen und Ihre Möglichkeiten, nachzufra-
gen, nicht wahrnehmen, dann können Sie das nicht 
der Mehrheit in diesem Hause zum Vorwurf ma-
chen. Ich hatte den Eindruck, an dieser Stelle der 
Anhörung waren Sie womöglich – die Reihen waren 
sehr spärlich besetzt – zum Teil körperlich, aber 
zumindest geistig überhaupt nicht mehr da, nicht 
mehr anwesend. 
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(Beifall von der SPD – Dietmar Brockes 
[FDP]: Ihre Reihen waren nicht besetzt! Wir 
waren doch die ganze Zeit anwesend! Eine 
Unverschämtheit!) 

– Dann zumindest geistig nicht an der Stelle. Das 
kann ich bei Ihnen, Herr Brockes, wenn es um Mit-
bestimmung geht, durchaus nachvollziehen. 

(Zuruf von Dietmar Brockes [FDP]) 

Da versagt bei Ihnen unter Umständen, wenn es um 
das Thema Mitbestimmung geht, irgendwo auch die 
Aufmerksamkeit. Dann haben Sie sich vielleicht an 
der Stelle ganz bewusst ausgeblendet; 

(Dietmar Brockes [FDP]: Eine Unverschämt-
heit!) 

denn das war Thema bei der Anhörung und ist ver-
nünftig behandelt worden. Nur weil Sie von der FDP 
mit Mitbestimmung nichts anfangen können, meine 
Damen und Herren,  

(Zustimmung von Minister Guntram Schnei-
der) 

lassen wir das in der Sache von Ihnen nicht infrage 
stellen. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU-
Fraktion, ich empfinde es allerdings auch inhaltlich 
beinahe ungehörig, wie Sie mit dem bewährten In-
strument der Mitbestimmung von Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern in freiwilligen Aufsichtsräten 
in kommunalen Unternehmen umgehen. 

(Beifall von der SPD) 

Statt uns eine Alibidiskussion über Geschäftsord-
nungsfragen aufzudrücken, sollten Sie Ihre Verant-
wortung auch den Kolleginnen und Kollegen in den 
Unternehmen gegenüber einmal wahrnehmen und 
sagen, ob Sie jetzt die Mitbestimmung möglich ma-
chen oder die mit der FDP-Fraktion gemeinsam 
verhindern wollen? 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN)  

Daran haben Sie sich vorbeigedrückt. 

§ 107a ist so eindeutig, dass es Ihnen gar nicht 
recht ist, dass es zu einer Einigung gekommen ist, 
zu der Sie eigentlich nicht Nein sagen können. Die 
Handwerkerschaft und die kommunalen Unterneh-
men sind sicherlich schlau genug, sich von Ihnen 
nicht drängen zu lassen. Sie haben aus eigener 
Einsicht erkannt, dass es für beide Seiten ein voll-
kommen wichtiges Thema ist. Deshalb ist es zu ei-
ner Einigung gekommen, die alle Vorgaben trägt, 
die auch die CDU-Kommunalpolitik immer wieder 
gemacht hat. Das ist eine unangenehme Nummer 
für Sie, und Sie versuchen sich jetzt auch da mit ei-
ner windigen Argumentation herauszustehlen. Eines 
trennt uns, „Privat vor Staat“ – das schaffen wir in 

§ 107 ab – ist ebenso von gestern wie die Wortbei-
träge des Kollegen Wüst in der Sache.  

In § 108a sichern wir die Mitbestimmungsrechte 
überall da, wo die Räte und die kommunalen Unter-
nehmen sie vorsehen.  

Wir haben in § 107a Chancengleichheit und Wett-
bewerbsgleichheit für unsere kommunalen Unter-
nehmen eingeführt.  

All das führt mich zu dem Schluss, dass sich mor-
gen, wenn das Gesetz in dritter Lesung endgültig 
verabschiedet ist, nicht nur die Koalitionsfraktionen 
und eine Oppositionsfraktion mit uns freuen, son-
dern sich auch ganz viele Kommunalpolitikerinnen 
und Kommunalpolitiker der CDU dazu beglückwün-
schen werden, dass es in Nordrhein-Westfalen wie-
der eine vernünftige, kommunalfreundliche Landes-
regierung gibt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Kollege Körfges. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat Kollege Mostofizadeh das 
Wort. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Frau Präsiden-
tin! Ich will nur kurz deutlich machen, dass es der 
FDP überhaupt nicht um die Sache geht. Herr Bro-
ckes hat eben erneut vorgetragen, welche wahn-
witzigen wirtschaftlichen Betätigungen in den 
Kommunen vorhanden sind. Es war wieder von 
Busunternehmen, von Nagelstudios und Sonnen-
bänken, Autowerkstätten und anderen Geschich-
ten die Rede.  

Mein Kollege, Staatssekretär Becker, damals Ab-
geordneter, hat verschiedene Kleine Anfragen – 
insgesamt acht – an den damaligen Innenminister 
Wolf gestellt und sich auf ein Interview bezogen, 
das dieser im „Morgenecho“ im WDR gehalten hat, 
in dem er das Gleiche vorgetragen hat wie Sie. 
Der Innenminister hat ihm geantwortet, dass die 
beispielhafte Aufführung einzelner wirtschaftlicher 
Betätigungen der Verdeutlichung der politischen 
Absichten der Landesregierung diene. Die von 
Herrn Minister Dr. Wolf genannten Beispiele wur-
den im Interview nicht auf aktuelle, konkrete Betä-
tigungen von bestimmten Kommunen bezogen, 
sondern waren als pauschale Hinweise auf poten-
ziell unliebsame wirtschaftliche Betätigungen zu 
verstehen. – So viel zur Korrektheit der FDP in ih-
rer politischen Ausrichtung.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Sie sind einfach ideologisch verbrämt und haben 
vollständig an der Sache vorbeiargumentiert.  

(Beifall von den GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke schön, 
Herr Kollege Mostofizadeh. – Für die FDP hat Kol-
lege Engel das Wort. 

Horst Engel (FDP): Wo ist er, Herr Körfges? – Ich 
habe mich noch mal gemeldet, um kurz auf das 
Verfahren einzugehen. Es ist hochinteressant, wie 
Sie das hier verdrehen. Wir haben Ihnen, den Koa-
litionsfraktionen, im kommunalpolitischen Aus-
schuss – Frau Gödecke hat die Sitzung als Aus-
schussvorsitzende geleitet – völlig unaufgeregt 
und nüchtern geraten, den morgigen Tagesord-
nungspunkt 4 zurückzuziehen.  

Mit Ihrem § 108a haben Sie das Gesetzgebungs-
verfahren auf null gestellt, 

(Zuruf von der SPD: Quatsch!) 

einen neuen Beratungsgegenstand eingeführt, zu 
dem in der Anhörung nicht eingeladen wurde. Das 
können Sie auch nicht dadurch unterlaufen, dass Sie 
argumentieren: Wir haben doch Fragen gestellt. – 
Das ist etwas ganz anderes. Wenn Sie das einführen 
und wenn wir das durchgehen lassen würden, kön-
nen Sie, lieber Herr Körfges, jedes Anhörungsbegeh-
ren unterlaufen. Das ist nicht der Stil, den wir in den 
letzten zehn Jahren – man kann nun fast elf Jahre 
sagen – gepflegt haben. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Das hat auch etwas mit Minderheitsrecht zu tun. Wir 
haben Ihnen also völlig unaufgeregt empfohlen – ich 
habe das fast wörtlich gesagt –: Ziehen Sie den Ta-
gesordnungspunkt 4, der morgen auf der Tages-
ordnung stand und den wir jetzt beraten haben, zu-
rück, und fangen Sie von vorne an – einfach nur der 
guten Ordnung halber und wegen des guten Stils! – 
Vielen Dank.  

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Danke schön, 
Herr Kollege Engel. – Für die Landesregierung hat 
Minister Jäger das Wort. 

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Das ist heute ein guter Tag für die 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen, weil heute mit 
dem Leitspruch „Privat vor Staat“ Schluss ist. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Ich kann es nicht verhehlen, ich sehe nicht nur bei 
den Kommunen freudige Gesichter, sondern auch 
bei den regierungstragenden Fraktionen von Rot-
Grün und stille Freude bei den Kolleginnen und Kol-
legen der CDU, die damals bei der Beschlussfas-
sung zu § 107, aber auch heute wissen: Das, was 
hier geschieht, ist gut für die Kommunen. 

(Beifall von der SPD) 

Sie haben heute die besondere Freude, sich still 
freuen zu können, dieses Geschehnis beobachten 
zu dürfen, ohne sich innerlich outen zu müssen. Ich 
glaube aber, dass das noch nicht bei allen von 
Ihnen angekommen ist. Herr Wüst, ich muss Ihnen 
ganz ehrlich sagen, wer nach dieser Änderung von 
§ 107, in dem es um nichts anderes geht, als dass 
sich kommunale Stadtwerke im Wettbewerb gegen-
über einem Oligopol von vier großen Stromerzeu-
gern wenigstens rechtlich auf gleicher Augenhöhe 
begegnen dürfen, von einer Schwächung der sozia-
len Marktwirtschaft und einer Stärkung der Staats-
wirtschaft redet, hat immer noch nicht verstanden, 
dass er am 9. Mai letztlich mit „Privat vor Staat“ ge-
scheitert ist.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Als Zweites möchte ich in dieser Diskussion noch 
anmerken, dass die Einigung zwischen den Hand-
werkern und den kommunalen Stadtwerken über 
die Frage, wer in Zukunft was macht, auf Verbän-
deebene so erfolgreich war, weil damit nur das ver-
einbart worden ist, was tagtägliche Realität in der 
Zusammenarbeit des Handwerks und der Stadtwer-
ke vor Ort ist.  

(Beifall von der SPD) 

Da gibt es den von Ihnen aufgebauten Dissens 
überhaupt nicht; da gibt es eine sehr kollegiale Zu-
sammenarbeit.  

Als Letztes möchte ich auf die fakultativen Auf-
sichtsräte und die Beteiligung der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer in diesen Aufsichtsräten ein-
gehen. – Ich freue mich sehr darüber, dass diese 
Regelung hier zur Abstimmung steht. Denn es be-
deutet eines: Demokratie darf weder vor den Bü-
rostuben noch vor den Werkstoren enden. Deshalb 
werden wir das Landespersonalvertretungsgesetz 
ändern und eine Mitbestimmung wieder einführen. 
Ich glaube, das Parlament ist gut beraten, heute zu 
beschließen, dass Mitbestimmung auch in den Auf-
sichtsräten stattfinden kann. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN)  

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, 
Herr Minister Jäger. – Weitere Wortmeldungen lie-
gen mir nicht vor, sodass ich die Beratung zu Ta-
gesordnungspunkt 4 hiermit schließe. 

Bevor wir in den Abstimmungsvorgang eintreten, 
möchte ich Sie darüber informieren, liebe Kollegin-
nen und Kollegen, dass die Fraktionen von CDU 
und FDP gemäß § 73 unserer Geschäftsordnung 
rechtzeitig vor Ende der zweiten Lesung eine dritte 
Lesung des Gesetzentwurfes beantragt haben. Die 
formalen Kriterien sind insofern erfüllt, als dieser An-
trag auch schriftlich eingegangen ist. Das hat zur 
Folge, dass der Entschließungsantrag der Fraktio-
nen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Lin-
ke Drucksache 15/931 nicht heute, sondern bei der 
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abschließenden dritten Lesung behandelt wird. Da 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen diesen Fall bereits 
heute Morgen im Rahmen der Geschäftsordnungs-
debatte angesprochen haben, gehe ich davon aus, 
dass die dritte Lesung morgen stattfinden soll und 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen morgen vor Eintritt 
in die Tagesordnung eine entsprechende Änderung 
der Tagesordnung beantragen werden. 

Nach diesen Vorbemerkungen komme ich nun zum 
Abstimmungsvorgang. Wir haben jetzt zwei Ab-
stimmungen vorzunehmen. 

Erstens haben wir über den Änderungsantrag der 
Fraktion der CDU Drucksache 15/935 abzustim-
men. Wer diesem Änderungsantrag seine Zustim-
mung geben möchte, den bitte ich um das Handzei-
chen. – Das ist die Fraktion der CDU. Wer stimmt 
dagegen? – Das sind die Fraktionen von SPD, 
Bündnis 90/Die Grünen, Linken und FDP. Enthal-
tungen? – Keine. Damit ist der Änderungsantrag mit 
dem festgestellten Abstimmungsergebnis abge-
lehnt. 

Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den 
Gesetzentwurf Drucksache 15/27. Der Ausschuss 
für Kommunalpolitik empfiehlt in seiner Beschluss-
empfehlung Drucksache 15/867, den Gesetzent-
wurf der Fraktion der SPD und der Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen in der Fassung seiner Beschlüs-
se anzunehmen. Wer dieser Beschlussempfehlung 
seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Das sind SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und die Fraktion Die Linke. Wer stimmt da-
gegen? – Das sind die Fraktionen von CDU und 
FDP. Möchte sich jemand enthalten? – Das ist nicht 
der Fall. Damit ist die Empfehlung mit dem festge-
stellten Stimmergebnis angenommen und der Ge-
setzentwurf Drucksache 15/27 in zweiter Lesung 
verabschiedet.  

Wie wir weiter verfahren, werden wir morgen früh 
sehen. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt 4 und 
rufe auf: 

5 Einsetzung eines Untersuchungsausschus-
ses gemäß Artikel 41 der Landesverfassung 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/859 

Ich eröffne die Beratung und erteile Herrn Kollegen 
Engel das Wort. 

Horst Engel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Ich komme jetzt zu 

einem ganz anderen Thema, und es ist nicht leicht, 
an der Stelle den richtigen Ton zu finden. 

Der Tod von 21 jungen Menschen und über 500 
Verletzte erfordern die Übernahme von Verantwor-
tung. 

(Unruhe) 

Vizepräsidentin Carina Gödecke: Herr Kollege 
Engel, einen kurzen Augenblick bitte. Wir halten 
Ihre Redezeit auch an. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es wäre schön, 
wenn Sie sich ein wenig ruhiger verhalten würden. 
Herr Kollege Engel hat nämlich recht: Der Übergang 
zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht einfach. 
Ich bitte, die Türen zu schließen. – Bitte schön, Herr 
Engel. 

Horst Engel (FDP): Vielen Dank, Frau Präsidentin. – 
Das Parlament, jeder einzelne Abgeordnete, muss 
deshalb das Interesse haben, die Ursachen für die 
Katastrophe aufzuklären. Dieser Landtag, jeder ein-
zelne Abgeordnete, soll dabei nicht die Frage der in-
dividuellen Schuld klären. Nein, das ist Sache der 
Justiz. Deshalb ist unser Plenarsaal auch kein Ge-
richtssaal. Deshalb muss nach über vier Monaten 
nicht geleisteter Aufklärungsarbeit das Parlament, 
jeder einzelne Abgeordnete, das schärfste Schwert, 
das unsere Verfassung vorsieht, in die Hand neh-
men – das Schwert des Parlamentarischen Untersu-
chungsausschusses. 

Nach dieser Katastrophe mit den schlimmsten Fol-
gen in der Veranstaltungsgeschichte unseres Bun-
deslandes gibt es dazu keine Alternative. Uns allen 
obliegt die moralische Verpflichtung, dies zu tun. Ar-
tikel 41 gibt uns dafür das Instrument.  

Wir dürfen nicht zulassen, dass sich durch Zeitab-
lauf, durch den Alltag ein Mantel des Vergessens 
über das schreckliche Ereignis legen kann, ohne 
dass all das überprüft und verbessert wird, was zu 
den schlimmen Folgen beigetragen hat. 

Wir müssen den Eltern, die sich fragen, ob sie ihre 
Kinder auch weiterhin auf größere Veranstaltungen 
schicken können, wieder die Sicherheit geben, dass 
sie es in Zukunft wieder tun können. Das geht aber 
nur, wenn wir aufklären und die fatalen Ursachen 
beseitigen. 

Fast fünf Monate nach der Katastrophe hat der In-
nenminister gestern schriftlich eingeräumt, dass die 
von ihm im August angekündigte Aufarbeitung der 
Geschehnisse bislang nicht erfolgt sei. Eine Exper-
tengruppe zur Aufarbeitung unter Leitung des In-
nenministeriums ist bis heute nicht eingerichtet. Sie 
sollte prüfen, inwieweit Veränderungsbedarf bei der 
Planung, Genehmigung und Durchführung solcher 
Großveranstaltungen besteht. Aufarbeitung sowie 
Handlungsvorschläge für die Politik rücken somit 
leider in weite Ferne. Auch der Bericht des Polizei-



Landtag   15.12.2010 

Nordrhein-Westfalen 1592 Plenarprotokoll 15/19 

 

präsidiums Essen zur Analyse des Polizeieinsatzes 
wird unter Verschluss gehalten. Die Staatsanwalt-
schaft will das so. 

Richten wir einmal den Blick nach Baden-Württem-
berg: Wer sich den dortigen Beschluss auf Antrag 
von SPD und Grünen zu einem Untersuchungsaus-
schuss zu Stuttgart 21 anschaut, erkennt schnell: 
Was dort geht, soll in Düsseldorf angeblich nicht 
gehen – nicht gehen bei diesen unsagbar schlim-
men Folgen? Dort hat die SPD mit den Grünen un-
verzüglich einen Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss beantragt. 

Im dortigen Innenausschuss wurden den Aus-
schussmitgliedern in nichtöffentlicher Sitzung Poli-
zeivideos gezeigt. Der Polizeibericht zum Einsatz 
bei Stuttgart 21 wurde keine sechs Wochen später 
dem dann eingerichteten Untersuchungsausschuss 
vorgelegt: vertraulich, ohne jede Folgen für das 
staatsanwaltschaftliche Verfahren. 

Es wurden im Untersuchungsausschuss von SPD 
und Grünen zahlreiche Polizeibeamte als Zeugen 
benannt und vernommen. Sie haben auch alle aus-
gesagt, obwohl parallel strafrechtliche Ermittlungs-
verfahren gegen Polizeibeamte laufen, namentlich 
gegen leitende Beamte und solche, die an den 
Wasserwerfern saßen. 

Uns sagen viele Stimmen aus Baden-Württemberg, 
dass der Untersuchungsausschuss viele neue Er-
kenntnisse bringt. Wer den Antrag von SPD und 
Grünen liest, ist beschämt, wie hier in Nordrhein-
Westfalen bisher argumentiert und taktiert wird. 

Zur Katastrophe der Love-Parade wurden von der 
Staatsanwaltschaft Düsseldorf in den letzten vier-
einhalb Monaten über 1.300 Zeugen vernommen. 
Soweit mir bekannt ist, haben alle ausgesagt. Somit 
werden sie sich auch im PUA äußern, denn das 
Zeugnisverweigerungsrecht nach § 17 PUAG ent-
spricht dem im Strafverfahren. 

Es gibt viel Bildmaterial. Gerade die Polizeivideos 
werden dem Landtag auch in vertraulicher Sitzung 
derzeit vorenthalten. Sie zeigen die Geschehnisse 
an den neuralgischen Punkten der Vereinzelungs-
anlagen, im Einsatzraum und auf den Routen zum 
Karl-Lehr-Tunnel. Auch der Bericht des PP Essen 
müsste dann dem PUA vorgelegt werden.  

Es reicht nicht aus, eine Trauerminute im Parlament 
abzuhalten. Es reicht nicht aus, auf die Staatsan-
waltschaft oder auf interne Ursachenforschung zu 
verweisen – gerade wenn bei der Schuld nur auf 
den jeweils anderen verwiesen wird. 

Die Verfassung weist dem Parlament eine Kontroll-
funktion zu. Derzeit kann der Landtag diese Funkti-
on über sein Informationsrecht nicht wahrnehmen. 
Keine einzige entscheidende Frage zur Love-
Parade wird beantwortet, keinerlei wichtige Unterla-
gen werden herausgegeben – entgegen § 90a Ge-

schäftsordnung des Landtags und klarer Urteile des 
Verfassungsgerichts.  

(Vorsitz: Vizepräsident Oliver Keymis) 

Wollen Sie, wollen wir das wirklich zulassen? Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, die Regierung 
kann uns alle Informationen vertraulich geben. Sie 
ist nicht an die Meinung der Staatsanwaltschaft ge-
bunden. 

Wenn der Veranstalter Schaller zum Beispiel nicht 
die Überwachungsvideos im Internet veröffentlicht 
hätte, wogegen die Staatsanwaltschaft Duisburg re-
belliert hat, wäre das Parlament bis heute völlig un-
wissend. Uns würde dieses Filmmaterial vonseiten 
der Regierung vorenthalten. Ich sage ganz deutlich: 
Wenn das nicht über das Internet erfolgt wäre, wä-
ren wir heute nach wie vor völlig unwissend. 

In diesem Parlament sitzen 181 Abgeordnete, die 
alle auch eine moralische Verpflichtung haben, die 
Umstände selbst aufzuarbeiten. Alles andere wäre 
ein rabenschwarzer Tag für dieses Parlament. Wer 
den Antrag ablehnt und weiter taktiert, verhindert 
die Aufklärung der schlimmsten Veranstaltungska-
tastrophe in Nordrhein-Westfalen. 

(Stefan Zimkeit [SPD]: Frechheit!) 

Ich fordere die Spitzen der Fraktionen von CDU, 
SPD und Grünen deshalb auf, für die Abstimmung, 
einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, den 
Fraktionszwang aufzuheben und alle Abgeordneten 
darüber nach ihrem freien Gewissen abstimmen zu 
lassen. 

Frau Ministerpräsidentin Kraft ist aufgrund der Sor-
ge um ihren eigenen Sohn selbst betroffen; das 
wissen wir. Sie hatte gefordert – Zitat –: Wir müssen 
aus der Katastrophe lernen.  

Ich nehme sie hier und heute beim Wort. Die Men-
schen in unserem Land erwarten eine schonungslo-
se Aufarbeitung: nicht im stillen Kämmerlein, son-
dern mit den Instrumenten des Landtags. 

(Beifall von der FDP) 

Es geht nicht anders als mit einem Parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss. 

Gelingt dies nicht, ist das Instrument des Parlamen-
tarischen Untersuchungsausschusses für die 
nächsten Jahre verbrannt. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Engel. – Für die CDU-Fraktion spricht Herr 
Kollege Biesenbach. 

Peter Biesenbach (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen! Liebe Kollegen! Herr Engel, inhaltlich 
bin ich ganz bei Ihnen. Bei allen Ausführungen hät-
ten Sie ein vorbehaltloses Ja bekommen: was das 
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Aufklären angeht und auch das Empfinden, be-
schämt darüber zu sein, wie die Landesregierung 
damit umgeht. Ich könnte jetzt jeden Satz, den Sie 
genannt haben, wiederholen und dreimal unter-
streichen. 

Es ist für mich bezeichnend – ich habe versucht, zu 
sehen, ob er im Saal ist, aber –: Ich sehe den In-
nenminister nicht im Saal. 

(Thomas Stotko [SPD]: Er ist hier! – Minister 
Ralf Jäger zeigt von einem Abgeordneten-
platz aus auf.) 

– Gut. Herr Jäger, jetzt sehe ich Sie. Alles klar. 

Das entbindet Sie aber nicht davon, sich anhören zu 
müssen, dass Sie wortbrüchig sind; Herr Engel hat 
es nicht so direkt ausgedrückt. Sie hatten uns zuge-
sagt, Ende Oktober den Bericht des PP Essen zur 
Verfügung zu stellen. 

(Thomas Stotko [SPD]: Wenn Sie es wie-
derholen, macht es das nicht richtig!) 

Wir haben weiterhin gehört, dass es die Möglichkei-
ten gäbe, uns zu informieren. Passiert ist bis heute 
aber überhaupt nichts. Warum?  

(Zuruf von Minister Ralf Jäger) 

– Mit einer fragwürdigen Begründung, Herr Jäger, 
wenn Sie es wissen wollen: Mit dem Verstecken 
hinter der Staatsanwaltschaft. 

(Zuruf von Thomas Stotko [SPD]) 

Das ist auch beschämend, denn Kollege Engel hat 
deutlich gemacht, welche Möglichkeiten es gäbe, 
welche Sie hätten. 

Herr Engel, wenn Sie fragen, wie sich die CDU-
Fraktion heute verhalten wird, sage ich Ihnen nichts 
Neues: Wir werden diesem Antrag heute – ich un-
terstreiche: heute – auch nicht zustimmen. Denn die 
Lage hat sich seit der letzten Debatte nicht verän-
dert. Wenn ein Parlamentarischer Untersuchungs-
ausschuss eingerichtet wird, muss er auch ein In-
strument sein, das man anwenden kann. 

Sie sagen, der PUA ist die schärfste Waffe, die wir 
haben. Ich nehme aber doch nur das Schwert, um 
in Ihrem Bild zu bleiben, wenn es wirklich scharf ist. 
Was hat sich denn geändert? Nichts. Was bieten 
Sie an, was wir uns gegenwärtig ansehen könnten? 
Polizeivideos. Und dann?  

Was habe ich davon, wenn ich mir in einer PUA-
Sitzung Polizeivideos ansehe? Was habe ich da-
von, wenn ich mir in nichtöffentlichen Sitzungen des 
Parlamentarischen Untersuchungsausschusses Be-
richte ansehe, aber keine Chance habe, sie zu de-
battieren. Unsere Krux ist doch, dass das Ermitt-
lungsverfahren gegenwärtig immer noch gegen Un-
bekannt geführt wird.  

Mir und meiner Fraktion geht es nicht darum, Rand-
ereignisse zu besprechen. Mir helfen Besucher, die 

ich in den Untersuchungsausschuss laden könnte, 
nicht, sondern: Wenn wir aufklären wollen und die 
Fakten hinterfragen möchten und sollen, die uns 
durch die vielen Internetblogs bekannt sind, brauche 
ich entscheidende Damen und Herren, die an die-
sem Tag Dienst hatten oder vorher mit der Angele-
genheit verpflichtet waren.  

Alle, die einen Überblick hatten, alle, die Fakten 
kannten, und alle, die vorher in Entscheidungspro-
zesse eingebunden waren, haben immer noch ein 
Aussageverweigerungsrecht, weil sie immer noch 
Gefahr laufen, dass Ermittlungsverfahren gegen sie 
gerichtet werden.  

Das Schlimmste, was uns passieren kann – dann 
habe ich auch Angst um einen Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss –, ist, dass wir an einem 
Tag erleben, dass ein, zwei oder auch drei Gelade-
ne kommen, wir ein großes Medieninteresse haben 
und diese dann sagen: Ich sage nichts, weil ich in 
der Gefahr stehe, dass gegen mich ein Ermittlungs-
verfahren läuft.  

Natürlich möchte ich den Innenminister in öffentli-
cher Sitzung vernehmen. Natürlich möchte ich all 
diejenigen befragen, die an dem Tag Entscheidun-
gen getroffen haben, die Konzepte erarbeitet oder 
genehmigt haben, die von mir aus eine Baugeneh-
migung erteilt haben – aber in öffentlicher Sitzung, 
denn sonst kann ich nicht aufklären.  

Das Gesetz über den Parlamentarischen Untersu-
chungsausschuss verbietet uns, als Mitglieder aus 
nichtöffentlichen Sitzungen zu berichten oder Er-
gebnisse vorzustellen oder auch nur Wertungen 
vorzunehmen.  

Welchen Sinn hat es, wenn wir jetzt einen Parla-
mentarischen Untersuchungsausschuss einrichten, 
der in nichtöffentlicher Sitzung als vertraulich ge-
kennzeichnete Dokumente zur Kenntnis nimmt, und 
wir rechtlich legal keine einzige Erkenntnis öffentlich 
verwerten dürfen? Was hilft es mir, wenn wir eine 
lange Liste von Personen aufstellen, die wir gern als 
Zeugen hören möchten, von denen wir aber wissen, 
dass sie wahrscheinlich mit einem Anwalt kommen, 
der sich weigert, seinen Mandanten aussagen zu 
lassen? Ich habe das zweimal in Untersuchungs-
ausschüssen erlebt.  

(Zustimmung von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Das ist wirklich frustrierend. Dann machen wir uns 
lächerlich. Das heißt aber nicht, Herr Kollege Körf-
ges, dass die Aufgabe damit entfällt,  

(Hans-Willi Körfges [SPD]: Nein, nein!) 

sondern eine ganz andere Situation kann eintreten, 
wenn die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungsverfah-
ren konkretisiert. Deswegen hätte ich mir ge-
wünscht, dass wir mit diesem Antrag noch ein paar 
Wochen gewartet hätten. Denn wenn meine Infor-
mationen stimmen, soll Ende des Jahres oder An-
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fang Januar die Staatsanwaltschaft bereit sein zu 
konkretisieren.  

(Zustimmung von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Das ist der Grund, warum wir heute sagen, dass 
sich nichts geändert hat. Natürlich tun wir das mit 
der Faust in der Tasche, natürlich mit der Wut dar-
über, wie die Landesregierung mit ihren Informatio-
nen umgeht, und natürlich mit der langen Liste all 
der Fragen, die wir alle gestellt haben. Wir wollen 
eine Antwort.  

Ich denke, wir werden diese Antwort öffentlich und 
transparent bekommen, aber erst dann, wenn wir 
die Möglichkeit dazu haben. Darum kann die Ant-
wort heute nur heißen: Zügeln wir alle unsere Un-
geduld, zügeln wir unsere Enttäuschung, und zü-
geln wir auch unsere Wut darüber, wie die Landes-
regierung mit uns umgeht.  

Wir haben sie nur noch so lange zu zügeln, bis die 
Staatsanwaltschaft konkretisiert. Dann sollten wir 
uns neu darüber unterhalten.  

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Biesenbach. – Für die SPD-Fraktion 
spricht Herr Link. 

Sören Link (SPD): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Bei der Bewertung des Antrags 
kann ich Herrn Biesenbach folgen. Ich hätte mir 
auch gewünscht, dass der Antrag später bzw. 
dann gekommen wäre, wenn die Staatsanwalt-
schaft Ergebnisse vorgelegt hat. Ich teile auch die 
juristische Sicht auf die Schwierigkeiten eines PUAs 
in der heutigen Situation. Herr Biesenbach, damit 
hören unsere Gemeinsamkeiten aber schon auf.  

Wir kommen natürlich zu demselben Ergebnis wie 
Sie: Wir werden dem Antrag der FDP-Fraktion nicht 
zustimmen, weil wir uns von einem solchen PUA in 
der heutigen Zeit keine Aufklärung erwarten bzw. 
erwarten können und weil wir den Ermittlungserfolg 
der Staatsanwaltschaft nicht gefährden wollen.  

(Beifall von Hans-Willi Körfges [SPD]) 

Wer hier so tut, als stünde das Aufklärungsinteresse 
des Parlaments über dem der Staatsanwaltschaft 
oder dem Ergebnis staatsanwaltschaftlicher Ermitt-
lungen und hoffentlich folgender Gerichtsverfahren, 
überschätzt die Aufklärungsinteressen des Parla-
ments.  

Ich gehe davon aus, dass die Staatsanwaltschaft, 
wie es Herr Engel erstaunlicherweise am Ende sei-
nes Beitrags selbst gesagt hat, bereits seit Monaten 
ermittelt und dass sie nicht, wie Herr Engel am An-
fang seiner Ausführungen dargestellt hat, seit Mo-
naten nichts tut. Ich gehe davon aus, dass die Er-
mittlungen laufen und dass die Ermittlungsergebnis-
se irgendwann in naher Zukunft vorliegen werden. 

Dann kann man sich mit der Frage beschäftigen: Ist 
darüber hinaus vom Parlament Aufklärung zu be-
treiben – in welche Richtung auch immer?  

Herr Engel, deswegen finde ich es bedauerlich – ich 
benutze keine anderen Worte, die dem Thema viel-
leicht nicht unbedingt angemessen wären –, dass 
der gleiche Antrag zur Unzeit erneut vorliegt.  

Herr Biesenbach, ich habe gerade gesagt, wo unse-
re Gemeinsamkeiten sind. Ich will aber auch aus-
drücklich sagen, wo unsere Gemeinsamkeiten auf-
hören. Wenn Sie, wie Sie es im Innenausschuss 
mehrfach getan haben, der Landesregierung Täu-
schen und Tarnen – bei der Bundeswehr hätte man 
noch etwas anderes gesagt – vorwerfen, kann ich 
das so nicht stehen lassen.  

Diese Landesregierung und dieser Innenminister 
haben von Anfang an im Rahmen des rechtlich 
Möglichen informiert, vertraulich informiert, die 
Sprecher informiert und den Ausschuss informiert. 
Ich persönlich fühle mich gut informiert. Ich weiß um 
die Schwierigkeiten der Landesregierung bei der 
rechtlichen Bewertung und beim rechtlichen Rah-
men. Aber ich fühle mich gut informiert. 

Und ich bin sehr zuversichtlich, dass immer dann, 
wenn neue Erkenntnisse vorliegen, diese – wie in 
der Vergangenheit – kommuniziert werden.  

Ich ärgere mich über diesen Vorwurf, den Sie ja 
wiederholen, immer und immer wieder wiederholen. 
Dadurch wird er nicht besser und nicht wahrer. Ich 
ärgere mich über den Vorwurf deswegen, weil hier 
der Innenminister stellvertretend für die Polizei in 
den Schwitzkasten genommen wird. Die Polizei je-
doch ist die einzige Institution, die tatsächlich in ir-
gendeiner Weise zur Aufklärung beiträgt.  

Ich will jetzt nicht über den Veranstalter sprechen 
und über dessen Interessen, bei Talkshows aufzu-
treten und sich öffentlichkeitswirksam zu entschul-
digen. Ich will nicht über die Gründe sprechen, wa-
rum er irgendwelche Videos veröffentlicht. Darüber 
will ich gar nicht reden.  

Ich will auch nicht ausdrücklich erwähnen, dass wir 
in Duisburg einen Oberbürgermeister haben, der 
fast so viel Geld für Gutachten ausgibt wie er für die 
Opfer ausgeben kann und ausgeben will. Ich will 
nicht darüber reden, was er alles so zur Aufklärung 
hätte beitragen können und nicht getan hat und wo 
er sich – das verzeihen Sie mir als Duisburger jetzt 
bitte – feige hinter seinen Mitarbeitern versteckt hat. 
Darüber will ich nicht reden. 

Aber ich ärgere mich schon darüber, dass Sie die-
sen Innenminister und damit stellvertretend die Poli-
zei in Nordrhein-Westfalen, die tatsächlich einen 
Beitrag zur Aufklärung geleistet hat, immer wieder in 
den Schwitzkasten nehmen und sagen: Gerade die 
verheimlichen irgendetwas. Gerade die geben In-
formationen nicht weiter. Gerade die blockieren un-
ser berechtigtes Interesse. 
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Das ärgert mich, weil es erstens nicht den Tatsa-
chen entspricht. Herr Biesenbach, es entspricht 
nicht den Tatsachen.  

Es ärgert mich zweitens deswegen, weil es auch 
den Blick für das, was eigentlich Aufgabe dieses 
Landtags sein sollte, nämlich eine tatsächliche und 
möglichst objektive Aufklärung, verstellt. 

Es kann nicht unser Interesse sein, aus parteitakti-
schen Gründen dieser Landesregierung, diesem In-
nenminister oder welchem Gremium der Landesre-
gierung auch immer irgendetwas zu unterstellen.  

Unser Interesse muss es sein – da gebe ich Herrn 
Engel recht –, die größte Katastrophe bei einer Ver-
anstaltung in Nordrhein-Westfalen, die es jemals 
gegeben hat, vernünftig aufzuklären und die Vor-
kehrungen dafür zu treffen, dass sich so etwas a) 
nicht wiederholt und dass b) die Voraussetzungen 
dafür geschaffen werden, dass aus dem, was an 
politischer und möglicherweise juristischer Verant-
wortung zutage tritt, am Ende die Konsequenzen 
gezogen werden können. Da gebe ich Herrn Engel 
recht.  

Diesen Prozess, diese Möglichkeit verbauen Sie, 
wenn Sie aus parteitaktischen Gründen immer wie-
der einen Beteiligten, ein Gremium in den Fokus 
nehmen und alle anderen tunlichst verschweigen. 
Das, finde ich, ist nicht in Ordnung. Das ist auch 
kein guter Stil. 

Gerade das, was im Innenausschuss dazu immer 
und immer wieder vorgetragen wird, wird durch 
ständige Wiederholung nicht wahrer. 

Das Ergebnis der ganzen Debatte überrascht nicht: 
Wir lehnen den Antrag ab. Ich hätte mir gewünscht, 
Herr Engel, Sie hätten den Antrag später gestellt. 
Ich bin mir sicher, wir werden über dieses Thema 
noch reden. Das ist auch richtig, das ist auch wich-
tig, weil betreffend dieses Themas enormer Aufklä-
rungsbedarf besteht. Aber die Reihenfolge ist mir 
persönlich falsch gewählt. 

Ich sage noch einmal: Unser Aufklärungsinteresse 
als Politiker muss sich dem der staatsanwaltschaft-
lichen Aufklärung, der juristischen Bewertung durch 
die Gerichte unterordnen. Wenn dort Ergebnisse 
vorliegen, wenn dort Erkenntnisse vorliegen, dann 
sollten wir die im wohl verstandenen und gerade 
von mir dargestellten Sinne politisch aufarbeiten 
und dann unsere Konsequenzen daraus ziehen, 
aber nicht umgekehrt. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Link. – Für die Grünen spricht Herr Bolte. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bin froh, dass wir es heute geschafft haben, in die-

ser Debatte den richtigen Ton anzuschlagen, dass 
wir hier mit der gebotenen Ruhe debattieren.  

Denn es ist doch so: Immer wenn wir über das 
Thema „Love-Parade“ sprechen – sei es im Innen-
ausschuss, im Rechtsausschuss oder auch hier im 
Plenum –, dann haben wir immer wieder die Ein-
drücke und die Bilder vom 24. Juli vor Augen. Wir 
denken an die vielen Menschen, die uns über ihre 
Eindrücke berichtet haben, an die Besucher der 
Love-Parade, die sich statt in einer bunten Party 
plötzlich in einer der größten Katastrophen wieder-
gefunden haben, die unser Land bisher erlebt hat. 
Wir denken an die Retter, die unter Einsatz ihres 
Lebens den Menschen zu Hilfe geeilt sind, und an 
die Polizistinnen und Polizisten, die einschreiten 
mussten, als das Sicherheitskonzept des Veran-
stalters versagte. 

Ohne jede Frage ist auch völlig klar, dass aus die-
ser Katastrophe für uns als Parlament die Verpflich-
tung erwächst, unseren Beitrag zur Aufklärung zu 
leisten und dann auch Konsequenzen zu ziehen.  

Es gab ja bereits Anfang August den Erlass des In-
nenministers, der die Sicherheit bei Großveranstal-
tungen erhöhen sollte. Es wird derzeit eine Projekt-
gruppe im Ministerium eingerichtet, um Vorschläge 
für dauerhafte Lösungen für größtmögliche Sicher-
heit bei Großveranstaltungen zu entwickeln. Natür-
lich werden wir die dann auch hier zu beraten und 
zu bewerten haben. 

Ich kann absolut – das habe ich gerade klar gesagt – 
den Wunsch nachvollziehen, alle Mittel nutzen zu 
wollen, diese Katastrophe aufzuklären. Ich habe aber 
genauso tiefen Respekt vor der unabhängigen Justiz 
in Nordrhein-Westfalen, die hier wirklich vor einer gi-
gantischen Aufgabe, vor einer Mammutaufgabe 
steht. Die Staatsanwaltschaft wertet riesige Daten-
mengen aus. Sie sichtet zahlreiche Akten. Sie bewer-
tet zahlreiche Stunden Filmmaterial. Wenn man sich 
überlegt, dass 150.000 Menschen oder vielleicht so-
gar noch mehr bei dieser Love-Parade waren, dann 
heißt das: Es gibt praktisch unendlich viele Sichtwei-
sen auf die Geschehnisse des 24. Juli. 

Es gilt, der Staatsanwaltschaft die Zeit zu geben, für 
eine geordnete juristische Aufarbeitung zu sorgen. 
Auch an dieser Stelle muss man wieder sagen, was 
wir immer gesagt haben: Sorgfalt geht vor Schnel-
ligkeit. – Das gilt immer noch. 

Notwendig ist es aber, dass sich wirklich alle Akteu-
re offen für die Aufklärungsarbeit zeigen. Da sollten 
wir uns einmal anschauen, was denn die einzelnen 
Akteure, die einzelnen Seiten zur Aufklärungsarbeit 
beitragen. 

Zum Beispiel der Veranstalter: Er tritt sehr gerne im 
Fernsehen auf, aber nicht bei uns im Innenaus-
schuss. Dort lässt er sich von einem zugegebener-
maßen sehr geschmeidigen Anwalt vertreten, der 
nichts sagt außer dass er die Fragen, die er da nicht 
beantworten will, später schriftlich beantworten 
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möchte, nur um kurz darauf dann per Fax mitzutei-
len, dass er die Beantwortung der Fragen – Zitat – 
nicht empfehlen könnte. Das ist nicht die Form der 
Zusammenarbeit, nicht die Form der Mitwirkung an 
einer Aufklärung, die ich mir von einem vorstelle 
und auch erhoffe, der dauernd von seiner morali-
schen Verantwortung spricht, meine Damen und 
Herren. 

Dann komme ich zur Stadt Duisburg. Herr Engel, 
der Mantel des Schweigens, den Sie auf dieser Sei-
te ausgebreitet sehen, ist aus meiner Sicht eine 
Einschätzung, die in die falsche Richtung geht, weil 
wir einfach sehen müssen: Für die Stadt Duisburg 
ist diese Katastrophe ein wirklich ganz besonderes 
Drama. Immer wenn man mit Duisburgerinnen und 
Duisburgern spricht, sieht man: Dieses Ereignis hat 
sich ganz tief in das Gedächtnis der Stadt einge-
brannt. Es ist förmlich greifbar, wie viele Menschen 
in dieser Stadt wirklich noch betroffen sind. 

Vor diesem Hintergrund ist es dann umso unerträg-
licher, dass die Duisburger Stadtverwaltung bislang 
in keiner Form bereit war, Verantwortung zu über-
nehmen, sich ihrer Verantwortung zu stellen, son-
dern sich immer wieder darauf zurückzieht, keine 
Amtspflichten verletzt zu haben.  

An dieser Stelle muss ich wirklich an die Sitzung 
des Innenausschusses am 2. September 2010 erin-
nern. Was heißt es für die Stadt Duisburg, keine 
Amtspflichten verletzt zu haben? Da erzählt uns 
dann einer der städtischen Anwälte: Das Ganze war 
ein Verfahren aus dem Baurecht. Es ist ja üblich, 
dass man in einem baurechtlichen Verfahren nicht 
alle Auflagen überprüft, die man als baugenehmi-
gende Behörde erlassen hat. Insofern ist es selbst-
verständlich, dass die Stadt Duisburg keine Amts-
pflichten verletzt hat, wenn sie die Einhaltung ihrer 
eigenen Auflagen bei dieser Großveranstaltung 
nicht kontrolliert hat. 

Ehrlich gesagt, frage ich mich dann: Warum sucht 
sich die Stadt Duisburg ausgerechnet eine Veran-
staltung wie die Love-Parade, zu der 400.000 Men-
schen erwartet wurden und bei der von Anfang an 
klar war, dass das Sicherheitskonzept heikle Punkte 
hatte, aus, um dann mal die baurechtlichen Ermes-
sensspielräume, die man als Behörde hat, auszu-
nutzen? 

Hier will ich der Duisburger Stadtspitze wirklich die 
Bereitschaft absprechen, konstruktiv an der Aufar-
beitung dieser Katastrophe mitzuwirken. 

Es gehört aber zu einer gelingenden Aufklärungsar-
beit dazu, dass alle Beteiligten ehrlich miteinander 
umgehen, dass alle Beteiligten an einem Strang 
ziehen und dass alle Beteiligten auch ihre Karten 
auf den Tisch legen. 

Derzeit gibt es noch Grenzen. Das ist eben ganz 
klar geworden. Diese Landesregierung ist von den 
beteiligten Seiten die einzige Seite, die wirklich an 
diese Grenzen geht und offenlegt, was sie offenle-

gen darf und in der letzten Zeit offenlegen durfte 
und konnte. Es war auch immer klar, dass sie mehr 
offenlegen will. 

Den Menschen in NRW dürfen wir in dieser Frage 
keinen Sand in die Augen streuen. Dafür ist das Er-
eignis, über das wir sprechen, viel zu wichtig. Man 
würde den Menschen aber Sand in die Augen 
streuen, wenn man jetzt in einen Parlamentarischen 
Untersuchungsausschuss ginge, obwohl die Lage 
keine andere ist als vor knapp zwei Monaten, als wir 
über den Antrag der Linken debattiert haben. So-
lange ein PUA nichts Neues ergeben kann, ist das 
nun einmal Sand-in-die-Augen-Streuen. 

Deswegen sollten wir, wie ich finde, diesen PUA 
nicht beschließen. Wir sollten den Menschen in 
Nordrhein-Westfalen nichts vorgaukeln. 

Was wir aber tun sollten – ich glaube, da haben wir 
auch einen ganz klaren Konsens –, ist Folgendes: 
Wir sollten alle Möglichkeiten nutzen, die sich uns 
bieten, um den Opfern zu helfen. In diesem Zu-
sammenhang erinnere ich mich immer wieder an 
den sehr, sehr eindrücklichen Bericht, den Herr Ri-
otte als Ombudsmann der Opfer der Love-Parade 
im Innenausschuss abgegeben hat. Er hat be-
schrieben, wie er eine umfangreiche Arbeit geleistet 
hat und wie er Opfern und ihren Angehörigen bei 
schwierigen Gängen – sei es zu den Versicherun-
gen, sei es zu den Sozialträgern, sei es zu Behör-
den – geholfen hat. Außerdem wurde ein Fonds 
aufgelegt, der mittlerweile fast ausgeschöpft ist. 

Wir tun also sehr, sehr viel. Das will ich auch nicht 
unter den Tisch fallen lassen; denn diese Hilfe, bei 
der die Opfer und die Angehörigen in den Mittel-
punkt gestellt werden, ist die zentrale Aufgabe, die 
wir nach wie vor haben. Die juristische Aufarbeitung 
muss zügig vonstattengehen. Dann müssen wir be-
werten, was die parlamentarischen Konsequenzen 
hier im Hause sein können. Bis dahin, bis diese ju-
ristische Aufarbeitung vorliegt, sollten wir aber nach 
wie vor die Opfer und ihre Angehörigen in den Mit-
telpunkt stellen. Dann tun wir das Richtige. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Herr 
Kollege Bolte. – Für die Fraktion Die Linke spricht 
Frau Conrads. 

Anna Conrads (LINKE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben 
heute fast schon ein Déjà-vu-Erlebnis. Erneut ha-
ben wir über einen Antrag auf Einrichtung eines 
Untersuchungsausschusses zu entscheiden – die-
ses Mal von der FDP. Die Linke hatte bereits im 
September dieses Jahres einen Antrag auf einen 
sogenannten PUA eingereicht, der am 1. Oktober 
2010 abgestimmt wurde. Die FDP hat sich damals 
enthalten. In den Ausschusssitzungen hat Herr 
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Engel für die FDP den PUA immer wieder erwähnt 
und auch angedroht. Deshalb ist es aus unserer 
Sicht durchaus konsequent, dass die FDP heute 
diesen Antrag einbringt. 

Herr Link hat gerade gesagt, hier werde wieder der 
gleiche Antrag seiner Meinung nach zur Unzeit 
eingereicht. In der Tat finden wir auch, dass unser 
Antrag sich gar nicht fundamental von dem Antrag 
der FDP unterscheidet. 

Interessant ist, wie er diskutiert wird; denn vor al-
len Dingen auch die Kollegen von SPD und Grü-
nen haben uns damals bei unserem Antrag massi-
ve handwerkliche Fehler vorgeworfen. Davon ist 
jetzt keine Rede mehr. Es ist interessant, einmal 
zu erfahren, wie man hier mit den Anträgen um-
geht. 

Auch die Äußerungen von Herrn Biesenbach finde 
ich interessant. Ich habe mir noch einmal ange-
guckt, wie Sie am 1. Oktober 2010 im Plenum und 
am 7. Oktober 2010 im Innenausschuss argumen-
tiert haben. Sie haben im Plenum gesagt: 

„Der Minister sollte sich da nicht freuen. Wir 
werden den Untersuchungsausschuss, wenn er 
notwendig wird, zu einem Zeitpunkt einrichten, 
zu dem die Waffe scharf ist.“ 

Im Innenausschuss haben Sie ausgeführt: 

„Noch einmal: Dem Vorwurf, dass Sie nicht auf-
klären wollen, dem Vorwurf, dass Sie nicht daran 
interessiert sind, rechtzeitig, frühzeitig die Fakten 
bekannt zu machen, den verdichten Sie damit, 
dem entgehen Sie damit nicht. Aber es hat auch 
keinen Zweck, jetzt nachzufragen; wir müssten 
dann schon andere Möglichkeiten anwenden. 
Wir haben gesagt, wir tun es noch nicht; wir war-
ten noch ein wenig.“ 

Das haben Sie heute noch einmal gesagt. In den 
anderen Ausschusssitzungen haben Sie aber im-
mer wieder sehr klar und auch mit sehr deutlichen 
Worten erklärt, dass Sie mit den Bemühungen der 
Landesregierung zur Aufklärung überhaupt nicht 
einverstanden sind, und ständig wieder mit dem Un-
tersuchungsausschuss gedroht. 

Es ging immer weiter hin und her. Sie wollten dann 
auf den Bericht des Polizeipräsidiums warten, der 
jetzt nicht kommt. Man weiß ja auch nicht, wann er 
denn freigegeben wird. Vertraulichkeit haben Sie 
gerade als problematisch bezeichnet; es sei ein 
Problem, wenn der PUA nur vertraulich tagen kön-
ne. Sie wollten aber auch den Bericht vertraulich 
haben. Dann hätten Sie ihn ja auch nicht zur Aufklä-
rung nutzen können. 

Ich finde das ein bisschen widersprüchlich und frage 
mich, was Sie damit meinen, dass Sie den Aus-
schuss einrichten wollen, wenn die Ermittlungen 
konkreter werden. Da bin ich sehr gespannt. Meines 
Erachtens haben Sie sich damit jetzt auch ein Stück 
weit in die Verpflichtung begeben. Wir werden Sie 

daran erinnern, wenn es so weit ist, Herr Biesen-
bach, und hoffen, dass Sie dann auch zu Ihrem 
Wort stehen und nicht das ganze Spiel im Aus-
schuss wieder von vorne anfangen. 

(Beifall von der LINKEN) 

In Duisburg spitzt sich nämlich derweil die Situation 
weiter zu. Herr Sauerland wird immer unbeliebter. 
Die Wut und die Enttäuschung darüber, dass weder 
die Stadtspitze noch jemand in der Stadt die Ver-
antwortung für das politische Desaster oder auch für 
das Love-Parade-Desaster übernehmen will, wird 
immer größer. 

Ich möchte gerne noch kurz etwas zum Antrag der 
FDP sagen. Die Fragen der FDP sind unserer Mei-
nung nach so allgemein gehalten, dass sich die vie-
len Fragen, die wir aufgeworfen haben, durchaus 
darunter subsumieren lassen und auch unter die-
sem Katalog aufgeworfen werden können. Das sind 
nämlich – an dieser Stelle möchte ich gerne meinen 
Vorrednern recht geben – die Fragen nach der Ver-
antwortung des Veranstalters, der Stadtspitze, der 
Regierung und der Vorgängerregierung, aber auch 
der Macher der Kulturhauptstadt und nach dem 
Druck, den diese aufgebaut haben.  

Das ist in dem FDP-Antrag so weit okay. Als Einzi-
ges geht uns der Untersuchungszeitraum nicht weit 
genug. Denn er setzt im September 2009 an. Wir 
glauben, dass das zu spät ist. 

Die Absage von Bochum zur Love-Parade ist be-
reits Mitte Januar 2009 aus Sicherheitsbedenken 
erfolgt. Daraufhin ist die Debatte in den Ruhrge-
bietsstädten darüber losgebrochen, ob Ruhrge-
bietsstädte wie Duisburg und andere diese Mega-
veranstaltung überhaupt stemmen können. 

Im Februar 2009 schrieb der CDU-ler Thomas 
Mahlberg den inzwischen berüchtigten Brief an den 
Innenminister Wolf, der Polizeipräsident Cebin unter 
Druck setzen sollte. Denn Cebin hatte Sicherheits-
bedenken geäußert. Wir wollen, dass auch diese 
Akteure in die Untersuchung einbezogen werden, 
die dieses prestigeträchtige Projekt um jeden Preis 
durchboxen wollten und dadurch womöglich auch 
Herrn Wolf, Herrn Rüttgers und Herrn Sauerland 
unter Druck gesetzt haben. 

Wir würden es deshalb sehr begrüßen, wenn sich 
die FDP in diesem Punkt offen und gesprächsbereit 
zeigt, was den Beginn des Untersuchungszeitraums 
angeht. 

Ansonsten wird unsere Fraktion diesem Antrag heute 
zustimmen. Zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit 
stimmen wir einem Antrag der FDP-Landtagsfraktion 
zu. Wir haben es bereits beim letzten Mal gesagt: 
Wenn wir einen Antrag richtig finden – die Situation 
gibt nach wie vor Anlass dazu –, dann sind wir an der 
Zusammenarbeit in Sachfragen interessiert. 

Für uns bleibt es dabei: Die Politik ist in der Verant-
wortung, hier einen Beitrag zur Aufklärung zu leis-
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ten, nicht die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen 
zu ersetzen, sondern die politische Verantwortung 
der einzelnen Akteure aufzuklären. – Herr Biesen-
bach, wir nehmen Sie wirklich beim Wort, denn ich 
möchte nicht, dass das unsägliche Schauspiel, das 
auch Sie teilweise im Innen- und im Rechtsaus-
schuss veranstalten, weitergeht. 

(Beifall von der LINKEN und von den 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Conrads. – Ich habe keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr. Die antragstellende Fraktion der FDP 
hat um direkte Abstimmung gebeten. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Inhalt des 
Antrags Drucksache 15/859. Wer stimmt diesem 
Antrag zu? – Die FDP und die Fraktion Die Linke. 
Wer stimmt gegen diesen Antrag? – SPD, Grüne 
und CDU. Gibt es Enthaltungen? – Das ist nicht der 
Fall. Damit ist der Antrag mit den Stimmen von 
SPD, Grünen und CDU abgelehnt. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt  

6 Viertes Gesetz zur Änderung des Schulgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(4. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 15/24 

In Verbindung mit: 

Gesetz zur Abschaffung der Kopfnoten an 
Schulen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/29 

Und: 

Gesetz zur Stärkung der Mitbestimmung von 
Schülerinnen und Schülern an Schulen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/28 

Und: 

Gesetz zur Aufhebung der verbindlichen Grund-
schulgutachten 

Gesetzentwurf 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/36 

Sowie: 

Gesetz zur Wiedereinführung der Grundschu-
leinzugsbezirke 

Gesetzentwurf 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/37 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Schule und Weiterbildung 
Drucksache 15/861 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die Fraktion 
der CDU Frau Kollegin Birkhahn das Wort.  

Astrid Birkhahn (CDU) : Herr Präsident! Meine 
verehrten Kollegen und Kolleginnen! Meine Herren 
und Damen! Wir haben heute die zweite Lesung 
des Gesetzes zur Änderung des Schulgesetzes 
Nordrhein-Westfalen. Das war eine der ersten Ak-
tivitäten, die die neue Minderheitsregierung auf 
den Weg gebracht hat. Offensichtlich waren das 
Dinge, die sehr drängend waren, die sehr wichtig 
waren. 

Rasche Lösungen für dringende Probleme; das war 
der Grund, weshalb dieser Gesetzentwurf einge-
bracht worden ist. Ich habe mir überlegt: Was treibt 
Menschen dazu, Gesetzentwürfe einzubringen? Ich 
unterstelle, es treibt sie eine ähnliche Maxime wie 
Erhard Eppler und andere, der nämlich sagt: Er wird 
politisch aktiv, weil er den Propheten Jeremia ernst 
nimmt, der sagt: Suchet der Stadt Bestes! – Nun 
denn, wenn wir uns diese Maxime ansehen, dann 
darf sie auch auf dieses Schulgesetz angewandt 
werden. 

Ich möchte einmal auf die vier Einzelteile schauen, 
auf die Änderungen des Schulgesetzes und gucken, 
für wen und in welcher Hinsicht hier Verbesserun-
gen angestrebt werden. Die Rücknahme der Ver-
bindlichkeit der Schulformempfehlung ist der erste 
Baustein. Hier ist deutlich, dass der Elternwille ge-
stärkt und geschützt wird. Denn in der Begründung 
bei der Einbringung des Gesetzentwurfes wurde 
deutlich, dass der Elternwille nicht hinreichend be-
rücksichtigt worden ist. 

Ein zweites Argument, das ins Feld geführt worden 
ist, ist der Bürokratieabbau. Man sagte, Lehrerinnen 
und Lehrer sollen nicht so viel schreiben. Von daher 
wäre es sicherlich auch eine Reduktion des büro-
kratischen Aufwandes, wenn man auf diese ver-
bindlichen Empfehlungen verzichten würde. Aber, 
meine Herren und Damen, verzichten auf die Be-
deutung, aber trotzdem schreiben lassen? Das ist 
ein vergebliches Hinweisen auf Arbeiten und keine 
Achtung der Professionalität von Lehrkräften. Von 
daher ist für den ersten Baustein eine Verbesserung 
nicht deutlich auszumachen. 
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Schauen wir auf die zweite Änderung, die Schulein-
zugsbereiche. Wurde bei dem Gutachten, den Emp-
fehlungen zum Schulformwechsel noch der Eltern-
wille gestärkt, so wird er hier massiv wieder zurück-
genommen. Er wird förmlich unwichtig. Denn ent-
scheidend ist – so ist zumindest ihre Begründung 
gewesen –, dass Kommunen ein Steuerungsele-
ment für optimale Schulversorgung bekommen. 
Merkwürdig ist nur, dass lediglich 5 bis 10 % der 
Kommunen dieses Instrument nutzen möchten. So 
hat es uns zumindest der Vertreter des Landkreis-
tages in der Anhörung wissen lassen. 

Sie haben gesagt: Nun gut, dann machen wir eine 
Politik der Ermöglichung. Dann ist es eben für diese 
5 bis 10 % eine Chance, ihren Wunsch zu erfüllen. 

Ein anderer Punkt, aus dem ich Sie nicht entlassen 
möchte: Durch diese Schulbezirke wird der Wett-
bewerb bei der Entwicklung der Qualität von Schu-
len nicht gefördert, sondern wieder zurückgenom-
men. Sie gehen diesen Schritt im Bewusstsein, 
dass die Qualitätsentwicklung von Schulen nicht be-
fördert wird. Auch hier bleibt die Frage: Ist denn nun 
diese Veränderungsnovelle ein Verbesserung des 
Bisherigen?  

Schauen wir auf den dritten Punkt. Es geht um die 
Zusammensetzung der Schulkonferenz. Auch hier – 
das will ich vorwegnehmen – ist die Bilanz eine 
recht schwache. Natürlich ist die Zahlenkosmetik 
nach der Anhörung geglückt. Die Anzahl der Mit-
glieder ist nun durch drei teilbar. Aber Sie haben 
das durchaus zwiespältige Votum in der Anhörung 
nicht deutlich zur Kenntnis genommen. Auch die 
Ablehnung der Vertretungen des Berufskollegs fin-
det keinen Niederschlag. Es wird nicht deutlich, wie 
man damit umgehen will, wenn Personalentschei-
dungen durch diese Drittelparität zu treffen sind o-
der wenn die Möglichkeit des Unterliegens der 
Schulleitung in Erwägung gezogen wird. Das sind 
Punkte, die nicht durchdacht sind. Die sind nicht bis 
zu Ende überlegt.  

Zu Ihrem letzten Punkt, Ihrem Argument, die inner-
schulische Demokratie sei beschädigt – das ist auch 
ein Zitat aus Ihrer Begründung –, kann ich nur sa-
gen: Demokratie praktiziert man im schulischen All-
tag und nicht bei vereinzelten Konferenzterminen.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Da möchte ich Ihnen auch ganz deutlich abspre-
chen, dass hier eine Verbesserung deutlich gewor-
den ist.  

(Gunhild Böth [LINKE]: Dann können Sie die 
Schulkonferenz ja direkt abschaffen!) 

– Die hat ja eine ganz andere Funktion, als Trai-
ningslager zu sein.  

Der vierte Punkt. Frau Beer, Sie sind ja sonst eine 
ganz freundliche Kollegin, aber da muss ich jetzt 
leider sagen: Mit Ihrem Weihnachtsgeschenk an die 

Schülerinnen und Schüler haben Sie voll daneben-
gegriffen.  

(Beifall von der CDU) 

Ich denke, die Abschaffung der Noten zum Arbeits- 
und Sozialverhalten als Weihnachtsgeschenk zu 
verpacken, ist gänzlich unangemessen.  

Es reizt mich, einmal ganz genau mit Ihnen hinzu-
schauen, was sich denn eigentlich hinter diesem 
Benoten von Arbeits- und Sozialverhalten verbirgt. 
Ich sage es ganz kurz: Zum Arbeitsverhalten zählt 
die Leistungsbereitschaft. Da schaut man, ob Schü-
lerinnen und Schüler konzentriert arbeiten, ob sie 
sich anstrengen, ob sie neue Aufgaben angehen 
oder ob sie mutlos die Dinge liegen lassen und ob 
sie Hilfe einfordern und Unterstützung nachfragen. 
Bei dem zweiten Teil zum Arbeitsverhalten – Zuver-
lässigkeit und Sorgfalt – schaut man, ob Termine 
und Absprachen eingehalten werden, wie der Um-
gang mit Materialien und Geräten ist. Beim Sozial-
verhalten beobachten wir, wie Aufgaben und Pflich-
ten in der Gruppe wahrgenommen werden, wie ge-
meinsame Lösungen gefunden werden, ob Ge-
sprächsregeln eingehalten werden, ob Standpunkte 
vertreten und akzeptiert werden.  

Meine Herren und Damen von der Regierung, wie 
vertragen sich diese Momente mit der Aussage in 
Ihrem Koalitionsvertrag, eine Benotung des Arbeits- 
und Sozialverhaltens sei eine Stigmatisierung und 
Diskriminierung der Schülerinnen und Schüler? Ich 
bitte Sie: Wenn wir uns einmal wirklich ansehen, 
was hier eigentlich beobachtet wird, dann kann man 
nur sagen: völlig im Ton vergriffen! 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Ich frage mich: Welche Vorstellung von schulischer 
Realität ist hier eigentlich noch vorhanden? Das, 
was Sie befürchten und abschaffen möchten, eine 
Defizitorientierung, ist von gestern. Das mag Sie in 
Ihrer Vergangenheit gekränkt und belastet haben. 
Aber das ist nicht das Thema heute. Und glauben 
Sie wirklich, dass ohne Transparenz, ohne Rück-
meldekultur, ohne Kriterien beurteilt wird? Was mei-
nen Sie denn, wie heute schulische Realität aus-
sieht?  

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Wenn Sie uns glauben machen wollen, dass Zif-
fernnoten keine Aussagekraft haben und die Text-
formulierung per se besser sei, dann haben Sie ei-
gentlich noch nie bewusst Gutachten gelesen. Ich 
bringe das Beispiel aus dem Ausschuss gerne noch 
einmal. Die Formulierung „Er bewegt sich sicher im 
Zahlenraum von 20“ hört sich sehr positiv an, aber 
wir wissen nicht um die Bezugsform. Die ist nämlich 
so, dass die anderen schon bis 100 rechnen kön-
nen. Von daher ist die Textform keinen Deut besser, 
wenn nicht wirklich deutlich wird, wie transparent die 
Kriterien sind.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 
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Meine Herren, meine Damen, mit der Abschaffung 
der Noten für das Arbeits- und Sozialverhalten brin-
gen Sie Kinder und Schülerinnen und Schüler um 
Erfolgserlebnisse bei schmalen intellektuellen 
Chancen.  

(Widerspruch von den GRÜNEN) 

Sie hätten so eine Bestätigung bekommen können, 
eine positive Rückmeldung zu erhalten. Sie müssen 
auch die Eltern nicht für dumm verkaufen, die mit 
dieser Art der Rückmeldung sehr aufschlussreich 
umgehen können.  

Ganz fatal wird es jedoch im Hinblick auf die Rege-
lungen der Abschlussklassen bei Handwerk und Ar-
beitgebern. An dieser Schnittstelle für Schule und 
Beruf haben wir erfahren – Sie waren in der Anhö-
rung ja auch dabei –, dass wirklich diese Informati-
onen notwendig sind. Ich zitiere mit Genehmigung 
des Herrn Präsidenten aus dem Handwerksblatt:  

„Bewertungen in Abgangsklassen zeichnen ein 
Bild der sozialen und persönlichen Fähigkeiten, 
die Unternehmen helfen, ohne diagnostischen 
Aufwand Kompetenzen einzuschätzen. Das 
weiß die Wirtschaft zu schätzen.“  

Das sagte der Geschäftsführer des Westdeutschen 
Handwerkskammertages, Herr Andreas Oehme, der 
auch in der Anhörung zugegen war.  

Bleibt denn als Verbesserung bei diesem vierten 
Punkt vielleicht die Entlastung der Lehrkräfte? Ha-
ben sie weniger Arbeit damit, indem man sagt: „Ihr 
braucht das nicht mehr zu tun“? Dann wundere ich 
mich auch über Ihre Einschätzung der Professionali-
tät der Lehrkräfte, denn Beurteilungskompetenz ge-
hört zu deren Handwerkszeug schon seit der Aus-
bildung.  

Ein letzter Punkt soll nicht unausgesprochen blei-
ben. Indem diese erzieherischen Aspekte nicht 
mehr in den Fokus einer zeitlichen Beurteilung ge-
zogen werden, werden erzieherische Aspekte in ih-
rer Bedeutung auch geschwächt. Denn wir wissen, 
dass für Schülerinnen und Schüler und für Eltern 
diese Zeugnisaussagen zwei Mal im Jahr von gro-
ßer Bedeutung sind.  

Zusammenfassend: Diese Novelle ist kein überzeu-
gender Wurf, denn die Verbesserung, die ich Ihnen 
nicht absprechen wollte, angestrebt zu haben, ist 
nicht durchgängig. Ich habe den Eindruck, hier wird 
mit Tempo zurückmarschiert, rasch und möglichst 
ohne Kosten. Das war ja auch ein ganz wesentli-
cher Punkt.  

Der Effekt, den Sie erreichen, ist, dass Sie nur neue 
Unruhe bei Eltern, bei Schülerinnen und Schülern 
und bei Lehrkräften schüren. Ich sage Ihnen ganz 
deutlich: Schulen brauchen keinen Aktionismus, 
sondern eine Politik der Kontinuität,  

(Gunhild Böth [LINKE]: Es muss alles so 
bleiben, wie es ist!)  

damit Sie ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag 
nachkommen können. Sie brauchen Ruhe für ihr 
Kerngeschäft. Und das Kerngeschäft ist: qualitätvol-
ler Unterricht in pädagogisch förderlicher Atmosphä-
re und ansprechender Lernumgebung, in der Schü-
lerinnen und Schüler unterstützt und gefördert wer-
den.  

(Zuruf von Gunhild Böth [LINKE]) 

Diese Stückwerknovelle hilft dazu nicht weiter. Wir 
lehnen sie ab.  

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsident Oliver Keymis: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Birkhahn. – Für die SPD-Fraktion spricht 
Herr Link.  

Sören Link (SPD): Herr Präsident! Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Liebe Kollegin Birkhahn, an ei-
ner Stelle stimme ich Ihnen gerne zu: Schulen 
brauchen Ruhe! – Das ist unstrittig und nichts, was 
in diesem Hause irgendjemand ernsthaft bestreitet. 
Dezidiert anderer Meinung bin ich allerdings, wenn 
Ruhe als Friedhofsruhe oder verordnete Verände-
rungssperre angesehen wird. Das ist nicht das, 
was Schule braucht, sondern Schule braucht na-
türlich politische Weiterentwicklung und Führung. 

Schaut man sich die letzte Wahlperiode an, kann 
man feststellen, dass eine Menge schulpolitischer 
Entscheidungen gefallen sind, im Großen wie im 
Kleinen. Wir hatten zum Beispiel einen Staatssekre-
tär, der gerne einmal das Telefon in die Hand ge-
nommen und Schulen einzeln angerufen hat, um 
ihnen zu erklären, wie er denn die schöne, weite 
Welt sieht. Das brauchen Schulen nun wirklich 
nicht. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Wir hatten ein G8, was kurzfristig gegen Expertenrat 
eingeführt worden ist und Schulen über viele Jahre 
belastet hat. Das brauchen Schulen auch nicht. 

Wir hatten viele kurzfristig eingeführte Maßnahmen 
gerade im Schulbereich unter der letzten Landesre-
gierung, die Schulen auch nicht brauchen. 

Wer sich anschaut, wie in der letzten Legislaturperi-
ode das Beratungsverfahren zum Schulgesetz lief, 
wie schnell dieses Schulgesetz eingebracht und 
durchgebracht wurde, wie sehr auf Experten gehört 
bzw. nicht gehört worden ist, der wird feststellen: 
Auch das brauchen Schulen nicht. 

Wir haben in den letzten fünf Jahren in der Oppositi-
on eine Menge Sachen aufgearbeitet, Fehler in der 
Zeit davor, die wir selber gemacht haben, ebenfalls 
aufgearbeitet. Wir haben uns an dem, was Sie vorge-
legt haben, abgearbeitet, Verbesserungsvorschläge 
gemacht. Vor allen Dingen – das ist wichtig – haben 
wir mit vielen Bürgerinnen und Bürgern, Eltern, Schü-
lerinnen und Schülern gesprochen. Wir haben eine 
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Menge Rückmeldungen bekommen. Vielleicht sind 
die in der Bewertung nicht immer so gewesen, wie 
Sie eine Bewertung vorgenommen haben.  

Wir haben insbesondere zu den vier Punkten eine 
Rückmeldung bekommen, die im Vierten Schul-
rechtsänderungsgesetz festgehalten sind: Rück-
meldungen von Eltern, Lehrern, Schülern, Beteilig-
ten am Schulsystem, die gesagt haben: Wir müssen 
schnell – nicht am Sankt-Nimmerleinstag – ein paar 
Punkte ändern, bevor es eine große Novelle gibt. 
Kein Mensch sagt: Das ist die Reform des Schulge-
setzes! Wir sagen: Das ist ein erster Schritt, um 
kurzfristig mögliche Maßnahmen kurzfristig dort zu-
rückzunehmen, wo wir sie für unsinnig halten, kurz-
fristig dort etwas zu verändern, wo wir Verände-
rungsbedarf sehen. 

Es waren eben diese vier Punkte, die die Menschen 
an uns herangetragen haben. Es ging den Men-
schen – insbesondere den Schülerinnen und Schü-
lern, aber auch den Lehrkräften – um die Frage der 
Kopfnoten. Es ist eben nicht einzusehen, wenn 
Kopfnoten in sechs, in zwei, in vier Ziffernnoten ge-
presst werden. Das ist nicht einzusehen, weil deren 
Aussagekraft für den Adressaten nahezu Null ist. Es 
ist auch nicht einzusehen, weil die Notenanzahl fak-
tisch ins Belieben gestellt worden ist. Gestartet ist 
man mit sechs; dann gab es nach viel Kritik aus der 
Fläche einen Verhandlungspoker. Die einen haben 
gesagt, man brauche nur noch zwei Rückmeldeno-
ten, die anderen wollten lieber vier. In der Mitte lag 
die drei. Ein pädagogisch hergeleitetes Rückmelde-
system für das wichtige Feld „Arbeits- und Sozial-
verhalten“ war das nicht. 

Wir haben gesagt: Ziffernnoten ohne Aussagekraft, 
die zum Teil in einem Einheitsnotensystem verteilt 
worden sind, wo Schulen komplette Jahrgänge mit 
einer gleichen Kopfnote ausgestattet haben, brau-
chen wir nicht und werden wir abschaffen. Das ist 
nämlich eine unnötige Belastung ohne jegliche Aus-
sagekraft. 

Wir gehen jetzt einen anderen Weg und sagen: Sol-
len die Schulen vor Ort doch bitte schön unter Betei-
ligung der Schulgemeinde selber entscheiden, ob 
sie eine Rückmeldung zum Arbeits- und Sozialver-
halten wollen oder nicht. Wenn sie eine Rückmel-
dung wollen, sollen sie selber entscheiden, wie die 
aussehen soll. Das aber, bitte schön, schriftlich, so-
dass eine gewisse Aussagekraft vorliegt. 

Wir werden uns an der Stelle nicht aus der Verant-
wortung stehlen. „Eigenverantwortung“ heißt eben 
nicht – wie fünf Jahre lang an ganz vielen Stellen –, 
dass die Schulen im Regen stehengelassen wer-
den, sondern wir helfen den Schulen dabei, diese 
Verantwortung wahrnehmen zu können. Wir werden 
mit Beteiligten im Schulsystem selber Rahmen, die 
Schulen brauchen und nutzen können, erarbeiten, 
damit eine vernünftige und aussagekräftige Rück-
meldung zum Arbeits- und Sozialverhalten gewähr-
leistet ist. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Herr Kollege, ge-
statten Sie eine Zwischenfrage des Kollege Kai-
ser? 

Sören Link (SPD): Selbstverständlich. 

Vizepräsident Oliver Keymis: Bitte schön, Herr 
Kollege Kaiser. 

Klaus Kaiser (CDU): Sehr geehrter Herr Kollege 
Link, wenn ich Ihre Ausführungen an meinem Au-
ge vorbeiziehen lasse, stellt sich mir folgende Fra-
ge: Wenn Sie Schulen darin unterstützen wollen, 
zu lernen, wie sie eine Rückmeldekultur einführen, 
sagt das viel über Ihr Verständnis von Steuerung 
von Schule aus. Warum lassen Sie dann nicht der 
Schule die Freiheit, zu entscheiden, ob Sie eine 
Rückmeldekultur per Ziffernnoten oder per be-
schreibender Noten gibt? Erklären Sie mir einmal, 
warum Schulen dazu nicht in der Lage sind, das 
selbstständig zu entscheiden? Ich wäre daran inte-
ressiert, zu erfahren, wie Sie das betrachten. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Weil das noch keine 
Rückmeldekultur ist!) 

Sören Link (SPD): Dazu sage ich gerne etwas, 
Herr Kollege Kaiser. Die Rückmeldungen, die wir 
aus den Schulen bekommen – das betrifft gerade 
die letzten Wochen, als das Anhörungsverfahren 
lief –, zeigen eins ganz deutlich: Die Rückmeldung 
via Ziffernnote wird vor Ort nicht gewollt. 

(Lebhafter Widerspruch von der CDU) 

– Das mögen Sie vielleicht anders sehen. Aber die 
Rückmeldung per Ziffernnote wird vor Ort nicht ge-
wollt, weil sie keine Aussagekraft hat. Das, was vor 
Ort gewollt wird, sinnvoll ist und im Übrigen Schul-
tradition in Nordrhein-Westfalen hat, ist eine Rück-
meldung durch verschriftlichte Aussagen zum Ar-
beits- und Sozialverhalten. Und das ermöglichen wir 
den Schulen sehr wohl. 

Kommen wir zum zweiten der vier Punkte, die im 
Vierten Schulrechtsänderungsgesetz verankert 
werden. Es geht um die Wiederherstellung der Drit-
telparität, die wenige Wochen nach ihrem Inkrafttre-
ten von Ihnen abgeschafft worden ist, weil sie sich 
angeblich in der Fläche nicht bewährt hat. Das war 
natürlich nur das vorgeschobene Argument. In 
Wahrheit wollten Sie die demokratische Teilhabe 
von Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern in 
Schule zurückfahren. Sie wollten die Stellung der 
Lehrer gegenüber den Eltern und Schülern künstlich 
hochhalten. Das haben Sie unter dem Deckmäntel-
chen „Es hat sich nicht bewährt!“ versteckt. 

Sie haben eine Kultur des Misstrauens gegenüber 
den Beteiligten am Schulleben praktiziert und in 
Gesetzesform gegossen. 
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(Beifall von der SPD) 

Das drehen wir allerdings sehr schnell zum nächst-
möglichen Zeitpunkt zurück, weil wir gerade anderer 
Meinung sind. Wir reden nicht nur von Freiheit, son-
dern wir geben tatsächlich Freiheit in die Schule. 
Wir geben den Menschen Verantwortung, und zwar 
allen drei beteiligten Gruppen: den Lehrkräften, den 
Eltern und den Schülern. Wir gehen ganz stark da-
von aus – es gibt überhaupt keinen Grund, daran zu 
zweifeln –, dass sie dieser Verantwortung auch ge-
recht werden, dass sie sich tatsächlich um ihre 
Schule kümmern werden und dass sie natürlich 
Entscheidungen im Interesse ihrer Schule tätigen 
werden. Da gibt es überhaupt kein Vertun, daran 
gibt es überhaupt keinen Zweifel. Wir wollen Demo-
kratie, wir wollen Demokratie im Betrieb, und wir 
wollen Demokratie auch in Schule stärken. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Der dritte Punkt. Da liegt, glaube ich, ein Missver-
ständnis vor, Frau Birkhahn: Es geht nicht um die 
Wiedereinführung von Schulbezirken, es geht um 
die Einführung von Schuleinzugsbereichen. Schul-
bezirke und das Planungsinstrument Schuleinzugs-
bereiche haben Sie den Kommunen weggenommen 
mit dem Argument, wir müssten das Elternwahlrecht 
in der Grundschule stärken, wir müssten die freie 
Elternwahl einführen.  

(Zuruf von der CDU: Das ist doch so!) 

Das war Ihr Argument. Darauf komme ich gleich 
noch zurück. Diese beiden Dinge haben Sie den 
Kommunen weggenommen. Wir werden sie den 
Kommunen zurückgeben, weil die Kommunen für 
uns kein verlängerter Arm von Landespolitik sind, 
sondern wichtige Partner in der Bildungspolitik. 
Auch das unterscheidet uns – das ist auch legitim –: 
Wir verstehen das Prinzip von selbstständiger Schu-
le, wir verstehen das Prinzip von Bildungsregionen 
eben genau so, dass wir den Leuten vor Ort Ver-
antwortung geben, dass wir sie dabei unterstützen, 
dieser Verantwortung auch gerecht werden zu kön-
nen.  

(Vorsitz: Vizepräsidentin Angela Freimuth) 

Wenn Kommunen Schuleinzugsbereiche festlegen 
wollen, dann sollen sie das tun können. Wir werden 
es niemandem aufzwingen. Kein Schulträger wird 
gezwungen, künftig Schuleinzugsbereiche festzule-
gen, wenn er das nicht möchte. Wir halten es für 
absolut wichtig, den Leuten das eben nicht aufzu-
zwingen. Wenn es so ist, wie Herr Witzel es immer 
sagt, dass die Menschen das nicht wollen, dann bit-
te schön! Niemand wird gezwungen. Wir wissen um 
Kommunen, die das möchten, die das Instrument 
brauchen und die es für eine verlässliche Planung 
ihrer Bildungslandschaft vor Ort nutzen wollen. Die-
sen Kommunen ermöglichen wir als Koalition von 
SPD und Grünen dieses Instrument. 

Interessanterweise haben die kommunalen Spit-
zenverbände in der Anhörung an der Stelle ein ganz 
eindeutiges Signal gesetzt. Sie haben in der Anhö-
rung ganz eindeutig gesagt: Wir begrüßen, dass die 
Kommunen dieses Instrument der Schuleinzugsbe-
reiche wieder bekommen können.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Link, entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. 
Der Abgeordnete Prof. Dr. Sternberg würde Ihnen 
gerne eine Zwischenfrage stellen. Lassen Sie die 
zu?  

Sören Link (SPD): Sehr gerne. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte schön, 
Herr Kollege Sternberg. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Herr Link, 
eine Frage: Sie haben gerade gesagt, Sie wollen 
die Schulbezirke wieder ermöglichen. Habe ich 
das richtig gesehen, dass die Schulbezirke jetzt 
aber nicht nur für Grundschulen und Berufskollegs 
gelten, sondern dass die Schulbezirke auch für 
andere Schulformen der Sekundarstufe I möglich 
sind? Das wäre keine Wiedereinrichtung, sondern 
ein deutlicher Schritt weiter. Denken Sie, dass es 
eine gute Form ist, dass man auch Gymnasien und 
andere Schulen – Realschulen, Hauptschulen – 
künftig mit Schuleinzugsbezirken versucht zu si-
chern?  

(Ralf Witzel [FDP]: Gemeinschaftsschulen!) 

Sören Link (SPD): Herr Dr. Sternberg, da liegt ein 
Missverständnis Ihrerseits vor. Schuleinzugsberei-
che gab es, wenn ich mich nicht sehr täusche, 
schon immer. Die werden wir wieder einführen, 
und zwar wieder für alle Schulformen, so wie es 
früher war. Wir reden nicht von Schulbezirken, 
sondern von Schuleinzugsbereichen. Das kann 
man ja prüfen. Es stand früher im Gesetz. Wir kön-
nen das gerne nachprüfen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Das ist wie in der Weima-
rer Republik!) 

– Herr Witzel, davon, wenn Sie dazwischenrufen, 
wird es auch nicht besser. 

(Lachen von der FDP) 

Wir werden das, was es vorher gab, nämlich die 
Möglichkeit von Kommunen, Schuleinzugsbereiche 
festzusetzen, wieder einführen, weil – das haben 
die kommunalen Spitzenverbände deutlich gesagt – 
es im Interesse einzelner Kommunen sein kann und 
ist, dieses Steuerungsinstrument zu bekommen. Ich 
finde es völlig legitim, Kommunen, die sagen: „Das 
brauchen wir, um eine vernünftige Schullandschaft 
vor Ort vorzuhalten, um solche Planungen vorneh-
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men zu können“, dann auch ein solches Instrument 
zu geben. Ich halte das für richtig, ich halte das für 
wichtig. Deswegen werden wir es auch tun. 

Kommen wir zum vierten und, wie ich finde, durch-
aus wichtigsten Punkt. Ich komme zurück auf die 
Frage des Elternwahlrechts, das Sie angeblich so 
hochgehalten haben. Sie waren ja die Koalition, die 
die Eltern im Fokus hatte, die das Elternrecht auf 
freie Wahl der Schule – Herr Witzel redet hier immer 
gerne davon – ermöglicht hat.  

(Ralf Witzel [FDP]: Im Rahmen der Eig-
nung!) 

– Jaja, genau, die Eignung sowieso, ist klar. – Sie 
haben das möglicherweise für einen Teil der Eltern 
im Bereich der Grundschule sogar getan, Herr Wit-
zel. Für einen Teil, das betone ich ausdrücklich! 
Vielleicht! Aber bei der eigentlich entscheidenden 
Weichenstellung haben Sie das Elternwahlrecht 
massiv beschnitten. Sie haben den Eltern die 
Chance genommen, zu entscheiden: Geht mein 
Kind auf die weiterführende Schule A oder auf die 
weiterführende Schule B? – Da kam eben wieder 
Ihre Ideologie zum Vorschein. Sie haben gesagt: 
Wir möchten nicht, dass so viele Kinder aufs Gym-
nasium gehen. Wir möchten lieber die Schulform 
Hauptschule stärken. – Das steckte dahinter. Reine 
Ideologie! Und das haben Sie in Gesetzesform ge-
gossen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Herr Sternberg, so war das damals. So ist das heu-
te. Diese Ideologie – das können Sie an den Aus-
führungen von Herrn Witzel immer wieder aufs 
Neue sehen – lebt heute.  

(Theo Kruse [CDU]: Blödsinn!) 

Die wird weniger, das freut mich, aber sie scheint 
noch nicht ausgestorben zu sein. Solange Sie das 
nicht begriffen haben, werden Sie auch Probleme 
mit den Menschen vor Ort haben, genau über die-
ses Thema zu reden. Denn das war das Thema, 
das viele Eltern auf die Palme gebracht hat, durch-
aus auch aus konservativen Lagern. Da wurde ge-
sagt: Nein, wir möchten, dass unsere Kinder bitte 
schön auf die Schule geht, die wir ausgesucht ha-
ben. – Und was ist die Konsequenz gewesen? Mit 
Ihrer ideologischen Abkoppelungspolitik haben Sie 
Eltern dazu gebracht, massiv in die Nachhilfe in der 
Grundschule zu investieren, damit die Kinder mög-
lichst schon in der zweiten Klasse die Weiche in 
Richtung Gymnasium gestellt bekommen. Was für 
eine absurde und fatale Politik haben Sie da ge-
macht!  

Das werden wir ganz bewusst zum schnellstmögli-
chen Zeitpunkt zurückdrehen, weil wir dezidiert an-
derer Meinung sind. Wir sind der Meinung, dass es 
unsinnig ist, den Kindern am Ende der Klasse 4 ei-
nen Prognoseunterricht aufzuladen. Da sind wir 
ganz dezidiert anderer Meinung als Sie.  

(Ralf Witzel [FDP]: Ein Verlust für die Bil-
dungsqualität!) 

Wir sind dezidiert der Meinung, Herr Witzel, dass es 
unsinnig ist, am Ende der Klasse 4 von Lehrkräften 
zu erwarten, neunjährigen Kindern einen Stempel 
aufzudrücken: „geeignet für Hauptschule“, „geeignet 
für Realschule“, „geeignet für Gymnasium“.  

(Ralf Witzel [FDP]: Das haben Sie jahrzehn-
telang gemacht!) 

Es ist unsinnig. Viele Lehrkräfte haben auch immer 
wieder aufs Neue gesagt, dass sie diese Entschei-
dung gar nicht treffen wollen, weil sie diese Ent-
scheidung guten Gewissens gar nicht treffen kön-
nen. 

Es gibt hierzu interessante Untersuchungen. Die 
müssten doch auch Sie zur Kenntnis nehmen. Es 
gibt interessante Untersuchungen, dass man mit 
der Note 2,7 im Landesdurchschnitt im Grunde an 
jeder Schulform landen könnte, dass es unter-
schiedliche Empfehlungen gibt, je nachdem, wo 
man wohnt, welchen Hintergrund die Eltern haben, 
teilweise sogar welches Einkommen die Eltern ha-
ben. Die Untersuchungen liegen doch vor. Welche 
absurde Politik haben Sie denn da in Gesetzesform 
gegossen? Was ist denn das für ein Bild? Wie ha-
ben Sie denn vor, da soziale Gerechtigkeit herzu-
stellen?  

(Zuruf von der CDU) 

Das ist eine fatale Politik gewesen, und die werden 
wir wieder zurückdrehen. Wir wollen, dass die Ent-
scheidung über den möglichen Bildungserfolg der 
Kinder möglichst lange offen gehalten wird. Deswe-
gen treten wir für längeres gemeinsames Lernen 
ein. Aber wenn denn schon am Ende von Klasse 4 
entschieden werden muss, dann doch bitte schön 
von denen, die dafür verantwortlich sind, dass es 
den Kindern gut geht, nämlich von den Eltern. 

Abschließend möchte ich sagen: Das ist nicht das 
Ende von Reformen im Bereich des Schulgesetzes.  

(Ralf Witzel [FDP]: Leider nicht!) 

Sie haben uns eine ganze Menge Baustellen hinter-
lassen. Ich nenne nur einmal das unsägliche Ver-
fahren bei der Gewinnung von neuen Schulleitern. 
Das ist unsäglich und entspricht übrigens nicht der 
Verfassung – auch das haben Sie uns hinterlassen. 
Das ist ein Rechtszustand, den man auf Dauer so 
nicht akzeptieren kann und den wir ändern müssen. 
Da gehen wir ran. 

Aber diese vier Punkte – die Kopfnoten, die Drittel-
parität, die Grundschuleinzugsbereiche und die ver-
bindlichen Grundschulgutachten –wollen und wer-
den wir mit dem heutigen Beschluss zum nächsten 
Schulhalbjahr oder zum nächsten Schuljahr ändern,  

(Ralf Witzel [FDP]: Gegen jede Vernunft!) 
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weil das drängende Sachen sind, die wir schnell re-
geln können. Damit zeigen wir den Kommunen und 
den Menschen vor Ort, dass wir deren Interessen 
im Blick haben und uns für diese Interessen stark 
machen. Wir zeigen damit, dass hier ein anderer 
Wind weht, eine andere Bildungspolitik gemacht 
wird, die eben nicht mehr ideologisch verbrämt ist 
und keine Scheuklappen mehr auf hat, sondern ihre 
Interessen im Mittelpunkt und im Blick hat. Dafür bit-
te ich um Zustimmung. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Herr Kollege Link. – Als nächste Rednerin hat für 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Frau Abge-
ordnete Paul das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. 

Josefine Paul (GRÜNE): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Eigentlich wollte ich gar nicht 
unbedingt zu diesem Punkt reden, denn ich hatte 
ja heute schon meinen schulpolitischen Antrag. 
Aber jetzt haben mich bei der Debatte doch zwei 
Punkte so geärgert, dass ich dachte, jetzt doch 
noch etwas dazu sagen zu müssen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Sie müssen nicht!) 

– Das denke ich bei Ihnen auch immer, aber dass 
Sie nicht müssen, interessiert Sie ja auch nicht. 

(Heiterkeit und Beifall von den GRÜNEN und 
von der SPD) 

Ich denke da einerseits an die Drittelparität. Es är-
gert mich wirklich zutiefst: Was steht denn da bei 
Ihnen für ein Demokratieverständnis hinter? Zum 
einen haben Sie die Drittelparität völlig ohne Not 
abgeschafft. 

(Ralf Witzel [FDP]: Sie haben sie völlig ohne 
Not eingeführt!) 

Es gab noch nicht einmal die Möglichkeit für die 
Schulkonferenzen, irgendwas Positives zum Schul-
leben beizutragen, da hat Ihre Schulministerin 
Sommer schon festgestellt, das sei alles Käse und 
wieder abzuschaffen. Das empfinde ich als hoch-
gradig merkwürdig und als undemokratisches Ge-
baren.  

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von der LINKEN) 

Immerhin geht es doch an Schulen nicht nur um 
Lehrerinnen und Lehrer, sondern vor allem um die 
Schülerinnen und Schüler und auch um die Eltern. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Genau!) 

Ich verstehe einfach nicht, warum Sie diesen Schü-
lerinnen und Schülern wie auch den Eltern die Fä-
higkeit absprechen, als Expertinnen und Experten in 
eigener Sache etwas zu ihrem Lebens- und Lernort 

Schule beizutragen. Da frage ich mich ernsthaft, 
was für ein Demokratieverständnis auf Ihrer Seite 
dahintersteckt.  

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Sie sagen doch die ganze Zeit: Wenn man die Drit-
telparität wieder einführt, dann entwertet man die 
Schulkonferenzen. Demokratie könnte man doch 
auch woanders lernen. – Ja, wo lernt man denn 
Demokratie, wenn man Demokratie nicht durch Mit-
bestimmung lernt? 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ist es nach Ihrer Auffassung so, dass Schülerinnen 
und Schüler Demokratie dadurch lernen, dass sie 
beim Waffelbacken zur Weihnachtszeit mitbestim-
men dürfen, ob Puderzucker auf die Waffeln kommt 
oder nicht? Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. 

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von der LINKEN) 

Aus meiner Sicht lernt man Demokratie auch nicht 
nur dadurch, dass man in Büchern darüber liest. 
Das ist zwar durchaus wichtig und als studierte Poli-
tikwissenschaftlerin und Historikerin finde ich Bü-
cher gut. Aber man lernt es doch nicht nur dadurch. 
Und man lernt es auch nicht nur dadurch, dass man 
hier in einer Besuchergruppe herumsitzt. Vielmehr 
lernt man Demokratie dadurch, dass man sich wirk-
lich in den Prozess der Schulentwicklung einbezie-
hen kann – und dazu ist unser Gesetzentwurf der 
richtige Weg. Wir führen das wieder ein und führen 
fort, was Sie ohne Not gecancelt haben. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD –
Ralf Witzel [FDP]: Sie haben damit lange 
Jahre gut gelebt!) 

Dann gibt es noch einen zweiten Punkt der mich är-
gert, und zwar der Punkt mit den Kopfnoten. Frau 
Birkhahn, Sie sagen, Ziffernoten seien differenzier-
ter als schriftliche Rückmeldungen. Wo ist denn ei-
ne Zwei aussagekräftiger als eine Rückmeldung wie 
„kann sich gut ausdrücken“ oder „ist ordentlich“? 

(Zuruf von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Wo ist denn eine Zwei aussagekräftiger als eine 
schriftliche Rückmeldung? 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Entschuldi-
gung, Frau Kollegin Paul. Könnten Sie mir ganz 
kurz ein Signal geben, ob Sie eine Zwischenfrage 
des Abgeordneten Sternberg zulassen? 

Josefine Paul (GRÜNE): Bitte. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte schön, 
Herr Dr. Sternberg. 
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Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Frau Paul, 
noch einmal zu den Schulkonferenzen: Ich gebe 
Ihnen absolut recht darin, dass man Demokratie 
genau so lernt. Das ist absolut richtig. Meine Frage 
ist: Handelt es sich bei einer Schulkonferenz um 
ein Medium einer wirklichen Mitwirkung im Schul-
alltag in wichtigen Fragen oder um ein demokra-
tiepädagogisches Instrument? Das ist eine ganz 
wichtige Frage dazu, welchen Anteil Schülerinnen 
und Schüler in der Schulkonferenz haben. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Das ist ja unglaub-
lich! Eine Spielwiese wollen Sie!) 

Josefine Paul (GRÜNE): Herr Sternberg, natürlich 
ist eine Schulkonferenz nicht in erster Linie ein Mit-
tel der Demokratieerziehung und demokratiepäda-
gogisches Mittel. Aber Schülerinnen und Schüler 
sind auch nicht nur da, damit man Ihnen von oben 
etwas heraufgießt, sondern Schule ist auch ihr Le-
bensraum. In diesen wachsen sie natürlich hinein 
und damit übernehmen sie – und möchten es auch 
gerne – Verantwortung. Das kann man ihnen an 
dieser Stelle doch nicht absprechen.  

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von der LINKEN) 

Ich komme noch einmal auf die Kopfnoten-
Thematik zurück. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin 
Paul, ich habe noch eine weitere Zwischenfrage, 
und zwar von der Kollegin Birkhahn. 

Josefine Paul (GRÜNE): Na dann. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte schön, 
Frau Kollegin. 

Astrid Birkhahn (CDU): Danke, dass Sie die Zwi-
schenfrage zulassen, Frau Paul. Wir sprechen bei 
der Drittelparität ja nicht darüber, ob wir Schülerin-
nen und Schüler rauswerfen, sondern es geht 
doch darum zu schauen, wie das mittlere Drittel – 
ich spreche von den Berufskollegs – mit den Eltern 
gefüllt wird, die nicht da sind.  

(Renate Hendricks [SPD]: Das ist doch ver-
teilt worden!) 

Das war ja die Schwierigkeit in der Anhörung, 
deutlich zu machen, dass dieses Drittel an be-
stimmten Schulen nicht zu füllen ist.  

Wir sind einer Meinung, glauben Sie mir, dass 
Schülerinnen und Schüler partizipieren sollten und 
dies auch trainieren sollten. Aber es geht um die 
Drittelparität, nicht um die Regelung im Übrigen. 
Vielleicht könnten wir da noch einmal genau hin-
schauen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ich wäre 
dankbar, wenn das in eine Frage geführt werden 
könnte. 

Josefine Paul (GRÜNE): Im Grunde habe ich die 
Frage dazu verstanden. Das ist in der Anhörung 
gefallen, und diese Diskussion haben wir da auch 
geführt. Das ist doch auch in den Entwurf einge-
flossen.  

(Beifall von den GRÜNEN) 

Dementsprechend verstehe ich nicht, wo da noch 
Ihr Problem liegt.  

Jetzt komme ich aber noch einmal auf die Kopfno-
ten zu sprechen. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Es gäbe noch 
eine weitere Zwischenfrage. 

Josefine Paul (GRÜNE): Jetzt reicht es mir ein 
bisschen. Wir debattieren ja öfter über Schule, viel-
leicht kommen wir dann noch einmal darauf zu-
rück. 

Zu den Kopfnoten. Wenn man sich ansieht, wie in 
der Praxis eigentlich Kopfnoten vergeben werden, 
sehe ich nicht wirklich, wie dabei etwas Differenzier-
tes herausgekommen ist. Es gibt doch Schulen, bei 
denen die Lehrerinnen und Lehrer immer gesagt 
haben: Kopfnoten halten wir für kein gutes Mittel, 
wir sehen auch nicht ein, irgendwelche Verhaltens-
weisen in Noten zu pressen – wir geben einfach al-
len eine Zwei.  

(Zuruf von der CDU) 

Da weiß ich auch nicht, wie die von Ihnen viel ge-
priesene Wirtschaft daraus irgendetwas ablesen 
kann. Das kann ich nicht erkennen. Was wird denn 
bei Kopfnoten noch … 

(Ralf Witzel [FDP]: Es werden auch keine 
Tempolimitschilder abgebaut, wenn jemand 
zu schnell fährt!) 

– Das ist doch blanker Unsinn. Das ist bar jeder 
Sachkenntnis, aber das wissen Sie im Grunde ge-
nommen selber. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Wir müssen doch auch einmal gucken, wofür Kopf-
noten vergeben werden. Sie haben gerade gesagt – 
das finde ich schon fast zynisch –, aufgrund der 
Kopfnoten gibt es für die Schülerinnen und Schüler 
vielleicht auch einmal ein Erfolgserlebnis, die in der 
Schule sonst nicht so erfolgreich sind. Was heißt 
denn das? – Heißt das „Lieb, aber doof, Konse-
quenz: Kopfnote Zwei“? Das ist doch zynisch.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 
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So nimmt man Schülerinnen und Schüler nicht mit. 
Auf die Art verlieren wir sie auf dem Weg.  

Um das Thema der leidigen Kopfnoten abzuschlie-
ßen, möchte ich noch Folgendes sagen: Es ist doch 
auch in der Praxis so gewesen, dass man immer 30 
Sekunden jeden Schüler durchgehechelt hat. Die 
einen mochten den Schüler, die anderen mochten 
den Schüler nicht, dann hat man sich auf eine Drei 
geeinigt. Und wenn sich alle einig waren, dass der 
Schüler ein bisschen komisch war oder aus einem 
schlechten Elternhaus kam, dann hat man sich 
auch einmal getraut, eine schlechte Note zu geben. 
Bei denen, die aus guten Familien kamen, hat man 
sich das nicht getraut. Und Mädchen haben auf-
grund ihrer irgendwie netten und weniger auffälligen 
Art meistens sowieso eine Eins oder Zwei bekom-
men. Da frage ich mal ganz ehrlich, wo da die Diffe-
renzierung ist und worauf die Wirtschaft da aufbau-
en kann. 

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von der LINKEN) 

Das war auch schon alles, worüber ich mich geär-
gert habe. – Danke. 

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Abgeordnete Paul. – Als nächste Rednerin hat 
für die Fraktion der FDP die Abgeordnete Pieper-
von Heiden das Wort. Bitte schön, Frau Kollegin. 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Frau Präsidentin! 
Meine Kolleginnen und Kollegen! Das war mir in der 
Darstellung zu verzogen, als dass ich darauf einge-
hen möchte, Frau Paul.  

SPD, Grüne und Linke werden hier heute vier Ände-
rungen im Schulrecht beschließen, was selbstver-
ständlich nicht von der FDP unterstützt wird, denn 
alle vier Punkte sind nichts anderes als Symbolpoli-
tik. Sie kosten nichts, aber den Preis zahlen letztlich 
Schüler, Eltern und die Gesellschaft.  

Warum ist die Abschaffung der Ziffernoten für das 
Arbeits- und Sozialverhalten falsch? Ziffernoten sind 
allgemein verständlich. Darunter kann sich jeder et-
was vorstellen. 

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Es ist weder trenn-
scharf noch sonst was!) 

Das sind vereinbarte Codes, die genauso gelten wie 
bei Arbeitszeugnissen. Wer sich so über Ziffernoten 
auslässt – es gibt immer vereinbarte Formulierun-
gen –, der lässt durchblicken, dass er mit der Ar-
beitsrealität noch nicht so tief in Berührung gekom-
men ist. Durch die Abschaffung der Ziffernoten wird 
den schwächeren Schülern die Chance genommen, 
sich zu profilieren. Das stimmt. Die Anhörung hat es 
doch gezeigt: Das Handwerk und der Mittelstand 

haben bei schwächeren Schülern sehr auf diese 
Noten geschaut. Damit ist es zukünftig vorbei. Das 
ist schon wichtig für sie, um zu beurteilen, ob ein 
leistungsschwächerer Schüler pünktlich, fleißig, en-
gagiert, zuverlässig, teamfähig ist und ob man sich 
auf ihn verlassen kann. Das sind doch wichtige Ei-
genschaften. Das alles zählt doch heute. Das zählt 
vielleicht nicht in Ihrer Fraktion – das mag so sein –, 
aber im richtigen Leben zählt das. Da ist es wichtig. 
Ich finde es wirklich verwerflich, darauf zu verzich-
ten. 

(Beifall von der FDP) 

Auch die Drittelparität wieder einzuführen, ist falsch. 
Viele Schüler und Eltern sind nur relativ kurze Zeit 
Mitglieder der Schulkonferenz. Da werden Ent-
scheidungen auch mit pädagogischer Tragweite für 
die Zukunft getroffen, wo Schüler und Eltern, die in 
dem Moment der Schulkonferenz angehören, schon 
gar nicht mehr da sind. Aber wer trägt denn letztlich 
die Verantwortung? – Die Verantwortung liegt doch 
bei den Lehrerinnen und Lehrern. Da ist es doch nur 
richtig, dass sowohl Lehrerinnen und Lehrer als 
auch Eltern und Schüler gemeinsam hälftig ent-
scheiden und in strittigen Fällen der Schulleiter Pri-
mus inter Pares ist. Das ist sinnvoll und vernünftig. 
Auf eine andere Art und Weise kann man so einen 
Tanker doch gar nicht steuern. Das hat mit Ein-
schränkung von Partizipation und Demokratie gar 
nichts zu tun. Das will die FDP gewiss nicht. Wir 
haben uns ja auch für die Einrichtung von Jugend-
parlamenten vor Ort eingesetzt. Das sind die richti-
gen Orte, um Demokratie einzuüben. Das ist richtig. 

(Beifall von der FDP) 

Dort, wo Verantwortung getragen wird, müssen 
auch mehr Rechte liegen. Anders geht das gar 
nicht.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Frau Kollegin, 
entschuldigen Sie die Unterbrechung. Wollen Sie 
eine Zwischenfrage des Kollegen Markert zulas-
sen? 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Bitte.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte schön, 
Herr Kollege Markert. 

Hans Christian Markert (GRÜNE): Frau Pieper-
von Heiden, herzlichen Dank für die Möglichkeit, 
Ihnen eine Zwischenfrage zu stellen. Sie haben da-
von gesprochen, dass es sehr wichtig sei, bei Schü-
lerinnen und Schülern eine Klassifizierung nach No-
ten durchzuführen. Viele Lehrerinnen und Lehrer 
sind offensichtlich anderer Meinung; die haben ja 
auch pädagogischen Sachverstand. Wie gehen Sie 
denn damit um, dass viele Lehrerinnen und Lehrer 
einheitlich zum Beispiel die Note Zwei oder die Note 
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Drei vergeben? Ist das dann eine aussagekräftige 
Entscheidung? 

Ingrid Pieper-von Heiden (FDP): Sie sollten wis-
sen, dass die FDP weiß Gott nicht für Einheitsnoten 
ist.  

(Sigrid Beer [GRÜNE]: Das haben Sie fabri-
ziert!) 

– Wenn es in einigen Schulen und bei einigen Leh-
rern nicht klappt, dann schaffen Sie doch auch nicht 
die Schulen ab. Man muss sich dann bemühen, 
dass das vor Ort ordentlich umgesetzt wird. Es ist in 
der Tat dann auch eine Aufgabe der Schulaufsicht, 
dafür zu sorgen, dass so etwas nicht passiert. Auch 
wenn es vielleicht in der ersten Runde an einzelnen 
Stellen vorgekommen ist,  

(Zurufe von der SPD) 

so wissen die mittlerweile damit umzugehen. Es 
wird sicherlich nicht noch einmal so passieren. 

Verbale Beurteilungen, die jeder auf den speziellen 
Fall zugeschnitten machen kann, sind nicht aussa-
gekräftig. Das sagt draußen niemandem etwas. Die 
Wirtschaft, das Handwerk, die ausbildenden Betrie-
be, aber auch die Gesellschaft müssen sich darauf 
verlassen können, dass ein „Sehr gut“ nun einmal 
ein „Sehr gut“ und ein „Gut“ ein „Gut“ ist. Aber Sie 
wissen genau, was ein „… hat sich bemüht“ in Ar-
beitszeugnissen bedeutet, nämlich: Er hat sich an-
gestrengt, aber es ist nichts dabei herausgekom-
men. – Das ist die verklausulierte Sprache, die Sie 
alle kennen. Davor sollten wir uns hüten. Deswegen 
ist es sinnvoll und richtig, Ziffernoten zu erteilen. Die 
Frage ist damit, denke ich, beantwortet.  

Ich fahre fort. Die Wiedereinführung von Grund-
schulbezirken ist auch grundfalsch. Wir haben ge-
sagt – das hat auch mein Kollege Witzel in der letz-
ten Debatte zu diesem Thema ausgeführt –, dass 
es genau denen, die eben nicht in einem bestimm-
ten Einzugsbereich wohnen, schwierig gemacht 
wird, die Schule ihrer Wahl zu nehmen. Da schaffen 
Sie wieder Barrieren. Da entscheidet demnächst 
wieder der Umzugswagen über die Chancengerech-
tigkeit vor Ort. Es gibt nun mal in nahezu allen Städ-
ten eine soziale Segregation. Das hat sogar Die 
Linke im Schulausschuss eingeräumt.  

(Gunhild Böth [LINKE]: Das Wort haben Sie 
von mir!) 

– Bitte? 

(Gunhild Böth [LINKE]: Das Wort haben Sie 
von mir!) 

– Ja, das hatten wir … – Wir kennen ja einige Fälle. 
In Neuss war das ja der Fall. Dort sind einige Fami-
lien tatsächlich umgezogen und haben ihren Kin-
dern den Besuch einer anderen Schule und somit 
auch den Aufstieg ermöglicht. 

Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen meiner Zeit 
meinem Kollegen Ralf Witzel lassen, der gleich in 
die zweite Runde einsteigt. 

(Zurufe: Oh!) 

– Nein, das ist schon ganz wichtig. Die Punkte, die 
ich noch nicht angesprochen habe, möchte ich ihm 
überlassen. – Danke schön. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Pieper-von Heiden. – Als nächste 
Rednerin hat für die Fraktion Die Linke die Frau 
Kollegin Böth das Wort. Bitte sehr, Frau Abgeord-
nete. 

Gunhild Böth (LINKE): Frau Präsidentin, vielen 
Dank! Meine Damen und Herren! Ich würde gerne 
zu dem Gesetzentwurf von SPD und Bündnis 
90/Die Grünen Stellung nehmen, und zwar des-
halb, weil es ja die Ausschussempfehlung gibt. 

Interessanterweise ist heute wieder der Aufreger, 
die Kopfnoten, hochgekommen, einschließlich aller 
Klamotten zur Schulstruktur usw. Also, ich weiß 
wirklich nicht, worüber wir reden, aber vielleicht 
können wir das noch einmal auf sachliche Füße 
stellen. 

Wir haben das Bedürfnis der Kommunen, die 
Grundschuleinzugsbezirke wieder einzuführen. Das 
ist im Ausschuss auch so herausgekommen. Ich 
finde, darüber brauchen wir auch gar nicht viel zu 
debattieren. Der Absatz, der im Schulgesetz geän-
dert werden soll, ist übrigens identisch mit dem An-
trag, den die Fraktion Die Linke gestellt hat. 

Kommen wir zum nächsten Punkt – ich mache das 
jetzt in anderer Reihenfolge –, die Zusammenset-
zung der Schulkonferenz. Das haben wir ewig und 
drei Tage so gehabt. Ich muss ehrlich sagen: Die 
Einlassungen von Herrn Prof. Sternberg verwirren 
mich, und zwar deshalb, weil die Schulkonferenz 
doch keine Spielwiese ist, 

(Zuruf von der LINKEN: Er hat doch keine 
Ahnung!) 

sondern weil die Schulkonferenz sozusagen der Ort 
des Handelns ist, weil die Schule nämlich der Le-
bens- und Arbeitsraum von Schülerinnen und Schü-
lern ist. Da sind sie zum Teil mehr als zu Hause, 
wenn man die Schlafenszeit abzieht, genauso wie 
alle diejenigen Menschen, die arbeiten, mehr Zeit 
an ihrem Arbeitsplatz sind, einschließlich der Fahr-
zeiten hin und zurück, als sie mit ihrer Familie zu 
Hause verbringen. Das sind die eigentlichen Le-
bensfelder, in denen wir leben. Schülerinnen und 
Schüler leben sozusagen in der Schule, verbringen 
dort einen ganz großen Teil ihrer Zeit. 

(Ralf Witzel [FDP]: Lehrer aber dann doch 
auch!) 
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Das bedeutet: So ähnlich, wie die Arbeitnehmerin-
nenmitbestimmung immer diskutiert worden ist unter 
dem Aspekt „Da, wo ich lebe, wo ich arbeite, da 
muss ich auch mitbestimmen können“ – zu meinen 
Bedingungen usw. –, genauso muss das für Schüle-
rinnen und Schüler sein. 

(Ralf Witzel [FDP]: Sie bauen hier die Mitbe-
stimmung der Arbeitnehmer massiv ab, da 
Lehrer zukünftig einen geringeren Stimman-
teil in der Schulkonferenz haben!) 

Deshalb ist das überhaupt keine Spielwiese nach 
dem Motto „Kann mal jemand ein kleines demokra-
tisches Planspiel machen?“, sondern zur Mitbe-
stimmung gehört eindeutig Verantwortung. Das ist 
der Grund, weshalb wir einen Dissens haben mit 
dem, was SPD und Grüne heute beschließen las-
sen wollen, weil Schülerinnen und Schüler für unse-
re Begriffe eine größere Bedeutung haben müssen, 
und zwar aus dem einfachen Grunde, weil das auch 
mit anderen Vorstellungen korrespondiert, die wir 
haben.  

Zum Beispiel die Herabsetzung des Wahlalters: 
Wenn man das Wahlalter für die Wahl des Landta-
ges Nordrhein-Westfalen herabsetzen will, dann 
muss man sich auch überlegen, was das eigentlich 
bedeutet. Zwar dürften sie einerseits den Landtag 
mitwählen – perspektivisch vielleicht irgendwann 
einmal –, aber andererseits hätten sie nicht die glei-
che Berechtigung wie in einer Schulkonferenz. Das 
war das Argument zur Zusammensetzung der 
Schulkonferenz. Deshalb können wir da nicht mit-
ziehen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Die Schuleinzugsbereiche für Förderschulen und für 
Grundschulen hat Die Linke beantragt. Wir sind 
nicht der Auffassung – auch das ist in der Anhörung 
so herausgekommen –, dass man das für alle Schu-
len machen sollte. Aber das ist jetzt auch nicht so 
wichtig, ob das der Landtag bestimmt; denn das 
steht ja im Ermessen der Schulträger, und die 
Schulträger sind, meine ich, ein bisschen heller – 
Entschuldigung an SPD und Grüne – als SPD und 
Grüne. Die werden weder Schuleinzugsbezirke für 
Gymnasien noch für Realschulen oder Gesamt-
schulen beschließen, sondern sie werden das so 
halten, dass … 

(Ralf Witzel [FDP]: Stimmen Sie dagegen?) 

– Ich habe nicht gesagt, dass ich …  

(Ralf Witzel [FDP]: Schade!) 

– Ich habe meine Anträge eingebracht. Herr Witzel, 
ich haben Ihnen schon im Ausschuss gesagt: 
Stimmen Sie doch für das für Sie kleinere Übel, 
stimmen Sie doch den Anträgen der Linken zu! 
Aber Sie haben es ja nicht gemacht, Himmelherr-
schaft. 

(Ralf Witzel [FDP]: Wir stimmen nur für das 
Gute!) 

– Doch, ich habe es Ihnen im Ausschuss angeboten 
und habe gesagt: Dann stimmen Sie für uns! 

(Ralf Witzel [FDP]: Sie haben doch nicht ge-
gen Rot-Grün gestimmt!) 

Jetzt kommen wir einmal zu den Kopfnoten, die ja 
hier alle umtreiben. 

Erstens. Rückmeldekultur – Herr Kaiser, das müss-
ten Sie eigentlich wissen; Sie sind doch schon so 
lange im Geschäft und gelten als schulpolitischer 
Experte Ihrer Fraktion – bedeuten doch keine No-
ten. Rückmeldekultur ist auch nicht das, was bei 
uns früher, als wir noch in die Schule gegangen 
sind, oben am Kopf des Zeugnisses stand, wo Sa-
chen standen wie „könnte ordentlicher schreiben“, 
„muss ihre Sachen in Ordnung halten“. Das ist doch 
alles Schwachsinn. Wenn ich mir zum Beispiel die 
verschiedenen Plätze der Abgeordneten hier an-
schaue, wie die aussehen – soll ich von da aus auf 
die Qualität Ihrer Beiträge im Plenum schließen? 
Das würden Sie als abenteuerlich zurückweisen. 

(Beifall von der LINKEN, von der SPD und 
von den GRÜNEN) 

Und das machen wir jetzt bei Schülerinnen und 
Schülern? – Das kann ja wohl nicht sein. 

Rückmeldekultur in Schulen ist etwas völlig ande-
res. Das bedeutet nämlich, dass sowohl zu den 
fachlichen als auch zu den methodischen und den 
Arbeitsvorgängen spezielle Fragebögen existieren, 
dass Schülerinnen und Schüler aber genauso gut 
zurückmelden, wo sich die Lehrkraft verändern 
muss, damit sie mehr Hilfen gibt, was von dem, was 
die Lehrkraft in ihrem didaktischen Arrangement 
anbietet, nicht verstanden wird. Das ist Rückmelde-
kultur in Schulen. Das hat nichts mit dem zu tun, 
was da oben auf dem Zeugnis in diesen merkwürdi-
gen Halbsätzen steht. 

Das ist auch der Grund für uns, warum wir auf kei-
nen Fall diesem Antrag von SPD und Grünen zu-
stimmen werden, weil Sie das nämlich offenhalten. 
Und zwar halten Sie das offen – dafür bin ich Ihnen 
wirklich böse – nicht für die Schulkonferenz, son-
dern ausschließlich für die Lehrkräfte.  

(Ralf Witzel [FDP]: Dann lehnen wir das 
gemeinsam ab!) 

– Sie wollten ja meinem Antrag nicht beitreten. Ich 
sage es noch einmal. Das können wir gerne ma-
chen, Herr Witzel. Überzeugen Sie doch die CDU-
Fraktion, aber die ist natürlich per se nicht dabei, 
weil über dem Antrag ja „Die Linke“ steht. Dann 
können die ja gar nicht zustimmen, selbst wenn das 
der tollste Antrag der Welt wäre. Das wissen Sie 
doch, Herr Witzel. Machen Sie doch hier nicht die 
Welle! Jedenfalls versetzt der Antrag von SPD und 
Grünen, um noch mal ernsthaft zu werden, die Ver-
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setzungskonferenz, in der weder Eltern noch Schü-
lerinnen und Schüler sitzen, in die Lage, dieses zu 
tun, nämlich … 

(Zuruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

– Nein, Entschuldigung, Frau Beer, das ist schlicht 
falsch. Die Schulkonferenz kann nur Kriterien dafür 
entwickeln. Kriterien heißt: Welche Formulierung 
nehmen wir denn? Genau das ist das Problem. 
Denn es steht nicht mehr im Benehmen der Schul-
konferenz, ob überhaupt oder ob nicht, sondern nur 
die Kriterien dafür. Das finde ich grundsätzlich 
falsch. Die Kopfnoten gehören abgeschafft.  

(Beifall von Dr. Carolin Butterwegge [LINKE] 
und von der FDP) 

Denn Sie argumentieren die ganze Zeit, warum 
Kopfnoten in dieser Art und Weise schwachsinnig 
sind. Dann hätten Sie auch konsequent sein sollen.  

Ich finde, aus meiner Erläuterung ist ziemlich deut-
lich geworden, warum wir Ihrem Antrag nicht zu-
stimmen werden. Da es aber gegenüber dem herr-
schenden Zustand, den Sie – FDP und CDU – her-
beigeführt haben, sozusagen die weniger schlechte 
Lösung ist, werden wir uns enthalten.  

(Beifall von der LINKEN – Ingrid Pieper-von 
Heiden [FDP]: Das überrascht mich! – Gun-
hild Böth [LINKE]: Bringen Sie mal einen An-
trag bei; dann machen wir das sofort klar!) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Böth. – Als nächste Rednerin hat für 
die Landesregierung Frau Ministerin Löhrmann 
das Wort. Bitte sehr, Frau Ministerin. 

Sylvia Löhrmann, Ministerin für Schule und Wei-
terbildung: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Meine Damen und Herren! Gerade 
sind die interessanten Varianten deutlich gewor-
den, dass es nicht um die Sache geht, sondern da-
rum, welche Ideologie höhergesetzt wird. Darum 
ging es jetzt bei der FDP und bei der Linkspartei.  

Ich will aber gerne die Gelegenheit nutzen, zu dem 
sich abzeichnenden Gesetzentwurf der Regie-
rungsfraktionen Stellung zu nehmen. Der Gesetz-
entwurf greift eine bis zum Jahr 2006 geltende 
Rechtslage auf, die durch folgende Elemente ge-
kennzeichnet war: die Übergangsempfehlung der 
Grundschule, das Beratungsgespräch mit den El-
tern und das Letztentscheidungsrecht der Eltern. 
Durch die Schulgesetzänderung im Jahr 2006 
wurde ein sehr kompliziertes, die Schulen und die 
Schulaufsicht wie auch Eltern und Kinder belas-
tendes Verfahren eingeführt, nach dem Kinder, de-
ren Eltern eine von der Grundschulempfehlung 
abweichende weiterführende Schule wählen woll-
ten, einen Prognoseunterricht zu absolvieren ha-
ben. Die Einführung dieser Regelung – daran will 
ich noch mal erinnern – ist damals im Parlament 

von allen Sachverständigen abgelehnt worden; so 
solle man es nicht machen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Dieses Verfahren wird mit dem Inkrafttreten dieser 
Novelle in wenigen Tagen abgeschafft. Das mit der 
Schulgesetzänderung von der alten Landesregie-
rung verfolgte Ziel, das Wahlverhalten der Eltern 
und damit die Verteilung auf die Schulformen zu 
ändern, ist, wie zu erwarten war, verfehlt worden, 
weil sich der Elternwille durch solche Maßnahmen 
nicht steuern und nicht begrenzen lässt. Auch des-
halb erhält der Elternwille bei SPD und Grünen wie-
der wie früher absolute Priorität. Die Grundschulen 
haben wieder die Möglichkeit, ihre Auffassung frei 
von der Belastung eines möglichen gerichtlichen 
Verfahrens sowie des ebenfalls anfechtbaren Prog-
noseunterrichts zu äußern und den Eltern damit ei-
ne zusätzliche qualifizierte Empfehlung zu geben, 
die über die Aussagen des Zeugnisses hinausgeht. 

Alle, die im Erziehungs- und Bildungsbereich Ver-
antwortung tragen, müssen dafür sorgen, dass Kin-
dern und Jugendlichen die Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten vermittelt werden, die sie brau-
chen, um im Alltag und Beruf bestehen und mit 
neuen Herausforderungen konstruktiv umgehen zu 
können. Neben Sach- und Fachwissen sind dies 
besonders Kompetenzen, wie zum Beispiel Lern- 
und Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und 
Sorgfalt, Verantwortungsbereitschaft und Zivilcou-
rage sowie Kooperations- und Teamfähigkeit.  

Erfolgreich werden Lehrerinnen und Lehrer, Eltern 
sowie Schülerinnen und Schüler vor allem dann 
sein, wenn Rückmeldungen über Lern- und Ent-
wicklungsprozesse selbstverständlicher Teil des 
Schulalltags sind. Zeugnisse müssen deswegen 
über die Leistungsbewertung in den einzelnen Fä-
chern hinaus Rückmeldungen über soziale Kompe-
tenzen der Schülerinnen und Schüler enthalten, die 
sich nicht nach der Notenskala richten.  

Besonders an die Adresse der CDU, die das C in 
ihrem Parteinamen so gerne betont, will ich auch 
noch mal daran erinnern: Es waren insbesondere 
die kirchlichen Schulen, die gesagt haben, dass 
diese Form einer Ziffernote für das Sozial- und für 
das Arbeitsverhalten der Kinder und Jugendlichen 
nicht den ethischen Grundsätzen der Kirchen ent-
spricht. Deswegen haben sie sehr an uns appelliert, 
diese Form zurückzunehmen.  

(Renate Hendricks [SPD]: Das ist so!) 

Bei der Entscheidung über die Aufnahme von Aus-
sagen über das Arbeits- und Sozialverhalten hat 
sich die Versetzungskonferenz an den Grundsätzen 
zu orientieren, die von der Schulkonferenz aufzu-
stellen sind. Die Schulkonferenz kann beispielswei-
se entscheiden, ob Aussagen als freier Text formu-
liert werden sollen oder ob Standardformulierungen 
verwendet werden sollen. Sie kann auch darüber 
entscheiden, ob alle Schülerinnen und Schüler ein-
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bezogen werden sollen oder ob Aussagen in alle 
Zeugnisse oder nur in Zeugnisse bestimmter Jahr-
gangsstufen aufgenommen werden. 

Diese Gesetzesänderung wird bereits für die Zeug-
nisse für das erste Schulhalbjahr 2010/2011 Wir-
kung entfalten. Schon die Schullaufbahnbescheini-
gungen für die Jahrgangsstufe 13, die am 14. Janu-
ar 2011 ausgehändigt werden, werden keine Kopf-
noten mehr enthalten. Hierüber werde ich, sofern 
der Landtag den Gesetzentwurf der Regierungsfrak-
tionen beschließt, die Schulen noch in dieser Wo-
che informieren. Selbstverständlich werde ich den 
Schulen darüber hinaus für das neue Schuljahr 
Hinweise zur praktischen Umsetzung der neuen 
Regelung geben. 

Es ist häufig davon gesprochen worden, dass die 
Wirtschaft die Kopfnoten unbedingt wolle. Wenn 
man mit der Wirtschaft und mit den Vertreterinnen 
und Vertretern aus IHK und Kreishandwerkerschaft 
spricht und ihnen erläutert, wie wenig eine Ziffernote 
zum Arbeits- und Sozialverhalten über die wirkli-
chen Qualifikationen von jungen Menschen aus-
sagt, sind sie sehr wohl in der Lage zu sehen, dass 
das keine hinreichende Entscheidungsgrundlage 
etwa für die Einstellung eines jungen Menschen für 
eine Ausbildung ist und nicht aussagekräftig ist.  

Meine Damen und Herren, Gemeinden und Kreise 
sind als öffentliche Schulträger gemäß § 81 Schul-
gesetz verpflichtet, durch schulorganisatorische 
Maßnahmen angemessene Klassen- und Schul-
größen zu gewährleisten. Mit der Möglichkeit, durch 
eine kommunale Rechtsverordnung Schuleinzugs-
bereiche zu bilden, erhalten die öffentlichen Schul-
träger wieder ein planerisches Instrument zur Erfül-
lung dieser gesetzlichen Verpflichtungen. Schulein-
zugsbereiche sind den öffentlichen Schulträgern 
und auch den weiterführenden Schulen vertraut. Bis 
zu der Schulgesetzänderung im Jahr 2006 konnten 
sie jahrzehntelang von den Schuleinzugsbereichen 
Gebrauch machen.  

Schuleinzugsbereiche können dafür sorgen, dass 
die Schulen einer Gemeinde gleichmäßig ausgelas-
tet sind und im Gebiet einer Gemeinde annähernd 
gleiche Klassenstärken erreicht werden. Schulein-
zugsbereiche setzen voraus, dass es in einer Ge-
meinde mehrere Schulen einer Schulform gibt. In 
kleinen Gemeinden ist das im Bereich der Sekun-
darstufe häufig nicht der Fall, und deswegen gibt es 
dort auch keine Schuleinzugsbereiche. 

Anders als bei den früheren Schulbezirken für 
Grundschulen und für Berufsschulen bleibt die 
Wahlfreiheit der Eltern bei der Bildung von Schu-
leinzugsbereichen grundsätzlich erhalten. Die Auf-
nahme ihres Kindes kann jedoch abgelehnt werden, 
wenn sie nicht im Schuleinzugsbereich wohnen. 

Ein Schulträger wird die Schuleinzugsbereiche so 
bilden, dass deren Größe mit der Aufnahmekapazi-
tät der Schulen korrespondiert. Meine Damen und 

Herren, wir, SPD, Grüne und auch die Landesregie-
rung, haben – Herr Link hat das schon sehr deutlich 
gesagt – das Gefühl und die Zuversicht, dass die 
Gemeinden unseres Landes sehr qualifiziert mit 
diesem ihnen wieder eingeräumten Instrument um-
gehen und es nicht missbrauchen werden. 

(Beifall von Sören Link [SPD]) 

Es ist völlig abwegig und durch keinerlei historische 
Erfahrung belegt, dass ein Schulträger Schulein-
zugsbereiche so festlegen wird, dass manche Schu-
le des Andrangs kaum noch Herr wird, während an-
dere austrocknen. Wenn eine Kommune so vorge-
hen würde, dann würde das in einer Gemeinde 
kommunalpolitische Auseinandersetzungen hervor-
rufen, die der Schulträger und die örtlichen Verant-
wortlichen nur verlieren würden, wenn sie so an 
diese Sache herangehen würden. 

Aber selbst wenn man einem Schulträger die Ab-
sicht der Manipulation unterstellte, würden ihm 
Schuleinzugsbereiche nicht helfen. Denn die ver-
weigerte Aufnahme an einer Schule mit Anmelde-
überhang wäre immer ein wichtiger Grund für die 
Aufnahme an einer anderen örtlichen Schule der-
selben Schulform. 

(Vizepräsidentin Angela Freimuth: Pscht!) 

Meine Damen und Herren, die Beschlussempfeh-
lung sieht für die Schulkonferenzen der Hauptschu-
len, Realschulen, Gymnasien und Gesamtschulen 
die Drittelparität von Lehrern, Eltern und Schülerver-
tretern vor. Diese Drittelparität in der Schulkonfe-
renz ist nichts völlig Neues. Viele andere Bundes-
länder kennen sie bereits seit Jahren. Nach dem 
Schulgesetz von 2005 sollte sie auch in Nordrhein-
Westfalen eingeführt werden. Hierzu ist es nicht ge-
kommen, da sie mit der Novellierung im Jahr 2006 
wieder abgeschafft worden ist. 

Wichtig ist mir noch, darauf hinzuweisen, dass die 
Drittelparität verfassungsgemäß ist. Zum einen er-
kennt unsere Landesverfassung das Mitwirkungs-
recht der Eltern an der Gestaltung des Schulwesens 
in Art. 10 ausdrücklich an. Zum anderen lässt die 
gesamte Schulmitwirkung die staatliche Verantwor-
tung für die Gestaltung des Schulwesens unberührt. 
Die Schulkonferenz muss bei ihrer Tätigkeit selbst-
verständlich formelle Gesetze, Rechtsverordnungen 
und Selbstverwaltungsvorschriften beachten. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung be-
grüßt es, wenn diese Schulgesetznovelle heute be-
schlossen wird, und sie wird sie zeitnah an die 
Schulen und Schulträger kommunizieren. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Ministerin. – Als nächster Redner hat für die 
Fraktion der CDU der Abgeordnete Recker das 
Wort. 
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(Unruhe) 

Ich darf darauf hinweisen: Mein Zischen gerade hat-
te den Grund, dass eine unheimliche Geräuschku-
lisse herrschte, und das war gegenüber der Ministe-
rin nicht höflich. Ich glaube, es war angesichts der 
Unruhe für jeden schwierig, der Debatte folgen zu 
können. Insofern wäre ich dankbar, wenn der par-
lamentarischen Beratung angemessen hier etwas 
mehr Ruhe einkehren würde. – Bitte sehr, Herr 
Recker. 

Bernhard Recker (CDU): Frau Präsidentin! Meine 
lieben Kolleginnen und Kollegen! Erlauben Sie mir 
einige wenige grundsätzliche Anmerkungen zu der 
Thematik. 

Ich will mit einem Zitat aus dem Koalitionsvertrag 
der Minderheitsregierung beginnen. Dort es heißt es 
auf Seite 8: 

„Wir werden dafür sorgen, dass der Elternwille 
wieder Vorrang hat.“ 

Meine Damen und Herren, ich frage Sie: Wo bleibt 
der Vorrang des Elternwillens? Wo bleibt die Wahl-
möglichkeit? Wo bleiben die demokratischen Prinzi-
pien für die Eltern, die Ihnen auf dem Papier so 
wichtig sind, wenn es um die freie Schulwahl geht? 

Ich kann Ihnen von einem ganz konkreten Beispiel 
an meinem Ort berichten, wo Eltern von Kindern mit 
Migrationshintergrund bewusst eine andere Schule 
gesucht haben. Sie wollten eine andere Schule 
wählen, weil an dieser ihrer Meinung nach Integrati-
on besser stattfinden würde, und dafür wollten sie 
sogar einen weiteren Weg auf sich nehmen. Wollen 
Sie den Eltern dieser Kinder das verwehren, meine 
Damen und Herren? 

Tatsache ist doch: Hiermit wollen Sie den Eltern die 
Wahlmöglichkeit verwehren, für ihre Kinder die 
Schule auszuwählen, die ihres Erachtens das beste 
Angebot darstellt. 

Tatsache ist auch: Für Sie ist Elternwille stets Ma-
növriermasse. Der Elternwille kommt immer dann 
zum Zug, wenn er Ihnen in die Argumentation 
passt. 

(Beifall von der CDU) 

Ich zitiere eine weitere Passage aus dem Koaliti-
onsvertrag. Da heißt es unter anderem: 

„Wir werden die Kopfnoten abschaffen. Kopfno-
ten beschämen Kinder.“ 

Meine Damen und Herren, ich halte das für eine 
unglaubliche Formulierung. Denn genau das Ge-
genteil ist der Fall. Ich will Ihnen das an einigen Bei-
spielen erläutern; ich habe Ihnen hier schon häufig 
davon berichtet. 

Ich war 20 Jahre an einer Hauptschule in einem 
Brennpunkt tätig. Es kam immer wieder vor, dass 
Unternehmen fragten, wie die Leistung von Schü-

lern in der Abschlussklasse beispielsweise in Ma-
thematik war oder ob sie teamfähig waren. Denn 
Teamfähigkeit war für die Unternehmen genauso 
wichtig. Darum geben wir Kindern, die keine 
Höchstbegabung aufweisen, eine zusätzliche 
Chance. Sie nehmen diesen jungen Menschen aber 
diese Zusatzchance. 

Ich will ganz konkret, Frau Ministerin, von einer Be-
gegnung am letzten Wochenende berichten. Sie 
wissen, dass ich vor zwei Jahren die Initiative „Kei-
ner geht verloren“ ins Leben gerufen habe. Im 
Rahmen dieser Initiative kümmern wir uns um Kin-
der an der Hauptschule, die besondere Probleme 
und kaum eine Perspektive haben. Es sind über-
wiegend Kinder mit Migrationshintergrund. Wir ha-
ben am letzten Wochenende mit fast 40 Eltern mit 
überwiegend türkischem Hintergrund ein Gespräch 
geführt, und gerade diese Eltern baten darum, dass 
auch die Ziffernote vergeben wird. Sie würden näm-
lich das andere, das dort auch geschrieben stehe, 
überhaupt nicht kapieren. 

Frau Löhrmann, angesichts der Tatsache, dass die 
Hälfte der Kinder, die bei uns eingeschult werden, 
Migrationshintergrund hat, frage ich Sie, warum wir 
es den Schulen nicht überlassen, diese Ziffernoten 
ergänzend zu vergeben. Wir können das Konzept 
doch weiterentwickeln. Aber warum bevormunden 
wir die Schulen, die von sich aus sagen, dass die 
Ziffernote für sie das richtige Angebot sei? Wenn 
eine Lehrperson den jungen Menschen nicht auf-
zeigen kann, wo noch Defizite beim Arbeits- und 
Sozialverhalten bestehen, und Fehlverhalten abso-
lut keine Konsequenzen hat, darf man sich über 
manche Entwicklungen in unserer Gesellschaft 
nicht wundern. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Zu-
ruf von Sigrid Beer [GRÜNE]) 

Meine Damen und Herren, junge Menschen brau-
chen Freiraum, aber auch Grenzen. Um diesen Ab-
wägungsprozess in ein vernünftiges Miteinander zu 
bringen, müssen wir Kopfnoten nutzen, damit wir 
den jungen Menschen das auch vermitteln können. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Wer dafür Kopfnoten 
braucht, braucht pädagogische Beratung! – 
Heiterkeit von SPD und GRÜNEN) 

Im Übrigen sollen Schulen auch Werte vermitteln. 
Wie soll das gehen, meine Damen und Herren, 
wenn infolge derartiger Gesetze die Wertebildung in 
die Beliebigkeit jeder einzelnen Schule fällt? 

(Ministerin Sylvia Löhrmann: Quatsch!) 

Frau Löhrmann, eine abschließende Anmerkung zur 
Änderung des Schulgesetzes: Es kann und darf 
nicht sein, dass nach einem Regierungswechsel – 
egal in welche Richtung – immer wieder alles infra-
ge gestellt und verändert wird, meist noch ideolo-
gisch begründet. Schulen wollen Verlässlichkeit und 
nicht ständige Unruhe 
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(Zuruf von Stefan Zimkeit [SPD]) 

und letztlich auch keine ständigen Veränderungen. 
Das heißt nicht, dass wir nicht gemeinsam nach 
Veränderungen suchen. Wir hätten über Kopfnoten 
natürlich in beschreibender Form diskutieren kön-
nen. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Das haben Sie doch 
nicht gemacht!) 

Frau Löhrmann, Sie sprechen immer wieder von 
Einladung, schlagen im Grunde genommen zu-
nächst einmal alle Scheiben ein, schlagen alles erst 
einmal kaputt und sagen dann: Jetzt laden wir Sie 
ein. – So sieht keine Politik der Einladung aus, wie 
Sie angekündigt haben. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Recker. 

Bernhard Recker (CDU): Ich glaube, wir haben in 
der Vergangenheit bei vielen Punkten bewiesen, 
dass wir bereit wären, über manches zu reden und 
es weiterzuentwickeln. Aber es ist schon ein Stück 
Zynismus, wenn Sie sagen, dass Sie uns einladen, 
aber im Vorhinein alles zerschlagen, was an den 
Schulen mühsam aufgebaut worden ist. – Ich danke 
Ihnen. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Kollege 
Recker, damit hat sich auch die Zwischenfrage des 
Abgeordneten Kuschke erübrigt. – Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren, für die Fraktion der 
FDP spricht nun der Kollege Witzel. Bitte schön, 
Herr Kollege Witzel. 

(Zuruf: Das muss nicht sein!) 

Ralf Witzel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Natürlich müssen 
wir bei diesem Antrag auch zwischen den Zeilen 
lesen im Kontext der Beschlüsse, die Sie in Ihrer 
rot-grünen Koalition zur Bildungspolitik gefasst ha-
ben. Deshalb muss man schon das Vorgehen be-
leuchten, wie Sie vorhaben, zukünftig mit Qualität, 
Differenzierung und Schulstrukturen umzugehen. 

Sie haben nämlich einen doppelten Ansatz, die 
Schullandschaft zu ändern. Überall dort, wo Sie die 
kommunalen Mehrheiten dafür haben, wollen Sie 
bereits durch äußere schulstrukturelle Entscheidun-
gen zu Veränderungen in Ihrem Sinne kommen. 
Nicht ohne Grund haben Sie ausdrücklich in Ihrem 
rot-grünen Koalitionsvertrag niedergeschrieben, 
dass Sie ein Drittel der weiterführenden Schulen 
zum Ende dieser Legislaturperiode nicht mehr im 
bestehenden differenzierten System haben wollen, 

(Gunhild Böth [LINKE]: Jetzt redet er wieder 
am Thema vorbei! – Sören Link [SPD]: Si-
cherlich können Sie nicht mehr ruhig schla-
fen! Das kann ich mir gut vorstellen, Herr 
Witzel!) 

sondern ein Drittel für die Umwandlung zu Ihren 
Gemeinschaftsschulen abschaffen wollen. Deshalb 
sollte sich jeder auf der Zunge zergehen lassen, 
was Schulministerin Löhrmann in Ihren Interviews 
sagt: 

(Gunhild Böth [LINKE]: Reden Sie doch mal 
zum Antrag!) 

Auf die Gymnasien kämen einige Herausforderun-
gen zu. Sie müssten sich ändern. – Wo Sie nämlich 
keine kommunale Mehrheiten für das Schleifen der 
Schulstrukturen haben, um Ihrem Ziel gerecht zu 
werden, eine Einheitsschule zu machen, betreiben 
Sie – so auch mit diesem Schulgesetz – die Ver-
gesamtschulung der Schule von innen. 

(Widerspruch von der SPD und von den 
GRÜNEN) 

– Das ist aber die Wahrheit. 

(Zuruf von Minister Johannes Remmel) 

Sie schaffen erst einmal die Grundschulgutachten 
ab. Damit – das ist gerade von SPD und Grünen 
dargelegt worden – gilt die Botschaft: 

(Renate Hendricks [SPD]: Sie pochen doch 
immer auf das Elternrecht, oder nicht?) 

Jeder, der zum Gymnasium gehen will, soll das ru-
hig tun. Qualitative Kriterien und Zugangsvoraus-
setzungen gibt es dann nicht mehr. 

Wenn man Ihren Koalitionsvertrag liest, geht es 
noch weiter. Wenn man erst einmal da ist, hat man 
das Recht, dort zu bleiben, auch wenn man jedes 
Klassenziel verfehlt, auch wenn man jede Mitarbeit 
verweigert. Keine Schule kann sich von einem ein-
mal angenommenen Schüler trennen. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Zieldifferente Ab-
schlüsse machen!) 

Zur Belohnung – auch das steht in Ihrer rot-grünen 
Vereinbarung – gibt es den Garantieabschluss. 

(Bärbel Beuermann [LINKE]: Zieldifferenter 
Unterricht! Erkundigen Sie sich doch einfach 
mal! Keine gefährlichen Halbwahrheiten!) 

Das heißt, unabhängig davon, ob der Schüler etwas 
gelernt hat oder überhaupt etwas lernen will: Den 
Abschluss hat er bei Ihnen allemal sicher. 

(Beifall von der FDP – Widerspruch von der 
SPD, von den GRÜNEN und von der 
LINKEN) 

Das ist die Bildungsreform, wie Sie sie sich vorstel-
len. Das ist in der Tat nicht die Vorstellung, die wir 
von einem leistungsgerechten System haben. 
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Vizepräsidentin Angela Freimuth: Herr Abge-
ordneter Witzel, entschuldigen Sie, wenn ich Sie 
unterbreche. Kollege Kuschke würde Ihnen gerne 
eine Zwischenfrage stellen. 

Ralf Witzel (FDP): Selbstverständlich. 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Ich weise di-
rekt darauf hin, dass anschließend Frau Kollegin 
Böth dieselbe Bitte hat. – Bitte schön, Herr Kollege 
Kuschke. 

Wolfram Kuschke (SPD): Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Ich weiß nicht, ob die Weihnachtsfeier 
bei der FDP schon angefangen hat und welche 
Getränke dort gereicht werden. 

(Heiterkeit von der SPD, von den GRÜNEN 
und von der LINKEN) 

Aber ich möchte gerne von Ihnen wissen, Herr Kol-
lege, welche Städte mit welchen politischen Mehr-
heiten denn bisher Initiativen in Richtung Gemein-
schaftsschule ergriffen haben. Ich suche krampfhaft 
Städte, die über rot-grüne Mehrheiten verfügen. 
Helfen Sie mir doch bitte auf die Sprünge. 

(Lachen von Minister Johannes Remmel) 

Ralf Witzel (FDP): Herr Kuschke, nach meinem 
Kenntnisstand – ich glaube, wir haben den glei-
chen – ist es so, dass sich jedenfalls nach den of-
fiziellen Mitteilungen, die das Schulministerium von 
sich gibt, bislang eher in der ländlichen Fläche 
Kommunen dafür interessieren. Ich glaube, es gibt 
zwei formelle, von den Schulträgern rechtskräftig 
gestellte Anträge. Auch nach der letzten Land-
tagsdrucksache, die mir von Schulministerin Löhr-
mann bekannt ist, sind das die beiden münsterlän-
dischen Gemeinden Ascheberg und Billerbeck. 

(Zuruf von der SPD: Typische SPD-
Hochburgen! – Weitere Zurufe) 

Frau Löhrmann, ich glaube, Sie hatten mitgeteilt, 
dass Ascheberg von Ihnen schon abschließend ge-
nehmigt worden ist. Billerbeck ist noch in der Prü-
fung. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Deshalb tragen Sie 
die rote Krawatte! Ich habe es mir fast ge-
dacht!) 

Deshalb habe ich nicht gesagt, Herr Kuschke, dass 
es in jeder Stadt automatisch dazu kommt. 

(Zurufe von der SPD: Ah!) 

Sonst brauchten Sie dieses Instrumentarium nicht, 
die Schule von innen zu entkernen. 

(Karl Schultheis [SPD]: Was gibt es denn 
nun bei der FDP zu trinken?) 

Ich habe Sie nur darauf hingewiesen: Überall dort, 
wo Sie bei den Schulträgern in den Kommunen 
Mehrheiten von SPD, Grünen und Linken haben, 
die diesen Kurs ganz offenkundig unterstützen, 

(Britta Altenkamp [SPD]: Herr Witzel, Sie 
haben Quatsch erzählt!) 

können Sie in diesem Sinne handeln. Nicht alle 
Städte tun das. Nicht überall dort, wo SPD, Grüne 
und Linke eine rechnerische Mehrheit haben, arbei-
ten Sie in einer Koalition vor Ort zusammen. 

(Heike Gebhard [SPD]: Nicht einmal da, wo 
die SPD eine absolute Mehrheit hat!) 

Aber Sie können es tun. Viereinhalb Jahre sind 
noch eine lange Zeit. Diese Frage müssen Sie doch 
beantworten, Herr Kuschke. 

(Zuruf von Rainer Schmeltzer [SPD]) 

Sie haben doch einen Koalitionsvertrag vereinbart, 
in dem steht: Ein Drittel der Schulen des differen-
zierten Systems wird abgeschafft und in Gemein-
schaftsschulen umgewandelt. 

(Sören Link [SPD]: Wie kommen Sie eigent-
lich abends in den Schlaf? Allein die Vorstel-
lung! Das muss Sie doch wahnsinnig ma-
chen!)  

Irgendwoher muss das Drittel doch kommen. Das 
sind keine Mondzahlen. Das sind doch Ihre politi-
schen Ziele und Vorgaben.  

(Beifall von der FDP – Vereinzelt Beifall von 
der CDU) 

Dafür können Sie sich jetzt nicht aus der Verantwor-
tung stehlen.  

(Zuruf von Heike Gebhard [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Wenn ich Sie 
richtig verstanden habe, wollen Sie auch die Zwi-
schenfrage der Abgeordneten Böth zulassen. 

Ralf Witzel (FDP): Ja, selbstverständlich.  

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Bitte schön, 
Frau Kollegin Böth. 

Gunhild Böth (LINKE): Danke, Frau Präsidentin. – 
Vielen Dank, Herr Witzel, dass Sie diese Zwi-
schenfrage zulassen. Herr Witzel, können Sie mir 
zustimmen, dass Ihre jetzigen Ausführungen im 
Widerspruch zu dem stehen, was wir vor 14 Tagen 
beschlossen haben, nämlich einer Inklusion inso-
fern, als selbstverständlich alle Kinder, die inklusiv 
unterrichtet werden, in einer Klasse bleiben, da 
auch die Schule diese Kinder immer behält, wäh-
rend sie selbstverständlich zu zieldifferenten Ab-
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schlüssen geführt werden. Können Sie sich daran 
noch erinnern? 

Ralf Witzel (FDP): Frau Kollegin Böth, wie Sie 
wissen, haben Die Linke und die FDP beim Thema 
„Inklusion“ nicht identisch abgestimmt.  

(Zuruf von Gunhild Böth [LINKE]) 

Ich weiß nicht, welches Inklusionskonzept Sie ha-
ben.  

(Zuruf von der LINKEN) 

– Natürlich, darüber haben wir Wochen und Monate 
gesprochen. – Wir haben schon in den verschiede-
nen Details unterschiedliche Vorstellungen und un-
terschiedliche Einschätzungen, wie weit der Pro-
zess der Inklusion gehen kann. Diese Frage, die wir 
beim Rechtsanspruch … 

(Gunhild Böth [LINKE]: Das stand nicht in Ih-
rem Antrag!) 

– Aber natürlich! Frau Böth, wir haben hier lange 
gestritten und unterschiedlich abgestimmt: 

(Gunhild Böth [LINKE]: Über das Elternwahl-
recht haben wir gestritten!) 

über die Frage des Rechtsanspruchs. An dieser 
Frage hängt natürlich der Aspekt, wie viele integriert 
werden können und wie viel man sich zutraut.  

Ich glaube aber, dass diese von Rot-Grün vorgeleg-
te Schulgesetzänderung nicht auf die Integration 
von Kindern mit Behinderungen zielt,  

(Jochen Ott [SPD]: Na klar!) 

sondern dass es um ganz allgemeine Regeln geht.  

(Gunhild Böth [LINKE]: Es geht um zieldiffe-
rente Abschlüsse!) 

– Frau Böth, ich sage Ihnen: Die Abschaffung der 
Grundschulgutachten, die einen leistungsorientier-
ten Filter herausnimmt und die letztlich einen zügel-
losen Zugang zum Gymnasium ermöglicht,  

(Zuruf von der SPD: Zügellos? – Weitere Zu-
rufe) 

steht in klarem Widerspruch, zu dem, was Redner 
von SPD und Grünen heute Morgen bedauernd mit 
Krokodilstränen dazu gesagt haben, wie sich Gym-
nasien in ihrem Leistungsverhalten steigern müs-
sen, warum Gymnasien nicht gut genug wären und 
warum an Gymnasien zu wenig Elitebildung statt-
finden würde.  

(Beifall von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP] – 
Zurufe von der SPD und von den GRÜNEN) 

Wenn Sie einen Trend einleiten, dass irgendwann 
die breite Mehrheit der Gesellschaft ihr Kind am 
Gymnasium anmeldet, ohne zugleich Leistungskri-
terien zu formulieren, kommen Sie Ihren bildungs-
politischen Zielen sehr viel näher.  

(Britta Altenkamp [SPD]: Ganz ruhig, Herr 
Witzel! Ihre ehemalige Schule ist doch 
schon Gesamtschule! – Fortgesetzt Zurufe 
von der SPD und von den GRÜNEN) 

Dann müssen Sie nicht mit Krokodilstränen die Fra-
ge stellen, warum vielleicht nicht mehr von allen 
Schülern alle Leistungsstandards gehalten werden 
können.  

(Britta Altenkamp [SPD]: Ganz ruhig! – Zuruf 
von Rainer Schmeltzer [SPD] – Weitere Zu-
rufe) 

Wir sagen ausdrücklich: Wir bekennen uns zu ei-
nem differenzierten Bildungswesen mit unterschied-
lichen Bildungsgängen. Wir bekennen uns dazu, 
dass Menschen in ihrem Leistungsvermögen und in 
ihrer Leistungsbereitschaft unterschiedlich sind.  

(Vereinzelt Beifall von der FDP) 

Deshalb ist es richtig zu differenzieren. Dann muss 
es auch sachliche Zugangsvoraussetzungen geben. 
Auch nicht jeder darf studieren, sondern man muss 
eine Hochschulzugangsberechtigung haben, um ei-
ne Hochschule zu besuchen.  

(Zuruf von Daniela Schneckenburger [GRÜNE]) 

An der Stelle würden Sie sie auch nicht abschaffen.  

(Zuruf von Gunhild Böth [LINKE]) 

Zu den Kopfnoten: In der Tat ist es für viele Schüler 
eine Perspektive, gerade wenn man vielleicht Defizi-
te bei den Fachleistungen hat, durch die Kopfnoten 
zu belegen, dass man sich sehr angestrengt und 
eingesetzt hat sowie kollegial und teamfähig mit an-
deren Klassenkameraden zusammengearbeitet hat.  

(Beifall von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP] – 
Zurufe von der SPD) 

Diese Informationen sind für Ausbildungsbetriebe 
wichtig. Deshalb sagen wir: Leistungsbewertung in 
der Schule ist nicht nur eine Frage von Fachleistun-
gen. Arbeits- und Sozialverhalten sind für die Ent-
wicklung junger Menschen wichtig.  

(Beifall von Ingrid Pieper-von Heiden [FDP]) 

Sie müssen auch beurteilt werden. Dann ist es auch 
richtig, durch das Instrument des Zeugnisses zu 
signalisieren, dass das wichtig und der Schule nicht 
egal ist, denn das interessiert auch Ausbildungsbe-
triebe.  

(Das Ende der Redezeit wird angezeigt. – 
Zuruf von der SPD: Feierabend! – Weitere 
Zurufe)  

Wir halten das für richtig und werden daran auch 
zukünftig bei allem festhalten, was Sie anderweitig 
veranstalten. Sie werden das in den nächsten Jah-
ren bereuen,  

(Zurufe: Feierabend! Aufhören! – Weitere Zurufe) 
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wenn Sie sehen, welches Verhalten das in den 
Schulen auslöst.  

(Beifall von der FDP und von der CDU – Zu-
ruf von Rainer Schmeltzer [SPD]) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Meine Damen 
und Herren, das war der Abgeordnete Witzel. – 
Nun hat sich für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen Frau Abgeordnete Beer zu Wort gemeldet. Bit-
te schön, Frau Kollegin. 

Sigrid Beer (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu dem 
Beitrag von Herrn Witzel fällt mir eigentlich nur ein 
Satz ein: Herr Kubicki hat recht. Das haben wir 
heute noch einmal ganz deutlich vor Augen geführt 
bekommen.  

(Lebhafter Beifall von den GRÜNEN, von der 
SPD und von der LINKEN) 

Mit der Schulgesetznovelle werden wir Folgendes 
erreichen: Eine Schule wie die Wartburg-Grund-
schule, die den Deutschen Schulpreis bekommen 
hat, muss sich nicht mehr dafür rechtfertigen, dass 
sie Lernentwicklungsberichte macht und keine Zif-
fernoten gibt. Sie kann in die Sekundarstufe I wach-
sen, wenn sie das möchte. Dort brauchen Eltern 
nicht mehr zu fürchten, dass es verbindliche Grund-
schulempfehlungen gibt. Wir wollen Schulentwick-
lungen dieser Art an allen Schulen in Nordrhein-
Westfalen ermöglichen.  

(Ralf Witzel [FDP]: Sie wollen immer nur 
Standardabbau!) 

Deshalb ist heute ein guter Tag für Schülerinnen, für 
Lehrkräfte in Nordrhein-Westfalen und für alle, die 
innovative Schulentwicklung mit uns betreiben wol-
len.  

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Angela Freimuth: Vielen Dank, 
Frau Kollegin Beer. – Meine sehr verehrten Damen 
und Herren, mir liegen, auch nachdem ich in die 
Runde geschaut habe, keine weiteren Wortmel-
dungen vor. Wir sind am Schluss der Beratung. 

Ich komme zur Abstimmung. Wir stimmen über die 
Beschlussempfehlung Drucksache 15/861 des 
Ausschusses für Schule und Weiterbildung ab, der 
in Ziffer 1 empfiehlt, den Gesetzentwurf der Frakti-
onen von SPD und Bündnis 90/Die Grünen Druck-
sache 15/24 in der Fassung seiner Beschlüsse an-
zunehmen. Wer dieser Empfehlung folgen möchte, 
den darf ich um das Handzeichen bitten. – Das sind 
die Abgeordneten der Fraktionen von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen. Gegenstimmen? – Das 
sind die Abgeordneten der Fraktionen von CDU und 
FDP. Enthaltungen? – Das sind die Abgeordneten 
der Fraktion Die Linke.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Über kleinere Irritationen blicken wir hinweg; das 
Ergebnis zählt. – Dann, meine Damen und Herren, 
ist diese Beschlussempfehlung mit der Mehrheit der 
Stimmen angenommen und der Gesetzentwurf 
Drucksache 15/24 in zweiter Lesung verabschiedet. 

Ich lasse weiter abstimmen über die Beschlussemp-
fehlung des Ausschusses für Schule und Weiterbil-
dung Drucksache 15/861 Ziffer 2, die Gesetzent-
würfe der Fraktion Die Linke abzulehnen. Wer die-
ser Beschlussempfehlung folgen möchte, den darf 
ich um das Handzeichen bitten. – Das sind die Ab-
geordneten der Fraktion der CDU und der Fraktion 
der FDP. Diese wollen der Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Schule und Weiterbildung auf 
Ablehnung der Gesetzentwürfe der Fraktion Die 
Linke folgen. Gegenstimmen? – Das sind die Abge-
ordneten der Fraktion Die Linke. 

(Beifall und Lachen von der CDU und von der 
FDP) 

Enthaltungen? – Das sind die Abgeordneten der 
Fraktion der SPD und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Nur Teile! Andere Teile 
haben mit der Linksfraktion gestimmt!) 

– Ich frage einmal nach. Das ist auch das, was wir 
hier einvernehmlich in der Tendenz feststellen konn-
ten. Allerdings haben sich nicht alle Abgeordneten 
an der Abstimmung beteiligt. 

Im Ergebnis ist aber klar, dass die Ziffer 2 der Be-
schlussempfehlung damit mit den Stimmen der 
Fraktion der CDU und der Fraktion der FDP gegen 
die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltung 
zahlreicher Abgeordneter der Fraktion der SPD und 
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen angenommen 
ist 

(Lachen von der FDP) 

und die Gesetzentwürfe Drucksachen 15/28, 15/29, 
15/36 und 15/37 in zweiter Lesung abgelehnt sind. 

Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir – um die 
allgemeine Orientierung herzustellen – beim Ta-
gesordnungspunkt  

7 Castortransporte aus Ahaus auch 2011 ver-
hindern 

Antrag 
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/850 

Ich eröffne die Beratung und erteile für die antrag-
stellende Fraktion Die Linke dem Abgeordneten 
Aggelidis das Wort. Bitte schön, Herr Kollege. 

(Allgemeine Unruhe) 
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– Liebe Kolleginnen und Kollegen, zur Geräuschku-
lisse jetzt gilt Vergleichbares. Allerdings sind es jetzt 
nicht die in Scharen hereinströmenden Kolleginnen 
und Kollegen, die für Unruhe sorgen, sondern die 
herausströmenden. In jedem Fall wäre es wunder-
bar, wenn hier ein Geräuschniveau hergestellt wer-
den könnte, das es ermöglicht, dem Redner zu fol-
gen.  

Bitte schön, Herr Abgeordneter Aggelidis. Ich glau-
be, Sie können jetzt anfangen. 

Michael Aggelidis (LINKE): Frau Präsidentin, 
schönen Dank. – Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Werte Kolleginnen und Kollegen! Mit unse-
rem Antrag zur Verhinderung von Castortransporten 
aus Ahaus auch im Jahr 2011 schlagen wir vor, alle 
politischen, institutionellen und rechtlichen Mittel für 
dieses Ziel einzusetzen. Ich wiederhole: alle Mittel. 
Ich hoffe, Sie haben unseren Antrag gelesen. 

Insbesondere Punkt 11 zeigt, dass SPD und Grüne, 
die mit uns Linken in Bremen haargenau dasselbe 
verabschiedet haben, zustimmen müssen.  

Ich sage aber auch: nicht nur institutionelle Mittel. 
Daher zum Beispiel Ziffer 2 unseres Antrags. Mich 
konnte es nicht beruhigen, dass die Castoren im 
laufenden Jahr nicht rollen, auch wenn ich das be-
grüße. Unsere Aufgabe ist nicht, die Menschen ein-
zulullen, sondern sie wachzurütteln, damit die Be-
wegung gegen die AKWs und gegen die Atommüll-
transporte noch viel stärker wird. 

Es mag manchem von Ihnen seltsam erscheinen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir 
der Bewegung eine so große Bedeutung beimes-
sen. Aber einige von Ihnen, werte Kolleginnen und 
Kollegen, haben das vor nicht allzu langer Zeit ähn-
lich gesehen wie wir Linken heute. 

Die Grünen sahen früher in den sozialen Bewegun-
gen ihr Standbein und in den Parlamenten nur ihr 
Spielbein. Darin kam das Verständnis zum Aus-
druck, dass die Kraft zu fortschrittlicher Gesell-
schaftsveränderung nur aus der Entfaltung von soli-
darisch ausgerichteter Eigenaktivität und Selbstor-
ganisation in der Zivilgesellschaft diesseits des Insti-
tutionellen erwachsen kann. 

Noch 1990 hieß es im Vorwort zum Programm der 
Grünen zur Landtagswahl: NRW braucht Bewe-
gung. – Auf Seite 8 – ich darf das zitieren – hieß es: 
Doch wir sprechen offen aus, dass der Erfolg einer 
alternativen Politik davon abhängt, dass die Men-
schen nicht darauf vertrauen, dass politische Stell-
vertreter oder Stellvertreterinnen schon alles richten 
werden, sondern ihre Geschicke zunehmend in die 
eigenen Hände nehmen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Auch in dieser Hinsicht, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, führen wir Linken fort, was die 
Grünen einst an emanzipationsorientiertem Politik-

verständnis formuliert haben. Eine Regierung mit 
der Linken müsste die Interessen der Beschäftigten, 
der Erwerbslosen und der kommenden Generatio-
nen gegen die Macht des Kapitals durchsetzen. Ei-
ne solche Regierung müsste ihre vornehmste Auf-
gabe darin sehen, 

(Vorsitz: Präsident Eckhard Uhlenberg) 

alle diese Menschen, die keine Macht haben, die 
stets Opfer der Entscheidungen kleiner Minderhei-
ten und sogenannter Sachzwänge sind, systema-
tisch dafür zu mobilisieren, sich in die eigenen An-
gelegenheiten einzumischen. Nur so können die 
gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse zugunsten so-
lidarischer Lösungen nachhaltig geändert werden. 

Sehen Sie am vorliegenden Beispiel, werte Kolle-
ginnen und Kollegen der Regierungsparteien: Es 
genügt nicht, auf vorläufige Entscheidungen im insti-
tutionellen Rahmen zu verweisen. Im Gegenteil, das 
ist sogar kontraproduktiv. 

Entscheidend ist die Stärkung dieser eindrucksvol-
len Bewegung gegen den atomaren Wahnsinn, die 
sich seit der Laufzeitverlängerungsentscheidung der 
Bundesregierung entwickelt. 

Darum gehört zu unserem Antrag, dass die Men-
schen in diesem Land dazu ermutigt und aufgerufen 
werden, sich aktiv dem atomaren Wahnsinn und 
den Atommülltransporten entgegenzustellen, bis in 
der Politik niemand mehr wagt, an diesem Wahn-
sinn festzuhalten. – Ich danke Ihnen. 

(Beifall von der LINKEN – Armin Laschet 
[CDU]: Stammtischparolen!) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die CDU-Fraktion spricht der 
Abgeordnete Herr Dr. Geerlings.  

Dr. Jörg Geerlings (CDU): Sehr geehrter Herr 
Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! „Und täglich 
grüßt das Murmeltier“ – bei jeder Sitzung, bei der 
es um die Castoren geht! Obwohl das wenig mit 
den Kompetenzen der Landesgesetzgebung zu 
tun hat, werden hier immer wieder dieselben The-
men zur Sprache gebracht. Das macht es nicht 
besser; 

(Beifall von Josef Hovenjürgen [CDU]) 

denn welches Ergebnis hätte ein Beschluss, wie 
Sie ihn hier fassen wollen? Kein Ergebnis! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Ihr Antrag 
hat aber ein Positives. Er zeigt abermals Ihr frag-
würdiges Verhältnis zum Rechtsstaat 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

und Ihr Verständnis von wenig verantwortungsvol-
lem Handeln. Politik muss die Folgen ihres Han-
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delns mit in den Blick nehmen. Das tun Sie nicht. 
Sie haben beim Haushalt heute schon gezeigt, dass 
Sie Kurzzeithandeln wollen. Das tun Sie auch mit 
Ihrem jetzt in Rede stehenden Antrag. Mit diesem 
Antrag manifestieren Sie lediglich Ihr zweifelhaftes 
Rechtsstaatsverständnis. 

Die Bundesregierung hat erstmals ein umfassendes 
Energiekonzept vorgelegt, mit dem sie eine effizien-
te, klimaverträgliche und wettbewerbsfähige Ener-
gieversorgung verwirklichen will, die es weltweit so 
bisher in keinem Industrieland gibt. Das ist neu und 
bislang noch nie da gewesen. 

Das nenne ich verantwortungsvolles Handeln, weil 
klare langfristige Ziele formuliert sind – etwa ein An-
teil von 80 % erneuerbarer Energien bei der Strom-
erzeugung ebenso wie die Steigerung der Energie-
effizienz und die Reduzierung des Energiever-
brauchs. So macht man das! 

Im Energieland Nummer eins, in Nordrhein-
Westfalen, wird Energiepolitik aber nach rein ideo-
logischen Gesichtspunkten durchgeführt. Sie wollen 
„Castortransporte aus Ahaus auch 2011 verhin-
dern“, wie es in der Überschrift Ihres Antrags heißt. 
Sie wollen aber auch keine Transporte nach Gorle-
ben. Sie wollen überhaupt keine Transporte. 

Das ist verantwortungslos. Mit dieser Haltung schaf-
fen Sie faktisch ein Endlager in Ahaus. Das erklären 
Sie bitte einmal den Menschen! Wenn Ahaus 
gleichsam wie ein Nest vollläuft, muss irgendwann 
auch ein Abtransport erfolgen. Das Nest muss auch 
einmal geleert werden. 

Genauso führen Sie die Debatte um Castortrans-
porte. Jeder weiß, dass die Transporte auch unter 
einer rot-grünen Regierung durchgeführt wurden. 
Sie gehörten nämlich schon zur Politik unter den 
Herren Schröder und Trittin. Damals waren es aber 
noch gute Transporte. Jetzt ist das anscheinend 
anders. 

Sie von Grün, Rot und Dunkelrot wollen eine ver-
antwortungslose Politik betreiben, was man den 
Menschen mitteilen muss. Sie haben das Thema 
„Castor“ zu einem parteipolitischen Kampfthema er-
koren. Damit stellen Sie die Parteiinteressen vor die 
Interessen der Menschen und die Interessen des 
Landes. Das ist reiner Populismus. Die Transporte 
sind die Folge der Atomkraft der vergangenen Jahr-
zehnte, die vor allem unter alten Bundesregierun-
gen von Helmut Schmidt eingeführt wurde. Bei der 
Frage, wohin der Atommüll soll, verschließen Sie 
die Augen und wollen mit nichts etwas zu tun ha-
ben, obwohl Sie wissen, dass sich der Müll nicht 
einfach in Luft auflösen wird. 

Die Bundesregierung verschließt sich diesem The-
ma nicht. Sie macht die Arbeit, die Rot und Grün 
hätten machen müssen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Kern-
energie ist in Deutschland eine Brückentechnologie. 

Sie wird in absehbarer Zeit auslaufen. Man muss 
sie nicht befürworten, kommt aber schlecht daran 
vorbei, dass sie seit 40 Jahren betrieben wird. Han-
delt man verantwortungsbewusst, muss man sich 
auch Gedanken darüber machen, wohin die Abfälle 
kommen sollen, wie sie behandelt werden sollen 
und wie sie vor allem sicher gelagert werden sollen. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Diese Aufgabe kann man nicht einfach nachfolgen-
den Generationen hinterlassen. Das wäre verant-
wortungslos. 

Diese Bundesregierung steht wie alle Vorgängerre-
gierungen zu ihrer Verpflichtung, die angefallenen 
radioaktiven Abfälle zu entsorgen. 

Zur Erinnerung: Die Bezirksregierung Münster hat 
im November 2009 die Genehmigung erteilt, zwi-
schenzulagern. Die Aufbewahrung ist auf zehn Jah-
re befristet. Danach erlischt die Genehmigung. 

Rot-Grün hat 2001 das Atomenergie-Aus beschlos-
sen, ohne die Endlagerfrage zu lösen. Damit sind 
fast zehn Jahre verloren gegangen. 

Die Bundesregierung wird das jetzt mit ihrem Ener-
giekonzept korrigieren. Wir wollen regenerative 
Energien und brauchen noch eine Weile die Atom-
energie als Brückentechnologie, um den Umstieg zu 
finanzieren und Versorgungssicherheit zu schaffen. 
Daran führt nach heutigem Stand kein Weg vorbei. 
Alternativ können Sie ja einmal an Stammtischen 
über zu hohe Energiepreise diskutieren. Ich tue das 
gerne. 

(Beifall von Josef Hovenjürgen und Lutz Lie-
nenkämper [CDU]) 

Im Koalitionsvertrag von Rot-Grün heißt es: 

„Wir wollen Atomtransporte vermeiden, … Aus 
diesen Gründen wird die Landesregierung ihre 
Möglichkeiten nutzen, dass kein weiterer Atom-
müll ins Brennelementezwischenlager Ahaus 
verbracht werden muss.“ 

Dann müssten Sie also dem Antrag der Linken zu-
stimmen. Allerdings unterstützen Sie in Ihrem Koali-
tionsvertrag gleichermaßen eine Verlängerung der 
derzeitigen Zwischenlagerung. Dann könnten Sie 
ihn wiederum ablehnen. Bei einer Verlängerung 
spricht aber vieles für weitere Transporte. Oder wol-
len Sie ein Endlager schaffen? Da bin ich auf Ihre 
Ausführungen gespannt. 

Die vertraglich vereinbarte Lieferung der Elemente 
nach Russland muss auch durchgeführt werden. 
Russland muss seinen Müll grundsätzlich nun ein-
mal wieder zurücknehmen. Die vom Transport be-
rührten Bundesländer wurden zu Fragen der Siche-
rung am Genehmigungsverfahren beteiligt und ha-
ben keine Bedenken geltend gemacht. 



Landtag   15.12.2010 

Nordrhein-Westfalen 1618 Plenarprotokoll 15/19 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, reden Sie 
einmal mit den Menschen beispielsweise an einem 
Stammtisch über diesen Antrag! 

(Ralf Michalowsky [LINKE]: Ja, am Stamm-
tisch! Wir sind aber vor Ort! Sie Stamm-
tischpolitiker!) 

Dann erhalten Sie weniger Stammtischparolen als 
vielmehr eine realistische Einschätzung und mer-
ken, dass der Antrag der Linksfraktion an der Reali-
tät vorbeigeht. 

Woher haben Sie die Erkenntnis, dass die Seehä-
fen Hamburg und Bremen für Transporte nicht zur 
Verfügung stehen? Es handelt sich allenfalls um 
Willensbekundungen. Die Länder werden nach dem 
Atomgesetz beteiligt und können sich äußern. 

Die Linksfraktion verlangt ferner eine Veröffentli-
chung der Transporttermine und der Routen, auf 
denen der Transport erfolgen soll. 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Abgeordne-
ter, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Dr. Jörg Geerlings (CDU): Ich komme gleich zum 
Schluss. – Das wollen Sie doch nur für Aufrufe zum 
Schottern und ähnliche Rechtsverstöße nutzen. 

Die Linksfraktion will außerdem, dass die Kosten 
der Sicherung der Transporte durch die Beförderer 
übernommen werden. Nun, die Kosten der Beförde-
rung übernehmen diese. Kosten der Sicherung 
können dem Veranlasser übertragen werden. Da 
bin ich bei Ihnen. Veranlasser sind zum Beispiel Sie 
von der Linksfraktion mit Ihren rechtswidrigen Aufru-
fen zum Schottern und Ihrem denkwürdigen 
Rechtsstaatsverständnis. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Abgeordne-
ter, trotzdem muss ich Sie darauf hinweisen, dass 
Ihre Redezeit beendet ist. 

Dr. Jörg Geerlings (CDU): Ich komme zum 
Schluss. – Mit Ihrem Antrag schaffen Sie in Ahaus 
ein Endlager. Ihr Antrag ist fern der Realität, 
Volksverdummung und geht an der Problemlösung 
völlig vorbei. Sie haben keine Konzepte, sondern 
betreiben allein Polemik. Sie stehlen sich aus jeder 
Verantwortung – genauso wie Ihr faktischer Koali-
tionspartner Rot-Grün. Diesen Antrag muss man 
ablehnen. – Danke. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Dr. Geerlings. – Für die SPD-
Fraktion spricht der Abgeordnete Stotko. 

Thomas Stotko (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Werte Kolleginnen und Kollegen! Herr 
Dr. Geerlings, ich will Ihnen ganz ehrlich sagen, 
dass ich jetzt doch ein bisschen erstaunt bin; denn 
ich habe mir Ihre Worte „verantwortungsvolles 
Handeln“ und „So macht man das!“ gemerkt. Das 
sagen Sie an einem Tag, an dem wir aus den Me-
dien erfahren müssen, dass in der Asse im Ver-
gleich zum letzten Halbjahr doppelt so viel radioak-
tive Lösung austritt, nämlich 8 statt 4 Liter täglich, 
die unter anderem Caesium-137 enthält. 

(Zuruf von Dr. Jörg Geerlings [CDU]) 

Dort liegen mehr als 11.000 Fässer. Das Wasser 
kommt direkt mit dem radioaktiven Müll in Kontakt. 
Frontlader müssen das Ganze abladen. Trotzdem 
reden Sie im Zusammenhang mit Atompolitik über 
„verantwortungsvolles Handeln“ und sagen: „So 
macht man das!“ Das können Sie nicht ernst mei-
nen – nicht ernsthaft! 

(Beifall von der SPD)  

Ich sage Ihnen: Der Berg dort arbeitet, aber eben 
nicht die Bürokratie der Bundesregierung. Das ist 
genau das Kernproblem. Deshalb ist unser Koaliti-
onsvertrag auch richtig, den ich Ihnen gerne noch 
einmal ans Herz lege. Sie haben ja gerade schon 
einmal daraus zitiert. Ich zitiere ihn gerne auch noch 
einmal: 

„Aus diesen Gründen wird die Landesregierung 
ihre Möglichkeiten nutzen, dass kein weiterer 
Atommüll ins Brennelementezwischenlager Ah-
aus verbracht werden muss.“ 

Daran lassen Sie uns festhalten. Das ist vertrau-
ensvoll. Und so macht man das. Das will ich hier 
einmal deutlich sagen. 

Damit das klar ist: Diese SPD-Fraktion in diesem 
Landtag Nordrhein-Westfalen spricht sich ausdrück-
lich für eine Beibehaltung des Atomkonsenses aus, 
gegen eine Verlängerung der Laufzeiten und für 
den Ausstieg aus der Atomkraft aus, genau für das 
Gegenteil dessen, wofür Sie gerade gesprochen 
haben. Deshalb begrüßen wir auch den – ich beto-
ne – friedlichen 

(Zuruf von Bernhard Tenhumberg [CDU]) 

– cool bleiben! – Protest, der gegen Atomtransporte 
– im Übrigen auch gegen Stuttgart 21 – erfolgt. 
Denn die Themen Meinungsfreiheit und Versamm-
lungsfreiheit sind Themen, für die Sozialdemokra-
tinnen und Sozialdemokraten in diesem Land ihr 
Leben gelassen haben. Deshalb bringt es auch 
nicht viel, darüber ständig zu streiten. 

An die Fraktion Die Linken gerichtet muss ich sa-
gen: Es tut mir leid, aber – sofern Sie bis jetzt glaub-
ten, das würde ja gut passen – Ihr Antrag reicht weit 
über das Ziel hinaus. Sie wissen ganz genau, dass 
wir Atomtransporte nicht verhindern können. § 4 
Atomgesetz ist eindeutig. Wir halten uns an Verträ-
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ge, die die Bundesrepublik abgeschlossen hat. Das 
geht auch nicht anders. Wir können auch nicht 
glaubwürdig vertreten, dass das nicht machbar ist. 
Das werden die Menschen in diesem Land, das 
werden die Menschen in der Bundesrepublik nicht 
verstehen. 

Ganz ehrlich, ob Sie Initiativen in Bremen gut finden, 
ob Sie der Meinung sind, dass der Bund manche 
Dinge nicht zu Verschlusssachen erklären darf oder 
ob Sie eine Änderung des Atomrechts fordern – da 
gebe ich dem Kollegen wieder recht; 

(Zuruf von Dr. Jörg Geerlings [CDU]) 

bitte schön, Herr Dr. Geerlings, es ist ja nicht so, 
dass alles falsch gewesen wäre –: Das gehört in 
den Deutschen Bundestag. Da sitzen doch Ihre Kol-
leginnen und Kollegen. Stellen Sie den Antrag doch 
da! Diskutieren Sie ihn da! Sorgen Sie da dafür, 
dass die Abgeordneten im Deutschen Bundestag 
dafür stimmen. Ich hätte das schöner gefunden, 
denn in den nordrhein-westfälischen Landtag gehört 
das leider nicht. 

Ich finde es genauso schade, dass Sie im Antrag 
unter Ziffer 2 noch einmal diese Geschichte mit der 
Kriminalisierung aufgreifen. Das ist wieder der Re-
flex, den wir alle gar nicht wollen; es geht wieder um 
die Diskussion über die Frage Schottern, den Aufruf 
zu Gewalt und so weiter. In einem ist sich zumin-
dest ein Teil des Parlamentes mit der Mehrheit der 
Menschen in diesem Land einig: Wir wollen keine 
Atompolitik. Wir wollen auch diese gefährlichen 
Atomtransporte nicht, aber wir stehen zu unserer 
Verantwortung. 

Sie seitens der Linken vermitteln aber den Eindruck, 
wir könnten irgendetwas verändern. Die Mehrheits-
verhältnisse im Deutschen Bundestag sind anders, 
im Übrigen auch im Bundesrat. Wir haben dort kei-
ne Gestaltungsmehrheit.  

Ich hätte mir eine Ziffer 12 in Ihrem Antrag ge-
wünscht. Die Ministerpräsidentin Kraft hat gemein-
sam mit ihren sozialdemokratischen Kollegen ent-
schieden, gegen die Nichtbeteiligung des Bundesra-
tes zu klagen. Das wäre eine schöne Ziffer 12 gewe-
sen: Der Landtag dankt der Ministerpräsidentin und 
den anderen sozialdemokratischen Ministerpräsiden-
ten für deren Einsatz gegen die Atomkraft. – Wenn 
Sie schon so viele bundespolitische Ziffern haben 
wollen, wäre diese Ziffer nett gewesen. Sie hätte un-
sere Ministerpräsidentin getroffen. Sie ahnen schon: 
Leider geht Ihr Antrag übers Ziel hinaus. Deshalb 
müssen wir ihn leider ablehnen. 

(Beifall von der SPD)  

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Stotko. – Für die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen spricht der Abgeordnete Markert. 

Hans Christian Markert (GRÜNE): Herr Präsi-
dent! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es ist in 
der Tat so, wie es Herr Dr. Geerlings gesagt hat: 
Wir beschäftigen uns in fast jeder Plenarrunde mit 
Atompolitik. Das hat aber auch Gründe. Das hat 
zum einen mit der an sich unverantwortlichen 
Technologie zu tun. Gerade heute wieder konnten 
wir alle nachlesen, was in der Asse los ist. Das 
Wasser ist da viel mehr verstrahlt, innerhalb weni-
ger Wochen. Bei Biblis und Krümmel wieder ein 
Vorkommnis. Eine Gefahr für die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung und für die Bevölkerung hat 
natürlich zu keiner Zeit bestanden. Aber das zeigt, 
wie unverantwortlich diese Technologie ist.  

Zum anderen hat das etwas damit zu tun, dass es 
einen Atomdeal, einen schmutzigen Deal der Bun-
desregierung mit den großen Energiekonzernen 
gegeben hat. 

(Dr. Jörg Geerlings [CDU]: 2001. Das kann 
nur unter Rot-Grün gewesen sein!) 

Deswegen beschäftigen wir uns hier immer wieder 
zu Recht mit den atomaren Gefahren. Josef Hoven-
jürgen hat heute Morgen in anderem Zusammen-
hang gesagt, wir würden die Menschen ständig we-
gen der Atompolitik auf die Straße jagen. – Wir ja-
gen nicht die Menschen auf die Straße, sondern wir 
gehen zusammen mit Menschen auf die Straße, 
weil wir das Gefühl haben, dass diese Technologie 
unverantwortlich ist. Das ist ein demokratisches 
Grundrecht. Das ist ein Stück Verantwortung für un-
sere Kinder und Kindeskinder. 

(Beifall von der LINKEN) 

Zum heutigen Anlass: Der Antrag ist überschrieben 
mit: Auch 2011 keinen Atommüll von Ahaus. – Wir 
haben gemeinsam mit der Landesregierung gerade 
erfolgreich mit allen Initiativen zusammen im Land 
verhindert, dass dieser Transport nach Majak statt-
gefunden hat, den Sie heute noch einmal in dem 
Antrag aufgreifen. Wir haben es endlich auch ge-
schafft, dass der CDU-Vorsitzende, der Strahle-
mann, der Herr Röttgen, der in all diesen Debatten 
leider abtaucht, sich dieser Rechtsposition ange-
schlossen hat.  

Ich habe übrigens im Moment keinen Zweifel daran, 
dass er diese Rechtsposition auch im nächsten Jahr 
aufrechterhalten wird. Er hat nämlich schlicht und 
einfach keine Argumente. Er hat auch irgendwann 
keine Interviews mehr gegeben, als er gefragt wur-
de, wie er eigentlich zu diesem unverantwortlichen 
Transport angesichts der Situation in Majak steht. 

Ich möchte heute allerdings weniger darüber reden, 
was schon verhindert ist, nämlich ein Transport von 
Ahaus weg. Ich würde gerne darüber reden, was 
noch droht, nämlich neue Transporte nach Ahaus 
hin. Da drohen reichlich Transporte. Die gilt es, ge-
meinsam zu verhindern. Denken Sie beispielsweise 
daran, welche Transporte wir in den nächsten Jah-
ren aus Jülich vor uns haben. Da drohen nach An-
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gaben der Betreiber der Anlage in Jülich 80 bis 120 
Castortransporte. 

(Zuruf von Minister Ralf Jäger) 

– Der Innenminister ruft mir gerade zu, es wären im 
Zweifel sogar 152 Transporte. Wenn ich mir das 
überlege, dann war es doch genau richtig, dass die-
se Landesregierung, diese Koalition vereinbart hat, 
alle Castortransporte, wo immer es geht, zu verhin-
dern. 

Dann muss ich auch dem Kollegen Stotko wider-
sprechen. Wir haben in der Tat Möglichkeiten, sol-
che Transporte zu verhindern. Aber wir haben auch 
die Notwendigkeit, mit der Bundesregierung ins Ge-
spräch zu kommen. In Jülich sind die Eigentums-
verhältnisse so, dass wir 10 % an Anteilen halten 
und 90 % beim Bund liegen. Ich habe die große 
Hoffnung, dass Herr Röttgen nicht in die Geschichte 
als der CDU-Landesvorsitzende eingehen will, der 
zwar nie im Parlament war, der aber dafür verant-
wortlich ist, dass 152 Castortransporte stattgefun-
den haben.  

Deswegen werden wir auch im nächsten Jahr alle 
Kraft darauf verwenden, dass es keine Castortrans-
porte gibt. Ich erinnere in diesem Zusammenhang 
noch einmal an den Beschluss der Innenminister-
konferenz. Wir werden alles dafür tun, unseren Un-
mut demokratisch, friedlich zu äußern und praktisch 
hier im Parlament die Grundlagen dafür zu schaffen, 
dass der atomare Spuk in Nordrhein-Westfalen, in 
Jülich, aber auch an anderen Stellen, endgültig auf-
hört. – Herzlichen Dank.  

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von der LINKEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter. – Für die FDP-Fraktion hat der Ab-
geordnete Brockes das Wort.  

Dietmar Brockes (FDP): Herr Präsident! Herr Kol-
lege Markert, wenn Sie gerade hier behauptet ha-
ben, dass der Bundesumweltminister sich wegdu-
cken würde, dann unterhalten Sie sich doch lieber 
einmal mit Ihrer Kollegin, Frau Schneckenburger, 
die heute noch deutlich gemacht hat, dass sie 
doch nicht möchte, dass der Umweltminister hier in 
den Landtag nach Nordrhein-Westfalen kommt, 
um die Position der Bundesregierung darzulegen. 
Da haben Sie auf einmal zusammen mit der SPD 
kalte Füße bekommen, weil Sie befürchten, dass 
er Ihnen deutlich macht, wie die Bundesregierung 
mit der Kernenergie verantwortungsvoll umgeht.  

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich komme nun zum An-
trag.  

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Abgeordne-
ter Brockes, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Markert?  

Dietmar Brockes (FDP): Ich habe doch noch gar 
nicht richtig begonnen.  

Präsident Eckhard Uhlenberg: Ich frage ja nur.  

Dietmar Brockes (FDP): Aber bitte schön. 

Hans Christian Markert (GRÜNE): Herzlichen 
Dank, Herr Brockes. Sehr freundlich von Ihnen. – 
Ich hatte die FDP häufig so erlebt, dass sie sich für 
Effizienz und schlanke Verwaltungsstrukturen ein-
setzt. Sind Sie mit mir der Meinung, dass, wenn 
sich ein Thema augenscheinlich erledigt hat, man 
das Hohe Haus und seine Ausschüsse dann nicht 
mehr mit diesem Thema beschäftigen sollte? Denn 
das ist der Grund, warum der Termin von Herrn 
Röttgen für erledigt erklärt wurde.  

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Abgeordne-
ter Brockes.  

Dietmar Brockes (FDP): Herr Kollege Markert, 
von Herrn Röttgen wurde das nicht für erledigt er-
klärt. Er hat seine Bereitschaft bekundet, hierher-
zukommen. Sie haben eben selbst deutlich ge-
macht, dass uns das Thema noch weiter beschäf-
tigen wird. Von daher sehe ich nicht, dass es obso-
let ist. Ich glaube, Sie haben die Sorge, dass die 
Bundesregierung dies doch zum Anlass nehmen 
könnte, um den Menschen deutlich zu machen, 
wie sorgfältig man mit dem Problem umgeht.  

Jetzt aber doch zum Antrag. Denn dieser Antrag 
macht deutlich, warum, meine Damen und Herren, 
die Linkspartei auch weiterhin vom Verfassungs-
schutz beobachtet wird und auch beobachtet wer-
den muss. Ich zitiere aus dem Antrag: 

„Es liegt im Interesse des Landes, dass der 
Transport von Castoren durch NRW so weit wie 
möglich erschwert oder gar behindert wird.“ 

Wenn man dann weiterliest und die Verharmlosun-
gen und Legalisierungen des sogenannten Schot-
terns, dem Sie hier wieder zwischen den Zeilen das 
Wort reden, liest, so muss man schon feststellen, 
dass die Linkspartei noch nicht im Rechtsstaat an-
gekommen ist, Frau Kollegin Beuermann.  

(Beifall von der FDP – Bärbel Beuermann 
[LINKE]: Hatten Sie eine Kristallkugel, dass 
Sie darin lesen konnten?)  

Aber nun kurz zum Inhalt. Der Antrag ist insofern 
obsolet und veraltet, als der Bundesumweltminister 
bereits einen Tag, bevor Sie Ihren Antrag einge-
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reicht haben, angekündigt hat, dass der Transport 
nicht stattfinden wird, weil es aufgrund der Situation 
vor Ort erhebliche Sicherheitsbedenken gibt.  

Insofern, meine Damen und Herren von der Links-
partei, ist dieser Antrag wirklich obsolet. Sie reiten 
wieder einmal ein totes Pferd. Daher und weil noch 
vieles Weitere in Ihrem Antrag falsch ist, kann ich es 
mir schenken, zusätzliche Argumente vorzutragen.  

Stattdessen schenke ich die verbliebenen 2:45 Mi-
nuten den Kollegen der SPD-Fraktion für ihre heuti-
ge Weihnachtsfeier. Nutzen Sie die Zeit, denn ich 
glaube, nüchtern werden Sie Ihren Gesetzen mor-
gen nicht die Zustimmung geben können. – Vielen 
Dank. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Brockes. – Für die Landesregierung 
hat das Wort Herr Minister Jäger.  

Ralf Jäger, Minister für Inneres und Kommunales: 
Herzlichen Dank. – Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Wir wissen nicht, ob 
es die Furcht vor Knecht Ruprecht war, aber der 
Sache wegen war es gut: Am Nikolaustag hat der 
Bundesumweltminister endlich Einsicht gezeigt 
und den Atommülltransport aus dem Zwischenla-
ger Ahaus nach Russland gestoppt. Ich sage dazu: 
Besser spät als nie.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Jetzt hat auch Herr Röttgen erkannt, dass die Vo-
raussetzungen für eine schadlose Verwertung der 
Brennelemente in der Wiederaufbereitungsanlage in 
Majak nicht gegeben sind. Diesen Transportstopp 
begrüßen wir in Nordrhein-Westfalen ausdrücklich. 
Wir haben auch von Anfang an gesagt, es gibt der-
zeit kein verantwortbares Transport- und Entsor-
gungskonzept für Atommüll in Deutschland. Des-
halb haben wir uns von Anfang an gegen diese ge-
planten Transporte ausgesprochen.  

Damit liegen wir übrigens ganz auf der Linie mit den 
Ländern Hamburg und Bremen. Beide Länder leh-
nen diesen Transport über ihre Häfen ab. Damit gibt 
es zurzeit keine Route, die rechtlich sicherstellt, 
dass diese Transporte aus Ahaus nach Majak über-
haupt stattfinden können.  

Herr Dr. Geerlings, da ist über Ihre Rede durch das 
Handeln von Herrn Röttgen offensichtlich die Zeit 
hinweggegangen. Ich darf Sie nur darauf aufmerk-
sam machen, dass diese unsere Position des Lan-
des Nordrhein-Westfalen bei der Herbstkonferenz 
der Innenminister und Innensenatoren eingebracht 
worden ist. Dort ist einstimmig festgestellt worden, 
dass Maßstab für die Atomtransporte die Sicherheit 
der Menschen sein müsse. Damit waren wir mit un-
serer NRW-Position außerordentlich erfolgreich.  

Ich sage ganz deutlich: Es kann nicht sein, dass wir 
Atommüll von Ahaus nach Russland transportieren, 
ohne die gleichen hohen Maßstäbe für die Sicher-
heit der Menschen anzulegen, wie sie in Ahaus gel-
ten. Es ist richtig, keine Transporte in Länder mit 
unsicheren Mülllagerungen zuzulassen. Der Bund 
muss schnellstens für eine sichere Lösung für diese 
Transporte sorgen, besser noch, sie ganz unterbin-
den.  

Herr Brockes, Ihr Angebot von 2:45 Minuten möchte 
ich gerne insofern überbieten, als mir noch drei Mi-
nuten zur Verfügung stehen. Aber ich garantiere 
Ihnen, die Weihnachtsfeier der SPD-Fraktion wird 
so verlaufen, dass wir morgen mit noch mehr Enga-
gement und noch mehr Ideenreichtum und noch 
mehr Kreativität in den Tag gehen werden. Das 
werden Sie dann im Laufe des Tages zu spüren be-
kommen, Herr Brockes.  

(Dietmar Brockes [FDP]: Ich habe es be-
fürchtet!) 

Insgesamt ist festzustellen, dass es keine aktuellen 
Planungen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der 
Linken, die einen Atomtransport für 2011 vorsehen, 
gibt. Es gibt keine Ausweichrouten. Es gibt 
schlichtweg kein verantwortliches Transport- und 
Routenkonzept. Alle Innenminister, auch die der B-
Länder, sind der Auffassung – inzwischen ist das 
offensichtlich bis zu Herrn Röttgen vorgedrungen –, 
dass eine sichere Endlagerung in Majak nicht statt-
finden kann. Wenn es nach uns und mir persönlich 
geht, werden dorthin auch keine Transporte stattfin-
den. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Minister Jäger. – Mir liegen keine weiteren Wort-
meldungen vor. Wir sind damit am Schluss der Be-
ratungen. 

Die antragstellende Fraktion Die Linke hat um direk-
te Abstimmung gebeten. Wir kommen somit zur Ab-
stimmung über den Inhalt des Antrags Drucksa-
che 15/850. Wer dem seine Zustimmung geben 
kann, bitte ich um das Handzeichen. – Danke 
schön. Das sind die Ja-Stimmen. Wer stimmt mit 
Nein? – Wer enthält sich? – Damit ist dieser Antrag 
mit den Stimmen der CDU-Fraktion, der SPD-
Fraktion, der FDP-Fraktion, der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen abgelehnt worden bei Zustimmung 
der Fraktion Die Linke. 

Wir kommen zu:  

8 Persönlichkeitsrechte von Studierenden stär-
ken – Arzt-Patient-Geheimnis muss auch ge-
genüber dem Prüfungsamt gelten 
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Antrag 
der Fraktion der CDU und 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 15/848 

Entschließungsantrag  
der Fraktion DIE LINKE 
Drucksache 15/926 

Ich eröffne die Beratung. – Für die CDU-Fraktion 
hat Herr Prof. Dr. Dr. Sternberg das Wort. 

Prof. Dr. Thomas Sternberg (CDU): Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Anfang Au-
gust wandte sich eine Fachschaftsvertreterin der 
Pädagogik aus Münster an Abgeordnete aus allen 
Fraktionen hier im Hause mit einer Frage, die mir 
spannend erschien und die ich deshalb aufgegrif-
fen habe. Es ging darum, dass es in Münster in 
Prüfungsämtern nicht ausreicht, ein ärztliches At-
test vorzulegen, sondern auch die Symptome an-
zugeben seien. 

Ich habe mich darum gekümmert. Das war zur Hoch-
Zeit der Erregung über Google Streetview sowie da-
tenschutzrechtlicher Diskussionen. Mich hat immer 
schon gewundert, dass wir in Deutschland sehr sen-
sibel sind, wenn es um Daten geht, die ich für relativ 
unproblematisch halte wie zum Beispiel die Adresse 
oder die Außenfront meines Hauses. Wenn es aber 
um wirklich delikate Daten geht – Gesundheitsdaten 
sind wahrscheinlich das persönlichste, was es gibt –, 
gibt es eine erstaunlich mangelnde Sensibilität. 

Dass medizinische Daten an Nichtärzte zur Kontrol-
le gegeben werden, ist problematisch. Wer beurteilt 
das eigentlich? Das Ganze kann erhebliche Konse-
quenzen haben. Wird das Attest nicht anerkannt, 
kann das bis zur Exmatrikulation Studierender ge-
hen. 

Ich hatte den Eindruck, dass zwei Gruppen sehr 
genau wussten, um was es bei dieser Frage geht: 
Die eine Gruppe sind die Ärzte, für die es um Ange-
legenheiten geht, die der ärztlichen Schweigepflicht 
unterliegen, aber an Nichtärzte weitergegeben wer-
den. Die andere Gruppe sind die Arbeitgeber. Sie 
werden sicherlich schon einmal die Erfahrung ge-
macht haben, wie es ist, wenn ein „gelber Schein“ 
angezweifelt wird. Das rate ich niemandem. Das ist 
im Übrigen auch streng verboten. Für so etwas gibt 
es nämlich ein amtsärztliches Verfahren. 

Am 22. September habe ich daraufhin eine Kleine 
Anfrage gestellt. Genau einen Monat später, am 22. 
Oktober, kam eine etwas unbefriedigende Antwort 
darauf, in der von „keiner zu weit gehenden Offen-
barung des Gesundheitszustandes“ die Rede war. 
Das Ministerium werde eingreifen, sofern sich das 
erforderlich erweise. 

Dazu gab es Parallelen aus dem Dienstrecht, die 
nicht zutreffend sind. Es hieß, man solle Gespräche 
mit dem jeweiligen Studenten führen. 

Die Frage zog dann aber Kreise: Leiter eines Prü-
fungsamtes, Ärzte! Die Kammerversammlung der 
Ärztekammer Nordrhein hat am 20.11. das Thema 
auf der Tagesordnung gehabt und die Landesregie-
rung aufgefordert, diese diskriminierende Praxis 
schnellstmöglich zu beenden. 

Worum geht es, liebe Kolleginnen und Kollegen? 

(Der Abgeordnete hält ein Schriftstück hoch.) 

Ich habe hier einen solchen Bogen mitgebracht. 
Dort gibt es ein Namens- und Adressfeld. Es gibt 
ein Feld, in das der Arzt die Dauer der Prüfungsun-
fähigkeit, Termine der ärztlichen Behandlung, Art 
und Umfang der Erkrankung unter Angabe der auf-
grund der eigenen Wahrnehmung des Arztes abge-
gebenen Tatsachenfeststellung einträgt. Dann 
kommt ein Feld „Symptome der festgestellten Er-
krankung“ sowie „Unterschrift des Arztes“. Darunter 
steht „Prüfungsausschuss anerkannt/nicht aner-
kannt“. Genau darum geht es: Wie ist es mit einer 
solchen Anerkennung? Kann das ein Nichtarzt wirk-
lich machen?  

Meine Damen und Herren, wer will beurteilen, ob 
ein Kribbeln im linken Arm ein Rücktrittsgrund ist 
oder nicht? Ich möchte gerne einmal denjenigen 
sehen, der das auf sich nehmen will, wenn er kein 
Arzt ist. 

Es gibt schon erste Erfolge aus den Universitäten. 
Man hat eingesehen, dass es klarere Vorschriften 
geben muss. Es geht natürlich darum, Missbrauch 
zu beseitigen. Man sollte aber Studierenden – ers-
tens – nicht generell Schummelei unterstellen, und 
man sollte Ärzten – zweitens – nicht generell unter-
stellen, sie würden Gefälligkeitsatteste ausstellen. 
Wenn man Zweifel hat, gibt es dafür ein Verfahren: 
Vertrauensarzt, Amtsarzt und an den Unis meinet-
wegen auch die Universitätsklinik, die man aufsu-
chen muss, um das zu klären. Nur: So wie geschil-
dert, kann es nicht, gehen.  

Ich freue mich, dass es jetzt zu einem Antrag ge-
kommen ist, und bitte um Zustimmung. – Danke 
schön. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Prof. Sternberg. – Für die FDP-Fraktion hat der 
Abgeordnete Hafke das Wort. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Das Arzt-Patienten-Geheimnis ist zu Recht ein ho-
hes Gut in unserer Gesellschaft. Selbstverständ-
lich gilt das auch im Arbeitsleben. Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer müssen ihrem Arbeitgeber 



Landtag   15.12.2010 

Nordrhein-Westfalen 1623 Plenarprotokoll 15/19 

 

nicht mitteilen, warum sie krankheitsbedingt fehlen. 
Es reicht die Krankheitsbescheinigung eines Arz-
tes. Das ist meines Erachtens auch richtig so. 
Krankheiten sind ein sensibles Thema, das unmit-
telbar in den schützenswerten Persönlichkeitsbe-
reich des Einzelnen fällt. Das hat auch gute Grün-
de. 

Einen grippalen Infekt kann ich vielleicht noch ohne 
Probleme mit meinem Chef diskutieren. Anders 
sieht das bei schweren Erkrankungen oder tabui-
sierten Krankheiten aus. Psychische Erkrankungen 
sind in unserer Gesellschaft zum Beispiel noch stark 
tabuisiert. Das ist schlimm. Aber umso wichtiger ist 
es, dass der Einzelne ein Recht auf Schutz des 
Arztgeheimnisses hat. 

Bei den Studierenden sieht das leider anders aus. 
Viele Prüfungsordnungen enthalten Bestimmungen, 
die dem Persönlichkeitsrecht widersprechen. Stu-
dierende werden gezwungen, ihre Diagnose offen 
zu legen, wenn sie krankheitsbedingt von einer Prü-
fung zurücktreten. Diese Diagnose wird dann von 
den Mitarbeitern der Prüfungsämter nicht nur gele-
sen, sondern auch geprüft. Das heißt: Medizinische 
Laien begutachten ärztliche Atteste und entschei-
den über deren Zulässigkeit. Das ist nicht richtig. 

Ich möchte noch einmal auf den Vergleich mit ei-
nem Arbeitsverhältnis zurückkommen: Hier ist, wie 
gesagt, die Information über den Gesundheitszu-
stand geschützt. Sogar noch mehr: Eine Regelung 
im Arbeitsvertrag, nach der eine Offenlegung erfol-
gen muss, wäre unwirksam. Aber die Prüfungsord-
nungen sehen eine Offenlegung vor. Mir ist nicht 
ersichtlich, warum die Persönlichkeitsrechte der 
Studierenden weniger geschützt sein sollten als die 
eines Arbeitnehmers. 

(Beifall von der FDP) 

Wir wissen ja, was dahintersteckt, und das ist nicht 
richtig. Das ist die Sorge, dass sich Studierende 
missbräuchlich krankschreiben lassen. Man muss 
sagen, dass das manchmal vorkommt, wie auch 
Montage und Freitage beliebte Tage des Kranks-
eins im Arbeitsleben darstellen. Missbrauch gibt es 
leider immer und überall. Deshalb besteht die Mög-
lichkeit, einen Amts- oder Vertrauensarzt hinzuzie-
hen, wenn berechtigte Zweifel bestehen.  

Aber mir ist auch ganz wichtig, zu sagen: Wir dürfen 
die Studierenden nicht unter Generalverdacht stel-
len. Ein noch so hoher Krankheitsstand würde den 
Eingriff in die Persönlichkeitsrechte nicht rechtferti-
gen. Noch einmal: Das Arzt-Patienten-Geheimnis ist 
ein hohes Gut. Mit hohen Gütern ist es so: Entwe-
der sie gelten allgemein und für jeden mit sehr 
strengen Ausnahmen, oder sie gelten nicht allge-
mein und sind damit gefährdet. Dessen sollten wir 
uns bewusst sein.  

(Beifall von der FDP und von Gunhild Böth 
[LINKE]) 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, 
Probleme und Missstände sollten gelöst werden, 
wenn sie erkannt sind. Wir haben sie erkannt. Des-
wegen sollten wir hier im Parlament auch eine ent-
sprechende Lösung finden. Das von uns angespro-
chene Problem könnte schnell und einfach gelöst 
werden.  

Das Ministerium sollte die Hochschulen anweisen, 
die Prüfungsordnungen auf die problematischen 
Regelungen zu überprüfen. Möglich wäre auch ein 
Muster oder ein Formulierungsvorschlag. Diese 
könnte das Ministerium den Hochschulen an die 
Hand geben. 

Eines ist jedenfalls klar: Die bestehende Rechtslage 
reicht vollkommen aus. Eine Änderung des Hoch-
schulfreiheitsgesetzes ist unserer Meinung nach 
nicht erforderlich. Mehr Durchgriffsrechte braucht 
das Ministerium nicht. Die Durchgriffsrechte, die 
früher bestanden haben, haben dies im Übrigen 
auch nicht verhindert. Das dokumentieren die teil-
weise schon über zehn Jahre alten Regelungen un-
übersehbar. 

Damit komme ich zu dem Entschließungsantrag der 
Linken. Dass Sie unser Anliegen teilen, ist natürlich 
erfreulich. Aber Sie fordern genau das, was ich 
auch von SPD und Grünen erwarte: Sie nutzen das 
Thema, um mehr Durchgriffsrechte durch die Hinter-
tür für das Ministerium zu schaffen. Ich sage das 
noch einmal ganz deutlich: Das ist bei diesem An-
liegen nicht nötig. Das können wir ganz ohne Ge-
setzesänderungen erreichen. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Das verstehe ich nicht!) 

Und es ist natürlich grundsätzlich falsch, weil Sie 
das Hochschulfreiheitsgesetz rückabwickeln wollen. 

(Beifall von Ralf Witzel [FDP]) 

Deshalb kann ich der Landesregierung nur sagen: 
Benutzen Sie unseren Antrag nicht als Alibi, um die 
Autonomie und Freiheit der Hochschulen wieder 
einzuschränken.  

Noch einmal: Das gegenseitige Zuschieben von 
Säumnissen wäre hier meines Erachtens wirklich 
fehl am Platze. Die Studierenden wird das jedenfalls 
nicht interessieren, und um diese geht es ja hier. 
Deshalb hoffe ich auf eine sachliche Diskussion und 
gute Beratung im Ausschuss. Ich glaube auch, dass 
wir hier schnell zu einer guten Lösung kommen 
können. Im Grundsatz sind wir uns – hoffentlich – 
alle einig. – Vielen Dank.  

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Hafke. – Für die SPD-Fraktion 
spricht der Abgeordnete Schultheis. 

Karl Schultheis (SPD): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Da-
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men und Herren! In Anbetracht der Zeit nur einige 
wenige Anmerkungen zu diesem Thema, das hier 
vonseiten der CDU und auch der FDP auf die Ta-
gesordnung gesetzt worden ist.  

Ich muss für meine Fraktion feststellen, dass Sie 
im Moment auf der Suche nach Defiziten sind, die 
sich durch Ihre Gesetzgebung verschärft haben. 
Insofern haben Sie das Thema eben selbst ange-
sprochen. Ihr Antrag kritisiert die Bestimmung des 
NRW-Hochschulgesetzes in § 64, wo gerade das, 
was Herr Prof. Sternberg zum Formblatt vorgetra-
gen hat, vorgegeben ist. Das ist ein Gesetz, das Sie 
selbst hier auf den Weg gebracht haben. Wenn Sie 
dies ändern wollen, müssen Sie natürlich auch in 
die Autonomie der Hochschulen eingreifen und ver-
bindliche Regelungen treffen. Das geht nicht an-
ders. 

Wir müssen aber gleichzeitig feststellen, dass es 
sich bei den Beschwerden, die es sicherlich gibt, 
Herr Hafke und Herr Prof. Sternberg, nicht um ein 
Massenphänomen handelt, dass wir also keine gro-
ße Anzahl an Beschwerden vorliegen haben.  

Es geht darum, nicht nur das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung, sondern auch andere 
Rechtsgüter in diesem Verwaltungsverfahren ge-
geneinander abzuwägen. Darüber werden wir uns 
auch im Ausschuss auseinandersetzen müssen, 
was schlussendlich in der Abwägung der einzelnen 
Rechtsgrundsätze die richtige Dosierung ist. 

Wir konnten feststellen – und haben die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung auch 
nochmals entsprechend befragt –, dass bisher, was 
die Wahrnehmung der Rechtsaufsicht gegenüber 
den Hochschulen angeht, keine Konflikte entstan-
den sind, dass ganz im Gegenteil das Ministerium 
gerade hier moderierend gewirkt hat und die Kon-
fliktfälle auch in der Vergangenheit gelöst werden 
konnten. 

Meine Damen und Herren, grundsätzlich wird sich 
die SPD-Fraktion einer Diskussion im Ausschuss 
natürlich nicht verschließen. Schlussendlich werden 
wir dann, wenn es darum geht, das NRW-
Hochschulgesetz zu novellieren, diesen Sachverhalt 
auch noch einmal bewerten müssen: ob es nicht 
bessere Regelungen gibt als in dem Gesetz, das 
Sie hier mehrheitlich beschlossen haben.  

(Marcel Hafke [FDP]: Im Antrag steht es!) 

– Es geht jetzt um die konkrete Formulierung des 
§ 64 im gültigen NRW-Hochschulgesetz, wo deut-
lich formuliert ist, dass die Symptome einer Krank-
heit im Endeffekt umgangssprachlich aufgeführt 
werden müssen. Darüber, ob das erforderlich ist, 
kann man sich sicherlich unterhalten. Ich würde das 
aber nicht über die Köpfe derjenigen, die betroffen 
sind, tun, nämlich über die Köpfe der Studierenden 
hinweg, und auch nicht über die Köpfe derjenigen in 
den Hochschulen, die Prüfungen organisieren müs-
sen. Denn es stellt sich die Frage, ob nicht die Zahl 

der Konfliktfälle, in denen der Amtsarzt einbezogen 
werden muss, in einem Maße ansteigen wird, dass 
das überhaupt nicht mehr zu bewältigen ist. Wenn 
wir das gleichzeitig in den Kontext der neuen Studi-
enorganisation insbesondere für Bachelorstudien-
gänge stellen, wo die Prüfungsleistungen ja in be-
stimmten Zeitabständen erbracht werden müssen, 
könnte das zu Komplikationen führen.  

Nochmals: Wir sind offen, was diese Frage angeht. 
Wenn wir eine bessere Lösung finden, werden wir 
in der ersten Runde der Beratung Ihres Antrages 
und auch des Antrages der … 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Abgeordne-
ter, würden Sie noch eine Wortmeldung von Herrn 
Dr. Romberg zulassen? 

Karl Schultheis (SPD): Ja, gerne. 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Bitte schön, Herr 
Dr. Romberg. 

Dr. Stefan Romberg
*)
 (FDP): Vielen Dank. – Lie-

ber Herr Kollege Schultheis, vielleicht könnten Sie 
mir noch einmal erklären – denn das ist mir jetzt 
nicht klar geworden –, inwieweit Sie die Möglich-
keit sehen, dass sich Laien, nämlich Prüfungsaus-
schüsse, über Bescheinigungen von Profis, über 
Symptome, die von Ärzten festgestellt wurden, ein 
fachgerechtes Urteil bilden können. 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Herr Abgeordne-
ter. 

Karl Schultheis (SPD): Herr Romberg, meiner Er-
fahrung nach gilt das auch in anderen gesellschaft-
lichen Bereichen. Um ein extremeres Beispiel zu 
nennen: die Bewertung von Gutachten bei Gericht. 
Dort entscheiden Richter, die nicht Ärzte sind, dar-
über, wie ein Gutachten in die Urteilsfindung ein-
bezogen wird oder auch nicht. Oder wenn es um 
Beförderungen geht und darum, ob jemand fähig ist, 
eine bestimmte Funktion zu übernehmen – in all 
diesen Fällen entscheiden Personen, die nicht ärzt-
lich ausgebildet sind in der Bewertung dieser medi-
zinischen Gutachten bzw. Atteste im Einzelfall.  

(Dr. Stefan Romberg [FDP]: Also ein Tribu-
nal!) 

– Nein, es ist kein Tribunal. Das sind Regeln, die 
dieser Staat braucht. Es gibt einen Unterschied zwi-
schen Liberalität – der ich ja auch anhänge – und 
Libertinage.  

(Heiterkeit von Gunhild Böth [LINKE]) 

Das setzt ja voraus, dass es auch Regeln gibt, auf 
die wir uns einigen. 
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Es kann sein und ist auch sicherlich richtig, dass 
man die Regeln ab und zu daraufhin überprüft, ob 
sie noch die richtigen sind. Da bin ich ja auf Ihrer 
Seite. Aber da es ohne Regeln nicht geht und da es 
auch Verbindlichkeiten in Prüfungsverfahren geben 
muss, solange es Prüfungsverfahren gibt – es hat ja 
niemand von Ihnen beantragt, diese aufzuheben; 
das wäre ja eine Alternative –, muss es auch diese 
Vorgaben geben. 

Meine Damen und Herren, ich möchte die Zeit hier 
nicht in vollem Maße ausnutzen, aber noch einmal: 
Wir sind gerne bereit, die Diskussion dazu zu füh-
ren. Die Novelle des NRW-Hochschulgesetzes wird 
eine gute Gelegenheit sein, eine Entscheidung dar-
über zu treffen, ob wir eine bessere Lösung finden. 
Sie sind herzlich dazu eingeladen. Wir stimmen der 
Überweisung zu. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN – 
Vereinzelt Beifall von der LINKEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Herr 
Abgeordneter Schultheis. – Für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen hat Frau Dr. Seidl das Wort. 

Dr. Ruth Seidl (GRÜNE): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, vom Grund-
satz her sind wir uns bei diesem Thema einig. Was 
die juristische Grundlage Ihres Antrags angeht, 
Herr Sternberg und Herr Hafke, bewegen Sie sich 
auf einer sehr unseriösen Grundlage oder haben 
zumindest schlecht recherchiert.  

Juristisch ist die Abfrage von Symptomen zur Be-
urteilung der Prüfungsunfähigkeit nämlich durch 
die Prüfungsausschüsse abgesichert. Wir haben 
da noch einmal nachgesehen. Dies ergeben so-
wohl diverse Rechtsgutachten als auch ein Be-
schluss des Bundesverwaltungsgerichts. Das 
muss man schon akzeptieren. Wir wissen, dass 
dieses Problem in vielen Bundesländern aufge-
taucht ist und viele der Studierenden protestiert 
haben, während das Bundesverwaltungsgericht 
gesagt hat: Es ist aber so. 

(Zuruf von der CDU: Das ist falsch!) 

Daraus geht hervor, dass Ärztinnen oder Ärzte die 
Prüfungsunfähigkeit nicht selbst attestieren können. 
Sie können nur die allgemein verständliche Grund-
lage für die Beurteilung liefern. Die Beurteilung 
selbst muss letztlich vom Prüfungsausschuss vor-
genommen werden. Das ist so. Es handelt sich hier 
also ganz klar um eine andere Rechtslage als bei 
der Krankschreibung in Arbeitsverhältnissen. Nach 
einschlägigen Bewertungen und Entscheidungen 
der Rechtsprechung ist bei dem von Ihnen kritisier-
ten Verfahren an unseren Hochschulen nämlich ge-
nau die Verhältnismäßigkeit zwischen dem An-
spruch auf informationelle Selbstbestimmung und 
der Pflicht zur Offenlegung der Krankheitsgründe 

sichergestellt. Genau das ist so in dem Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts formuliert worden. 

Demnach liegt es auch nicht in der Macht der Lan-
desregierung, wie Sie es in Ihrem Antrag fordern, 
den Hochschulen die verbindliche Vorgabe zu ma-
chen, von diesen Regelungen abzusehen – und 
schon gar nicht über das Mittel der Rechtsaufsicht, 
wie Sie das hier vorschlagen. Da ist die Grundlage, 
von der Sie ausgehen, tatsächlich nicht ganz seriös.  

Ich kann deshalb nicht umhin, Ihnen vorzuschlagen, 
erst einmal zu recherchieren und nachzusehen, be-
vor Sie mit Ihren Anträgen vorpreschen. An die Ad-
resse der Linken: Preschen Sie nicht einfach kopf-
los hinterher. Sie haben den Antrag der CDU ja nur 
umformuliert und noch einmal dieselben Forderun-
gen gestellt und bewegen sich auf derselben recht-
lich unseriösen Grundlage. 

(Gunhild Böth [LINKE]: Ich erkläre gleich die 
Unterschiede!) 

Nun ist aber die juristische Situation die eine Seite. 
Auf der anderen Seite kann ich gut verstehen – das 
sehe ich genauso wie Sie –, dass sich Studierende 
diskriminiert fühlen, wenn sie gegenüber Dritten ihre 
Krankheitssymptome offenlegen müssen und dann 
auch noch, wie eben gesagt, Laien an der Uni aus 
der Gefühlslage darüber befinden, ob diese die 
Nichtteilnahme an einer Prüfung rechtfertigen. Das 
ist vollkommen klar. Ähnlich sieht das ja auch die 
Ärztekammer Nordrhein, die darauf pocht, das Arzt-
Patienten-Geheimnis auch an den Hochschulen zu 
wahren, und die Landesregierung sehr deutlich da-
zu auffordert, diese Praxis abzustellen. 

Vor diesem Hintergrund sollte sowohl der Landtag 
als auch die Landesregierung einen deutlichen Ap-
pell an unsere Hochschulen richten. Etwas anderes 
kann man nämlich überhaupt nicht machen; denn 
ein Prüfungsausschuss kann auch von der Angabe 
der Symptome im Krankheitsfall absehen, wie es ja 
manche Hochschulen mit ihren Prüfungsordnungen 
vormachen. Wenn die entsprechenden Prüfungs-
ordnungen der Hochschulen die Angaben der 
Krankheitsgründe nicht einfordern, dann sind diese 
auch nicht notwendig. An einigen Hochschulen au-
ßerhalb Nordrhein-Westfalens, beispielsweise der 
Uni Kiel, waren Studierende mit ihrem Protest ge-
gen diese Regelungen bereits außerordentlich er-
folgreich.  

Ich denke, wir sollten das Bedürfnis der Studieren-
den nach Wahrung ihrer Persönlichkeitsrechte auch 
ernst nehmen und auf eine freiwillige Vereinbarung 
mit den Hochschulen hinwirken. Es muss Ziel sein, 
künftig an allen Hochschulen, so, wie sie es sich 
auch wünschen, bei der Vorlage von Attesten auf 
die Angabe von Krankheitssymptomen zu verzich-
ten. Das heißt, auch wir sind der Meinung, dass das 
fachliche Urteil von Ärztinnen und Ärzten an unse-
ren Hochschulen ausreichen sollte. Wenn hier attes-
tiert wird, dass eine Prüfungsunfähigkeit vorliegt, 
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sollte dem ärztlichen Gutachten auch Vertrauen 
entgegengebracht werden.  

Darüber hinaus stellt sich nicht zuletzt die Frage, ob 
die Feststellung der Prüfungsuntauglichkeit als ho-
heitliche Aufgabe, wie es Herr Schultheis eben auch 
beschrieben hat, in Zeiten von Bachelor und Master 
noch angemessen ist. Es bleibt aber dabei: Wir ha-
ben diese juristische Grundlage, und an die müssen 
wir uns halten. Möglicherweise müsste die Recht-
sprechung an dieser Stelle noch einmal überprüft 
werden. Das sehen wir auch so. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Dr. Seidl. – Für die Fraktion Die Linke spricht Frau 
Abgeordnete Böth. 

Gunhild Böth (LINKE): Danke. – Herr Präsident! 
Werte Kolleginnen und Kollegen! Frau Dr. Seidl, 
ich erkläre Ihnen gerne, worin der Unterschied be-
steht. Wir sind da auch nicht einfach kopflos hin-
terhergeprescht; vielmehr steht genau deshalb in 
unserem Antrag, dass der Landtag die Landesre-
gierung auffordert, schnellstmöglich eine gesetzli-
che Verankerung zum Schutz der Studierenden im 
Hochschulgesetz vorzusehen, weil das Problem 
genau darin liegt, dass es jetzt so nicht geht. Das 
ist der Grund, warum das da drinsteht. Ganz so 
blöde, wie Sie es von uns annehmen, sind wir lei-
der nicht. 

(Britta Altenkamp [SPD]: Leider?) 

Ich will nicht alles wiederholen, was dafür spricht. 
Herr Hafke hat schon viel dazu gesagt. Es ist aller-
dings so, dass tatsächlich etwas am Hochschulge-
setz geändert werden muss; sonst wird es so blei-
ben, wie es ist.  

Was ich nicht verstehe, Kolleginnen und Kollegen 
von CDU und FDP, ist, warum wir das heute nicht in 
direkter Abstimmung beschließen. Denn hier steht 
nicht, dass wir jetzt das Gesetz ändern, sondern 
hier steht zum Beispiel, dass Sie im Fachausschuss 
bis zum 31. März einen Bericht haben wollen. Wenn 
Sie den haben wollen, das jetzt aber erst in einen 
Ausschuss verschieben und wir das erst noch im 
Ausschuss beraten, werden Sie den nie bis zum 31. 
März bekommen. Es geht Ihnen also entweder da-
rum, dies prinzipiell noch einmal zu diskutieren, o-
der es geht Ihnen darum, wirklich eine Veränderung 
für Studierende herbeizuführen. Wenn Sie das wol-
len, hätten Sie über den Antrag direkt abstimmen 
lassen sollen.  

Insofern ist mir Ihr Verfahren, den Antrag in den 
Ausschuss zu überweisen, völlig schleierhaft. Ich 
halte das Anliegen für sehr wichtig. Hier muss 
ganz schnell etwas passieren. Ich habe aber den 
Eindruck, dass es sich bei Ihrem Antrag eher um 
einen Fensterantrag handelt. 

(Beifall von der LINKEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Abgeordnete Böth. – Für die Landesregierung 
spricht Frau Ministerin Schulze. 

Svenja Schulze, Ministerin für Innovation, Wis-
senschaft und Forschung: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Der Titel des Antrags unter-
stellt ja, dass die Praxis der Prüfungsämter an 
nordrhein-westfälischen Hochschulen eine Verlet-
zung des Datenschutzes darstellt. Das ist nicht so. 
Die heutigen Prüfungsordnungen führen nicht zu 
einer Verletzung des Datenschutzes. Es gab dazu 
eine Kleine Anfrage. In der Antwort habe ich be-
reits deutlich gemacht, dass Studierende nicht ihre 
Krankheiten offenlegen, sondern nachweisen 
müssen, dass sie prüfungsunfähig sind. Trotzdem 
liegt hier heute dieser Antrag auf dem Tisch, den 
wir natürlich gerne im Ausschuss weiter diskutie-
ren können.  

Ich will nur auf die gesetzlichen Grundlagen hin-
weisen. Bei Prüfungsunfähigkeit legt das Verwal-
tungsverfahrensgesetz in § 24 fest, dass die 
Hochschulen verpflichtet sind, von Amts wegen zu 
ermitteln, ob der Prüfling prüffähig ist oder nicht. 
Wie das genau passiert, bestimmen die Prüfungs-
ämter in Art und Umfang der Ermittlung selber. Sie 
können zum Beispiel den Amtsarzt einbeziehen 
und ein Attest, auch ein qualifiziertes Attest ver-
langen. Die Hochschulen regeln das selber in ihren 
Prüfungsordnungen.  

Ich bin aber gerne bereit, die Anregung aufzuneh-
men und das im Rahmen der Überarbeitung des 
Hochschulgesetzes zu prüfen. Wir können aller-
dings nicht – dazu reichen die Kapazitäten nicht 
aus – alle Prüfungsordnungen im Ministerium erar-
beiten. Das ist eine sehr weit reichende Forderung, 
die Sie stellen. Wir können das aber gerne im Rah-
men der Diskussion über das Hochschulgesetz wei-
ter diskutieren. Ich sagen Ihnen nur: Diese Forde-
rung ist sehr weitreichend. 

Dass CDU und FDP mich auffordern, als Ministerin 
stärker über Anweisungen und Weisungen der 
Hochschulen zu arbeiten, das nehme ich aus der 
Debatte gerne mit. Es ist, glaube ich, in den letzten 
fünf Jahren nicht vorgekommen, dass Sie über 
Weisungen gearbeitet haben. Aber ich mache das 
natürlich gerne. Wenn das Hohe Haus das so 
möchte, dann werden wir die Hochschulen stärker 
über Weisungen steuern. Ich setze allerdings eher 
darauf, das Gespräch mit den Hochschulen zu su-
chen, weil es ein rechtlich sehr sensibler Bereich 
und ein Bereich ist, in dem es keine Probleme gibt. 
Die ganz wenigen Streitfälle, die es gab – es sind 
wirklich wenige –, sind im Einvernehmen zwischen 
den Studierenden, den Hochschulen und dem Mi-
nisterium beigelegt worden. Wir vertreten eigentlich 
den Grundsatz, dass, wenn man es nicht unbedingt 
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rechtlich regeln und nicht über Weisungen agieren 
muss, man das dann auch nicht tun sollte. Da, wo 
es offensichtlich keine Probleme gibt, muss man 
nicht neue Regelungen treffen. 

Die Hochschulen gehen sehr verantwortungsvoll mit 
diesem hoch sensiblen Bereich um. Das zeigen die 
sehr wenigen Streitfälle, die alle einvernehmlich ge-
löst werden konnten. Wir können aber natürlich 
trotzdem gerne im Ausschuss über dieses Thema 
diskutieren. Da haben wir ja auch ausreichend Zeit 
dafür. – Herzlichen Dank. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Präsident Eckhard Uhlenberg: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Wir sind damit am Ende der Beratun-
gen zu Tagesordnungspunkt 8.  

Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 15/848 einschließlich des Ent-
schließungsantrags Drucksache 15/926 an den 
Ausschuss für Innovation, Wissenschaft, For-
schung und Technologie. Die abschließende Be-
ratung und Abstimmung soll dort in öffentlicher Sit-
zung erfolgen. 

(Ralf Witzel [FDP] meldet sich zu Wort.) 

– Herr Abgeordneter Witzel, ich weiß, dass noch 
etwas unterwegs ist, und gehe davon aus, dass alle 
Fraktionen damit einverstanden sind.  

(Zurufe: Ja!) 

– Dann darf ich es vorlesen: Darüber hinaus wird 
eine Überweisung an den Ausschuss für Arbeit, 
Gesundheit, Soziales und Integration beantragt. 
Meine Damen und Herren, Sie haben diese Über-
weisungsempfehlung wahrgenommen. Ich frage 
nun, wer dem seine Zustimmung gibt. – Wer stimmt 
dem nicht zu? – Wer enthält sich? – Damit ist der 
Antrag mit einigen Stimmen überwiesen worden. Es 
hat keine Gegenstimmen und auch keine Enthal-
tungen gegeben. Als Präsident würde ich mich aber 
freuen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, wenn 
Sie bei den Abstimmungen die Hand heben.  

Wir kommen zu: 

9 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Gewährung einer Zulage für freiwillige, erhöh-
te wöchentliche Regelarbeitszeit im feuer-
wehrtechnischen Dienst in Nordrhein-West-
falen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 15/443 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 15/862 

zweite Lesung 

Für die Fraktion der CDU hat Herr Abgeordneter 
Palmen das Wort. 

Manfred Palmen (CDU): Herr Präsident! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Diese Angelegenheit ist 
bereits sehr ausführlich diskutiert worden. Wir hat-
ten einige Bedenken vorgetragen, die sich insbe-
sondere aus dem Umstand ergaben, dass die Re-
gelung bereits am 1. Januar 2007 in Kraft getreten 
ist, damals für drei Jahre mit einer Arbeitszeit von 
höchstens 48 Stunden. Die alte Landesregierung 
hat am 22. Dezember 2009 allen verantwortlichen 
Städten mitgeteilt, dass die Regelung Ende 2010 
auslaufen soll, weil damals die Übergangszeit von 
der EU nur deshalb akzeptiert worden ist, weil sie 
als absolute Ausnahmeregelung anerkannt worden 
ist. Der Europäische Gerichtshof hat jüngst noch 
einmal das Modell als absolute Ausnahmeregelung 
bezeichnet und nur dann zugelassen, wenn es 
keine andere Möglichkeit gebe, dieses Problem zu 
lösen.  

Inzwischen haben wir in Nordrhein-Westfalen für die 
etwa 8.000 hauptamtlichen Feuerwehrleuten, die 
wir insbesondere in den kreisfreien Städten haben, 
drei verschiedene Modelle: eine 48-Stunden-
Regelung, eine 54-Stunden-Regelung mit einer 
Zahlung von 20 € pro Schicht und eine 54-Stunden-
Regelung ohne Zahlung von 20 € pro Schicht. Wir 
sind der Meinung, dass man über eine Verlänge-
rung für einen überschaubaren Zeitraum von einem 
Jahr hätte reden können, aber nicht für einen Zeit-
raum von drei Jahren, zumal die EU-Kommission 
angekündigt hat, eine neue Initiative zur Arbeitszeit-
regelung unter anderem für Feuerwehrleute und 
insbesondere Krankenhäuser zu treffen. 

Bei der Gelegenheit möchte ich noch Folgendes 
sagen: Es ist ja auch behauptet worden, die Städte 
hätten keine Feuerwehrleute einstellen können. 
Selbst die überschuldete Stadt Oberhausen hat 15 
neue Stellen mit Ausbildungsstellen besetzen dür-
fen und beginnt – so habe ich erfahren – im Januar 
nächsten Jahres mit der 48-Stunden-Regelung. Das 
funktioniert also. Deswegen sollten wir keine Ver-
längerung um drei Jahre beschließen.  

(Vorsitz: Vizepräsidentin Gunhild Böth) 

Wir haben uns, weil wir eine Teilregelung für erfor-
derlich halten, dazu entschlossen, uns bei der Ab-
stimmung zu enthalten. – Vielen Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Pal-
men. – Für die SPD-Fraktion spricht jetzt Frau Lü-
ders.  

Nadja Lüders (SPD): Frau Präsidentin! Meine 
Damen und Herren! Herr Palmen, Sie haben ge-
sagt, wir hätten umfangreich beraten. Anscheinend 



Landtag   15.12.2010 

Nordrhein-Westfalen 1628 Plenarprotokoll 15/19 

 

waren Sie bei der Beratung nicht dabei. Wir reden 
heute nach wie vor nicht über eine Änderung der 
Arbeitszeitverordnung, sondern wir reden heute 
über die Verlängerung des Gesetzes für die Zula-
ge, alleine für die Zulage, die aufgrund der Ar-
beitszeitverordnung ergeht. 

Wenn Sie den EuGH zitieren, sollten Sie die letzte 
Entscheidung vom 27. November dieses Jahres – 
das ist noch nicht ganz so lange her – zitieren, wo 
er noch einmal ausdrücklich auf die Ausnahmere-
gelung bei der Umsetzung der Richtlinie für die Ar-
beitszeitverordnung im feuerwehrtechnischen 
Dienst eingeht, die Sie auf den Weg gebracht ha-
ben. Heute geht es einzig und allein um die Ver-
längerung der Zulagenregelung – noch einmal. 
Vielleicht hilft es ja, aber, wie gesagt, die Enthal-
tung schadet nicht. Wir anderen haben verstan-
den, wie dringend notwendig die Verlängerung ist, 
um nämlich den Feuerwehrleuten zum 1. Januar 
das Signal zu geben, dass es nicht brennt, dass 
sie nicht über Mehrarbeitsanordnungen verpflichtet 
werden müssen, sondern dass die Zulage weiter 
gilt, und um gleichzeitig das Signal zu geben, dass 
es auch in den Kommunen nicht brennt und dass 
sie die Zeit zur Ausbildung bekommen.  

Wir werden dem Gesetz zustimmen. – Herzlichen 
Dank. 

(Beifall von der SPD und von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau Lü-
ders. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
spricht jetzt Herr Bolte. 

Matthi Bolte (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Ich habe bereits bei der 
Einbringung des Gesetzentwurfs gesagt, dass wir 
im intensiven Dialog mit den Feuerwehren festge-
stellt haben, dass es sich bei der Opt-out-
Regelung um ein Vorhaben handelt, mit dem wir 
ein wichtiges Anliegen der Feuerwehren in NRW 
aufnehmen. Das zeigt, dass diese Landesregie-
rung im Gegensatz zur Vorgängerregierung bereit 
ist, den Respekt vor der Arbeit der Feuerwehrfrau-
en und Feuerwehrmänner in Nordrhein-Westfalen 
auch in politischen Maßnahmen zum Ausdruck zu 
bringen. 

Diese Maßnahmen müssen sicherlich weitergehen. 
Die Opt-out-Regelung ist nur ein kleines Stück auf 
dem Weg, den wir gehen müssen, aber für uns ist 
wichtig: Wir wollen die Konditionen für die Feuer-
wehrleute in Nordrhein-Westfalen deutlich verbes-
sern. Wir müssen diese besseren Konditionen 
schaffen; denn sie werden dazu führen, demotivie-
renden Erlebnissen, die es bei der Feuerwehr in 
Nordrhein-Westfalen immer wieder gibt, vorzubeu-
gen.  

Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie die Re-
alität in den Nothaushaltskommunen aussieht, wenn 

Feuerwehrleute wichtige Arbeit leisten, sie aber 
aufgrund der Beförderungsstopps nicht angemes-
sen dafür bezahlt werden, dann ist das eben demo-
tivierend. Wir wollen motivierende Arbeitsbedingun-
gen schaffen und durch diese Arbeitsbedingungen 
auch dafür sorgen, dass wir ausreichenden Nach-
wuchs für die Feuerwehren in NRW gewinnen.  

An der Frage „Nachwuchsgewinnung“ machte sich 
die wesentliche Debatte in den Ausschüssen auf; 
denn wir haben festgestellt: Es ist nach wie vor vor 
Ort ein Problem, an ausreichenden Nachwuchs zu 
kommen. Deshalb haben wir die Verlängerung um 
drei Jahre in den Gesetzentwurf geschrieben. In 
diesen drei Jahren können wir vor Ort die personel-
len Kapazitäten aufbauen, die unbedingt notwendig 
sind. So werden wir das Thema angehen. Im Aus-
schuss hatten wir den Konsens, dass Feuerwehr-
leute nicht vom Himmel fallen und dass es auch 
ganz gut ist, dass sie nicht vom Himmel fallen. 
Deswegen schlage ich vor: Lassen Sie es uns an 
dieser Stelle anpacken. Das ist, wie gesagt, ein 
kleiner Brocken auf dem Weg, optimale Bedingun-
gen für die Feuerwehren in NRW zu schaffen.  

Aber ich bin froh, dass wir einen relativ weit rei-
chenden Konsens in den Beratungen hatten. Ich 
wünsche mir den auch für die Zukunft für die Feu-
erwehr. Das wäre eine ganz wunderbare Devise, 
die von diesem heutigen Abend ausgehen könnte. – 
Herzlichen Dank. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Bol-
te. – Für die Fraktion der FDP spricht jetzt Herr 
Engel. 

Horst Engel (FDP): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Im kommunalpoliti-
schen Ausschuss haben wir zugestimmt. Das tun 
wir auch hier. Für uns ist das Entscheidende, dass 
die Feuerwehrleute ihre Zulage auch im Januar 
bekommen. – Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr En-
gel. – Es spricht für die Fraktion Die Linke Frau 
Conrads. 

Anna Conrads (LINKE): Sehr geehrte Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Im Jahr 2007 
hat der Europäische Gerichtshof festgelegt, dass 
die wöchentliche Arbeitszeit auch im feuerwehr-
technischen Dienst 48 Stunden nicht überschreiten 
darf. Die jetzige gesetzliche Regelung, die Opt-out-
Reglung, dient dazu, den Feuerwehrleuten einen 
finanziellen Anreiz zu bieten, einer Ausweitung ih-
rer wöchentlichen Arbeitszeit auf bis zu 
54 Stunden zuzustimmen – und das, weil es große 
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personelle Lücken im Einsatzdienst der Feuerweh-
ren gibt und dennoch eine leistungsfähige und ein-
satzbereite Feuerwehr sichergestellt werden muss.  

Seit 2007 hatte die damalige Landesregierung ge-
nügend Zeit, diese Lücken zu schließen bzw. das 
anzugehen. Doch wie sehen die Zahlen heute 
aus? – Laut den Gewerkschaften fehlen immer 
noch 1.800 Stellen im Alarmdienst der Feuerweh-
ren. Und Berufsfeuerwehren, in denen die Beam-
ten keine Möglichkeit haben, von der Opt-out-
Regelung Gebrauch zu machen, sind gezwungen, 
Mehrarbeit anzuordnen, da die Kapazitäten für ei-
ne europarechtskonforme Dienstplangestaltung 
der Feuerwehren völlig unzureichend sind. 

Noch einmal kurz zu der Frage, wozu denn eigent-
lich diese 48-Stunden-Grenzen dienen. Diese 
Grenzen gelten, weil der Feuerwehrdienst trotz oder 
gerade wegen seiner Bereitschaftszeiten physisch 
und psychisch hoch belastend ist. Ich nenne einmal 
einige Beispiele, die so oder so ähnlich durchaus im 
Feuerwehrdienst vorkommen können.  

Beispiele für körperliche Belastungen: Ein im feuer-
wehrtechnischen Alarmdienst eingesetzter Feuer-
wehrmann einer Großstadt in NRW versieht seinen 
Dienst auf dem ersten Löschzug der Hauptfeuerwa-
che. Tagsüber, 7 bis 19 Uhr, acht Einsätze: drei 
Fehlalarme durch Brandmeldungen, eine techni-
sche Rettung bei einem Verkehrsunfall, ein mittleres 
Feuer mit Brandnachschau, eine Ölspur mit 2 km 
Abstreuen, eine hilflose Person hinter verschlosse-
ner Tür, einmal mutwillige Fehlalarmierung.  

Dann von 19 bis 7 Uhr drei Einsätze: eine lange Öl-
spur auf der Autobahn, 5 km Abstreuen und Keh-
ren –, ein brennender Papiercontainer, eine hilflose 
Person in verschlossener Wohnung.  

Legt man dieses Einsatzaufkommen zugrunde, soll-
ten zwei 24-Stunden-Dienste in der Woche die 
oberste Grenze sein.  

Beispiele für psychische Belastungen: Ein im Ret-
tungsdienst eingesetzter Feuerwehrmann einer 
Großstadt in NRW versieht seinen Dienst auf einer 
Feuer- und Rettungswache mit Innenstadtzugehö-
rigkeit. Tagsüber, 7 bis 19 Uhr: zwei Krankentrans-
porte, eine gestürzte Person, eine verletzte Person 
nach Verkehrsunfall, ein Patient mit Herzinfarkt, ein 
Patient mit Asthmaanfall, eine Person mit Schlagan-
fall, eine Person mit Krampfanfall und ein Kindernot-
fall. 

Dann zwischen 19 und 7 Uhr noch einmal fünf 
Einsätze: Krankentransporte, eine hilflose Person 
und ein gestürzter Altenheimbewohner. 

Wenn das Personal gegen 6 Uhr morgens nach 13 
Einsätzen in den Knochen nach großer körperlicher 
und physischer Belastung zu dem gestürzten Alten-
heimbewohner kommt, wie gut können dann Diag-
nose und Behandlung überhaupt noch sein? Die 
Gefahr für Fehler nimmt mit zunehmender Dienst-

dauer einfach zu. Selbst Feuerwehren, die keinen 
24-Stunden-Dienst mehr verrichten, sollten eine 
Dienstzeit von 48 Stunden pro Woche nicht über-
schreiten. Ich hoffe, dass wir uns da alle einig sind. 

Die Landesregierung muss deshalb jetzt alles da-
ransetzen, die Vorgaben des Europäischen Ge-
richtshofs auch für die Feuerwehrbeamten im 
Alarmdienst umzusetzen, und jetzt sofort damit an-
fangen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Die Fraktion Die Linke erkennt an, dass das ein 
bisschen Zeit braucht. Herr Bolte hat das gerade 
angedeutet. Aber die alte Landesregierung hat es 
aus unserer Sicht versäumt, auf die Rechtspre-
chung des EuGH adäquat zu reagieren. Es war eine 
kostengünstige und schnell umsetzbare Lösung. 
Aber diese Lösung kann und muss allenfalls eine 
Ausnahmeregelung bleiben, und zwar das allerletz-
te Mal, bis ausreichend Feuerwehrleute ausgebildet 
und einsatzbereit sind.  

Dauerhafte Zugeständnisse zulasten der Gesund-
heit der Feuerwehrleute und der Bevölkerung sind 
mit unserer Fraktion nicht zu machen. Deshalb for-
dern wir, dass die Ausbildungskapazitäten des Insti-
tuts für die Feuerwehr so ausgebaut werden, dass 
die fehlenden 1.800 Feuerwehrleute zügig ausge-
bildet werden können und die Arbeitszeitrichtlinie 
eingehalten wird. 

Die Kommunen müssen selbstverständlich in die 
Lage versetzt werden, das Personal auch einstellen 
zu können. 

Die Fraktion Die Linke wird diesem Gesetz heute 
zustimmen. Wir haben vorher den intensiven Aus-
tausch mit den Gewerkschaften aus diesem Bereich 
gesucht. Aber für uns ist auch klar, dass es das letz-
te Mal ist, dass so eine Regelung verlängert werden 
darf. Es kann nur das letzte Mal sein, dass diese 
Übergangsregelung greift. Die Landesregierung 
muss jetzt anfangen zu handeln. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau Con-
rads. – Für die Landesregierung spricht Herr Minis-
ter Dr. Walter-Borjans. 

Dr. Norbert Walter-Borjans, Finanzminister: Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Wir haben 
im Plenum schon über das Thema gesprochen, wir 
haben zweimal im Ausschuss darüber gesprochen, 
und wir haben jetzt die Argumente noch einmal 
ausgetauscht. Ich kann Ihnen nur zusichern: Die 
Landesregierung handelt. Es geht jetzt darum, 
noch einmal eine dreijährige Verlängerung zu be-
kommen, damit Rechtssicherheit für die Feuer-
wehrleute besteht, dass sie die Zulage dort be-
kommen können, wo bislang die verlängerte Ar-
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beitszeit noch notwendig ist, weil man die erforder-
lichen Bewerber nicht gefunden hat.  

Das ist der Hauptgrund, warum die Umsetzung in 
vielen Orten noch nicht möglich war. Es ging nicht 
darum, dass beispielsweise Gemeinden wegen ih-
rer Haushaltssituation davon abgehalten worden 
sind. Es gibt auch Gemeinden im Nothaushalt, die 
die Verkürzung der Arbeitszeit bereits umgesetzt 
haben. Jetzt geht es nur darum, dass wir für die 
Zeit der Anpassung – im Übrigen auch der Dienst-
rechtsreform, in der das auch berücksichtigt wird – 
einen zusätzlichen Zeitgewinn haben, der maximal 
drei Jahre betragen soll. Wir wünschen uns in der 
Zusammenarbeit mit Ihnen sehr, diesen Zeitraum 
nicht ausschöpfen zu müssen. Das gilt natürlich 
auch für die interessierten Gemeinden.  

Deswegen bitte ich um Zustimmung zu dieser Ver-
längerung. – Danke. 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Mi-
nister. – Für die CDU spricht noch einmal Herr 
Palmen. 

Manfred Palmen (CDU): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Die Ausführungen ins-
besondere von Frau Lüders und Herrn Bolte ver-
anlassen mich dazu, doch noch etwas zur Sache 
zu sagen. 

(Zuruf von der SPD: Weil das so gut war!) 

Wir sind gegen eine Verlängerung um drei Jahre, 
weil wir es für bedenklich halten, einen materiellen 
Anreiz dauerhaft beizubehalten und bei Feuerwehr-
leuten die Bereitschaft zu wecken oder zu erhalten, 
über die Regelung der 48 Stunden hinaus im Wege 
der Opt-out-Regelung Dienst zu tun. Frau Conrads 
hat völlig richtig beschrieben, wie das in den Feuer-
wehren aussieht.  

Wenn das mit Märchen alles so einfach wäre, Frau 
Lüders! Ich meine, Sie sind aus Dortmund. Da ist 
das deswegen so gewollt worden, damit die bis zum 
Sankt-Nimmerleins-Tag mit dem vorhandenen Per-
sonal weitermachen können. Warum wird das so 
sein? Wir wissen aus Äußerungen der Gewerk-
schaften, Herr Bolte, dass von zehn Bewerbern, die 
zum Einstellungstest zugelassen werden, neun Be-
werber nicht aufgrund ihrer fachlichen oder hand-
werklichen Qualifikation scheitern, sondern weil sie 
den Sporttest nicht bestehen. Das wird in drei Jah-
ren auch nicht anders sein. Deswegen muss man 
daran arbeiten – aber nicht daran, das alle drei Jah-
re zu verlängern. Daher halten wir es für bedenklich, 
eine Regelung zu zementieren. 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Herr Palmen, 
würden Sie eine Zwischenfrage von Frau Lüders 
gestatten? 

Manfred Palmen (CDU): Bitte schön.  

Nadja Lüders (SPD): Herr Palmen, ich möchte Sie 
fragen, warum Sie dann keinen Antrag zur Ände-
rung der Arbeitszeitverordnung gestellt haben, 
sondern sich nur auf den Annex, die Verlängerung 
der Zulage, versteifen? 

Manfred Palmen (CDU): Frau Lüders, weil es be-
reits eine Entscheidung der Landesregierung vom 
22. Dezember 2009 gab, in der stand, dass diese 
Regelung am 31.12.2010 ausläuft. 

(Nadja Lüders [SPD]: Die Zulage!) 

– Moment. – Damit war klar, dass alle die 48-
Stunden-Regelung machen mussten, ob sie Zula-
gen bezahlen oder nicht. Ich habe doch eben aus-
geführt, dass selbst die erste überschuldete Stadt in 
Nordrhein-Westfalen, Oberhausen, im Januar auf 
die 48-Stunden-Regelung umsteigt, weil die genau 
wissen, dass sie nur dadurch eine entsprechende 
Lösung mit ihren Feuerwehrleuten zustande brin-
gen. Das ist doch der Punkt.  

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Pal-
men.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Haushalts- und 
Finanzausschuss empfiehlt in der Beschlussemp-
fehlung Drucksache 15/862, den Gesetzentwurf 
Drucksache 15/443 unverändert anzunehmen. Wer 
wünscht dem zuzustimmen? – Die Fraktionen der 
Linken, der SPD, der Grünen und der FDP. Wer 
stimmt dagegen? – Wer enthält sich? – Die Fraktion 
der CDU. Damit ist die Beschlussempfehlung an-
genommen und der Gesetzentwurf in zweiter Le-
sung verabschiedet. 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 

10 Zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Drucksache 15/215 

Beschlussempfehlung und Bericht  
des Ausschusses 
für Arbeit, Gesundheit, Soziales und Integration 
Drucksache 15/863 

zweite Lesung 

In der Beratung hat zuerst Herr Preuß für die Frakti-
on der CDU das Wort. 
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Peter Preuß (CDU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Vorab: Wir werden 
dem Gesetzentwurf zustimmen. Ich möchte ich nur 
zwei kurze Anmerkungen machen, weil wir im Aus-
schuss insbesondere einen Punkt, nämlich den Ver-
trauensschutz, problematisiert haben.  

Wir halten es für richtig, den Optionskommunen die 
Möglichkeit einzuräumen, zur Erfüllung und Siche-
rung der Grundsicherung die ihnen übertragenen 
Aufgaben in der Rechtsform einer Anstalt des öf-
fentlichen Rechts mit der Bezeichnung „Jobcenter“ 
wahrzunehmen. Das schafft in vielerlei Hinsicht 
rechtlich Klarheit, zum Beispiel hinsichtlich des Per-
sonals, der Finanzierung und anderer Abgrenzungs-
fragen. Wir verbinden damit auch die Erwartung, 
dass die Leistungserbringung durch die Jobcenter in 
der Rechtsform einer eigenständigen Anstalt des 
öffentlichen Rechts effektiv gestaltet wird, und wir 
folgen damit dem Wunsch mehrerer kreisfreier 
Städte und Kreise. 

Die zweite Bemerkung bezieht sich auf die Wohn-
geldersparnis. In der Anhörung spielte die Frage der 
Datenbasis und des Vertrauensschutzes derjenigen 
Kommunen, die auf der Grundlage des für verfas-
sungswidrig erklärten Gesetzes Leistungen erhalten 
hatten, die sie aufgrund des jetzt vorgesehen Vertei-
lungsmodus über Jahre zurückerstattet sollen, eine 
wichtige Rolle. 

Die Frage des Vertrauensschutzes wurde von eini-
gen Sachverständigen in der Anhörung grundsätz-
lich bejaht, was zur Folge hätte, dass auf die Rück-
forderung für die Vergangenheit zu verzichten wäre. 
Und in der Tat hatte der Verfassungsgerichtshof in 
seiner damaligen Entscheidung lediglich den Nach-
teilsausgleich, nicht aber den Vorteilsausgleich ver-
langt. Sonst hätte es darüber auch keine Diskussio-
nen geben müssen. 

Ich erkläre hier allerdings ausdrücklich, dass nicht 
der Verteilungsmodus problematisch ist. Denn man 
kann nur das Geld verteilen, das man hat, und zwar 
nach den Kriterien, die ein möglichst gerechtes Ge-
samtbild der Verteilung unter den Kommunen erge-
ben. Insofern ist unserer Auffassung nach der vor-
liegende Gesetzentwurf in Ordnung. 

Die Frage, ob sich eine Kommune auf den Grund-
satz des Vertrauensschutzes berufen darf, ist eine 
Rechtsfrage, die auch hinsichtlich der tatsächlichen 
Voraussetzungen zu klären wäre. Das kann aber 
nur im Rahmen des Verwaltungsverfahrens geklärt 
werden, wenn es um die Rückforderungen geht. Es 
muss also im Einzelfall beurteilt und entschieden 
werden, und das ist nicht Sache des Parlaments.  

Deshalb stimmen wir dem Gesetzentwurf zu. – Vie-
len Dank. 

(Beifall von der CDU) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr 
Preuß. – Für die Fraktion der SPD spricht jetzt 
Herr Scheffler. 

Michael Scheffler (SPD): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen, liebe Kollegen! Die Koalitionsfraktio-
nen haben diesen Gesetzentwurf, der heute zur 
Debatte steht, eingebracht, da die abgewählte 
schwarz-gelbe Landesregierung am 28.05.2010 
vom Verfassungsgerichtshof in Münster ins 
Stammbuch geschrieben bekommen hat, dass die 
Verteilung der Wohngeldersparnis nicht gerecht 
vollzogen worden ist.  

Es sind in Nordrhein-Westfalen einer ganzen An-
zahl von Kommunen und Kreisen Nachteile ent-
standen, während es andere gegeben hat, die im 
Zeitraum 2007 bis 2009 Vorteile hatten. Diese Un-
gerechtigkeiten werden mit der vorliegenden Be-
schlussempfehlung beendet, und den Vorgaben 
des Verwaltungsgerichtshofs in Münster wird 
Rechnung getragen. 

Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass die 
CDU-Fraktion gewissermaßen noch die Kurve ge-
kriegt hat, nachdem es im AGSI eine Stimmenthal-
tung gegeben hat 

(Beifall von der SPD) 

und von Herrn Preuß die Forderung in den Raum 
gestellt wurde, dass die 236 Millionen €, die hier in 
Rede stehen, locker aus dem Landeshaushalt be-
zahlt werden sollten. Wir haben damals schon deut-
lich gemacht: Wer gegen den Nachtragshaushalt 
klagen will, der wird nicht glaubwürdiger, wenn er 
diese Forderung hier einbringt. Deswegen war das, 
was heute von Ihnen gekommen ist, ein gutes Sig-
nal. Ich denke, dies ist auch ein Beitrag dazu, dass 
Sie zu Ihrem Regierungshandeln stehen müssen. 

Meine Damen und Herren, wir sagen ganz klar: Die 
amtliche Jahresstatistik für die Anlage A ist eine so-
lide Datenbasis, und die Anlage B ist vom Verfas-
sungsgerichtshof in Münster nicht infrage gestellt 
worden. Wenn wir die entstandenen Nachteile aus-
gleichen und die entstandenen Vorteile nicht weiter 
bei den Kommunen bestehen lassen, orientieren wir 
uns sehr deutlich an der Urteilsbegründung aus 
Münster. Zur Abrechnung bieten wir ein faires Ver-
fahren über acht Jahre an. Ich will noch einmal 
deutlich machen: Die Gleichbehandlung der Kom-
munen hat für uns einen hohen Stellenwert. 

Für uns war es auch klar, dass wir dem Begehren 
der kommunalen Spitzenverbände, der Options-
kommunen bzw. der Optionskreise Rechnung tra-
gen wollten, dass die Organisationsform der Anstalt 
des öffentlichen Rechts ermöglicht wird. Diesem 
Wunsch haben wir mit einem Antrag von SPD, 
CDU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP im AGSI 
gemeinsam Rechnung getragen. Ich meine, meine 
Damen und Herren, dies ist ein gutes Signal an die 
betroffenen Kommunen, da sie nun selber ent-
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scheiden können, in welcher Rechtsform die Arbeit 
vor Ort organisiert werden soll.  

Ich bitte daher um Zustimmung zur Beschlussemp-
fehlung des AGSI. – Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall von der SPD) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr 
Scheffler. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht jetzt Frau Asch.  

Andrea Asch (GRÜNE): Frau Präsidentin! Liebe 
Kolleginnen und Kollegen! Mit der vorliegenden 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung des 
SGB II werden mehrere Bereiche neu geregelt. 

Erstens wird den Optionskommunen die Möglichkeit 
gegeben, sich als Anstalt des öffentlichen Rechts zu 
organisieren. Wir Grüne sind der Meinung, dass das 
eine Organisationsform ist, die den kommunalen 
Trägern mehr Steuerungsmöglichkeiten gibt, dass 
sie zudem den kommunalen Trägern die Möglich-
keit der Kooperation mit der Wirtschaft und Initiati-
ven vor Ort gibt. Damit kann eine bessere, eine op-
timierte Arbeitsmarktpolitik vor Ort stattfinden. 

Diese Auffassung war auch im Ausschuss für Ar-
beit, Gesundheit, Soziales und Integration nicht strit-
tig. Alle bis auf die Linke haben das so gesehen. 

Beim zweiten Punkt war das durchaus nicht so. Das 
klang eben an. Ich sage zuerst einmal, worum es 
geht: Es geht um das Urteil des Verfassungsge-
richts vom Mai dieses Jahres, wonach die Regelung 
der Verteilung der Ersparnis bei den Wohngeldkos-
ten gegen das verfassungsrechtliche interkommu-
nale Gleichbehandlungsgebot verstößt. 

Die von den Kommunen gelieferten Zahlen der An-
lage A sind vom Gesetzgeber damals nicht hinrei-
chend validiert worden. Dann hat das Gericht dem 
Landesgesetzgeber in diesem Zusammenhang ei-
nen Nachteilsausgleich für die Jahre 2007 bis 2009 
aufgegeben. 

Die Landesregierung hat aus unserer Sicht aus dem 
Urteil die folgerichtigen Konsequenzen gezogen: 
Die Zahlen der Anlage A werden durch die Daten 
der amtlichen Statistik ersetzt. Somit ist nun die 
amtliche Statistik Grundlage für die finanzielle Zu-
weisung an die Kommunen. Die Statistik bietet sich 
als valides Datenmaterial an, weil sie ein etabliertes 
finanzstatistisches Instrument zur Erfassung der Fi-
nanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen 
darstellt. 

Der Nachteilsausgleich für die Jahre 2007 bis 2009 
wird nun auch neu geregelt. Das bedeutet, dass die 
Kommunen, die zu geringe finanzielle Zuweisungen 
erhalten haben, zeitnah eine Nachzahlung erhalten. 
Dieses Vorgehen entspricht der Landesverfassung, 
meine Damen und Herren. Hinzu kommt, dass das 

interkommunale Gleichbehandlungsgebot gewahrt 
wird. 

Wir hatten eine interessante Diskussion im Aus-
schuss. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen ver-
wundert, dass wir bei der CDU eine Volte rückwärts 
haben. Zuerst hieß es, mit Herrn Laumann sei ver-
einbart gewesen, dass die CDU-Fraktion zustimmt. 

(Zustimmung von Karl-Josef Laumann [CDU]) 

Dann gab es im Ausschuss massive Kritik, man 
könne das nicht mittragen. Man wolle nicht, dass 
Kommunen, die zu viel bekommen haben, die Mittel 
ans Land zurückerstatten. Das würde nicht dem 
Vertrauensschutz entsprechen. 

(Widerspruch von Karl-Josef Laumann [CDU]) 

SPD- und grüne Fraktion haben das so nicht gese-
hen. Deswegen freuen wir uns, dass jetzt wohl auch 
die CDU bereit ist, unserer Sichtweise zu folgen. In-
soweit haben wir einen breiten Konsens. 

(Zustimmung von Karl-Josef Laumann [CDU]) 

Wir verbessern heute etwas. Wir merzen einen Feh-
ler aus, der beim ursprünglichen Gesetzgebungs-
verfahren passiert ist. Das tun wir gemeinsam. Das 
ist gut so, und dafür danke ich Ihnen. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau 
Asch. – Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr Dr. 
Romberg. 

Dr. Stefan Romberg
*)
 (FDP): Frau Präsidentin! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir beraten einen 
guten Gesetzentwurf, der während der parlamen-
tarischen Beratung nach der Anhörung durch die 
Stärkung der Optionskommunen noch ein Stück-
chen besser geworden ist. Er stellt einen im Mo-
ment verfassungswidrigen Zustand rechtsklar ab. 
Deshalb stimmt die FDP-Fraktion diesem Gesetz-
entwurf zu. – Danke schön. 

(Beifall von der FDP, von der CDU und von 
der SPD) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke sehr, Herr 
Dr. Romberg. – Für die Fraktion Die Linke spricht 
jetzt Frau Dr. Butterwegge. 

Dr. Carolin Butterwegge (LINKE): Verehrte Frau 
Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch 
ich mache es angesichts der fortgeschrittenen 
Stunde kurz. 

Unsere Bewertung des Gesetzentwurfs fällt geteilt 
aus. Einerseits begrüßen wir die zügige Umsetzung 
des Urteils des Verfassungsgerichtshofs durch die 
Landesregierung und den Nachteilsausgleich für die 
Kommunen. 
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Andererseits haben wir zur Kenntnis genommen, 
dass die Experten in der Anhörung die Zielgenauig-
keit des Verteilungsschlüssels hinsichtlich der tat-
sächlichen Belastungen der Kommunen durch Hartz 
IV sehr kontrovers beurteilt haben. Nicht alle Kom-
munen sind der Ansicht, dass der Betrag, den sie 
nach dem neuen Schlüssel als Ausgleich für ihre 
Wohnkostenbelastung durch Hartz IV bekommen 
sollen, den tatsächlich entstandenen Belastungen 
entspricht. 

Darüber hinaus haben wir große Bedenken gegen-
über den Rückzahlungsforderungen an die Kom-
munen, die bisher vermeintlich zu stark von der Ver-
teilung der Wohngeldersparnis des Landes profitiert 
haben. Diese Bedenken haben wir auch, wenn die 
Rückzahlungspflicht in Form der Verrechnung mit 
künftigen Ansprüchen erfüllt werden soll. 

Wir denken nach wie vor, dass zumindest die 
Kommunen, deren Bevölkerung zu einem beson-
ders hohen Anteil auf Sozialleistungen angewiesen 
ist, von der Rückzahlungspflicht befreit werden 
müssten. Eine solche Rückzahlungspflicht steht im 
Widerspruch zur Ankündigung der Landesregie-
rung, die überschuldeten Kommunen dabei zu un-
terstützen, wieder finanzielle Handlungsfähigkeit zu 
erlangen. 

Weitere große Bedenken haben wir bezüglich der 
mittlerweile in den Gesetzentwurf aufgenommenen 
Regelung geäußert, zugelassenen kommunalen 
Trägern die Rechtsform einer Anstalt des öffentli-
chen Rechts zu ermöglichen. Wir bemängeln, dass 
die Umsetzung des SGB II in den zuständigen Be-
hörden bereits jetzt weitgehend der Kontrolle durch 
die kommunalen Vertretungskörperschaften entzo-
gen ist. Dieser Zustand würde verschärft, wenn sich 
die Jobcenter als Anstalten des öffentlichen Rechts 
noch weiter verselbstständigen. 

Fazit: Trotz unserer Bedenken lehnen wir den Ge-
setzentwurf nicht als Ganzes ab, sondern enthalten 
uns der Stimme. – Vielen Dank. 

(Beifall von der LINKEN und von der SPD) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau Dr. 
Butterwegge. – Für die Landesregierung spricht 
jetzt Herr Minister Schneider. 

Guntram Schneider, Minister für Arbeit, Integrati-
on und Soziales: Frau Präsidentin! Meine Damen 
und Herren! Ich freue mich, dass wir heute den 
Gesetzentwurf zur Änderung des NRW-Ausfüh-
rungsgesetzes zum SGB II abschließend behan-
deln werden. Ich danke dem Landtag und seinen 
Ausschüssen ausdrücklich für das – auch ange-
brachte – zügige Verfahren. 

Damit ist das Ausführungsgesetz zum 1. Januar 
2011 auf dem aktuellen Stand bundesgesetzlicher 
Vorgaben. Damit sind auch die Vorgaben des Ver-

fassungsgerichtshofes Nordrhein-Westfalen vom 
26. Mai einschließlich der Durchführung eines 
Nachteilsausgleichs umgesetzt. 

Die Erteilung der Bescheide und die Auszahlung 
der Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben 
2010 sowie der Nachteilsausgleich sind vorbereitet, 
sodass nach Inkrafttreten die Kommunen ihr Geld 
sehr kurzfristig erhalten werden. Mein Ministerium, 
das MAIS, wird die Arbeit der gemeinsamen Ein-
richtungen und der zugelassenen kommunalen Trä-
ger auch 2011 weiterhin intensiv unterstützen.  

Besondere Bedeutung hat dabei der Zielvereinba-
rungsprozess, der erstmalig im Jahre 2011 zwi-
schen Bund, Land und den zugelassenen kommu-
nalen Träger durchzuführen ist. Dazu hat es erste 
Gespräche mit den zugelassenen kommunalen 
Trägern gegeben. Daher bin ich zuversichtlich, dass 
wir ein gutes Fundament für die Prozesse der Ziel-
vereinbarung, aber auch der Zielkontrolle gelegt ha-
ben.  

Ich begrüße auch die gemeinsame Initiative von 
CDU, SPD, Grünen und FDP, den zugelassenen 
kommunalen Trägern in Zukunft die Einrichtung von 
Anstalten des öffentlichen Rechts zu ermöglichen. 
Die Kommunen erhalten neue Handlungsspielräu-
me und sind mit dieser Organisationsform gestärkt, 
um die Bundesaufgaben nach dem SGB II erfolg-
reich in nachhaltigen Strukturen umsetzen zu kön-
nen.  

Je nach Ausgang des Gesetzgebungsverfahrens 
auf Bundesebene zur Neubemessung der Regelbe-
darfe und der Einführung des Bildungs- und Teilha-
bepaketes für bedürftige Kinder wird zu prüfen sein, 
inwieweit das NRW-Ausführungsgesetz erneut an-
zupassen ist.  

Ich kann Ihnen nur nochmals für die gemeinsamen 
Initiativen danken. Wir sind auf einem guten Weg, 
um unabhängig von den Beschlüssen in Berlin un-
sere SGB-II-Arbeiten weiterhin erfolgreich zu erledi-
gen.  

Zum vorliegenden Gesetz auf Bundesebene kann 
ich sagen, dass das Land Nordrhein-Westfalen die-
sem Gesetz am Freitag im Bundesrat nicht zustim-
men wird.  

(Rainer Deppe [CDU]: Ein Skandal ist das! 
Ein Skandal auf Kosten der Kinder!) 

– Das ist kein Skandal, sondern das ist im Interesse 
der bedürftigen Menschen in diesem Land.  

(Rainer Deppe [CDU]: Auf Kosten der Kin-
der! – Gegenruf von Günter Garbrecht 
[SPD] – Weitere Zurufe) 

Die nordrhein-westfälische Landesregierung be-
trachtet sich als Schutzmacht der kleinen Leute 
auch in diesem Zusammenhang.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 
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Nehmen Sie das bitte zur Kenntnis. Daran wird nicht 
gerüttelt. Wir werden im Vermittlungsausschuss se-
hen, wie dieses Gesetz nachzuarbeiten ist.  

(Ralf Witzel [FDP]: Ihr Gesetz! Ihre Hartz-
Gesetzgebung!) 

Sie werden diese Landesregierung nicht zu unso-
zialen politischen Aktivitäten in Berlin und anderswo 
bringen.  

(Zuruf von der LINKEN: Das gehört in die 
Tonne gekloppt! – Zuruf: Peinlich ist das!) 

Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. – Vielen Dank.  

(Beifall von der SPD, von den GRÜNEN und 
von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Mi-
nister. – Wir sind am Schluss der Beratung.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ausschuss für 
Arbeit, Gesundheit, Soziales und Integration emp-
fiehlt in der Beschlussempfehlung Drucksache 
15/863, den Gesetzentwurf Drucksache 15/215 in 
der Fassung seiner Beschlüsse anzunehmen. Wer 
wünscht dem zuzustimmen? – Die Fraktionen von 
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Ge-
genstimmen? – Enthaltungen? – Die Fraktion Die 
Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung ange-
nommen und der Gesetzentwurf in zweiter Lesung 
verabschiedet.  

Wir kommen zu: 

11 Solidarische Gesundheitsversorgung erhal-
ten – Bürgerversicherung einführen 

Antrag 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 15/854 

Ich eröffne die Beratung. Für die Fraktion der SPD 
hat nun Frau Gebhard das Wort. 

Heike Gebhard (SPD): Frau Präsidentin! Verehrte 
Kolleginnen und Kollegen! In der Bundesratssit-
zung am Freitag stehen auch das GKV-Finan-
zierungsgesetz und das Arzneimittelneuordnungs-
gesetz, das AMNOG, auf der Tagesordnung. Des-
halb haben wir diesen Antrag gemeinsam mit den 
Grünen eingebracht.  

Diese beiden Gesetze, die mit Mehrheit von 
CDU/CSU und FDP im Bundestag beschlossen wur-
den, umfassend bewerten zu wollen, ist natürlich in 
fünf Minuten nicht möglich. So freue ich mich darauf, 
im Ausschuss unseren Antrag vertiefend behandeln 
und somit den weiteren Beratungsgang im Bundesrat 
begleiten zu können. Dies ist zwingend notwendig.  

Ich will zu jedem Gesetz nur einen Punkt anspre-
chen. Anders als uns der Name GKV-Finanzie-
rungsgesetz suggeriert, löst es das fundamentale 
Finanzierungsproblem der gesetzlichen Kranken-
versicherung nämlich nicht. Es verteilt die Belas-
tungen stattdessen unsozialer. Die Arbeitgeberbei-
träge werden eingefroren, sodass jede Kostenstei-
gerung im Gesundheitswesen von den Beitrags-
zahlern allein getragen werden muss. Dies ist die 
erste Ungerechtigkeit.  

Die Kostensteigerungen sollen dann auch noch 
über einkommensunabhängige Zusatzbeiträge be-
zahlt werden. Dies bedeutet faktisch den Einstieg 
in die Kopfpauschalenfinanzierung, die von der 
Bevölkerung abgelehnt wird, und ist die zweite 
Ungerechtigkeit.  

Denn völlig unbestritten ist, dass pauschale Beiträ-
ge einen regressiven Verteilungseffekt haben. Das 
bedeutet, dass geringe und mittlere Einkommen die 
Reform zu schultern haben. Die Wissenschaftler 
Stefan Greß, Klaus Jacobs und Sabine Schulze ha-
ben die finanziellen Folgen für die unterschiedlichen 
Einkommensgruppen berechnet. Bereits unter Be-
rücksichtigung Ihres sogenannten Sozialausgleichs 
und des vom Bundesversicherungsamt erwarteten 
durchschnittlichen Zusatzbeitrags in Höhe von 16 € 
in 2014 haben Bezieher kleiner Bruttoeinkommen 
zwischen 450 € und 1.000 € 10 % ihres Einkom-
mens für ihre Krankenversicherung aufzubringen, 
während ein Gutverdiener nur etwa 5 % seines Ein-
kommens aufzubringen hat. Und das soll gerecht 
sein?  

Kommen wir zum zweiten Gesetz, dem Arzneimit-
telneuordnungsgesetz. Auch hierbei versucht 
Schwarz-Gelb, den Menschen Sand in die Augen 
zu streuen. Angeblich hat dieses Gesetz die Funk-
tion, die Kosten für Arzneimittel zu begrenzen.  

Ich will nicht ausführen, warum auch das nicht 
funktionieren wird. Das haben wir vor wenigen 
Wochen schon einmal besprochen. Ich will viel-
mehr die Aufmerksamkeit auf einen Aspekt legen, 
der unseres Erachtens in der öffentlichen Diskus-
sion völlig untergegangen ist, aber die Axt in es-
senzieller Weise an unser System der gesundheit-
lichen Versorgung legt.  

Kollege Laumann, ich glaube, das ist eine wichtige 
Sache, bei der wir uns beide gemeinsam gen Berlin 
auf den Weg machen müssen. Ich fände es gut, 
wenn Sie die paar Minuten noch im Saal blieben. In 
§ 130 SGB V, der Verträge zwischen Krankenkas-
sen und pharmazeutischen Unternehmen betrifft, in 
Verbindung mit § 140 SGB V wird diesen Unter-
nehmen das Tor zu integrierten Versorgungsverträ-
gen geöffnet.  

In einem Schreiben an die Bundestagsabgeordne-
ten bezeichnen die Kassenärztlichen Vereinigungen 
Westfalen Lippe und Nordrhein dieses als – ich zi-
tiere – „nicht angemessen und hinsichtlich des Ziels 
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einer strukturierten integrierten Versorgung gerade-
zu kontraproduktiv.“  

Weiter heißt es dort:  

„In der Konsequenz würden somit vielfach inter-
national agierende Unternehmen und Großkon-
zerne zu einem direkten und je nach Segment 
und Zuschlag gegebenenfalls auch ausschließli-
chen Anbieter im Gesundheitswesen. So erhiel-
ten Pharmaunternehmen über das Instrument 
der einzelvertraglichen Gestaltung einen direkten 
Einfluss auf die Versorgung der Bevölkerung.“ 

Das, was den Kassenärztlichen Vereinigungen, die 
immerhin einen hoheitlichen Versorgungsauftrag zu 
erfüllen haben, verwehrt ist, wird Großunternehmen 
mit diesem Gesetz jetzt zugestanden. Das haben 
Sie, meine Damen und Herren Kollegen von der 
CDU, gewollt? Ich kann es nicht glauben. 

Diese Möglichkeit der Unternehmen, über die inte-
grierte Versorgung ihren eigenen Medikamentenab-
satz zu sichern, wird natürlich auch genutzt. Vor 
wenigen Tagen konnten wir erfahren, dass die AOK 
Niedersachsen der I3G GmbH die Versorgung von 
12.000 an Schizophrenie erkrankten Patienten 
überträgt. Die I3G ist zu 100 % ein Tochterunter-
nehmen des Pharmakonzerns Janssen-Cilag, der 
unter anderem die Medikamente Risperdal und 
Haldol zur Behandlung Psychosekranker produziert. 
Janssen-Cilag wiederum ist ein Tochterunterneh-
men des globalen Pharmazie- und Konsumgüter-
herstellers Johnson & Johnson. Die I3G erfüllt den 
Versorgungsauftrag auch nicht selbst, sondern sie 
beauftragt die Firma Care4S mit der Durchführung 
des Vertrages. Diese wird finanziert von Turgot 
Ventures, einem Schweizer Unternehmen für Risi-
kokapital, das auf seiner eigenen Homepage aus-
weist, dass es strategische Geschäftskonzepte in 
den attraktivsten Wachstumsfeldern Deutschlands 
entwickelt. Noch irgendwelche Fragen? 

Herr Kollege Laumann, ich denke, wir sollten uns 
gemeinsam gen Berlin schnellstens auf den Weg 
machen, um diesem Spuk ein Ende zu setzen. – 
Danke schön. 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau 
Gebhard. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen spricht Herr Ünal. 

Arif Ünal (GRÜNE): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine Kolleginnen und Kollegen! Eine gute 
Gesundheitsversorgung ist das Maß für die Stärke 
unseres Gemeinwesens, das gleiche Chancen und 
gleiche Teilhabe für alle garantieren muss. Dabei 
darf es nicht vom eigenen Geldbeutel abhängen, 
welche Gesundheitsversorgung jeder und jede 
Einzelne erhält. 

(Beifall von den GRÜNEN) 

Ein gerechter Zugang zu qualitativ hochwertiger 
Prävention und Gesundheitsversorgung für alle 
Menschen ungeachtet von Herkunft, Geschlecht, 
sozialer Lage oder Alter ist zentrale Voraussetzung. 

Mit ihrer sogenannten Gesundheitsreform hat die 
schwarz-gelbe Bundesregierung nach einem mona-
telangen Hauen und Stechen zwischen CSU und 
FDP den gleitenden Ausstieg aus dem Solidarprin-
zip in der Gesundheitsversorgung beschlossen und 
die Ungerechtigkeiten im Gesundheitssystem fest 
zementiert. 

Zudem wird auch dafür gesorgt, dass die Zweiklas-
senmedizin, die es ohnehin schon gibt, auch im So-
lidarsystem Einzug hält, weil Patientinnen und Pati-
enten mit oder ohne Kostenerstattung künftig unter-
schiedlich behandelt werden. 

Schließlich führt mit der zunächst kleinen, dann 
aber immer größer werdenden Kopfpauschale der 
Weg schnurstracks heraus aus dem Solidarsystem 
hin zu einem reinen Versicherungssystem, in dem 
nur noch Risiko abgedeckt wird. Deshalb ist es auch 
kein Zufall, dass noch kürzlich ein führender Lobby-
ist einer privaten Krankenversicherung zu der Re-
form der Bundesregierung kommentieren konnte – 
ich zitiere –: Besser hätten wir es auch nicht ma-
chen können. 

Sie hat die Erhöhung der Kassenbeiträge bei 
gleichzeitiger Deckelung für die Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber sowie die Einführung einer Kopf-
pauschale unter dem Namen „Zusatzbeitrag“ be-
schlossen, die beliebig weiter nach oben steigen 
kann. Damit ist auch schon klar, wer die Risiken 
steigender Gesundheitskosten in Zukunft alleine 
trägt, allein die gesetzlich Versicherten. 

Meine Damen und Herren, die Aspekte, die auch 
vorher genannt worden sind, zeigen, dass unser 
Gesundheitssystem Gerechtigkeitslücken hat. 

Denn erstens ist es nicht gerecht, wenn lediglich 
Löhne, Gehälter oder Renten einbezogen werden 
und andere Einkommen unberücksichtigt bleiben. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Zweitens ist es nicht gerecht, dass sich Besserver-
dienende von dem Solidarausgleich verabschieden 
können und dass es eine Trennung zwischen ge-
setzlichen und privaten Krankenversicherungen 
gibt. 

(Beifall von den GRÜNEN und von der SPD) 

Drittens ist es nicht gerecht, dass die Behandlung 
mithin nicht von der Schwere der Erkrankung, son-
dern von der Art des Versicherungsschutzes ab-
hängig ist. 

Diese Ungerechtigkeiten wollen wir mit der Bürger-
versicherung beseitigen. Eine zentrale Grundidee 
liegt insbesondere darin, die gesamte Bevölkerung 
an einer solidarischen Finanzierung einer umfas-
senden qualitativ hochwertigen Gesundheitsversor-
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gung entsprechend ihrer ökonomischen Leistungs-
fähigkeit zu beteiligen, damit für jeden eine hohe 
wohnortnahe Versorgung in der Fläche und ein so-
lidarischer Ausgleich zwischen allen, besonders ge-
sunden und kranken Menschen mit oder ohne Fa-
milie, Jungen und Alten sowie Gut- und Geringver-
dienenden gewährleistet ist. Wir sehen hierin zu-
gleich eine wesentliche Grundlage dafür, die Finan-
zierung der Gesundheitsversorgung nachhaltig zu 
sichern. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von den GRÜNEN, von der SPD und 
von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Ünal. – 
Für die Fraktion der CDU spricht Herr Kleff.  

Hubert Kleff (CDU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
geehrten Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Entweder sprechen wir hier im 
Plenum über die Rückabwicklung von Beschlüssen 
der CDU/FDP-Landesregierung, oder aber wir be-
schäftigen uns mit bundespolitischen Themen wie 
dem GKV-Finanzierungsgesetz und dem Arznei-
mittelneuordnungsgesetz. 

(Ministerin Barbara Steffens: Das hat aber 
Auswirkungen!) 

Wir haben aber keine Themen in Sachen Gesund-
heit und Alter auf der Tagesordnung, die in die Zu-
ständigkeit des Landtags fallen. 

Schon am 29. September 2010 haben wir über 
den Antrag der Fraktion Die Linke „Schwarz-Gelb 
macht krank! Bürgerversicherung statt Kopfpau-
schale!“ diskutiert. 

(Vereinzelt Beifall von der LINKEN) 

Heute nun steht ein inhaltlich gleicher Antrag der 
SPD-Fraktion und der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen auf der Tagesordnung. 

Vergeblich warten wir seit der Regierungsüber-
nahme durch die rot-rot-grüne Landesregierung 
auf Tagesordnungspunkte aus den Bereichen Ar-
beit und Gesundheit, die aktuell sind und die letzt-
lich den Bürgerinnen und Bürgern weiterhelfen. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Herr Kleff, würden 
Sie eine Zwischenfrage des Kollegen … 

Hubert Kleff (CDU): Nein, mit Rücksicht auf die 
Weihnachtsfeier der SPD nicht. 

(Heiterkeit von der CDU und von der FDP – 
Heike Gebhard [SPD]: Sie sind ja so gut zu 
uns!) 

Wir haben uns seitens der CDU-Fraktion schon die 
Frage gestellt, ob denn die Gesundheitsministerin 
vielleicht krank sein könnte. 

(Ministerin Barbara Steffens: Da machen Sie 
sich mal keine Sorgen, Herr Kleff!) 

Ich kann mich an kein Thema erinnern, das von 
Ihnen, Frau Ministerin Steffens, auf die Tagesord-
nung gesetzt wurde. 

Wir haben auf Landesebene ausreichend Themen, 
über die wir sprechen müssen. Wir müssen über 
Organentnahme bzw. Organspende sprechen. Wir 
müssen über die Situation der Hebammen im Land 
sprechen. Wir müssen über das Hausarzt-Konzept 
sprechen. Nur Fehlanzeige auf der Tagesordnung 
des Plenums! 

In allen öffentlichen Reden und Interviews werden 
von Ihnen aber Allgemeinplätze belegt, die keine 
verbindlichen Aussagen enthalten. Sie verkünden – 
wie Bündnis 90/Die Grünen übrigens auch im Bund 
– Wohlfühlthesen, zum Beispiel eine menschlich-
soziale gesundheitliche Versorgung. Sie sprechen 
von einer bedarfsgerechten gesundheitlichen Ver-
sorgung, haben uns aber bis heute nicht erklärt, 
was Sie unter „bedarfsgerecht“ letztlich verstehen. 

Nun aber zum vorliegenden Antrag, der ja später 
noch im Ausschuss beraten wird: 

Erstens. SPD und Bündnis 90/Die Grünen sprechen 
schon jahrelang von der in ihren Augen heilbringen-
den Bürgerversicherung. Sie äußern sich nicht zur 
Beitragshöhe und sagen beispielsweise auch nicht, 
wie sie mit den bestehenden Verträgen der privaten 
Krankenversicherung umgehen wollen. Es stellt sich 
auch die Frage, warum sie diese Einheitsversiche-
rung nicht während ihrer gemeinsamen Regie-
rungszeit von 1998 bis 2005 beschlossen haben. 

Zweitens. Sie beklagen, dass die paritätische Fi-
nanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung 
aufgegeben wurde. Meine sehr geehrten Kollegin-
nen und Kollegen von der SPD, haben Sie eigent-
lich vergessen, dass unter Ulla Schmidt, SPD, hier 
der Einstieg gemacht wurde? 

(Beifall von der CDU) 

Es wurden der Beitragssatz von 7,3 % für Arbeitge-
ber festgelegt und ein Beitragssatz von 8,2 % für 
Versicherte eingeführt. Das war die Aufgabe der pa-
ritätischen Finanzierung der gesetzlichen Kranken-
versicherung. 

Sie beklagen die Zusatzbeiträge. Haben Sie schon 
vergessen, dass unter Ulla Schmidt, SPD, diese 
Zusatzbeiträge eingeführt worden sind? Zwar war 
das in einer anderen Form der Fall; aber der Weg 
ist eingeschlagen worden. 

(Beifall von der CDU und von der FDP – Hei-
ke Gebhard [SPD]: Sie haben sie uns im 
Vermittlungsausschuss aufgedrückt! Betrei-
ben Sie jetzt keine Geschichtsklitterung!) 



Landtag   15.12.2010 

Nordrhein-Westfalen 1637 Plenarprotokoll 15/19 

 

Sie beklagen die Erhöhung des Beitragssatzes von 
14,9 auf 15,5 %. Haben Sie auch da vergessen, 
dass vor der Wirtschaftskrise dieser Beitragssatz 
bereits unter Ulla Schmidt in der Höhe festgesetzt 
war? 

(Ministerpräsidentin Hannelore Kraft: Wer 
war denn da der Koalitionspartner? Ich habe 
es vergessen!) 

– Frau Kraft, wir stehen zu unserer Entscheidung. 

(Ministerpräsidentin Hannelore Kraft: Ach 
so!) 

Wir stehen dazu. Aber Ihr Verhalten ist populistisch 
und heuchlerisch. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Sie beklagen die Regelungen im Arzneimittelneu-
ordnungsgesetz. Sagen Sie uns doch bitte, was Sie 
in Ihrer Regierungszeit in Richtung Pharmaindustrie 
unternommen haben. 

(Zurufe von der CDU: Nichts! Gar nichts!) 

Es waren immerhin zwölf Jahre, in denen Sie mit 
regiert haben. Eigenbeteiligung der Versicherten 
und Leistungskürzungen – das war das Rezept, das 
letztlich auf der Tagesordnung stand. 

Das Arzneimittelneuordnungsgesetz ist ein erster 
Schritt in die richtige Richtung. Frau Gebhard, womit 
ich übrigens auch erhebliche Probleme habe, ist die 
Ausweitung der integrierten Versorgung auf Phar-
maunternehmen und Hersteller von Medizinproduk-
ten. Damit habe ich schon meine Probleme. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei aller 
Kritik an den Reformen, die unsere Gesundheits-
versorgung – wenn auch nur zeitlich befristet – si-
chern, darf nicht unerwähnt bleiben, dass beispiels-
weise weiterhin die mitversicherten Ehefrauen und 
Kinder in der Solidargemeinschaft mit einbezogen 
werden und dass in diesen Reformgesetzen keine 
Leistungskürzungen und keine weiteren Zuzahlun-
gen von Versicherten festgeschrieben werden. 

Wir werden sicher im Ausschuss eine spannende 
Diskussion erleben. – Ich bedanke mich für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der CDU und von der FDP) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke schön, 
Herr Kleff. – Für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr 
Dr. Romberg. 

Dr. Stefan Romberg
*)
 (FDP): Frau Präsidentin! 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist wirklich ei-
ne spannende Debatte, die wir heute führen dür-
fen. In der „Financial Times“ von heute heißt es: 
SPD entrümpelt Bürgerversicherung, Partei setzt 
künftig auf steigende Steuerzuschüsse und folgt 

damit Schwarz-Gelb, private Krankenversicherer 
sollen bleiben. 

Damit vollführen die Sozialdemokraten jetzt eine 
erhebliche Kehrtwende – hier in Nordrhein-
Westfalen anscheinend noch nicht; denn der An-
trag, den Sie uns hier vorlegen, sieht ganz anders 
aus. Ist das der neue Spaltpilz zwischen Rot und 
Grün in der Gesundheitspolitik? Diese Frage sollte 
man stellen, weil die Grünen letzte Woche auch 
ein etwas anderes Konzept zur Bürgerversiche-
rung vorgelegt haben. 

Die SPD räumt ein, das alte Modell einer Kranken-
versicherung für alle sei zu bürokratisch und wenig 
gerecht gewesen. Das sagt ihre Generalsekretärin 
Andrea Nahles. In der „Financial Times“ wird sie 
auch mit den Worten zitiert: Die reine Logik des 
Beitragssystems ist nicht so gerecht wie das Steu-
ersystem mit seinem progressiven Tarif. 

Das ist das, was wir seit vielen Monaten sagen 
und im Regierungshandeln mit dem Sozialaus-
gleich letztendlich auch umgesetzt haben. 

(Beifall von der FDP und von Karl-Josef 
Laumann [CDU]) 

Deshalb frage ich Sie heute: Was wollen Sie eigent-
lich? Wollen Sie das, was in diesem Antrag steht? 
Oder wollen Sie das, was Ihre Bundes-SPD jetzt an 
Reformbedarf im Gesundheitssystem sieht und 
auch an alter Programmatik der Sozialdemokraten 
erneuern will? Auf die Antwort bin ich gespannt. 
Das, was Schwarz-Gelb jetzt letztendlich reformiert, 
ist die Finanzierungslücke, die Ulla Schmidt mit dem 
Gesundheitsfonds eingeführt hat. Alle Beteiligten im 
Gesundheitssystem haben gleich gesagt: Im Ge-
sundheitsfonds ist eine Unterdeckung. Sie wird jetzt 
angepasst, damit die Versorgung adäquat erfüllt 
werden kann. 

Ihre Redebeiträge haben uns bei der Beantwortung 
der Frage nicht klüger gemacht, wo die SPD wirklich 
hin will. Vielleicht klären Sie uns noch auf! – Danke 
schön. 

(Beifall von der FDP und von der CDU) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr Dr. 
Romberg. – Für die Fraktion Die Linke spricht jetzt 
Herr Zimmermann. 

Wolfgang Zimmermann (LINKE): Sehr geehrte 
Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! 
Es ist durchaus richtig, was Herr Kleff eben ange-
sprochen hat. Es gab den Antrag von uns. Das war 
auch richtig so. Wir fanden es auch sehr bedauer-
lich, dass SPD und die grüne Fraktion diesem An-
trag nicht zugestimmt haben. Man kann dazu sa-
gen: Schade, immer diese taktischen Spielchen. 
Man kann aber auch nett sein und sagen: Einsicht 
kommt, wenn auch manchmal etwas später. 
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Fakt ist: Wir stimmen als linke Fraktion der Intention 
dieses Antrages zu. Das ist selbstverständlich, weil 
es uns um die Inhalte geht und nicht um Retourkut-
schen: Wir haben den Antrag damals vor drei Mo-
naten hier eingebracht. Es ist richtig, dass dieser 
Antrag jetzt diskutiert wird. Ich weiß nicht, ob es un-
bedingt wichtig ist, dass er in die Ausschüsse 
kommt; der Überweisung stimmen wir aber auch zu. 
Es hat sicher mehr einen Symbolwert, wenn wir von 
Nordrhein-Westfalen aus sagen: Wir brauchen die-
se Bürgerversicherung in Deutschland. Damit müs-
sen sich letztendlich der Bundestag und der Bun-
desrat auseinandersetzen. Sie müssen dafür sor-
gen, dass die Bürgerversicherung endlich durch-
kommt. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gibt keine Kos-
tenexplosion im Gesundheitswesen. Das ist ein 
Märchen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Gemessen am Bruttoinlandsprodukt sind die Kosten 
für Gesundheit in den letzten Jahrzehnten annä-
hernd gleich geblieben. Die Kassen haben aber ein 
Finanzierungsproblem als Folge der jahrelangen – 
das muss ich in alle Richtungen sagen – Umvertei-
lungspolitik von Grünen, SPD, FDP und CDU. Und 
das ist in der Tat nicht zu leugnen. Man muss ehr-
lich damit umgehen und sagen: Das war damals 
falsch. Wir müssen das Ruder herumreißen. 

(Beifall von der LINKEN) 

Alle Bundesregierungen der vergangenen Jahr-
zehnte haben dafür gesorgt, dass der Anteil der 
Löhne am Volkseinkommen kontinuierlich gesunken 
ist. Das kann ein Versicherungssystem, das sich 
fast ausschließlich über Lohneinkommen finanziert, 
in der Tat nicht dauerhaft aushalten. Deshalb müs-
sen alle Einkommensarten zur Finanzierung der 
Gesundheit der Bevölkerung herangezogen wer-
den. Nur so kann eine dauerhafte Finanzierung 
wirklich sichergestellt werden. Insofern stimmen wir 
dem Antrag gerne zu. 

Allerdings ist in den letzten Jahrzehnten nicht nur 
von Lohn- zu Gewinneinkommen umverteilt worden, 
sondern auch die Lohneinkommen selbst gehen 
immer weiter auseinander. Deshalb brauchen wir 
auch eine Anhebung und perspektivisch eine Ab-
schaffung der Beitragsbemessungsgrenze. Es ist 
nicht hinnehmbar, dass ein Mensch, der 3.750 € 
verdient, bald 15,5 % Beitrag zahlen muss, aber je-
mand, der doppelt so viel verdient, nur den halben 
Beitragssatz zahlen muss. 

(Beifall von der LINKEN und von Serdar 
Yüksel [SPD]) 

Deshalb begrüßen wir es auch, dass die Grünen auf 
dem letzten Parteitag eine Anhebung der Bemes-
sungsgrenze auf 5.500 € beschlossen hat. Diesen 
Beschlussvorschlag des Parteitages möchten wir 
gerne aufgreifen. Wir werden diesen Änderungsvor-

schlag im Ausschuss auch einbringen und mit Ihnen 
diskutieren, unabhängig davon – wie ich bereits ge-
sagt habe –, dass diese Bemessungsgrenze letzt-
endlich abgeschafft werden muss. 

(Beifall von der LINKEN und von Serdar 
Yüksel [SPD]) 

Diese Erhöhung wird nur greifen, wenn sich die 
reichsten 10 % nicht aus dem Solidarsystem verab-
schieden. Deshalb müssen die privaten Kranken-
versicherungen als Vollversicherungen auch letzt-
lich abgeschafft werden. 

Wir begrüßen, dass die DGB-Reformkommission 
diese Forderung der Linken aufgegriffen hat. Scha-
de, dass Ministerpräsidentin Kraft nicht mehr anwe-
send ist. Sie hat nämlich erklärt, dass sie die Vor-
schläge des Deutschen Gewerkschaftsbundes nicht 
ablehnen wird. Ich hoffe, dass Frau Ministerpräsi-
dentin diesen Worten auch Taten folgen lassen wird 
und Ihr Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen der 
SPD und der Grünen, dadurch noch verbessert 
wird. 

Im Antrag wird richtigerweise paritätische Finanzie-
rung eingefordert. Aber es gibt schon lange keine 
paritätische Finanzierung mehr. Da hat Herr Kleff 
zumindest zum Teil auch Recht. Die Praxisgebühr, 
die Zuzahlung zu Medikamenten und der Zusatzbei-
trag für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind 
über einen langen Zeitraum hinweg, über mehrere 
Legislaturperioden durch verschiedene Bundesre-
gierungen eingeführt worden, wodurch die wirkliche 
paritätische Finanzierung ausgehöhlt worden ist. 
Das scheinen viele vergessen zu haben. Deshalb 
muss man daran ab und zu erinnern.  

Aber lassen Sie uns die Konsequenz daraus zie-
hen! Lassen Sie uns auf der Bundesebene von 
Nordrhein-Westfalen aus über eine Bundesratsini-
tiative dafür sorgen, es zumindest in die Wege lei-
ten, dass die Zuzahlungen, die eingeführt worden 
sind, allesamt wieder abgeschafft werden, damit wir 
wieder von einer wirklichen Parität auch sprechen 
können! – Danke schön. 

(Beifall von der LINKEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Herr 
Zimmermann. – Für die Landesregierung spricht 
Frau Ministerin Steffens. 

Barbara Steffens, Ministerin für Gesundheit, 
Emanzipation, Pflege und Alter: Frau Präsidentin! 
Meine Damen und Herren! Herr Kleff, Sie brau-
chen sich keine Sorgen zu machen. Ich bin nicht 
krank, ich bin sehr gesund. Ich finde es schon sehr 
erstaunlich, dass Sie hier Fragen stellen, was ge-
sundheitspolitisch eigentlich passiert, nachdem wir 
im Grund genommen fünf Jahre lang in Nordrhein-
Westfalen keine Gesundheitsministerin und keinen 
Gesundheitsminister hatten. 
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(Lachen von der CDU) 

Ich will es an zwei Beispielen sagen. Fünf Jahre 
lang haben wir im Ausschuss zum Beispiel gesagt 
bekommen, im nächsten Frühjahr, im nächsten Mo-
nat, im nächsten halben Jahr bekommen wir einen 
Krankenhausplan für Nordrhein-Westfalen. Sie wis-
sen, wie die Gesundheitsszene darauf wartet. Das 
ist ein Punkt von vielen Punkten, der in den letzten 
fünf Jahren ausgesessen worden ist. Ich kann etli-
che andere Punkte nennen. Dass wir einen Mangel 
an Pflegekräften von mehr als 1.200 Personen in 
Nordrhein-Westfalen haben, war schon zu den Zei-
ten Ihrer Regierung bekannt. Ein entsprechendes 
Gutachten ist im Ministerium in der letzten Legisla-
tur in Auftrag gegeben worden; und es ist nichts ge-
ändert worden. – So könnte ich jetzt viele Bereiche 
durchgehen.  

Ich kann Ihnen sagen: Der Unterschied zwischen 
der Vorgängerregierung und der jetzigen Regierung 
ist, dass wir nicht nur herumreden und versuchen, 
Sprechblasen plenar zu diskutieren, sondern wir 
versuchen, Inhalte umzusetzen. Das heißt, wir ar-
beiten wirklich an der Krankenhausbedarfsplanung. 
Und ich könnte noch viele andere Beispiele bringen.  

Ich will aber eins nennen, was direkt im Zusam-
menhang mit der heutigen Diskussion steht. Sie sa-
gen, ein von mir immer wieder öffentlich ausgespro-
chener Wunsch wäre, dass das Gesundheitssystem 
menschlicher wird. – Ja, wir brauchen ein menschli-
cheres Gesundheitssystem.  

(Karl-Josef Laumann [CDU]: Aber Sie tun 
doch nichts dafür!) 

Wie bekommen wir mehr Menschlichkeit in den 
Krankenhaus- und in den Gesundheitsbereich?- In-
dem wir sicherstellen, dass es genug Personal gibt, 
dass es Menschen gibt, die am Bett stehen können. 
Aber gucken Sie sich bitte einmal an, worüber wir 
heute reden, nämlich über das GKV-Finanzie-
rungsgesetz und das, was im Bund läuft. Sie ma-
chen bundespolitisch das Gegenteil von dem, was 
wir brauchen.  

(Widerspruch von der CDU – Zurufe von 
Karl-Josef Laumann und von Norbert Post 
[CDU]) 

– Brüllen Sie doch nicht einfach dazwischen, Herr 
Post. Das nützt doch nichts. Mit Schreien bekom-
men Sie doch nicht mehr Recht. Lassen Sie uns 
doch inhaltlich …  

(Weitere Zurufe von Norbert Post [CDU]) 

Melden Sie sich, wenn Sie etwas fragen oder sagen 
wollen. Aber brüllen Sie nicht einfach; davon hat 
doch keiner etwas.  

Gucken Sie sich die Zahlen an, welche Auswirkun-
gen dieses GKV-Finanzierungsgesetz auf Nord-
rhein-Westfalen hat. Reden Sie doch einmal mit den 
Menschen, mit denen Sie die letzten fünf Jahre 

nicht geredet haben. Fragen Sie doch einmal die 
Krankenhäuser, was das an Budgetdefizit für die 
Bereiche heißt. Die Folgen sind massiv; es werden 
wieder Pflegekräfte entlassen werden müssen, weil 
sie nicht finanzierbar sind. Also bitte, 

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

hören Sie auf, irgendwie so zu tun, als ob Sie ge-
sundheitspolitisch etwas auf die Reihe bekommen 
hätten, als ob dieses Gesetz, was im Bund läuft, et-
was ist, was Nordrhein-Westfalen voranbringen 
würde.  

Aber Schluss mit den Beispielen. Wir wollten ja ei-
gentlich über Bürgerversicherung und darüber re-
den, welches Solidarsystem geeignet ist, das Ge-
sundheitssystem zu erhalten. Das, was im Bund als 
Vorschlag auf dem Tisch liegt und worüber der 
Bundesrat zu entscheiden hat, hat nichts zu tun mit 
einem solidarischen Gesundheitssystem. Nein, das 
ist ein System der Entsolidarisierung, was hier vor-
geschlagen wird.  

Herr Post, damit Sie es vielleicht verstehen, ein Bei-
spiel: Ein Rentner mit 1.000 € Rente erhält nach Ih-
rem System, das Sie im Bund durchbringen wollen, 
keinen Cent Sozialausgleich, weil der durchschnittli-
che Zusatzbeitrag 2 % seiner Rente, also 20 €, nicht 
übersteigt. Er erhält selbst dann keinen Sozialaus-
gleich, wenn seine Kasse einen Zusatzbeitrag von 
zum Beispiel 30 € erhebt. Aber der Rentner, der nur 
200 € Rente bekommt, allerdings 800 € Zusatzein-
nahmen über Zinsen oder Vermietungen erzielt, der 
bekommt, auch wenn er gar keinen Zusatzbeitrag 
zahlen muss, 16 € dazu. Das ist doch nicht sozial, 
das ist doch nicht ausgewogen!  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Das heißt, das System, andere Einkunftsarten nicht 
mit heranzuziehen, ist zutiefst unsolidarisch, unso-
zial und ein System der Entsolidarisierung.  

Wenn dann gleichzeitig Bundesfinanzminister 
Schäuble klar sagt, dass es keine weiteren Steuer-
mittel für die Zeit ab 2015 geben wird, dann machen 
Sie nur scheinbar einen Sozialausgleich; denn es 
steht heute schon fest, dass er gar nicht finanzier-
bar ist, und Sie kassieren ihn zudem direkt wieder 
ein und lassen die Leute im Regen stehen.  

Das, was passiert, ist eine zutiefst unsolidarische 
Politik, und das wollen wir nicht. Die rot-grüne Lan-
desregierung hat ganz klar für sich auf dem Plan: 
Wir wollen eine Bürgerversicherung. Es nützt auch 
nichts, Herr Romberg, wenn Sie versuchen, irgend-
wo einen Spaltpilz hereinzutreiben, denn es gibt 
keinen Ansatz für diesen Spaltpilz. Das, was klar ist, 
ist eine Bürgerversicherung. Es ist eine Bürgerver-
sicherung, die andere Einkunftsarten heranziehen 
wird.  

Dieses System werden wir als Konzept gemeinsam 
auf den Weg bringen. Ich gehe davon aus, dass die 
Menschen in Nordrhein-Westfalen und bundesweit 
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wollen, dass dieses solidarische System umgesetzt 
wird. Und die Mehrheiten dafür werden wir mit Si-
cherheit bekommen.  

(Beifall von der SPD und von den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Danke, Frau Mi-
nisterin.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Antrags Druck-
sache 15/854 an den Ausschuss für Arbeit, Ge-
sundheit, Soziales und Integration. Die ab-
schließende Beratung und Abstimmung soll dort in 
öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer stimmt dieser 
Überweisungsempfehlung zu? – Dagegen? – Ent-
haltungen? – Damit ist die Überweisung einstim-
mig angenommen.  

Wir kommen zu: 

12 Gesetz zur Änderung des Nachbarrechtsge-
setzes (NachbG NRW) – Wärmedämmung 
und Grenzständige Gebäude 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 15/853 

erste Lesung 

Bevor wir in die Beratung eintreten, kann ich mittei-
len, dass die Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grü-
nen, Die Linke und ebenfalls die Landesregierung 
ihre Redebeiträge zu Protokoll gegeben haben. 
Die CDU gibt ihren Redebeitrag auch zu Protokoll. 
Die FDP ermittelt das noch. – Die FDP gibt ihren 
Redebeitrag ebenfalls zu Protokoll. (Siehe Anla-
ge 1) Vielen Dank an alle. Das verkürzt doch die 
Beratungszeit erheblich. 

Damit kommen wir zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 15/853 an den Rechtsausschuss – 
federführend – sowie an den Ausschuss für Bau-
en, Wohnen und Verkehr. Wer stimmt der Über-
weisung zu? – Wer stimmt dagegen? – Enthaltun-
gen? – Einstimmig.  

Wir kommen zu: 

13 Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 
Justiz im Land Nordrhein-Westfalen (Justiz-
gesetz Nordrhein-Westfalen – JustG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 15/778 

erste Lesung 

Zur Vorstellung des Gesetzentwurfs erteile ich 
Herrn Justizminister Kutschaty das Wort.  

Thomas Kutschaty, Justizminister: Frau Präsi-
dentin! Meine Damen und Herren! Ich möchte we-
der meine angeschlagene Stimme noch Ihre Ge-
duld länger strapazieren und gebe meine Einbrin-
gungsrede deswegen zu Protokoll. (Siehe Anla-
ge 2) 

(Allgemeiner Beifall) 

Vizepräsidentin Gunhild Böth: Vielen Dank, Herr 
Justizminister. – Eine weitere Debatte ist heute 
nicht vorgesehen.  

Wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat 
empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs 
Drucksache 15/778 an den Rechtsausschuss. 
Wer stimmt der Überweisung zu? – Dagegen? – 
Enthaltungen? – Einstimmig. 

Ich rufe auf: 

14 Landwirtschaft nachhaltig weiterentwickeln – 
aktiv für Nordrhein-Westfalen an Europäi-
scher Agrarpolitik mitwirken 

Antrag 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 15/852 

Eine Beratung ist heute nicht vorgesehen. Die Bera-
tung soll nach Vorlage der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses erfolgen. 

Wir kommen deshalb unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des An-
trags Drucksache 15/852 an den Ausschuss für 
Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz – federführend – 
sowie an den Ausschuss für Europa und Eine 
Welt. Wer stimmt der Überweisungsempfehlung 
zu? – Gegenstimmen? – Enthaltungen? – Einstim-
mig.  

Ich rufe auf: 

15 Anmeldung zum Rahmenplan 2011 bis 2014 
nach § 7 des Gesetzes über die Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes“ (GAK) 

Unterrichtung 
des Landtags  
gemäß § 10 Abs. 3 LHO 
Vorlage 15/175 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 15/864 
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Eine Debatte ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen deshalb unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in 
der Beschlussempfehlung Drucksache 15/864, die 
Anmeldung zum Rahmenplan zur Kenntnis zu neh-
men. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? – 
Dagegen? – Enthaltungen? – Damit ist das einstim-
mig so beschlossen. 

Ich rufe auf: 

16 Über- und außerplanmäßige Ausgaben im 
2. Quartal des Haushaltsjahres 2010 

Antrag 
des Finanzministeriums 
gemäß Art. 85 Abs. 2 LV 
Vorlage 15/156 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
Drucksache 15/687 

Eine Debatte ist nicht vorgesehen.  

Wir kommen deshalb direkt zur Abstimmung. Der 
Haushalts- und Finanzausschuss empfiehlt in der 
Beschlussempfehlung Drucksache 15/687, die 
über- und außerplanmäßigen Ausgaben im zweiten 
Quartal des Haushaltsjahres 2010 entsprechend 
der Vorlage 15/156 zu genehmigen. Wer möchte 
der Empfehlung zustimmen? – Gegenstimmen? – 
Enthaltungen? – Einstimmig angenommen. 

Ich rufe auf: 

17 In den Ausschüssen erledigte Anträge 

Übersicht 3 
gemäß § 79 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
Drucksache 15/865 

Die Übersicht 3 enthält drei Anträge, die vom Ple-
num nach § 79 Abs. 2c an die Ausschüsse zur ab-
schließenden Erledigung überwiesen wurden. Das 

Abstimmungsverhalten der Fraktionen ist aus der 
Übersicht ersichtlich. 

Ich lasse nun über die Bestätigung des Abstim-
mungsverhaltens der Fraktionen in den Ausschüs-
sen entsprechend der Übersicht 3 Drucksache 
15/865 abstimmen. Wer stimmt dem zu? – Gegen-
stimmen? – Enthaltungen? – Einstimmig so be-
schlossen. 

Ich rufe auf: 

18 Beschlüsse zu Petitionen 

Übersicht 15/7 

Mit der Übersicht 15/7 liegen Ihnen Beschlüsse zu 
Petitionen vor. Wird hierzu das Wort gewünscht? – 
Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Dann stelle ich 
gemäß § 91 Abs. 8 unserer Geschäftsordnung fest, 
dass die Beschlüsse zu Petitionen in der Über-
sicht 15/7 durch Ihre Kenntnisnahme bestätigt 
sind. 

Damit, meine Damen und Herren, sind wir am Ende 
unserer heutigen Sitzung.  

Ich berufe das Plenum wieder ein für morgen, Don-
nerstag, den 16. Dezember 2010, 10 Uhr.  

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.  

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Allgemeiner Beifall) 

Schluss: 21:11 Uhr 

_______________________________________
 

*) 
Von der Rednerin bzw. dem Redner nicht  
überprüft (§ 96 GeschO) 

Dieser Vermerk gilt für alle in diesem Plenarproto-
koll so gekennzeichneten Rednerinnen und Redner.
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Anlage 1 

Zu TOP 12 – Gesetz zur Änderung des Nach-
barrechtsgesetzes (NachbG NRW) - Wärme-
dämmung und Grenzständige Gebäude – zu 
Protokoll gegebene Reden  

Georg Fortmeier (SPD): 

Mit dem heute von der Koalition eingebrachten 
Antrag, das Nachbarrechtsgesetz NRW und die 
Bauordnung des Landes zu ändern, um unter 
gewissen Voraussetzungen Maßnahmen zur 
Wärmedämmung durchführen zu können, greifen 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen einen Vor-
schlag aus der letzten Legislaturperiode wieder 
auf. Es ist deshalb kein neues Thema, und der 
Antrag nimmt weitestgehend die Diskussionen 
von Ende des letzten Jahres und von Anfang 
diesen Jahres und vor allem die Vorschläge des 
durchgeführten Anhörungs- und Beteiligungsver-
fahrens auf. 

Wir wollen im Nachbarrecht eine neue Vorschrift 
einfügen, die eine Duldungspflicht des Grund-
stückseigentümers bei klar beschriebenen Vor-
aussetzungen festlegt. Nämlich dann soll die 
Duldungspflicht bestehen, wenn sein Nachbar an 
seinem Gebäude, das bis zur Grundstücksgren-
ze reicht, Wärmedämmung anbringen will. Und 
diese Voraussetzungen sind:  

1. Die Wärmedämmmaßnahme bleibt im Rah-
men der aktuellen Energieeinsparverordnung. 

2. Die Dämmung ist auf andere Weise nicht er-
reichbar.  

3. Die Überbauung stellt nur eine unwesentliche 
Beeinträchtigung – maximal 25 cm – dar. 

Das sind die wesentlichen Voraussetzungen, und 
im Grunde ist das auch alles sehr einleuchtend. 
Das sind ja auch die Ergebnisse der Anhörungen 
und der Beratungen der letzten Legislaturperio-
de. Wenn man sich dann aber fragt: „Warum ist 
das nicht schon längst beschlossen?“, kann man 
sich nur wundern. 

In der letzten Beratung des Bauausschusses am 
28.01.2010 waren sich alle Vertreter und Vertre-
terinnen einig, dass die Vorschläge der Fraktio-
nen ein wichtiger Schritt zur Steigerung der 
Energieeinsparung und Energieeffizienz sind. Bei 
der konkreten gesetzlichen Formulierung gingen 
die Auffassungen aber auseinander. Die Vertre-
ter der damaligen Regierungskoalition CDU und 
FDP sprachen davon, dass Optimierungen nötig 
seien und es noch juristische Klärungsbedarfe 
gäbe. Vor allem aber verwundert die Aussage 
des Kollegen Schemmer, CDU. Er wird im Proto-
koll des Bauausschusses folgendermaßen wie-
dergegeben: 

 „… Selbstverständlich bedürfe es noch weite-
rer Optimierungen. Hiermit werde man sich 
dann in der nächsten Legislaturperiode be-
fassen, woran sich die Opposition gerne be-
teiligen könne.“ 

Recht hat der Kollege Schemmer: Die neue Le-
gislaturperiode ist angebrochen, und alle – auch 
die heutigen Oppositionsfraktionen – können sich 
bei dieser Gesetzesänderung beteiligen. 

Es führt doch kein Weg daran vorbei, das Nach-
bargesetz in das Gefüge der heutigen Erforder-
nisse und neuer Gesetze und Rechtsverordnun-
gen ein- bzw. anzupassen. Und was Energieein-
spargesetze und Rechtsverordnungen angeht, 
was nationale Zielsetzungen zur energetischen 
Sanierung und damit zur CO2-Reduzierung be-
trifft, da ist das Nachbargesetz NRW dringend 
überarbeitungsbedürftig. 

In diesem kleinen Punkt, der Ermöglichung von 
Wärmedämmungen über die Grundstücksgrenze 
hinaus, dient das aktuelle Gesetz gerade nicht 
dazu, die von allen immer beschworenen Klima-
ziele zu erreichen. 

Und auf der anderen Seite: Wir wissen nicht erst 
seit heute, dass in der energetischen Sanierung 
des Wohnungsbestandes nicht nur ein großes 
CO2-Einsparotenzial liegt, sondern auch ein rie-
siges Umsatzvolumen für die Bauwirtschaft be-
steht. Diese Veränderung ist also auch mittel-
standsfreundlich. 

Es gäbe noch zahlreiche Gründe, die für diese 
vorgeschlagene Gesetzesänderung sprechen. 
Diese Maßnahmen und noch viele weitere kleine 
Schritte bringen erst den Erfolg auf den Weg zum 
wirkungsvollen Klimaschutz. 

Bei solchen Debatten, wo es um die Umsetzung 
kleiner Schritte oder Mosaiksteinchen geht, um 
ein besonderes Ziel zu erreichen, bei solchen 
Debatten ziehe ich immer gerne den Ausspruch 
eines Amerikaners aus dem Jahre 1969 heran: 
„… ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber 
ein großer Schritt für die Menschheit“. 

Diese hier beantragte Gesetzesänderung ist nur 
eine kleine, aber effektive Maßnahme, aber diese 
beantragte Gesetzesänderung ist eine wichtige 
Maßnahme, um den Klimaschutzzielen näher zu 
kommen. 

Ich freue mich daher, vor diesem Hintergrund 
über die konkreten Vorschläge des Antrages in 
den Ausschüssen gemeinsam mit Ihnen beraten 
zu können. 

Daniela Schneckenburger (GRÜNE): 

Die rot-grüne Koalition legt heute eine Änderung 
des Nachbarrechtsgesetzes vor,  
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– der zum Klimaschutz durch Reduzierung bei 
den CO2-Emissionen beiträgt, 

– von dem die Bürgerinnen und Bürger durch 
Senkung der Heizkosten nachhaltig profitieren 
und 

– der gleichzeitig Investitionen in die Wärme-
dämmung von Gebäuden erleichtert und da-
mit Aufträge und Arbeitsplätze insbesondere 
bei kleinen und mittleren Handwerksunter-
nehmen sichert. 

Wir folgen damit bereits gesetzlich bestehenden 
Regelungen, die durch eine schwarz-gelbe Re-
gierung im Bundesland Hessen sowie durch eine 
Rot-Rot-Regierung in Berlin gesetzlich umgesetzt 
worden sind. 

Bereits in der letzten Legislaturperiode haben wir 
diesen Gesetzentwurf in den Landtag einge-
bracht und uns dabei auf Punkt und Komma an 
den Regelungen des Bundeslandes Hessen ori-
entiert. 

Nahezu sämtliche Fachverbände, angefangen 
von den kommunalen Spitzenverbänden über die 
Handwerkskammer NRW bis hin zur Architekten-
kammer und Ingenieurkammer NRW, haben die 
Zielsetzung des Gesetzentwurfs ausdrücklich un-
terstützt. 

Alle Beteiligten haben sich intensiv mit den Inhal-
ten beschäftigt und sich konstruktiv in den Pro-
zess eingebracht. Alle Hinweise und Ergänzun-
gen sind in dem weiteren Verfahren aufgenom-
men worden. 

Im Koalitionsvertrag zwischen der SPD und den 
Grünen haben wir uns darauf verständigt, dass 
wir diese Initiative erneut aufgreifen wollen. 

Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns nach-
drücklich dazu aufgefordert, weil sie mit den In-
vestitionen in eine Wärmedämmung bei beste-
henden Gebäuden nicht nur ihren Geldbeutel, 
sondern auch die Umwelt von den klimaschädli-
chen Emissionen entlasten wollen. 

Auch die Anhörung von Juristen hat bestätigt, 
dass die Gerichte in NRW mit einer Vielzahl von 
Prozessen in diesem Zusammenhang beschäftigt 
sind, weil sich die benachbarten Grundstücksei-
gentümer nicht einvernehmlich auf eine Lösung 
verständigen können. 

Bei bestehenden Gebäuden, die unmittelbar auf 
der Grundstücksgrenze gebaut worden sind, ist 
für die Herstellung einer nachträglichen Wärme-
dämmung die Zustimmung des benachbarten 
Grundstückseigentümers notwendig. 

Kommt es hierbei zu keiner Verständigung, ist 
eine Investition in eine Wärmedämmung bislang 
nicht möglich. Mit dem Gesetzentwurf soll das Er-
fordernis für eine Zustimmung durch eine Dul-

dungspflicht für den benachbarten Grundstücks-
eigentümer ersetzt werden. 

Diese Duldungspflicht ist unter Beachtung be-
stimmter Maßstäbe und Kriterien durch höchst-
richterliche Rechtsprechung zwischenzeitlich be-
stätigt worden. 

In den Fachausschüssen haben wir jetzt noch 
einmal Gelegenheit, dies vertiefender zu diskutie-
ren. Viele Bürgerinnen und Bürger, aber auch 
viele Handwerksunternehmen wünschen sich vor 
dem Hintergrund der bereits durchgeführten De-
batten und Anhörungen eine zügige Beratung 
und Verabschiedung des Gesetzes. 

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen und 
die Unterstützung für den Klimaschutz, für die 
Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger zur 
Senkung der Heizkosten und für die Unterstüt-
zung zur Sicherung und Schaffung von Arbeits-
plätzen bei den kleinen und mittleren Hand-
werksbetrieben im Land. 

Harald Giebels (CDU): 

Der jetzt von Grünen und SPD vorgelegte Ge-
setzentwurf folgt auf einen handwerklich dilettan-
tisch gestalteten Vorstoß der Grünen von vor gut 
einem Jahr, der nach etlichen Nachbesserungs-
versuchen im März dieses Jahres gescheitert 
war. 

Auf den ersten Blick kann man den Eindruck ge-
winnen, dass sich Grüne und SPD jetzt mehr 
Mühe gegeben haben als beim letzten Versuch, 
der auch von den Sachverständigen kritisiert 
worden war – ich erinnere nur an die seinerzeit 
aus der Rechtsprechung geäußerten verfas-
sungsrechtlichen Bedenken. 

Immerhin soll der geltende § 23 des Nachbar-
rechtsgesetzes jetzt nicht mehr ersatzlos gestri-
chen werden. Das ist ein Fortschritt, denn die 
Norm ist keineswegs überflüssig, wie die CDU-
Landtagsfraktion schon vor einem Jahr betont 
hat. 

Auch ist unser Haupteinwand gegen den seiner-
zeit von den Grünen vorgelegten Gesetzentwurf 
nun – zumindest auf den ersten Blick – gleich im 
ersten Anlauf berücksichtigt worden: Der neue 
Gesetzentwurf sieht auch die erforderlichen Än-
derungen der Bauordnung vor. Das ist zunächst 
einmal erfreulich. 

Erfreulich ist aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion 
Nordrhein-Westfalen auch, dass der von Grünen 
und SPD vorgelegte Gesetzentwurf weitgehend 
den auf einen Entwurf der CDU-Fraktion im Ber-
liner Abgeordnetenhaus zurückgehenden § 16a 
Nachbarrechtsgesetz Berlin aufgreift (in Kraft seit 
31.12.2009). Die Berliner Regelung ist auch aus 
Sicht der Ingenieurkammer Bau Nordrhein-West-
falen grundsätzlich ein guter Weg. 
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Nun zum Inhalt des Gesetzentwurfes: Klimapoli-
tisch und bauphysikalisch ist es sicherlich sinn-
voll, eine entsprechende Sonderregelung für den 
Fall der nachträglichen Wärmedämmung einzu-
führen. Das habe ich bereits in der vergangenen 
Wahlperiode im Rechtsausschuss und zuletzt am 
10. März 2010 im Plenum für die CDU-Landtags-
fraktion erklärt: Es ist durchaus zu begrüßen, 
Grundstückseigentümern die Anpassung von Be-
standsbauten an den heutigen Stand der Technik 
zu erleichtern, um dadurch der Umwelt etwas 
Gutes zu tun. 

Bei dem nun von Grünen und SPD vorgelegten 
Gesetzentwurf geht es, verkürzt, um folgenden 
Aspekt: Unter welchen Voraussetzungen bin ich 
als Grundstückseigentümer verpflichtet, zu dul-
den, dass mein Nachbar an seinem Haus eine 
Wärmedämmung anbringt, die in mein eigenes 
Grundstück hineinragt? 

Wir bewegen uns hier also im grundrechtsensib-
len Bereich. Wenn ein Nachbar über die Grenze 
seines Grundstückes hinaus bauen will, und 
selbst wenn es nur um eine Schicht Wärme-
dämmungsmaterial von 15 oder 20 Zentimetern 
geht, dann ist der Grundstücksnachbar in seinem 
Grundrecht aus Artikel 14 des Grundgesetzes 
betroffen. Es geht hier um das grundrechtlich ge-
schützte Eigentum. 

Der Gesetzentwurf von Grünen und SPD enthält, 
da die Überbauung nach § 23a auch gegen den 
Willen des Nachbareigentümers erfolgen können 
soll, eine faktische Enteignung durch Überbau-
ung des Nachbargrundstückes. Hier wird deut-
lich, dass an dieser Stelle besondere gesetzge-
berische Sorgfalt geboten ist. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seiner Ent-
scheidung vom 19. Juli 2007 (Az. 1BvR650/03) 
besonders strenge Anforderungen an eine etwaige 
Duldungspflicht des Grundstückseigentümers auf-
gestellt. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich Zweifel, ob 
der vorgelegte Gesetzentwurf diesen Sorgfalts-
maßstab erfüllt. Das gilt nicht nur für die Frage, 
ob die privatrechtlichen und die öffentlich-recht-
lichen Bestimmungen umfassend, in sich stimmig 
und vor allem grundrechtskonform neu geregelt 
werden. 

Bereits der Umstand, dass eine wesentliche Be-
einträchtigung der Benutzung des Grundstücks 
gemäß § 23a Abs. 2 Satz 2 Nachbarrechtsge-
setz-Entwurf in der Regel erst bei einer Überbau-
ung von 25 Zentimetern anzunehmen sein soll, 
lässt aufhorchen. Das Nachbarrecht soll einen 
gerechten Ausgleich zwischen den gegensätzli-
chen Interessen der Nachbarn herbeiführen. 

Diesem Ansinnen könnte die nunmehr in den 
Entwurf aufgenommene 25-Zentimter-Grenze im 
konkreten Einzelfall durchaus entgegenstehen. 

Denken Sie zum Beispiel an den Fall, dass eine 
ohnehin schon schmal bemessene Garagenauf-
fahrt direkt an die zu isolierende Grenzwand an-
grenzt. Da könnte eine nachträglich im Wege des 
Überbaus angebrachte Wärmeisolierung die 
Fahrspur des Nachbarn spürbar einengen. 

Außerdem gilt für Bestandsgebäude nach der 
Dämmstoffstärken-Empfehlung der EnergieAgen-
tur.NRW in Anlehnung an die Energieeinsparver-
ordnung 2009 für Außenwände ein Mindestwär-
meschutz von 14 cm, die Empfehlung lautet aber 
auf 16 bis 32 cm, je nach Bausubstanz. Das 
heißt, es kann durchaus vorkommen, dass die 
Bausubstanz eines Altbestandes eine Dämm-
stoffstärke von 32 cm erforderlich macht. Das 
aber wirft die interessante Frage auf, wie praxis-
tauglich die in § 23a Abs. 1 Satz 2 vorgesehene 
25-Zentimeter-Regelung ist. 

Leider enthält die Begründung des Gesetzent-
wurfs insofern keinerlei Ausführungen. 

Problematisch erscheint außerdem, dass auch in 
diesem Entwurf Grenzüberschreitungen in den 
öffentlichen Raum völlig unerwähnt bleiben. Die-
ses Manko kennzeichnete bereits den von den 
Grünen vor einem Jahr vorgelegten Gesetzent-
wurf. 

Ich habe es eingangs bereits betont: Klimapoli-
tisch und bauphysikalisch ist der Vorstoß auch 
aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion sinnvoll. Die 
mit dem Gesetzentwurf von Grünen und SPD 
konkret vorgeschlagenen Regelungen bedürfen 
jedoch erheblicher Nachbesserungen, um den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben zu genügen 
und zugleich praxistauglich zu sein. 

Ich freue mich auf die weiteren Beratungen hier-
zu im Rechtausschuss. 

Dr. Robert Orth (FDP): 

Der von den die Minderheitsregierung tragenden 
Fraktionen eingebrachte Gesetzentwurf ist uns 
bereits aus der vergangenen Legislaturperiode 
bekannt. Dennoch wird er dadurch, dass er aufs 
Neue eingebracht wird, inhaltlich nicht besser. 

Sie legen eine neue Vorschrift im Nachbarrecht 
vor, nach der ein Bauherr für eine Wärmedäm-
mung ohne jede vorherige Einigungsversuche 
mit seinem Nachbarn diesen auf Duldung in An-
spruch nehmen kann und damit in sein verfas-
sungsrechtliches Eigentumsrecht eingreift. 

Wir sehen die Gefahr, dass Sie damit Unfrieden in 
nordrhein-westfälischen Nachbarschaften schüren! 
Denn Sie stellen damit den gerade im bürgerlichen 
Recht geltenden Vorrang privater Absprachen vor 
staatlichen Regelungen infrage. Denn Nachbarn 
können sich bereits nach heute geltendem Recht 
auf das Anbringen von Wärmedämmungen auch 
vertraglich einigen; darin liegt weitaus weniger Kon-
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fliktpotenzial als in Ihrer gesetzlichen Duldungs-
pflicht. Zugunsten des Eigentümers des wärmege-
dämmten Gebäudes (Grundstücks) kann heute eine 
Grunddienstbarkeit bestellt und im Grundbuch ein-
getragen werden – das sehen die §§ 1018 ff. BGB 
vor – oder der benötigte Grundstücksstreifen 
schlicht vom Nachbarn käuflich erworben werden 
auf der Grundlage des Willens der Beteiligten mittels 
privatrechtlichem Vertrag und Grundbuchänderung, 
nicht durch staatliche Bevormundung über gesetzli-
che Duldungspflichten. Denn eine solche Duldungs-
pflicht ist faktisch eine zeitlich unbefristete gesetzli-
che Enteignung des Eigentümers. 

Und die neue Norm des § 23a würde nicht nur 
eingreifen, wenn der Nachbar die Zustimmung 
etwa zum Verkauf oder einer Grunddienstbarkeit 
verweigert, sondern immer. Das heißt, selbst 
wenn der Nachbar bereit zu einem Verkauf des 
Grundstücksstreifens für einen gewissen Betrag 
ist, kann sich der Nachbar des § 23a bedienen 
oder damit drohen, etwa wenn ihm der Preis zu 
hoch ist. Anstelle eines verhandelten Preises tritt 
dann ein staatlich festgesetzter Preis! 

Und wenn der Nachbar das Duldungsrecht oder 
die Höhe der Entschädigung bestreitet, landet die 
Sache bei Gericht mit entsprechendem Kostenri-
siko. 

Zweifelhaft ist aus Sicht unserer Fraktion zudem 
die rechtliche Zulässigkeit des Entwurfs. 

Die in § 23a des Entwurfs vorgesehene, in das 
Nachbargrundstück hineinragende Wärmedäm-
mung stellt einen Überbau in das Nachbargrund-
stück dar. Der Überbau ist aber bereits bundes-
rechtlich in § 912 BGB geregelt, und dem Bund 
steht auf dem Gebiet des Bürgerlichen Rechts 
die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz 
zu. Hat der Bund von dieser Kompetenz mit 
§ 912 BGB bereits erschöpfend Gebrauch ge-
macht, ist eine landesrechtliche Regelung unzu-
lässig. 

Nach Art. 124 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) hat der Lan-
desgesetzgeber die Möglichkeit, das Eigentum 
an Grundstücken noch „anderen“ als den im 
BGB vorgesehenen Beschränkungen zu unter-
werfen. Ob ein Überbau zur Wärmedämmung in 
diesem Sinne eine andere Beschränkung dar-
stellt als ein nicht vorsätzlicher oder grob fahr-
lässiger „versehentlicher“ Überbau über die 
Grundstücksgrenze ist in der Rechtswissen-
schaft durchaus streitig. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat in der im Gesetzentwurf bezo-
genen Entscheidung vom 19.07.2007 auch dar-
gestellt, dass ein Teil der rechtswissenschaftli-
chen Literatur alle Fragen des Überbaus durch § 
912 BGB abschließend geregelt sieht; danach 
bliebe kein Raum für Landesrecht. Das höchste 
deutsche Gericht hat ferner lediglich betont, dass 
man Art. 124 EGBGB auch derart auslegen kön-

ne, dass erweiterte landesrechtliche Möglichkei-
ten des Überbaus zugelassen werden können. 
Dies aber stellt – und das hat das BVerfG aus-
drücklich festgehalten – eine Frage des einfa-
chen Rechts dar, für dessen Auslegung das 
Bundesverfassungsgericht nicht zuständig ist. 

Für meine Fraktion bleibt weiterhin die Frage, ob 
für die Zulassung eines hier ja vorsätzlichen 
Überbaus – ich baue meine Wärmedämmung ja 
im sicheren Wissen um den Überstand zum 
Nachbarn – die Verweisung in § 23a Abs. 5 Ihres 
Entwurfs auf die Kompensationsregelung des 
§ 912 Abs. 2 BGB den rechtlichen Anforderun-
gen genügt. Diese Regelung wurde geschaffen 
für den versehentlichen und gerade nicht den 
vorsätzlichen Überbau. Ihre Regelung stellt hin-
gegen eine landesrechtliche Inhalts- und Schran-
kenbestimmung des Eigentums dar, die wegen 
ihrer Absolutheit – sie genießt prinzipiell Vorrang 
vor nachbarrechtlichen Absprachen der Beteilig-
ten – eines Ausgleichs in Geld bedarf. Diesen 
Ausgleich dann aber an den Maßstäben des 
„Versehens“ zu messen, kann nicht richtig sein. 
Sie hätten daher nähere Regelungen zu Art und 
Umfang der Geldentschädigung treffen müssen. 

Auch im Übrigen weist der Entwurf diverse 
handwerkliche Mängel auf. Die Verweisung auf 
§ 21 Abs. 3 des Nachbarrechtsgesetzes ist nicht 
erklärlich; sie passt nicht zum duldungspflichtigen 
Überbau. Im Rahmen des § 21 muss derjenige, 
der eine Grenzwand auf seinem Grundstück er-
richten möchte, dies seinem Nachbarn anzeigen; 
unterlässt er das, kann er für später aufgrund 
dieser Errichtung notwendig gewordene zusätzli-
che Arbeiten schadensersatzpflichtig werden. 
Der Nachbar selbst kann aber nur binnen zwei 
Monaten ab Anzeige verlangen, dass die Grenz-
wand so gebaut wird, dass zusätzliche Aufwen-
dungen auf seinem Grundstück nicht entstehen. 
Verwiesen haben Sie nur auf die letztgenannte 
Zweimonatsfrist: Was passiert denn, wenn der 
Eigentümer den Überbau nicht anzeigt? Und was 
soll der Nachbar eigentlich verlangen dürfen? 
Diese Verweisung auf § 21 Abs. 3 greift ins Lee-
re. 

Nach alledem werden wir im Rechtsausschuss 
noch viele Fragen zu erörtern haben. Der Über-
weisung stimmen wir natürlich zu.  

Özlem Alev Demirel (LINKE): 

Die Linke stimmt dem hier diskutierten Gesetz-
entwurf zu. Grundsätzlich gilt für uns, dass die 
Wärmedämmung von Wohnhäusern massiv ver-
bessert werden muss. Das ist eine der notwendi-
gen Maßnahmen, um den Klimaschutz voranzu-
treiben. Andere Anliegen und Rechte müssen 
dem Klimaschutz nachgeordnet werden. 
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„Wenn Deutschland das Klimaschutzziel mit der 
Reduzierung der Treibhausgase um 40 % bis 
2020 erreichen will, müssen unverzüglich neue 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Euro-
pa und hier insbesondere Deutschland muss da-
bei aufgrund seiner historischen Verantwortung 
für die Entstehung des Klimawandels eine Vorrei-
terrolle übernehmen. In der Bundesrepublik ist 
Nordrhein-Westfalen das Energieland Nummer 
eins. 

Das heißt für uns in NRW, den konsequenten 
Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Steige-
rung der Energieeffizienz im Strom-, Wärme- und 
Kraftstoffbereich voranzutreiben. 

Durch massive Gebäudedämmung und Umstel-
lung des Verkehrssystems lässt sich Energie ein-
sparen.“ 

So weit unser Wahlprogramm zur Landtagswahl 
2010. Der vorliegende Gesetzentwurf entspricht 
diesen Zielen. Deshalb findet er unsere Zustim-
mung.  

Thomas Kutschaty, Justizminister: 

Nordrhein-Westfalen übernimmt als wichtigstes 
Energieland und wichtiger Wirtschaftsstandort in 
Deutschland eine Schrittmacherfunktion bei einer 
modernen Energie- und Klimapolitik. Um den 
Klimawandel und seine unweigerlichen Auswir-
kungen auch künftig noch in einem erträglichen 
Rahmen zu halten, ist es dringend notwendig, 
den globalen Temperaturanstieg zu begrenzen. 
Das erfordert gewaltige Anstrengungen auf allen 
politischen Ebenen. Nordrhein-Westfalen kommt 
bei der Erfüllung der Klimaschutzziele eine be-
sondere Verantwortung zu. 

Denn in Nordrhein-Westfalen werden etwa ein 
Drittel aller in Deutschland entstehenden Treib-
hausgase emittiert. 

Nordrhein-Westfalen hat die größten Energiever-
sorger im Land, hier werden rund 30 % des deut-
schen Stroms erzeugt und ein Großteil dessen 
auch verbraucht. 

Zentrales Element der neuen Landesregierung 
wird deshalb eine Neuausrichtung der Klima-
schutz- und Energiepolitik sein. Wir wollen die 
Treibhausgasemissionen in NRW bis 2020 um 
mindestens 25 % und bis 2050 um 80 bis 95 % 
gegenüber 1990 vermindern, die Energieeffizi-
enz, die Energieeinsparung und den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien steigern und die negati-
ven Auswirkungen des Klimawandels begrenzen. 

Rund 40 % unseres End-Energieverbrauchs ent-
fallen auf den Gebäudesektor. Hier bestehen 
enorme Einsparpotenziale. Wir wollen deshalb 
das Projekt „100 Klimaschutzsiedlungen in NRW“ 
mit verstärkter Intensität fortsetzen, um einer 
breiten Öffentlichkeit das Bauen mit minimalen 

Kosten und minimalem Energieverbrauch an-
schaulich zu demonstrieren. Denn: Nichts ist so 
wertvoll wie das gebaute Beispiel! 

Erfahrungsgemäß bestehen aber nicht nur im 
Neubausektor, sondern gerade auch im Gebäu-
debestand sehr große Einsparpotenziale. Durch 
die Sanierung bestehender Gebäude auf den 
heutigen Stand der Technik kann deren Energie-
verbrauch um mehr als die Hälfte reduziert wer-
den. 

Bisher aber sind die Eigentümer in diesem Punkt 
leider – um es vorsichtig zu formulieren – sehr 
zurückhaltend. Die geringe Sanierungsquote von 
weniger als 2 % bedeutet, dass wir mehr als 
50 Jahre brauchen werden, bis jedes Haus ein-
mal saniert ist. Solange können wir vor dem Hin-
tergrund der klimapolitischen Herausforderungen 
nicht warten. Hier besteht dringender Hand-
lungsbedarf. 

Ein Baustein auf dem Weg zur Verbesserung des 
Klimaschutzes ist der Ihnen vorliegende Gesetz-
entwurf für ein Gesetz zur Änderung des Nach-
barrechtsgesetzes. Der Gesetzentwurf greift die 
Frage auf, unter welchen Voraussetzungen ein 
benachbarter Grundstückseigentümer verpflichtet 
sein soll, auf seinem eigenem Grundstück über-
greifende Maßnahmen des Nachbarn zur nach-
träglichen Wärmedämmung zu dulden – ein in 
Zeiten immer kleiner werdender Grundstücke 
und einer Vielzahl grenzständiger Altbaubestän-
de in den Ballungszentren ausgesprochen drän-
gendes Problem. Gleichwohl sieht das Nachbar-
rechtsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
(NachbG NRW) hierfür – anders als die Nachbar-
rechtsgesetze anderer Länder, zum Beispiel in 
Hessen oder in Berlin – immer noch keine spezi-
algesetzliche Regelung vor. 

In unserem Land muss zur Lösung solcher Kon-
flikte vielmehr auf die allgemeinen, über 100 Jah-
re alten Bestimmungen des Bürgerlichen Ge-
setzbuches zurückgegriffen werden, wonach eine 
Duldungspflicht im Regelfall nicht besteht – und 
sei die beabsichtigte Dämmungsmaßnahme un-
ter Energieeinspargesichtspunkten auch noch so 
sinnvoll. Vor über 100 Jahren war Klimaschutz 
eben noch kein Thema. 

Dieses Problem wird mit dem Ihnen vorliegenden 
Gesetzentwurf effektiv gelöst. Danach sollen 
Grundstücksnachbarn künftig unter bestimmten, 
im Einklang mit Artikel 14 des Grundgesetzes 
stehenden Voraussetzungen zur Duldung von 
nachträglichen Maßnahmen der Wärmedäm-
mung verpflichtet werden. Konkret sollen derarti-
ge Maßnahmen künftig zulässig sein, wenn es 
dadurch einerseits zu einer deutlichen Steigerung 
der Energieeffizienz kommt und andererseits das 
Nachbargrundstück durch die Maßnahme nicht 
über Gebühr in Anspruch genommen wird. 
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Ich appelliere daher an Sie: Helfen Sie mit, den 
Klimaschutz voranzubringen, und unterstützen 
Sie diesen Gesetzentwurf!  
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Anlage 2 

Zu TOP 13 – Gesetz zur Änderung des Geset-
zes über die Justiz im Land Nordrhein-West-
falen (Justizgesetz Nordrhein-Westfalen – 
JustG NRW) – zu Protokoll gegebene Rede  

Thomas Kutschaty, Justizminister: 

Mit diesem Gesetzentwurf der Landesregierung 
sollen mehrere, überwiegend redaktionelle Ände-
rungen des Justizgesetzes durchgeführt werden. 
Lassen Sie mich dazu Folgendes anmerken: 

Das am 26. Januar 2010 verabschiedete Justiz-
gesetz Nordrhein-Westfalen wird zum 1. Januar 
2011 in Kraft treten. Es übernimmt in seinem 
„Teil 4: Justizkostenrecht“ die derzeit gültigen 
Regelungen des Gerichtsgebührenbefreiungsge-
setzes, das mit Ablauf des 31. Dezember 2010 
außer Kraft treten wird. Und gerade für diese Re-
gelungen besteht ein aktueller Änderungsbedarf. 

Wie Sie wissen, soll das Rechnungswesen der 
Landesverwaltung im Rahmen des Programms 
EPOS.NRW grundlegend modernisiert werden. 
Die derzeitige Kameralistik soll durch die inte-
grierte Verbundrechnung mit doppelter Buchfüh-
rung, Kosten- und Leistungsrechnung und Fi-
nanzrechnung ersetzt werden. Nach einer erfolg-
reichen Erprobung soll das Rechnungswesen der 
Landesverwaltung vollständig umgestellt werden. 
An dieser Erprobung nimmt auch die Justiz teil, 
und zwar mit dem Rechnungswesen des Justiz-
vollzugs. 

Die Kassenaufgaben sind hierbei der Landes-
kasse Düsseldorf übertragen, die infolgedessen 
Forderungen beizutreiben hat, die bislang von 
Kassen der Justiz nach justizspezifischen Rege-
lungen beigetrieben wurden. Zu diesen justizspe-
zifischen Regelungen gehört zum Beispiel die 
Übertragung der Befugnis an eine Justizkasse, 
Forderungen zu stunden oder niederzuschlagen. 

Die Landeskasse Düsseldorf gehört nun aber 
nicht zum Geschäftsbereich des Justizministeri-
ums, sodass ihr die erwähnte Befugnis nach der 
geltenden Rechtslage nicht übertragen werden 
könnte. Danach kann das Justizministerium seine 
Befugnis nämlich nur auf Behörden seines eige-
nen Geschäftsbereichs übertragen. 

Durch die im Gesetzentwurf vorgeschlagenen 
Änderungen soll diesem Missstand abgeholfen 
werden und dem Justizministerium die Befugnis 
zur Übertragung der genannten Entscheidungen 
auch auf Stellen außerhalb seines Ressorts über-

tragen werden. Für die Pilotphase des Pro-
gramms EPOS.NRW ist diese Regelung zwin-
gend erforderlich und auch dringlich. 

Daneben sieht der Gesetzentwurf lediglich klei-
nere redaktionelle Änderungen vor, auf die im 
Einzelnen einzugehen ich uns hier ersparen 
möchte. 

Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit aber 
doch noch kurz auf eine Frage eingehen, zu der 
ich erst am 24. November 2010 in der Sitzung 
des Rechtausschusses des Landtags Stellung 
genommen habe. Die CDU-Landtagsfraktion hat-
te dort die Frage nach der Zukunft der Oberjus-
tizkasse in Hamm gestellt. 

Die Übertragung von Befugnissen auf die Lan-
deskasse Düsseldorf in dem vorgelegten Ge-
setzentwurf betrifft derzeit ausschließlich die Pi-
lotphase von EPOS.NRW. Dies bedeutet nicht 
zwingend, dass die Justiz ihre Kassengeschäfte 
freiwillig abgeben und damit ihre eigene Kassen-
organisation mit mehreren hundert Beschäftigten 
aufgeben will. 

Die Situation, in der wir uns heute befinden, re-
sultiert aus dem von der damaligen Landesregie-
rung aus CDU und FDP im Jahr 2007 beschlos-
senen, 46 Projekte umfassenden Strukturverän-
derungsprogramm. Eines dieser Projekte war die 
„Neuordnung des Kassenwesens in NRW“. Ziel 
des Projekts sollte die Zentralisierung sämtlicher 
nicht-steuerlichen Kassenaufgaben, also aller 
Kassenaufgaben außerhalb der Steuerverwal-
tung, sein. Hinzu kam die im Rahmen des Pro-
jekts EPOS.NRW vorgesehene weitere Konzen-
tration, nach der letztlich auch die Aufgaben der 
Oberjustizkasse komplett an die Landeskasse 
Düsseldorf übergeben werden sollten. 

Ich habe bereits in der erwähnten Sitzung des 
Rechtsausschusses geäußert, dass ich die damit 
zusammenhängende Problematik gerne noch 
einmal mit meinem Kollegen, Herrn Finanzminis-
ter Walter-Borjans, erörtern würde. Auf den hier 
jetzt in Rede stehenden Gesetzentwurf hat dies 
aber keinen Einfluss. 

Der heute eingebrachte Gesetzentwurf enthält 
die im Augenblick erforderlichen Änderungen des 
Landesrechts. Das Gesetz wird keine kostenmä-
ßigen Auswirkungen auf die privaten Haushalte 
haben, Mehrkosten für das Land entstehen eben-
falls nicht. 

Ich bitte Sie um Unterstützung der Gesetzesini-
tiative und zunächst um Überweisung an den 
Rechtausschuss.  
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